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Wappenmalereien im Ordenshaus Soldau.
Von Ernst von der Oelsnitz

Bei der willkürlichen Grenzfestsetzung nach dem Versailler Zwangs
frieden wurde auch die Stadt Soldau mit ihrer Burg von Preußen und 
Deutschland abgetrennt und zu Polen geschlagen, angeblich mit Rücksicht 
auf die Lage der Eisenbahn Marienburg-Mlawa, obwohl das Gebiet von 
Soldau seit der Eroberung des Preußenlandes zum Ordensstaat, dann zu 
dessen Rechtsnachfolgern, dem Lerzogtum und dem Königreich Preußen, 
gehört hatte. Nach dem Sieg der deutschen Waffen im Jahre 1939 ist 
Soldau wieder mit Deutschland vereint, und die Regierung hat angeordnet, 
daß das leidlich erhaltene Schloß des Deutschen Ordens vor weiteren 
Schäden gesichert werden soll.

Die Burganlage ist ein längliches Vierecks, dessen östlicher Flügel, das 
eigentliche Laus der Ritter, noch erhalten ist. Es ist ein massiver Rohbau 
im Stil des Ordens, der in der Richtung von NW nach SO gebaut ist. 
Am südlichen Ende befinden sich, nebeneinander von Norden nach Süden 
liegend, zwei gleichartige Räume, welche früher nicht miteinander verbunden 
waren und ihren Eingang von der Losseite hatten. Der südliche Raum wird 
wegen seiner Weihekreuze an den Wänden wohl als Kapelle anzusprechen 
sein. Ihn zierte ein etwa 95 cm hoher Wappenfries an der Trennungswand 
in der Löhe des oberen Randes der Gewölbekonsolen, dessen dürftige Reste 
jetzt unter der abgeblätterten späteren Kalktünche wieder sichtbar geworden 
sind.

Der Amstand, daß die Tempera-Malerei auf die geputzte Wand aus
geführt worden ist, bildet die Arsache, daß von den Wappen zum großen Teil 
nur die Amrißlinien der unten abgerundeten Schilde und geringe An
deutungen der Lelme und ihres Schmuckes übrig geblieben find?). Sie sind 
außerdem nicht vollständig erhalten. Fast ein Drittel ist dadurch verloren
gegangen, daß die Mitte der Wand in neuerer Zeit durch einen breiten, oben

g A. Boetticher: Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreußen. L. m. 
Das Oberland. 2. Aufl. Königsberg (Pr) 1898. S. 124 u. 125. Das Buch gibt einen allge
meinen Überblick über das „Laus Soldau", Naumbeschreibungen fehlen. C. Steinbrecht: 
Die Baukunst des deutschen Ritterordens in Preußen. Bd. IV. Die Ordensburgen der Loch
meisterzeit. Berlin 1920. S. 59. Schloß Soldau. Geschichtlicher Überblick. S. 61. Schilde
rung der örtlichen Lage. S. 62. — 64. Eingehende Beschreibung des Baues, besonders des 
Südostflügels mit den drei Laupträumen. B. Schmid: Die Burgen des deutschen Ritter
ordens in Preußen. Ergänzungsheft 1940. S. 77. Soldau um 1350 als Grenzfestung gegen 
Polen erbaut.

») Wenn schlecht unterrichtete Leute hier von Fresken sprechen, so ist das ein Irrtum. 
Diese Malereien in den Ordenshäusern und Kirchen sind in der Regel nicht aus den frischen 
Putz, sondern auf den fertigen Wandanstrich gemalt worden. — Lerr Reg.-Baurat Lauke, 
der mit den Sicherungsarbeiten am Soldauer Ordenshaus betraut ist, hat mir seine foto
grafischen Aufnahmen des Wappenfrieses und die hier wiedergegebene Zeichnung seines rechten 
Teiles freundlichst zur Verfügung gestellt, wofür ihm auch an dieser Stelle verbindlichst ge
dankt sei.
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durch einen flachen Spitzbogen geschlossenen Ausgang in den nördlich ge
legenen Raum durchbrochen worden ist. Nach dem vorhandenen Raum 
zu urteilen, enthielt die Wand im ganzen etwa 16 Wappen. Ihre rechte 
Hälfte, vom Beschauer aus gesehen, ist besser erhalten als die andere und 
besonders bemerkenswert, weil das dort befindliche Wappen des Hochmeisters 
eine genaue Zeitangabe der Entstehung ermöglicht. Soweit erkennbar, sind 
sämtliche Wappen mit Ausnahme der beiden letzten in der Hochmeister- 
Wappengruppe heraldisch nach links gelehnt und dem Hochmeisterwappen 
zugeneigt.

Außer den Geschlechterwappen befindet sich auf dem Fries noch eine 
Fahne, die in der Reihe vor der Hochmeistergruppe steht. Da wir Fahnen, 
die in der Zeit des Ordens von diesem selbst abgebildet sind, mit Ausnahme 
der in Lochstädt erhaltenen Großgebietigerfahnen und den Iungingenfahnen, 
die in Bütow als Bauschmuck verwendet worden sind, sonst nicht besitzen, ist 
diese Fahne recht wertvoll. Sie enthält auf dem weißen Tuche einen auf- 
gerichteten roten Löwen, dessen Pranken anscheinend nicht abstechend, sondern 
gleichfalls rot gemalt waren. Da das Amtssiegel des Pflegers von Soldau 
auch einen Schild mit einem Löwen enthielt), so sind wir wohl berechtigt an- 
zunehmen, daß wir hier das Kriegsbanner des Aufgebots der Soldauer 
Mannschaft vor uns haben. Dann ist es aber wahrscheinlich, daß das un
mittelbar daneben stehende Wappen mit dem Stierrumpf das persönliche des 
derzeitigen Pflegers von Soldau ist, dessen Name uns nicht überliefert ist und 
den wir daher nicht kennen.

Das Wappen auf der anderen Seite der Fahne ist nach der Helmzier, 
einem in die Decke übergehenden, von Schwarz und Weiß gespaltenen 
Brackenrumpf, unzweifelhaft das der Reußen von Plauen im 15. Jahr
hundert. Der Schild dieses Wappens, ein gelber, rot gewaffneter Löwe in 
Schwarz, hat zwar sehr gelitten, der Befund, anscheinend ein schwarzer 
Schild, entspricht aber der Annahme, daß es dieses Wappen ist. Dann 
folgt, aufrecht gestellt, mit dem Beschauer zugewendeten Helm der Amtsschild 
des Hochmeisters. Der Herzschild mit dem schwarzen, einköpfigen Reichs
adler ist besonders groß. Das schwarze Ordenskreuz ist mit Krücken dar
gestellt. Von dem goldenen Auflegekreuz ist keine Spur mehr vorhanden. 
Der an letzter Stelle folgende weiße Schild mit dem sehr schlanken schwarzen 
Kreuz des Deutschen Ordens ist nach rechts gelehnt und der Helm ent
sprechend nach rechts gewendet. Von den Stechhelmen der letzten beiden 
Wappen sind die Amrisse noch erkennbar, die Kleinode und Decken der Helme 
fehlen aber bis auf schwache Andeutungen bereits.

Auf der anderen Seite der Fahne sind noch die Überreste von sieben 
Wappen vorhanden. Die beiden ersten von links sind völlig unkenntlich. 
Das dritte hatte anscheinend einen roten Schild, das Bild fehlt, auf dem 
Stechhelm mit roter Decke ein auf den vier Beinen stehender Widder mit 
Hörnern. Von den beiden nächsten Wappen ist nichts mehr zu erkennen. 
Das 6. Wappen ist durch den erwähnten Ausgang zum größten Teil weq-

*) B. Engel: Die mittelalterlichen Siegel des Thorner Rathsarchivs. 1. Theil. 
Srdensbeamte u. Städte. Thorn 18S4. S. K u. Tafel III. — Das Kreuz unter der Fahne ist 
ein späteres Weihekreuz.
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gebrochen, es ist nur das Helmkleinod, zwei schwarze Flügel, erhalten. Das 
folgende Wappen, links unmittelbar neben der Fahne stehend, zeigt, wie 
bereits angedeutet, einen dunklen Stierkopf mit Hals, Nasenring und braun
roten Hörnern, auf dem Stechhelm denselben Kopf wachsend.

Damit ist der Befund geschildert, und wir stehen vor den Fragen: wann 
ist dieser Wandschmuck ausgeführt worden und wer waren die Männer, 
deren Wappen hier gemalt worden sind? Während sich die Entstehung des 
Wappenfrieses fast auf das Jahr festlegen läßt, da der zum Hochmeister 
gewählte Heinrich Reuß von Plauen nach der Eidesleistung zu Petrikau im 
November 1469 bereits auf der Rückreise in Mohrungen am 2. Januar 1470 
starb, ist die zweite Frage weit schwieriger zu beantworten. Wem das 
Wappen mit dem Stierrumpf gehört hat, läßt sich nicht angeben. Die Namen 
der Soldauer Ordensbeamten in der Zeit von 1450 bis 1480 sind nicht be
kannt, und das Wappen ist nicht vollständig genug erhalten, um diesem 
Mangel abzuhelfen. Die Zahl der deutschen Geschlechter, die einen Stier
rumpf mit Nasenring im Schilde und auf dem Helm geführt haben, ist zwar 
nicht groß, aber zur sicheren Bestimmung, von welchem von ihnen das 
Wappen hier wiedergegeben werden sollte, sind die genauen Farben unent
behrlich, die in Soldau jetzt fehlen. Immerhin hat es den Anschein, als ob 
die Figur im Schilde und die Außenseiten der Helmdecken schwarz und das 
Feld weiß gewesen sind. War dieses tatsächlich der Fall, so ließe sich an
nehmen, daß das Wappen der Rindsmaul dargestellt werden sollte. Ich habe 
aber nicht feststellen können, ob ein Vertreter dieses alten, erst in neuerer 
Zeit erloschenen österreichischen Geschlechts damals Ordensritter war. Auch 
waren die Hörner an dem Stierkops des Rindsmaulschen Wappens m. W. 
nicht rot^).

Jeder Versuch, die übrigen Wappen dieser Reihe zu bestimmen, ist bei 
ihrem heutigen Zustand unmöglich. Nur bei dem dritten von links, dem 
Wappen mit dem Widder auf dem Helm, bieten die vorhandenen Reste noch 
einen gewissen Anhalt. In den Quellen, die mir zur Verfügung stehen, habe 
ich drei Geschlechter aus Franken gefunden, deren Wappen hier in Frage 
kommen könnten. Es sind die Totenheim, die Vögte von Rieneck und die 
Kotzau. Nach den Abbildungen aus dem letzten Drittel des 16. und dem 
Anfang des 17. Jahrhunderts") stimmen die beiden ersten untereinander völlig 
überein. Sie unterscheiden sich bei gleichen Bildern und Farben auch von 
der Malerei in Soldau und dem Wappen der Kotzau nur in unwesentlichen 
Einzelheiten. In Soldau steht der Widder unmittelbar auf der Helmdecke. 
Der Helm der Kotzau dagegen ist gekrönt und der Widder widersetzend. Auf 
den Helmen der beiden anderen Geschlechter liegt unter dem als Kleinod 
dienenden Wappentier ein flacher, roter Hut mit weißem Umschlag. Solche 
Abweichungen sind aber nicht von entscheidender Bedeutung. Erfahrungs-

4) Frh. A. v Botzheim in München-Nymphenburg hat in einem Brief an den Ver
fasser vom 16. VIII., wenige Tage vor dessen Tode, darauf hingewiesen, daß für das Stier- 
kopfwappen mit Nasenring dem Württembergischen Wappenbuch von Alberti zufolge die 
Truchseß von Arach in Frage kommen könnten, die auch unter dem Namen: Truchseß von Rin
gingen, v. Bichishausen, v. Magolsheim im 14. und 15. Jahrhundert in Schwaben Vorkommen.

s) I. Sibmacher, New Wapenbuch. Nürnberg 1605. I. S. 1VI u. 103: Nürnberg 1609. 
II. S. 79.
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gemäß kommen sie in älterer Zeit bei demselben Wappen gelegentlich und 
keineswegs selten vor. Besonders dort werden sie zu finden sein, wo Wappen 
fern von der Heimat des betreffenden Geschlechts dargestellt worden sind. 
Ob in Soldau eines von diesen Wappen wiedergegeben werden sollte, und 
welches, muß deshalb unentschieden bleiben.

Mit Bestimmtheit darf jedoch angenommen werden, daß sowohl der 
Herr dieses Wappens als auch die der anderen Ritterbrüder des Deutschen 
Ordens gewesen sind, die damals gleichzeitig oder z. T. vielleicht auch nach
einander auf dem Hause Soldau lagen. Wir sehen zwar an ihren Wappen 
keinerlei Hinweis auf die Zugehörigkeit zum Orden. Das darf aber nicht 
als Gegenbeweis gelten, denn es gibt auch an vielen Orten im Reich alte 
Wappen von Deutschordensrittern, denen ein solches Merkmal fehlt. Wenn 
immer wieder noch bis in die neueste Zeit und sogar von Fachleuten behauptet 
worden ist, daß den Brüdern vom Deutschen Hause jeder Gebrauch ihres 
angeborenen Wappens „streng verboten" war, so beruht das auf einem 
Irrtum. Zur Widerlegung dieser falschen Ansicht habe ich schon früher 
mehrfach auf die noch zahlreich vorhandenen in Malerei oder Bildhauerarbeit 
ausgeführten Wappen in Kirchen und Burgen aller ehemaligen Gebiete des 
Deutschen Ordens hinaewresen"). Allerdinqs darf nicht übersehen werden, 
daß auch mancher weltliche Ritter, der als Kriegsgast nach Preußen ge
kommen war, seinen Schild und Helm an einer Stätte des Ordenslandes 
anbringen ließ, um dort sein Gedächtnis zu hinterlassen, und es wird in vielen 
Fällen nicht möglich sein, heute zu entscheiden, ob der Stifter eines solchen 
Gedenkzeichens dem Orden angehörte oder nicht.

Das unmittelbare Ergebnis unserer Untersuchung ist nur gering. Der 
Soldauer Wandschmuck ist aber wertvoll zur Ergänzung zweier schon früher 
behandelten Fragen aus der Heraldik des Ordens. Sie betreffen die Feld
zeichen der Wehrmacht des Ordens, worüber schon eingangs Näheres aus
geführt ist, und das Hochmeisterwappen. In den banckeria prutenorum des 
Jan Dlugoß ist das schwarze Kreuz auf den Fahnen des Hochmeisters als 
Krückenkreuz dargestellt. Das hat Voßberg, Meckelburq und Strehlke Ver
anlassung gegeben, dem Maler des Fahnenbuches, Stanislaus Durink, den 
Vorwurf einer ungenauen Wiedergabe seiner Vorbilder zu machen. Schon 
vor 17 Jahren habe ich darauf aufmerksam gemacht^, daß diese Form des 
Kreuzes auch bei Stücken vorkommt, die im Orden selbst entstanden sind, und 
in einer Arbeit über die erwähnte Schrift des Krakauer Domherren von der 
polnischen Siegesbeute von Tannenberg^) habe ich erneut daran erinnert, 
daß das Krückenkreuz im Hochmeisterschilde mehrfach erscheint. Es ist auf 
den Wandgemälden (Hochmeisterbildnissen) des Kapitelsaales der Marien- 
burg gefunden worden und befindet sich auch auf dem jetzt in Marienburg 
aufgestellten Altar aus Tenkitten vom Jahre 1504. In dem Hochmeister
wappen in Soldau, wo sich trotz der schlechten Erhaltung die kurzen Quer-

v) E. von der Oelsnitz: Herkunft und Wappen der Hochmeister des Deutschen 
Ordens 1198—1525. Königsberg (Pr) 1926. S. 17 fs. E. von der Oelsnitz: Die Wappen 
der Ritter des Deutschen Ordens. Altpr. Geschlkde. Ig. 3. 1929. S. 4f.

7) E. von der Oelsnitz: Herkunft und Wappen usw. S. 34.
8) E. von der Oelsnitz: Nsacleria pruteaorum. Altpr. Forschgn. Ig. 17. 1940. E. 166. 
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kalken an den Enden des Kreuzes erkennen lasten, haben wir ein weiteres 
Beispiel und man wird annehmen müssen, daß diese Art der Darstellung 
während des 15. Jahrhunderts im Orden selbst vorgekommen ist und daß 
die bei Tannenberg geführten Äochmeisterfahnen auch tatsächlich so aus
gesehen haben, wie sie uns von Durink überliefert worden sind. Seitdem das 
goldene Auflegekreuz des Lochmeisterschildes statt der Blattenden Krücken 
erhalten hatte, ist es dann wohl einem Ordensmaler gelegentlich Pastender 
erschienen, auch dem schwarzen Kreuze die gleiche Gestalt zu geben. Wir 
wissen aus zahllosen Beispielen, daß solche willkürlichen Abänderungen zur 
Zeit der lebenden Heraldik oft genug und allerorten vorgekommen sind. Als 
die Balkenenden des goldenen Kreuzes statt der Krücken halbe Lilien er
hielten, malte man dann auch das schwarze Kreuz stets wieder mit glatten 
Balken.
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Die kurische Landschaft Ceclis.
Untersuchungen zur Geschichte des Kampfes um Südkurland 

zwischen dem Deutschen Orden und Litauen.

Von Walter Eckert.

Ceclis gehört zu den Landschaften des alten Kurenlandes*), über die 
wir die geringsten Kenntnisse besitzen. Nur die Lage der Landschaft 
Ceclis und annähernd auch ihre Grenzen sind seit der epochemachenden 
Arbeit von A. Vielen st ein über „die Grenzen des lettischen Volks
stammes und der lettischen Sprache" (1892) bekannt geworden. Die ehemals 
kurische Landschaft Ceclis lag im Nordwesten des heutigen Litauens und 
erstreckte sich von der heutigen kurländisch-litauischen Grenze zwischen 
Schoden an der Bartau und Grösen an der Windau im Norden bis 
Gargsden an der Minia östlich Memel und Retowen an der oberen Jura 
im Süden. Die Westgrenze von Ceclis verlief parallel und hart westlich 
zum Erla-Salanta-Minia-Arstromtal. Ceclis erreichte also nirgends die 
nahe Ostseeküste?). Der Verlauf der Grenze im Osten und Südosten ist 
noch umstritten?).

Aber auch sonst ist über Ceclis sehr wenig bekannt. Mit Recht spricht 
Ä. Mortensen noch 1927 von den „geheimnisvollen" südkurischen 
Landschaften Ceclis, Duvzare, Megowe und Pilsaten*). Schon diese Tat
sache rechtfertigt den Versuch, die Landschaft Ceclis in einer Einzel
abhandlung zum Gegenstand der Untersuchung zu machen. Auch ist die 
Landschaft Ceclis bei weitem die größte von den vier Landschaften. Außer
dem liegen über Memel bereits Untersuchungen vor.

Was aber der Landschaft Ceclis eine besondere Bedeutung gab, ist die 
Tatsache, daß sie im Schnittpunkt zweier großer geopolitischer Linien lag. 
Sperrte doch die Landschaft gegen Osten den Litauern den Weg zum Meere 
ab; erst durch den Besitz von Ceclis war auch für den Deutschen Orden der 
Strandweg, der über die Kurische Nehrung und von Memel bis Libau am

i) Das Land der Kuren umfaßte den westlichen Teil des heutigen Kurlands mit einem 
Teil des nordwestlichen Litauens und dem nördlichen Memelgebiet. über die Geschichte des 
Kurenlandes vgl. jetzr vor allem P. Iohansen, Kurlands Bewohner zu Anfang der 
historischen Zeit, in „Baltische Lande" 1. Teil, 1939, S. 263 ff; dazu die älteren Untersuchungen 
von Th. Kallmeyer, Die Begründung der deutschen Herrschaft und christlichen Glaubens 
in Kurland während des 13. Ihts., in den Mitteilungen aus der livländischen Geschichte, 
9. Bd., 186V; Ph. Schwartz, Kurland im 13. Iht. bis zum Regierungsantritt Bischof 
Emunds von Werd, Diss. Leipzig 1875; E. Chudzinski, Die Eroberung Kurlands durch 
den Deutschen Orden im 13. Iht., Diss. Erlangen 1917. über die Abgrenzung, innere Gliede
rung und Siedlungsverhältnisse Kurlands im 13. Iht. vgl. W. Eckert, Altlettische Siedlung 
in Kurland lim Druck).

2) Die Küstenlandschaften Dovzare, Megowe und Pilsaten trennten Ceclis von der Ostsee.
3) Vgl. hierüber genauer weiter unten S. 58 f. und die Karte in der Anlage.
«) Die litauische Wanderung, Nachr. d. Ges. d. Miss, zu Göttingen, Philol.-hist. Klasse 

1927, S. 185.
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Strande entlang und weiter landeinwärts über Goldingen und das Abautal 
nach Riga führte, gesichert. Diese Verbindung zwischen Preußen und 
Livland war aber eine Lebensfrage für den Deutschen Orden. War erst 
einmal die Verbindung zwischen dem preußischen und livländischen Ordens
zweig zerrissen, so war jeder Teil allein auf sich gestellt. Bei dem Streben 
Litauens zur Küste andererseits, lag die Landschaft Ceclis im Mittelpunkt 
seines Interesses. Ohne den Besitz von Ceclis war der Strand für Litauen 
unerreichbar. Allerdings lag die Landschaft Ceclis abseits der Hauptlinie, 
die in diesem Raum vom Landesinnern zur Ostsee führt. Die wichtigste 
Linie des Verkehrs und der Machtentwicklung lag ohne Zweifel an der 
Memel. Da aber der Deutsche Orden in Preußen diesen Weg für die Li
tauer durch die Errichtung mehrerer hintereinanderliegender Burgen gesperrt 
und die Benutzung des Stromes unmöglich gemacht hatte, holten die Litauer 
mehr nach Norden aus und strebten über das Binnenland zum Meere. 
Damit mußten sie ihren Weg von Hoch-Schamaiten aus, nördlich der 
großen Wildnis, durch die besiedelte Landschaft Ceclis nehmen. Nach dem 
Verlust Schamaitens im Thorner Frieden, 1411, ging der Kampf um die 
Frage, ob Litauen auch die Wildnis und die zur Wildnis gewordenen 
Landstrecken Südkurlands, die vor den schamaitischen Lagen lagen, besitzen 
würde oder ob Litauen auch die Herrschaft über den unteren Memelstrom 
erlangen könnte. Großfürst Witold stellte die Erlangung dieser Länder 
unzweideutig als Ziel seiner Politik hin und berief sich darauf, daß das 
Land zwischen der unteren Memel und der Heiligen Aa das Erbe seiner 
Väter und Vorfahren wäre. Der Friede vom Melno-See, 1422, stellte ein 
Kompromiß dar zwischen diesen Forderungen Litauens und dem Be- 
hauptungswillen des Deutschen Ordens. Es gelang dem Orden, den Besitz 
der unteren Memel mit den Burgen Tilsit, Ragnit und Memel zu wahren; 
er konnte aber den Verlust der südkurischen Landschaften bis zur Heiligen 
Aa und der Ostseeküste bei Polangen nicht hindern; infolgedessen wurde die 
Verbindung zwischen den preußischen und livländischen Ordenslanden 
zerrissen.

Das Ziel dieser Untersuchung ist, einen geschichtlichen Abriß der süd
kurischen Landschaft Ceclis zu geben und damit den Kampf um die Er
haltung der Landbrücke zwischen Preußen und Livland einerseits und dem 
Streben Litauens zur Küste andererseits, darzustellen. Ehe wir uns aber 
diesem Ziele zuwenden können, müssen eine Reihe von bisher strittigen 
Fragen behandelt werden.

Der Name Ceclis kommt in den Urkunden des 13. Jahrhunderts 
nur sechsmal vor, und zwar zuerst in 5 Urkunden, die gelegentlich der Er
bauung der Memelburg, 1252, und der Teilung Kurlands zwischen dem 
Deutschen Orden und dem Bischof von Kurland, 1253, ausgestellt wurden'). 
Zum sechsten und letzten Male wird der Name Ceclis in einer Urkunde vom 
Jahre 1291, bei der Teilung der Stiftsländer zwischen dem Bischof von

s) Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch 1. Bd. hrsg. von Fr. G. von Bunge Reval 
1853. (hiniort mit LUB zitiert), Urkunden Nr. 236 Sp. 295 vom 29 Juli 1252- Nr 237 
Sp. 297—298 vom 1. August 1252; Nr 248, Sp. 322—323 vom 4. April 1253-' Nr ?4S 
Lp. 327—329 vom 4. April 1253; Nr. 253 Sp. 334—336 vom 20. Juli 1253 - - - 
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Kurland und seinem Kapitel, erwähnt). Diese späte Nennung des Namens 
Ceclis erklärt sich daraus, daß bei der Teilung der Stiftsländer, 1291, die 
Arkunden vom Jahre 1253 als Grundlage dienten. In der Praxis kam wohl 
der Landschaftsname schon bald nach 1253 außer Gebrauch. Denn mit der 
Teilung Kurlands zwischen dem Deutschen Orden und dem kurländischen 
Bischof, 1253, wurden die alten Landschaften den neuen Landesherrschaften 
unterstellt, und seitdem bestand kein Bedürfnis mehr, die Namen für die 
alten kurischen Landesteile zu gebrauchen. Deshalb verschwanden nach 1253 
auch alle anderen alten Landschaftsnamen der Kuren, und an ihre Stelle 
traten die Bezeichnungen von Komtureien, Vogteien und Ämtern der neuen 
Landesherrschaft.

Die Schreibweise des Namens der Landschaft lautet meist Ceclis. 
Doch sind auch die Formen CecklisP Ceklis^) und Cehtlisen°), 
überliefert, die einige Rückschlüsse auf die Aussprache des Namens gestatten. 
Wie das nachfolgende h im letzten Falle zeigt, wurde das e gedehnt aus
gesprochen. Das folgende t wird bald mit k, bald mit ck, bald mit einem c 
wiedergegeben und zeigt, daß es als weiches lettisches k gesprochen wurde. 
Die allgemein übliche Aussprache „Kecklis" ist offenbar falsch. Mit Recht 
macht der Herausgeber des 1/ Bandes des Preußischen Arkundenbuches, 
A. Seraphim, geltend, daß das anlautende C nicht als K, sondern als 
Zischlaut gesprochen wurde").

Die Erfors chung der Landschaft Ceclis hat erst in der 
letzten Zeit Fortschritte gemacht. Die Geschichte der Landschaft ist noch 
ganz in Dunkel gehüllt. Die Topographie von Ceclis wurde durch Bielen- 
stein festgestellt. Dann ruhte das Interesse an der Landschaft wieder jahr
zehntelang, und erst in den beiden letzten Jahrzehnten ist es neu erwacht. 
Die beiden litauischen Gelehrten Buga") und Salys") haben als 
Sprachwissenschaftler und Landeskenner die Forschungen Bielensteins in 
wesentlichen Punkten ergänzt und erweitert. Die Beiträge zweier polnischer 
Wissenschaftler, Lo w mi anski") und Z aj Hc zko w s ki"), bringen 
dagegen nichts wesentlich Neues. Hingegen hat die deutsche Wissenschaft 
seit dem ersten Weltkriege sich erneut diesem Gebiet zugewandt und ins
besondere die Frage der Nationalität der Bewohner und die Frage der 
Besiedlung behandelt. Der Anstoß ging hierbei von der Dissertation von 
Frau Gertrud Mortensen, geb. Heinrich") über die Na
tionalitäten- und Siedlungsverhältnisse von Preußisch-Litauen aus. Im

") LAB I Nr. 540 Sp. 672—673 vvm 6. Januar 1291. Pr. A. B. I, 2 Nr. 571 S. 358—360 
') LAB I Nr. 237 Sv. 298 und Nr. 253 Sv. 334—336.
») Preußisches Arkundenbnch (hinfort mit Pr. AB zitiert) I, 2. Teil brsg. von A. Se

raphim, 1909, S. 591 (Vorbemerkung zum Register) und S. 622 (Ortsverzeichnis unter H).
») LAB I Nr. 237 Sv. 297.
iv) Pr. A. B. I, 2 Vorbemerkung zum Register, S. 591 und Ortsverzeichnis S. 622 

(unter Z).
11) Lietuviu Kslbo8 Loä^nss, Kaunas 1924.
12) Die Lemaitischen Mundarten. Teil I, Geschichte des Lemaitischen Sprachgebiets. Diss. 

Leipzig 1929 und in „Dauts ir 2o6is", Bd. 6, Kauen 1930.
13) Stuäia naä poc^stkami spolecrensiwa i psnstva LitewskieZo, 2 Bde., Wilna 1931 und 1932.
14) Ltuävs nsd äriejami 2muäri uüelcu XIII, ^rebinmin io^varr^stwa nauIco>veKo we Luovie 

v^vörisl II kisi.-kilor. III, 2, Lemberg 1925.
is) Beiträge zu den Nationalitäten- und Siedlungsverhältnissen von Pr. Litauen. Diss. 

Königsberg, 1921, Berlin-Nowawes 1927.
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Anschluß an diese Arbeit hat H. Mortensen^) in einer Reihe landeskund
licher und siedlungswissenschaftlicher Arbeiten insbesondere die Frage der 
Begrenzung des litauischen Siedlungsraumes geklärt und damit einwand
frei nachgewiesen, daß die Bewohner der Landschaft Ceclis lettische Küren 
waren. In der neuesten Arbeit über „Die Wildnis im östlichen Preußen"*?) 
haben H. und G. Mortensen nochmals alle strittigen Fragen über die 
Landschaft Ceclis und insbesondere ihren Wildnischarakter zu 
Beginn der Ordenszeit eingehend behandelt.

Ich selbst habe in meiner Arbeit über die „Altlettische Siedlung in 
Kurland" die Landschaft Ceclis nur allgemein, im Rahmen der Behandlung 
der Stammesgebiete der Kuren, Semgaller und Selonen, kurz behandelt. 
Abweichend von der bisherigen Forschung habe ich die Grenzen von Ceclis 
im Südosten enger gezogen und habe die Landschaft als eine im 13. Jahr
hundert von den lettischen Kuren besiedelte Landschaft dargestellt. 
Dabei habe ich mich bei der Znterpretierung der bisher von den meisten 
oben genannten Forschern behandelten urkundlichen Quellen^) von der Er
kenntnis leiten lassen, daß die Bezeichnung „terrue ineu! tue" nicht, 
wie bisher fast allgemein angenommen wurde, „unbebautes" bzw. „unbe
wohntes" Land bedeutet, sondern sie als ein noch nicht in Verwaltung 
genommenes und von der neuen Landesherrschaft wirtschaftlich und finanziell 
noch nicht genutztes Gebiet, aufgefaßt. Ein genaueres Eingehen auf die 
besonderen Probleme der Landschaft Ceclis mußte ich mir bei der allge
meinen Darstellung der „Altlettischen Siedlung in Kurland" versagen, 
wobei ich mir ausdrücklich die Behandlung der speziellen Probleme der 
Landschaft Ceclis in einer späteren Veröffentlichung vorbehielt*°).

Ich habe es mir daher in der vorliegenden Abhandlung zur Aufgabe 
gemacht, die strittigen topographischen und siedlungsgeschichtlichen Fragen 
der kurischen Landschaft Ceclis in Amrissen darzustellen und das Schicksal 
dieses Landes im Kampf zwischen dem Deutschen Orden und Litauen 
während des Mittelalters zu schildern, soweit dies auf Grund unserer 
heutigen Kenntnis der Quellen möglich ist. —

I. Die „terrae incultae" im südlichen Kurland.

1. Wildnis oder besiedelte Landschaft?

Am 4. April 1253 teilten der Bischof Heinrich von Kurland und der 
Deutsche Orden den nördlichen Teil Kurlands*). Am gleichen Tage')

") Litauen. Grundzüge einer Landeskunde, Kamburg 1926. — Die litauische Wanderung 
Rachr. d. Ges. d. Miss, zu Göttingen, Phil.-List. Kl. 1927. — Neues zur Frage der mittel
alterlichen Nvrdgrenze der Litauer. Zeitschr. f. slavische Philologie, 10. Bd. 1933.

i?) Die Besiedlung des nordöstlichen Ostpreußens bis zum Beginn des 17. Ihts. Teil II 
(Deutschland und der Osten, Bd. 8), 1938.

is) Es handelt sich hierbei fast ausschließlich um die bereits oben Seite 7 Anm. 5 ge
nannten Urkunden vorn Jahre 1252 und 1253.

1«) Altlettische Siedlung in Kurland, Kap. III, 1.
1) LUB I Nr. 248 vom 4. April 1253.
2) LUB Nr. 249. Bunge datiert die von Bischof Leinrich von Kurland ausgestellte Urkunde 

mit dem 5. April 1253. Mit Recht ist neuerdings mehrfach betont worden, daß infolge der 
Anwesenheit derselben Zeugen beide Urkunden (LUB I. 248 und 249) am gleichen Tage aus- 
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wurde auch die Teilung Südkurlands vorgenommen. In den Arkunden 
wird zwischen beiden Teilen Kurlands ein Anterschied gemacht. Während 
es bei der Teilung Nordkurlands heißt: „äivisionem terrarum inkabi- 
tatarum kecimus", heißt es über Südkurland: „terr38 incuItUZ nonäum 
6ivi838 in Suronin äivic1encia8 .... viäelicet Sec1i8, Oovrure, Ne^oxve, 
pikaten ei ierram, quue e8i inter 8crunäen ei 8emi§3lli3m, in tre8 parte8 
6ivi8imu8." Von Bunge hat in den Überschriften zu den beiden Arkunden 
den Anterschied zwischen beiden Teilen Kurlands dahingehend charakterisiert, 
daß durch die erste Arkunde „die Theilung des bewohnten Curlands", 
durch die zweite die Teilung der „unb eb auten Curländischen Ländereien" 
vorgenommen worden sei. Denselben Anterschied macht Bunge auch in 
den Regesten zu den betreffenden Arkunden^). Auch hier stellt er die 
„Teilung der bewohnten Provinzen dieses Landes" der Teilung „des unbe
bauten Landes in Curland" gegenüber.

Seitdem wird dieser Anterschied zwischen Nord- und Südkurland von 
fast allen Wissenschaftlern übernommen, wobei Nordkurland als bewohnt 
und bebaut, Südkurland dagegen als unbewohnt und unbebaut dargestellt*) 
wird. Eine weitere Bestätigung fand diese Auffassung in der Tatsache, daß 
bereits im Jahre 1252, bei der Erbauung der Memelburg, in zwei Ar- 
kunden^) dieselben vier namentlich genannten südkurischen Landschaften auch 
schon als „terrae iam incultae" bezeichnet werden.

Nur vereinzelt wurden Stimmen laut, die eine andere Auffassung ver
traten. Als einer der ersten hat August Engelmann°) gegen die Auf- 
fassung v. Bunges Stellung genommen. Er faßt seine Meinung über die 
südkurischen Landschaften in folgende Sätze zusammen: „In der Arkunde') 
werden angesiedelte Ländereien gemeint. Es wird gesprochen von Bezirken 
(terrae, c^tellaturae), von Nutzungen, die zu bestimmten Ländereien ge
hören (cum omnibu8 pertinentii8 8ui8), es wird der alten Bewohner gedacht, 
die bei Grenzstreiten die Grenzen hatten bezeichnen müssen („8i vero in 
äi8tincti0ne terminorum inter terrn8 et terru8, cn8te1l3turn8 et c38telnturu8, 
oral iuerit <Ü88en8io, per 8eniore8 et äi8cretiore8 terrnrum 
earunäem, ubi 8itae kuerint, terminentur, et 8i praeäicti 

gestellt sein müssen. Bisher ist das Datum der vom Ordensmeister ausgestellten Gegenurkunden 
nicht beachtet worden. Der Wortlaut dieser Gegenurkunde ist zwar nicht bekannt, doch hat 
Th. Kallmeyer in den Mitteilungen aus der livländischen Geschichte, Bd. 4, Riga 1847, S. 50Z 
über sie berichtet. Nach den im Popenschen Archiv erhaltenen Abschriften hat Eberhard 
von Seine über die Teilung Kurlands drei Urkunden ausgestellt: 1. d. d. 1253 II. Non. 
April, (erhalten in einem Transsumt des Ordensmeisters Goswin von Lerike, d. d. Riga 
1356), 2. Goldingen 1253. II. Non. A P r. und 3. Goldingen 1253 XIH. Cal. Aug. Es sind 
Gegenurkunden zu den von Bischof Heinrich von Kurland ausgestellten Urkunden, die im 
LUB I unter Nr. 248, 24S und 253 abgedruckt sind. Daraus geht eindeutig hervor, daß die 
Gegenurkunde des Ordensmeisters von demselben Tage datiert ist, wie die des Bischofs von 
Kurland. Zwar verzeichnet auch v. Bunge die drei Gegenurkunden LUB I, Reg. Nr. 280, 282 
und 287, unter Hinweis auf Mitteilungen Bd. 4, S. 503), doch setzt er, auch hier wieder, das 
falsche Datum: „April 5".

s) LAB I, Reg. 27S und Reg. 281.
4) Diese Unterscheidung hat nicht, wie Mortensen (Die Besiedlung des nordöstlichen Ost

preußens, Teil II, Die Wildnis im östlichen Preußen, S. 111) annimmt, erst Zurkalowski be
gründet, sondern sie geht auf den Herausgeber des Livländischen Urkundenbuches, Fr. G. 
v. Bunge zurück.

s) Siehe oben S. 7 Anm. 5.
«) Mitteilungen S. Bd. (1860) S. 427 Anm. 223.
?) LUB I, Nr. 249.
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8eniore8 äe prseäictiZ terris äubitLverint vel concoräare non potuerint, 
terr^m, äe qu3 1i8 e8t, kratre8 äividant"). Die Veranlassung zu dem Irrtum 
hat offenbar das Wort incu1tu8 gegeben. Nicht allein in der classischen, 
sondern auch in der mittelalterlichen Latinität bedeutet es freilich auch 
„unbebaut" ... allein hier bedeutet es etwas ganz anderes ... und kann 
daher nicht unbebautes Land bezeichnen. In der Llrkunde vom 29. Juli 1252 
werden terrae iam incuHue entgegengesetzt ulii8 terri8 nonäum 
8ubiu§uti8. Hiernach hat man unter ersteren Ländereien verstanden, welche 
bereits von den Livländern eingenommen und in das Bereich der administra
tiven Tätigkeit der ritterlichen Vögte gelangt waren'"). Auch die wenigen 
anderen Stimmen, die gegen die Auffassung v. Bunges auftraten, konnten 
sich nicht durchsetzen.

Th. Kallmeyer"), der erste namhafte Historiker Kurlands, hat sich 
gleichfalls nicht der Auffassung v. Bunges angeschlossen. Seiner Meinung 
nach sind „terrue mcuHae", in Übereinstimmung mit „inkubit3t38 terru3" 
der ersten Urkunde, gerade mit „angebautes Land" zu übersetzen, „was zwar 
dem classischen Sprachgebrauchs, aber nicht der Etymologie des Wortes 
widerspricht".

Ph. Schwartz") hat wieder darauf hingewiesen, daß der Bischof 
von Kurland 1252 bei der Erbauung der Memelburg dem Deutschen Orden 
die Nutznießung seiner Ländereien in den südlichen Landschaften Kurlands 
auf 5 Jahre überließ, die auch damals als „terrue ium incultue" bezeichnet 
wurden. Er schloß aus dieser Tatsache, daß es sich hier keinesfalls um un
bebautes, sondern im Gegenteil um bebautes Land handeln mußte.

Auch August Bielenstein, der als der Begründer der baltischen 
Siedlungsgeschichte bezeichnet werden kann, hat sich der Meinung Bunges 
nicht angeschlossen. Beim Abdruck der Urkunden im Anhang zu seinem 
Werk „Die Grenzen des lettischen Volksstammes" setzt er andere, von 
Bunge abweichende Aberschriften"). Die Urkunde über die Teilung Nord
kurlands überschreibt er: „Bischof Heinrich von Kurland urkundet über die 
Theilung Kurlands zwischen ihm und dem Deutschen Orden." Der zweiten 
Llrkunde, die die Teilung Südkurlands behandelt, gibt Bielenstein dagegen 
folgende Überschrift: „Bischof Heinrich von Kurland urkundet über eine 
weitere Teilung der bewohnten") kurländischen Ländereien mit dem 
Orden." Eine Erklärung seiner Auffassung gibt Bielenstein nicht").

8) So sehr ich die Auffassung Engelmanns im allgemeinen teile, so muß ich doch seinem 
Schlußsatz widersprechen: in administrativer Verwaltung standen nur die „terrse inksbitaiae", 
die „terrse incultae^ (bzw. iam incultae) dagegen nicht. Vgl. hierüber weiter unten S. 23 ff.

») Die Begründung der deutschen Herrschaft und des christlichen Glaubens in Kurland 
wahrend des 13. Zhts., Mitteilungen 1859, 9. Bd. S. 217 Anm.

io) Kurland im 13. Zht., Leipzig, 1875, S. 83.
S. 426 und 428.

12) von mir gesperrt.
i») Wenn Zurkalowski (Studien zur Geschichte der Stadt Memel, Altpreuß. Monats

schrift, 43. Bd. S. 184) angibt, daß Bielenstein „sich der Engelmannschen Übersetzung (!) an- 
schließt", so ist das einfach aus der Luft gegriffen. Engelmann gibt eine von Bielensteins 
Auffassung ganz abweichende Erklärung für „terrae incultse" (s. oben S. 11)! Wenn Zur
kalowski die Seiten 179, 193, 427—29 bei Bielenstein heranzieht, so muß gesagt werden, daß 
diese Stellen nichts zu der angegebenen Frage enthalten: Die letztgenannten Seiten 
bringen die ürkundentexte; S. 193 enthält eine belanglose Bemerkung, auf die Zurkalowski 
garnicht eingeht, und S. 179 bringt auch keine einzige Silbe zur strittigen Frage! Zu 
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Außer diesem einen Wort, das die von Bunge abweichende Meinung. 
Bielensteins zeigt, findet sich bei Bielenstein nur noch eine Stelle"), die 
seine eigene, für ihn so bezeichnende Auffassung über den Unterschied 
zwischen dem nördlichen und südlichen alten Kurenlande zeigt. Er sucht 
„diese Unterschiede auf dem ethnologischen und sprachlichen Gebiete": im 
Norden Letten und finnische Liven oder Kuren, im Süden dagegen Scha- 
maiten, neben einer unbedeutenden kurischen (lettischen!) Küstenbevölke- 
rung").

Zurkalowski") nimmt in einem Excurs Stellung gegen die Auf
fassung Engelmanns, Kallmeyers und Bielensteins. Mit welchem Erfolg 
er gegen Bielenstein polemisiert, ist eben gezeigt worden. Schwartz' und 
Keußlers Ansichten waren ihm unbekannt geblieben; jedenfalls nimmt er 
nicht gegen sie Stellung. Seine ganze Kenntnis über die Literatur zu dieser 
Streitfrage verdankt er lediglich einer einzigen Notiz bei Bielenstein.

Aber Kallmeyers Notiz vom Jahre 1859 referiert Zurkalowski im all
gemeinen zutreffend. Auf Engelmanns Schlußsatz") geht er überhaupt nicht 
ein, konstruiert aber eine „Engelmann-Kallmeyersche Auffassung", obgleich 
beide verschiedene Argumente anführen und zu verschiedenen Ergebnissen 
kommen. Das Zitat „von den Ländern, die schon bebaut sind", das Zur
kalowski einem von beiden, ohne zu sagen wem, andichtet, findet sich weder 
bei Kallmeyer noch bei Engelmann.

Auch sonst strotzen die Ausführungen Zurkalowskis von Fehlern. Bei 
der Angabe derQuellen"), auf die er sich bezieht, wirft er die Nummern der 
Urkunden und die Spalten des Arkundenbuchs durcheinander: So bezrebt 
sich „Bunge I, 236, 237" auf die Nummern, „Bunge I, 327" und „Bunge I, 
326" auf die Spalten des Arkundenbuchs. Ferner behauptet Zurkalowski'-'), 
die beiden Arkunden über die Teilung Nord- und Südkurlands'") trügen 
dieselbe Ortsangabe — Goldingen. In Wirklichkeit aber hat nur die zweite 
Arkunde diese Ortsangabe, während es in der ersten Artunde heißt, daß beide 
Parteien „tko RiZke to 8umene guemen"P. Der Ausstellungsort fehlt 
jedoch hier, sowohl im deutschen wie im lateinischen Text. Aber die Orts
angabe hätte sich Zurkalowski entweder an Land der Arkunden selbst orien
tieren können, oder er hätte sich über diese Frage von Engclmann belehren 
lassen können, wenn er ihn wirklich gelesen hätte: Zurkalowski nimmt gegen

der einzigen Stelle von Bedeutung, die Bielensteins Auffassung zeigt (Grenzen. S. 255 f), 
äußert sich Zurkalowski überhaupt nicht! Wenn Zurkalowski schließlich behauptet: „Die 
„terrae inbabitatae (inculiae) bildeten seiner fBielensteins!) Meinung nach die bewohnten 
Teile der Landschaften, die außerdem noch Wüsteneien enthielten," — so sind das Phantasien 
Zurkalowskis, gegen die er dann selbst eine Polemik entwickelt!

14) Grenzen, S. 255 f.
15) Ferner führt Bielenstein S. 429 neben den betreffenden Stellen des Arkundenbuches, 

„Mitteilungen 9, p. 217, 427" an, verweist mithin auf die Auffassungen Engelmanns und 
Kallmeyers (s. oben), ohne selbst dazu Stellung zu nehmen. Offensichtlich verdankt Zur
kalowski nur diesem .Hinweis seine Litcraturkenntnis, da er auf andere Äußerungen nicht 
eingeht.

1«) Studien zur Geschichte der Stadt Memel. Altpreufiische Monatsschrift, 43. Bd., 1906, 
Seite 183—185.

1-) siehe oben S. 11.
1«) Studien zur Geschichte der Stadt Memel, S. 183.
1») ebenda, S. 183.
2«) Gemeint sind LAV 1, Nr. 248 und 249.
2Y LAB 1, Nr. 248 Lp. 322.
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Engelmann, Mitteilungen, 9. Bd., S. 427, Stellung; auf der nächsten Seite 
schon stellt Engelmann den Sachverhalt über den Ausstellungsort fest.

Doch können diese Fehler als Flüchtigkeitsfehler bezeichnet werden, oder 
sie sind auf mangelhafte Kenntnis der Quellen zurückzuführen. In einem an
deren Falles schreibt Zurkalowski: „1erri8 iam incu1ti8 ist sehr gut über
setzbar mit „„von den Ländern, die noch — bisher — unbebaut sind"". Er 
will offenbar den Eindruck erwecken, als ob dieser Gedanke von ihm selbst 
stamme, da er keine Quelle angibt. Diese Quelle ist aber die Arkunde 
Nr. 237 bei Bunge. Dort heißt es im lateinischen Text: „cke terri8 ium 
inculti8", in der deutschen Parallelurkunde dagegen: „von den landen, die 
noch ungebuwet sin." Er hält sich somit genau an diese Textstelle und über
setzt „ungebuwet", in genauer Übereinstimmung mit Bunge, mit „unbebaut". 
Wie bereits festgestellt wurde, decken sich die Ansichten Zurkalowskis mit 
denen von Bunge. Zurkalowski zitiert zwar gelegentlich die Urkunden, die 
Bunge veröffentlicht hat, unterläßt es aber geflissentlich zu bemerken, daß 
die Meinung, die er vertritt, bereits 53 Jahre früher von Bunge geäußert 
wurde. So konnte der Eindruck entstehen, als ob Zurkalowski etwas 
wesentlich Neues zur Frage der angeblich „bewohnten" bzw. „unbebauten" 
Landschaften Kurlands brächte.

Das stärkste Stück jedoch, das Zurkalowski sich leistet, um seine Mei
nung zu beweisen, ist folgendes: er behauptet, daß die 500 Laken, deren 
Zins zum Bau der Memelburg verwendet werden sollte, „im bewohnten 
Teil von Kurland zu suchen" seien-'), also in Nordkurland gelegen hätten. 
Es handelt sich hierbei um eine bewußte Irreführung. Obgleich er die 
Quelle kennt"), zitiert er sie hier nicht, weil dort genau das Gegenteil 
steht: „cen8um cke quin§enti8 unci8 .... cke terri8 ium inculti8, viäelicet 
Ocli8, Ke^ouve, ?Ü83ten et vovrare." Weder in der Arkunde des Ordens, 
noch in der Gegenurkunde des Bischofs von Kurland findet sich die geringste 
Andeutung über Nordkurland.

Die Ausführungen Zurkalowskis (1906) über die „t^rrue Mouline von 
Kurland" sind in den beiden ersten Jahrzehnten nach ihrem Erscheinen kaum 
beachtet worden; erst durch G. Mortensen ist er ans Licht gezogen worden 
und wird seitdem zuweilen zitiert. L. Dopkewitsch läßt Zurkalowski in ihrer 
verdienstvollen Arbeit") unberücksichtigt. Die Ansichten, die Zurkalowski 
entwickelte, waren ja auch nicht neu, da sie auf v. Bunge zurückgehen. 
Bemerkenswert ist die Tatsache, daß nur wenige sich gegen die allgemein 
herrschende Ansicht v. Bunges äußerten, und daß zu diesen wenigen die 
besten Kenner der Geschichte und Siedlungsverhältnisse Kurlands gehörten, 
so Kallmeyer, Schwartz und Bielenstein. Gegenüber der klaren Formulie
rung Bunges, die mit dem Text der Arkunde — scheinbar genau — über- 
einstimmt, drangen diese einzelnen Stimmen nicht durch, da ihre Gegen
argumente wenig beweiskräftig waren. Die Wirkung, die von diesen For
schern ausging, blieb auch, bezüglich dieser Frage, gering. Daher blieb 
die gegenteilige Meinung herrschend.

22) Zurkalowski, ebenda S. 184.
2») ebenda, S. 184.
2«) LÜB 1 Nr. 2Z6 bzw. 2Z7.
2Z) siehe unten, Anm. 27.
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Die allgemeine Auffassung vertritt auch P. Karg e-°), wenn er, unter 
Linweis auf Bunge und Zurkalowski, die südlich der Bartau gelegenen 
kurischen Landschaften als „noch unbebaute Lande" oder „jam terrue in- 
cuttue", im Gegensatz zu den „terrue inkabitatae" nördlich des Flusses be
zeichnet. Die Umgebung von Memel war, nach Karge, im 13. Jahrhundert 
„unbebaut und wüst" und „bis auf Jäger, Beuthner und Strandfischer 
nahezu unbewohnt. „Diese „herumstreifenden" Fischer, Jäger und Beutnev 
„fristeten in der Wildnis kümmerlich ihr Leben".

Selten werden abweichende, auf eigener Urteilsbildung beruhende An
sichten geäußert.

Von jüngeren baltendeutschen Historikern kommt Helene Dopke- 
wits ch^), nachdem sie alle in Frage kommenden Urkunden-Stellen mit 
großer Gewissenhaftigkeit herangezogen hat, zu der Feststellung: „Der 
Unterschied scheint klar zu sein: das eine ist besiedeltes und bebautes Land, 
das andere ist unbesiedelt und unbebaut, ist Wildnisgebiet. Dieses war der 
Eindruck, den die deutschen Eroberer von diesem Lande hatten........ es 
handelt sich um Land, in dem noch kein Landbau betrieben worden ist"^).

Auch ist es der Aufmerksamkeit von Dopkewitsch nicht entgangen, daß in 
den Urkunden auch von eingeborenen Kuren in Südkurland die Rede ist. 
In bezug auf diese macht sie die Einschränkung: „Das Land war wohl 
unbesiedelt in dem Sinne, als es hier eine seßhafte Ackerbau treibende Be
völkerung nicht gab. Eine Bevölkerung hat es aber dennoch gegeben"^). 
Nach Anführung verschiedener Urkundenzitate, besonders der Bestimmungen 
über das Fischereirecht der Eingeborenen und den Zehnten der Fischer im 
Ordenslande^), zieht sie den Schluß: .... „und zwar hat es sich um eine 
Jagd und Fischfang treibende Bevölkerung gehandelt."

Sodann wendet sich Dopkewitsch ihrem speziellen Interessengebiet, den 
Burgsuchungen^), zu. Besonders an Land der Bestimmungen über die 
Regelung von Streitigkeiten, die sich wegen der „termpten Luschen landen 
und landen, borchsuckunge und borchsukunge"^) entwickeln können, zieht sie 
die Schlußfolgerung: „Wenn Grenzstreitigkeiten zu befürchten sind zwischen 
den Burgsuchungen, dann muß eine an die andere gegrenzt haben." Von den 
Deutschen wird also bei der Eroberung und Teilung Kurlands im Jahre 
1253 „eine durchgehende Landeseinteilung" angetroffen. 
„Wenn aber im Falle von Grenzstreitigkeiten die Entscheidung der ein
heimischen Bevölkerung überlassen wurde, wenn sie ferner bei Grenz- 
bestimmungen der neuen Machthaber als sachkundig herangezogen wurde, 
dann handelt es sich um alte Landesgrenzen, die die Deutschen schon vor- 
fanden, und die sie zunächst noch nicht zu ändern gedachten. Aus dieser

2«) Die Litauerfrage in Altpreußen in geschichtlicher Beleuchtung, 1925, S. 35 und 87 
Anm. 97.

2?) Die Burgsuchungen in Kurland und Livland, Mitteilungen aus der livländischen Ge
schichte, 25. Bd. 1933.

ss) ebenda, S. 9 f.
2») Es handelt sich also hier bereits um die Unterscheidung zwischen Siedlung und 

Wildnisbevölkerung im Sinne Mortensens.
so) ebenda, S. 19, nach LUB I, 249 und 253 lSP. 336).
si) ebenda, S. 7 und 9.
32) LUB I 249 (Sp. 328) und 253 (Sp. 335 f).
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Einsicht folgt aber, daß die Burgsuchung eine alte Landeseinteilung ist, die 
schon vor Ankunft der Deutschen hier bestanden hat"^). Indem H. Dopke- 
witsch auf ihr Ziel, das Alter der kurischen Burgsuchungen festzustellen, 
zustrebte, bemerkte sie nicht, daß die „durchgehende Landeseinteilung" von 
Landen und Burgsuchungen mit Landesältesten an der Spitze, die die 
Deutschen, wie sie selbst sagt, vorfanden, doch nur bei einer seßhaften Be
völkerung möglich war, daß also die südkurischen Landschaften des 13. Jahr
hunderts besiedelte Landschaften waren und keine Wildnis.

Zwischen den beiden entgegengesetzten Anschauungen nimmt Dopkewitsch 
eine vermittelnde Stellung ein^). Sie lehnt die Auffassung eines „völlig 
unbesiedelten Wildnisgebietes" ab. Eine Bevölkerung habe es im südlichen 
Kurland gegeben, als deutsche Eroberer in dieses Land eindrangen. Infolge 
der einsetzenden Kämpfe sei die Bevölkerung aber verschwunden. Sie wurde 
teils niedergemacht, teils floh sie^).

P. Iohansen^) hält Ceclis und Dovzare für „togehenknisse" von 
Bandowe. Danach hatten „die Leute von Bandowe hier das Recht, 
Rodungen anzulegen und Heu zu mähen, die Wildnisgebiete also wirt
schaftlich zu nutzen." Ferner stellt Zohansen fest: „lerru mm inculta 
scheint in den Urkunden von 1253 in einem gewissen Doppelsinn benutzt 
worden zu sein, auch im Hinblick auf die noch nicht durchgeführte Unter
werfung und Christianisierung durch den Deutschen Orden. Daß die Ge
biete bewohnt gewesen waren, beweisen die zahlreichen Ortsnamen zur 
Genüge"-").

Eine ganz andere Bedeutung erhielt die Frage der Wildniswerdung 
der südkurischen Landschaften durch die für Volkstums- und Siedlungs
forschung bahnbrechende Arbeit^) von Gertrud Mortensen, geb. 
Heinrichs). Sie hat entgegen der von Bezzenberger^) begründeten 
und bis dahin allgemein herrschenden Ansicht Bezzenzbergers bewiesen, daß 
zur Ordenszeit die Westgrenze des litauischen Volkstums erst an der Süd
grenze Hochschamaitens und der mittleren Memel entlang verlief, und daß 
die Litauer durch eine etwa 150 km breite Grenzwildnis von den Preußen 
geschieden waren. Die Frage der Nationalität der Volksstämme im 
preußisch-baltischen Raum erhielt dadurch eine eindeutige Klarstellung, 
ebenso wie die Vorstellungen über die Ausdehnung und Bedeutung der 
Wildnis. Doch nicht nur für das litauisch-preußische Problem war die 
Arbeit von G. Mortensen von grundlegender Bedeutung. In demselben 
Maße wie für Ostpreußen, war sie auch für die Auffassung der völkischen 
Probleme und politischen Grenzverhältnisse im kurisch-schamaitischen Raum

»3) Die Burgsuchungen, S. 11.
s«) ebenda, S. 10 Anm. 4.
ss) Hierbei führt Dopkewitsch die aus der Livländischen Reimchronik 7044 ff und 7059 ff 

bekannte Schilderung über die Einnahme der Burgen Kretenen und Ampille an.
s») Kurlands Bewohner zu Anfang der historischen Zeit, in: Baltische Lande Bd. 1: Ost

baltische Frühzeit, 1939, S. 290 f.
»7) ebenda, S. 291 Anm. 1.
S8) vgl. P. Karge, Die Litauerfrage in Altpreußen in geschichtlicher Beleuchtung, 1925, 

besonders S. 10—21.
s») Beiträge zu den Nationalitäten- und Siedlungsverhältnissen von Preußisch-Litauen 1927.
—) Die litauisch-preußische Grenze. Altpreußische Monatsschr. 19. Bd. 1882. Derselbe, 

Über die Verbreitung einiger Ortsnamen in Ostpreußen, ebenda, 20. Bd., 1883. 
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von Bedeutung. Bewirkte ihre Arbeit, in bezug auf Preußen, die Abkehr 
von den Ansichten Bezzenbergers, so bedeutete sie in bezug auf Kurland 
gleichfalls eine Korrektur der Ansicht Bielensteins über die Nationalitäten 
und Siedlungsverhältnisse im südlichen Kurland und Semgallen.

Die kurischen Landschaften südlich der Heiligen Aa schildert G. Mor- 
tensen als „unbewohnte Wildnis""). Beweise findet sie einmal in der Be
zeichnung „terrue incultue"") für die südkurischen Landschaften im Jahre 
1253, sodann in drei urkundlichen bzw. literarischen Quellen, die für das 
Gebiet Ceclis an die Stelle der hier aussehenden Wegeberichte treten:

1. Der Bischof von Kurland schreibt 1392 über die Stiftsländer, daß 
sie „an dem meisten theile wüste und an gruelichen wiltnissen und nemlich 
am ansprunge der Heidenschaft gelegen sin"").

2. Der livländische Ordensmeister bittet 1420 den Hochmeister, die 
Briefe durch die Wildnis nach Livland zu senden, da sie auf dem Strande 
von den Schamaiten aufgefangen würden").

3. Der Nitter Guillebert de Lannoy erwähnt in seinem Reisebericht im 
Jahre 1413 zwischen Königsberg und Libau eine zwölf Meilen menschenleere 
Wildnis").

G. Mortensen") kommt auf Grund dieser Quellen zu folgendem Schluß: 
„Wir haben somit den Beweis, daß die Landschaften südlich der Bartau, 
die 1392 Wildnis waren, bereits 1250 nicht mehr unter Kultur standen."

Weiter untersucht G. Mortensen") die Quellen, welche Bewohner in 
Südkurland erwähnen oder Rückschlüsse auf ihr Vorhandensein gestatten. 
Auch durch diese Untersuchungen kommt sie zu dem gleichen Ergebnis"): 
„Der Einklang der historischen Zeugnisse zeigt, daß die südkurländischen 
Landschaften und das im Süden anschließende Gebiet zwischen dem 
Kurischen Haff, der Memel und der samogitischen Hochfläche schon Mitte 
des 13. Jahrhunderts im Zustand der Wildnis war."

Da der breite, bewaldete Grenzsaum, wie es G. Mortensen bewiesen 
hatte, sich längs der gesamten Westgrenze des litauisch-schamaitischen Sied
lungsraumes hinzog, so lag es nahe anzunehmen, daß sich die Grenzwildnis 
auch im Nordwesten und Norden von Hochschamaiten fortsetzte. Damit war 
die Frage der Wildniswerdung der südkurischen Landschaften von einer ganz 
anderen Seite aus gestellt. Mit der Klärung dieser Fragen haben sich 
besonders die Arbeiten von H. Mortensen befaßt. In vielen Ar
beiten") konnte er nachweisen, daß auch Schamaiten im Norden, gegen die 
lettischen Volksstämme, von einem breiten Wildnissaum umgeben war.

Mortensen weist nun nach, daß nicht die Grenze zwischen den süd- und

") Beiträge, S. 49.
«2) ebenda, S. 55 f.
*-<) ebenda, S. 49 Amn. 1.

LAB 5 Nr. 2474.
") Bielenstein, Grenzen, S. 378 f.; SS rer. Pruss. III S. 443-452.
4«) S. 56.
«7) ebenda, S. 56 ff.
««) ebenda, S. 59.
«») Litauen, Grundzüge einer Landeskunde 1926. Derselbe, Die litauische Wanderung. 

Nachr. d. Gesch. d. Miss, zu Göttingen, Phil.-hist. Kl. 1927. Derselbe, Neues zur Frage der 
mittelalterlichen Nordgrenze der Litauer. Ztschr. f. slavische Philol., 10. Bd. 1933.
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nordkurischen Landschaften eine Volksscheide darstelle, wie Bielenstein^) 
annahm, sondern daß die litauische Siedlungsgrenze noch bis 1400 in Äoch- 
schamaiten über Twer nach Medingenai und Luoke verlief und im Bogen 
das Siedlungsgebiet von Schaulen umfaßte^). Eine Verschiebung des 
litauischen Wohnraumes hat zwischen 1200 und 1400 nicht stattgefunden. 
Erst nach 1400 wurde die alte schamaitische Siedlungsgrenze nach Westen 
und Norden überschritten^). Auf Grund der Kenntnis des Verlaufs der 
litauischen Nord-Westgrenze stellt Mortensen weiter fest^), daß in der Zeit 
vor 1400 die Landschaften Pilsaten, Megowe, Dovzare und Ceclis von 
Kuren bewohnt waren.

Allerdings bestreitet Ä. Mortensen die Auffassung der Kontinuität der 
Besiedlung. Nach Ausweis der prähistorischen Funde waren die 4 Land
schaften um das Jahr 1000 noch besiedelt. „Aus den Arkunden ergibt sich 
jedoch mit großer Deutlichkeit", schreibt Mortensen weiter^), „daß sie in der 
Mitte des 13. Jahrhunderts unbesiedelt gewesen sind. Die letzte Phase der 
Entsiedlung wird uns in der Livländischen Reimchronik berichtet. Die 
Landschaften bleiben bis mindestens 1392 Wildnis"°P

Gegen die Auffassung G. und L. Mortensens über die Entstehung der 
Wildnis hat A. Salys Stellung genommen^). Insbesondere bestreitet 
Salys die Behauptung von G. Mortensen, Südkurland wäre im ^.Jahr
hundert eine menschenleere Wildnis gewesen. Dagegen macht Salys geltend, 
daß jene Gebiete in den Arkunden nur als unbebaut (mcultae), nicht aber 
als unbewohnt bezeichnet werden. Beide Ausdrücke seien nicht gleichzusetzen. 
Weiter behauptet Salys gegen G. Mortensen, die „8eniore8 et cki8cretiore8 
terrarum" wären ortsansässige Eingeborene der betreffenden Gegenden 
gewesen, was gleichfalls darauf hinweist, daß das Land nicht menschenleer 
war. Die Teilungsurkunden seien daher ein unzweideutiger Beweis für die 
Bewohntheit des Landes im 13. Jahrhundert.

Seine Ansicht sucht Salys durch weitere Arkundenstellen zu erhärten^). 
Die Erhebung der Kirche des heiligen Nikolaus in Memel zu einer Mutter- 
kirche, 1258, und die Festlegung eines Pfarreibezirkes, die Aberlassung von 
Land seitens des Bischofs an den Orden auf 5 Jahre, die Bezeichnung der 
5 südkurischen Landschaften als „unterworfen", die nicht unterworfenen 
Landschaften gegenübergestellt werden — alles dies zeigt, nach Salys, daß 
bewohntes Land angenommen werden muß.

Allerdings ist Salys in seiner Auffassung nicht ganz konsequent, und er 
hat sich zum Teil von seinen Vorgängern beeinflussen lassen. Die vor
handene Bevölkerung in Südkurland bezeichnet er als „spärlich", sie habe 
„hauptsächlich von Jagd, Fischerei und Bienenzucht" gelebt^). Erst nach der

50) Siehe oben S. 12.
in) Die litauische Wanderung S. 18V und Karte S. 186/7.
52) ebenda S. 184.
5») ebenda, S. 185.
»*) ebenda, S. 186.
55) Mortensen verweist hierbei auf: Livländische Reimchronik, hrsg. von L. Mever, 1876, 

Vers 6951 ff; ferner SS rer. Pruss. l. S. 638s und II, S. 42 s und 43 Anm. 1. Es bandelt 
sich somit um die Eroberung der Burgen Kretenen und Ampillen. Die Besatzungen mit 
Frauen und Kindern wurden umgebracht oder flohen nach Litauen.

e«) Die Lemaitischen Mundarten, Teil I, 1930, S. 20 f.
57) Ebenda, S. 22 bis 24.



Abtretung des südlichen Kurlands mit Memel an den Preußischen Ordere 
1328, setzte die Verwilderung des Gebietes ein. 1392 wurde sie vom Bischof 
von Kurland beschrieben. Salys bestreitet also nicht, daß die südkurischen 
Gebiete Wildnis geworden sind, setzt nur den Beginn der Wildniswerdung 
zu einem späteren Zeitpunkt (nach 1328) an. Äber die Ursachen der 
Wildniswerdung der südkurischen Landschaften vermag Salys keine Er
klärung zu geben^).

Den letzten Stand der Forschung stellt die gemeinsame Arbeit von 
L. und G. Mortensen über: „Die Wildnis im östlichen Preußen, 
ihr Zustand um 1400 und ihre frühere Besiedlung" (1938), dar. Im Ab
schnitt über „die Kuren""") wird auch wieder Stellung zu den uns 
interessierenden Fragen genommen.

Nach der Darstellung von Mortensen setzt sich die Große Wildnis auch 
nach Norden, nach Südkurland hinein, fort, so daß das schamaitische Sied
lungsland auch im Westen und Norden von der Wildnis umgeben wird. 
Auch hier sind L. und G. Mortensen der Meinung"*), „daß die urkundliche 
Gegenüberstellung" bewohnter und unbebauter kurländischer Landschaften 
„einen grundsätzlichen Unterschied ausdrücken soll", und daß in Südkurland 
„Siedlungsflächen praktisch fehlen oder höchst vereinzelt ganz inselhaft vor
handen gewesen sind""?). Diese Wildniswerdung hätte sich in der vor- 
deutschen Zeit vollzogen, und die Deutschen hätten nur noch eine spärliche 
Restbevölkerung angetroffen.

In einer Auseinandersetzung mit Salys wird weiter zugegeben, daß 
G. Mortensen die im südlichen Kurland noch im 13. Jahrhundert vor
handenen „Bevölkerungsreste nicht genügend gewertet" habe; „Salys 
wiederum hat die Bevölkerungsspuren stark übertrieben und überdies miß
verstanden". „In Wirklichkeit besteht hier keine Meinungsverschiedenheit 
mehr"""). Salys habe, ebenso wie Zajaczkowski, „nicht genügende Rücksicht 
auf den Unterschied zwischen Siedlung und Wildnisbevölkerung" ge
nommen. Mit Recht wird auf die widerspruchsvollen Äußerungen von 
Salys hingewiesen"*), der einmal gegen die Auffassung vom Wildnis
charakter Südkurlands Stellung nimmt, dann aber selbst sagt, daß nur eine 
„ziemlich dünne" und „spärliche Bevölkerung" vorhanden gewesen sei, die 
„wohl hauptsächlich von Jagd, Fischerei und Bienenzucht" gelebt habe. In 
weiteren Ausführungen"") werden die Beweise, die Salys für seine Auf
fassung von einer noch vorhandenen Bevölkerung anführt, widerlegt und 
abschließend festgestellt: „Fest steht, ... daß in den südkurländischen Land
schaften keine (oder nur seh r"") wenige) feste Siedler vorhanden waren, 
denn sonst wäre, wie allgemein anerkannt, die Gegenüberstellung von be
setzten Ländern im Norden und unbebauten Ländern in Süd-Kurland

SS) Ebenda, S. 24.
s«) Ebenda, S. 78.
so) S. 111 ff. In Zukunft zitiere ich diese Arbeit mit „Wildnis".
«i) Seite 111.
«2) ebenda, S. 112.
«») ebenda, S. 11Z.
«») ebenda, S. 112 ff; Salys, S. 22 ff.
«s) ebenda, S. 12V ff.
««) Von den Verfassern gesperrt.
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unsinnig"^). „Die Gesamtheit der Zeugnisse ... zwingt mit eindeutiger 
Bestimmtheit zu dem Schluß, daß diese südkurländischen Landschaften bereits 
im 13. Jahrhundert Wildnishafte Gebiete gewesen find, in denen sich nur eine 
überaus spärliche Bevölkerung aufhielt. Wer jetzt noch eine stärkere Be
siedlung, etwa gar richtige Dörfer usw. dort annehmen will, muß Be
weise dafür vorbringen, was aber trotz allersorgfältigster und wiederholter 
Durchsicht des Materials durch die verschiedensten Forscher noch nicht 
gelungen und auch nach unserer heutigen Kenntnis nicht gelingen kann"^).

2. Beweise für die Besiedlung.

Ich habe bereits in meiner Arbeit „Altlettische Siedlung in Kurland" 
eine von Grund auf andere Meinung über die „Gegenüberstellung" des 
bewohnten und unbebauten Kurlands vertreten, ohne mich mit den früheren 
Ansichten polemisch eingehend auseinanderzusetzen. Ich möchte auch hier 
nicht, nachdem die Ansichten anderer Forscher bereits oben eingehend 
dargelegt worden sind, Punkt für Punkt das Für und Wider der gegen
seitigen Ansichten erörtern oder die gegenteilige Ansicht zu widerlegen 
suchen. Es hat auch tatsächlich, wie Mortensen bemerkt, keinen Zweck, auf 
der bisherigen Basis zu diskutieren, ohne neues Material beizubringen. 
Denn daß Menschen in den südkurländischen Landschaften noch im 13. Jahr
hundert vorhanden gewesen waren, bestreitet heute niemand; in den Ur
kunden finden sich Belegstellen sowohl für eine „seßhafte Bevölkerung" 
wie für den „Wildnischarakter" des Landes, oder die Arkundenstellen 
können entweder nach der einen oder nach der anderen Richtung ausgelegt 
werden.

Außer den bereits vielfach zitierten „Beweisen", gibt es aber tatsächlich 
weiteres Material, das bisher nicht oder nicht genügend gewürdigt worden 
ist, und sicher wird die archivalische Forschung noch weiteres Material zutage 
fördern.

Nur eine schon oft herangezogene Belegstelle der Teilungsurkunde 
über Südkurland möchte ich auch hier ansühren: „8i vero in cki8Üncti0nibu8 
terminorum inter terra8 et terru8, cu8tell3tura8 et c38te1Iaturu8, ortu kuit 
c!i88en8l0, per 8eniore8 et cki8cretiore8 terrurum eurunckem, ubi 8itae kuerint, 
terminentur"^). Diese Stelle zeigt m. E. und wie auch vielfach von 
anderen seit Engelmann behauptet wurde, daß Land an Land liegt, Burg- 
suchung an Burgsuchung, daß es sich somit um eine „durchgehende Landes- 
einteilung"^) Südkurlands handelt. Auch Salys") hat diese Stelle als 
Beweis für eine besiedelte Landschaft aufgefaßt und geltend gemacht, daß 
die „8eniore8 uc <1i8cretiore8 ternuni", ebenso wie in anderen baltischen

«p Mortensen, Wildnis, S. 124.
«8) Ebenda, S. 127.
«») Im deutschen Text der Urkunde vom 20. Juli 1253 heißt die entsprechende Stelle: „Weret 

dat dar op staende were ein kies in der schedinge der termvten tuschen landen und landen, borch- 
sukunge und borchsuckunge, dat sal man scheden mit den elften und beschedenste derselver lande, 
dar si gelegen sin."

70) L. Dorpkewitsch, vgl. oben S. 14 f.
S. 21.
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Landesteilen, die Landesältesten seien. Ich möchte die Behauptung auf
stellen, daß, wenn in den Arkunden von 1252 und 1253 nicht die „terrae 
inüabitatae" den „terri8 (iam) incu1ti8" gegenübergestellt wären, es keinem 
Menschen einfallen würde, aus der oben zitierten Stelle auf eine Rest
bevölkerung in Südkurland zu schließen. Denn letzten Endes wird in dieser 
„Gegenüberstellung" der Lauptbeweis für den Wildnischarakter Süd
kurlands gesehen. Wenn Mortensen behauptet, „daß damals gerade in den 
unbebauten südkurländischen Landschaften die Mitwirkung von Eingeborenen 
bei Grenzzweifeln nötig war, in den bebauten nordkurländischen jedoch 
nicht"^), so entspricht das nicht den Tatsachen. Auch aus Nordkurland 
sind Fälle bekannt, wo eine solche Regelung bei Grenzstreitigkeiten nicht nur 
für die Zukunft vorgesehen wird, sondern tatsächlich auch gehandhabt wurde. 
So vergleicht sich am 13. Februar 1310 der Bischof von Kurland mit dem 
Rigaschen Domkapitel wegen der Grenzstreitigkeiten der Kuren im Don- 
dangenschen Gebiet^). Auch hier sind bei der Regelung des Grenzstreites 
„86nivre8 et kiele cll§niore8 Eurone8" beteiligt. Aber auch dieser Fall steht 
nicht vereinzelt da. Vielmehr war es bei allen Teilungen der Brauch, 
daß die Landesältesten erst das zu teilende Land in drei gleiche Teile teilten; 
dann wählte die Partei, die nur ein Drittel zu beanspruchen hatte, ihren 
Anteil, oder die Zuteilung erfolgte durch das Los. Dieser Teilungsmodus 
wird nur nicht immer in allen Teilungsurkunden und bei allen Grenz
streitigkeiten beschrieben; in den meisten Teilungsurkunden wird nur 
das Ergebnis der Teilung mitgeteilt, so z. B. in der Arkunde über die 
Teilung Nordkurlands. Wo aber der Teilungs modus beschrieben wird, 
werden die Landesältesten stets genannt. So heißt es bei der Teilung 
Livlands und Lettlands^): . Oecretum 68t, quoll Lettkia et ca8trum
Xukonoi8 3 8enioribu8 terrae in tre8 parte 8 aeque 
diviäeretur, tertia parke prae6icto8 mi1ite8 Lkri8ti conti§ente." 
Oder bei der Teilung der Insel Osel am 20. Dezember 1234^): . terram,
quae äicitur O8i1ia ... inter no8 aequa 6ivi8imu8 portione in tre8 
parte8 per viro8, quibu8 8itu8 et 8tatu8 eiu8c1em 
terrae notu8 kuit, äividi kecimug ..." Daß diese „viri" 
Landeseingeborene sind, unterliegt keinem Zweifel. Sie entsprechen den 
„LurQnibu8, quibu8 terrarum con8tabat cÜ8tinctio", bei der Teilung der 
südkurischen Landschaft Ceclis im Jahre 1291. Auch Mortensen^) nimmt 
an, daß die „8eniore8 et äi8cretiore8", die in Südkurland im Jahre 1253 
erwähnt werden, und jene Kuren aus Ceclis vom Jahre 1291 „grundsätzlich 
die gleiche Bevölkerung" repräsentieren.

Außer den vielfach zitierten Arkundenstellen sind aber noch weitere 
Beweise für die Besiedlung der Landschaft Ceclis vorhanden. In einer 
Grenzbeschreibung vom Jahre 1440 heißt es^): „... togande ... bet to 
Pewenen dorch dat dorp, van Pewenen to gande beth tho

Die Wildnis, S. 155.
7-) LAB 2, Nr. 629.
7») LUB 1 Nr. 18. im Jahre 1211.
7«) LUV 1, Nr. 1Z9.
7S) Die Wildnis, S. 122 und 155.
7«) Napiersky, Ruff.-Ltvl. Urkunden Nr. 244, S. 199. 
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pollennen dorch dat dorp, van pollennen tho gande beth an einen 
hoff Bettunen geheten, de hoff liggende tendes de Klenische Sehe, 
van dar togande durch Sedden Merckede..." und weiter „bet ahn ein 
Dorp poperten ..." Diese Grenzbeschreibung zeigt, daß noch im 
15. Jahrhundert an der damaligen Südgrenze des Bistums Kurland, bei 
der Nennung von nur wenigen Grenzpunkten, nacheinander 2 Dörfer, 1 Äof 
und ein Marttort und, in weiterem Abstand, wieder ein Dorf genannt 
werden. Alle genannten Ortschaften sind auch heute noch in Litauen vor- 
handen??). Daß es sich aber hierbei nicht etwa um eine litauische, sondern 
um eine einheimische lettisch-kurische Bevölkerung handelt, zeigt die Tatsache, 
daß die Grenze von einem Beauftragten des Bischofs von Kürland und 
„durch warhaftige Dutzschen vnd ock olde Vndutschen" besichtigt wurde. 
Dem baltendeutschen Sprachgebrauch zufolge werden unter „Alldeutschen" 
stets nur Letten und Esten verstanden?-), nie aber Litauer. Außer ein
heimischen Kuren gab es aber hier noch ortsansässige deutsche Personen, die 
über die alten Grenzverhältnisse Bescheid wußten. Diese Arkunde beweist 
eindeutig eine kurische Besiedlung im Norden von Ceclis noch um die Mitte 
des 15. Jahrhunderts.

In dieselbe Richtung weisen auch die zahlreichen „Felde r", die 
in den Grenzbeschreibungen erwähnt werden. In der eben genannten Grenz- 
urkunde von 1440 werden genannt: „dat Kappensche veldt" beiderseits der 
unteren Wirwita und „dat grumste veldt" zwischen den Flüssen Wardau 
und Luoba. In der Grenzurkunde von 1425?°) wird das letztere als „feldt 
Grunschen" oder „Grünsten", in der Grenzbeschreibung von 1392°°), be
nachbart mit ihm, das „veld czu lobe" und schließlich, 1423°?), noch das „feldt 
tho Erlen" erwähnt; die litauischen Wegeberichte nennen das „lant czu Rit- 
tawen"°-); die livländische Reimchronik nennt 1259 das „veld Schoten"°°). 
Die Bedeutung „Feld" enthalten auch viele Namen von Gauen in Ceclis, 
wie Leipiaseme, Zeculeseme, Calveseme, Sausugale u. a.°P Es besteht heute 
kaum ein Zweifel darüber, daß die Ausdrücke „Feld", „Land" oder „terra" 
im Sinne von „kultiviertes" oder „bebautes Land" im Gegensatz zu unbe
wohnten Wäldern und Wildnissen gebraucht wurden. Auch in diesem Falle 
liegt „Feld" neben „Feld" und dazwischen Dörfer, ein Äof, ein Markt, in 
denen Deutsche und Kuren wohnen. Fast alle hier genannten „Felder" sind 
mit kurischen Gauen identisch. Es handelt sich also nicht etwa um einzelne 
Felder inmitten einer Wildnis. Von einem Wildnischarakter der Landschaft 
Ceclis, oder wenigstens seines nördlichen Teils, kann somit keine Rede sein.

Da Nord-Eeclis nun erwiesenermaßen noch bis zur Mitte des 15. Jahr
hunderts eine besiedelte Landschaft darstellt, gewinnen auch die zahlreich 
genannten Burgberge eine ganz andere Bedeutung. In den Grenzbeschrei-

Leute heisren diese Ortschaften: Dorf Pievenai, Dorf Valenai, Lof Ketunai am 
Dlmksche-See, Marktort Sedai und Dorf Poharciai.

'«) Vgl. LUV 7, Sachregister unter „Undeutsche" (— Letten und Esten).
r») Napierskv, Nr. 226. S. 186 - LUV 7. Nr. 472. S. 326 Bielenstein, S. 453.
nr) Mitteilungen a. d. livl. Gesch., 7. Bd. 1854, S. 355.

Napierskv, Nr. 221, S. 182.
"2) 88. rer. pruss. II, 709.
N) Vers 4830 f; dort erlitt ein Ordensheer eine Niederlage durch die Schamaiten.
«si über diese Gaue vgl. unten S. 45 f., 47 ff.; lett. seme — Feld, Land. 
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bungen von 1423, 1425 und 1440 werden allein im Bereich dieser Grenz
ziehungen in Ceclis folgende Burgberge genannt: Kruthen, an der Dabi- 
kyne-Mündung, Kappenen und Galleisden, beiderseits der Wirwita im 
Kappenschen Felde, ferner Pewene, Ballene, Poeke, Pessell, „Lwe Schlat- 
tesberge" an der Erla, Birsen und Besäten; die Reimchronik nennt, 
neben den bereits erwähnten kurischen Burgen Kretenen und Ampillen im 
Küstengebiet, auch die Kurenburg Gresen, die 1263 von einem Ordensheer 
erobert und verbrannt wurde^). Früher wurden die Burgberge als Beweis 
für die Siedlungsleere Südkurlands aufgefaßt. Die angeblich verlassenen 
Burgberge wären die einzigen markanten Punkte, deren sich die Grenz
ziehung bedient habe. Dieser Trugschluß konnte nur entstehen, weil man 
nur die Grenzurkunde von 1426 allein berücksichtigte^). Die anderen 
hier herangezogenen Arkunden zeigen aber eindeutig, daß diese Burgberge zu 
besiedelten Gauen und Ortschaften gehört haben. Das Bild, das wir aus 
diesen Arkunden erhalten, entspricht genau der oben zitierten Stelle aus der 
Arkunde von 1253: in den zahlreich aufgeführten Gauen und Feldern werden 
Burgberge, Dörfer, Marktorte und Löse genannt. Es handelt sich somit 
nicht nur um eine „durchgehende Landeseinteilung", sondern auch um eine 
flächenhafte Besiedlung.

Damit soll jedoch nicht die Wildniswerdung des südlichen 
Teils der Landschaft Ceclis überhaupt bestricken werden. Dafür spricht 
schon die Abtretung der stiftischen Besitzungen im Gebiet südlich der 
Heiligen Aa und ihre Begründung durch den Bischof von Kurland eine zu 
beredte Sprache. Aber von der Wildniswerdung wurde weder das ganze 
südkurische Gebiet betroffen, noch war Südkurland bereits schon 1253 
Wildnis geworden.

Der nördliche Teil von Ceclis war jedenfalls noch bis zur Mitte des 
15. Jahrhunderts besiedelt. Doch auch im südlichen Teil kann von einer Wild
nis bis zum Ende des 13. Jahrhunderts keine Rede sein. Einen Beweis dafür 
liefert die Teilungsurkunde von 1253 selbst. Bei der Teilung wählt sich der 
Bischof von Kurland Gaue, die hauptsächlich im Norden gelegen sind. Falls 
man die These der totalen Wildnis im südlichen Teil von Ceclis aufrecht
erhalten wollte, so hätte demnach der Orden sich mit einer völligen Wildnis 
begnügen müssen, während der Bischof hauptsächlich Siedlungsland im 
Norden erhalten hätte. Dasselbe gilt von der Teilung der Stiftsländer 
zwischen dem Bischof von Kurland und seinem Kapitel im Jahre 1291. Das 
Kapitel wählte Besitzungen, die ausschließlich im Norden von Ceclis lagen, 
während die Besitzungen des Bischofs zur Hälfte im Norden, zur Hälfte 
im Süden, also in der angeblichen Wildnis, gelegen hätten. Von einer 
gerechten Dritteilung wäre dann keine Rede gewesen. Damit ist auch der 
Beweis erbracht worden, daß zur Zeit der Teilungen Kurlands von einer 
Wildnis in der Landschaft Ceclis nicht gesprochen werden kann.

, ^isländische Reimchronik, Vers 72VS—80. Auch diese Kurenburg beweist, daß Nordceclis 
(noch nach 1253) besiedelt war.
„ W?g?n Mscher Datierung zweier Grenzurkunden durch Lildebrandt, der sie in das Jahr 
(15)23 und (15)40 setzte statt (14)23 und (14)40, wurden beide Urkunden nicht in das Urkunden- 
buch ausgenommen. Auch Bielenstein hat nur die Urkunde von 1426 abgedruckt. Die beiden 
anderen Grenzurkunden blieben daher auch in der Forschung unberücksichtigt. Vgl. unten S. 69 ff.
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3. errae incu 11 ue" in Süd-Kurland und „w ü st e" 
Burgsuchungen in Semgallen.

Worin bestand nun aber dennoch der Unterschied zwischen Nord- und 
Südkurland? In den beiden Teilungsurkunden vom 4. April 1253 wurden 
die nordkurischen Landschaften als „terrue i n k u d i t u t u e", und die 
südkurischen Landschaften, im Gegensatz dazu, als „terrae incultae" 
bezeichnet, und ohne Zweifel sollte damit ein Gegensatz zwichen 
Nord und Süd charakterisiert werden. Bereits im Jahre 1252 wurden 
die südlichen Landschaften, gelegentlich der Erbauung der Memelburg, auch 
als „terrae ium incultae" bezeichnet.

Wir zitieren die lateinischen Textstellen und setzen ihnen die entsprechen
den Stellen der deutschen Parallelurkunden gegenüber:

Arkunde vom 1. August 1252 über Südkurland:
lle terris iam incultig von den landen, die noch un-

gebuwet sin

Arkunden vom 4. April und 20. Juli 1253 über Südkurland: 
terra8 inculta8 nonckum cli- die lande, die wi noch nicht 
vi8L8 in Luronia llivillenlla8 gedeilet en hadden

Arkunde vom 4. April 1253 über Nordkurland: 
llivi8ionem terrarum inkabi- schedunge der lande, die do be- 
tatarum lecimu8 säten weren, gemaket

Bunge hat in scheinbarer Abereinstimmung mit dem deutschen Text vom 
1. August 1252 („ungebuwet") die „1erra8 incu1tn8 nonckum c1ivi8a8" in 
Südkurland der Arkunden vom 4. April und 20. Juli 1253 als „unbebaut" 
charakterisiert. Doch ist es offensichtlich, daß ungebaut und unbebaut 
nicht dasselbe bedeutet. Nordkurland bezeichnete Bunge dagegen, gleichfalls 
abweichend von der entsprechenden deutschen Textstelle, als „bewohnt". Er 
legte damit der lateinischen Textstelle (terrarum inkabitatarum) eine andere 
Bedeutung bei, als ihr in der deutschen Gegenurkunde gegeben wurde. Folgt 
man dem deutschen Text, so müßte Nordkurland als Land bezeichnet werden, 
das besetzt war. Ebenso müßte Südkurland nach dem Wortlaut der Tei
lungsurkunde als noch nicht geteiltes Land bezeichnet werden. 
Das ist die Gegenüberstellung des nördlichen und südlichen Kurenlandes, die 
durch die Teilungsurkunden beabsichtigt war. Die Gegenüberstellung von 
„bewohnt" und „unbebaut" dagegen rührt von Bunge und ist willkürlich.

Der Sachverhalt war bei der Teilung Kurlands folgender: Die Tei
lung der nordkurischen Landschaften war vorher in Riga erfolgt, die Ver
tragsurkunde aber erst nachträglich am 4. April in Goldingen ausgefertigt 
und unterzeichnet worden. Die südkurischen Landschaften waren aber zur 
selben Zeit noch nicht geteilt. Als solche werden sie in der deutschen Arkunde 
vom 20. Zuli ausdrücklich bezeichnet. Das Wort „incu1t38" wird dagegen 
im deutschen Text ignoriert, offenbar weil durch die Übersetzung „noch nicht 
gedeilet" der wesentliche Anterschied zu Nordkurland bereits hinreichend her
vorgehoben worden ist. Der Teilungsakt selbst erfolgte in zwei Hand
lungen: gleichfalls am 4. April wurden die südkurischen Landschaften 
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lediglich in 3 gleiche Teile geteilt; der Abschluß des Aktes erfolgte erst am 
20. Juli, indem die einzelnen Drittel der neuen Landesherrschaft zugeteilt 
und ihr unterstellt wurden^). Damit fand erst die Teilung Südkurlands 
ihren Abschluß.

Weiter stellt es sich bei näherer Untersuchung heraus, daß sich weder 
„terrae inkubitatue" noch „terrae incultae" auf die 
indigene Bevölkerung beziehen, sondern auf die 
Landesherrschaft. Als Beweis sei die Arkunde vom 5. Mai 1251 
herangezogen^). Dort heißt es: „... 1rutribu8 militiue, tunc 
tempori8 Suronium ink3bjtuntibu8..." In diesem Zusammenhang 
gewinnt auch der Text der Arkunden von 1253 eine ganz andere Bedeutung. 
Nordkurland wird als vom Deutschen Orden und dem Bischof von Kurland 
besetztes und — wie weiter hinzugefügt werden kann — auch ver
waltetes Land bezeichnet. Demgegenüber wird Südkurland als noch 
„ungebuwet", das heißt, wohl als erobertes, aber unbesetztes, noch nicht 
in die Verwaltung eingegliedertes Gebiet bezeichnet. 
Dieser Sachverhalt ergibt sich, wenn man genau dem Wortlaut der 
beiden Teilungsurkunden und der Ausdrucksweise der damaligen Zeit folgt.

Mithin sind, in bezug auf die neue deutsche Landesherrschaft, um 
1252/53 drei verschiedene Landesteile in Kurland zu unterscheiden:

1. Die „terrae inkabitatae" oder „lande, die do besäten weren" in 
Nordkurland. Dort waren die Landschaften Vredecuronia, Winda, Ban- 
dowe und Bihavelant bereits seit 1231 bzw. 1242 besetzt und standen unter 
der Verwaltung der deutschen Landesherrschaft, des Deutschen Ordens, des 
Bischofs von Kurland und des Bischofs von Riga. Die dort seitdem be
stehenden Besitzverhältnisse wurden vom Deutschen Orden und dem Bischof 
von Kurland auf einer Zusammenkunft in Niga^) gegeneinander abgegrenzt 
und zum Teil soweit abgeändert, als dadurch eine genaue Dritteilung erreicht 
werden konnte; der Vertrag darüber wurde am 4. April 1253 in Goldingen 
unterzeichnet.

2. Die „terrae iam incultae" oder „lande, di noch ungebuwet" waren, 
in Südkurland. Die südkurischen Landschaften Ceclis, Dovzare, Megowe 
und Pilsaten waren zwar auch bereits unterworfen, aber noch nicht in die 
Verwaltung einbezogen, daher noch unkultiviert. Sie blieben, wie der 
Bischof von Kurland noch 1392 für seine Landesteile bezeugt, „wüste und 
ungebuwet" auch im nächsten Jahrhundert. Beide Ausdrücke bedeuten 
hier dasselbe: ungenutztes, nicht verwaltetes Land. „Wüst" hat hier nichts 
mit der „Wüste" oder „Wildnis" zu tun.

3. Zur dritten Gruppe gehören „Lammantin und andere lande, die to 
den bisschedone to Churlande to horent, die noch nicht betwungen sin"""), 
also die übrigen noch nicht unterworfenen Landschaften Südkurlands, die zur 
Drözese Kurland gehörten. Außer dem mit Namen genannten Lande Lam-

Sachverhalt ergibt sich die Tatsache, daß die Urkunde vom 20. Juli nicht 
-^unde,)ur Urkunde vom 4. April 1253 aufgesaßt werden darf, als welche sie 

" «8) LUB 1 ^Nr 22*4 Sp^2^^^^ beide Urkunden im Wortlaut fast genau übereinftimmen.

"d" wi to Righe to samene quemen/
LAB 1, Nr. 237 Sp. 298 vom 1. August 1252.
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mantin gehörten hierzu vor allem die Gebiete südlich von Ceclis bis zur 
unteren Memel im Süden und der Westgrenze Schamaitens im Osten""). 
Die an der Memel gelegenen Länder, Schalauen und Karschauen, wurden 
erst endgültig von 1274 ab vom Deutschen Orden in Preußen erobert und 
1289 zwischen beiden Ordenslanden geteilt^). 1328 erfolgte eine neue Grenz
ziehung zwischen den livländischen und preußischen Ordensteilen. Die Ent
schädigung der kurländischen Kirche für ihre südlich der Äeiligen Aa 
gelegenen Besitzungen stand seitdem aus""). Auf diese ungeteilten Gebiete 
beziehen sich die Klagen des Bischofs von Kurland im Jahre 1392. Erst in 
diesem Jahr erhielt der Bischof vom livländischen Orden das Amt Neu
hausen in Nordkurland als Entschädigung für seinen Anteil an den unge
teilten Gebieten Südkurlands sowie für weitere Besitzungen in der Land
schaft Ceclis, die hauptsächlich in der Nähe des Platelle-Sees lagen und an 
den Orden abgetreten wurden.

Der neuen Auffassung über die Gegenüberstellung Nord- und Süd- 
kurlands 1253 entspricht auch die geschichtliche Entwicklung der 
Landesherrschaft in Kurland""). Die erste Unterwerfung Kurlands erfolgte 
durch Verträge des päpstlichen Legaten Balduin mit den Nordkuren vom 
28. Dezember 1230 und 17. Januar 1231""). Doch mußte der Schwert
brüderorden im Winter 1232/33 das Land nochmals unterwerfen. Der 
Orden setzte sich schon damals in Bandowe fest. Seit September 1234"") 
bestand auch ein kurländisches Bistum und ein Kapitel. Nach der ver
nichtenden Niederlage des Schwertbrüderordens bei Säule am 22. Sep
tember 1236 erfolgte der große Kurenaufstand im Jahre 1237. Der Bischof 
Engelbrecht wurde im Winter 1237/38 von den Litauern ermordet. Nur 
Osckurland, das seitdem Vredecuronia genannt wurde, blieb der Kirche von 
Riga treu.

Die zweite Eroberung Nordkurlands erfolgte 1242 durch den Ordens
meister Dietrich von Grüningen. Seitdem ist die Landschaft Bandowe das 
Zentrum der Ordensmacht in Kurland, und hier wurde noch i. I. 1242 die 
Burg Goldingen erbaut. Trotz schwerer Rückschläge blieb dieser Teil 
Kurlands dauernd im festen Besitz des Ordens. Bald darauf wurde auch 
das Schloß Amboten erbaut. Eine Belagerung dieser Burg durch den 
Fürsten Mindowe von Litauen wurde abgewehrt, wobei die Litauer durch 
die Ordensritter von Goldingen und die Nordkuren eine empfindliche 
Niederlage erlitten. 1245 sprach der päpstliche Legat Wilhelm von Modena 
zwei Drittel des Landes dem Deutschen Orden zu. Auch wird 1245 ein

sg über die Grenzen der Diözese Kurland vgl. LAB 1, Nr. 153 Sp. 196 v. I. 1237. Eine 
eingehende Beschreibung und eindeutige Klarstellung der Diözesangrenzen findet sich bei E>. 
und G. Mortensen, Die Wildnis, S. 156 ff.

«2) Dr. U. B. I, 2 Nr. 533.
«») Forstreuter, Die Entwicklung der Grenze zwischen Preußen und Litauen seit 1422. Alt- 

preuß. Forsch., 18. Zg., 1941.
««) über Nordkurland vgl. Iohansen, Kurlands Bewohner, S. 160 ff. Die Lauplqueüe 

für diese Zeit bildet die Livländische Reimchronik, hgb. von L. Meyer, Paderborn 1878.
«s) LAB 1, Nr. 103 und 104.
v«) Schonebohm, Die Besetzung der livländischen Bistümer bis zum Anfang des 

14. Ihts., Mitteilungen aus der livländischen Geschichte, 20. Bd., 1910, S. 385 f. 
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dem Namen nach nicht bekannter Bischof von Kurland erwähnt'?). Des
gleichen besteht wieder ein Domkapitel^).

In Nordkurland bestand somit die deutsche Landesherrschaft 
bereits über ein Jahrzehnt vor der Teilung Kurlands. 
Nordostkurland stand sogar bereits zwei Jahrzehnte ununter
brochen unter deutscher Herrschaft. Außer den genannten 
Burgen entstanden weitere Burgen in Nordkurland: Wartach, schon 1242, 
Grobin 1245, Hasenpoth, Angermünde und Dondangen in der Zeit von 
1245 bis 1250. Weiter waren einige ehemalige Kurenburgen vom Orden 
behelfsmäßig wieder aus Holz erbaut worden. Der Kirche waren bereits 
1242 große Gebiete übereignet worden"). Dondangen und Tergeln"") 
gehörten gleichfalls seit 1242 dem Nigaschen Domkapitel. Die Diözesan- 
grenzen, die 1237 festgesetzt wurden"?), schieden die Bistümer von Riga und 
Kurland. Bald nach der Eroberung Nordkurlands verfügte der Orden 
dort über eine schlagkräftige militärische Organisation. Als Mindowe 1243 
in Kurland einsiel, schickten die Brüder von Goldingen Boten aus, „nach 
al den, die sie mochten hän" und errangen den Sieg, ohne den Meister in 
Riga zu benachrichtigen?"'). Die ersten Lehen waren bereits 1231/1234 
ausgeteilt worden?""). Bereits vor der Teilung Kurlands im Jahre 1253 
hatten die neuen Landesherren, der Deutsche Orden und der Bischof von 
Kurland, offensichtlich schon weitgehend das Land unter sich aufgeteilt und 
Lehngüter vergeben. Bei der endgültigen Teilung Nordkurlands mußten 
daher Sonderbestimmungen über bereits früher ausgeteilte Lehen getroffen 
werden""). Somit bestand in Nordkurland bereits vor 1253 eine feste mili
tärische und kirchliche Organisation sowie eine feste Verwaltung, welche sich 
auf die Burgen stützte.

Ganz anders lagen die Verhältniße dagegen in den südkurischen Land
schaften. Die Eroberung Südkurlands?") erfolgte erst nach dem Siege über 
Mindowe bei Amboten. Dieser Sieg hatte die Stellung des Deutschen 
Ordens in Kurland, den Schamaiten wie auch den Kuren gegenüber, gestärkt. 
Die Reimchronik berichtet nur über einen weiteren Litauereinfall, der aber 
leicht abgewehrt wurde"«). Zn mühevoller Kleinarbeit und unter zahlreichen 
Entbehrungen wurde die Unterwerfung der Kuren durchgeführt. Die festen 
Plätze, die Widerstand leisteten, wurden mit Gewalt bezwungen und zahl
reiche Kämpfe mit den Litauern bestanden"?). Doch diese Unter
werfung Süd-Kurlands blieb nur eine nominelle. 
Mit Ausnahme von Memel und seiner engsten Llmgebung ist hier nichts 
über Burgenbau, Beamte des Ordens oder des Bi-

LUV I Nr. 180, 181. Vgl. hierzu auch Iohansen, Kurlands Bewohner, S. 267.
»ch Schonebohm, S. 357 f. und LAB 6, Nr. 27/29.
«») LUV 3, Nr. 179.

LUV I, Nr. 198, 219.
'oi) LUV I, Nr. 253, 254.
'02) Vgl. Chudzinski, Die Eroberung Kurlands durch den Deutschen Orden im 13. Iht.

S. 28; Reimchronik, Vers 2477.
io») LAB I Nr. 109, Nr. 125, Nr. 236.
'»«) LAB I, Nr. 247.

Vgl. hierzu Chudzinski, S. 29.
io«) Vers 2608 bis 2662.
E) Vers 2601 bis 2607, 2685 ff.
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schofs, Belohnungen usw. zu hören. Mit Recht bemerkt 
Johansen""): „terra mm incultu scheint in der Arkunde von 1253 in einem 
gewissen Doppelsinne benutzt worden zu sein, auch im Hinblick auf die noch 
nicht durchgeführte Unterwerfung und Christianisierung durch den Deutschen 
Orden."

Auch in späterer Zeit ist nichts bekannt über eine militärische oder kirch
liche Organisation der deutschen Landesherrschaft in den südkurischen Land
schaften. Diese bleiben auch weiterhin „terrne Mouline". Daher besitzen 
wir über Südkurland auch keine Lehnsurkunde, keine Grenzbeschreibungen 
zwischen den Lehnsbesitzungen oder Gütern der Landesherren usw., wie sie 
für Nordkurland zahlreich vorhanden sind. Lediglich staatliche Grenzen sind 
hier bekannt.

Zwar werden bei der Teilung Südkurlands auch Lehnsleute in 
der Landschaft Ceclis genannt""). G. Mortensen macht geltend, daß diese 
Lehnsleute „nicht Landeseinwohner, sondern Deutsche, die mit kurländischem 
Grund und Boden belehnt und außerhalb des verlehnten Gebiets ansässig 
waren"""). Doch steht auch fest, daß Küren Güter nach Lehngutrecht er
halten haben. So besaß „Claus Cure, die tolk" je ein Lehngut von seiten 
des Bischofs von Kurland und des Ordens, und im Jahre 1253 sollte er 
vom Orden ein weiteres Lehnsgut erhalten^"). Bei der Erwähnung der 
Lehnsleute von Ceclis ist aber wohl eher an eine Regelung für die Zukunft 
zu denken. Am 4. April wurde die Teilung Nordkurlands vollzogen und 
gleichzeitig"") eine Regelung über die früher, vor der Teilung ausgegebenen 
Lehen in demselben Teil Kurlands getroffen, damit diese Verlehnungen 
der neuen territorialen Einteilung entsprächen. Da die Teilung Südkurlands 
an demselben 4. April stattfand, ist offensichtlich auch in dieser Teilungs
urkunde eine entsprechende Bestimmung über die Lehen ausgenommen. Die 
Lehnsleute waren also gar nicht in der Landschaft Ceclis vorhanden. Diese 
Auffassung gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit, weil auch in späterer 
Zeit nie von solchen die Rede ist.

108) Baltische Lande I, S. 291, Anm. I.
10») LAB 1, Nr. 249 und 253: „InkeoäsA vero äe terrs Leclis," „die leenlude in deme 

lande to Ceclis."
na) Beiträge, S. 57.
in) LAB 1, Nr. 247.
112) Die Arkunde Aber die Regelung des Lehnsbesitzes in Nordkurland (LAB 1, Nr. 247) ist 

datiert: Gvldingen 1253 „in den manede Aprilles". Ebenso, vom April d. I., aber gleich
falls ohne Angabe des Tages, ist auch die Arkunde LAB 1, Nr. 250 über die Verteidigung 
des Landes, datiert; die meisten Zeugen dieser letzten Arkunde finden sich gleichfalls als 
Zeugen in den beiden Teilungsurkunden vom 4. April 1253. Somit muß angenommen 
werden, daß alle 4 Urkunden gleichzeitig in Goldingen ausgestellt sind. Eine Vestäigung 
dieser Vermutung ergibt sich auch daraus, daß die Arkunde über die Regelung des Lehns- 
besitzes in Nordkurland den Satz enthält: „Vortmeir so sal man weten, wannere dat wi to 
Curlande komen. . ." Demnach war Bischof Heinrich von Kurland noch nicht in Goldingen, 
als die Abmachungen über die strittigen Lehen getroffen wurden, obgleich Goldingen als 
Ausstellungsort am Schluß der Arkunde genannt wird. Daraus ergibt sich der Schluß, daß 
die Abmachungen in Riga, wo sich die Parteien vorher aufhielten, getroffen wurden. Auch 
die Arkunde über die Teilung Nordkurlands enthält in Bezug auf die getroffenen Verein
barungen den Satz: „do we des to Righe to samen quemen"; also, sowohl die Teilung Nord- 
kurlands, wie die Regelung des Lehnsbesitzes wurden in Riga verabredet, die Arkunden 
hierüber aber in Goldingen unterzeichnet. — Anschließend begab sich Bischof Heinrich nach 
Memel: dir Arkunde LAB 1 Nr. 246, datiert Memelborg 1253 „in dem Aprille", ist folglich 
nach dem 4. April ausgestellt und gehört demnach hinter LAB 1 Nr. 250.
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Jedenfalls darf bei der Erwähnung der „leenlude in deme lande to 
Eccklis" nicht an eine militärische Organisation in den neu erworbenen süd- 
kurländischen Landschaften gedacht werden. Auch in den anderen eroberten 
oder abgetretenen Gebieten, in Semgallen und Selonien, war der Orden 
nicht in der Lage, diese Gebiete in Verwaltung zu nehmen und durch 
Burgenbau und Verlehnungen an eine zahlreiche Vasallenschaft zu schützen. 
Die Ordensburgen sicherten nicht nur die militärische Beherrschung des 
Landes gegen äußere Feinde, sondern sie gewährten, darüber hinaus, erst eine 
geordnete Verwaltung, die Nutzung der Ordensgüter, Erhebung von Zins 
und Natural-Abgaben, die Vergabung der Lehnsgüter und die innere Be
friedung des Landes. Was halfen große Eroberungen, wenn man nicht in 
der Lage war, die eroberten Gebiete auch zu verwalten und zu nutzen? Sehr 
aufschlußreich ist eine Erklärung des Ordensprokurators am päpstlicher: 
Stuhl im Jahre 1306"^): „Die Bewohner des Bistums Semgallen sind 
auf eigenen Antrieb abgefallen und haben alle Ordensbrüder im Lande 
getötet und das Schloß Tervetene genommen. Zwar hat der Orden, mit 
Lilfe der Vasallen des Erzbischofs und der Bischöfe und der Rigischen 
Bürger, die Leiden wiedere mit bewaffneter Land verdrängt, aber Niemand 
wagt dort (propter dekectum Lkri8tiunorum) seinen Sitz zu nehmen."

Auch ein weiterer Versuch des Ordens im 14. Jahrhundert, sich in 
Mesoten und Tcrweten sestzusetzen, war nur von kurzer Dauer. Wieder 
empörten sich die Semgaller und töteten 8 Ordensbrüder des Konvents von 
Terweten?"). Nur sehr allmählich konnte hier der Orden eine Verwaltung 
aufbauen. 1426"^) reichte das Doblensche Gebiet im Süden vom Burg
berg von Janischki bis zur Ouellc der Terwete; dort begann die „Owczen 
schedinge" (Grenze des Gebiets von Autz); im Osten vom Doblenschen 
Gebiet lag das Mitausche Verwaltungsgebiet, doch reichte dieses kaum 
2 Meilen von Mitau. Denn im Süden und Süosten von Mitau gehörten 
zwar weite Gebiete noch zu Semgallen, doch waren sie praktisch ohne jede 
Verwaltung. 1416"") werden hier zwei „wüste burgsuchunge" 
Cessow und Nogailen genannt"?); beide werden als „unbesatzt" 
bezeichnet, obgleich von „zubehorung, als das die leute von aldirs 
besessen hab in" die Rede ist. Spätere Verlehnungen in diesem 
Gebiet zeigen, daß es sich nicht etwa um eine Wildnis- oder spärliche Rest
bevölkerung handelt, sondern um eine besiedelte Landschaft. Also auch hier 
werden zwei bewohnte Burggebiete als „wüst" bezeichnet, weil sie „unbesatzt" 
sind. Die Ausdrucksweise dieser Arkunde ist dieselbe, wie die der Teilungs
urkunden von 1253. Die beiden Burgsuchungen waren weder „Wildnis" 
noch „unbebautes Land", sondern Gebiete ohne deutsche Landesverwaltung. 
Das änderte sich, als 1443 die Ordensburg Bauske am Zusammenfluß der

LAB 2 Ne2. Nr. 714.
i") Lerman von Wartberge 67. 72; L. Arbusow, Die im Deutschen Orden in Livland 

vertretenen Geschlechter, Iahrb. f. Genealogie, .Heraldik u. Sphragistik 1899, Mitau 1901, S. 127. 
11») LAB 7 Nr. 473.
11«) LAB 5 Nr. 2090.

Die „wüste borgsuchung Cessow" entspricht dem späteren Kirchspiel Sessau; Nogailen 
erstreckte stch Machen kurländischen Memel und der Muhs, von Bauske aufwärts bis
Prrsen. Die Burgsuchung Nogailen wurde nach dem Burgberg von Brunowischki, Noqallen, 
benannt.
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Kurländischen Memel und der Muhs gegründet wurde"?). Nach der 
Fertigstellung der Burg und nach dem Ausbau der Verwaltung im Gebiet 
der Vogtei Bauske setzt auch sofort die Austeilung der Lehen ein: 1457 
wird das spätere Nuhental verlehnt, dessen Gebiet sich nach Süden bis zur 
Aa (Muhs) und der litauischen Grenze erstreckte; um dieselbe Zeit wird 
Otto von Grothus Besitzer der Güter Krotuschen, Glebau und Sheimen; 
etwas später gehören zum Ruhentalschen Lehnsbesitz auch die Schwittenschen 
und Berstelnschen Güter; es folgen 1462 Bornsmünde, 1489 Schönberg. 
Die Entstehung des Gutes Grafental läßt sich bis 1507 zurückverfolgen, doch 
besaß bereits (um 1462) Conrad Glaubitz hier einige Gesinde; seit 1513 
entsteht das spätere Kautzmünde aus mehreren kleinen, bereits früher aus' 
geteilten Lehnsgütern usw. Bei den Grenzbeschreibungen werden vielfach 
weitere Lehen genannt, deren Lehensbrief nicht erhalten sind""). Somit 
wird in wenigen Jahrzehnten ein großer Teil der Vogtei Bauske an Va
sallen verlehnt.

Mit dem Ausbau der Verwaltung in diesem Teil Semgallens ver
schwinden die „wüsten" Burgsuchungen; sie sind in das Verwaltungsgebiet 
eingegliedert worden. Mit diesen beiden Beispielen aus Semgallen wird 
die Beweisführung erhärtet, daß die Bezeichnung „terrae jzm incultae" 
für Südkurland in einem ganz anderen Gegensatz zu den „terraL intmbi- 
tat28" Nordkurlands steht, als bisher angenommen wurde. Von einer 
Gegenüberstellung der „bewohnten" Gebiete des Nordens und der „unbe
bauten Curländischen Ländereien" im Süden, nach der Auffassung von 
Bunge, kann nicht mehr die Rede sein. Vielmehr wurden 1253 die „be
setzten" und „ungebuweten" Länder in Kurland lediglich in bezug auf die 
landesherrliche Verwaltung einander gegenübergestellt.

Am Ausbau der Verwaltung in Nordkurland haben der Schwert
brüderorden und der Deutsche Orden, sowie die Bischöfe von Kurland und 
Riga seit zwei Jahrzehnten gearbeitet. Wenn auch der große Kurenaufstand 
von 1237 und die Einfälle der Litauer mehrfach den Ausbau aufgehalten 
haben, so konnte im Jahrzehnt 1242 bis 1253 die Verwaltung in diesem 
Teil Kurlands Fortschritte machen. Die südkurländischen Landschaften 
dagegen wurden lediglich den Litauern entrissen, die Kuren unterworfen, 
und nur in den vier Landschaften Ceclis, Dovzare, Megowe und Pilsaten 
fand eine rechtliche Regelung der landesherrlichen Besitzverhältniffe statt. 
Zu einem Landesausbau kam es nicht, diese Landschaften blieben auch 
weiterhin „ungebuwet".

Der Grund, weshalb der Orden nicht alle eroberten Gebiete in Ver
waltung nehmen konnte, war hauptsächlich Menschenmangel. Wohl 
spielten auch andere Gründe eine Rolle, so die Bewältigung der militäri
schen und politischen Aufgaben, die die Kraft des Ordens stark beanspruch
ten, weiter die Auseinandersetzung des Ordens mit der Stadt Riga und

"«) Arbusvw, Grundriß der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands, 4. Auflage, 1918 S. 100. — 
1451 wird bereits Leinrich Schungel als Vogt von Bauske genannt. L. Arbusow, Die im 
Deutschen Orden in Livland vertretenen Geschlechter, im Jahrbuch für Genealogie Leraldik 
und Sphragistik, 1899, Mitau 1901, S. 118.

"») Vgl. hierzu Kurländische Güterchroniken, N. F., S. 1 ff., 36 f., 39; ferner Kurländische 
Güter Chroniken, 1. Bd., S. 1)9 fs., 181 sf. usw.
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insbesondere mit dem Erzbischof von Riga, die das ganze 14. Jahrhundert 
hindurch die Aufmerksamkeit des Ordens in Anspruch nahm. Aber in erster 
Linie fehlten dem Orden Menschen, um den Ausbau der riesigen Gebiete 
vom Finnischen Meerbusen bis zum Kurischen Haff zu sichern. Denn 
Menschen waren in erster Linie nötig, um die Burgen, die das Land 
sicherten und gleichzeitig Verwaltungszentren waren, aufzubauen. Ferner 
gehörte zur Burg, außer der zahlreichen Burgbesatzung, auch der ganze 
Verwaltungsapparat für die betreffende Komturei oder Vogtei. Weiter 
brauchte man Ordensbrüder, die auf den Ämtern des Ordens saßen, Halb
brüder, die in unteren Stellen tätig waren, Handwerker, wie Müller, 
Schmiede, Maurer usw. Auch mußten Lehnsgüter an deutsche Ritter aus
geteilt werden, um das Land nach außen zu sichern, nach innen der deutschen 
Herrschaft zu unterstellen. Mit großer Mühe hatte der Orden die weiten 
Räume Estlands, Livlands und Nordkurlands in Verwaltung genommen. 
Die Menschen, die nach dem Nordosten zogen, wurden sür den Aufbau und 
weiteren Ausbau dieser Gebiete dringend benötigt. In ganz Ost- und Süd
semgallen, in den größten Teilen Seloniens und in ganz Südkurland fehlte 
die deutsche Landesverwaltung praktisch ganz. Die staatliche Or
ganisation konnte mit der Eroberung nicht Schritt 
halten.

Der Orden hat diese Aufgabe keineswegs verkannt. Im Gegenteil, er 
hat dauernd daran gearbeitet, in den eroberten Gebieten eine Verwaltung 
aufzubauen und sie mit deutschen Menschen zu füllen, die nun einmal nötig 
waren, um die Aufgaben einer Landesverwaltung zu bewältigen. Der 
Orden hat weiter versucht, die Kette seiner Burgen, und damit das Gebiet 
seiner Verwaltung, immer weiter nach Süden vorzuschieben. Aber die 
Versuche in Semgallen wurde bereits berichtet. Am die Mitte des 14. Jahr
hunderts hat der Orden dann, neben dem Ausbau der alten Hauptver- 
bindung von Preußen über Memel, Grobin und Goldingen nach Riga, eine 
zweite, kürzere Verbindung geschaffen, die gleichzeitig als Front gegen Li
tauen zwischen Semgaller Aa und Windau diente und die über Mitau, 
Doblen, Neuenburg, Frauenburg und Schrunden führte^"). Doch alle diese 
Anstrengungen sicherten nur die Verbindung zwischen Preußen und Livland. 
Als äußerste Vorposten der militärischen Macht des Ordens und dev 
Ordensverwaltung waren die Burgen Dünaburg, Selburg, Ascheraden, 
Mitau, Doblen, Frauenburg, Schrunden, Memel, Grobin, Ragnit usw. er
baut worden. Dieser Kranz von Burgen umgab in weitem Bogen Scha- 
maiten, die große Wildnis und die südlichen Grenzmarken Livlands, die 
nominell dem Orden gehörten, in denen aber noch keine Verwaltung auf
gebaut war; denn dazu fehlte es dem Orden, wie bereits gesagt, vor allem 
an Menschen, und daran scheiterte letzten Endes die Beherrschung und Be
hauptung dieser nicht verwalteten Gebiete und Schamaitens.

iso) O. Stavenhagen in: Das Baltische Herrenhaus, hrsg. von L. Pirang, 1. Teil, Riga 
19^!6, «. 74 (Schloß Neuenburg).
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II. Das Siedlungs- und Landschastsbild von Ceclis.

1. Zur Methode der Lokalisierung der Gaue.

Die Lokalisierung der Gaue der Landschaft Ceclis wurde hier unter 
fünf Gesichtspunkten vorgenommen.

1. Identifizierung der Gaunamen von 1253 mit heute noch vor
handenen Ortsnamen.

2. Heranziehung von Urkunden, die die Lage der Gaue fest
zustellen ermöglichen.

3. Feststellung der richtigen Schreib- bzw. Lesart der 
Namen der Gaue.

4. Berücksichtigung der Reihenfolgeordnung der in den Ar
kunden genannten Gaunamen.

5. Berücksichtigung der Tatsache, daß es sich um Gaue, also be
siedelte Flächen, handelt.

Von diesen Gesichtspunkten wurde von allen Forschern, die sich mit der 
Topographie der Landschaft Ceclis befaßt haben, hauptsächlich der erste 
beachtet. Man setzte die in den Arkunden von 1253 bzw. 1291 genannten 
Namen der Gaue mit heute noch vorhandenen Ortsnamen 
gleich. Dabei waren die Hilfsmittel zur Zeit Bielensteins sehr beschränkt. 
Es standen ihm nur recht ungenaue Übersichtskarten zur Verfügung; Ge
neralstabskarten waren damals der Forschung nicht zugänglich. Bielenstein 
konnte sein heute noch grundlegendes Werk über „Die Grenzen des lettischen 
Volksstammes" nur auf Grund eingehender persönlicher Kenntnis des 
Landes schreiben sowie durch Befragen an Ort und Stelle von Deutschen 
und Letten, die in den einzelnen Gegenden beheimatet waren; Standes
genossen, meist deutsche Pfarrer, lettische Volksschullehrer und Bauern 
haben auf persönliche und schriftliche Anfragen hin Bielenstein Auskunft 
gegeben. Für Ceclis, das jenseits der kurischen Grenze in Litauen lag, stand 
Bielenstein aber eine genaue persönliche Landeskenntnis nicht in dem Maße 
zur Verfügung. Hier hat er nur gelegentlich zu Besuch in den evangelischen 
Pastoraten Nordlitauens, wie Tauroggen, Schoden und Sheimen, geweilt. 
Immerhin ist ihm das Land durch seine langjährige Tätigkeit als Pfarrer 
in Neu-Autz nicht unbekannt geblieben. Wie Bielenstein*) selbst bekennt, 
standen ihm für die Gebiete außerhalb Kurlands nicht in demselben Maße 
„Orts- und Sprachkenntnis und die litterärischen (kartographischen) Hilfs
mittel zur Verfügung". Daher wurde ihm für die Landschaft Ceclis das 
Material größtenteils von seinem Freunde vr. G. Berkholz in Riga zur 
Verfügung gestellt. „Die glückliche Identifizierung so vieler Ortsnamen 
in Ceclis ist wesentlich das Verdienst Berkholz's", bekennt Bielenstein. 
Auch heute gilt für die Topographie der Landschaft Ceclis im wesentlichen 
dasselbe, was diese beiden Forscher festgestellt haben. In der Folgezeit 
konnten von anderen Forschern nur gewisse Korrekturen gemacht werden, die 
Lage und Begrenzung der Landschaft Ceclis steht seit Bielenstein im großen 
und ganzen fest.

Grenzen, S. 234.

31



Es ist kein Zufall, daß spätere Forscher, die zur Kenntnis des Landes 
Neues beitrugen, zwei litauische Sprachwissenschaftler, Buga und Salys, 
waren, die aufs engste mit ihrer Heimat vertraut waren. Hierzu kommt 
noch, daß seit dem Weltkriege der Wissenschaft viel reichere Hilfsmittel zur 
Verfügung stehen. In erster Linie sind hier die amtlichen Karten
werke") der deutschen, russischen und lettischen Generalstäbe zu nennen. 
Leider sind die litauischen Generalstabskarten der Öffentlichkeit nicht zu
gänglich gemacht worden. Ohne Zweifel wird deren Durcharbeitung einige 
genauere Lokalisierungen der Ortsnamen in Ceclis ermöglichen. Sodann 
sind seit dem Weltkriege einige Ortsnamensverzeichnisse er
schienen, wie die Ortsnamensverzeichnisse zu den deutschen 1:100 000 
Karten bzw. 1:50 000 Karten für Kurland und Litauen, sowie das amtliche 
litauische Ortsnamensverzeichnis^). Diese Handbücher gestatten erst, das 
topographische Material systematisch durchzuarbeiten. Man ist daher 
bei der Lokalisierung von Ortsnamen nicht nur auf zufällige Kenntnis 
einzelner Namen angewiesen. Neben neuen Lokalisierungen konnten auch 
neue Hinweise für alte Identifizierungen gefunden und dadurch alte For
schungsergebnisse gestützt werden. So sind von Buga, Salys und Mor- 
tensen weitere Verbesserungen zur Kenntnis der Topographie der Landschaft 
Ceclis vorgenommen werden.

Bei näherer Untersuchung stellt es sich heraus, daß verschiedene Lokali
sierungen nicht haltbar sind. So darf z. B. Dobe nicht mit Duobenai gleich
gesetzt werden, obgleich alle Forscher dies bisher taten; Duobenai lag 
außerhalb der Grenzen von Ceclis. Aus dem gleichen Grunde darf auch 
Birsene nicht mit BirLinenai gleichgesetzt werden. Diese Beispiele zeigen, 
daß die Lokalisierungen nicht allein nach der Karte und mit Hilfe von OrLs- 
namensverzeichnissen durchgeführt werden dürfen.

Urkundliche Hinweise, die Aufschlüsse über die Lage der Gaue 
der Landschaft Ceclis im 13. Jahrhundert gestatten könnten, sind bisher selten 
herangezogen worden. Doch liegt dies nicht daran, daß dieser methodische 
Gesichtspunkt übersehen worden wäre, sondern lediglich daran, daß für Ceclis 
bisher nur ein sehr spärliches Llrkundenmaterial bekanntgeworden ist. Mor- 
tensen hat Urkunden aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts herangezogen, 
um Aufschlüsse über die Grenzen von Ceclis und für die Lokalisierung des 
Gaues Apusse zu gewinnen. Ich habe zwei weitere Ortsnamen mit Hilfe 
von Urkunden aus dem 15. Jahrhundert lokalisieren können: Birsene und 
Zelende. Ihre Lage ist eine andere, als bisher angenommen wurde*).

Selbstverständlich" mußten auch sprachliche Gesichtspunkte 
berücksichtigt werden. Dies haben bereits weitgehend Bielenstein, Buga

2) Als Arbeitskarte diente bei dieser Arbeit die deutsche Übersichtskarte (Maßstab 1 : 30V 000). 
die auch als wichtiges Lilfsmittel sür das Studium der hier dargestellten Probleme unerläßlich 
ist. Die alte Ausgabe, herausgegeben von der kartogr. Abt. der preuß. Landesaufnahme 
1895, mit Nachträgen bis 1940, bringt die ON nach den amtlichen russischen Karten, die Aus
gabe 1940 dagegen nach den litauischen und lettischen. Auch die litauische übersichts- 
karte bildet eine wichtige Ergänzung (Maßstab 1 : 400 000). Die General süabs- 
karten dienten dagegen nur zur Feststellung von Spezialfragen.

») Lietuvos apx^ventos vietos. Lgb. vom Aentralstatistischen Büro des Finanzministeriums, 
Kauen 1925 (hinfort zitiert mit: Lit. ON.-Verz.).

*) Siehe unten, S. 47 f. und 50.
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und Salys getan. Hier kommt es in erster Linie darauf an, die richtige 
Schreib- bzw. Lesart der Namen der Gaue in der Landschaft Ceclis fest' 
zustellen, da davon auch die richtige Lokalisierung abhängt. Im allgemeinen 
konnte festgestellt werden, daß die Popensche Abschrift und die Llrkunde 
von 1291 die Ortsnamen richtiger Widergeben als die anderen Über
lieferungen. Zm einzelnen handelt es sich um die richtige Schreibart 
folgender Namen: Calveseme statt Calneseme, Pregedwe, Pilene und 
Birsene. hierdurch konnten die Identifizierung mit Kalvaiciai, dem Fluß 
Gedwia, mit Pile und dem „Borchwall tho Birsen" sichergestellt werden. 
Der Name des Gaues Pretzitwe erwies sich bei näherer Untersuchung als 
eine Korrumpierung von Pretzi(al)t(o)we. Für die Gleichsetzung von 
Zelende mit Gelenden (statt Gelindenai, wie seit Buga angenommen 
wurde,) sprechen vor allen Dingen sprachliche Gründe, daneben aber auch 
andere Gesichtspunkte: Der Raum um Barstyciai mußte als ein kurischer 
Gau aufgefaßt werden, da für diesen Raum aus der kurischen Siedlungszeit 
3 Ortsnamen überliefert werden. Andererseits mußte einer sprachlich ein
wandfreien Identifizierung von Vitwiten bzw. Vicwiten mit dem Namen 
des Flusses Widwit in Kurland widersprochen werden, weil die Reihen
folgeordnung u. a. Gründe eindeutig dagegen sprachen. Hieraus ergab sich, 
daß Vitwiten für richtig Virwiten verschrieben istP

Die Reihenfolgeordnungderin den Urkunden von 1253 ge
nannten Ortsnamen der Landschaft Ceclis ist bisher weder beachtet noch 
klargestellt worden. Zwar berufen sich einige Forscher bei der Lokalisierung 
einzelner Ortsnamen auf die „Reihenfolge", meinen darunter jedoch nur die 
benachbarte Lage von zwei oder drei in der Urkunde nacheinander ge
nannter Ortlichkeiten. Llnter Reihenfolgeordnung wird hier jedoch die 
Reihenfolge der in der Teilungsurkunde von 1253 genannten Gaunamen 
verstanden, deren Aufzählung in einer bestimmten Ordnung, unter bestimm
ten Gesichtspunkten, vorgenommen wurde. Die Reihenfolgeordnung aller 
Ortsnamen festzustellen, hat bisher niemand unternommen. Auf den ersten 
Blick scheint die Aufzählung der Ortsnamen in der Teilungsurkunde vor: 
1253 abgesehen von einigen benachbart gelegenen Ortlichkeiten, willkürlich 
und ohne Plan zu sein: So wird z. B. bei der Aufzählung der Gaue des 
ersten Teils der Landschaft, der dem Orden zugesprochen wurde, zuerst Garde 
(— Kalwaria), fast genau im Zentrum der Landschaft Ceclis gelegen, ge
nannt; dann folgt auf Enbare (- Imbare) im Westen und auf Pomenie 
(^ Pominie) im Süden wieder die Nennung von Zegere (- Gegrenai), 
in unmittelbarer Nachbarschaft von Garde-Kalwaria. Ähnlich erfolgt auch 
die Nennung der Ortsnamen in den beiden übrigen Teilgebieten. Es 
entsteht der Eindruck, als ob nur gelegentlich nahe nebeneinanderliegende 
Gaue auch in der Llrkunde hintereinander genannt würden (so z. B. Apule 
und Schoden, Alyzeyde und Leipraseme usw.), während in der Regel bei der 
Aufzählung der Ortsnamen die Richtung sprunghaft gewechselt wird.

Lind doch liegt bei näherer Untersuchung eine feste Ordnung bei der 
Aufzählung der Gaunamen in allen drei Dritteln der Teilungsurkunde 
zugrunde:

2) Zu den hier angeführten Namen der Gaue vgl. genauer unten S. 45 f., 47 ff.
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1. Gruppe „H a u p t g a u e". An erster Stelle wird in jedem Teil 
der wichtigste Gau, gewissermaßen das in Aussicht genommene Verwaltungs
zentrum, genannt. Solche Hauptgaue in den einzelnen Dritteln sind: Garde- 
Kalwaria und Gandingen in den beiden Ordensanteilen und Zlze im 
bischöflichen Teil. Alle drei Hauptgaue liegen annähernd in der Mitte der 
Landschaft.

2. Gruppe „G roßgau e". Unmittelbar nach der Nennung des 
Hauptgaues folgen 1—3 Großgaue bzw. nächstbedeutendsten Gaue. Dies 
erkennt man deutlich durch Vergleich der Teilungsurkunden von 1253 und 
1291. Bei der Teilung der Stiftsländer zwischen dem Bischof von Kurland 
und seinem Kapitel wurden an erster Stelle drei Gaue genannt (Zlze, 
Apusse und Mayseden) als Vororte der neuen Drittel, die in der Urkunde 
von 1253 der dem Bischof zufallenden Gaue an erster bis vierter Stelle 
stehen. Ferner fällt es aus, daß die in dieser zweiten Gruppe genannten 
Gaue meist im Nordwesten der Landschaft liegen (außer Pomenie).

3. Gruppe „Kerngaue". Hierauf folgt die Masse der den ein
zelnen Teilgebieten zugewiesenen Gaue. Ihre Aufzählung erfolgt vom 
Hauptgau aus gesehen. Am deutlichsten erkennt man dies beim ersten Teil: 
Die Aufzählung erfolgt von Garde-Kalwaria aus, im Westen mit Zegere 
beginnend, verläuft über Norden (Grünste), Osten (Newarie), Südosten 
(Duzene) und schließt den Kreis im Süden (Aliseide, Leipiaseme). Im 
zweiten Teil liegt die Masse der zugeteilten Gaue im Osten und nicht allzu
weit vom Hauptgau Gandingen entfernt. Im dritten Teil erfolgt die Auf
zählung, von Zlze aus gesehen, zuerst der Reihe nach, im weiten Bogen 
ausholend, von Nordwesten über Norden und Nordosten nach Osten.

Zm dritten Teil ist die Reihenfolge der vier letztgenannten Gaue der 
Gruppe 3 (Nr. 40—43) etwas unklar, insbesondere deshalb, weil zwei von 
ihnen bisher nicht lokalisiert waren; doch scheinen sie in der Nähe des Haupt- 
ortes Zlze zu liegen. Wahrscheinlich geht die Aufzählung, nach Nennung 
der Gaue im nördlichen Halbkreis (Nr. 32—39), in der Richtung des Uhr
zeigers weiter über Südwesten und Nordwesten und Norden, wobei auch 
die Entfernung vom Hauptgau Zlze berücksichtigt wurde.

4. Gruppe „Die südlichen Gaue". Den Beschluß bilden in 
allen drei Teilen stets die südlichen Gaue: Kartine, Zare und Garisda im 
ersten, Retowe und Amelinge im zweiten Ordensanteil, Bebrungis im 
bischöflichen Anteil.

Diese eben dargelegte feste Reihenfolgeordnung in den drei Dritteln 
wird jedoch zuweilen unterbrochen durch anscheinend willkürliche Ein- 
schübe und Nachträge, wodurch das Erkennen der Reihenfolge
ordnung ungemein erschwert wird. So steht im ersten Teil zwischen Ne
warie und Duzene unvermittelt das bisher im äußersten Nordwesten, auf 
kurländischem Boden, lokasisierte Vitwiten. Nach Aufzählung aller Gaue 
der dritten Gruppe werden in der ersten Liste unvermittelt Pretzitwe und 
Eykaswe genannt. Als noch späterer Nachttag erscheint im ersten Teil am 
Schluß der Liste das im Norden gelegene Pregedwe.

Diese Unregelmäßigkeiten, die in der Regel am Schluß einer Gruppe 
vorkommen, lassen sich dadurch erklären, daß nach der Zuteilung der unter
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2, 3 und 4 genannten Gruppen, die jeweils den Grundstock eines Drittels 
bilden, weitere Zuschreibungen von Gauen erfolgten, und zwar mit dem 
Zweck, alle drei Teile gleich groß bzw. gleichwertig zu machen. Hierdurch 
wurde erst eine genaue Dritteilung der Landschaft erreicht.

Die Klarlegung der Reihenfolgeordnung bei der Aufzählung der Gau
namen der Landschaft Ceclis sowie die Kenntnis der Nachträge und Ein- 
schübe bildet ein wichtiges Hilfsmittel für die Lokalisierung der in Ceclis 
genannten Ortsnamen.

Zur besseren Verdeutlichung sei folgendes Schema gebracht, das gleich
zeitig auch als Verzeichnis aller Gaue von Ceclis dient, und zwar in der 
Reihenfolge der Aufzählung in der Teilungsurkunde von 1253 (Nr. 1—44). 
Hinter den Namen der Gaue der zweiten und dritten Gruppe ist auch die 
Lage eines jeden Gaues nach der Himmelsrichtung, vom Hauptgau aus ge
sehen, angegeben. Die bisher richtig identifizierten Gaunamen sind unter
strichen. Die Einschübe und Nachträge stehen in Klammern.

Die Reihenfolgeordnung der Gaunamen 
in der Landschaft Ceclis 1253.

Die Gruppen: 1. Teil (Orden) 2. Teil (Orden) 3. Teil (Bischof)

1. Gruppe:
Hauptgaue: 1. Garde 17. Gandingen 27. Ilze

2. Gruppe:
Großgaue: 2. Embare W 18. Appule NW 28. Apusse NW

(3. Pomenie) 19. Schaden NW 29. Jesele NW
30. Maysedis NW

(31. Lobe»

3. Gruppe:
Kerngaue: 4. Zegere W 20. Sausugale 32. Nateye NW

5. Grünste N 21. Vieswe 33. Calveseme N
6. Newarie O 22. Pytwe 34. Birsene NNO
7. VitwitenOSO 23. Nedinge 35. Grese NNO
8. Duzene SO
9. Aliseiden S

10. LeipiasemeS

(11. Pretzitwe)
(12. Eykaswe

24. Letzime 36. Vesete NO
37. Spernes NO
38. Dobe NO
39. Pilene O
40. Remtene SW
41. Ielecoten NW
42. Zelende N

<43. Ieculeseme NW)
4. Gruppe:

Gaue im 
Süden:

13. Kartine
14. Sare
15. Garisda

(16. Pregedwe)

25. Retowe
26. Amelinge

44. Bebrungis

16 Gaue 10 Gaue
Insgesamt —

18 Gaue —
44 Gaue
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Der vierte Gesichtspunkt, der bei der Lokalisierung der 
Namen von 1253 angewandt wird, ist von grundsätzlicher Bedeutung. 
Da er neu ist und bisher von niemand angewandt wurde, so bedarf er einer 
genaueren Erklärung.

Damit kommen wir zum entscheidenden Unterschied der Auffassung über 
den Charakter der in der Teilungsurkunde von 1253 genannten Ortsnamen. 
Sieht man in ihnen lediglich Ortsnamen, die punktförmig 
lokalisiert werden sollen, in einer Gegend, die fast vollständig entvölkert ist 
oder reinen Wildnischarakter trägt, so steht der Lokalisierung einzelner Orts
namen, weit entfernt von den übrigen in der Llrkunde von 1253 genannten 
Ortsnamen, nichts im Wege. Bei dieser Auffassung der Ortsnamen in 
Ceclis können weite Strecken zwischen einzelnen Punkten frei bleiben, ebenso 
wie an anderen Stellen die Punkte sich häufen können. In einer Wildnis 
können weite Strecken unbesiedelt sein, und es braucht kein Ortsname an 
diesen dazwischenliegenden Strecken zu haften.

Wir aber sehen in den genannten Namen weder Punkte noch lediglich 
Ortsnamen, sondern altkurische Volksgaue, mithin Siedlungsflächen. 
Der Beweis für die Besiedlung der Landschaft Ceclis im 13. Jahrhundert 
ist bereits oben erbracht worden. Wir begnügen uns bei der Lokalisierung der 
Namen nicht mit dem Auffinden ähnlich klingender heutiger Ortsnamen, 
sondern suchen zugleich auch die Flächen und Grenzen der 
Gaue zu bestimmen. Denn es handelt sich um eine organisch ge
gliederte Landschaft in Gaue. Die Siedlungsflächen werden einerseits be
stimmt durch die Natur, andererseits durch die Technik und Wirtschafts
kultur der kurischen Bauern. Wir müssen also nach Siedlungsflächen suchen, 
die der damaligen Zeit und den damaligen Einwohnern entsprachen.

Erstmalig ist diese Methode von mir bei der Identifizierung der Gaue 
in der nordkurischen Landschaft Winda, am Unterlaufe des Windauflusses, 
in meiner Arbeit: „Altlettische Siedlung in Kurland", angewandt worden. 
Aus methodischen Grnden habe ich dort gerade diese Landschaft zum Gegen
stand meiner Untersuchungen gewählt, weil es sich um ein Gebiet der ehe
maligen Meerestransgression mit einheitlichen Boden- und Oberflächen- 
sormen handelt und weil dort, leichter als in einer anderen Landschaft, der 
„Schlüssel zur Besiedlung"«) gefunden werden konnte, nämlich im Grund
wasserstand. Llnter „Siedlungsland" muß dabei nur das acker - 
bare Land verstanden werden, während die anderen Landschaftselemente, 
die natürlich bedingten Wiesen und Weiden, Laub- und Nadelwälder, 
Moore und Sumpfgebiete, infolge des dauernd oder zeitweilig hohen Grund
wasserstandes für die damaligen Bewohner nicht zur Besiedlung geeignet 
waren. Nur Land mit tiefem Grundwasserstand und guten natürlichen Ab
flußverhältnissen eignete sich zur Besiedlung. Daher wurden von der Be
siedlung ausschließlich die Länge an den Flußläufen oder des Hügellandes 
bevorzugt. Alle ebenen Flächen, selbst mit guten Böden, mußten infolge 
der schlechten Abflußverhältnisse und des hohen Grundwasserstandes, be
sonders zur Zeit der Feldbestellung im Frühjahr, unbesiedelt bleiben. Ich

«) Schlüter, Wald, Sumpf und Siedlungsland in Altpreußen zu Beginn der Ordens
zeit, 1920.
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habe dann weiter gezeigt, wie selbst kleine Erhebungen, wie z. B. die 9 m- 
Isohypse, es ermöglichen, die Grenzen der altlettischen Kleingaue genauestens 
festzustellen und auf einer 1:100 000 Karte darzustellen. So ließen sich in 
der Landschaft Winda alte Volksgaue leicht von den sie umgebenden Wald
gebieten und feuchten Grasniederungen, welche die Siedlungsflächen vonein
ander trennten, unterscheiden.

Die Untersuchung über die Landschaft Ceclis stellt im Rahmen meiner 
siedlungsgeschichtlichen Studien den methodischen Versuch dar, auch im 
kuppigen Moränengebiet die Siedlungsflächen und Grenzen der 
Volksgaue zu bestimmen. Während es sich in der Landschaft Winda um 
einfache und übersichtliche natürliche Verhältnisse handelte, stellen sich einem 
hier, im kuppigen Diluvialgebiet mit oft auf kurze Entfernungen wechselnden 
Oberflächen- und Bodenformen, große Schwierigkeiten entgegen. Dies um 
so mehr, als viele Hilfsmittel, wie Bodenkarten, morphologische Karten, 
nicht vorhanden sind. Trotzdem ist es auch hier möglich, mit Unterstützung 
anderer Hilfsmittel zu einem einigermaßen befriedigenden Ergebnis zu 
kommen, denn auch hier unterliegen die Siedlungen denselben Gesetzen wie 
dort. Wenn auch nicht alle Fragen restlos geklärt werden können und eine 
genaue Abgrenzung der Gaue gegeneinander nicht immer erreicht werden 
kann, so können doch fast alle Gaue lokalisiert und vielfach die Grenzsäume 
zwischen ihnen angegeben werden. Damit aber wird der Beweis erbracht, 
daß, bei Vorhandensein ähnlicher Unterlagen, auch in kuppigen Moränen- 
gebieten dasselbe erreicht werden kann.

Die größte Schwierigkeit bei der Feststellung der einzelnen Gaue ist 
die Tatsache, daß wir nicht die Ausbreitung der ehemaligen Wälder 
kennen. Sicher hat der Wald im 13. Jahrhundert eine viel größere Ver
breitung gehabt als heute. Namentlich die breiten Grenzwälder, die als 
Wildnissäume die Siedlungsräume umgaben, sind gerodet worden. Wir 
werden daher verzichten müssen, das Siedlungsland gegen den Grenzsaum 
abzugrenzen, und werden uns damit begnügen, die Grenzen der Gaue durch 
eine Linie aufzuzeichnen. Namentlich ist in der geschichtlichen Zeit fast der 
gesamte Laubwald, der ehemals eine große Verbreitung hatte, sowie der 
Nadelwald auf gutem Boden gerodet worden. Besonders in den letzten vier 
Jahrhunderten ist viel Wald durch Abholzen sowie durch die Asche- und 
Teerbrennerei vernichtet worden. Seit dem Aufschwung des niederländischen 
Handels ist viel Holz, besonders Eichen- und Eibenholz, Asche, Teer, Pot
asche usw. ausgeführt worden. Große Waldflächen sind auch vernichtet 
worden, nachdem die litauische Besiedlung eine gewisse Intensität erreicht 
hatte. An Stelle des Hochwaldes traten, infolge der extensiven Waldweide
nutzung, vielfach die Buschländer, eine Äbergangssorm zwischen Wald und 
Weide, die auch heute noch in Litauen eine weite Verbreitung hat.

Erschwerend wirkt auch die Tatsache, daß sich seit dem 15. Jahrhundert 
ein Bevölkerungswechsel vollzogen hatte. An Stelle der ehemaligen 
kurischen Weilerstedlung sind überall, seit der Durchführung der litauischen 
Hufenreform von 1557?), geschlossene litauische Hufendörfer mit gradlinigen

r) Vgl. hierüber W. Conze, Agrarverfassung und Bevölkerung in Litauen und Weißruß
land. 1. Teil: Die Lufenverfasiung im ehem. Großfürstentum Litauen. Leipzig 1940.
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Flurgrenzen getreten. Das Siedlpngsbild hat sich seitdem von Grund auf 
gewandelt. Daher können die heutigen Siedlungsverhältnisse nicht zur 
Rekonstruktion der ehemaligen lettisch-kurischen Gausiedlung herangezogen 
werden.

Andererseits zeigt die litauische Siedlung und Landwirtschaft auch heute 
noch eine sehr starke Abhängigkeit von den natürlichen Verhältnissen: sie 
meidet heute wie ehemals die feuchten, ebenen Stellen. Dagegen hat sich der 
Landesausbau in der litauischen Zeit weiter die Länge hinauf vollzogen. 
Leute sind die hügeligen Wasserscheiden vielfach zu beiden Seiten, bis auf 
die eingelagerten Sümpfe und geringen Waldreste, der Landwirtschaft und 
Besiedlung nutzbar gemacht. So ist auf der Wasserscheide westlich und 
nördlich des Platelle-Sees, an den Quellen der Schata und Bartau, 
Note und Salanta mit ihren Nebenflüssen, der Wald fast vollständig ver
schwunden; hier scheint ehemals, wie heute noch östlich des Platelle-Sees, 
ein geschlossenes Waldgebiet bestanden zu haben; denn in diesem kuppigen 
Moränengebiet, dessen Löhen bis über 160 m ansteigen, kann kein Ortsname 
von 1253 lokalisiert werden. Dasselbe gilt von der Wasserscheide zwischen 
den Flußgebieten der Minia im Süden und der Windau im Norden. 
Ebenso sind heute die Wasserscheiden nordwestlich von Telschen, die bis zu 
197 m ansteigen, meist unbewaldet. Wir müßen somit die Feststellung 
treffen, daß der litauische Landesaufbau seit dem Mittelalter sich in der 
Richtung die Löhen aufwärts bewegt hat. Die Bodenqualität spielte 
hierbei nur eine untergeordnete Rolle: die ärmeren, sandigen und kiesigen 
Böden wurden im Gegenteil, ihrer Wasserdurchlässigkeit wegen, bevorzugt.

Dagegen werden auch heute noch alle niedrigen und ebenen Böden von 
der litauischen Siedlung gemieden. Nach unten zu gilt auch heute noch der 
ehemalige „Schlüssel der Besiedlung". So ist das ebene, wenn auch höher 
gelegene Gebiet westlich des Erla-Salanata-Minija-Arstromtales infolge der 
schlechten Abflußverhältnifse auch heute noch ein fast zusammenhängendes 
Waldgebiet. Ehemals stellte es die Wildnis zwischen Ceclis und den 
Küstenlandschaften Dovzare, Megowe und Pilsaten dar. Nur die Tal
ränder des Urstromtales heben sich heute als ein breiterer Siedlungsstreifen 
als damals heraus. Während ehemals nur die unmittelbaren Talränder 
und die Länge an den Nebenflüssen besiedelt waren, sind heute, durch die 
Graben-Entwässerung, die Siedlungsstreifen überall verbreitert worden. 
Also auch hier hat sich der allgemeine Charakter der Landschaft erhalten und 
weist, der kurisch-lettischen Zeit gegenüber, nur eine größere Siedlungsinten
sität auf.

Llnter Berücksichtigung dieser Feststellungen können wir uns ungefähr ein 
Bild von der frühgeschichtlichen kurischen Besiedlung machen. Die zusam
menhängenden Flächen, die heute eine Besiedlung aufweisen, bildeten meist 
auch in der kurischen Zeit Siedlungsgaue. Nur war die Siedlungsfläche 
geringer an Llmfang und die Flußtäler zu beiden Seiten von schmaleren 
Siedlungsstreifen begleitet. In den hügeligen Gebieten mied die Siedlung 
alle höheren Lagen; die heute waldreichen Gebiete stellten nahezu geschlossene 
Wildnisgebiete dar. Die Moränengebiete, namentlich in mittleren Lagen, 
zeigen heute eine dichte Besiedlung. Neben den Flußläufen ziehen sie 
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gerade die Siedlung an?). Dagegen waren alle kuppigen Endmoränen- 
gebiete, besonders in hohen Lagen, unbesiedelt. Mit Bestimmtheit kann 
gesagt werden, daß alle Flächen mit über 160 m Meereshöhe siedlungsfrei 
waren?). Auf der beiliegenden Karte sind die über 160 m hoch gelegenen 
Gebiete eingezeichnet worden. Sie geben so ein deutliches Bild der Grenz- 
säume zwischen den ehemaligen Gauen. Im ganzen gesehen, lagen die Sied
lungsgaue geschlossener und begrenzter da, und die Gebiete zwischen ihnen 
waren weniger aufgeschloffen als heute.

Nach diesen allgemeinen Feststellungen gehen wir zur Betrachtung 
einzelner Gaue über. Die bedeutendsten Erhebungen im zentralen 
Gebiet von Ceclis gehören der Hauptendmoräne an, die sich von der 
Minia-Quelle nach Nordwesten bis nördlich des Platelle-Sees erstreckt. 
Etwa in der Mitte zwischen beiden Endpunkten schließen die Moränenketten 
den Talkessel um Lieplauke mit den beiden großen Seen Giermont und 
AlsedLiai und dem Flußgebiet der Luscha oder Luszyna*") ein. Dieser Tal
kessel entspricht dem altkurischen Gau Leipiaseme. Die Moränenzüge, 
die diesen Kessel von drei Seiten umgeben und nur nach Westen offenlassen, 
bilden die Grenzsäume zu den Nachbargauen. Dadurch aber sind uns auch 
die Grenzen der anschließenden Gaue zum Teil bekannt.

Ähnlich wird von hohen Bergen auch der Platelle-See umgeben. Die 
hohen Moränenkuppen, über 160 m Höhe, umgeben den See von fast allen 
Seiten. Vielfach erheben sich diese Höhen hart am Llfer des Sees und 
schränken dadurch das Siedlungsland am Llfer des Sees starck ein. Noch 
heute ist das ganze Ostufer des Sees bewaldet und fast unbesiedelt. 
Lediglich im Südwesten, wo der See zahlreiche Buchten bildet und sich 
mehrere kleinere Seen befinden, ist Naum für mehrere Dörfer. Hier liegt 
auch der Zlgis-See, und in dieser Gegend befand sich früher der Gau 
Ilze"). Die hohen Wasserscheiden rings um den Platelle-See bilden die 
Grenzen des Gaues.

Die Grenzen einiger weiterer Gaue lassen sich aus der Karte von Jan 
Zakubowski erschließen, die die Einteilung des Landes in Wojewod
schaften und Kreise um die Mitte des 16. Jahrhunderts zeigt*?). Auf diese 
Karte und ihre Bedeutung für die Siedlungsforschung hat erstmalig 
H. Mortensen hingewiesen*?). Die interessante Karte des polnischen Histo-

«) Vgl. hierzu auch L. Mortensen, Litauen. Grundzüge einer Landeskunde. Lamburq 
1926. Seite 26Z ff.

«) Möglicherweise lag die Siedlungsgrenze in Ceclis im 13. Iht. noch etwas niedriger, 
etwa bei 150 m Meereshöhe. Diese Tatsache schließt jedoch nicht das Vorhandensein von 
Burgbergen auf hohen Bergen aus. So wurde der höchste Berg Schamaitens, der Medvegalis 
234 m), von einer Burg gekrönt. In Schamaiten muß die Siedlungsgrenze etwas höher 
gelegen haben, da viele im 14. Iht. genannten Ortschaften an der 160 m Isohypse liegen. 
Für die heutigen Siedlungen in Litauen gilt diese Siedlungsgrenze, wie oben ausgeführt, 
nicht mehr.

"') Die Luszyna ist ein Quellfluß der Sruja.
Vgl. unten S. 46 untev Ilze u. S. 52 unter Nemtene.

12) „IVielkie kbitzstvo Litevslcie v polcnvie XVl veieku" aus: „-^tlas knstor/crax polski, 
Serja B: Tabl. I.* Auch einzeln: Krakau 1928.

Neues zur Frage der mittelalterlichen Nordgrenze der Litauer, Ztschr. f. Slav. Philol., 
10. Bd. 1933, S. 295 ff. Mortensen bringt S. 288/289 auch eine Karte von »Litauen in der 
Mitte des 16. Jahrhunderts nach Zakubowski" mit den Kreisgrenzen. 
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rikers zeigt an sich nur den Zustand um die Mitte des 16. Jahrhunderts, 
gestattet jedoch, wie Zakubowski auch in dem begleitenden Text ausführt, 
wichtige Rückschlüsse auf die frühere Zeit. Bei näherer Bettachtung der 
Karte fallen mehrere Grenzen auf, die ohne Zweifel in der kurischen Zeit 
schon vorhanden waren. So entspricht die Ostgrenze des Kreises Berryniany 
der politischen Nordostgrenze der Landschaft Ceclis, die von Norden über 
den Kamany-Bruch zur Dabikyne und weiter in nordsüdlicher Richtung 
östlich der Wirwita verläuft"). Diese Ostgrenze von Ceclis ist gleichzeitig 
auch die Ostgrenze des altkurischen Gaues Wirwita. Die Westgrenze 
des Gaues entspricht der Westgrenze des Kreises Berzyniany. Die Nord
grenze kann aus dem Grenzdukt von 1440") genau bestimmt werden. Die 
Südgrenze des Gaues kann zwar aus der Karte von Zakubowski nicht direkt 
festgestellt werden, kann jedoch, im Anschluß an die dortige Grenzziehung, 
südlich der Potekla bis zur Mündung des Flusses in die Wirwita gezogen 
werden.

Mit noch größerer Genauigkeit lassen sich die Grenzen der drei Gaue an 
der oberen Minia, Sare ( — ^arenai), Nedinge ( — Medingenai) und 
Pomenie (heute Gut und Dorf Paminejas)") feststellen, da drei Grenzen 
mit großer Genauigkeit aus der Karte von Zakubowski abgelesen werden 
können. Nur die Südostgrenzen der drei Gaue sind nicht aus der Karte zu 
ersehen, da sie im 16. Jahrhundert mit angrenzenden altschamaitischen Ge
bieten zu je einer Verwaltungseinheit zusammengefaßt waren.

Äberträgt man die Grenzziehungen bei Zakubowski auf eine Karte, die 
die natürlichen Verhältnisse zeigt, so sieht man, daß der Flußlauf der Minia 
in annähernd drei gleiche Abschnitte geteilt wird. Die Grenzen folgen meist 
entweder heute noch vorhandenen Verwaltungsgrenzen, oder der Wasser
scheide der Minia und ihrer Zuflüsse.

Zum Gau Pomenie gehört ein Landgebiet beiderseits der Minia, 
der etwa 2 km westlich von Medingenai in einem Grenzwald beginnt und 
bis unterhalb der Einmündung des Mühlenbaches von Gudaliai reicht. Zm 
Norden bildet die Grenze eine Linie, die durch Wald und Sumpf fast genau 
auf der Wasserscheide zwischen der Minia und der Sauzdrawa in nord
östlicher Richtung verläuft und den Unterlauf des rechten Minia-Neben- 
flusses, Wizdauwa, mit dem Dorfe Zvirzdaliai noch zum Gau Pomenie 
schlägt, sodann, scharf nach Südosten abbiegend, die Minia westlich Medin
genai schneidet und gradlinig nach Südosten zur Löhe 210 an der Grenze 
zwischen Ceclis und Schamaiten verläuft, und zwar so, daß das höher ge
legene Land nordöstlich der Grenze zum Gau Nedinge, das Waldland 
beiderseits des Flusses Pela zum Gau Pomenie gehört. Die Südwestgrenze 
des Gaues Pomenie verläuft von der Mündung des Gudaliai-Baches nach 
Süden, direkt auf die alte Kreisgrenze zwischen den Kreisen Telschen und 
Tauroggen zu"), und folgt dann dieser Grenze weiter nach Südosten. Sogar 
kleine Ausbuchtungen, wie beim Dorfe Giliogiris, sind deutlich auf der

") über die Grenze vql. unten S. 54 f., 58 f.
15) Sie verläuft südlich des Kappenschen Feldes. Siehe unten S. 77.
1«) Die in den Klammern beigefügten Namen geben die heutigen litauischen Ortsnamen, 

nach der deutschen Übersichtskarte, Blatt N. 56, Tilsit Ausgabe 1940 an.
^7) Es handelt sich hier um die alte Kreisgrenze, die bis 1914 bestanden hat.
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Karte von Zakubowski zu erkennen, nur daß dort die Ausbuchtung den 
natürlichen Gegebenheiten folgt, während die spätere Kreisgrenze einen 
rechteckigen Vorsprung, entsprechend den späteren gradlinigen Gemarkungs
grenzen der geregelten Lusendörfer zeigt. Die Südostgrenze des Gaues 
Pomenie, die diesen Gau vom schamaitischen Tverai trennt, ist aus der Karte 
von Zakubowski nicht zu ersehen. Jede Grenzziehung ist daher hier will
kürlich.

Nach dieser genauen Grenzbeschreibung des Gaues Pomenie können 
die beiden anderen Gaue kürzer behandelt werden. Die Ostgrenze des 
Gaues Nedinge verläuft, nach Zakubowski, parallel zum Flusse 
Wilka, schneidet die Minia westlich der Mündung dieses Flusses und ver
läuft sodann nach Südosten bis zur Wasserscheide zwischen Minia und der 
oberen Wirwita. Diese Wasserscheide bildet auch die Südostgrenze des 
Gaues Nedinge. Die Nordwestgrenze wird offensichtlich durch die Wasser
scheide zur Sauzdrawa gebildet.

Die Grenzen des Gaues Sare ergeben sich eindeutig nach der 
Karte von Zakubowski. Sie folgen durchweg den Wasserscheiden der 
oberen Minia und ihrer Nebenflüsse.

Die Grenzen der beiden nächsten Gaue an der Minia, Letzime (heute 
Lekeme) und Gandingen (Gondinga) können auch annähernd bestimmt 
werden. Die Nordgrenze entspricht der Zakubowskischen Grenzziehung, die 
nördlich Plunge in westlicher Richtung bis zur Mündung der Salanta in 
die Minia verläuft. Nach Süden reicht der Gau Letzime bis zur Grenze 
des Kreises Tauroggen. Die Grenze zwischen Letzime und Gandingen ist 
nicht festzustellen, doch ist es ganz offensichtlich, daß Letzime ein verhältnis
mäßig kleiner Gau, Gandingen dagegen an Größe alle übrigen Minia-Gaue 
bei weitem übertrifft. Seiner Größe entspricht auch seine politische Be
deutung. Gandingen ist der Äauptgau des zweiten Ordensanteils bei der 
Teilung von Ceclis im Zahre 1253. Er umfaßt den Unterlauf der Babrun- 
gas und das Einzugsgebiet der Minia bis zur Salanta-Mündung.

Nach der Klarstellung der territorialen Gliederung am Oberlauf des 
Miniaflusses ergibt sich die Gliederung des Landes bei den benachbarten 
Gauen sowohl im Süden als auch im Norden von selbst. Zm südlichen 
Waldgebiet befinden sich nur vier Gaue; die Gaue Kartine und Ga- 
risda nehmen den schmalen Saum beiderseits des Minia-Llrstromtales 
ein. Zu ihnen gehört auch das große Waldgebiet östlich des Urstromtales 
an den Nebenflüssen Alanta und Trumpe, das, abgesehen von kleineren 
Siedlungsinseln, unbewohnt war. Die beiden Waldgaue Retowe 
und Amelinge lagen südlich der Kreisgrenze. Der Siedlungsraum 
dieser Gaue beschränkte sich auf die beiden Äügelgebiete am Oberlauf der 
Zura bzw. zwischen den Flüssen 2welsa und Vievirras, die allseitig von 
Wald umgeben waren. Die Gaue Sausugale, Pytwe und Be- 
brungis nahmen das Einzugsgebiet der Flüsse ein, nach denen sie 
benannt waren. Zhre Abgrenzung gegeneinander wird eindeutig durch die 
Wasserscheiden bestimmt.

Damit kommen wir zur Unterscheidung von verschiedenen 
Typen von Gauen. Genau wie in der Landschaft Winda haben 
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wir es auch hier in der Landschaft Ceclis mit zwei Typen von Gauen zu 
tun: Flußgaue und Äöhengau e"). Die ersteren liegen beiderseits 
von Flüssen. Die Siedlungen liegen hauptsächlich an den Talterrafsen der 
Flüsse und ihrer Nebenflüsssse; das Gaugebiet reicht beiderseits der Flüsse 
bis zur Wasserscheide. Die Löhengaue nehmen Äöhengebiete ein, die nach 
verschiedenen Seiten von Flüssen entwässert werden. Fast alle bisher be
handelten Gaue gehören zum ersten Typ; eine Ausnahme bilden die beiden 
Waldgaue Retowe und Amelinge, die Löhengaue darstellen.

Ähnlich wie bei den eben genau behandelten Gauen im Süden der 
Landschaft Ceclis verhält es sich bei den Gauen im Norden. Die Karte 
von Iakubowski gibt hier deswegen keine genaue Auskunft, weil sie die 
litauischen Kreise des 16. Jahrhunderts wiedergibt, die viele ehemalige 
kurische Gaue umfaßten, ohne die alten Gaugrenzen anzugeben. Auch sind 
einzelne Teile der Karte stark verzeichnet"). Sie könnte, wenn sie verbessert 
würde, über die Grenzen vieler Gaue Auskunft geben.

Doch sind auch Urkunden vorhanden, die für einige Gaugrenzen genaue 
Beschreibungen geben und den Charakter der Grenzsäume zwischen den 
einzelnen Gauen schildern. Die „Scheidungk twischen Sameiten vndt Chur- 
lande" vom Jahre 1423?°) beschreibt folgende Grenzziehung: „... de 
Bartowe dar Recht auer tho gande durch Busch vndt Broick 
Beth vp de Satten Beke, desuluen Beke recht ouer thogande, dar steith ein 
Boem mich einem Creutze, van dem Boeme vorth thogaende dorch 
Busch dorch Broick Beth up de Breguwen sehe dar de Beke fluch 
Beth der Sehe, de Sehe midden dorch tho gaende, dar steith ein Boem 
mith einem Creutze, van dem Boeme Recht tho gaende, Beth tho den 
Andern Boemen, de ock gemerket sin, van den Creutzen forth tho gande, 
dorch Busch dorch Broick Beth up de beke tho Leben, dar steith 
ein Boem mich einem Creutze, de Beke vorth vp tho gande Beth In ein 
Broeck, dar de Beke entspringeth, dath broklike dorch tho 
gaende vndt einen Busch dorch tho gande Beth an den 
Borchwall tho Birsen, dar steith ein Boem mith einem Creutze van dem 
Borchwalle dar fluch eine Beke, de heth de Gardesche Beke ..An einer 
anderen Stelle wird der Verlauf dieser Grenzziehung genau dargelegt 
werden. Sie benutzt in ihrem ganzen Verlauf alte Gaugrenzen. Südlich 
dieses Grenzsaumes liegen die Gaue Pretzitwe und Zelende, nördlich die 
Gaue Maysedis, Appule und Lobe. Bezeichnend ist die Tatsache, daß 
die Grenze nur an den Flüssen gezeichnet ist, während die übrigen Grenz- 
strecken, mit Ausnahme der kurzen Strecken, die die Flüsse schneiden, unge- 
zeichnet durch Brüche und Wälder verlaufen. Der ehemalige Wildnissaum 
zwischen den Gauen ist auch heute noch in Sümpfen, anmoorigen Gras
niederungen und Restwäldern zu erkennen; der heutige Landschaftscharakter 
entspricht aber nicht der düsteren und eintönigen Schilderung von Busch

i«) Vgl. darüber genauer W. Eckert, Altlettische Siedlung in Kurland Kap. II, 2. Dort 
werden auch schematische Darstellungen von Fluß- und Löhengauen gebracht.

i») So gehörte der Gau Pretzitwe — Pregalva zum Kreise Wieszwiany; nach der Dar
stellung bei Iakubowski liegt dieser Gau jedoch außerhalb des Kreises. Vgl. hierzu die Karte 
von Iakubowski und die Abschnitte Pretzitwe und Apusse weiter unten S. 47 und 51.

20) Napiersky, Russ.-Livl. Urkunden, S. 182. Die Grenzlinie ist auf der Karte (s. Anlage) 
eingezeichnet. 

42



mnd Bruch beiderseits der Grenzlinie. Die Grenzbeschreibung gibt aber doch 
ein anschauliches Bild vom ehemaligen Charakter der Grenzsäume zwischen 
den Gauen^).

Der südlich der Grenzlinie gelegene Gau Pretzitwe (Pregalva) lag zu 
beiden Seiten der oberen Bartau. Das Gebiet des Gaues entsprach dem 
Einzugsgebiet des oberen Flußlaufes. Der Nachbargau Zelende ist da
gegen ein Äöhengau. Nach Norden zu senkt sich das Land zur Luoba- 
Niederung, und unterhalb des Äanges zieht sich der Bruchwald als Grenz- 
saum zwischen diesem Gau und dem Gau Lobe., beiderseits des Luobaflufses, 
hin. Im Westen bildet das Wald- und Sumpfgebiet an der oberen Schata 
die Grenze gegen den Gau Pretzitwe. Im Süden und Osten wird der Gau 
von einer breiten, sumpfigen Niederung begrenzt, in der die Flüsse Wardau 
(im Süden) und Brodume (im Osten) entspringen. Die Ost- und Süd
grenze wird auch in der Grenzbeschreibung vom Jahre 1440 durch folgende 
Punkte bezeichnet: Burgberg Poike (Puoke) — Dorf Poperten (Papar- 
ciai) und Gelenden (Geldenai). Im Mittelpunkt des ehemaligen Gaues 
liegt heute der Marktflecken Barstyciai. Somit wird dieser Löhengau von 
allen Seiten von Sümpfen und Wäldern umgeben.

Nördlich hiervon, beiderseits der oberen Luoba, liegt der Gau Lobe. 
Er erstreckt sich vom Oberlauf des Flusses bis unterhalb Polube (Paluobes). 
Das Siedlungsland liegt zu beiden Seiten des Flusses in einem Äügelland, 
das bis über 100 m Äöhe ansteigt. Es handelt sich somit hier um einen 
Flußgau. Der größte Teil der Siedlungsfläche liegt jedoch nördlich der 
Luoba und fällt nach allen Seiten zu anmoorigen, z. T. sumpfigen Gras- 
niederungen ab. Dieser Teil des Gaues scheidet die Flußgebiete der Windau 
und der Bartau voneinander. Für sich betrachtet, stellt der nördliche Teil 
des Gaues wieder einen Äöhengau dar. Dieses Beispiel sei angeführt, um 
zu zeigen, daß es neben den typischen Fluß- und Äöhengauen auch Äber- 
gangsformen gibt. Ähnlich können Löhengaue sich auch in Flußtäler 
gliedern.

Die meisten anderen Gaue, die hier nicht weiter eingehend behandelt 
werden sollen, stellen Flußgaue dar. Darauf weist schon die Lage der 
Gaue an Flüssen und Bächen hin. Viele Flußgaue werden auch nach den 
Flüssen, an denen sie liegen, benannt: Eykaswe an der Aschwa, (Aäva), 
Nateye an der Note, Apufse an der Apsche, Pregedwe an der Gedwia; der 
Ort Embare liegt heute an der BlendLiava, der frühere Gau jedoch lag zu 
beiden Seiten der „Emmerbeke", die heute Salanta heißt. Der Gau Garde 
hatte seinen Namen nach der Gardeschen beke^), an der er lag. Erst später 
erhielt der Fluß den Namen Wardau. Den zahlreichen Flußgauen gegen
über sind nur wenige Gaue als Köhengaue zu bezeichnen. Neben den drei 
bereits behandelten Löhengauen Retowe, Amelinge und Aelende sind als 
Äöhengaue lediglich noch Grünste und Newarie anzusprechen.

Im ganzen gesehen, war das Siedlungsland in der kurischen Zeit be
grenzter als nach der litauischen Besiedlung und der Begründung der

Es wäre natürlich auch falsch, diese Schilderung auf den Landschastscharakter von ganz 
Ceclis zu beziehen und daraus zu folgern, daß ganz Ceclis eine Wildnis dargestellt bätte! 

-'-) Napiersky, Russ.-Livl. Urk., S. 182, Nr. 221. Dgl. hierzu weiter unten S. 75 f. 
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geregelten Hufendörfer. Zwischen den Gauen erstreckten sich breite Wald' 
gebiete, Grasniederungen und Sümpfe. Nur das höher gelegene Land 
an den Hängen beiderseits der Flüsse und das gleichfalls gut entwässerte 
Hügelland in mittlerer Lage gewährten den damaligen Einwohnern Raum 
für die Besiedlung. Diese Lage des Siedlungslandes entsprach der Wirt' 
schaftlichen Betätigung, der Landnutzung und der Wirtschaftskultur der 
Kuren im 13. Jahrhundert. An den Hängen der Flüsse und des Hügel
landes, außerhalb der Überschwemmungszone im Frühjahr, lag das Acker
land, in den Talauen und den tiefer gelegenen Grasniederungen die Weiden 
und Wiesen. Der Laubwald in der näheren ümgebung diente neben der 
Jagd, der Holznutzung und der Beutnerei auch als Weide für das Vieh. 
Mehrere Höfe, die am Flusse enger nebeneinanderlagen, oder in Gruppen 
auf den Hügeln, bildeten einen Weiler. Eine Anzahl solcher Dörfchen mit 
4 bis 7 Höfen in einer Tal- oder Hügellandschaft bildeten einen Gau. Eine 
größere Anzahl von Gauen, die in einer natürlichen Siedlungslandschaft 
zusammenlagen, schlössen sich zu einer Landschaft zusammen. Von anderen 
Landschaften wurden sie meist durch breite, naturbedingte Wildnissäume 
geschieden.

2. Die Gaue der Landschaft Ceclis.

Es folgt die Lokalisierung der Gaue der Landschaft Ceclis. Die bei
liegende Karte zeigt das Ergebnis. Auf ihr sind die Namen der Gaue als 
Punkte angegeben, und zwar an der Stelle, wo in der Regel auch heute noch 
ein entsprechender Ortsname vorhanden ist. Die Gaue der drei Teile, von 
denen der Orden zwei, der Bischof von Kurland einen erhielt, sind besonders 
gekennzeichnet. Als Unterlage für die Anfertigung der Karte diente sowohl 
die deutsche Übersichtskarte im Maßstabe 1:300 000 wie auch die litauische 
Übersichtskarte im Maßstabe 1:400000. Eingezeichnet sind alle bedeuten
deren Flüsse und Seen. Die 100 m-Zsohypse ist auf der Karte nach der 
litauischen Übersichtskarte eingezeichnet. Die Gebiete, die über 160 m 
Meereshöhe liegen, sind schraffiert dargestellt. Die äußeren Grenzen von 
Ceclis wurden eingezeichnet, nachdem die Lokalisierung aller Gaue feststand, 
wobei im einzelnen die natürlichen Verhältnisse (Wasserscheiden usw.) be
rücksichtigt wurden. Da diese Übersichtskarte nicht mit Einzelheiten überladen 
werden durfte, konnten die natürlichen Verhältnisse nicht berücksichtigt 
und eingezeichnet werden. Für ein eingehenderes Studium dieser Verhält
nisse wird aus die deutsche Übersichtskarte verwiesen.

Die Lokalisierung der Gaue ist mit großer Sorgfalt durchgeführt 
worden. Da eine Reihe von Lokalisierungen von vielen Forschern überein
stimmend vorgenommen worden sind, können sie als gesichert angesehen 
werden. Bei diesen Lokalisierungen ist daher ein genaueres Eingehen auf 
die ünterlagen, Belege, Begründungen usw. nicht nötig. Es wird daher 
hier auf die Forscher verwiesen, die sich besonders um die Lokalisierung 
dieser Ortsnamen verdient gemacht haben. In erster Linie ist A. Bielen - 
st e i n-b) zu nennen. Die richtige Identifizierung von 22 Ortsnamen, also

-») Bielenstein, Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache. St. Pe
tersburg, 1892, S. 2Z4ff. und Atlas.
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genau der Hälfte aller Namen, die 1253 für die Landschaft Ceclis genannt 
werden, ist sein und G. Berkholz' Verdienst. Weitere Ortsnamen sind 
richtig durch Buga^) lokalisiert worden. Buga hat namentlich auf die 
Bedeutung der Flußnamen für die Siedlungsforschung hingewiesen. 
Ferner hat er gezeigt, daß den kurischen Ortsnamen auf Ze heutige litauische 
Ortsnamen auf Ge entsprechen. Hierdurch sind weitere Identifizierungen 
fichergestellt worden. Große Verdienste um die Lokalisierung der Ortsnamen 
in Ceclis haben auch A. Salys^) und G. und H. Mortensen^).

Die 26 richtig lokalisierten Ortsnamen in Ceclis werden nachstehend in 
alphabetischer Ordnung aufgeführt. Die nebenstehenden Zahlen verweisen 
auf die laufende Nummer der Reihenfolgeordnung, in der die Ortsnamen 
in Ceclis in der Arkunde von 1253 aufgeführt sind. Zn dem nachstehenden 
Verzeichnis wird stets nur eine Namensform angegeben, und zwar die
jenige, die den heutigen Ortsnamen am meisten entspricht, ohne die Vari
anten zu erwähnen. Nach jedem Gaunamen folgt die Nennung des heute 
Vorhandenen litauischen Ortsnamens. Weitere Angaben sind nur soweit 
gebracht, als sie zur Erklärung der Lokalisierung oder zur Lagebestimmung 
unbedingt nötig sind.

9. Aliseiden AlsedLiai, Marktflecken, 14 kni nordwestlich von 
Telschen. Der Gau lag beiderseits der Sruja.

18. Appule Apuole, Dorf an der Luoba, 9,5 kni östlich von 
Schoden (Skuodas) — Apulia bei Rimbert, Vita unZcarii (853).

44. Bebrungis Fluß Babrungas, rechter Nebenfluß der Mi- 
nia, und 2 Dörfer Babrungenai, etwas abseits vom Fluß. Der 
Gau nahm den Oberlauf der Babrungas ein und erstreckte sich südwärts 
bis zur Mündung der Pietwe.

2. Embare — Imbare, heute Dorf, 2 kni östlich des Salanta- 
Flufses, der 1338 Emmerbeke hieß.

1. Garde Kalvarija, Städtchen an der Wardau; der Ort hieß 
früher litauisch Gardai. Das um 1639 gegründete Kloster hat den 
alten Ortsnamen allmählich verdrängt. Doch heißt noch heute ein Gut 
3 km nordöstlich von Kalvarija Garde und ein Dorf 1^/2 km von 
Seden Pogarde; auch dieser Ort gehörte noch zum Gau Garde, der 
nach Norden bis zur Grenze von 1440 reichte. Die 1423 genannte 
Gardesche beke (siehe S. 75) ist, entgegen der Annahme von Salys 
(S. 12), die heutige Wardau.

15. Garisda — GargLdai, Stadt an der Minia und an der deut
schen Grenze. Der Gau reichte nach Süden in den Kreis Memel hin
ein (Mortensen, Die Wildnis S. 141).

17. Gandingen — Gandinga, Dorf am Babrungas, 6 km von 
Plunge; Gandingen war im 16. Jahrhundert noch Hauptort eines 
Kreises. Aber die Grenzen dieses Kreises siehe oben S. 41.

-») I-ietuviu, Lalbor Sodass. Kauen 1924, S. LXXIH.
-5) Die Lemaitischen Mundarten, Teil I. Gesch. des Lemaitischen Sprachgebiets. Diss. Lpz. 

1929 u. in „Isuta ir 2o6is" Bd. VI. Kauen, 19ZV des. S. 10 ff.
2») Die Besiedlung des nordöstlichen Ostpreußens bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts, 

Teil II. Die Wildnis im östlichen Preußen (Deutschland und der Osten Bd. 8) Leipzig 1938, 
des. S. 117 sf.
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35. Grese — Grösen, lit. Griere, Dorf und Gut an der Mündung 
der Wardau in die Windau, an der kurländischen Grenze. Die Burg 
Gresen wurde 1264 vom Orden verbrannt. Der Gau lag an der 
Windau und am Unterlauf der Wardau; nach N. erstreckte er sich auch 
nach Kurland hinein.

5. Grünste Grüfte, Dorf, 6 kni nordwestlich von Seden. 1426r 
„feldt Grünsten", 1440 „Grumste veldt", zwischen Wardau und Luoba.

27. Zlze — Grigaiciai, Dorf südlich des Platelle-Sees, hieß noch im 
16. Jahrhundert Jlkgi; 1,5 km nördlich davon der Jlgis-See. Siehe 
oben S. 39.

13. Kartine Kartena, Dorf an der Minia. Aber das Gaugebiet 
s. oben S. 41 und unten S. 50 (Pomenie).

24. Letzime - Lekeme, Dorf an der Minia, südlich von Plunge. 
(Vgl. S. 41.)

10. Leipiaseme Lieplauke, Dorf, 9 km westlich von Telschen. 
(Vgl. S. 39.)

31. Lobe — am Oberlauf der Luoba; nördlich vom Fluß ein Dorf und 
ein Gut gleichen Namens. 1392 „veld czu Lobe", 1423 „bete tho 
Leben". Vgl. oben S. 43.

30. Maysedis -- Mosedis, Marktflecken an der Bartau, 12 km 
südlich von Schoben. Der Gau erstreckt sich beiderseits der Bartau bis 
zur Erla-Mündung.

32. Nateye Notenai, Dorf am Fluß Note, einem Nebenfluß der 
Salanta.

23. Nedinge Medingenai, Dorf und Gut an der oberen 
Minia. Aber die Grenzen dieses Gaues vgl. oben S. 40 f.

6. Newarie - Nevarenai, Marktflecken, 14 km nördlich von 
Telschen.

22. Pytwe Pietve- Fluß, linker Nebenfluß der Babrungas. Vgl. 
oben S. 41.

25. Retowe Nietavas, Dorf am Oberlauf der Jura. Vgl. 
oben S. 41.

14. Sare - ^arenai, Marktflecken an der oberen Minia. Aber die 
Grenzen dieses Gaues vgl. oben S. 40 f.

19. Schoben -- Schoben, lit. Skuodas, Stadt an der Bartau. 
1259 „veld Schoten", wo ein Ordensheer eine Niederlage erlitt. Aber 
die Lage des Schlachtfeldes vgl. Salys, S. 14.

36. Vesete V i e 8 e t a - Fluß, linker Nebenfluß der Windau. Das 
Dorf Daubarai hieß im 16. Jahrhundert auch Viäetjany. Aber die 
Lage des Gaues s. S. 56 f.

21. Vieswe -- Viesvenai, Dorf und Gut, 7 bzw. 10 km südöstlich 
von Telschen. Der Gau lag beiderseits der Flüsse Zudre und Gervinis.

4. Zegere Gegrenai, Dorf und Gut am Oberlauf der Wardau.
29. Zesele — Gesalai, Dorf, 14 km östlich von Schoben. Der Gau 

lag beiderseits der Flüsse Kaltis und Gintinis.
Die übrigen 18 Gaue müssen eingehender behandelt werden. Etwa ein 

Drittel von ihnen ist bisher überhaupt noch nicht identifiziert worden. Ein 
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weiterer großer Teil, etwa die Hälfte dieser restlichen Gaue, ist entweder 
von einzelnen Forschern an verschiedenen Stellen lokalisiert worden, oder 
die früheren Lokalisierungen konnten, bei näherer Untersuchung, nicht als ge
sichert angesehen werden. Wie weiter unten gezeigt wird, ist es auch ge
lungen, für die meisten dieser Gaue hier eine befriedigende Lokalisierung zu 
finden. Weiter sind einige Lokalisierungen anderer Forscher ausgenommen 
worden: Für den Gau Apusse hat Mortensen kürzlich eine andere Lokali
sierung vorgeschlagen als vorher angenommen wurde, und m. E. zu
treffende Gründe hierfür geltend gemacht. Andererseits wieder sind für die 
Lokalisierung des Gaues Pomenie in der letzten Zeit andere, von Bielenstein 
abweichende Vorschläge gemacht worden. Der Gau Remtene schließlich ist 
bisher von allen Forschern in der Gegend südlich des Platelle-Sees lokali
siert worden, über die genaue Lage des Gaues gingen die Meinungen jedoch 
zum Teil auseinander, obgleich bei der Lokalisierung sehr genaue Angaben 
gemacht wurden. So mußten diese drei Fälle auch hier noch eingehend be
handelt werden. Abgesehen von diesen drei Lokalisierungen anderer Forscher 
konnte von den nachstehend aufgeführten 18 Gauen in dieser Arbeit die 
Lage von 12 Gauen mit ziemlicher Sicherheit angegeben werden. Aller
dings bleibt die Lokalisierung vop drei Gauen auch weiterhin fraglich, ent
weder, weil ein entsprechender heutiger Ortsname nicht gefunden werden 
konnte (Spernes und Zelecoten), oder weil heute viele ähnlich lautende 
Ortsnamen im Gebiet von Ceclis vorhanden sind (Dobe).

Nachstehend folgt die Aufführung der 18 Gaue. Die voranstehende 
Nummer gibt auch hier die laufende Nummer in der Reihenfolgeordnung^') 
an. Hierauf folgen die Namen der jeweiligen Gaue mit allen Varianten, 
wobei die zuverlässigere Lesart vorangestellt ist. Außer der Schreibweise im 
Livländischen Arkundenbuch ist auch das Preußische Arkundenbuch berück
sichtigt worden^). Neben den Namen stehen die Jahreszahlen 1253 bzw. 
1291, die auf die betreffende Arkunde Hinweisen. Die Jahreszahl 1291 gibt 
gleichzeitig an, daß der betreffende Gau zum Anteil des Bischofs von 
Kurland gehörte; beim Fehlen dieser Zahl handelt es sich stets um Ordens
besitz. Die Namen der Gaue sind auch hier in alphabetischer Reihenfolge 
aufgeführt.

26. Amelinge, Amelynge (1253). Buga, Salys und Mortensen 
führen Amelinge unter den bisher nicht lokalisierten Ortsnamen auf. Ame
linge wird in der Arkunde ganz am Schluß des zweiten Teils, unmittelbar 
hinter Retowe, genannt; folglich ist es, der Reihenfolge nach, im Süden und 
in der Nachbarschaft von Retowe zu suchen. Hier findet sich tatsächlich, 
halbwegs zwischen Retowen und Gargsden, der Ort Ablinga, der ohne 
Zweifel mit Amelinge gleichzusetzen ist.

28. Apusse, Appusse (1253), Apusse (1291), Appussenbach (1508). 
Bielenstein führt, nach Sprogis (S. 110 und 214), „Opussjany, Dorf in der 
Veschvjanschen Volostj .... neben dem Dorf Prialkuvas im Felde Epufsen" 
an. Salys (S. 11 und Karte) lokalisiert Apusse in der Nähe von Pregalva,

-7) Vgl. S. 35.
r») Pr. U. B. I, 2 Nr. 571.
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an der oberen Bartau. Doch findet sich heute in dieser Gegend kein ähn
licher Ortsname, (über Pregalva vgl. weiter unten unter „Pretzitwe").

Mortensen hält „die bisherige Lokalisierung von Apussen in der Nähe 
von Pregalva" an sich durchaus für berechtigt. Er folgt jedoch selbst nicht 
diesem Vorschlag, sondern weist darauf hin, daß der Apsche-Bach (lett. 
Apse), der heutige Grenzfluß zwischen Kurland und Litauen, noch zu 
Beginn des 16. Jahrhunderts in Urkunden mehrfach als Appussenbach be
zeichnet wird. Schon L. Arbusow (sen.) identifizierte Apusse mit dem 
Apsche-Bach (1.08 II, 2, S. 667). Durch diese Feststellung von Mortensen 
ist die Lokalisierung von Apusse endgültig gesichert. Es kann noch hin
zugefügt werden, daß die Apsche bei der Festsetzung der kurländisch,litauischen 
Grenze 1529 in der polnisch geschriebenen Arkunde „Opisa" heißt^). Auch 
entspricht diese Lokalisierung der Reihenfolgeordnung: Apusse liegt unmittel
bar benachbart dem nächstfolgend genannten bischöflichen Gau Zesele Ge- 
salai. Nur eine Schwierigkeit ist noch zu bedenken: Sprogis gibt an, 
Apusse läge neben dem Dorfe Prialkuvas. Wie die Karte aber zeigt, 
liegt zwischen beiden der Gau Appule. Offensichtlich ist die Lagebestimmung 
bei Sprogis auch in anderen Fällen nicht sehr genau wiedergegeben. So 
führt Sprogis unter „Gavreli, Gavreny, Gavry" an: „Gut im Kreise Tel- 
schen, im Felde Pivjany am Flüßchen Wardau". Zwischen Gawri (vgl. 
unter „Birsene") und Pewjany liegt aber der Gau Vesete.

34. Birsene, Birsine, Byrsine (1253), Birsene (1291), „Borchwall 
Lho Birsen" (1423). Die frühere Identifizierung mit BirLyniany an der 
oberen Wirwita ist nicht haltbar, da der Ort außerhalb von Ceclis liegt. 
Mortensen weist darauf hin, daß Birsine stets mit Ortschaften im NW. von 
Ceclis zusammen genannt wird. Er identifiziert es nach dem litauischen 
Ortsnamensverzeichnis S. 152 mit BirLine, 3 km vom Bahnhof Luäai 
entfernt. Obgleich diese Lokalisierung sehr bestechend ist, so muß ihr doch 
widersprochen werden. Ebenso ist die Lokalisierung von Salys und Zajacz- 
kowski mit BersLenai, südwestlich von Seden, unwahrscheinlich. Birsene 
der Arkunden von 1253 und 1291 ist vielmehr mit dem Borchwall tho 
Birsen" der Arkunde von 1423 gleichzusetzen und entspricht der Gegend von 
Gawri-Renowo an der Wardau. Die Richtigkeit dieser Gleichsetzung wird 
auch durch die Reihenfolgeordnung bestätigt. Vgl. hierzu auch S. 75 f.

39. Dobe, Doben (1253), Dobe (1291). Bielenstein, und nach ihm 
ausnahmslos sämtliche Forscher, setzt Dobe gleich mit Duobenai-Dubiany, 
zwischen der oberen Wirwita und der oberen Windau. Wie bereits aus
geführt, liegt dieser Ort jedoch außerhalb von Ceclis. Ein Ortsname, der 
an den Gaunamen Dobe anklingt, kann sowohl im Fluß- und Ortsnamen 
Dabikyne (1425 Dobbische beke, 1440 Dabbeke) sowie im Guts- und Dorf
namen Daubiskiai an der Dabikyne-Mündung vermutet werden. Sehr be
stechend wäre auch die Gleichsetzung von Dobe mit Dorf und Lof Duob- 
giriai in unmittelbarer Nachbarschaft von Pilene, mit dem zusammen es 
genannt wird (auf der deutschen 1:100 000 Karte fälschlich als Dubgary ver
zeichnet; im litauischen Ortsnamenverzeichnis, S.372, als Dorf mit 21 Lösen

'-'v) Limites re^ni polonise ei mszais äucstus l.itvsnise. Vilnse 1758, S. 224.
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Zweifel liegt hier der Flußname Aswe bzw. Aschwa zugrunde. Die 
Vorsilbe scheint in der Popenschen Landschrift richtiger wiedergegeben zu 
sein. Der Name würde damit bedeuten „die kleine" bzw. „seichte Aswe". 
Für die Lokalisierung kommt nur der linke Nebenfluß der Waddaxt, Aschwa, 
in Frage (lit. Aäva und Ort AZvenai, poln. Aszwiany). Ein zweiter 
Fluß gleichen Namens kommt weiter im Süden vor, als linker Nebenfluß 
der Wewirza, und liegt damit bereits außerhalb der Grenzen von Ceclis. 
Die Lokalisierung des Gaues Sikaswe - Aschwa entspricht auch der Reihen
folgeordnung: Die Ordensgaue Sikaswe, Pretzitwe und Pregedwe liegen 
alle drei inmitten des sonst fast rein bischöflichen Nord-Ceclis. Zn der 
Reihenfolgeordnung erscheinen sie deshalb als Einschübe!

33. Calveseme, Kalveseme (1223), Calveseme (1291). Zur richtigen 
Schreibweise des Namens muß bemerkt werden, daß Calveseme und nicht 
Calneseme die richtige ist^). Der Gau ist bisher nicht lokalisiert worden, da 
alle Forscher sich der Meinung Bielensteins (Grenzen, S. 236, Nr. 7) an- 
schlossen: „Es gibt so viele diesen identische oder ähnliche Bezeichnun
gen..., daß sich füglich ein bestimmtes hier gemeintes nicht mit Sicherheit 
angeben läßt." Tatsächlich gibt es in unserem Gebiet zwar viele Ortsnamen 
mit kaln—, jedoch nur sehr wenige mit kalv— und nur einen einzigen mit 
der Anfangssilbe Kalv. Dem lit. ON-Verz. nach ist es das Dorf Kal- 
vaiciai (auf der deutschen Äbersichtskarte Kalwaize), 4 km nordwestlich Illo- 
kai. Der Ortsname, in dessen Nähe sich noch mehrere kaln Orte befinden, 
ist charakteristisch für die hügelige Landschaft (vgl. hierzu Pregedwe). Dieses 
Kalvaiciai paßt auch ausgeeichnet in die Reihenfolgeordnung.

39. Pilene, Pilenen, Pylene (1253), Pilene (1291). Bielenstein 
hat keinen entsprechenden Ortsnamen gefunden. Salys bringt ihn mit 
Papile-Popeljany an der Windau in Zusammenhang. Dieses lag jedoch 
ohne Zweifel außerhalb von Ceclis (vgl. oben, Duzene). Auch Mortensens 
Versuch (S. 118), es mit Peleniai, nördlich Alsedziai, gleichzusetzen, muß aus 
sprachlichen und räumlichen Gründen abgegelehnt werden. Pilene entspricht 
vielmehr dem Ort Pile an der Tawsola. Der Ortsname ist sowohl auf der 
deutschen Übersichtskarte wie der Generalstabskarte verzeichnet.

3. Pomenie (1253). Bielenstein (S. 239 Nr. 20) identifiziert den 
Gau Pomeine mit dem Gut „Pominje". Dieses Gut, und weiter östlich 
auch ein Dorf gleichen Namens, sind auf der 1:300 000-Karte westlich Me- 
dyngiany verzeichnet. Mortensen (S. 118) identifiziert den Namen richtig 
mit dem Minia-Fluß und bemerkt hierzu: „Wo an der Minia das Gebiet 
Po—menie zu suchen ist, bleibt der Willkür überlassen. Mit Salys (S. 113) 
haben wir es südlich Kartena angenommen." Mir erscheint diese Neuerung 
von Salys nicht angebracht zu sein. Mit Bielenstein und Buga glaube ich, 
den Gau dort am Fluß lokalisieren zu müssen, wo die Ortsnamen auch heute 
noch bestehen. Nach Buga (LXXIH) kommt der Ortsname Paminijes am

so) Wenn der Herausgeber des I, 2 Bandes des Preußischen Arkundenbuches, August 
Seraphim, S. 358 Anm. o, die Bemerkung macht: Lies: .Calneseme" und sich dabei auf Bieten- 
stcin beruft, so ist das unrichtig. Hierbei sind die beiden Richtigstellungen Bielensteins in den 
Anmerkungen unberücksichtig geblieben. Bielenstein sagt ausdrücklich S. 481 (156): .Kalbe- 
semme' ist die richtige Lesart, nicht Kalneseme" und S. 4S6 (213): .l. (lies) Kalvesemme st(att) 
Calneseme'.
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Fluß Minia von westlich Zarenai bis nördlich von Rietava nicht weniger 
als sechsmal vor. Der Annahme von Salys muß auch deshalb wider
sprochen werden, weil gerade die Stelle, an der er den Ort Pomenie ver
zeichnet, sicher nicht zum Gau Pomenie, sondern zum Gau Kartine gehört 
hat. Der Nebenfluß, der hier von Osten her in die Minia mündet, heißt 
heute noch Kartenelis. Die von Salys angeführten 4 Dörfer, die 1566 das 
„Pominjesche Schluzenamt" bildeten, liegen südlich, westlich und nördlich von 
Kartena; es entsteht somit die Frage, wo denn der Gau Kartine gelegen 
haben soll. Das Vorhandensein eines litauischen Schulzenamtes „Pominie" 
in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts spricht, unserer Ansicht nach, 
nicht gegen die Lokalisierung des alten kurischen Gaues im 13. Iht. weiter 
oberhalb des Flusses, wo sich heute noch — und ausschließlich hier — der 
Name als ON. findet. Hinzu kommt noch eine weitere Beobachtung: Im 
16. Iht. gehörte der Gau Pomenie, unterhalb Medingiany, zum Kreise 
Twery (vgl. Karte von Iakubowski). Die Grenzen des ehemaligen kurischen 
Gaues sind damit sehr genau festzulegen (vgl. hierzu oben S. 40 f.).

16. Pregedwe, Pregetwe (1253). Dieser Gau wird am Schluß 
des ersten Ordensanteils der Landschaft Ceclis aufgeführt. Die Nennung 
erfolgt außerhalb der Reihenfolgeordnung und ist, wie bereits oben aus
geführt, als nachträglicher Zusatz aufzufassen, um der genauen Dritteilung 
zu genügen. Die Reihenfolgeordnung kann uns daher keinen Fingerzeig für 
die Lokalisierung geben. Berkholz, und mit ihm Bielenstein, fanden, ebenso 
wie auch Buga und Salys, keinen heute entsprechenden Ortsnamen. Mor- 
tensen (S. 118) identifiziert Pregetwe mit Pregalva, lit. Prialgavas (lit. 
ON.-Verz. S. 117) an der oberen Bartau (vgl. Apusse). Er nimmt dabei 
an, „daß t für richtig l verschrieben ist" (S. 118). Dagegen muß geltend 
gemacht werden, daß die meist zuverlässige Popensche Abschrift Pegedwe 
aufweist. Es handelt sich somit unzweifehaft um einen Dentalkonsonanten. 
Der Name Pregedwe läßt vermuten, daß hier pre - lett. pie bzw. Pa 

„bei" oder „an" entspricht^), und daß — gedwe der Name eines Flusses 
ist. Tatsächlich ist dies auch der Fall: der alte Gauname findet sich heute 
noch im Flußnamen Gedwia, einem linken Nebenfluß der Kwiste, der etwa 
2 Meilen westlich Ädikai entspringt und 12 km südlich dieses Ortes in die 
Kwiste mündet (vgl. hierzu 1:100 000-Karte: K. 16 Piekiely). Alle For
scher ließen bisher diesen Raum um Ädikai, ebenso wie den um Vllakiai- 
Kalwaize, frei. Doch sind diese beiden Gebiete unzweifelhaft als Siedlungs
land anzusprechen: Nördlich von Zentral-Ceclis fällt das Land zur feuchten 
Senke an der mittleren Luoba und Kwiste ab. Nördlich dieser Senke steigt 
das Land wieder auf über 100 m Höhe an und erreicht im Krievukaln 
(188 m), bei Amboten in Kurland, seine größte Höhe. Am Südwesthang 
dieser westkurländischen Höhen liegt der Gau Calveseme, an der Südost
abdachung lokalisieren wir den Gau Pregedwe.

16. Pretzitwe, Pretcitwe (1253). Da die Lokalisierung Pregetwe 
Pregalva sich als falsch erweist, fragt es sich, ob dem letzteren vielleicht

Vgl. hierzu Bielenstein, S. 82 Anm. I (Prebalge), S. 221 Nr. 20 (Padonen, Pa- 
pundiken), S. 2ZS Nr. 21 (Pomenie, Pomuß, Poniemun), S. 306 s (Padestenden, Pastende, 
Paplacken u. a.), S. 38Z (Prilap).
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das sehr ähnliche Pretzitwe entspricht? Auf den ersten Blick erscheint diese 
Gleichsetzung noch fraglicher als die erste. Andererseits steht es außer Frage, 
daß der Raum an der oberen Bartau um Pregalva einen Gau darstellt: 
Im Norden und Osten laßen sich die alten Gaugrenzen sogar einigermaßen 
sicher feststellen im sumpfigen Waldgebiet an der Schata nördlich äates sowie 
westlich Geldenai-Zelende. Im Süden bildet vermutlich die Wasserscheide 
zwischen den Flußgebieten der Bartau und der Note auch die Gaugrenze. 
Auch ein Burgberg ist hier vorhanden, der 1425 Pessel (Peszell), 1440 
Pesselsoden genannt wird und dessen Identität mit dem heutigen Pregalva 
sich einwandfrei aus den beiden Grenzdukten ergibt (vgl. hierzu unten 
S. 73 ff.

Schwierigkeiten bereitet lediglich die philologische Seite. Wir stellen 
alle bekannten Varianten des Ortsnamens zusammen:

derlitauische O N., nach Salys, heißt — Pregalva, 
desgl., nach dem lit. ON.-Verz., — Prialgavos, 
desgl., nach Sprogis, S. 262, — Prialgowo, Priolgowo.

Der litauische Ortsname hat sich somit seit der Mitte des 16. Ihts. fast un
verändert erhalten. Derselbe Ortsname findet sich in etwas abgewandelter 
slavisierter Form auf den amtlichen deutschen Karten wieder und 
zwar:

auf der deutschen Generalstabskarte — Przyaltowo, 
auf der deutschen Übersichtskarte — Prschelgow.

Der urkundlich überlieferte alte kurische Name für den Burgberg lautet: 
1425 (Napiersky, Nr. 226) — Pessell (Pessel), Peszell 
1440 (ebenda Nr. 244) — Pesselsoden.

Äier entspricht das kurische „Pessel" offenbar mehr der Form „Prschel-" 
oder „Przyal-" als dem litauischen „Prial-", da hier der Zischlaut ge
schwunden ist.

Wie paßt nun hierzu der 1253 erwähnte alte lettische Gauname 
„Pretzitwe"? Vermutlich kommen auch ihm wohl am nächsten die Namens
formen, die über die amtlichen russischen Karten den Weg zu den deutschen 
gefunden und daher die alte lettisch-kurische Ortsbezeichnung besser über
liefert haben als die litauische Namensform. Ist diese Annahme aber richtig, 
so stellt „Pretzitwe" eine arge Verstümmelung des altkurischen Gaunamens 
dar: Wir können die ausgefallenen Buchstaben etwa folgendermaßen er
gänzen: „Pretzitwe" — Pretzi (al) t(o) w e.

Daß dieser Fall nicht vereinzelt steht, zeigt ein anderes Beispiel. In der 
Arkynde vom 4. April 1253 (LAB I, Nr. 248, Sp. 323—324) heißt ein Gau 
in Bihavelant im deutschen Text Duvenelliken, in der lateinischen Parallel- 
urkunde sind jedoch die Buchstaben lli ausgefallen: Duvenekke.

40. Remtene, Nemtene, Remptene (1253), Remtene Remcene 
(1291). Bielenstein (S. 238 P. 14) setzt diesen Gau, unter Berufung auf 
E. Wolter und Sprogis, dem Dorf Remtevnis aus dem 16. Zht. gleich, das 
zum Schulzenamt Stirbaiciai gehörte. Buga (S. 123) fügt noch den Namen 
des Nemte-Sees beim Dorfe Videikiai (Wideiki) hinzu. Seitdem sind alle 
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Forscher dieser Lokalisierung südlich des Platelle-Sees gefolgt. Salys 
(S. 13 und 102) erläutert diese Lokalisierung noch genauer; demnach liegt 
der See 2,5 km südlich vom heutigen Dorfe Grigaiciai (vgl. Ilze); auf der 
deutschen Generalstabskarte heißt dieser See Reijezis; 1585 gehörten zum 
Schulzenamt Stirbaiciai nur die drei Dörfer: Zlkgi oder Kgrigaite, Rimaite 
und Stirbaite. Das Dorf Remtevnis, 18 Hufen groß, wird erst 1595 als 
zum gleichen Schulzenamt gehörig erwähnt. Die genauere Lage dieses 
Dorfes ist nicht bekannt. Mortensen zeichnet auf seiner Karte, entsprechend 
den Angaben von Salys, RemLene richtig 2,5 km südwestlich vom Dorfe 
Grigaiciai ein, Salys dagegen östlich des Dorfes, am Ausflüsse der 
Babrungas aus dem Platelle-See. Diese ungenaue Lokalisierung war be
langlos, solange es sich nur um eine allgemeine Feststellung der Gegend 
und nur um eine puMförmige Lokalisierung handelte. Wir wollen hingegen 
die Lage des Gaues feststellen und fragen daher nach der Siedlungsfläche. 
Diese ist aber am Platelle-See für 2 Gaue nicht vorhanden. Dies beweist 
schon die Tatsache, daß im 16. Zht. nur drei Dörfer zum Schulzenamt ge
hörten. Leute noch beherrscht der Name Ilgis-Grigaiciai die Gegend am 
Süd- und Südwestufer des Sees (vgl. hierzu die deutschen Generalstabs
karten Z. 17, Z. 18, K. 17 und K. 18). Diese starke Verbreitung des Orts
namens Ilgis-Grigaiciai in dieser Gegend entspricht auch der alten Be
deutung des Gaues Ilze. Handelt es sich doch um den Hauptgau des 
bischöflichen Drittels der Landschaft Ceclis. Dessen Ausdehnung dürfen wir 
uns daher nicht zu gering vorstellen. Wir kommen damit zu der Feststellung, 
daß zwischen den Llfern des Platelle-Sees und den bis über 160 m steil auf
ragenden Höhen im Westen und Süden des Sees nur Platz für einen Gau 
vorhanden war, und das kann nur der Gau Ilze gewesen sein. Der Gau 
Nemtene dagegen muß, falls er überhaupt in dieser Gegend lokalisiert 
werden soll, nur jenseits der Wasserscheide, also südwestlich von Ilze-Grigai- 
ciai, gelegen haben. Hier, am Abfälle von Hoch-Ceclis nach Westen, in der 
Gegend von Widejki (s. oben) -Schateiki muß der Gau Nemtene lokalisiert 
werden. Weiter im Süden lag der Gau Gandingen, während sich im 
Norden, in gleicher Hanglage, die Gaue Zelecoten, Nataye und Prehitwe 
anschlossen. Für die Lokalisierung des Gaues Nemtene an dieser Stelle 
spricht auch die Tatsache, daß auf dem Gebiet der heutigen Dörfer Sateikiai 
und Kadaiciai i. Z. 1568 die drei königlichen Dörfer Karvjany, Biskupy und 
Sateiki lagen, also das Gebiet hier ursprünglich bischöflich war (Biskup - 
Bischof).

Bedenklich macht allerdings das späte Auftreten des Namens Rem
tevnis (1595), das in die Zeit starken litauischen Landesausbaus fällt. Es 
ist jedoch möglich, daß der Gauname sich auch schon im Namen des Dorfes 
Rimaite wiederfindet. Aber dann entsteht wieder die Frage, ob der Orts
name RemeLai, 7 km südlich von Plakiai, vielleicht auch in Betracht käme 
(vgl. litau. ON.-Verz. S. 146 und die deutsche Generalstabskarte K. 17 
Siady). Ich möchte mit dieser Bemerkung die Lokalisierung Bielensteins, 
der bisher sämtliche Forscher gefolgt sind, nicht in Abrede stellen, möchte aber 
dadurch zeigen, wie unsicher solche Lokalisierungen sein können.

20. Sausugale, Sausingale, Sausugele, Sansugele (1253). Buga, 
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und nach ihm Salys und Mortensen, identifizieren es mit Lansugalas, 8 km 
südwestlich Luoke. Entgegen der Annahme von Mortensen ist der Ortsname 
(2onsugatas, mit 9 Lösen) auf der deutschen 1:100 OOO-Karte L. 18, Lukniki, 
verzeichnet. Auch die Entfernung von 9 km stimmt genau. Mir erscheint 
jedoch diese Lokalisierung Bugas aus zwei Gründen unstatthaft. Einmal 
liegt dieser Ort zwischen Varniai und Luoke, zweifellos außerhalb von 
Ceclis; zum anderen steht die Schreibart Sansugele, entgegen der Annahme 
von Mortensen, nur in der deutschen Parallelurkunde, während im lateini
schen Text sowie in der meist zuverlässigen Popenschen Landschrift sowohl 
im deutschen wie im lateinischen Text u statt n steht^). Infolgedessen muß 
eine andere Lokalisierung gesucht werden. Auf Grund der Methode, die hier 
eingeschlagen wird, käme hierfür ein Gebiet in Frage, das seiner Natur nach 
durchaus als besiedelbar anzusprechen wäre, für das bisher jedoch kein Gau
name gefunden wurde. Lierbei fällt es auf, daß zwischen der Babrungas, 
der oberen Minia, Leplauke und Vieävenai ein freier Raum bleibt. Inner
halb dieses Raumes fällt der Flußname Sauzdrawa und der Ortsname 
Sausdravieniai auf (bei Sprogis, S. 285 und S. 295: Sovzdrovis, Savs- 
drovjany, Sovzdrovjany). Zu der Endsilbe drava vgl. Bielenstein, S. 154, 
lit. drawis — Bienenstock im Walde, lett. draweneks — Bienenzüchter. Die 
Endung „gale" bedeutet hingegen „Ende", „Landgebiet" (Bielenstein, S. 27, 
29, 76, 77, 151, Anm. 1, 155, 281, Anm. 1, 312, 394 und 398). Man wird 
sich daher unter den Gau Sausugale einen Gau am Flusse Sauzdrawa, um
geben von Wäldern, in denen Waldbienenzucht betrieben wird, vorstellen 
müssen. Tatsächlich paßt auch der Name des alten Gaues zum Landschafts
bild. Südlich von dem bis 198 m ansteigenden Löhenzug, zwischen der 
Miniaquelle und dem Platelle-See, erstreckt sich nach Süden ein meist san
diges, trockenes Gebiet: Es handelt sich hier augenscheinlich um die Sandr- 
fläche der litauischen Lauptendmoräne (Mortensen, Litauen).

37. Spernes, Spermes, Sperimes (1253), Spernes (1291). Die 
Schreibweise Spernes verdient den Vorzug, da diese Schreibweise sowohl 1253 
in dem zuverlässigeren Popenschen Codex wie in der Llrkunde von 1291 vor- 
kommt. Spernes gehört zu den bisher nicht lokalisierten ON. (vgl. Mor
tensen, S. 119). Der Name ist auch heute weder auf einer Karte noch im 
amtlichen litauischen Ortsnamenverzeichnis zu finden, daher nicht genau 
lokalisierbar.

7. Vitwiten, Vitwizen, Vicwiten, Vicwitten (1253). Bielenstein 
(S. 240 Nr. 25) identifiziert den Gau mit dem Bache Widwit in Kurland und 
weist darauf hin, daß der Bach auf der Barnikelschen Karte von 1747 Wihk- 
witte genannt wird. Die Schreibweise mit k ist wohl die richtigere: Daher 
heißen zwei Güter in Kurland an diesem Bach Groß- und Klein-Aswiken 
(von lett. Ais i hinter, jenseits des Baches gelegen). Diese Identifizierung 
Bielensteins ist bisher von allen Forschern übernommen worden. Auf-

02) Zwar steht bei Bunge in beiden bischöflichen Urkunden (LAB I, Nr. 24S Sp. 327 latein. 
u. Nr. 253 Sp. 335 deutsch) Sansugale bzw. Sansugele. Auch Bielenstein (S. 428 und 436) 
folgt hier dem Arkundenbuch, weil er die Schreibweise für die richtigere hielt. S. 243 bringt 
Bielenstein jedoch, außer der Bungeschen Schreibweise, auch die aus dem Popenschen Co- 
piarium. Danach heißt es im lateinischen Text Sausugale und (nach d. Cop. Pop.) Sausingale, 
im deutschen Text: Sansugele und (Cop. Pop.) Sausugele.
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fallenderweise wird der Name in der Urkunde von 1253 gleichfalls bald mit t, 
bald mit c wiedergegeben. Vom sprachlichen Gesichtspunkt aus ist gegen 
diese Lokalisierung nichts einzuwenden. Trotzdem muß die Richtigkeit dieser 
Lokalisierung angezweifelt werden. Schwierigkeiten entstehen insbesondere, 
wie Mortensen schon andeutet, bei der genaueren Lokalisierung. Mit Recht 
kommt der Mittel- und Unterlauf, wie Mortensen schon bemerkt, nicht in 
Frage, da dieser zur Landschaft Duvzare gehört. Mortensen nimmt daher 
an, daß der Ort „wohl weiter oberhalb an der Vitvite" gelegen habe. Doch 
entstehen neue Schwierigkeiten, wenn man bedenkt, daß es sich nicht um einen 
einzelnen Ort, sondern um einen Gau handelt, für den hier kein Raum 
vorhanden ist. Weiter ist zu bedenken, daß der Name in der Urkunde von 
1253 unvermittelt bei der Aufzählung der Kerngaue des ersten Ordensanteils 
zwischen Grinste und Newarie einerseits und Duzene und Aliseiden anderer
seits eingeschoben ist. Doch ist ein Einschub nicht mitten in der Aufzählung 
der Kerngaue anzunehmen: alle anderen Einschübe liegen jeweils am Ende 
oder Anfang einer Gruppe (vgl. die Reihenfolgeordnung S. 35). Aus diesen 
Gründen muß angenommen werden, daß in der Urkunde von 1253 der Name 
falsch für Virwiten geschrieben worden ist. Zieht man tatsächlich Wirwita 
in Bettacht, so kann es sich nur um die Gegend der heutigen Orte Trischki- 
Powirwita handeln. Diese Gegend paßt auch ausgezeichnet in die Reihen
folgeordnung zwischen Newarie und Duzene. Außerdem möchte ich, zur 
Stützung meiner Ansicht, noch zu bedenken geben, daß das Einzugsgebiet 
der Potekla mit ihren Ouellflüffen zu Ceclis gehörte (das Flußgebiet der 
Tawsola entspricht dem Gau Pile; das des Mastupis dem Gau Duzene; das 
des Zudre dem Gau Vieswe). Ebenso gehörte der Unterlauf der Wirwita 
vom „Kappenschen veldt" bis zur Msindung desgleichen zu Ceclis^). Mithin 
muß das Zwischenstück, der Flußlauf der Wirwita zwischen der Potekla- 
mündung und Kapenai, auch zu Ceclis gehört haben. Durch diese Über
legung scheint die Annahme, daß es sich hier um einen Schreibfehler 
handelt, berechtigt zu sein. Hierbei ist zu beachten, daß die Urkunde LUB 1, 
Nr. 249 vom Bischof von Kurland ausgestellt ist und nach einer Abschrift aus 
dem 14. Zht. im Königsberger Staatsarchiv gedruckt ist (vgl. LUB I, 
Reg. Nr. 281 und 282, Seite 72 und Mitteilungen IX 503 und VI, 235). Die 
Abschrift dieser Urkunde wurde also im Stift Kurland angefertigt, zu einer 
Zeit, als das fragliche Gebiet bereits entfremdet und verwüstet war. Daher 
hat der Abschreiber wohl statt Virwiten den im Stift bekannten Flußnamen 
Vicwiten bzw. Vitwiten gesetzt^).

43. Zeculeseme, Zekuliseme (1291), Zekulneseme, Zekulmseme, Se- 
culmseme (1253) ist bisher nicht identifiziert worden. Wahrscheinlich ist es 
mit dem Ort Szakole, lit. äakaliai an der Erla im Nordwesten von Ceclis 
zu identifizieren. Im Süden dieses Gaues befinden sich (nach der Urkunde 
von 1425) „twe Schlatesberge, dar twe hillige Busche stahn, dar eine Beke

»2) Vgl. Napiersky, Russisch-Livländische Urkunden, Nr. 244 von 1440 (S. 19S).
Eine Parallele bildet hierzu Medingenai, für das Nedinge bzw. Nedinghen in denselben 

Urkunden steht, entsprechend dem in Bandowe gelegenen und gleichfalls dem Bischof von Kur
land gehörigen See .Nedingen* oder „Nedighen*. (Vgl. LUB I N 603 v. I. 1300). Also auch 
hier die genaue Übertragung eines bekannten ON. aus dem nördlichen in das südliche 
Kurland.
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vnderflut genomth de Erle"; 1423 wird dort das „feldt tho Erlen" genannt. 
Abgesehen von der sprachlichen Übereinstimmung Zecule - Szakole, scheinen 
das „Feld" und die beiden Burgberge mit den heiligen Wäldern das Vor
handensein einer alten Gausiedlung beiderseits der Erla zu bestätigen.

41. Zelecoten, Celekoten, Zelekoten (1253), Zelecoten (1291). Salys 
identifiziert es mit Zillkoten bzw. Sillkoten. Dafür spricht nur die Namens- 
ähnlichkeit; die Lage dieses Ortes, im Kreise Memel, schließt jedoch diese 
Identifizierung aus. Auch Mortensen hat sie abgelehnt. Er führt Zelecoten 
unter den nicht identifizierten Ortsnamen auf, stellt darauf jedoch Gelsodzis, 
6 km südlich Luoke, zur Diskussion. Diese exponierte Lage spricht jedoch nicht 
für die Zugehörigkeit zu Ceclis. Da Zelecoten sowohl 1253 wie 1291 zu
sammen mit Remtene, Zelende, Seculseme und Bebrungis aufgeführt wird, 
ist es wahrscheinlich auch in der näheren oder weiteren Amgebung des Pla- 
tellesees zu suchen. Es gehört zu den wenigen Gauen, deren Lokalisierung 
sich nicht einwandfrei festlegen läßt. Da Zelecoten sowohl 1253 wie 1291 
stets mit Zelende aufgeführt wird, ist anzunehmen, daß es auch nicht weit von 
letzterem gelegen hat. In diesem Falle kämen vor allem die Gegenden von 
Salanten oder von GintaliZke-Gilaiciai in Frage. Nachdem Buga Bie- 
lensteins Gleichsetzung von Zelende mit Salanten vom philologischen Stand
punkt aus abgelehnt und schwerwiegende Bedenken dagegen erhoben hatte, 
kann aus denselben Gründen auch Zelecoten nicht mit Salanten identifiziert 
werden. Wenn auch die Besiedlung dieses Gebiets im 13. Zht. sehr wahr
scheinlich ist, so kann es zum benachbarten Großgau Embare gehört haben 
(vgl. die Reihenfolgeordnung!). Somit kommt für die Lokalisierung des 
Gaues Zelecoten nur noch die Gegend Gintaliske-Gilaiciai in Frage.

42. Zelende, Celende (1253), Zelende (1291), Gelenden (1440); Bie- 
lenstein dachte an Salantai an der Salanta. Aus sprachlichen Gründen trat 
jedoch Buga für Gelindenai-Äelendziany ein. Ihm folgten Salys und Mor
tensen. Jedoch erweist es sich, daß durch diese Identifizierung auf engem 
Raum eine zu starke Anhäufung von Gauen eintreten würde. Ferner ist in 
diesem Zusammenhänge die Ärkunde von 1440 vollständig übersehen worden, 
in der zwischen Poperten und Pesselsoden der Ort Gelenden genannt wird. 
Nach dem offiziellen litauischen Ortsnamensverzeichnis heißt der Ort heute 
Geldenai, auf der deutschen Übersichtskarte Geldsjany. Aus sprachlichen 
Gründen ist Gelenden durchaus Gelindenai vorzuziehen.

Die hier vorgenommenen Lokalisierungen scheinen einigermaßen gesichert 
zu sein. Allerdings können auch sie nicht ganz befriedigen, da bei genauerer 
Betrachtung der Siedlungsflächen sich doch noch Lücken finden. So müßte 
z. B. die Gegend südlich des Plinksche-Sees um Gadunavas, auf Grund der 
natürlichen Verhältnisse, als besiedeltes Gebiet angesprochen werden. Aller
dings muß die Iffage strittig bleiben, ob hier ein selbständiger Gau vorhanden 
war, oder ob dieses Gebiet zu einem Nachbargau gehört hatte (etwa Newarie 
oder Duzene)^). Weiter ist die Lage von drei Gauen im Gebiet zwischen 
Wardau und Windau noch unklar. Es handelt sich um die Gaue Dobe, 
Spernes und Vesete. Der Gau Vesete ist seit Buga übereinstimmend mit 
dem Wieschetis-Fluß gleichgesetzt worden. Die genaue Lügendes Gaues ist

S*L) Vgl. oben Anm. 29a.
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aber unbekannt. Wenn von den meisten Forschern die Gegend von Daubary 
für Vesete in Betracht gezogen wird, so wohl hauptsächlich deswegen, weil 
dieser Ort im 16. Aht. Vischetjany hieß^). Damit ist aber die Lage des 
Gaues noch lange nicht geklärt. Dieser kann beiderseits der Wieschetis, einem 
Nebenfluß der Windau, gelegen haben, oder der Gau erstreckte sich nur am 
unteren Flußlauf sowie weiter nördlich zu beiden Seiten der Windau. Dieses 
Gebiet war ohne Zweifel in vor- und frühgeschichtlicher Zeit stark besiedelt. 
Dies zeigt eindeutig, trotz vieler Lücken, die Karte von Tarasenka. Von der 
genannten Lagebestimmung dieses Gaues hängt aber auch die Lokalisierung 
der beiden Gaue Spe^nes und Dobe ab, deren Lage in der Nähe des Gaues 
Vesete zu suchen ist, da alle drei Gaue in der Llrkunde von 1253 hintereinander 
aufgezählt werden. Auch sind hier gerade, nördlich der Bistumsgrenze von 
1440, noch freie Siedlungsflächen vorhanden, denen Gaue entsprochen haben 
müßen.

Erstens handelt es sich um das Gebiet nördlich vom Plinksche-See. Lier 
liegt der Marktort Seden, der bereits 1440 als Markt bezeichnet worden ist; 
außerdem hat hier der Ortsname Ketuny ein flächenhafte Verbreitung ge
funden. So heißen hier zwei Dörfer und zwei Güter Ketuny, und eines der 
Güter wurde 1440 bereits als „hoff Betunen" bezeichnet. Das Gebiet von 
Seden-Ketuny hat nach Süden bis zur Grenze von 1440 gereicht, die höchst
wahrscheinlich auch die natürliche Grenze eines Gaues bildete. Es ist aber 
sehr fraglich, ob diese Gegend einen selbständigen Gau bildete oder ob sie 
zum Nachbargau Vesete gehört hat, denn der Ortsname Ketuny ist bis zur 
oberen Wieschetis verbreitet.

Zweitens handelt es sich um das Gebiet östlich der Wieschetis, beiderseits 
der Windau, bis zur Mündung der Dabikyne. Zm Süden wird dieses Ge
biet durch den Grenzdukt von 1440 begrenzt. Auch dieses Gebiet ist unzweifel
haft besiedelt gewesen, da hier noch im 15. Jht. Siedlungsflächen („Felder") 
und Dörfer genannt werden. Dafür spricht auch die archäologische Über
sichtskarte von Tarasenka. Wir wissen jedoch nicht, welche Gaue mit diesen 
beiden genannten Siedlungsflächen gleichzusetzen sind, wir können nur nut 
großer Wahrscheinlichkeit vermuten, daß die beiden Gaue Spernes und Dobe 
hier gelegen haben. Die Abgrenzung dieser beiden Gaue gegeneinander und 
gegen Vesete bleibt aber fraglich.

Der dritte gleichfalls nicht namentlich identifizierte Gau, Zelecoten, muß, 
wie bereits dargelegt, in einer ganz anderen Gegend gesucht werden. Wir 
haben Gründe dafür aufgeführt, daß er in der Gegend von Gintaliske-Gilai- 
ciai gelegen haben muß. Wenn auch die genaue Lage der drei namentlich 
nicht identifizierten Gaue bekannt ist, so kann doch mit großer Wahrschein
lichkeit ihre Lage ungefähr angegeben werden.

3. Größe und Grenzen der Landschaft Ceclis.

Durch die Lokalisierung der Gaue, aus denen die Landschaft Ceclis im 
Jahre 1253 bestand, gewinnen wir ein Bild von ihrer Ausdehnung und

SS) Val. Salps, S. 14 Nr. 37. 
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ihren Grenzen. Den bisherigen Lokalisierungen gegenüber unterscheiden sich 
die hier getroffenen Feststellungen in 2 Punkten.

Der von Salys unternommene Versuch, Gaue der Landschaft Ceclis 
östlich der Windau und südlich der Dabikyne zu lokalisieren, ist als falsch 
erwiesen worden. Die Behauptungen von Salys lassen sich eindeutig dadurch 
widerlegen, daß 1. diese Gegend gar nicht zur Diözese Kurland gehört hat, 
und mithin hier auch kein Landbesitz des Bischofs vorhanden gewesen sein 
kann; 2. beruht die Behauptung von Salys auf der Unkenntnis der damaligen 
politischen Grenzen. An anderer Stelle^) wird ausgeführt, daß die Grenze 
von 1426 bereits vor der Teilung Kurlands und Semgallens zwischen dem 
Orden einerseits und dem Bischof von Kurland bzw. dem Erzbischof von 
Riga andererseits, bestanden hat. Damit ist aber der Beweis erbracht, daß 
das Gebiet südlich der Dabikyne und östlich der oberen Windau im Jahre 
1253 nicht zu Ceclis gehörte.

Die Ostgrenze der Diözese Kurland kann auf Grund der Kenntnis 
dieser politischen Grenzen eindeutig gezogen werden. Von der Abbauquelle 
verläuft sie der semgallenschen Westgrenze entlang nach Süden zur Windau, 
die sie an der Dabikynemündung erreicht. Kurz vorher verläuft sie durch den 
großen Kamany-Bruch, der die breite Grenzscheide zwischen Semgallen und 
Ceclis bildet. Im Osten, am Eglonebach, liegt der am weitesten nach Süd
westen vorgeschobene semgallensche Gau Eglone. Westlich vom Kamany- 
Bruch liegt der am weitesten nach Nordosten vorgeschobene Gau von Ceclis, 
Eykaswe, beiderseits der Aschwa, die aus dem Kamany-Bruch entspringt. 
Der Flußlauf der Waddaxt bis zur Einmündung der Ester gehörte noch zu 
Semgallen.

Diesseits der Windau verläuft die politische Grenze von Ceclis von der 
Dabikyne-Mündung nach Süden, parallel zur unteren Wirwita. Sie über
schreitet diesen Fluß an der Potekla-Mündung und verläuft in südwestlicher 
Richtung durch ein heute noch vorhandenes Waldgebiet zur Löhe 213 m süd
östlich Wesviany und folgt weiter nach Südwesten der Wasserscheide zwischen 
der oberen Minia und oberen Wirwita bis zur Löhe 210 nordöstlich Twery. 
Damit unterscheidet sich aber die hier dargelegte Grenzziehung von Grund 
auf von den bisherigen Lokalisierungen. Das Einzugsgebiet der oberen 
Wirwita hat nie zu Kurland, sondern stets zu Schamaiten gehört. Daher 
sind Lokalisierungsversuche von kurischen Gauen in diesem Gebiet nicht 
möglich. Wir haben gezeigt, daß die in Frage kommenden Gaue sich ohne 
Schwierigkeiten in dem inneren Raum von Ceclis lokalisieren lasten. Da die 
Ortschaften Luoke, Paskuvenai und Tauragenai schamaitische Siedlungsorte 
sind^), kann unmöglich Duobenai, östlich der oberen Wirwita, ein kurischer 
Gau sein. Bei der Grenzziehung von 1328 wird die Minia-Quelle mit dem 
Pluotinis-See als östlicher Grenzpunkt von Ceclis bezeichnet. Mithin kann 
der Gau Sausugale nicht östlich der Minia-Ouelle gesucht werden.

Nun hat Mortensen^) ausgeführt, daß die „curia Oeäe^kinnen", die 
„in Sameythen" gelegen war und 1348 vom Orden verwüstet worden war,

2«) Siehe unten S. 79.
3?) Vgl. Salys, Karte und S. 79.
3«) Mortensen, Neues zur Frage der mittelalterl. Nordgrenze der Litauer, S. 288 ff. 
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mit dem Dorfe Gedikenai 7 km südwestlich von Zarenai gleichzusetzen ist. 
Da aber Medingenai ein kurischer Gau war und der Ort Medingenai nur 
2 km von Gedikenai entfernt liegt, entstehen Zweifel an der Richtigkeit dieser 
Lokalisierung. Tatsächlich erweist es sich auch, daß der 1348 genannte Ort 
Gedeghinnen nicht mit Gedikenai bei Medingenai, sondern mit Gedekenai^) 
zu identifizieren ist, das auch in sprachlicher und räumlicher .Hinsicht bester 
paßt. Dieser Ort Gedekenai liegt 8 km nördlich von Skaudvile entfernt und 
ist daher von Schaulen aus, wo das livländische Ordensheer zuerst geheert 
hatte, leicht zu erreichen. Somit ist der bei Mortensen gezeichnete starke 
Grenzvorsprung des schamaitischen Siedlungslandes^) nach Nordwesten um 
etwa 5 km nach Osten, bis zur Wasserscheide, zurückzunehmen.

Im Süden bildeten die Gaue Retowo, Amelinge und Garisda die süd
lichsten Siedlungsgebiete innerhalb der Landschaft Ceclis. Von einer Grenze 
wird hier gegen die Wildnis wohl kaum die Rede sein können.

Die Westgrenze von Ceclis ist ganz eindeutig parallel zum Erla-Sa- 
lanta-Minia-^rstromtal zu ziehen. Nachdem Buga die falsche Lokalisierung 
Bielensteins, der den Gau Letzime mit dem Ort Lenkimai an der Heiligen 
Aa gleichsetzte, richtiggestellt hatte, ist die Westgrenze von Ceclis wohl die 
klarste und ist am wenigsten umstritten. Ein breiter Waldsaum beiderseits 
der Wasserscheide westlich des Urstromtales scheidet deutlich Ceclis von den 
Küstenlandschaften.

Im Norden verlief die alte Grenze von Ceclis ungefähr der heutigen 
kurländischen Südgrenze entlang. Der Verlauf im einzelnen ist unbekannt. 
Die Gaue Apussen und Grösen haben sicher auch auf heute kurländisches 
Gebiet hinübergegriffen. Doch sind diese Abweichungen nicht von großer 
Bedeutung. Bisher wurde auch der Gau Vitwiten auf kurländischem 
Boden lokalisiert, und dies stellt die stärkste Abweichung von der heutigen 
Grenzlinie dar. Ich habe geltend gemacht"), daß der Gau auf Grund der 
Reihenfolgeordnung nicht mit dem kurländischen Bach Widwit, sondern mit 
der Wirwita sn Verbindung zu setzen ist. Damit würde dann die stärkste 
Abweichung vom heutigen Grenzverlauf beseitigt sein.

In den so dargestellten Grenzen umfaßt die Landschaft Ceclis etwa 
5 300 qkm. Da die Landschaft aus 44 Gauen bestand, so waren die 
Gaue imDurchschnitt etwa 120 qkmgroß. Doch sind dabei 
alle Wälder und Wildnisse mitgerechnet. Namentlich ist zu berücksichtigen, 
daß die großen Grenzwälder, besonders im Süden und Osten, mitgerechnet 
sind. Da die Gaue hauptsächlich in der Mitte der Landschaft liegen, um
geben von den breiten Grenzsäumen, so gibt die obige Durchschnittsgröße 
kein ganz richtiges Bild über die Ausdehnung der einzelnen Gaue.

Da die Grenzen vieler Gaue bekannt sind, kann auch genau ihre 
Größe festgestellt werden. Demnach umfaßte

der Gau Sare........................................ 135 gkm
der Gau Nedinge.....................................92 qkm
der Gau Pomenie................................... 100 qkm

s») Lit. O. N. Verz., S. 355.
*o) Mortensen, Die Wildnis, Karte 1.
") Vgl. oben, S. 54 f. (Vitwiten).
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der Gau Lekeme.............................. . . 110 qkm
der Gau Gandingen.......................... 220 qkm
der Gau Pytwe.......................................... 70 qkm
der Gau Sausugale................................ 80 qkm.

Diese Aufstellung ergibt nicht nur interessante Schlüsse in bezug auf die 
Größe der Gaue, sondern sie zeigt gleichzeitig die politische Bedeutung der 
Gaue an. So übertrifft der Gau Gandingen an Größe alle übrigen um 
das 2- bis 3fache. Er ist auch der Hauptgau im zweiten Ordensanteil von 
Ceclis bei der Teilung im Jahre 1253. Die vier übrigen Gaue an der oberen 
Minia sind Gaue mittlerer Größe. Drei von ihnen, Sare, Nedinge und 
Pomenie sind gleichzeitig auch Grenzgaue. Hier grenzt Schamaiten un
mittelbar an die Landschaft Ceclis. Bei den Gauen an der Minia muß 
jedoch berücksichtigt werden, daß sie recht waldreich sind. Bewaldet waren 
die Wasserscheiden an der oberen Minia sowohl an der Grenze gegen Scha
maiten wie auch im Gebiet der Hauptendmoräne im Norden. Doch weichen 
die Gaue in bezug auf die vorhandene Siedlungsfläche stark voneinander ab. 
Der Gau Pomenie, der mit seinen 100 qkm Fläche als recht bedeutender 
Gau erscheint, hat eine nur sehr geringe Siedlungsfläche, da er fast durchweg 
von Wald bedeckt ist. Der Wald erstreckt sich zu beiden Seiten der Minia 
und bedeckt die ganze Niederung beiderseits der Pela, nur zu beiden Seiten 
der Flüsse einen schmalen Siedlungsstreifen freilassend. Daher ist auch die 
Bedeutung des Gaues nicht groß. In der Reihenfolgeordnung erscheint er 
als „Einschub". Durch seine Zuteilung sollte der erste Ordensanteil auf ein 
Drittel der ganzen Landschaft gebracht werden. Die Gaue Nedinge und 
Sare waren dagegen weit besser besiedelt. Der Gau Letzime ist auch als 
Waldgau zu bezeichnen, wenn auch hier die Waldfläche nicht die Geschlossen
heit aufweist wie im Gau Pomenie. Die beiden Flußgaue Pytwe und 
Sausugale sind ihrer Größe nach als Kleingaue anzusprechen. Doch haben 
sie fast durchweg warme und wasserdurchlässige Sand- bzw. sandige Lehm
böden. Dementsprechend muß auch im 13. Jahrhundert die Besiedlungs- 
dichte eine recht gute gewesen sein. Besonders ist zu beachten, daß der zweite 
Ordensanteil nur aus 10 Gauen besteht. Diese Gaue, zu denen auch die 
beiden Flußgaue Pytwe und Sausugale gehören, müssen demnach recht be
deutend gewesen sein. Hierbei ist aber nicht immer an eine beträchtliche 
„Größe" der Gaue zu denken, sondern sie können infolge ihrer guten Boden- 
und Grundwasserverhältnisse ebenso auch gut besiedelt und daher besonders 
wertvolle Gaue gewesen sein; zu ihnen gehören auch die beiden genannten 
Flußgaue.

Diese Beispiele mögen hier genügen. Es sollte nur gezeigt werden, daß 
es sich bei den „Ortsnamen" nicht um „Orte" oder Punkte handelt, sondern 
um Gaue einer organisch gegliederten Landschaft. Eine genaue Analyse der 
Landschaft und der Besiedlung zeigt die einzelnen Gaue als fest umgrenzte 
Siedlungsräume, die sich vielfach von den Nachbargauen unterscheiden und 
besonders zu werten sind.

Sehr aufschlußreich ist auch ein Vergleich zwischen den hier getroffenen 
Feststellungen und den Ergebnissen, die sich in der Landschaft Winda zeigten. 
Dort wurde die Größe der Gaue mit 5 bis 53 qkm Fläche berechnet. Doch 

60



erreichte nur ein einziger Gau die oberste Größenordnung von 53 qkm, der 
Äauptgau der Landschaft, Sagara; er übertraf alle anderen Gaue bei weitem 
an Größe und auch an politischer Geltung. Die nächstgrößten Gaue waren 
nur 22 bis 29 qkm groß; dann folgten in weiterem Abstand die Größen von 
12 bis 17 qkm und schließlich die Kleingaue mit nur 5 bis 8 qkm.

Ein Vergleich zwischen beiden Landschaften zeigt, daß die Gaue der 
Landschaft Winda bedeutend kleiner sind als die der Landschaft Ceclis. 
Doch trifft das nicht ganz zu, jedenfalls nicht in dem Maße, wie die Zahlen 
das äußerlich zum Ausdruck bringen. Der Unterschied zwischen beiden Land
schaften ist der, daß im unteren Windaugebiet infolge der außergewöhnlich 
günstigen Verhältnisse als Gaufläche die Siedlungsfläche genauestens 
ermittelt werden konnte. In der Landschaft Ceclis mußte aber auch die ganze 
Wald fläche mitterechnet werden. Beide Zahlen sind folglich nicht mit
einander vergleichbar. Doch sind in der Landschaft Winda die Gaue tat
sächlich etwas kleiner"^). Gegenüber 120 qkm Fläche in Ceclis sind die Gaue 
an der unteren Windau im Durchschnitt nur etwa 75 qkm groß.

Daß aber auch in der Landschaft Ceclis die Siedlungsfläche nicht er
mittelt werden konnte, liegt hauptsächlich daran, daß hier von der Natur der 
Methode Grenzen gezogen sind. Denn der Wald ist eine variable Größe. 
Wohl ist es möglich, das Siedlungsland genau gegen natürlich bedingte 
Grasniederungen abzugrenzen, doch ist die Abgrenzung gegen die Wald
gebiete nicht möglich. Wir kennen nicht die Ausbreitung der Wälder in 
frühgeschichtlicher Zeit und ihre Grenzen; sie waren wohl auch nie konstant. 
Vollends sind in kuppigen Moränengebieten mit rasch wechselnden Boden- 
und Oberflächenformen die Grenzen zwischen Wald und Siedlungsland 
überhaupt nicht genau festzustellen.

Damit kommen wir zur Frage der Grenzen der Methodik. In der 
Landschaft Winda konnten infolge der dort vorhandenen außerordentlich 
günstigen Verhältnisse die Grenzen der natürlichen Siedlungsräume 
genauestens bestimmt werden; in der kuppigen Moränenlandschaft dagegen 
konnten einzelne Gaue nur infolge der Kenntnis der politischen Gau
grenzen erkannt und ihre Grenzen genau festgestellt werden. Zwar können 
aus dieser Kenntnis weitgehende Schlüsse in bezug auf andere Gaue der
selben Landschaft gezogen werden; auch können, wenn die Mittelpunkte der 
Gausiedlung bekannt sind, die Grenzsäume ungefähr erkannt werden, wenn 
die natürlichen Verhältnisse günstig sind. Aber im allgemeinen werden der 
Forschung in der kuppigen Moränenlandschaft weit engere Grenzen gezogen, 
als in Niederungsgebieten mit einheitlichen Boden- und Oberflächenformen. 
Doch auch hier lassen sich die Grenzen des Siedlungslandes nur nach unten, 
den Grasniederungen und Sümpfen gegenüber, erkennen; dem Walde gegen
über ist auch hier eine genaue Abgrenzung nicht möglich.

Die Nationalität der Bewohner von Ceclis ist 
durch die Forschungen der letzten zwanzig Jahre klargestellt^) worden, so daß 
es sich erübrigt, an dieser Stelle größere Ausführungen zu machen. Daß

12) Vgl. hierzu besonders Salys, S. 25 ff.; Mortensen, Die Wildnis, S. 147 ff.; I. Endzelin, 
Lider die Nationalität und spräche der Kuren. Finnisch-ugrische Forschungen 1912, S. 59 ff.

"s) Lider die Gaue der Landschaft Winda vgl. W. Eckert, Altlettische Siedlung in Kur
land, Kap. II, 2.
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Ceclis im 13. Zht. von Kuren und nicht von Litauern bewohnt war, wird 
heute von keiner Seite mehr bestritten. Auch die sprachliche Einordnung des 
Kurischen innerhalb der lettisch-litauischen Gruppe ist wohl jetzt endgültig 
geklärt. Nach Z. Endzelin und G. Gerullis scheint das Kurische 
den Übergang vom Lettischen zum Litauischen gebildet zu haben, doch so, daß 
es eher dem Lettischen zugerechnet werden muß"). Trotzdem ist die Na- 
tionalitätenfrage in den kurisch-litauisch-preußischen Grenzgebieten heute noch 
keineswegs restlos klargestellt. N. Trautmann") hat gezeigt, daß die 
Schalauer keine Litauer waren, sondern ein preußischer Stamm. Auch 
G. Mortensen hatte diese Auffassung als erste bereits 1921 vertreten"). 
Allerdings ergibt sich bei dieser Verteilung der Nationalitäten vom siedlungs- 
wissenschaftlichen Standpunkt aus die Merkwürdigkeit, daß drei verschiedene 
Völker hintereinandere am Memelstrom gewohnt hätten: erst Kuren (im 
Mündungsgebiet und am Äaff), dann Preußen (Schalauer) und schließlich 
Litauer.

Die nordwestlich von Schalauen gelegenen Landschaften Lamotina und 
Pilsaten waren von Kuren besiedelt. Die Landschaft Lamotina war jedoch 
sehr früh zur Wildnis geworden. Zur Zeit der Eroberung des südlichen 
Kurenlandes können hier nur noch ganz unbedeutende Reste der Bevölke
rung vorhanden gewesen sein"). Strittig ist noch die Nationalität der Kar- 
schauer. Saly s") hält sie für Litauer, während Mortensen") diese Ansicht 
auf das entschiedenste ablehnt. Er weist vielmehr darauf hin, daß Karschauen 
noch bis ins 15. Jahrhundert hinein zur kurländischen Diözese gehört habe. 
Außer den Aussagen alter Leute sieht er eine Bestätigung seiner Ansicht in 
der Tatsache gegeben, daß sich im Jahre 1237 die Diözese Kurland bis zur 
Memel und bis zur Grenze der Litauer erstreckt hatte"). Daraus schließt Mor
tensen, daß die Bewohner von Karschauen kurischer Nationalität waren.

Sollte Mortensens Ansicht aber zutreffen, so ergäbe sich das merk
würdige Bild, daß ein kurischer Stamm weit abseits an der Memel gewohnt 
hätte, von den anderen kurischen Landschaften durch eine breite Wildnis ge
schieden. Außerdem würde bei dieser Nationalitätenverteilung ein vier
maliger Wechsel der Nationalitäten an der unteren Memel bestanden haben: 
Kuren, preußische Schalauer, kurische Karschauer und schließlich Litauer. 
Eine solche Nationalitätenverteilung ist aber sehr unwahrscheinlich. Es muß 
daher angenommen werden, daß, falls die Karschauer tatsächlich Kuren ge
wesen sein sollten, die Schalauer es auch gewesen sein müssen. Diese Ver
mutung hat um so mehr Berechtigung, als schon früher von feiten der 
Sprachwissenschaftler die Meinung ausgesprochen worden ist, daß das Gebiet

46) I. Endzelin, ebenda S. 63; G. Gerullis, Baltische Völker, in M. Eberts Neallexikon" der 
Vorgeschichte I, S. 335-342 (Berlin 1924).

") über die sprachliche Stellung der Schalwen. Streitberg-Festgabe 1924, S. 355 ff. und 
Die altpreußischen Personennamen, Göttingen 1925.

«5) Beiträge, S. 41 fs.
46) Mortensen, Wildnis, S. 176 ff. schildert Lamotina als völlige Wildnis'. Da in der Ur

kunde LUB I Nr. 236 u. Ä7 die „terra Lamotina" zu den noch nicht eroberten Gebieten ge
zählt wird, so müßte doch eine Bevölkerung, wenn auch nur eine spärliche, vorhanden ge
wesen fein.

47) S. 29 und 31 ff.
««) Mortensen, Wildnis, S. 197.
4«) Ebenda, S. 198 f.
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bis zur unteren Memel einst kurisch war^). Falls das zuträfe, würde die 
Verteilung der Nationalitäten an der unteren Memel übersichtlich und klar 
sein, da dann nur zwei Nationalitäten hier gesessen hätten. Kurisch wären 
also die Landschaften Pilsaten, Lanwtina, Schalauen und Karschauen. Erst 
weiter oberhalb an der Memel saßen die Litauer. Jedenfalls waren demnach 
die Schalauer und Karschauer keine Litauer. Diese Annahme würde dann 
auch den starken Rückgang dieser beiden Stämme besser erklären können, da 
die Litauer sie bekämpft hatten. Die Wildniswerdung der Gebiete an der 
unteren Memel steht mit den litauischen Expansionsbestrebungen nach Westen 
im engsten Zusammenhang.

4. Landschaft und Besiedlung in Ceclis.

Bei der Abgrenzung der kurischen Landschaft Ceclis gegen das litauische 
Schamaiten ergibt sich eine Eigentümlichkeit, auf die bereits Mortensen hin
gewiesen hat"). Während sich sonst zwischen benachbarten Völkern, Volks
stämmen und Landschaften ein breiter Grenzsaum findet, stoßen Ceclis und 
Schamaiten östlich der oberen Minia unmittelbar zusammen. Zwar 
bildet wohl auch hier die Wasserscheide zwischen der Minia und der oberen 
Wirwita mit ihren bis über 200 m reichenden bewaldeten Äöhen eine 
charakteristische Grenze. Aber der Grenzsaum zwischen ihnen ist nur wenige 
Kilometer breit. Die kurischen Grenzgaue liegen unmittelbar neben den 
schamaitischen.

Diese enge Nachbarschaft zweier Völker erklärt sich aus den natürlichen 
Gegebenheiten. Sowohl Schamaiten wie auch das zentrale und südöstliche 
Gebiet von Ceclis sind Äöhengebiete, deren Abfall zu den umgebenden Tief
landgebieten im Gelände sehr deutlich in Erscheinung tritt. Während Scha- 
maiten sich von der Grenzscheide hauptsächlich nach Südosten erstreckt, dehnt 
sich Ceclis in der entgegengesetzten Richtung nach Nordwesten aus. Beide 
Landschaften stehen somit, bildlich gesprochen, Rücken an Rücken und sind 
nur durch eine schmale Wasserscheide geschieden. Diese enge Nachbarschaft 
zwischen beiden Völkern findet sich jedoch nur innerhalb der Löhengebiete. 
Sobald sich das Land senkt und in eine Tieflandzone übergeht, treten wieder 
geschlossene Waldgebiete auf und bilden breite Grenzsäume. So finden wir 
denn im Süden und Osten der südkurischen Landschaften wieder geschlossene 
Wildnisgebiete, die die Kuren sowohl gegen die Schamaiten als auch gegen 
die Semgaller im Osten scheiden.

Der höher gelegene Teil von Ceclis fällt zu den tiefer liegenden feuchten 
Waldgebieten und Grasniederungen mit deutlich erkennbaren Äängen ab. 
Wir wollen diesen höher gelegenen Teil von Ceclis, in Analogie zu Loch- 
Schamaiten, Äoch-Ceclis nennen und damit den Unterschied zu der 
Tieflandzone im Westen und Norden von Ceclis unterstreichen. Auf dem 
Kartenbild decken sich die Grenzen von Loch-Ceclis im Südwesten, Westen 
und Norden genau mit der 100 m-Zsohypse"). Diese begleitet den Lauf der

SO) So K. Bugs, l-ietuvm IlLldos S. LXXVI. Dagegen Salys, S. 28 f.
") Litauen, S. 74.
22) Dgl. Kartenbeilage.
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oberen Minia flußaufwärts bis westlich Medingenai und verläuft dann auf 
der anderen Seite des Flußtales wieder zurück bis in die Gegend der 
Babrungas-Mündung. Von hier ab ändert sie ihre bisher allgemein Ost- 
West verlaufende Richtung in eine südnördliche. Wie die Karte jedoch zeigt, 
verläuft die 100-m-Isohypse zwischen Minia und Schata nicht gradlinig, 
sondern begleitet die Oberläufe der nach Westen fließenden Nebenflüsse der 
Salanta und Bartau weit talaufwärts, um dann in markanten Bögen 
zwischen den Flußläufen wieder nach Westen zurückzulaufen. Lier, im 
Westen, ist der Abfall von Loch-Ceclis besonders gut im Gelände aus
geprägt, da Niveau-Llnterfchiede von durchschnittlich 100 m vorhanden sind. 
So erhebt sich die Wasserscheide unmittelbar westlich vom Platelle-See bis 
zu 188 m^). Jedoch 6 km westlicher, also auf der Linie Schataiki-Naciany, 
liegt das Land in der Tieflandzone bereits auf etwa 80 bis 90 m Löhe. 
Das gleiche beobachtet man auch weiter nördlich an der oberen Bartau und 
Schata. Im Quellgebiet dieser Flüsse fsndet sich als höchste Höhe, südwestlich 
Geldenai, die Löhe 171 m. Eine Meile westlich und nordwestlich von hier 
finden wir Niveau-Llnterschiede von 100 Metern. Daher tritt der Abfall 
von Loch-Ceclis auf der ganzen Westlinie sehr markant hervor.

Im Norden von Loch-Ceclis sind die Niveau-Llnterschiede nicht mehr 
so bedeutend. Aber der Abfall zu den tiefer gelegenen feuchten und aus
gedehnten Grasniederungen der Schata und der Luoba ist überall deutlich 
erkennbar, da er sich nicht nur an den Niveau-Anterschieden, sondern auch an 
der anders gearteten Vegetation zeigt. Mit der Senkung des Reliefs wird 
der Boden feuchter, und überall tritt infolgedessen der Wald in Erschei
nung. Am Westrand von Loch-Ceclis lagen an den Längen zur Tiefland - 
zone die Gaue Gandingen, Remtene, Zelecoten, Nataye und Petzitwe. Da 
diese Gaue an der 100 m-Isohypse liegen, gehören sie noch zu Loch-Ceclis. 
Von den Gauen am Erla-Salanta-Lirstromtal (Embare und Maysedis) 
werden sie, am Fuße des Langes, durch einen heute noch deutlich erkennbaren 
Waldstreifen geschieden. Auch im Norden von Loch-Ceclis werden die 
Gaue am Lang von breiten Waldstreifen begleitet. Besonders deutlich tritt 
der Wald nördlich des Gaues Gelenden und südlich des Gaues Lobe 
hervor. Zwischen Luoba und Wardau springt der Gau Grumste, deutlich 
erkennbar, nach Norden vor.

Östlich der Wardau ändert sich der Landschaftscharakter stark. An 
Stelle der weiten Grasniederungen treten große zusammenhängende Wald
flächen. Die 100 m-Isohypse tritt nicht mehr in dem Maße in Erscheinung. 
Deutlich erkennt man sie noch zwischen Seden an der Wardau und den 
Dörfern Ballenai und Pievenai. Dann biegt sie nach Südosten um und 
verläuft bis zur Wirwita fast ausschließlich durch eine zusammenhängende 
Wyldzone. Der Abfall von Loch-Ceclis zu dieser Waldzone liegt westlich 
der 100 m-Zsohypse und tritt deutlich als Ostgrenze der Gaue Newarie und 
Pilene in Erscheinung. An der Wardau läuft die 100 m-Zsohhypse bis 
zur Patekla-Mündung aufwärts, dann, ebenso wie an der oberen Minia, 
wieder zurück flußabwärts, und wendet sich dann nach Südosten.

53) 1 km westlich BerLory; vgl. die deutsche Generalstabskarte I 17. Salanty.
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Die Randgebiete von Hoch-Ceclis sind besonders dort, wo das Land 
durch das Relies besser entwässert wird, gut besiedelt. Dies ist vor allem im 
Süden der Fall, beiderseits der Minia und an der Westabdachu,ng von 
Hoch-Ceclis. Hier liegen die Gaue in regelmäßigen Abständen dicht neben
einander. Auch im Norden finden wir mehrere Gaue in ähnlicher Lage. Im 
Osten, wo der Abfall im Gelände nicht so deutlich hervortritt, finden sich 
dagegen wenige Gaue.

Die zentralen Gebiete von Hoch-Ceclis, also innerhalb der 100 m- 
Zsohypse, erinnern landschaftlich stark an Schamaiten. Diese Tatsache findet 
ihre Erklärung darin, daß die Endmoränenzüge Hoch-Schamaitens sich nach 
Hoch-Ceclis fortsetzen. Die Wasserscheide zwischen dem Minia-Gebiet im 
Süden und dem Windau-Gebiet im Norden stellt auch den Hauptmoränen- 
zug dar, der sich von der Minia-Quelle nach Nordwesten bis nördlich des 
Platelle-Sees erstreckt. Doch wird dieser Hauptmoränenzug sowohl im 
Norden wie im Süden von weiteren parallel verlaufenden Moränenzügen 
begleitet. Besonders ausgeprägt ist der nördliche Moränenzug in der 
Gegend von Telschen und weiter westlich, nördlich des Oberlaufs der Sruja. 
Hier werden Höhen bis zu 198 m erreicht. Der südliche Moränenzug zerfällt 
anscheinend in eine Anzahl kleiner Endmoränenzügen. Wenn sie auch nicht 
besonders hoch sind, so zwingen sie doch die von Norden der Minia zu
fließenden Bäche ihren Lauf mehrfach zu ändern. Auch sind die End
moränenzüge im Süden bedeutend niedriger, und man hat den Eindruck, 
durch eine leichtbewegte Hügellandschaft zu gehen. Der Hauptmoränenzug 
und Teile des nördlichen Moränenzuges treten im Landschaftsbild als hoch- 
aufragende Hügel hervor, zwischen denen zahlreiche Seen eingebettet sind. 
Von diesen sind der Platelle-See, der Mastis-See bei Telschen, der Tausala- 
See, der Giermont- und AlsedLiai-See bei Lieplauke und der Plinksche-See 
weiter im Norden die bedeutendsten. Landschaftlich ist dieser zentrale Teil 
von Ceclis bei weitem der schönste.

Die Hauptwasserscheide, die sich deutlich nach Nordwesten bis nach 
Schaty verfolgen läßt, teilt Zentral-Ceclis in zwei Teile.

Der nördliche a,n den Zuflüssen der Windau gelegene Teil von Zentral- 
Ceclis stellt in der Hauptsache eine Grundmoränenlandschaft mit vor
herrschend lehmigem Boden dar, die im Süden in eine Endmoränenlandschaft 
übergeht. Die Gaue liegen fast durchweg zu beiden Seiten der Windau- 
zuflüsse. Nur der Gau Gelenden im Nordwesten ist ein Höhengau, der 
nach Süden zur oberen Wardau, nach Westen zur Schata, nach Norden zur 
Luoba und nach Osten zur Bradume abfällt. Die südlichsten Gaue werden 
zum Teil an ihren Grenzen durch bedeutende Höhen von den Nachbar
gauen geschieden. In der landschaftlich schönsten Lage, in einem nur nach 
Westen offenen Talkessel mit zahlreichen Seen, liegt der Gau Leipiaseme. Er 
ist von bewaldeten Moränenkuppen, die bis 198 m ansteigen, umgeben.

Der südliche Teil von Zentral-Ceclis an der oberen Minia und ihren 
Zuflüssen weist dagegen einen starken Wechsel von Lehm- und Sandböden 
auf. Letztere überwiegen. Auf ihnen stockt meist Wald, dessen Verbreitung 
nach Süden zunimmt. Landschaftlich stellt dieser südliche Teil ein bald flach
welliges, bald bewegteres Hügelland dar, und kann sich in bezug auf die
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Schönheit der Landschaft nicht mit dem nördlichen Teil messen. Lediglich die 
Gegend am großen Platelle-See mit seinen zahlreichen Buchten und Neben- 
seen macht eine Ausnahme. Landschaftlich gehört sie entschieden zum nörd
lichen Teil und wird nur durch die Babrungas nach Süden entwässert. Die 
Gegend entspricht dem altkurischen Gau Zlze. Alle anderen Gaue dieses 
Teils von Ceclis sind ausgesprochene Flußgaue. Ein Teil der Gaue hat 
seinen Namen auch von den Flüssen erhalten, an denen sie liegen. Allein 
fünf Gaue liegen hintereinander an der Minia in regelmäßigen Abständen 
voneinander.

Die Randgebiete von Ceclis umgeben Loch-Leclis fast 
allseitig. Nur im Südosten grenzt Äoch-Ceclis direkt an Schamaiten. Dem 
Landschaftscharakter und der Zugehörigkeit zu verschiedenen Flußsystemen 
nach können vier größere Randgebiete unterschieden werden.

Das Windaugebiet liegt im Nordosten von Zentral-Ceclis. 
Alle Gaue liegen hier an der Windau und ihren Nebenflüssen. Von den 
anderen Randgebieten unterscheidet sich dieser Teil durch die starke Aus
dehnung der Wälder zwischen den Flußläufen. Der Wald nimmt heute 
noch sehr große Strecken des Gebietes ein und hat in der Zeit der kurischen 
Besiedlung ohne Zweifel eine noch viel größere Verbreitung gehabt. Damit 
gewinnt das Windaugebiet den Charakter einer Abergangslandschaft. Nach 
Osten hin nimmt der Wald an Ausdehnung zu und leitet über zu der 
großen Wildnis, die sich weiter östlich zwischen Nord-Schamaiten und Sem
gallen auf der Sandrfläche der kurländisch-litauischen Endmoräne erstreckt.

Zm Nordwesten von Äoch-Ceclis liegt das Gebiet der Bartau 
und ihrer zahlreichen rechten Nebenflüsse. Das charakteristische Merkmal 
dieses Landschaftsteiles ist die weite Verbreitung ausgedehnter Grasniede
rungen. Es ist möglich, daß die Gaue dieser Landschaft infolge ihres Reich
tums an Weideflächen einen besonderen Wert darstellten. Es ist jedenfalls 
auffallend, daß viele Gaue dieses Randgebietes bei der Teilung des Landes 
zwischen dem Bischof von Kurland und dem Deutschen Orden im Jahre 1253 
unmittelbar nach den Kauptgauen in den drei Teilgebieten genannt werden. 
Ein großer Teil der Grasniederungen war in der kurischen Zeit stark ver
sumpft, wie aus verschiedenen Beschreibungen hervorgeht. Das Siedlungs
land lag in den westlichen Gauen dieses Teils von Ceclis hauptsächlich an 
den Flüssen, im nördlichen Teil dagegen im Äügellande zwischen parallel 
nach Westen fließenden Flüssen. So liegen die Gaue Apusse, Zesele und 
Calveseme im Lügellande zwischen den Flüssen Apsche im Norden und 
Luoba im Süden.

Zm Südwesten von Ceclis erstreckt sich das Salanta-Minia- 
Urstromtal. Die drei Gaue dieser Landschaft, Embare, Kartine und 
Garisda liegen hintereinandere an diesem Arstromtal. Lediglich im nörd
lichen Teil, an der Salanta und ihrem Nebenflüsse Blindschawa, sind 
größere Siedlungsflächen vorhanden. Hier liegt der Großgau Embare. 
Beiderseits der unteren Minia zieht sich nur ein schmaler Siedlungsstreifen 
am Arstromtal hin, während rechts und links nahezu geschlossener Wald das 
Arstromtal begleitet. Dort, wo heute in den Nebentälern größere Siedlungs
flächen vorhanden sind, war ehemals auch Wald. So zeigen die Ortsnamen 
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nordöstlich Gargsden (MedsedLiai, Gerduvenai, Pagirdauja, der Flußname 
Gierdova), daß das Gebiet hier früher waldreich war, oder es sich um eine 
spätere Neubesiedlung handelt (z. B. Nausodzis, Samaitischke). Der 
schmale Siedlungsstreifen längs des Urstromtales hatte offensichtlich zur 
Folge, daß sich in kurischer Zeit hier nur zwei Siedlungsgaue befanden: 
Kartine und Garisda.

Im Süden befindet sich zwar kein einheitliches Flußsystem, doch trotzdem 
scheint der besondere Charakter dieses Randgebietes es zu rechtfertigen, wenn 
ihm eine Sonderstellung eingeräumt wird. Es handelt sich hier nur um die 
beiden Waldgaue Retowe und Amelinge. Beide bilden gleichsam 
Inseln inmitten der großen zusammenhängenden Waldgebiete südlich der 
oberen Minia. Diese beiden Gaue sind die beiden äußersten Vorposten der 
kurischen Landschaft in der Großen Wildnis. Retowe liegt in einem Hügel
land an der oberen Jura, Amelinge im Quellgebiet der Zvelsa und 
VierirLas.

III. Die Südgrenze Kurlands 1392—1449.

1. Die Grenzurkunden.

1392 tritt der Bischof von Kurland seinen und des Domkapitels Anteil 
in den südlichen Teilen Kurlands im Austausch gegen das Schloß Neu
hausen an den Orden abP Die Grenze verläuft von der Mündung der 
Heiligen Aa flußaufwärts bis zur Quelle, „von dannen czu geende so 
man allirgerichtste mag bis uff das veld czu Lobe, von dannen gerichte czu 
geende bis do man das flies Winda allirneest treffen mag, der Winda 
vort uff czufolgende, bis do sie entspringet". Alles Land südlich dieser Linie 
soll hinfort „dem Hoemeistere und dem Orden czugehoren", nördlich dagegen 
denen gehören, „die recht dorczu haben", d. h. also, dem Bischof von Kurland 
oder dem livländischen Orden.

1422 wird im Friedensvertrage vom Melno-See auch im Prinzip die 
livländisch-litauische Grenze bestimmt?). Sie soll verlaufen „incipienäo 3 
stumme äicto Hei 1 iAea, ubi äictu8 kluvius intrat mare, eunäem kluvium 
38cencienäo 8ur8um uäan1iqu08 1imite8 inter LumoAitium 3b un3.. 
et I-ivonmm ab altera partibu8, ... nc>n tarnen aä i11o8 1imite8, qui 8i§naii 
eo tempore, quanclo ordo terram 83mo§itarum tenuer3t, 8ett aä illo8, qui 
3ntiquitu8 inter terr38 pr3eäict38 8unt 8ervati." Die Festlegung des Grenz- 
verlaufs im einzelnen erfolgte jedoch erst 4 Jahre später, im Jahre 142tz 
(s. u.).

Eine Beschreibung des Grenzverlaufs „twischen Sameiten undt (dem 
Bistum) Churlande" wurde vom bischöflichen Landknecht zu Neuhausen, 
Harms Arwalen, angefertigt?). Die Datierung dieser Llrkunde ist strittig; 
sie fällt in das Ia^r (14)23 bzw. (15)23. Die wichtigsten Grenzpunkte, die

i) LAB I, 3, Bd., Sv. 881. Nr. 675.
2) E. Weise, Die Staatsverträge des Deutschen Ordens, 1. Bd., S. 161 (Z 7).
») Napiersky, Russisch-Livländische Urkunden, S. 182 mit „Verbesserungen- von L. Lilde- 

brand. Mitteilungen, 12. Bd. S. 272. Salys, Karte und S. 86.
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in der ausführlichen Beschreibung genannt werden, sind: Die Heilige Aa 
aufwärts bis zur Quelle — „dath feldt tho Erlen" — „Maysede" — die 
Mündung der „Schwarthen Bete" in die Bartau, die hier überquert wird — 
die „Satten Bete" — der See „Breguwen" — die „beke tho Leben" auf
wärts bis zur Quelle —der „Borchwall tho Birsen", wo die „Gardesche 
beke" überschritten wird, — die „Saruen beke" — der „borchwall Besäten" 
am gleichnamigen Fluß — bis zur Windau, „dar de Ballenen beke fluth".

In das Jahr 1425 fällt „Die Scheidungk zwischen Churlandt undt der 
Memel (!), von Hertzogt Vietholdt"*).  Die Grenzbeschreibung beginnt an 
der semgallisch-litauischen Grenze am Burgberg von Janischki (Sydobber) 
und nennt auf dem Gebiet von Ceclis folgende 8 Punkte: Berg Kruthen 
an der Mündung der Dobbischen beke in die Windau — die Schlottsberge 
Pewene und Ballene — das feldt Grünsten — die Schlottsberge Poeke, 
Pessel und an der Erle — und die Heilige Aa bis zur Mündung in die 
Ostsee. Am Schluß der Llrkunde heißt es: „Dith iß hertogk Viethold schedinge, 
darmith de ewige frede beschlaten isz." Es handelt sich somit um die Grenzen 
zwischen Livland und Litauen, die im Friedensvertrag vom Melno-See 
bereits festgelegt und dort als „nntiqui I^imite8 inter äamo^itium et 4.ivo- 
M3m" bezeichnet wurden^).

*) Vgl. Napiersky, ebenda S. 186 f. Kildebrand, ebenda S. 272. Bielenstein, Grenzen, 
S. 388 ff. u. 483, LUV I, 7. Bd., Sp. 326 Nr. 472. Löwis of Menar, Karte; Salys7 Mund
arten, S. 84 und Karte.
Mundarten, S. 84 und Karte.

s) Napiersky, Rusfisch-Livländische Urkunden, S. 187.
«) Napiersky, ebenda, S. 199; dazu „Verbesserungen" von Lildebrand, Mitteilungen Bd. 12, 

S. 273. LUB I, 8. Bd. Sv. 326; Salys, S. 255.
?) Über die richtige Datierung der genannten Urkunden und den genauen Grenzverlauf 

siehe weiter unten S. 69 ff. und 73 ff.
8) lümites rexni polonise et maAlli äucatus l.itvsnise, Vilaae 1758, S. 223 f.

Eine weitere kurze Grenzscheidung vom Jahre 1427 gibt die Grenze an, 
„die dem Orden (in Preußen) vnd dem Stifste Churlandt bliuen soll". Der 
sich auf Livland beziehende Passus lautet: „Vnd fort die Heiligen 
Aha vp beth dar sie entspringt, van dannen alss die alte schedung 
von aldingen gewest ist, beth in die Winda." Es handelt sich 
somit hier nur um eine Verdeutschung der Friedensbestimmungen vom 
Melno-See.

Die letzte uns hier interessierende Llrkunde trägt die Inhaltsangabe: 
„Eine scheidung twuschen dem Stifte Churlandt und den Littowern, So 
Hertoch Witholdt Anno etc. XI^. geholden""). Sie wird von Napiersky in 
das Jahr (14)40 gesetzt, von Hildebrandt dagegen hundert Jahre später 
datiert. Von allen genannten Grenzbeschreibungen ist sie bei weitem die 
genaueste, da sie die meisten Grenzpunkte nenntt).

Erwähnt sei noch, daß die endgültige Grenzfestsetzung zwischen Livland 
und Litauen 1529 erfolgte^) und, abgesehen von wenigen unbedeutenden 
Änderungen, blieb diese unverändert als die Südgrenze Kurlands bis zum 
Weltkriege von 1914/18 bestehen.

Das Gewirr der vielen Grenzziehungen in annähernd demselben Raum 
zwischen der Heiligen Aa und der Windau, die sich vielfach überschneiden, 
oft parallel zueinander laufen und zuweilen auf kurze Strecken zusammen
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fallen, die vielen Grenzpunkte mit abweichenden Lesarten der Namen, der 
Schwierigkeit ihrer Lokalisierung, und — vor allem — die strittige Datierung 
gerade der genaueren Grenzbeschreibungen — alles dieses hat zur Folge 
gehabt, daß die Forschung sich bisher wenig mit diesen Grenzurkunden 
befaßt hatte.

Löwis of Menar hat in seiner „Karte von Livland im Mittel- 
alter"") wegen der zahlreichen Widersprüche nur die Arkunde von 1426, 
deren Datierung festlag, berücksichtigt. Die richtige Lokalisierung der in 
dieser Arkunde genannten Ortsnamen war bereits von Döring") und von 
G. Berkholz") durchgeführt worden. Trotzdem hat Löwis die Grenze von 
1426 in ihrem westlichen Teil sehr willkürlich gezogen.

Auch Bielenstein hat aus demselben Grunde im Anhang zu seinem 
Werke „Die Grenzen usw." auch nur diese eine Arkunde im Wortlaut 
abgedruckt") und ließ alle übrigen Grenzurkunden unberücksichtigt. Im 
Text") behandelt Bielenstein gleichfalls nur diese eine Arkunde und 
zeigt, „wie weit hier („„in Littauen""!) der Ordensstaat nach Süden gereicht 
hat". Hieraus zieht Bielenstein jedoch den Schluß: „Dieser Grenzdukt 
giebt also eine politische, keine nationale Grenze an. ... Wir können daher 
aus diesem Grenzdukt nichts lernen für unsere Völkergrenzen."

H. Mortensen, der von allen Forschern bisher die südkurischen 
Landschaften am eingehendsten behandelt hat, zieht die genannten Grenz- 
nrkunden überhaupt nicht in Bettacht.

Lediglich Saly s") hat es versucht, die Grenzurkunden in chronologischer 
Reihenfolge zu behandeln; er mußte jedoch zu falschen Schlußfolgerungen 
kommen, da er, wie wir sehen werden, seiner Betrachtung die falsche Da
tierung Hildebrands zugrunde legt. Eine Fehldatierung um hundert Jahre 
muß natürlich Verwirrung anrichten. Auch bei der Schreibweise der Grenz- 
orte benutzt Salys nicht immer gesicherte Lesarten, lokalisiert jedoch die 
meisten ON. richtig, da er als Litauer mit der Topographie seiner engeren 
Heimat aufs beste vertraut ist. Auf der Karte bringt er alle Grenzen zur 
Darstellung, setzt jedoch bei den einzelnen Grenzdukten willkürlich Anfangs
punkte, ohne sich an den Text der Arkunden zu halten. Hierdurch und durch 
die falsche Lokalisierung von Pefsel — Pasile konnte er auch nicht zur rich
tigen Darstellung der verschiedenen Grenzführungen gelangen. Daher ver
schloß sich ihm auch die Erkenntnis, daß die meisten Grenzdukte 
sich im wesentlichen auf nur zwei Grenzen zurückführen lassen.

2. Die Datierung derGrenzurkunden von(14)23 
und (14)40.

Wenn bis heute Arklarheit über den Verlauf der Grenzlinien besteht, so 
lag dies hauptsächlich daran, daß weder der Verlauf der Grenzziehungen noch

v) Mit Erläuterungen. Reval 1895; vgl. auch die Karte von Löwis of Menar bei 
Seraphim, Livländische Geschichte, 2. Bd., 1904.

Sitz. Ber. 1884, Mitau 1885 S. 65.
rr) Bielenstein, Grenzen, S. 234.
12) Grenzen, S. 453.

Ebenda, S. 388.
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die Datierung der Arkunden gesichert waren. Abgesehen von 
Salys hat sich bisher auch niemand mit ihnen befaßt.

Lediglich dieGrenzbeschreibung vom Jahre 1425 kann 
als zutreffend angesehen werden. K. E. Napiersky, der diese Urkunde als 
erster behandelt hat, setzt sie in das Jahr 1425^). Dieselbe Jahreszahl trägt 
auch eine im Königsberger Staatsarchiv befindliche Abschrift dieser Grenz- 
urkunde. H. Hildebrand^), der als Herausgeber des 7. Bandes des Liv- 
ländischen Arkundenbuchs nähere Angaben über verschiedene Abschriften 
macht, datiert sie „Anfang Juni 1426". Dasselbe Datum hat auch Bielen- 
stein") übernommen. Großfürst Witold drückt in einem Schreiben vom 
27. Juni 1426 an den livländischen Ordensmeister seine Freude über den 
Abschluß der Grenzverhandlungen aus^). Daher hat Hildebrand die Ar
kunde der Grenzbeschreibung, auf die er dieses Schreiben Witolds bezieht, 
„Anfang Juni 1426" datiert. Die Datierung im LAB ist also recht will
kürlich. Dies um so mehr, als die Grenzbeschreibung gar nicht die vermeint
liche, auf Grund des Vertrags vom Melno-See nach langen Verhandlungen 
endlich festgelegte und signierte Grenze, sondern, wie später dargelegt wird, 
die im Melno-See-Vertrage geforderte Grenze darstellt. Gerade auf 
dem Territorium der Landschaft Ceclis unterscheidet sich die 1426 festgelegte 
Grenze von der im Jahre 1422 geforderten. Es besteht somit kein Gru^nd, 
von der durch die Königsberger Abschrift überlieferten Jahreszahl 1425 ab- 
zugehen.

Größere Schwierigkeiten bereitet die Frage, ob in der zweiten Grenz
beschreibung, die gleichfalls mit dem Großfürsten Witold in Verbindung 
gebracht wird, die Jahreszahl (14)40 oder (15)40 zu lesen ist. 
Die Inhaltsangabe der Arkunde lautet: „Eine scheidung twuschen dem 
Stifte Churlandt vnd den Littowern. So Hertoch Witholdt Anno etc. Xü 
geholden." In welcher Beziehung steht diese Jahreszahl zu Witold? Der 
Herausgeber dieser Arkunde, K. E. Napiersky, weiß beides nicht in Einklang 
zu bringen: „Wie man das für diese Scheidung angesetzte Datum des 
7.—9. Dec. (14)40 mit Witold's bekanntem Todestage, dem 27. Oct. 1430 
(s. Kojalowicz II, 138; Schlözer's Gesch.-Lith. S. 132) zu vereinigen habe, 
weiß man nicht, wenn man nicht annehmen will, daß Witold's Name, für 
den in der Arkunde nichts spricht, irrig in die alte Jnhaltsanzeige gesetzt 
worden." Die Frage läßt sich einfach beantworten, wenn man das „etc." 
in der Inhaltsangabe beachtet: Die Person Witolds hat tatsächlich nichts 
mit der Jahreszahl XI.. zu tun. Wie aus dem Schlußsatz der Arkunde ein
wandfrei hervorgeht, wurde in diesem Jahr, und zwar vom 7. bis 9. De
zember, die Grenze „besichtiget durch warhaftige Dutzschen vnd ock olde vndut- 
schen". Dagegen bezieht sich die Grenzbeschreibung vom Jahre XI. tatsächlich 
auf „hertogk Vitoldt schedinge".

Gehört nun die Arkunde in das 15. oder 16. Jahrhundert? Napiersky

") S. 252 ff und Karte.
is) Sowohl in den russisch-livländischen Urkunden Nr. 226 S. 186 wie auch schon früher 

im Index Nr. 117S.
1«) LAB I, 7 Nr. 472 SV. 326.
17) Grenzen S. 453.
w) C. S. V. Nr. 1234 S. 731 — LAB I, 7 Nr. 4S0.
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hat sich für das Jahr (14)40 entschieden. H. Hildebrand") zweifelt jedoch 
diese Datierung an und setzt die Arkunde in das Jahr (15)40, also ein Jahr* 
hundert später. Seitdem wurde die Datierung Hildebrands in der Literatur 
allgemein als erwiesen anerkannt. Hierzu muß jedoch bemerkt werden, daß es 
sich in diesem Falle nicht um eine wissenschaftlich begründete Widerlegung 
handelt, sondern um eine bloße Vermutung. H. Hildebrand schreibt darüber 
selbst?"): „Der Name Witowts ist offenbar irrig in die Überschrift gesetzt. 
Ferner scheint dieser Grenzduct nicht dem Jahre 1440, sondern erst dem 
Jahre 1540 anzugehören"?^). Eine Beweisführung wird nicht angetreten. 
Am eine Klarstellung der strittigen Datierung hat sich bisher noch niemand 
gekümmert. Die Hildebrandschen „Verbesserungen" werden ungeprüft als 
richtig übernommen.

So hat Salys??), der sich als einer der wenigen mit der Entstehung der 
kurländisch-litauischen Grenze befaßt hat, auch die Datierung Lildebrands 
unbesehen übernommen. Sehr richtig schildert Salys??) die Entstehung der 
kurländisch-litauischen Grenze von 1529 und geht dann, die chronologische 
Reihenfolge der Grenzbeschreibungen weiter einhaltend, zur Beschreibung der 
Grenze vpn 1540 über. Da diese südlich der Grenze von 1529 — also auf 
bereits litauischem Territorium — verläuft, verwickelt sich Salys in Schwie
rigkeiten, aus denen er sich durch folgende Behauptung zu retten sucht: 
„Mit dieser Regulierung (der Grenze von 1529) scheint jedoch das Stift 
Kurland seine Ansprüche nicht aufgegeben zu haben." Folgt man Salys 
weiter, so hat der Beauftragte des Bischofs von Kurland (d. Verfasser der 
Arkunde nennt ihn „M. g. H. to Churlandt") im Verlauf von drei Tagen 
(7. bis 9. Dezember) die ca. 60 km lange Grenze, die, wohlgemerkt, seit 1529 
in ihrer ganzen Länge auf litauischem Territorium verläuft, besichtigt, unter 
Heranziehung von zahlreichen „wahrhaftige Dutzschen und ock olden un- 
dutschen". Ganz abgesehen davon, daß — wenn man an der Hildebrand
schen Datierung festhält — 1540 die litauischen Behörden ohne Zweifel eine 
solche Grenzbesichtigung auf ihrem Gebiet verhindert hätten, hatte nach der 
Festlegung der livländisch-litauischen Grenze im Jahre 1529 der Bischof von 
Kurland auch nicht die geringste Aussicht, irgendwelche „Ansprüche" auf 
nunmehr litauisches Gebiet verwirklicht zu sehen. Denn es handelt sich in 
diesem Falle bei den von Salys konstruierten „Ansprüchen" um nicht weniger 
als um eine Annulierung der Grenzen von 1529 und um Wiederherstellung 
— wie weiter unten gezeigt werden wird — der alten Südgrenze des kur- 
ländischen Bistums von 1253! Wer die tatsächlichen Machtverhältnisse im 
livländisch-litauischen Grenzraum nach 1529 kennt, weiß, daß an eine Kor
rektur der Grenze nicht zu denken war. Außerdem verwickelt sich Salys 
durch seine Konstruktion auf Grund der Hildebrandschen Datierung in 
weitere Schwierigkeiten. Woher kommen in Litauen noch um 1540 „wahr-

i») „Verbesserungen zu K. E. Napierskys Russisch-Livländischen Urkunden" in den Mittei
lungen a. d. livländ. Gesch., 12. Bd. Riga, 1880, S. 273 ff.

20) Mitteilungen, 12. Bd. S. 273 Anm. 1.
21) Auch in einer Anmerkung zur Grenzurkunde a. d. Jahre 1426 (LUB I, 7 Nr. 472) 

macht Lildebrand die gleiche Bemerkung: „Ebenso scheint die bei Napiersky. n. 244 
abgedruckte Grenzscheidung . . . nicht dem Jahre 1440, sondern 1540 anzugehören."

22) S. 87.
2») S. 86.
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hastige Dutzschen", und wer waren die „olde undutschen"? Dieser Ausdruck 
wurde stets für die unter deutscher Herrschaft stehenden Jndigenen, also 
Esten und Letten"), nie aber für Litauer gebraucht. Alle diese Schwierig
keiten lassen sich aber leicht vermeiden, wenn man die Datierung Hildebrands 
fallen läßt und die Napierskysche als die richtige anerkennt.

Ähnlich verhält es sich bei der Datierung der Arkunde von 
(14)23 durch Napiersky"). Die Jnhaltsanzeige lautet hier: „Anno XXIII. 
Scheidungk geghan twischen Sameiten vndt Churlande Hanss Arwalen 
vnsse Landtknecht thom Nienhuse etc. etc. Aus einem alten PapirenZettell." 
Bereits vorher wurde diese Arkunde, zusammen mit anderen Abschriften 
aus der Popenschen Brieflade, 1849 in Form von Regesten von Th. Kall- 
meyer angezeigt"), jedoch ganz ohne Jahreszahl. 1880 erschienen dann die 
„Verbesserungen zu K. E. Napierskys Russisch-Livländischen Arkunden" von 
Hildebrand"), der ihm eine Anmenge von Fehlern nachwies und auch die 
Datierung der Arkunde von 1440 anzweifelte. Damit waren auch die 
anderen Datierungen Napierskys in Frage gestellt. Ein Jahr später (1881) 
erschien der 7. Band des Livländischen Arkundenbuches, dessen Herausgeber 
gleichfalls Hildebrand war. Zu der dort edierten Grenzurkunde vom Jahre 
1426 macht Hildebrand eine Bemerkung, in der er die Datierung der Ar
kunden von (14)23 und (14)40 anzweifelt. Während die Jahreszahl (14)40 
ohne Begründung in Frage gestellt wird, ändert er die Zahl (14)23 in (15)23 
um „mit Rücksicht auf einen im Kopenhagener Codex fol. 123 b enthaltenen 
Brief des Johann Ambten und des sLandknechtsj Hans Arwalen an den 
Bischof von Curland""). Tatsächlich müßte man diese Verbesserung gelten 
lassen, wenn die beiden Hans Arwalen identisch wären. Jedoch finden sich 
auch sonst in Livland Träger dieses Namens. So wird ein Peter Arwalen 
als Vicar der Rigischen Kirche genannt"); somit ist zwar das Argument 
Hildebrands nicht widerlegt, aber doch der Nachweis erbracht worden, daß 
sich Träger des Namens Arwalen tatsächlich schon 100 Jahre früher, als 
Hildebrand annimmt, im mittelalterlichen Livland finden. Weiter erscheint 
die Datierung Hildebrgnds unwahrscheinlich, weil zu der Zeit (1523) die 
alte Grenze, die in der Arkunde beschrieben wird, nicht mehr bestand und 
bereits 6 Jahre später, 1529, die neue und endgültige kurländisch-litauische 
Grenze festgelegt wird.

Die Jahreszahlen 1 4 23 und 1 4 40, und damit die Richtigkeit der Na- 
pierskyschen Datierungen, werden aber zur Evidenz erhoben, wenn man den 
Inhalt aller Grenzurkunden näher untersucht, den Grenzverlauf genau fest
stellt und miteinandere vergleicht. Es ergibt sich dann, daß die zahlreichen 
Grenzbeschreibungen oder -bestimmungen von 1392, 1422, 1423, 1425 und 
1440 sich im wesentlichen alle auf nur 2 Grenzführungen zurückführen lassen:

1. handelt es sich um die Grenze von 1392 zwischen den Besitzungen 
des Bistums Kurland und des livländischen Ordens in Nord-Ceclis nach

2«) Vgl. LUV I, 7 Sachregister: .Alldeutsche" — Letten und Esten.
2°) Russ.-livl. Ark. Nr. 221 S. 182.
2«) Mitteilungen a. d. livl. Gesch. 4. Bd., S. SV8.
27) ebenda, 12. Bd. S. 259—294.
2«) LAB I, 7 Nr. 472 Sv.
2») LAB I, 8 Nr. 440, Sp. 260.
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Abtretung aller südlich der Linie Heilige Aa—Luba—Windau gelegenen 
stiftischen Ländereien an den Orden.

2. um die Südgrenze des Bistums Kurland, die im Vertrage vom 
Melno-See, 1422, vom Großfürsten Witold als Grenze zwischen Livland 
und Litauen gefordert und die 1426, in Ausführung der Bestimmungen des 
Vertrages, im einzelnen neu festgelegt wurde. Die beiden Grenzen von 
1422 und 1426 wollen wir vorläufig als die Vertragsgrenze vom Melno-See 
bezeichnen"").

Mit anderen Worten:
1. Die Grenze von 1423 ist identisch mit der Grenze von 1392. Sie 

bestand nur bis 1426. Aus diesem Grunde ist die Datierung Hildebrands 
(15)23 statt (14)23 ausgeschlossen. Außerdem beweist die Fixierung des 
Grenzverlaufes eindeutig die Identität der Grenzziehungen von 1392 und 
1423.

2. Die Grenze von 1440 ist identisch mit der von 1425. Hier beweist 
schon ein einfacher Vergleich der beiden Arkundentexte, daß es sich um dieselbe 
Grenze handelt.

3. Die Feststellung des Grenzverlaufes.

Wenden wir uns zuerst der Fixierung des Grenzverlaufs von 1392 
und 1423 zu. In der ersten Llrkunde wird, nach dem Verzicht des kurländi- 
schen Bischofs auf seinen Anteil an den südkurischen Gebieten, die neue 
Grenze von 1392 nur sehr allgemein bezeichnet. Sie verläuft von der Mün
dung der Heiligen Aa flußaufwärts bis zur Quelle, von hier gerade zum 
Felde Lobe und weiter auf dem kürzesten Wege zur Windau^). Diese recht 
lakonische Grenzbestimmung gestattet nur, einen Grenzabschnitt genau zu 
rekonstruieren, nämlich den von der Mündung der Heiligen Aa bis zur 
Quelle. Salys, der bisher als einziger die Grenze von 1392 kartographisch 
festzuhalten versucht hat, zeichnet in seiner Karte die Quelle der Heiligen 
Aa sehr ungenau ein und wählt als Ausgangspunkt für die weitere Grenz
ziehung willkürlich einen Punkt am Oberlauf der Aa. Zwar stimmt die 
Einzeichnung der Aa bei Salys mit der Darstellung auf der deutschen Über
sichtskarte^) überein. In beiden Fällen liegt die Quelle der Heiligen Aa 
westlich Shalogiry. Doch reicht für die genaue Feststellung des Ursprungs 
der Aa eine Übersichtskarte nicht aus. Die deutsche Generalstabskarte 
dagegen zeigt einwandfrei, daß die Quelle der Aa südlich Lalgiry, 4V2 km 
weiter im Südosten liegt"").

Hierdurch würde man einen mehr südlich liegenden Ausgangspunkt für

so) Wir werden jedoch Weiler unten zeigen, daß sich beide Grenzen (von 1422 und 1426) 
nicht genau decken und geringe Abweichungen aufweisen.

si) Die hier in Frage kommende Ürkundenstelle ist S. 67 wörtlich zitiert.
s2) Übersichtskarte von Mitteleuropa Blatt Libau, 1 :306 006.
s») Karte des westlichen Rußlands, Blatt I 17 Salanty. Da die Ouelle der Heiligen Aa 

in allen Grenzurkunden der Ausgangspunkt für die weitere Grenzziehung ist, so sei hier ihre 
genaue Lage sestgelegt: Sie liegt an der nördlichen Gemarkungsgrenze des Dorfes Normonty, 
nordöstlich vom Dorf und 600 m von der Höhe 53 m, hart östlich der Straße nach Szatraminy. 
Bemerkt sei hier noch, daß die Schreibweise der Ortsnamen, die nach den deutschen Karten 
zitiert werden, sich nach diesen richtet.
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die weitere Heranziehung gewinnen. Der zweite AnhalLspuE für den 
Verlauf der Grenze ist der recht unbestimmte Passus „uff das veld Lobe". 
Salys wählt als Richtpunkt das Dorf Luba, was durchaus exakt ist. Ich 
möchte nur die Bemerkung einflechten, daß das Feld Lobe seit 1253 bischöf
licher Besitz war und daß es bei allen Scheidungen stets nördlich der je
weiligen Grenzziehung blieb. Ich würde daher vorschlagen, auch die Grenze 
von 1392 südlich des Gaues^), etwa über „Gut Luby" zu ziehen. Hiernach 
würde die ganze Linie südlicher verlaufen, als sie von Salys gezeichnet wird, 
und auch der Endpunkt an der Windau würde etwas weiter oberhalb liegen, 
etwa nördlich von Tirkschle. Ein genauer Endpunkt kann natürlich bei der 
ungenauen Grenzbeschreibung nicht angegeben werden.

Die Grenzbeschreibung von 1423 führt gleichfalls von der Mündung der 
Heiligen Aa bis zur Quelle. Salys ignoriert die letztere vollständig und setzt 
den Ansatzpunkt für die weitere Grenzziehung willkürlich noch weiter 
flußabwärts an, als bei der vorigen Grenzbestimmung. Selbstverständlich 
muß auch hier genau derselbe Ausgangspunkt für die weitere Grenzziehung 
gewählt werden. Von der Quelle der Heiligen Aa führt die Grenze „auer 
einen siep" und „dorch busch unde broick up dath feldt tho Erlen"; weiter 
über die Erla, dann einen rechten Nebenfluß der Erla aufwärts bis „an den 
hilligen Busch Maysede". Dies ist, nach der Heiligen Aa-Quelle, erst der 
nächste einigermaßen sichere Anhaltspunkt für die Grenzziehung: Der 
heilige Wald von Maysede lag ohne Zweifel, wie es bei vielen lettischen 
Burgbergen der Fall ist, neben dem Burgberg Masjady. Weitere Anhalts- 
punkte für diese Grenzstrecke gewinnen wir aus der Urkunde von 1425. Dort 
führt die Grenze „vp twe Schlottsberge, dar twe hillige Busche stahn" an 
der Beke „genometh de Erle". Leider aber versagt das von Tarasenka 
dargestellte vorgeschichtliche Material für unser Grenzgebiet fast voll
ständig^). Nur eins ist klar: Die Grenze von 1423 führt von der Aa- 
Quelle, von Südwesten her, auf den Burgberg von Maysede zu und kann 
gar nicht, wie es Salys tut, im Norden an Maysede vorbeiführen. Ich 
möchte folgende Linienführung für 1423 Vorschlägen^) :die erstgenannte „siep" 
befindet sich nicht weit von der Quelle und mündet nördlich Palsze in das 
Erla-Arstromtal^); die Grenze verläuft weiter durch Wald, überschreitet die 
Erla an der Stelle, wo sich das Urstromtal der Erla östlich Szatraminy 
gabelt^) und folgt dem Bach, der aus der östlichen Gabelung des Tales in 
die Erla mündet, aufwärts bis zum Burgberg Masjady. Dieser liegt 
südlich des Ortes, hart an der Bartau.

»») val. oben S. 42 f. und weiter unten S. 75.
35) Bei Tarasenka (Materialien für litauische Archäologie und archäologische Übersichtskarte 

von Litauen, Kauen 1928) fehlen z. B. sämtliche Burgberge, die in den hier behandelten Grenz- 
dnkten genannt werden: der „Berg Kruthen" an der Dabikyne-Mündung und die Schlotsberge: 
Kappenen, Galleisden, Pewene. Vallene, Pessell, Maysede und die „twe Schlottsberge" an der 
Erla (vgl. den Text der Urkunden S. 77 s.). Nicht verzeichnet sind auch die Burgberge von 
Komodern an der Muhs (Sitz. ber. Mitau 1882 S. 37 und 1886 S. 69) und von Illoki (Sitz. der. 
1888, S. 22); ebenso fehlen bei Tarasenka die beiden Burgberge bei Grösen (Bielenstein, S. 236), 
zusammen also 13 Burgberge.

3«) vgl. die Karte im Anhang.
s?) vgl. den Wortlaut der Urkunde, der genau mit dieser Darstellung übereinstimmt.
38) Die beiden Burgberge an der Erla müssen demnach an der genannten Gabelung des 

Urstromtales liegen.
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Weiter überschreitet die Grenze die Bartau dort, wo „de Schwarthe 
Beke .... fluch in de Bartowe". Einen Bach dieses Namens gibt es hier 
nichts; auch kann Salys den Namen nördlich von Masjady nicht nach
weisen. Da — nach unserer Darstellung — der Grenzdukt die Bartau ober
halb Masjady schneidet und der linke Nebenfluß, Pejskunie, nicht genannt 
wird, so ist anzunenhmen, daß dieser Fluß entweder ehemals den Namen 
Schwarzbach führte, oder daß die Grenze die Bartau unterhalb der Mün
dung dieses Flusses überschritt.

Weiter führt die Grenze meist „durch busch undt durch broick"; nur 
wenige Anhaltspunkte werden genannt; irgendwo wird die „Satten beke" 
(heute Schata) überschritten, dann folgt als genau angegebener Grenzpunkt 
„de Breguwen sehe" (heute Progulbis)"), „de Beke tho Leben", und diese 
weiter „vp tho gande beth in ein Broeck, dar de beke entspringeth", schließlich 
durch das Bruch und einen Busch bis an den „Borchwall tho Birsen, ... 
dar fluth eine beke, de heth de Gardesche Beke". Interessant für den bis
herigen Grenzverlauf ist die Tatsache, daß auch hier der bischöfliche Gau Lobe 
nördlich der Grenzziehung bleibt. Somit ergibt sich die Tatsache, daß die 
beiden Grenzdukte zwischen der Heiligen Aa und Luba von 1392 und 1423 
zusammenfallen. Ferner ist festzustellen, daß die Linienführung meist durch 
Brüche und Wälder verläuft, die heute noch als Reste ehemaliger breiter 
Grenzwälder und -brüche zwischen den einzelnen Gauen zu erkennen sind. 
Besonders deutlich wird dies auf der letzten Grenzstrecke: hier schneidet die 
Grenze der Länge nach den ehemaligen Grenzwald zwischen den Gauen Lobe 
und Zelende.

Die weitere Grenzführung verläuft, nach Salys"), zunächst nach Süden 
Luba aufwärts bis zur Quelle. Salys folgt hier, genau dem Wortlaut 
der Llrkunde nach, dem heutigen Oberlauf der Luba bis zur Quelle; weiter 
setzt er den Burgberg von Birsen mit „BerLenai, 4 kni südwestlich von 
Seda" gleich; „hier wird", nach Salys, „die Gardesche Beke überschritten". 
Bei dieser Linienführung entstehen aber, wenn man genauer Hinsicht, Schwie
rigkeiten: Der Gau Birsene ist nicht identisch mit dem Dorf BerLenai, da 
dieses gar nicht an der Gardeschen Beke liegt, sondern über 2 km abseits; 
die „Gardesche beke" ist ohne Zweifel die Wardau, da an dieser der alte 
kurische Gau Garde und die Ortschaften Gardai-Kalvarija, das Gut Garde und 
das Dorf Pogarde liegen. Ein Burgberg ist bei Ber^enai nicht nachweisbar. 
Bei der weiteren Linienführung müßte dann die Domija oder Wardau über
schritten werden, die in der Llrkunde nicht genannt werden, und die Grenze 
müßte einen weiten Bogen nach Süden beschreiben, um zum Endpunkt, der 
Mündung der Ballenen Beke in die Windau, zu gelangen. Alle diese 
Widersprüche zwingen uns dazu, die Grenzlinie, in Übereinstimmung mit der 
Grenzbeschreibung von 1392, nördlich an Seden vorbeizuführen, und zwar

3«) Ein Bach „Zudupis- mündet beim Dork „Judupiany* in das Erlatal und bildet durch 
Zusammenfluß mit der Srlana die Erla. Dieser Bach kommt, da er viel zu weit im Süden 
liegt, für unseren Grenzdukt nicht in Frage.

">) Vgl. für die weitere Grenzführung die 1 : 100 VVV Karte, Blatt K. 17 Siady. Zu 
„Breguwensehe" vgl. Salys. S. 254 — See 2 km nordwestlich von Barstykiai.

Salys. S. 254 und Karte.

75



vom Bach Luba, einem nördlichen Quellfluß folgend"), an dem das Dorf und 
das Gut Luba liegen und wohl daher ihren Namen erhalten hab^n. Dieser 
nördliche Quellfluß der Luba führt tatsächlich auch in ein großes Bruch- und 
Waldgebiet, durch das man zur Gardeschen Bete gelangt. Der Gau Bir- 
sene von 1253 und 1291 wurde oben mit der Gegend Nenowo-Gawri identi
fiziert; ein ähnlicher Name findet sich in dem von Mortensen herangezogenen 
Ortsnamen Birzynes und in einem weiteren Dorf Birziskiai wieder; das 
sind die beiden einzigen Birs-Orte im Gebiet der alten Landschaft Ceclis, 
während es sehr zahlreiche BerL-Orte gibt"). Der Burgberg von Nenowo- 
Gawri") befindet sich, in genauer Übereinstimmung mit dem Wortlaut der 
Arkunde von 1423, hart am Afer der Gardeschen Beke, die hier überschritten 
wird. Die Domija, die sich südlich von Seden mit der Gardeschen Beke ver
einigt, braucht bei der nördlichen Linienführung nicht überschritten zu werden; 
kurz, alle Schwierigkeiten laßen sich bei dieser Linienführung vermeiden.

Nach dem weiteren Wortlaut der Arkunde werden nacheinander die 
beiden Flüsse Saruen Bete und Besäten beke am gleichnamigen Borch- 
wall überschritten und schließlich die Windau an der Mündung der Ballenen 
beke erreicht"). Die Saruen beke ist ohne Zweifel die Scherkschnja (lit. 
Serksne), die Besäten beke — die Besäte; die Ballene beke entspringt bei 
Boljany und mündet etwa 4 km östlich Tyrkschle in die Windau"). Genau 
fixierbar sind nur die Endpunkte an der Wardau und Windau; infolgedessen 
ziehen wir zwischen diesen eine Gerade.

Vergleicht man nun die beiden Grenzdukte von 1392 und 1423 mit
einander, so erkennt man deutlich ihre Abereipstimmung. Die Grenze von 
1423 verläuft tatsächlich fast genau so wie die von 1392. Während diese auf 
der Karte als eine gerade Linie erscheint, wirkt die Grenze von 1423 wie eine 
Abertragung dieser Geraden im Gelände. Nur die beiden Endpunkte an 
der Windau fallen etwas auseinander. Während der Endpunkt der Grenze 
von 1423 an der Mündung der Ballenen Beke liegt, befindet sich der End
punkt der Grenze von 1392 etwas nördlicher. Doch handelt es sich im 
zweiten Falle um den vom Felde Loben mathematisch nächsten Punkt an der 
Windau, während die Grenze von 1423 dem tatsächlich vorhandenen nächsten 
Wege zur Windau folgt und daher den Fluß weiter oberhalb erreicht.

Daß man im Mittelalter, abweichend von heute, einen anderen Fluß für den Äuellflust 
hielt, zeigt auch ein anderes Beispiel: Bei der Abtretung Memels, 1328, an den preußischen 
Ordenszweig, heißt es (LAB 2 Nr. 733): „Osgue in terrsm Littovise all locum, ubi et unlle 
prima ekkiuit ipaa i^enia lle lacu Nasenplule üicto." löeute liegt die Miniaquelle 5 km nord
westlich vom Plutynia-See.

»-<) über den Gau Birsene val. oben S. 48.
") Val. Tarasenka, S. 224 und S. 350 und Karte.

Salys identifiziert alle diese Flufinamen richtig, seine Grenzziehung holt jedoch zu irarr 
nach Süden aus. Die Namen der Flüsse wie alle ON der Grenzurlunden find jedoch arg ent
stellt, da Salys merkwürdigerweise durchweg der schlechten Lesung Napierskys folgt. An
scheinend waren ihm die »Verbesserungen zu K. E. Napierskys Russisch- Livländischen Ur
kunden"' durch Lildebrand (Mitteilungen usw., 12. Bd. S. 25Sff), die durchweg eine bessere 
Lesung (vgl, Vesate statt Vnsaten, Breguwen statt Berguwen, Pewenen statt peluenen usw.) 
aufweisen, nicht bekannt, obgleich cr in der Datierung der Urkunden wiederum stets .Hildebrand 
folgt.

«e) Der heutige Name des Flusses ist auf keiner Karte zu finden; okfenfichtlich heißt er 
aber Lekne, da an diesem Fluß ein Ort Urlietne liegt. — Vgl. zu diesem Grenzabschnitt die 
deutschen Generalstabskarten: K. 17 (Siady), K. 16 (Piekiely) und L. 16 (Laischew).
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Wenden wir uns nun den Grenzbeschreibungen von 1426 und 1440 zu. 
Ihre Identität ist bedeutend leichter nachzuweisen als die der oben be
handelten Grenzziehungen. Lier genügt es, den Wortlaut beider Urkunden 
von 1426 und 1440 einander gegenüberzuftellen.

Grenze zwischen dem Großfürstentum Litauen 
und dem Bistum Kurland

1 4 2 5")
„Die Scheidungk zwischen 
Churland vndt der Me- 
mell, von Lertzogt Viet- 
holdt, aus einer alten pa-

piren Verzeichnus."

. van dar tho gande beth tho einem 
(berge) Kruthen genometh, (da 
eine beke felt in die Windau, die 
Dob bische beke genohmet), kegen 
dem Roden over; van dar tho- 
gande

(14)40»»)
„Eine scheidung twuschen 
dem Stifte Churlandt vnd 
den Littowern, So Kertoch 
Witholdt Anno etc. XI..

g e h o l d e n."

„Int erste antogande, dar de Dab- 
beke in de Winda velt,

beth an einem schlottesbergk de 
Pewene; van dar beth an einen 
schlatesbergk, genohmet Bal
len e (Pallene); van dar

up ein seldt, Grunschen (Grün
sten) genohmet; van dem felde up einen 
schlatesbergk Poeke (Pocke) 
genohmet; van dem berge forder beth 
up einen schlatesbergk, Peszell ge-

van der Dabbeken recht auer de 
Winda bet ahn dat Kappensche 
veldt, dar ein schlotberch isz 
Kappenen geheten, van dem 
Schlotsberge recht auer togande, auer 
de Wirwitte bet ahn einen andern 
Schlotsberge galleisden ge- 
nomet, van dem Schlotsberge 
galleisden togande dat Kap
pe nsche veldt recht entlangst, 
bet to Pewenen dorch dat 
dorp,
van Pewenen to gande beth tho Pol - 
kennen dorch dat dorp, van 
pollennen tho gande beth ahn 
einen hoff Bettunen geheten, de 
hoff liggende Lenges de Klenische 
Sehe, van dar togande durch Sed- 
den Merckede, van Sedden tho- 
gande recht auer dorch eine Beke 
Bradannsz (Bradamiß) geheten, 
van der Bradannsz recht auer to 
gande dat grumste veldt, 
van dem grumste velde recht auer 
to gande bet ahn einen Schlots- 
berch poike genomet, von poiken 
recht vtthogande bet ahn ein Dorp 
poperten, van poperten, recht

- A Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen
Sprache, St.Petersburg 1892, Seite 453, mit Varianten in Klammern ( ).

nach Napiersky, Rusfisch-Livländischen Urkunden, St. Petersburg 1868 N 244 (S 1991 
mit .Verbesserungen zu K. E. Napiersky's Rusfisch-Livländischen Urkunden' von L 
brand (Mitteilungen aus der livländischen Geschichte, 12. Bd., Riga 1880, S. 273.
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nohmet van Peszell to gande beth 
up twe, schlattesberge, dar twe 
hillige busche stahn, dar eine bete 
under fluth, genohmet de Erle; van 
der bete beth in de Lillige Aa, 
den middelsten strangk tho volgen beth 
indt wilde mehr.
Dith isz hertogk Vietholdt (Vi- 
toldt) schedinge, darmith de ewige 
frede beschlaten isz."

vt thogande bet tho Gelenden, van 
Gelenden recht vt thogande bet 
Pesselsoden,

duffe vorgemelte M. g. L. tho 
Churlandt grendze isz besieh- 
tiget durch warhaftige Dutzschen vnd 
ock olde vndutschen den 7. Decemb. an
gehauen, gewharet wente thom 9-ten 
Anno etc. XI.."

Aus dieser Gegenüberstellung ist ohne weiteres ersichtlich, daß es sich 
hier in beiden Fällen um dieselbe Grenze handelt. Die Arkunde von 1425 
nennt zwischen dem Windaufluß und der Bartau (Pessel) insgesamt nuv 
6 Grenzpunkte, die von 1440, außer diesen 6 noch 7 weitere Grenzorte d. h. 
mehr als doppelt soviele. Mit anderen Worten: Die Grenzbeschrei- 
bung von 1440 stellt — allerdings nur äußerlich gesehen — eine 
genauere Beschreibung der Grenze von 1425 dar.

4. Die Witoldgrenze von 1426 und die alte Grenze 
Schamaiten s.

Mit Recht werden beide Grenzbeschreibungen von 1425 und 1440 mit 
der Person des Großfürsten Withold in Verbindung gebracht: beide stellen 
Grenzen Witolds dar. Die Grenze von 1425 wird am Schluß der Arkunde 
ausdrücklich als „hertogk Vitoldt schedinge" bezeichnet. And doch besteht bei 
der näheren Betrachtung des Grenzverlaufs ein Anterschied zwischen beiden. 
Wir wissen, daß die 1426 festgelegte Grenze erst nach jahrelangen Streitig
keiten und Verhandlungen zustande kam. Sie war eine andere, als die von 
Witold im Melno-See-Vertrag geforderte Grenze. Mit dieser ist 
die Grenze von 1425 gleichzusetzen. Wir besitzen erst vom Jahre 1440 eine 
Grenzbeschreibung von der schließlich ausgehandelten und endlich ver
messenen und signierten Grenze; sie ist auch die eigentliche 
Witoldgrenze und hat tatsächlich seit 1426 die livländisch-litauische Staats
grenze gebildet. Aber auch die von Witold 1422 geforderte Grenze war keine 
imaginäre Grenze, die etwa nur im Vertragsdokument von Melno gestanden 
hätte. Auch sie war gezeichnet und hat wirklich bestanden. Witold forderte 
die alte Grenze Schamaitens^), also die Grenze, die vor dem Da
zwischentreten des Deutschen Ordens bestanden hat: es ist die Grenze, die 
um die Zeit der Schlacht bei Säule (1236) entstanden war.

Das Vorhandensein pnd das Alter dieser Grenze konnte von mir zuerst 
im semgallisch-litauischen Grenzraum nachgewiesen werden. Bekannt war 

") L. k. V. Nr. 898 S. 494 vom 8. Sept. 1420: „Isti sunt sntiqui limites nostre terre 8sms^- 
Isrum . . ebenda Nr. 1005 S. 551 vom 15. Mai 1422: „per sntiquos et perpetuos limites inter 
terrss 8smsittsrum eh rivvnie. . ."
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dort bisher nur die „hertogk Vietholdt schedinge" im Raum von Shagarren 
und Zanischki, über deren Verlauf zwei Grenzbeschreibungen vom Zahre 
1425 bzw. 1426 vorliegend). Der Grenzverlauf beginnt am Burgberg 
Zanischki (Sydobber) und verläuft in westnordwestlicher Richtung über Skais- 
giry und einem Grenzpunkt eine halbe Meile südlich Shagarren zur Quelle 
des Terwetenbaches. Lier wendet sich die Grenze nach Südwesten und ver
läuft der Dabikyne entlang bis zur Windau. Ihr weiterer Verlauf im 
Gebiet von Ceclis ist bekannt. Zn der Grenzbeschreibung werden mehrfach 
ehemals vorhanden gewesene Bäume und Steine mit Grenzzeichen er
wähnt"). Folglich fällt in diesen Grenzabschnitt die „Witoldgrenze" mit 
einer älteren Grenze zusammen.

Aber das Alter dieser Grenzen sagen jedoch die Quellen nicht aus; 
trotzdem läßt es sich feststellen. Im Zahre 1254 wurde Oftsemgallen, die 
sogenannte Landschaft Apmale, beiderseits der Semgaller Aa, zwischen dem 
Erzbischof von Riga und dem Deutschen Orden geteilt"), wobei ersterer zwei, 
der Orden aber nur einen Teil erhielt. Da auch hier die Gleichheit der Teile 
Voraussetzung der Teilung ist, die Größe des ersten, erzbischöflichen Anteils 
zwischen der „alten" Rigaschen Stadtmark, Semgaller Aa, der Westgrenze 
der selonischen Landschaft Medene und der Südgrenze des Dahlenschen 
Lehnsbesitzes aber einigermaßen bekannt ist, so kann auch die Größe der beiden 
anderen Drittel annähernd bestimmt werden"). Namentlich der zweite erz- 
bischöfliche Teil darf nicht zu klein bemessen werden"). Er umfaßte das 
ganze Gebiet zwischen der Memel und der Muhs, dazu noch links der 
Muhs die „lerrA Plane" und zieht sich vom Walde „Vere", westlich von 
Poswol, Aa aufwärts zu beiden Seiten des Flusses bis zu den Grenzen 
der litauischen Landschaften ApiLen und Säulen. Weder die Lage dieser 
„8i1va vere" noch die Lage der litauischen Grenze, die nach dem Wortlaut 
der Arkunde die Semgaller Aa überquert, waren bisher befriedigend lokali
siert worden").

Diese Frage wurde mit Äilfe der Arkunde vom Zahre 1457 über die 
Erstverleihung des Ruhentalschen Gebiets") gelöst. Die Grenzen dieser 
Verlehnung an Linrick Vögelet) und Arnd Wynthouell werden durch die

so) siehe oben S. 21 Anm. 79, S. 68, Bielenstein S. 453 f.
si) „ . . . dar ehemals ein Boem mith einem creutze getekent," »dar ock Boeme mith 

Creutzen gestahn hebbcn", „dar ein stein mit einem Creutze ehrmals gewesen" oder „an eynen 
verrenbom, dar eyn olt cruce in yß . . ."

S2) LAB 1 Nr. 265 Sv. 347.
s») Erwähnt sei hierzu, daß die „insula lonxa" weder am Babitsee (Bielenstein. Grenzen, 

S. 125—127, 144), noch bei Bauske (A. Bauer, Semgallen und Apmale in frühgeschichtlicher 
Zeit, in „Baltische Lande", 1. Teil, 1939, S. 318—326) gesucht werden darf, sondern mit der 
5 1cm langen Mitauschen Schloßinsel identisch ist (Eckert, Altlettische Siedlung).

s«) Bielenstein rechnet hierzu nur das kleine Dreieck zwischen der kurländischen Memel, der 
Muhs und der kurländisch-litauischen Grenze von 1914; dieses kleine Gebiet steht in keinem 
Verhältnis zum ersten Drittel. Ebenso stehen bei Bauer (ebenda S. 324) die beiden großen 
Teile des Erzbischofs in keinem Verhältnis zu der „psriiculs" des Ordens.

ss) Da hier nur das Vorhandensein und das Alter der Schamaitengrenze nachgewiesen 
werden soll, so ist diese Frage hier nur kurz behandelt worden. Vgl. hierüber genauer: 
W. Eckert, Altlettische Siedlung in Kurland, Kap. IH, 2.

s«) Kurländische Güter-Chroniken, N. F., Beilage Nr. 1, Seite 3.
sr) Die undatierte Arkunde Nr. 123 bei Napiersky, Russ.-Livländ. Arkunden, S. 95, nennt 

als Grenzkommissar des Ordensmeisters gleichfalls einen „Linrick Vogeler"; sie ist daher in 
dieselbe Zeit zu setzen: „Mitte des 15. Ihts."
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Flüsse Verfiele, Zslitz und Muhs (- Semgaller Aa)^) und durch die 
schamaitische Grenze bestimmt. Ein Vergleich der Teilungsurkunde über 
Apmal mit der Verlehnungsurkunde über Ruhental ergibt, daß die „termini 
terrarum Opiten et 8üulen" von 1254 der „sameitteschen schedynge" von 
1457 entsprechen müßen. Die entsprechenden Stellen in beiden Arkunden 
lauten:

. per L8cen8um aguae 8eme§aüera 
inter ^lemelam et Zeme^allera u 8 gue 
all 8ilvam, quae vere llici- 
tur, L8cen<1enllo aquam 8e- 
me§LlIera ex utrague parke 
U8gue all termino8 terra- 
rum Opiten et 8aulen..."

„... int erste antohevende an 
ener Beke geheten de Muß. 
laa, dar de wolth in das 
Bertze, de Mußlaa up to 
gannde wente an de Sameit. 
teschen schedynge, de Sameit. 
teschen schedynge entlanck to gande 
wente de Berftolenkappe, von der 
Berstolen kappe tho gande in de Ber- 
stolen beke, de Berstolen beke dale tho 
gande... deZslitzen beke up tho gande 
wedder an de vorgeschrevene Mußlaa, 
dar de schedinge erst anhevet."

Diese Gegenüberstellung zeigt, daß hier am Oberlauf der Semgaller 
Aa die livländisch-litauische Grenze über 200 Jahre konstant geblieben rst. 
Sie gestattet weiter, auf Grund der Arkunde von 1457 den Verlauf der 
litauischen Grenze^) auch im Jahre 1254 festzustellen. Der Wald Vere lag 
an der Aa südlich der Islitzquelle, also unterhalb der Mazupie-Mündung^) 
in die Aa. Erst weiter oberhalb des Waldes Vere schnitt die litauische 
Grenze sowohl 1254 wie auch 1457 die Semgaller Aa. Die Grenzlinie 
verlief von der Aa zur Verfiele bei Podziuny; hier macht die Berstete 
eine scharfe Biegung nach Norden. „Berstolen Kappe" (d. h. der Friedhof 
von Bersteln) ist mit großer Wahrscheinlichkeit mit dem Friedhof beim Dorf 
Adaki gleichzusetzen. Somit muß der Schnittpunkt an der Aa, etwa halb
wegs zwischen Zohannischkehlen und Linkau, liegen. Äier befindet sich der 
Ort Raudonpamuäes, deutsch Rot-Pomusch"^), der sowohl 1254 wie noch 1457 
an der Muhs den Grenzpunkt gegen Schamaiten bildete^).

Der weitere Verlauf der alten Grenze Schamaitens wird nirgends an
gegeben; doch kann er leicht festgestellt werden. Vom Oberlauf der Berstele

5«) Die heutige „Kurländische" Aa hieß im Mittelalter stets Semgaller Aa, lettisch Lielupe 
(— Großer Fluß); beide Bezeichnungen haben dieselbe Bedeutung: Fluß der Semgaller. 
Muscha ist der litauische Name für den Oberlauf der Aa bis Bauske, deutsch Muhs; Muscha 
ist eine in Litauen typische Benennung für einen Fluß; der Name kommt in Litauen min
destens fünfmal vor (Buga). Der Oberlauf der Aa erhielt erst mit der Nvrdwärtswanderung 
der Litauer den Namen Muscha; Mussla-Muscha.

5v) Vgl. hierzu die deutsche Generalstabskare O. 17 Linkow.
vo) Muzupie — der „kleine Fluß", im Gegensatz zum Großen Fluß, der Lielupe, hierzu 

Anm. 58. Da die litauische Grenze westlich dieses Flusses verlief, so gehörte das Einzugsgebiet 
der Mazupie noch zum mittelalterlichen Livland.

Auf der deutschen Übersichtskarte, Blatt S. 57 Riga, als „Raden" bezeichnet.
b2) Ein anderer Ort gleichen Namens liegt weiter unterhalb an der Muscha, nördlich der 

Datulamündung; er ist nicht mit dem Rotpomusch bei Linkau zu verwechseln. Dieses zweite 
Not-Pomusch wird 1398 im Friedensvertrage von Sallynwerder als Grenzort genannt: „czu 
Rode dem steine, der do liet in der A und Roda ist genannt." Der Stein M dort auch heute 
noch vorhanden, über die beiden Grenzorte Rot-Pomusch vgl. genauer: EÄert, "Altlettische 
Siedlung in Kurland". Kap. III, 2.
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bzw. von Berstolen kappe muß die Grenze in w est-nordw östlicher Richtung, 
nördlich an Poschwitten vorbei, zum Burgberg von Zanischki gezogen 
werden: hier wird die Grenze von 1426 erreicht, die bereits zur Zeit der 
Teilung Westsemgallens genau ebenso verlief. Weiter verläuft sie durch 
Südkurland als alte Grenze Schamaitens bis zur Heiligen Aa.

Es ist ganz offensichtlich, daß der ganze Grenzverlauf von der Landschaft 
Apiten bis zur Mündung der Heiligen Aa einen Grenzdukt darstellt und 
ein hohes Alter besitzt. Durch die Teilungen Ost- und Westsemgallens^), 
die im April 1254 stattfanden, kann das Alter der Grenze auf „vor 1254" 
festgesetzt werden. Auch werden 1260°*) und 1272°°) zahlreiche Ortsnamen 
von westsemgallenschen Burgen und Dorfschaften genannt, keine einzige 
jedoch liegt südlich der Grenze Zanischki—Sagare—Dabikyne. Vom dritten 
Grenzabschnitt, im Bereich von Ceclis und an der Heiligen Aa, ist es be
kannt, daß Großfürst Withold diese Grenze als alte Grenze Schamaitens 
bezeichnet hat.

Das Alter der Schamaitengrenze läßt sich nur ungefähr 
ermitteln. Da die Urkunden und Chroniken des Deutschen Ordens nichts 
über die territoriale Expansion der Litauer berichten, so muß sie bereits in der 
verdeutschen Zeit erfolgt sein. Wie aus dem Grenzverlauf hervorgeht, hat 
Südkurland die stärkste Einbuße an Land erlitten: zwei Drittel von Ceclis, 
dazu die kleinen Küstenlandschaften Megowe und Pilsaten, waren an die 
Schamaiten verlorengegangen. Westsemgallen hat an die Schamaiten den 
gesamten schützenden Waldgürtel abtreten müßen. Die Landschaft Apmale 
dagegen erstreckte sich weit nach Süden bis in die Gegend von Ponewesh. 
Aus diesem Grenzverlauf ergibt sich die Tatsache, daß die Träger dieser 
ersten territorialen litauischen Expansion die Schamaiten waren. Die Ent
stehung der Grenze muß in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts fallen.

Suchen wir nach einem geschichtlichen Ereignis von größerer Tragweite 
in dieser Zeit, so kann es sich nur um die Schlacht bei Säule 
handeln, in der der Schwertbrüderorden am 22. September 1236 
eine vernichtende Niederlage erlitt. Am diese Zeit muß das Vordringen 
der Schamaiten nach Norden und Westen stattgefunden haben. Allerdings 
sehlen alle Anhaltspunkte, ob diese Expansion vor oder nach der Schlacht 
bei Säule stattgefunden hat, ob die schamaitische Expansion eine Folge der 
Niederlage der Schwertbrüder war oder ob sie vor der Schlacht stattgefunden 
hatte und der Schwertbrüderorden deshalb den Aug nach Litauen unternahm, 
um den Einfluß der Litauer auf die Kuren und Semgaller zu brechen. Für 
die letztere Auffassung sprechen allerdings zahlreichere Hinweise.

Auch in anderer Hinsicht bedeutet die Schlacht bei Säule einen Ein
schnitt. Bis zur Mitte der 30er Jahre des 13. Jahrhunderts waren die zahl
reichen Raub- und Plünderungszüge der Litauer nur Beutezüge. Am 
diese Zeit aber wurde Litauen, das bis dahin aus einzelnen Landschaften 
bestand, vereinigt, und es entstand der litauische Staat°°). Die Kriegszüge

SS) LAB I, Nr. 264 Sv. 345.
«4) LAB I, Nr. 344 Sp. 43S.
ss) LAB I, Nr. 432 Sp. 545.
««) vgl. hierzu AviLonis, Die Entstehung und Entwicklung des Litauischen Adels, Berlin 

1932, S. 31 bis 40.
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verloren gleichzeitig ihren Charakter als Raub- und Beutezüge und hatten 
seitdem das Ziel, politische Eroberungen zu machen. Der Fürst Wikint, der 
Führer der Schamaiten bei Säule, schloß ganz Schamaitenland unter seiner 
Führung zu einer Einheit zusammen.

In dieser Zeit muß auch die Entstehung der alten Schamaitengrenze 
fallen. Sie ist die erste Grenze des neuen litauischen Staates im Norden 
gegen die lettischen Stämme der Semgaller und Kuren. Sie ist also nicht 
gegen das deutsche Livland entstanden. Die Existenz dieser Grenze ist oft 
angezweifelt worden. Doch hat sie tatsächlich bestanden, wie bereits dargelegt 
wurde. Da Großfürst Witold die alte Grenze Schamaitens im Vertrage 
vom Melnosee forderte und erhielt, so entspricht die Witoldgrenze fast in 
ihrem ganzen Verlauf der alten Grenze Schamaitens von 1236. Nur auf 
dem Boden der kurischen Landschaft Ceclis lassen sich Unterschiede zwischen 
beiden feststellen.

Am die Entstehung der Witoldgrenze zu verstehen, müssen die Grenz- 
Verhältnisse kurz vor den Verhandlungen am Melnosee in Erinnerung ge
bracht werden. Äier bestand seit 30 Jahren die neue Grenze zwischen dem 
Bistum Kurland und dem Deutschen Orden, die erst 1426 durch die Witold
grenze ersetzt wurde. Gefordert aber hatte Witold im Melnoseevertrage die 
alte Schamaitengrenze. Beide Grenzen werden 1425 und 1440 als die Süd
grenze des Bistums Kurland gegen Litauen beschrieben. Somit sind die 
Grenzen des kurländischen Bistums, der Grenze von 1392 gegenüber, 
1426 nach Süden verlegt worden. Genaue Antersuchungen ergeben, daß 
alle 1426 vom Bistum Kurland neu hinzuerworbenen Gebiete bereits 
vor der Abtretung an den Deutschen Orden im Jahre 1392 zum Bistum 
gehört hatten; ferner läßt sich feststellen, daß die neue, 1426 endlich fest
gestellte und signierte Witold-Grenze bereits früher, von 1253 bis 1392, die 
Südgrenze des geschlossenen stiftischen Besitzes in der Landschaft Ceclis 
darstellte. Während der Verhandlungen von 1422 bis 1426 war es dem 
Bischof von Kurland gelungen, bei der endgültigen Grenzziehung drei kleine 
Verbesserungen zu seinen Gunsten zu erhalten:

1. ein Gebiet zwichen den Grenzorten Pocke—Poporze—Pessel, das sich 
bis zu 4,5 km südlich der alten Grenze erstreckte;

2. in der Mitte ein Gebiet, das sich bis zu 6 1cm weiter nach Süden 
erstreckte, etwa bis zur Linie Seden—Ketuny am Plinkschesee—Ballene. Die 
bedeutendste Neuerwerbung war hier der Markt von Seden;

3. das Gebiet beiderseits der Windau bis zur Dabikyne-Mündung mit 
dem Kappenschen Feld beiderseits der unteren Wirwita.

Dieser territoriale Gewinn des kurländischen Bistums im Jahre 1426 
umfaßte die Rückgewinnung von drei alten Gauen: Zelende im Westen, 
Spernes und Dobe zwischen Wardau und Windau. Da es sich um die 
Wiederherstellung der alten beschöflichen Grenze von 1253 handelt, so erklärt 
sich leichter die merkwürdige Einbuchtung bei Grünste. Dieser Gau war 
alter Ordensbesitz, den zu fordern der Bischof kein Recht hatte. Er verblieb 
daher im Besitz Litauens und hatte bald darauf eine wichtige Mission in 
der litauischen Siedlungs- und Verwaltungsgeschichte zu erfüllen. Als vor
geschobenster litauischer Posten war Grünste nach 1426 der nördlichste Vor-
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Posten, über den sich die Weiterwanderung der Litauer nach Norden vollzog. 
Infolgedessen wurde er im Zuge der litauischen Kolonisation als Hauptstadt 
eines Kreises der Mittelpunkt der Verwaltung im späteren nordwestlichen 
Schamaiten, dessen Grenzen 1529 endgültig festgesetzt wurden.

Llnklar ist noch der Grenzverlauf bei Pessel-Prialkuvas. In der 1422 
von Litauen geforderten Grenze verlief sie über den „Schlottesbergk Pessel". 
Aber der alte kurische Gau Pretzitwe, der sich auch nördlich des Bartau
flusses bis zur Grenze von 1392 erstreckte, war ja ehemaliger Ordensbesitz. 
Wie wurde hier die Grenze im Jahre 1426 gezogen? Die Grenzbeschreibung 
von 1440 sagt: „Van Gelenden recht vt tho gande bet Pesselsoden." 
Vielleicht ist absichtlich, im Gegensatz zum Grenzdukt von 1425, der Burgberg 
nicht genannt. Dann könnte mit „bet Pesselsoden" auch die Gemarkungs
grenze gemeint sein. Diese Grenzziehung von 1426 hat wohl auch hier die 
alten Besitzverhältnisse der Ordenszeit ebenso berücksichtigt wie im Felde 
Grünste. Daher ist auf der beiliegenden Karte die Grenze von 1426 nördlich 
von Pessel eingezeichnet.

Aus welchen Gründen hat Großfürst Witold die Grenzkorrektur zu
gunsten des Bischofs von Kurland gestattet? Sicher war es keine Geste des 
Siegers, dazu wurde bei der Grenzfestsetzung von beiden Seiten viel zu er
bittert gekämpft. Auch als politischer Schachzug, etwa im Sinne einer Be
vorzugung des kurländischen Bischofs dem Orden gegenüber, ist sie nicht zu 
werten. Die militärische Lage, das Vorhandensein von Burgen, die bei der 
gleichzeitigen Grenzfestlegung in Preußen eine so große Rolle gespielt haben, 
waren hier in Kurland nicht vorhanden. Die Grenzkorrektur zugunsten des 
Bischofs von Kurland ist wohl als eine Entschädigung durch den Groß
fürsten von Litauen aufzufassen für die Verluste der Diözesanrechte der kur
ländischen Kirche*") bisherigen Südkurland. Die kurisch-litauische Grenze 
wurde gleichzeitig auch zur neuen Diözesangrenze zwischen den Bistümern 
Kurland und Medininken; denn mit der Gründung des neuen schamaitischen 
Bistums, 1417, verfolgte Witold den Zweck, die neuerworbenen Gebiete im 
Westen, die in kirchlicher Hinsicht bisher zu Kurland gehört hatten, von 
Kurland zu lösen. Soweit sich die politischen Grenzen des neuen Groß- 
Schamaitens nach Westen ausdehnten, soweit sollten auch die Grenzen der 
schamaitischen Kirchenprovinz reichen. Deshalb beobachten wir nach 1417 
überall im ehemaligen südlichen Ceclis das Hinübergreifen des Bistums 
Medininken. So wird 1421 der See Olsedtz von Witold dem ersten scha
maitischen Bischof Mathäus verschrieben^). Nach Sprogis gehörte 1584 
das Dorf Pitveinai den schamaitischen Kanonikern.

Überblicken wir die verschiedenen Grenzziehungen, so sehen wir, daß wir 
es mit 2 bzw. 3 Grenzziehungen an der Nordgrenze von Hoch-Ceclis zu tun 
haben.

I. Die Grenze von 1392, die bis zum Jahre 1426 die Südgrenze des 
kurländischen Bistums gegen das Ordensgebiet darstellte. Die genauere 
Beschreibung dieses Grenzverlaufs ist mit dem Jahre 1423 zu datieren.

«?) WB 5, Nr. 2460 u. 2461 vom 26. März 1420. Vgl. hierzu auch Napiersky, Index Nr. 9Z7.
««) Salvs, S. 10.
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II. Die Vertragsgrenze vom Melno-See zerfällt in zwei Grenzdukte:
3) die 1422 geforderte Grenze, die der altschamaitischen Grenze von 

1236 entspricht und deren Beschreibung aus den Jahren 1425 bzw. 1426 
stammt.

b) Die 1426 festgelegte und signierte Grenze ist als „verzog Witold- 
Grenze" in die Geschichte eingegangen. Auf dem Boden von Ceclis ent
spricht sie der Südgrenze des geschlossenen Territorialbesitzes der kurländi- 
schen Kirche von 1253 bis 1392. Die Beschreibung des Grenzverlaufs ist 
mit dem Jahre 1440 zu datieren.

Schlußbemerkung.
Die vorliegenden „Untersuchungen zur Geschichte des Kampfes 

um Südkurland zwischen dem Deutschen Orden und Litauen" hatten es sich 
zur Aufgabe gemacht, vornehmlich drei Fragenkomplexe zu klären, die bisher 
entweder wenig Beachtung gefunden hatten oder stark umstritten waren. 
Erst nach der Klarstellung dieser Fragen kann die Geschichte des 
Kampfes des Deutschen Ordens um die Landbrücke zwischen Preußen 
und Livland dargestellt werden*). Man wird sich dabei von der allgemein 
verbreiteten Vorstellung freimachen müssen, daß es sich hierbei nur um das 
Problem Schamaiten gehandelt habe. In erster Linie ging der Kampf um 
Südkurland, das bereits vor dem Dazwischentreten des Ordens von den 
Schamaiten besetzt war, und das ihnen vom Orden um die Mitte des 
13. Jahrhunderts mit Erfolg streitig gemacht wurde; der Orden konnte aber 
nicht alle seine Eroberungen in Verwaltung nehmen und sie daher auch nicht 
nachhaltig genug verteidigen. In den erbitterten Kämpfen des 14. Jahr
hunderts war durch die Verwüstung und Entvölkerung des Landes die 
bevölkerungspolitische Entscheidung zu Gunsten Litauens gefallen, das nach 
dem Friedensschluß Südkurland wieder besiedelt hatte. Im Frieden zu 
Thorn (1411) war die territoriale Einbuße gering; denn abgetreten wurde 
zunächst Schamaiten, zudem nur auf Lebzeiten Witolds und Zügellos. Erst 
der folgende 13jährige Krieg und die diplomatischen Verhandlungen brachten 
die Entscheidung zu Ungunsten des Ordens: imFriedenvomMelno- 
s e e (1422) mußte dieser nicht nur endgültig auf Schamaiten, sondern auch 
auf Südkurland bis zur Heiligen Aa verzichten. Hierdurch schob sich erst 
Schamaiten als Keil bis zur Ostseeküste vor und zerriß die südkur - 
ländische Landbrücke zwischen Preußen und Livland, die der Orden 
150 Jahre lang beherrscht und mit großen Opfern verteidigt hatte.

Diese Darstellung bleibt einer späteren Abhandlung Vorbehalten.
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Die Siedlungstätigkeit des Bischofs
Otto von Kulm (1323—1349) in der Löbau.

Von Max Aschkewitz.

Der im Osten auf dem Felde der Ehre gebliebene, um die Erforschung 
der Siedlungsgeschichte Westpreußens hochverdiente Königsberger Historiker 
Karl Kasiske ist in seiner Arbeit über die „Siedlungstätigkeit des Deutschen 
Ordens im östlichen Preußen bis zum Jahre 1410"') den Verhältnissen 
im Lande Löbau nicht ganz gerecht geworden. Er glaubte feststellen zu 
können, daß im Gebiet der Kulmer Bischöfe „das ganze 14. Jahrhundert 
hindurch Dörfer und Güter vergeben" worden seien, „ohne daß irgendeine 
Planmäßigkeit bei ihrer Anlage zu erkennen wäre"P Diese Auffassung 
erweist sich bei einer genaueren Betrachtung der Verhältnisse in der Löbau 
als ungerechtfertigt; denn weder hat sich die Siedlung im bischöflichen 
Anteil der Löbau über einen so großen Zeitraum erstreckt, noch läßt sie eine 
gewisse Planmäßigkeit vermissen.

Die Löbau gehörte zwar bereits seit 1216 politisch zum Machtbereich 
des Bischofs Christian von Preußen und seiner Nachfolger, der Bischöfe 
von Kulm^), und in den vielfachen Teilungsverträgen und Auseinander
setzungen zwischen dem Deutschen Orden und den Bischöfen von Kulm und 
Schröttersburg (Plock) seit der Mitte des 13. Jahrhunderts^) geschieht der 
Löbau immer wieder Erwähnung; in den tatsächlichen Bereich deutscher 
politischer und wirtschaftlicher Planung ist das Gebiet zwischen Drewenz, 
Welle und dem Lande Sassen aber doch erst nach der endgültigen Nieder- 
ringung des letzten großen Prußenaufstandes am Ende des 13. Jahr
hunderts getreten. Jetzt erst — in den Abmachungen zwischen den Bischöfen 
von Kulm und Schröttersburg und in den Gebietsteilungen zwischen dem 
Kulmer Bischof und seinem Domkapitel — bildeten sich auch die endgültigen 
Grenzen des Landes Löbau heraus, in das sich Orden, Bischof und Dom
kapitel teilten.

Die ersten Nachrichten über eine Siedlungstätigkeit im bischöflichen 
Anteil der Löbau fallen in den Anfang des 14. Jahrhunderts. Zwar 
hatten sich die Kulmer Bischöfe bereits um die Mitte des 13. Jahrhunderts 
mit der Bitte an den Papst gewandt, im Löbauer Lande einzelnen Lerren 
s„u1iquibu8 ckri8tl3M8 potentibu8") Lehen zu erteilen, um das Land auf

i) Einzelschriften der historischen Kommission sür oft- und westpreußische Landesforschung. 
5. Königsberg Pr. 1934.

2) Kasiske S. 75.
3) Vgl. die Schenkungen der prußischen »Landesfürsten" Warpoda, des L^rrn der „terra 

cio I_gn8onis", und Suavabono, des Herrn der „terra Lubovis", an Bischof Christian. Preußi
sches Urlundenbuch Nr. 9 und 10.

Der beste Überblick über diese Auseinandersetzungen bei L. Plehn, Geschichte des 
Kreises Strasburg in Westpreußen. Leipzig 1900. S. 4—6.
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diese Weise gegen die Leiden zu verteidigen und zum Nutzen der Kirche zu 
kultivieren („äekenäi p3§uni8 nec aä utilitatem ip8iu8 ecc1e8ie co1i")°). Der 
Papst entsprach 1255 dieser Bitte"). Es bestand also schon damals die 
Absicht — ebenso wie es im Ordenslande der Fall war —, das Land durch 
umfangreiche Verleihungen zu erschließen. Dieser Versuch scheint indessen 
doch nicht gemacht worden zu sein, und erst in den 20er Jahren des 14. Jahr
hunderts gewann die Siedlungstätigkeit — wie Kasiske sich ausdrückt — 
„einen frischen kolonisatorischen Impuls"?). Es war Bischof Otto von 
Kulm (1323—1349), der — wenn das Bild, das sich aus der Überlieferung 
erschließen läßt, nicht trügt, — die Siedlung in diesem Teil des Kulmer- 
landes überhaupt erst planmäßig in Angriff nahm und in der Hauptsache 
in großzügiger Weise auch durchgeführt hat. Man hat dabei — wie eben
falls Kasiske bereits festgestellt hat, — durchaus den Eindruck, daß die im 
Besitz des Gebietes östlich der Drewenz befindlichen Landesherren bei ihren 
siedlungspolitischen Maßnahmen nach einer gemeinsamen Verabredung vor
gegangen sind^), Bischof Otto -also die Aussiedelung des bischöflichen Anteils 
der Löbau und die Ansehung von Gütern und Dörfern als Teil eines weit
räumigen Siedlungsvorhabens durchgeführt hat.

Das Gebiet, dem Bischof Otto sich mit seinen siedlungspolitischen 
Maßnahmen zuwandte, scheint zu Beginn des 14. Jahrhunderts nur dünn 
bevölkert gewesen zu sein. Während der südliche und südwestliche an den 
Deutschen Orden und das Kulmer Domkapitel gefallene Teil der Löbau 
verhältnismäßig zahlreiche Siedlungen aufzuweisen hatte, stellte der bischöf
liche Anteil der Löbau — insbesondere das Gebiet nördöstlich und süd
östlich von Löbau — offensichtlich ein ausgedehntes Waldgebiet dar. Das 
geht aus dem 1289 zwischen den Bischöfen von Kulm und Schröttersburg 
geschlossenen Abkommen hervor, in dem der letztere 300 Hufen in der Löbau, 
„ckioce8i ?Iocen8i conti^uo8", also im südlichen Teil des Landes erhielt, 
wobei nicht ausgeschloffen war, „quoä per men8ure kumculum dorr 3 
non poterit evitari"^. Es konnte also unter Umständen nicht zu 
verhindern sein, daß bei der Ausmessung der Hufen bis ins nördlich und 
nordöstlich anschließende Wald- und Heidegebiet vorgestoßen werden 
mußte. Die starke Verbreitung des Waldes in der bischöflichen Löbau läßt 
sich auch aus einer Anzahl von Ortsnamen — wie Bisch Walde, Wald- 
eck im Nordosten und „Hoyken w a l d e" (Heikenwalde, früher Truszczyn), 
Eichwalde und „Tannenberg" (Tanneberg, früher Ieglia) im Südosten 
von Löbau — erschließen. Es handelt sich mithin bei der von Bischof Otto 
in Angriff genommenen Siedlungstätigkeit um die Erschließung von Neu
land oder um die Amgestaltung bereits bestehender kleiner Siedlungen, die 
in den ausgedehnten Waldgebieten verstreut lagen.

Als Bischof Otto 1323 sein Amt antrat, scheint in dem bischöflichen 
Anteil der Löbau neben der Bewidmung der Stadt Löbau mit einer Hand-

S) Urkundenbuch des Bistums Kulm, bearb. von C. P. Woelky. Danzig 1885—1887 (ferner 
zit. Woelky) Nr. 44. — Plehn S. 25.

») Woelky Nr. 44.
7) Kasiske S. 74.
«) Kasiske S. 39.
») Woelky Nr 121.
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feste 1303/1311 nur eine Verschreibung erfolgt zu sein. Zm Jahre 1321 
hatte Ottos Vorgänger, Bischof Nikolaus (1319—1323), „dem weisen 
Manne Lodewige von Tawschaw" — vermutlich einem Deutschen — 
30 Lufen „vff dem flisse czu Prantenitz in seinem abeflosse" zu kulmischem 
Recht verliehen. Dem Belehnten, der auch das Recht erhielt, eine Mühle 
anzulegen, wurden 10 Freijahre zugestanden"). Dieser Amstand und die 
Umschreibung des verliehenen Gebietes — des heutigen Tusch au — 
machen es deutlich, daß es sich um Neuland handelte, das erst durch die 
Verleihung erschlossen werden sollte. Die erste auf Bischof Otto zurück
gehende Verleihung betraf den äußersten Nordosten der bischöflichen Löbau. 
In Kirschen au überließ Otto 1325 einem Johann („Jan") 16 Lufen 
„in loco, qui äicitur Msliie^isko" zu kulmischem Recht"). Dieser Ver
leihung folgten bald darauf in kurzen Zeitabständen aufeinander weitere 
Belehnungen. 1327 überließ Otto einem Nikolaus und seinen Erben, deren 
Volkstumszugehörigkeit nicht ersichtlich ist, einige Güter („queckam bona") 
zwischen Drewenz, Welle und der Siedlung Tillitz — das heutige Wei - 
den au —") und verpflichtete sie, dafür nach kulmischem Recht und Ge
brauch („iuxta ritum et iu8 Lulmense") an der Verteidigung des Landes 
mitzuwirken"). 1328 erfolgte die Verleihung von Segersdorf (Swi- 
niarzec), dessen nähere Amstände nicht bekannt sind"). Ob auch Tillitz, 
das in der Urkunde von Weidenau erwähnt wird, von Bischof Otto ver
liehen worden ist, oder ob die Verleihung bereits früher stattgefunden hat, 
ist nicht ersichtlich. Als Besitzer von Tillitz werden 1327 die Brüder Nico- 
laus und Leynemann — also offensichtlich zwei Deutsche — bezeichnet").

Laben sich die Verleihungen in den 20er Zähren des 14. Jahrhunderts 
auf ganz entgegengesetzte Teile der bischöflichen Löbau bezogen, so stieß 
Bischof Otto mit den beiden umfangreichen Verleihungen der 30er Zahre — 
mit Eichwalde und Leikennwalde (Truszczyn) — in den wald
reichen Südosten des bischöflichen Anteils der Löbau vor. Vom Wunsche 
getragen, das Land zu besetzen („guoä nv8 locare cupienteg terrum no8tram 
Imbouie") —heißt es in der Arkunde für Eichwalde — überließ Bischof Otto

^0) Wvelky Nr. 1S3. — G. Liek, Die Stadt Löbau in Westpreußen mit Berücksichtigung des 
Landes Löbau. Marienwerder 1892. S. 581—582. — Ob Lodewig von Tawschaw bereits in 
dieser Ortschaft ansässig war und nur eine Besitz e r w e i t e r u n g erlangte oder ob der 
Lerkunftsname des Beliehenen auf die neu gegründete Siedlung übergegangen ist, wird 
nicht ganz deutlich. Doch ist wohl letzteres anzunehmen.

") Nach einer Abschrift, aus dem I. 1635 abgedr. von A. Mankowski, Dokument 
di8kupa cbelmiüskiexo Ottons r. r. 1325. 2spiski tovv. naukoweZo v loruniu 6 (1923/1925) 
S. 36—38. — Die in der Abschrift genannten Ortsnamen dürften wohl eine spätere Schreib
weise aufzuweisen haben. Dasselbe gilt fraglos auch für die Personennamen.

12) Die Lokalisierung des Lehens bei Woelky S. 156. — Ebenso auch bei L. Weber, Preußen 
vor 500 Zähren in kulturhistorischer, statistischer und militärischer Beziehung. Danzig 1878. 
S. 246.

12) Woelky Nr. 218.
1») Der Empfänger des Lehens ist unbekannt. Die Nachricht über die Verleihung im 

Inventarium des Bistums Kulm vom I. 1759. Vgl. A. Mankowski, Inveatarr ciobr bi8- 
kupstum ckeimin8kiexo r r. 1614. 8ociets8 Literaris lorunensig. kontes XXII. Thorn 1927 
(ferner zit. Invent. v. 1614) S. 64. — Das Dorf hatte 1614 30 Lufen.

1») Woelky Nr. 218. — Bereits 1326 erscheint ein Nicolaus de Thilitz „vassllus no8ter". 
Woelky Nr. 217. — Liek S. 580. — Offensichtlich handelt es sich um dieselbe Person, die 1327 
genannt wird.
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1335 Tyczko von Zehymeloue — vielleicht einem Prußen") — 30 Hufen 
Land und Wald zu kulmischem Recht, damit hier ein deutschrechtliches Dorf, 
das „Eychenwalde" heißen solle, angelegt werde („pro loeutione viHe que 
H^cken>v3läe vocubitur"!)"). Ein Jahr darauf — 1336 — verlieh Bischof 
Otto dem deutschen Ritter Hoyke von Logendorf („6e ImAkenäorkk") im 
gleichen Teile der Löbau 50 Hufen, die „Hoykenwalde" genannt werden 
sollten („quod tloykenwuläe volumuZ nomin3ri"), zu kulmischem Recht"). 
Beide Gutsverleihungen zeigen in einer Hinsicht dasselbe Bild: sie sind 
Verleihungen noch unerschlofsenen Landes, denn nicht nur zufällig sieht sich 
der Bischof veranlaßt, beiden Gütern Namen zu erteilen bzw. die von den 
neuen Besitzern gegebenen Namen zu bestätigen"), und deutlich geht aus 
beiden Verleihungsurkunden hervor, daß sie im Hinblick auf die Einführung 
der deutschen Rechts- und Wirtschaftsordnung erteilt worden sind („pro 
locutione viUe").

Aus den 40er Jahren ist wieder eine Verleihung im nördlichen Teile 
der bischöflichen Löbau überliefert. 1346 übertrug Bischof Otto 40 Hufen 
in Grab au den prußischen Brüdern („kratribuZ prutenig") Jedike und 
Bartholomaeus „de Grabaw", den derzeitigen Besitzern des Dorfes, zu 
deutschem Recht?"). Auch bei dieser Verleihung wurden die siedlungs- 
politischen Absichten des Bischofs hervorgehoben („yum no8tre intentioni8 
exi8tit bonu ecc1e8ie no8tre auZere 3c eiu8 tionorem, commockum et pro 
lectum pro po88ibl1it3te no8tru 1oti8 8emper 3kfectibu8 procurure"); aber 
es handelt sich nicht um die Verleihung von Neuland, sondern um eine schon 
bestehende — und zwar prußische — Siedlung, die durch die Übertragung 
zu deutschem Recht und die anschließende Einführung der deutschen Wirt
schafts- und Rechtsordnung auf eine höhere wirtschaftliche und kulturelle 
Stufe gehoben werden sollte. Ähnlich scheinen die Verhältniße bei Ste
phansdorf gelegen zu haben, dessen Verleihung zeitlich nicht genau zu 
bestimmen ist, die aber auch auf Bischof Otto zurückgeht. Hier handelt es 
sich um die Übertragung von 20 Hufen im Dorfe „Skole" — also in einer

Dieser Auffassung ist A. Semrau, Die Entstehung und Befiederung der Vogtei 
Brathean (Kulmerland). Mitteil. des Coppernicus-Vereins zu Thorn 40 (1932) S. 122; Semran 
glaubt den Lerkunftsnamen „Zehymelove" in Samelauken, Kammeramt Morein, (— Zayme- 
low, Seymolaux) wiederzufinden. Vgl. auch A. Semrau, Die Siedlungen im Kammeramt 
Morein (Komturei Christburg) während der Ordenszeit. Mitt. d. Copp.-Ver. 39 (1931) S. 67. — 

Ktzlrr^nski, O luänoscj polskiej v prusieck nieAüys lcrryLsclück. Lemberg 1882, S. 122 
hält Tyczko von Zehymelove natürlich für einen Polen und stellt ihn in recht unwahrschein
licher Weise in eine Reihe mit dem 1440 genannten Lewke von Schymilaw und dem 1515 
genannten Adam Schimloffsky, die fraglos in Seehausen (Kr. Graudenz, früher pvln. 
Szumilowo, im Mittelalt. „Schimmelaw") zu Lause waren.

i7) Woelkv Nr. 247.
1«) Woelky Nr. 253.
iv) Bei Eichwalde (Dembin) ist die polnische Namensform ohne Zweikel vom ursprüng

lichen deutschen Namen abgeleitet worden. Das gleiche ist auch bei Leikenwalde der Fall, 
das den Namen „Truszczyn" erst nach dem im 16. Jahrhundert erfolgten Aussterben der Fa
milie des ersten Besitzers (Ketczynski S. 122. — 8Io»mik xeoZraiicrnx Krölerestwa polskiego i 
innxck Lrsjüv slowisnskicb. . Lersg. v. B. Cblebowski, F. Sulimierski und W. Walewski. 
Warschau 1880 fs. 12, S. 524) von der neuen Besitzerfamilie Truszczynski empfing. Lick L. 581.

20) Woelky Nr. 284.
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prußischen Siedlung?*) an einen Stephan??), von dem das Dorf später 
seinen Namen empfangen hat.

Wann die übrigen im bischöflichen Anteile der Löbau liegenden 
adeligen Güter verliehen worden sind, ist nicht genau zu ermitteln. In 
Lobenstein ist 1348 — also noch zur Zeit Bischof Ottos — von einer 
Katherina „äomina eiu8äem ville" die Rede??). Diesem Llmstand ist wohl 
zu entnehmen, daß auch die Verleihung dieses Gutes von Bischof Otto oder 
von einem seiner Vorgänger vorgenommen worden ist. Für Kolzen 
(Kolodzeiken) und Tillitzken ist eine Verleihung durch Bischof Stephan 
von Kulm (1480—1495) überliefert?*). In beiden Fällen handelt es sich nur 
um kleine je 10 Hufen umfassende Lehen. Äber Po m merken (Pomier- 
ken), Nagelstal (Naguschewo) und Tarschen (Tarczyn) liegen erst 
Nachrichten aus dem 17. Jahrhundert vor. Mit Ausnahme von Nagelstal, 
das 30 Hufen umfaßte, handelt es sich auch bei diesen Besitzungen um 
kleine Güter, die im 17. Jahrhundert je 12 Hufen aufzuweisen hatten^). Es 
ist daher auch nicht festzustellen, ob es sich bei diesen Verleihungen um die 
Übertragung von noch unerschlossenen Gebieten oder um bereits bestehende 
Siedlungen handelt. Doch ist bei dem geringen Amfang dieser Besitzungen 
wohl das letztere anzunehmen.

Zieht man diese Llmstände in Betracht, so kann man wohl sagen, daß 
die Verleihung großer Besitzungen an ritterbürtige Herren, die damit zu
gleich die Mitwirkung an der wirtschaftlichen und kulturellen Erschließung 
des Landes übernahmen, im bischöflichen Anteil der Löbau im wesentlichen 
zur Zeit Bischof Ottos abgeschlossen war. Wenn dabei von den 6 größeren 
Besitzungen — Weidenau, Segersdorf (Swiniarzec), Eich
walde, Heikenwalde (Trusuczyn), Grab au und Stephans
dorf — 4 im südöstlichen bewaldeten Teil des bischöflichen Anteils der 
Löbau lagen, dürfte daraus wohl hervorgehen, daß den siedlungspolitischen 
Maßnahmen des Bischofs eine gewisse Planmäßigkeit zugrunde lag und daß 
er sich für die Erschließung dieses Teiles seiner Besitzungen insbesondere 
der Hilfe großer Lehnsträger zu bedienen suchte.

Diese Absicht ist fraglos durchaus in Erfüllung gegangen. Wie das 
Kontributionsregister von 1570^) zeigt, hatte auf sämtlichen durch diese 
Verleihungen entstandenen Gütern die Hufenverfassung als äußeres Kenn
zeichen der deutschen Rechts- und Wirtschaftsordnung Eingang gefunden?-). 
In Grab au ist neben dem Lehnsgut noch ein bischöfliches Zinsdorf ent
standen, in dem es 1570 46 zinspflichtige Hufen gab??). Auf einer ganzen

2g Im Namen „Skole" steckt kraglos ein prußischer Stamm. Vgl. dazu die ähnlich 
lautenden prußischen Ortsnamen „Skolmen" und „Scolotiten" bei G. Gerullis, Die altpreußi
schen Ortsnamen. Berlin und Leipzig 1922. S. 162.

-2) »iek S. 578. — Invent. 1614 S. 64.
2») Woelkv Nr. 290.
2«) Invent. V. 1614 S. 62 u. 67.
25) Invent. v. 1614. S. 62, 65 und 66.
26) polsks XVI rvieku poä wrxltzäem Aeoxrskicrno-ststist^crnym. XII: prusx Xrölevslcie 
I. Lrsg. von I. T. BaranowM. Lr I. Teüäls äriejüve D. XXIII. Warschau 1911 (ferner 

zit. Kontr.-Reg. v. 1570).
27) Vgl. Kontr.-Reg. v. 1570 S. 289 ff. „Der Pobur, so gegeben aus dem Lobauischen 

und Freideckischen Gebiete".
28) Kontr.-Reg. v. 1570 S. 290. — Ebenda wird noch ein Dorf Grabau mit 4 freien 

Lufen angeführt; es handelt sich wohl um dasselbe Dorf, vielleicht nur um einen besonderen 
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Reihe dieser Besitzungen mögen deutsche Bauern angesetzt worden sein und 
sich auch längere Zeit gehalten haben, wie die deutschen Namensformen 
einiger Siedlungen — wie „Koykenwalde", „Stiepensdorf" (-- Stephans- 
dorf), aber „Dambinn!" (heute wieder Eichwalde) — zeigen, die noch im 
16. Jahrhundert gebräuchlich waren?").

Die Planmäßigkeit der von Bischof Otto vorgenommenen Siedlungs
maßnahmen finden in der deutschrechtlichen Dorfsiedlung 
eine weitere Bestätigung.

Leider ist die Überlieferung für die Zinsdörfer der bischöflichen Löbau 
wesentlich ungünstiger als für die Güter, und in keinem einzigen Falle ist 
es möglich, das Zahr der Gründung bzw. der ümlegung eines Dorfes mit 
Sicherheit zu ermitteln und so den zeitlichen Ablauf der Siedlung fest
zustellen. Nur soviel läßt sich mit vollster Deutlichkeit erkennen, daß die 
Dorfsiedlung im bischöflichen Anteil der Löbau nahezu im vollen ümfange 
auf Bischof Otto zurückzuführen ist, der somit mit allen ihm zur Verfügung 
stehenden Mitteln die Erschließung dieses Gebietes betrieben hat.

Die Dörfer Lansen mit 60 Kufen und KarLwitz (Kartowitz) mit 
40 Kufen erhielten — das erste 1367, das letzte 1371 — von Bischof Wikbold 
von Kulm (1363—1385) eine zweite Verschreibung, aus der hervorgeht, daß 
beide Dörfer von Bischof Otto zu deutschem Recht umgelegt („6e locatione 
vi11e") worden sind?"). Für das Dorf Pronikau, das bereits 1321 erwähnt 
wird"), überliefert der Visitationsbericht aus den Jahren 1667/72 die Lo- 
kation durch Bischof Otto im Jahre 1350 („... 8ub Ottone epi8copo in 
man8i8 60 I0catu8 eudem que Hotowo (Güldenbach) aetate")^). Da Otto 
die Bischofswürde aber nur bis 1349 bekleidet hat, kann die im Visitations
bericht angegebene Jahreszahl nur auf eine Schätzung oder auf eine durch 
fehlerhafte Abschriften verursachte Verschreibung zurückgehen, muß also 
dahingestellt bleiben; an der Lokation durch Bischof Otto braucht dagegen 
kein Zweifel zu bestehen, da der Visitator häufig in Urkunden Einblick hatte, 
die heute vielfach nicht mehr erhalten sind. Das Dorf Schweinichen 
(Zwiniarz) soll auf Veranlassung des Bischofs Otto durch Konrad Kam
mer — also durch einen deutschen Lokator — umgelegt worden sein"). 
Wann die Ümlegung erfolgt ist, wird nicht ersichtlich. Der Visitations
bericht aus den Jahren 1667/72 setzt die ümlegung des Dorfes in das Jahr 
1350")« Doch handelt es sich fraglos auch hier um eine Schätzung, oder 
um eine fehlerhafte urkundliche Überlieferung. Erwähnt wird das Dorf 
unter dem Namen „Swyner" bereits 1336 als Grenzdorf von Keiken-

Teil desselben. — 1614 gab es in Grabau 6 Pfarrhufen, 5 der Löbauer Propstei gehörige 
Lnfen, 6 Schulzenhufen, 13^ Lufen, die dem Marienaltar in der Grabauer Pfarrkirche 
zinsten und 17^ adelige Lufen; der Rest — 12 Lufen — war im bäuerlichen Besitz.

2«) Kontr.-Reg. v. 1570 S. 289 ff.
so) Woelky Nr. 320.

In der Urkunde von Tuschau ist 1321 vom „klisse cru prsntenitr" die Rede. Woelkh 
Nr. 193. — Vgl. auch die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreußen 10, S. 694.

S2) Visitstiones episcopstus Lulmensis ^närea Olsrovslci episcopo s. 1667—1672 kacwe. Lur. 
6 Oapla. 8ociets8 I_itersria lorunensis. kootes 6—10. Thorn. 1902—1906. (ferner ztt. 
Visit. 1667/72) S. 404, vgl. ebda S. 364.

ss) Ktztrzynski S. 64.
s») Visit. 1667/72 S. 412.
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walde^). Ob die Llmlegung schon damals erfolgt war, ist nicht sicher, wenn 
auch denkbar. Der Pleban „in Swyn" wird 1371 erwähnt^). Auf die 
Gründung des 60 Lufen großen Dorfes Ramnitz (Rumian) durch Bi
schof Otto weift ein 1759 erwähntes Schulzenprivileg hin, das angeblich im 
Zahre 1310 von Bischof Otto ausgestellt worden sei-"). Die Jahreszahl ist 
— wohl infolge fehlerhafter Abschriften — falsch; doch liegt auch hier kein 
Grund vor, die Amlegung durch Bischof Otto zu bezweifeln; in das Gesamt
bild der Aussiedlung des Südens der bischöflichen Löbau paßt diese Aufgabe 
jedenfalls aufs beste hinein.

Ist bei den bisher genannten Dörfern im südlichen Teil der bischöf
lichen Löbau ausdrücklich von ihrer Lokation durch Bischof Otto bzw. von 
einem Schulzenprivileg die Rede gewesen, aus dem die Tatsache der Lo
kation durch Bischof Otto hervorgeht, so finden die drei weiteren Dörfer 
in diesem Raume — Tanneberg (Zeglia), Rübenau (Rybno) und Rom- 
men — bloß in einer von Bischof Otto 1335 bzw. 1336 ausgestellten Ur
kunde ihre erstmalige Erwähnung, und zwar werden die Dörfer Tanne- 
berg („villa lannenberZ") und Rübenau („k^din") als Grenzdörfer 
in der Verleihungsurkunde von Eichwalde 1335 genannt^), während Rom - 
men („Romyncze") in der Verleihungsurkunde von Leikenwalde 1336 
erwähnt wird^°). Ob es sich bei den genannten Dörfern schon zu diesem 
Zeitpunkt um deutschrechtliche Siedlungen handelt, d. h. ob die Gründung 
oder Llmlegung zu deutschem Recht bereits 1335/36 erfolgt war, ist nicht 
genau festzustellen; es wäre aber doch wohl denkbar, daß die Amlegung 
bereits damals geplant und vielleicht auch schon in Angriff genommen war. 
Im 16. Jahrhundert werden alle drei Dörfer als Lufendörfer genannt, und 
zwar Tanneberg mit 40, Rommen mit 60 und Rübenau mit 50 Lufen").

Eine besondere Schwierigkeit liegt bei dem letzten Dorf im südlichen 
Teil der bischöflichen Löbau — beiTinnwalde — vor. Ob dieses Dorf 
ebenfalls eine Gründung des 14. Jahrhunderts oder gar Bischof Ottos ist, 
läßt sich nicht ermitteln. Es wird zwar vom Bischof von Kulm 1452 als 
„unser dorff Tilenwalde" bezeichnet") und hatte 1570 60 zinspflichtige 
Lufen"), wurde dann aber wenige Zahre später — 1594 — vom Bischof 
von Kulm Peter Kostka in ein Vorwerk verwandelt, wobei die Bauern nach 
Guttau übergeführt wurden"). Durch diese Umsiedlung ist die geschichtliche 
Äberlieferung des Dorfes unterbrochen worden, so daß sich auch keine mittel
baren Linweise auf die Gründungszeit erhalten haben.

Mit den genannten Dorfgründungen war in Verbindung mit den

22) Woelky Nr. 253.
s«) Woelky Nr. 328. — Clown, geogr. 14, S. 688.
27) Invent. v. 1614 S. 54.
38) Woelky Nr. 247.
2») Woelky Nr. 253.
«o) Tanneberg wird im Kontr.-Reg. von 157V nicht genannt; 1614 hatte es 3V Lufen. 

Invent. V. 1614 S. 55—56. — Visit. 1667/72 S. 420: „oiim 40 msnsi ibi (Tanneberg) censebsn- 
wr". — über Rommen vgl. Kontr.-Reg. v. 1570 S. 291—2S3, Invent. v. 1614 S. 53—54. — 
Rübenau wird im Kontr.-Reg. v. 1570 mit 8 freien Lufen angeführt (S. 291); 1614 hatte 
es 50 Lufen. Invent. v. 1614 S. 54.

«i) Woelky Nr. 602.
") Kontr.-Reg. v. 1570 S. 290.
«») Woelky Nr. 1103.
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Gutsverleihungen der südliche Teil der bischöflichen Löbau vollständig auf- 
gesiedelt worden. Bei der Mehrzahl dieser Dörfer — bei Äartwitz, 
Rübenau, Tanneberg, Rommen, Ramnitz (Rumian) und 
wohl auch bei Schweinichen und Pronikau — handelt es sich un
zweifelhaft um die Llmlegung schon bestehender älterer prußischer und pol
nischer Siedlungen"). Die Mehrzahl dieser alten Dörfer wird man sich — 
wenigstens im südöstlichen Teile der bischöflichen Löbau — als kleine Wald
siedlungen vorstellen müssen, deren Gemarkungen bei der Einführung der 
deutschen Rechts- und Wirtschaftsordnung durch Waldrodung beträchtlich 
erweitert wurden und deren Anlage auch selbst eine vollkommene Um
gestaltung erfuhr. Nur bei Tinnwalde wird man annehmen dürfen, 
daß hier eine deutschrechtliche Neugründung aus wilder Wurzel vorliegt, 
die vermutlich auch mit deutschen Bauern besetzt worden ist"); jedenfalls 
hätte bei einem prußisch oder polnisch besetzten Dorfe kaum ein Grund vor
gelegen, den Ortsnamen zu ändern, wie andererseits auch kaum anzunehmen 
wäre, daß sich bei einer slawischen oder prußischen Besetzung der ursprüng
liche deutsche Ortsname erhalten hätte.

Wie im Süden des bischöflichen Anteils der Löbau geht auch im Gebiet 
nördlich der Stadt Löbau die dörfliche Siedlung zu deutschem Recht fast 
ausschließlich auf Bischof Otto zurück. Für das Dorf Güldenbach 
(Zlottowo, „Goltbach") überliefert der Visitationsbericht aus den Jahren 
1667/72, daß das Dorf von Bischof Otto mit 80 Äufen angelegt („locutu") 
worden sei"). Allerdings gibt der Visitationsbericht als Gründungsjahr 
1350 an und fügt hinzu, daß Bischof Wikbold die auf Bischof Otto zurück
gehende Gründung bestätigt habe (locutionem vMe per Ottonem epi8copum 
kuctum ... conkirmut")"). Auch auf diese Nachricht bezieht sich das, was 
bereits über die Dörfer Pronikau und Schweinichen gesagt worden ist. Wie 
die noch im 16. Jahrhundert gebräuchliche Namensform „Goltbach" ver
muten läßt, ist das Dorf wohl aus wilder Wurzel gegründet und mit 
deutschen Bauern besetzt worden. Noch im 17. Jahrhundert war der Anteil 
deutscher bzw. deutschklingender Namen unter den bäuerlichen Besitzern des 
Dorfes ein verhältnismäßig großer"). Bischwalde erhielt 1367 von

") Rommen, dessen Namensform auch als „Ramnitz", „Rammte", „Romhncze", 
„Romynche" und ähnl. überliefert ist (vgl. Liet S. 474), ist zweifellos eine prußische Siedlung ge
wesen; vgl. auch die ähnliche Namensform „Rominten" bei Gerullis S. 143. — Das gleiche gilt 
wohl auch für Ramnitz (Rumian). — Der Name „P r a n t e n i tz" für Pronikau dürfte eher 
prußisch als polnisch zu deuten sein. Der Name „Ieglia" (Tanneberg) ist prußi- 
fchen Ursprungs; der polnische Stamm lautet „joäls". Vgl. St. Kujot, Klo rslotyl psraiie w 
Urisiejsrej ll^ecer^i cbelmingkiej? Kocraiki (o>v. tlsukowego >v loruniu. 11 (1904) S. 41. Bei 
den übrigen nichtdeutschen Ramensformen ist wohl ein slawischer oder doch eine stark slawiscb 
beeinflußter Siedlungsname anzunehmen; immerhin wäre auch bei ihnen die Ableitung von 
einem prußischen Namen nicht ganz ausgeschlossen.

*5) Der Namen „Tilenwalde" dürfte wohl vorn Besetzer u. ersten Schulzen oder einer 
anderen maßgebenden — in jedem Falle aber deutschen — Persönlichkeit hergeleitet sein.

") Visit. 1667/72 S. 364.
«7) Visit. 1667/72 S. 367. — Jnvent. v. 1614 S. 47. — Nach den Angaben des bischöflichen 

Inventariums von 1759 war das Schulzenprivileg von Güldenbach von Bischof Wikbold an
geblich im Jahre 1300 (!) erteilt worden. Edda. Fraglos handelt es sich bei diesem Privileg 
um die von Bischof Wikbold ausgestellte Erneuerungshandfeste.

«s) Unter den Lufenbauern des Dorfes, deren Zahl insgesamt 21 betrug, kommen 1614 
folgende deutschklingende Namen vor: Gromann, Michael „podle Gassy" (— Neben der 
Gaffe), Sans Ledert, Fasfa (— Pfaffe, Wencler (— Wenzler), Klein Tomaß, Klatha 
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Bischof Wikbold eine zweite Landfeste, aus der hervorgeht, daß die Lo- 
kation des Dorfes auf Bischof Otto zurückzuführen ist („3uäiti8 ei inteUectis 
1jtteri8 ... Ottoni8 ... 6e locatione villue no8trae L^8ckv^3l6e")"). Wie 
der noch heute erhaltene deutsche Name des Dorfes dartut, für den es keine 
polnische Entsprechung gibt, liegt offensichtlich auch hier eine Neugründung 
vor, und zwar — wie ebenfalls aus dem Namen hervorgeht — eine Wald
rodungssiedlung, die fraglos stark mit deutschen Bauern besetzt worden 
ist°°). Wie Bischwalde ist auch Kasenitz (Kazanitz) eine von Bischof 
Wikbold bestätigte Gründung des Bischofs Otto. Das Inventarium des 
Kulmer Bistums aus dem Jahre 1759 erwähnt ein Schulzenprivileg für 
Kasenitz vom Jahre 1367^), und aus dem Visitationsbericht der Jahre 
1667/72 geht hervor, daß Bischof Wikbold die von Bischof Otto vor
genommene Lokation des Dorfes bestätigt habe („ViLboIck, epi8copi, qui 
locutionem vMae in M3N8ibu8 70 per Ottonem, 3ntece88orem 8uum... 
conkirm3vit")^). Obwohl anzunehmen ist, daß Kasenitz — wie der Name 
ausweist — durch Amlegung einer älteren Siedlung entstanden ist, so 
scheint doch auch diese Siedlung eine stärkere deutsche bäuerliche Bevölkerung 
empfangen zu haben; jedenfalls ist auch hier der Anteil deutscher Namen 
unter den bäuerlichen Besitzern im 17. Jahrhundert ein ganz beträchtlicher^). 
Für das 100 Hufen umfassende Dorf Rosental findet sich im Visi
tationsbericht der Jahre 1667/72 ein Hinweis auf eine „orümatio" der 
Bischöfe Otto und Wikbold bezüglich des Kirchenzehnten („ex orciinutione 
0ttoni8 et Vicbolcll epi8coporum .. .")^), aus der hervorgeht, daß wohl 
auch für diese Siedlung ein Lokationsprivileg Bischof Ottos und eine Er
neuerungshandfeste Bischof Wikbolds vorgelegen Habens. Das Dorf, das 
wie Bischwalde seinen deutschen Namen bis in die Gegenwart hinein 
bewahrt hat^), scheint ebenfalls aus wilder Wurzel gegründet worden zu 

(— Klathe oder Klatt), Thomas Gregier, Osman, Klein Mac (— Matz), Langa (— Lange). 
Invent. v. 1614 S. 47. — Wenn die Träger dieser Namen — wie die polnische Form es aus
weist — sich im 17. Jahrhundert vielleicht auch nicht mehr als Deutsche fühlten, so ist das Vor
kommen einer so überraschend großen Zahl deutschklingender Namen doch ein Beweis dafür, 
daß der deutsche Bevölkerungsanteil im Dorfe mindestens ein außerordentlich großer gewesen 
sein muß. Dagegen würde auch nicht eine eventuelle teilweise Neubesiedelung des Dorfes 
sprechen. Diese hat dann jedenfalls vor der zweiten deutschen Siedlung nach dem zweiten 
schwedisch-polnischen Kriege (1655—1660) stattgefunden, ist also nicht mit Lilfe zugewanderter 
deutscher Siedler, sondern mit örtlichen Kräften erfolgt. Auch der Gebrauch des deutschen 
Namens „Goltbach" im 16. Jahrhundert spricht für das Fortbestehen einer im Mittelalter an
gesetzten deutschen Bevölkerung. Noch 1927 hieß eine Nebenstraße in Güldenbach „gaska" 
(Gäßchen). Invent. v. 1614 S. 38.

4« ) Das Privileg ist abgedruckt von A. Mankowski, per^vilej bislcupa ckelminZkiexo Wik- 
bclclg r r. 1367 — §o. Tapiski tove. nsukowexo ve "poruniu 6 (1932—1925) S. 3—5. — Erwähnt 
wird diese Urkunde auch von Liek S. 555. — Vgl. auch Invent. v. 1614 S. 37.

so) Allerdings ist 1614 die Zahl der unter den Lufenbauern vorkommenden deutschklingen
den Namen nur gering: unter insgesamt 20 Namen können als deutsch nur angesprvchen 
werden Thhla (— Thiele), Faster, Leymann. Invent. v. 1614 S. 36.

sp Invent. v. 1614 S. 40 . — Liek S. 564.
ss) Visit. 1667/72 S. 393. — Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreußen 10,

6s) Unter den 25 Lufenbauern finden sich folgende deutschklingende Namen: Lan, Klaus, 
Casper Zeidel, Jakiel u Gassy (— An der Gaste), Kieyzar (— Kaiser), Macfalda (— Matz
feld), Reichert, Zeidel, Casper Na Gorze (— Auf dem Berge), Werner, Benik Gerqe 
Malcher. Invent. v. 1614 S. 38—39.

64) Visit. V. 1667/72 S. 402.
ss) Ein Krugprivileg ist erst aus dem Jahre 1491 überliefert. Invent. v. 1614 S. 43. 
s«) Kontr.-Reg. v. 1570 S. 290.
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sein und hat eine außerordentlich starke, wenn nicht rein deutsche bäuerliche 
Bevölkerung empfangen. Jedenfalls war der Anteil deutscher Namen unter 
den bäuerlichen Besitzern des Dorfes noch zu Anfang des 17. Jahrhunderts 
— allerdings auch hier bereits in stark polonisierten Formen — ein ganz 
besonders großer^).

Ob noch weitere Dorfgründungen im Norden des bischöflichen Anteils 
der Löbau auf Bischof Otto zurückgehen, ist nicht überliefert. Schilken - 
dorf (Zielkau), das auf 30 Hufen angelegt worden ist und seinen deutschen 
Namen bis ins 16. Jahrhundert hinein bewahrt hat^), wird erst im 
16. Jahrhundert genannt^). Das 50 Hufen große Dorf Waldeck wird 
urkundlich erstmalig 1404 erwähnt^). Ein Schulzenprivileg von Waldeck 
hat sich aus dem Jahre 1526 erhalten^). Wie bei den übrigen Dörfern 
dieses Gebietes, die ihren deutschen Namen behalten oder mindestens bis 
ins 16. Jahrhundert hinein bewahrt haben, ist auch für Waldeck eine stärkere 
deutsche Besetzung im Mittelalter anzunehmen; jedenfalls wird aus dem 
Jahre 1404 eine ganze Neihe deutscher Namen von Bewohnern in der 
Amgebung der Dörfer Leip und Waldeck genannt^). 1303 ist vom „cumpum 
^1o1e" die Rede^). Ah sich dahinter schon das Dorf Mole (Omulle) 
verbirgt, ist recht zweifelhaft, da die Aussiedlung dieser Gegend erst in den 
20er und 30er Jahren des 14. Jahrhunderts richtig in Gang kam; höchstens 
könnte es sich um eine kleine prußische Siedlung handeln^), die als Vor- 
läuferin des späteren deutschrechtlichen Dorfes anzusehen wäre. Das 
deutschrechtliche Dorf hatte 1570 60 Hufen^). Ein Schulzenprivileg ist erst 
aus dem Jahre 1621 erhalten^). Wenn sich aber auch für diese Dörfer 
keine Handfesten erhalten haben und wenn auch der Zeitpunkt ihrer Am- 
legung nicht überliefert ist, so wird man doch wohl kaum in der Annahme 
fehlgehen, daß auch diese Dörfer im Zuge der deutschrechtlichen Aussiedelung 
dieser Gegend — also noch zur Zeit Bischof Ottos vor der Mitte des 
14. Jahrhunderts — entstanden sind.

Beim überwiegenden Teil der Dörfer im nördlichen Teil der bischöf
lichen Löbau handelt es sich ganz zweifellos um Neugründungen aus wilder

s?) Unter den 29 Lufenbauern in Nosental kommen 1614 folgende deutschklingende Namen 
vor. Iagiel Drazer, Klein Paul, Gregier Na koncu (— Am Ende), Loffmann, Rozner, Sans 
Krauza (— Krause), Mac Shuser (— Matz Schuster oder Schuser), Francel (— Franzel), 
Lux Drazer, Lorens Na koncu, Gregier Peter, Bendyk Drazer, Iankier, Tofiel, Drazer, 
Borchart, Golcert (— Golzert), Rudrys, podle gasy (Neben der Gasse), Lans Benka, 
Nikiel Barcz, Gregier, Wegner, Faltin Drazer, Stephan Langa (— Lange). Invent. v. 1614. 
S. 42—43.

58) Visit. 1667/72 S. 393: „antiquitum Scbilkienäorkk".
s«) Kontr.-Neg. v. 1570 S. 290. — Ein Schulzenprivileg von 1570 wird im Invent. v. 1614 

S. 42 erwähnt.
«») Woelkv Nr. 445.
«*) Invent. V. 1614 S. 46.
°2) In einer Urkunde aus dem Jahre 1404 werden „als possessorea et mbabitatores quatuor 

msnsorum in kine prseäicti ps^i (Lypowo — Leip im Kreise Osterode) et in äextera 
Parte in Laurentius Kreczmer, Dittericus Prusse, Michel Krauze und Lau-
rentius Voigt genannt. Woelky Nr. 445.

«») Woelky Nr. 156.
64) Einen slawischen Klang hat die Bezeichnung „Mole"' nicht. Dagegen ließe sich das lit. 

molis — Lehm sehr gut dazustellen (vgl. auch Gerullis S. 100). Die offenbar spätere Form 
Smulle scheint sich an die Form „Mole" angelehnt zu haben.

os) Kontr.-Reg. v. 1570 S. 290.
««) Invent. v. 1614 S. 49.
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Wurzel, und zwar mindestens zu einem Teil zugleich auch um Gründungen 
auf Waldboden. Wenigstens lasten die deutschen Namen von Schilken - 
dorf, Bischwalde, Rosental, Güldenbach („Goltbach") 
und vielleicht auch Walde ck°?), für die keine polnischen Nebenformen vor
handen sind, vermuten, daß es Neugründungen sind, die offensichtlich mit 
Liste deutscher Siedler angelegt wurden. Für die Vermutung, daß man 
es bei diesen Dörfern mit Neugründungen zu tun hat, spricht auch der 
Llmstand, daß es sich bei ihnen um verhältnismäßig große Siedlungen 
handelt. So war Rosental mit 100 Lufen ausgestattet, während die 
übrigen Dörfer meist auf etwa 50—70 Lufen angelegt waren. Für eine 
Neugründung der Dörfer sprechen auch ihre Formen. Kasenitz, Gül
denbach und Bischwalde sind ausgesprochene Straßendörfer; 
Rosental kann als Straßen- oder Doppelzeilendorf bezeichnet werden, 
während Schilkendorf ein Doppelzeilendorf darstellt. Schließlich lasten 
auch die Grenzen der Gemarkungen — soweit sie sich aus den heutigen Ge
meindegrenzen noch erschließen lasten — deutlich eine planmäßige Anlage 
erkennen, die das Neuland in großzügiger Weise aufteilte und auch dort, 
wo sie, wie in Grabau und wahrscheinlich auch in Kasenitz, an schon be
stehende Siedlungen anknüpfte, etwas vollkommen Neues schuf. Gerade 
diese großzügige Planung ist es aber auch, die in der Austastung bestärkt, 
daß diese Dorfgründungen nicht das Ergebnis einer zufälligen Siedlung, 
sondern das zielbewußte Werk eines Einzelnen sind.

So ist der bischöfliche Anteil der Löbau im wesentlichen durch die 
Siedlungstätigkeit Bischofs Otto von Kulm um die Mitte des 14. Jahr
hunderts mit Liste von Dorf- und Gutsanlagen planmäßig aufgesiedelt 
worden. Es ist dabei im nördlichen Teil der bischöflichen Löbau als 
Ergebnis einer ganzen Anzahl dörflicher Neugründungen ein — wenn nicht 
alle Anzeichen trügen — stark deutsch durchsetztes oder gar rein deutsches 
Siedlungsgebiet entstanden, das sich in seinen Restbeständen bis ins 17. und 
vielleicht sogar in das 18. Jahrhundert hinein erhalten hat. Zm südlichen 
Teil der bischöflichen Löbau, wo Guts- und Dorstiedlung nebeneinander 
Hergingen und wo die letztere vielfach an bereits bestehende, vorwiegend 
prußische Dörfer anknüpfte, hat sich kein ausgesprochen deutsches Siedlungs
gebiet entwickeln können; doch sind fraglos auch hier neben prußischen und 
polnischen Bauern deutsche bäuerliche Siedler angesetzt worden, so daß hier 
ein Mischgebiet entstand, in dem der deutsche Bevölkerungsanteil aber nicht 
sehr zahlreich und daher auch nicht so widerstandsfähig gewesen ist wie im 
Norden der bischöflichen Löbau.

Der Ortsname lautet allerdings schon 1404 „Waldyki". Woelky Nr. 445. Doch ist 
immerhin denkbar, daß es sich um eine Umbildlung eines deutschen mit «Wald —' zusammen
gesetzten Namens — vielleicht tatsächlich „WaldeS" — handelt.

95



Der Danziger Rat verteidigt die Privilegien 
seiner Stadt und Westpreußens bei der letzten 

polnischen Königswahl.
(Eine Studie zur Geschichte Danzigs im 18. Jahrhundert.)

Von Heinz W. H o f f m a n n.

Vorwort.

Diese Arbeit ist eng mit der Geschichte der Königswahl Stanislaus 
August Poniatowskis verknüpft. Zwar sind die Begebenheiten der Jahre 
1763—65 mehrmals in der Fachliteratur geschildert worden, aber doch nur, 
soweit sie sich auf polnische, russische oder preußische Fragen erstreckten. Ganz 
anders steht es um Danzig und Westpreußen! Man hat bisher kaum er- 
wähnt, daß Stadt und Provinz damals einen schweren Existenzkampf führten. 
Ihr Ringen mit dem polnischen Reichstag war kein Streit, der sich bloß auf 
Zölle, Wirtschaftsprobleme und dergl. beschränkte, sondern es war eine tief
greifende Auseinandersetzung. Unter dem Deckmantel staatsrechtlicher Be
griffe und in der Form interner Händel wurde hier ein Nationalitätenkampf 
ausgefochten, dessen Bedeutung erst in unseren Tagen zum vollen Bewußtsein 
kommt. Deutschtum gegen Polentum: so lautet die Schlußformel für diesen 
Konflikt. Zum letztenmal trug das alte Polen eine großangelegte Offensive 
gegen Westpreußen vor. Einführung gemeinsamer Zollgrenzen, Reorgani
sation der Aufsicht in der Provinz, Untersuchung der Danziger Privilegien: 
was war es anders als ein Versuch, die Hoheitsrechte der Republik auszu- 
dehnen und eine Polonisierung durchzusetzen? Die Warschauer Reformer 
befanden sich erst am Anfang, ihre Ziele reichten weiter. Sie endeten in der 
restlosen Eingliederung aller selbstverwalteten Gebiete nach dem Programm 
der Lubliner Union. Es brauchte auch die polnischen Patrioten nicht zu ent
mutigen, daß ihr zerrütteter Staat für derartige Ambitionen ungeeignet er
schien. Vorläufig setzten sie ja erst einmal die Hebel an; das übrige blieb 
abzuwarten. Friedrich der Große und Katharina II. hatten ihre Militär
macht, die Polen mußten sich auf das Verhandeln legen, und am Unterlauf 
der Weichsel hofften sie auf leichten Erfolg. Mit der Stärkung ihrer Herr
schaft in Westpreußen wäre zweifellos ein guter Auftakt zur Wiederbelebung 
der Republik geschaffen worden. Bedeutete doch jeder Fortfall eines west- 
preußischen Privilegs Erhöhung des zentralistischen Einflusses.

Meist bezeichneten die Danziger ihre polnischen Gegner als geldgierig, 
verlogen oder rabulistisch; dies mag auch im allgemeinen gestimmt haben.
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Aber wer will leugnen, daß sich jene Eigenschaften oft mit glühendem na
tionalem Fanatismus paarten? Sowohl in der Provinz als auch in Danzig 
durchschaute man rechtzeitig die Minierarbeit der Polen. Der Danziger 
Sekretär Skubowius mahnte den Rat, jede Gelegenheit zu benutzen, die von 
der „Polackerie" befreie. Wenn die westpreußischen Adelsfaktionen einander 
schwere Fehler verwarfen, dann brandmarkten sie an erster Stelle eine zu laue 
Haltung gegen die „Republik". Nachlässigkeiten, die das Eindringen pol
nischer Gesetze, polnischer Sprache und polnischer Unordnung" ermöglichten, 
wurden als Landesverrat bezeichnet. Dadurch gestaltete sich die Abwehrfront 
der Westpreußen zum Bollwerk deutschen Volkstums.

In diesem Streit hatte Danzig eine maßgebende Rolle übernommen. 
Gewiß, die Danziger kämpften für ihre Autonomie und beschritten zunächst 
nur den Weg der Selbsterhaltung. Doch der Mampf einer deutschen Stadt 
um ihre ungeschmälerten Rechte schloß ja auch die Verteidigung der völkischen 
Belange ein, und hierin ist der historische Wert der Danziger Politik zu 
suchen!

Die nachstehende Abhandlung greift bisweilen auf Danzigs Geschichte 
im Siebenjährigen Krieg zurück, deren Fortsetzung sie bildet. Sie soll sich 
in eine Skizzenfolge reihen, die den Stadtstaat während des 18. Jahrhunderts 
darstellt. — Aktenunterlagen sind reichlich vorhanden, leider jedoch von so 
spröder Art, daß die Aussonderung des Nebensächlichen Schwierigkeiten 
ergibt. Am die Lauptlinie zu wahren, mußte weitgehend auf Einzelheiten 
verzichtet werden, u. a. auf eine Antersuchung der Verhandlungen zwischen 
Danzig und Rußland.

Den Ausführungen liegt überwiegend Material des Reichsarchivs 
Danzig zugrunde, besonders der „kecesz ckes Interre^ni ...". Aus dem Ge
heimen Staatsarchiv Berlin-Dahlem konnten noch ergänzend die Berichte 
des preußischen Residenten in Danzig, Benjamin Reimer, für die Zeit von 
176)—64 herangezogen werden. Ferner wurde die sogenannte Privatkor- 
respondenz des Danziger Vertreters am polnischen Lose, Skubowius, mit dem 
Ratssekretär Constantin Ludwig Wahl in Danzig benutzt. — Literatur und 
gedruckte Quellen fanden wenig Verwendung; sie dienen im allgemeinen nur 
zur Erläuterung der Vorgänge in Polen*).

*) Reichsarchiv, Danzig, 3VV, 31 Nr. 46 s, b, c. Receß des Interregni seit dem Absterben 
Zhro Kgl. Mayt. Augusti IN. bis auf die Ihr» Kgl. Mayt. Stanislao Augusts von dieser Stadt 
geleistete Luldigung ab anno 1763 d. 12. Octobr. usq. sä »nimm 1765 d. 31. Julii. — Reichsarchiv, 
Danzig, 30V, 9 Nr. 122/24 Berichte des Sekretärs Skubowius, Warschau, an den Sekretär 
C. L. Wahl in Danzig (litterse privstse). — Geheimes Staatsarchiv, Berlin-Dahlem Rep. 7. 
5» Bände 1763/65. Ministerial-Correspondenz des Residenten Reimer in Danzig.

Abkürzung««:
Rz -- Rezeß.
Rz. Anl. Anlage zum Rezeß.
Skub. — Skubowius.
Reimer — Ministerialkorrespodenz des Residenten Reimer.
P. C. - Politische Correspondenz Friedrichs des Großen.

7 97



I. T e i l.

Das polnische Interregnum schafft eine unklare Lage für Danzig.

Der polnische Thronwechsel in seiner Wirkung 
aufDanzig.

Nicht ohne Gefahren und Geldverluste war der Siebenjährige Krieg an 
Danzig vorübergegangen. Latten die beiden letzten Jahre eine gewisse Sta
bilisierung in Westpreußen*) mit sich gebracht, so drohte 1763 der polnische 
Thronwechsel neue Änruhe zu erzeugen. Am 5. Oktober starb der willenlose, 
gutmütige August III. nach einer Regierung von drei Jahrzehnten. Freilich 
brauchten die Danziger dem König oder besser gesagt dessen Lenker, dem 
Grafen Brüh?), keine Tränen nachzuweinen, denn schwere Konflikte belasteten 
ihre Beziehungen zu diesem Monarchen seit 1733. Doch hatte sich zuletzt 
das Verhältnis etwas gebessert, und es war schließlich dahin gekommen, daß 
Brühl — bei entsprechender Bezahlung — mit dem Danziger Rat in vielem 
übereinstimmte. Aus der teuer erkauften Freundschaft hätte die Stadt einigen 
Gewinn erwarten dürfen, wenn dem bisherigen Regime in Polen nach dem 
Frieden von Hubertusburg noch eine längere Wirkungszeit beschieden ge
wesen wäre. Ein gewogenes Königtum, das gegen die Machtgelüste des 
Adels ausgespielt werden konnte, war allemal die erstrebenswerte Grundlage 
der Danziger Politik. Jetzt brach der Tod Augusts III. diese Entwicklung 
jäh ab. — Nach den Vorbildern des vergangenen Jahrhunderts bedeuteten 
Interregnum und Königswahl für Polen offenen Bürgerkrieg, für Danzig 
mindestens schwere wirtschaftliche Einbuße. Ja, die Gefahr, wider Willen 
in die Ländel der zerrütteten Republik hineingepreßt zu werden, lag sehr 
nahe. Kein Wunder also, daß die Stadt unter solchen Auspizien das Hin
scheiden des Wettiners bedauertes.

Da die Sukzessionsfrage einstweilen restlos im unklaren schwebte, griffen 
die Danziger zum bewährten Entschluß und dachten vorerst an ihre Sicherheit. 
Der Rat bedurfte kaum des dänischen Zuspruchs^), um Verteidigungsmaß
nahmen zu ergreifen: blitzartig wurde die nach dem Friedensschluß begonnene 
Abrüstung gestoppt). Sämtliche Waffenarten der Garnison sollten „auf 
den vorhin beliebten Fuß" gesetzt, die Festungswerke ausgebessert, die Bürger
miliz alarmbereit gehalten werden«). Man hatte in alledem noch beste Abung.

i) Die Bezeichnung ,Westpreußen" für die zeitgenössische: Preußen oder Polnisch-Preußen 
ist hier durchgängig gewählt.

2) Premierminister Graf Leinrich von Brühl leitete selbständig die Politik unter August III., 
der sich völlig persönlichen Neigungen hingab.

3) Bericht des preußischen Residenten Reimer PS 12. 10. 63: „Diese Stadt ist darüber so 
möglichst bestürzt, da sie nunmehr» sich somehr erinnert, daß sie einen gnädigen Lerrn an ihm 
gehabt hat. . ."

Der dänische Kanzleirat Kuur versicherte bei seiner Kondolation zum Ableben Augusts III., 
eine Generalordre ermächtige ihn, die Gewogenheit seines Königs zu versichern. Vergl. Nz. 
14. 10. 63: . unterdessen aber E. L. L. Rat bäte, diese Stadt in einen solchen Verteidi
gungszustand zu setzen, damit die auswärtigen wohlgesinnten Mächte derselben bei sich ereignen
der Gefahr Lilfe zu leisten auf keine Art verhindert würden."

Rz. 13. 10. 63 u. a.
«) Rz. Anl. Nr. 25 Bedenken E. Löbl. Kriegsrats an E. L. L. Rat vom 18. 10. 63; desgl. 

Rz. Anl. Nr. 26 hält jede weitere Truppenreduktion für bedenklich, fordert Bereitstellung der 
Bürgerregimenter.
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So auf sich selbst gestellt, durch die Praxis der Kriegsjahre gestärkt und im 
Vertrauen auf dänische Bundesgenosienschaft, sah Danzig ruhig der Zukunft 
entgegen. Bald hatte sich der Rat mit einem längeren Interregnum abge- 
funden und seine militärischen Schritte zu Ende geführt. In kurzer Zeit 
betrug die städtische Infanterie wieder 2000 Soldaten, während der Kriegsrat 
ständig auf der Lutt) blieb. Nach außenhin war man zu unbedingter Neu
tralität bei den polnischen Auseinandersetzungen entschlossen; ein Verbot 
sämtlicher Streitliteratur sollte diesen Grundsatz öffentlich kundtun^). Wie 
hätte die Stadt auch anders handeln sollen? Das politische Chaos in der 
Nachbarschaft interessierte sie sehr wenig, wenn Danzigs Ruhe und Wirt
schaft ungestört blieben. Linker solchen Bedingungen erschien die Person des 
künftigen Lerrschers völlig nebensächlich. Latten doch die Vorgänge des 
Jahre 1734 nur zu deutlich gezeigt, welche Katastrophen durch Eingriffe in 
polnische Thronwirren erwachsen konnten. Der Rat hatte davon gelernt und 
wollte sich nicht zum zweitenmal um eines Kronprätendenten willen die 
Finger verbrennen. Auch die Schäden des Siebenjährigen Krieges mochten 
wesentliches zu dieser Maxime des „Linaushaltens" beiqetragen haben.

So sehr nun Danzigs offizielle Politik außer Zweifel steht, so wenig 
leuchtet sie in die Lerzen einzelner Ratsherren. Es scheint, als ob manche 
von ihnen dem sächsischen Lause stark verbunden waren und ihm gern die 
Krone zugesprochen hätten, ein Wunsch, dessen Erfüllung damals noch im 
Bereich des Möglichen lag. Außerdem setzte eine beachtliche Propaganda 
vom Dresdener Lose ein, der allerdings in dem aus der Krieqszeit verhaßten 
Geheimrat Essen(ius) keinen idealen Vertreter bot. Wahrscheinlich witterte 
die Dritte Ordnung sogar innenpolitische Amsturzpläne, welche durch Zu
sammenarbeit des Rats mit dem sächsischen Prätendenten hätten oorbereitet 
werden können. Sie sprach sich daher scharf gegen Essen aus und forderte, daß 
er nicht zum sächsischen Residenten in Danzig ernannt werden möge"). Erst 
als der beurlaubte Kammerherr von Leubnitz diesen Posten wieder antrat, 
verebbte ihr Eifer.

Dennoch hatten die gelegentlichen Sympathien zum Lause Wettin ein 
übles Nachspiel in Warschau. Sechs Monate später, als Sachsens Kandi
datur längst ohne Chancen war"), wurden sie von den Czartoryski zur Sprache

7) Rz. 19. 10. 6Z. Der Kriegsrat beschloß u. a., sämtliches Lolz von den Gewässern um 
Danzig zu entfernen, die Flinten im Zeughause zu reparieren und einzelne F^ungsanlagen zu 
überholen; lt. Rz. v. 16. 11. traf eine Warnung vor einer „surprise em und verschärfte den 
Argwohn. Vergib auch Rez. Anl. Nr. 29: „. . . daß das Korps der Artrllerrsten sowohl als 
der Kavalleristen auf die vorige Zahl, das Infanterieregiment aber vor diese Zeit b,s aus 
2600 Mann Gemeinen zu ergänzen wäre."

») L. W. Loffmann, Danzigs Kampf um feine deutsche Freiheit rm siebenjährigen Krieg 
lDnnzia 1941) S. 24V: Essen (Essenius) war eine Kreatur Brühls und galt in Danzig als be- 
riiüitiater Ingrigant, so daß Lengnich ihm in seinem Werk größere Aufmerksamkeit widmete. 
Alle Ordnungen waren sich in der Ablehnung Essens einig. Darauf weist der Vorschlag der 
Sckösien vom 17. 10. 63 hin. Sie ersuchten nämlich den Rat, „. . . mit derjenigen Person, 
welcke die Nachrichen vom Ableben I. Maj. hinterbracht, und von sämtlichen Ordnungen für 
eine aekährliche Person angesehen wurde, sich ferner nicht einzulasien. . .- und empfahlen,

. daferne dieselbe in Zukunft bei der Stadt akkreditiert werden sollte, das Beglaubigungs
schreiben auf alle mögliche Art zu deklinieren.

Rz v 9 11. spricht noch davon, daß der Kurfürst von Sachsen größte Aussichten habe; 
Skubowius berichtet aber schon am 13. 12.: „Der Stolnik Poniatowski ist zum Kandidaten der 
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gebracht, um Danzigs neutrale Politik zu diskreditieren"). Scheinbar grün
deten sich die Gerüchte, die am polnischen Kos kursierten, auf Schwatzereien 
feindseliger Magnaten oder Zntrigen Essens, den der Ruf als Russenfeind 
unmöglich gemacht hatte. Der vertraute Llmgang des Stadtpräsidenten Gra- 
lath mit Leubnitz und dem französischen Residenten in Danzig, Dumont, 
soll besonderen Anlaß zu solchem Klatsch gegeben haben. Jedenfalls be- 
zichtigte August Czartoryski, der Fürst-Woiwode von Rußland, den Bürger
meister bei offener Tafel der Parteilichkeit für Sachsen. Sofort protestierte 
der anwesende Ratssekretär Skubowius. Er wies auf Danzigs Verbunden
heit mit der „Familie"") hin und bat, den „Delator" anzuzeigen. Aber 
August Czartoryski grollte, so daß der Danziger mit Nachdruck schloß: „Ew. 
Lochwohlgeboren weiß aber nichts davon und gesetzt, daß der Lerr Präsident 
Gralath, dessen gute, aufrichtige und redliche Gesinnung für Ew. Durch
laucht Lochfürstliches Laus ich mit Gott bezeugen kann, ein solcher Par
tisan, als er durch falsches und recht verleumderisches Angeben will be
schuldigt werden, sein sollte, so wäre doch daraus keine Folge zu ziehen, 
daß alle Glieder E.L. Rats ihm sogleich zufallen, noch weniger, daß 
deshalben die ganze Stadt in eine Verlegenheit, die man ihr an- 
drohet, gesetzet werde""). Trotzdem war der Streit nicht aus der Welt ge
schafft. Skubowius beeilte sich, dem Großkanzler von Litauen, Michael 
Czartoryski, sowie dem russischen Gesandten Keyserling den Gegenbeweis zu 
erbringen. Beiden las er einen von Gralath eigenhändig geschriebenen 
Widerruf vor. Obwohl Keyserling sich zufrieden gab, fuhr der Großkanzler 
mit seinen Zweifeln an Gralaths Ehrlichkeit fort, bis der schlagfertige Se
kretär sagte: „In Kone8tum virum non eckit 8U8picio"").

Nur langsam wollte die Fama von Danzigs Parteinahme verstummen. 
Sie war um so peinlicher, als der russische Großbotschafter, Fürst Repnin, 
der ganz im Banne der Familie stand, auch daran glaubte"). Aber jeder 

Polnischen Krone ausersehen, die Kaiserin von Rußland soll ihn vorgeschlagen haben." Dem
nach geschahen die Angriffe gegen Gralath zu einer Zeit, als man in eingeweihten Kreisen 
wie auch in Danzig über Poniatowskis Kandidatur völlig im klaren war

Rz. 6. 8. 64 Bericht des Präsidierenden Bürgermeisters: der russische Großbotschafter 
Repnin verdächtigt Danzig der Parteinahme für das sächsische Laus. Desgl. Skubowius 
3ü. 7.: der Fürst-Woiwode von Rußland habe drohend gegen Danzig gesprochen, während er 
Beschwerde eingelegt habe: „. . . ille: warum machen Sie es denn danach? Ego: ich wüßte 
nicht, daß E. Rat und dessen Glieder jemals nur gedacht, sich in eine dem durchlauchten Lause 
unangenehme Verfassung zu setzen. Sie haben vielmehr die Maxime von ihren Vorfahren 
angeerbet, daß sie in zweifelhaften und bedenklichen Fällen zu dem durchlauchten Chartoryski- 
schen Lause ihre Zuflucht genommen und sich allemal dabei gut befunden haben. Zlle: aber 
was reden Sie mir, wir wissen gar wohl, daß der Lerr Bürgermeister Gralath als ein stakerr 
Partisan viel unnützes Zeug anrichtet. . ., aber wir werden schon wissen, dagegen zu zeigen, 
was das auf sich haben soll. Ego: Ew. Durchlaucht halten mir zu Gnaden, wenn ich mir die 
Ehre nehme, dagegen zu versichern, daß der Lerr Präsident Gralath von dergleichen Wendun
gen sehr weit entfernt ist und sowohl er als der ganze Rat, meine Lerren, beharren beständig 
bei der Ergebenheit, so sie dem durchl. Lause ein vor allemal gewidmet und von jeher Proben 
davon abgeleget. 3lle: aber wir hören es anders!"

„Familie" ist die in die Geschichte eingegangene Bezeichnung für die Czartoryski-Partei. 
") Lkub. 30. 7. 64.
") Skuv. 30. 7. 64.

. r 8. 64. Bericht des präsidierenden Bürgermeisters an d. Rat: es sei zu besorgen,
daß vre Rusien sich der Provinz nähern würden, „besonders, da der Lerr Großbotschafter 
emen Argwohn geschöpfet, als ob diese Stadt oder vielmehr der Präsident Gralath S. Lerrl. 
einer Parteilichkeit für das sächsische Laus zu beschuldigen fei."
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Konflikt mit den mächtigen Czartoryski und der russischen Diplomatie mußte 
unter allen Umständen vermieden werden! Getreu seiner neutralen Politik 
rückte der Rat ostentativ von den Warschauer Verdächtigungen ab und 
deckte zugleich den präsidierenden Bürgermeister, indem er ihm „sein auf
richtiges Beileid wegen einer so verleumderischen und höchst falschen Angabe" 
zum Ausdruck brächte").

Schwierigkeiten und Aufgaben für den Ratssekretär 
Skubowius am polnischen Lof.

Im krassen Gegensatz zu Danzig herrschte am polnischen Lof eine schwüle 
Atmosphäre. War die Macht Brühls und seines Lerrn in den letzten 
Jahren ohnehin stark erschüttert worden, so drohte jetzt ein Krieg aller gegen 
alle. Die ungezügelten Adelsfaktionen versammelten ihre Anhänger in der 
Lauptstadt. Bankette, Reformpläne, Streit und Trunkenheit wirbelten die 
Geister durcheinander. Während das Land noch aus tausend Kriegswunden 
blutete, während Armut und Unwissenheit triumphierten, rüsteten Polens 
Magnaten zum Kampf um die Ämter, die die sterbende Republik ihnen zu
teilen sollte"). Dabei feierten Bestechung und Eigennutz Orgien; doch war 
man im Notfalle auch bereit, für seine vermeintlichen Rechte zum Säbel zu 
greifen. Es ging einfach drunter und drüber.

So schien es begreiflich, daß Danzigs Vertreter in Warschau, Skubo
wius, dieses Treiben mit größtem Mißtrauen beobachtete"). Von Anfang 
an fürchtete er sowohl böse Folgen für seine Stadt als auch für sich selbst. 
Zu letzterem hatte er mancherlei Gründe; denn seit einiger Zeit mußte sich der 
Rat vor zwei Widersachern in Polen hüten: dem Landboten von Wisk, 
Wilczewski, und dem Starosten von Knvszvn, Czavski. Beide hatten die 
Danziger Gesetze grob verletzt, indem sie sich hartnäckig weigerten, ihre in der 
Stadt gemachten Schulden zu begleichen. Als man sie durch Beamte auf- 
fordern ließ, ihrer Pflicht nachzukommen, tobten sie mächtig und klagten 
vor polnischen Tribunalgerichten. Daraufhin ergingen von blindem Laß ge
trübte Llrteile, die der Rat ablehnte, weil er jede Rechtshoheit Polens 
leugnete"). Nun gebärdeten sich Wilczewski und Czapski unglaublich. Sie 
stellten die Vorgänge auf den Kopf, machten daraus eine Beleidigung des 
gesamten Adels, zeterten über den Lochmut der Bürger und fanden bei

") Rz. 6. 8. 64: E. L. Rat bezeigte hierauf dem Lerrn Präsidenten S. Lerrl. sein auf
richtiges Beileid wegen einer so verleumderischen und höchst falschen Angabe und vermeinte, 
dast der Umgang mit dem französischen Lerrn Residenten Dumont und dem Lerrn Kammer
herrn von Leubnitz unfchuldigerweise hierzu Gelegenheit gegeben haben könnte . . ."

i?) Vergl. R. Roepell, Das Interregnum (Posen 1892) S. 2ff.
i«) Skub. schrieb bereits am 1. 5. 63: „Von Rechts wegen ist gewiß, daß ich hier meine 

Sicherheit haben müßte, bei der Verfassung aber, da Gewalt vor Recht in allen Dingen vor- 
geht, ist man vor einem boshaften Überfall nicht gar zu sicher. Nach dem Tode Augusts Hl. 
am 10. 10. 63: „. . . so kritisch, bedenklich und gefährlich vor die Stadt Danzig sonderlich aber 
in Ansehung der erbitterten Gemüter und in Ansehung der Wilczewskischen und Czapskischen 
Begebenheiten für mich, der ich ohne allen Schutz außer unter göttlicher Vorsicht mich allhier 
befinde und in diesem Interregno mir wenig Sicherheit im hiesigen Lose verspreche."

") Das war ein fundamentaler Standpunkt der Danziger staatsrechtlichen Auffassung. 
Lengnich, S. 85, betont diesen Grundsatz noch besonders, weil die Anerkennung der polnischen 
Tribunale eine rechtliche Oberhoheit der Republik bedeutet hätte.
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dieser Lesart in weiten Kreisen die übliche „patriotische" Zustimmung. 
Nichtstuer, die sie waren, hatten sie genügend Zeit, ihre Lügen in sämtlichen 
Salons aufzuwärmen und überall die Wut gegen Danzig zu schüren. Der 
tiefe Sinn ihrer Verleumdungen lag darin, daß sie zuquterletzt eine ansehn
liche Vergleichssumme zu erpressen hofften. Immerhin erschwerte ihre Wühl
arbeit Skubowius das Leben; sie durchkreuzte seine Politik während des 
Interregnums auf Schritt und Tritt! Außerdem scheuten die beiden Edel
leute vor keiner Gewalttat zurück. Der Sekretär mußte mit ihren Räuber
methoden rechnen und sogar auf einen Anschlag gegen das Gesandtschafts
gebäude, den „Danziger Äof", gefaßt sein. Auch wurde ihm vom Rat emp
fohlen, „das arckivum p08tcuriule in solcher Bereitschaft zu halten, daß 
dasselbe erforderlichenfalls an einen sicheren Ort in Verwahrung gebracht 
werden könne"?").

Anterdessen trat der Primas von Polen, Erzbischof Lubienski, als Inter- 
rex die Regierung an?*). Grundsätzlich gewährte dieser Posten höhere Rechte 
als das Königtum. Aber Lubienski war keineswegs der Mann, der den 
Stürmen jener Tage trotzen konnte. Ein schwacher Kompromißler, unselb
ständig und eitel, eignete er sich wenig für die Staatsgeschäfte. Je nach Gunst 
der Verhältnisse wechselte er seine Ansichten über die Thronfolge??), und sein 
Kanzler, Mlodziejowski, stand im Solde Petersburgs, so daß der russische 
Gesandte bald maßgebenden Einfluß ausübte??). Mit einer verzagten Rede, 
die den Tiefstand Polens grell beleuchtete?^),eröffnete Lubienski am 7. No
vember 1763 das Senatskonsilium und gab damit das Zeichen zum allge
meinen Wahlkampf. Schon vorher, etwa Mitte Oktober, hatte der Danziger 
Sekretär mit dem Primas Fühlung genommen. Skubowius ging dabei vor. 
dem Status quo aus und berichtete an seinen Kollegen Wahl: „Memet- 
wegen mag ein König werden, wer da will, wenn er nur die Rechte hält 
und die Stadt Danzig zufrieden läßt!"?'). Die ersten Besuche bei Lubienski 
verliefen gut. Es scheint, als ob Skubowius sich durch Aussichten auf um
fangreiche Geschenke den Weg geebnet hat?°); jedenfalls war man am Äofe 
erstaunt, daß ihm sofort „höchster Schutz" und „freier Zutritt" vom Primas

20) Nz. 17 10. 63.
21) S. Askenazy, Die letzte polnische Königswahl, Diss. Göttingen 1894 S. 36/37 hält 

Lubienski für „denkbar untauglich"; zu seinen Fehlern zählt er Bigotterie, Aberglauben, Un
wissenheit, empfindliche Eitelkeit u. a. m. Er nennt den Primas einen gutmütigen, schwachen 
Mann, der gänzlich den Kops verloren hatte und dessen Tätigkeit sich vornehmlich in Billard
spielen, Messen, Tafelfreuden und Etikettefragen erschöpfte. Politische Fähigkeiten sollen L. ge
fehlt haben.

22) Askenazy, S. 40; Noepell, S. 75. Lubienski, zuerst sächsischer Parteigänger, schwenkt 
im Februar 1764 zur Familie über.

2») Askenazy, S. 38.
2«) Roepell, S. 2 zitiert diese Rede, aus der einige bezeichnende Sätze entnommen sind: 

„Wir find ohne Macht, die Grenzen offen, ohne Schutz und ohne Verteidigung; der allgemeine 
Schatz ohne Geld, das Geld ohne innerlichen Wert. Wer nur die Geschichte gehört oder ge
lesen, wird nirgends ein Beispiel einer dergleichen Unordnung gehört oder gefunden haben und 
muß also bekennen, daß dergleichen unordentliche Reiche entweder unter das Joch kommen 
oder den Feinden zur Beute oder in wüste Felder wie die Tartarei verwandelt werden müssen."

25) Skub. 25. 10. 63.
2«) Rz. 21. 10. 63. Der Rat schlägt Skubowius vor, er möge sich den Weg ebnen „durch 

andere gute Freunde, die er sich auch allenfalls durch kleine reelle Gratifikationes zu machen 
haben würde".
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versprochen wurden-'). Bald bekam der Interrex vor seinem eigenen Mut 
Angst und zeigte in seinen schriftlichen Äußerungen größere Vorsicht: die 
Rechte Danzigs werde er schützen, doch — so lautet der verwässernde 
Schluß — die Gesetze müßten sich nach der Zeit richten, in der man lebe-«). 
Sonst verhielt sich der Erzbischof wohlwollend. Mehrmals verteidigte er die 
Stadt gegen Anfeindungen des Adels, riet aber stets zum Nachgeben und zur 
Einigung mit den Widersachern. Auch in dem Streit, den der Kronschatz- 
meister Wessel wegen Zahlung des Mahlgeldes heraufbeschworen hatte-«), 
unterstützte er den Danziger Standpunkt. Der Dank für seine Lilfe blieb 
nicht aus. Dem Interrex, der Tafelfreuden liebte, ließ der Rat Leckerbissen 
im Wert von 3- 4000 kl. übersenden, während Skubowius für den gleichen 
Betrag „einige bei dem Lerrn Primas in Ansehen stehende Personen sich 
verbindlich machen sollte"««). Dabei wurde besonders an den genannten 
Mlodziejowski, den Sekretär Slominski sowie an den Kronunterkanzler ge
dacht. Den letzteren beglückte man mit einer Menge Schnupftabak, über den 
Skubowius schrieb: „Der Tobak hat fürwahr die Wirkungen zuwege ge
bracht, daß, so groß das Geschrei gewesen, selbiges nicht mehr zu merken ist. 
Ich habe auch nicht mehr soviel Anfechtungen wie vorher deshalben"«').

So hatte der Ratssekretär in wenigen Wochen durch seine geschmeidige 
Art bei den neuen Kerren Boden gewonnen, obgleich noch mancherlei Gefahr 
drohte. Jedenfalls konnte er wieder energischer austreten. Als der Primas 
erneut von seinem Lieblingsthema, dem Vergleich mit Wilczewski und Czapski 
sprach, wies Skubowius diesen zurück, solange ein Llrteil des Tribunalgerichts 
bestehe«-). Dabei sparte er nicht mit bitteren Worten über das „unanständige

27) Skub. an den Rat 24. 10. 63.
2») Primas an die Stadt Danzig 27. 10. 63. „Da aber die Erfahrung lehre, daß die Gesetze 

und deren strenge Beobachtung sich nach der Zeit, worin man lebt, richten müßten, nicht aber 
die Zeit nach den Gesetzen, so hoffe er auch, daß die Stadt Danzig sich dieser Klugheitsregel 
bedienen und bisweilen sich in die Zeit zu schicken sich nicht ungeneigt finden lassen werde."

2») Der polnische Kronschatzmeister Wessel hatte am 20. 10. (Rz. Anl. 33) die Auslieferung 
der Pfahlgelder gefordert, wie sie dem König zustehen. Er wollte einen Kommissar nach 
Danzig senden und berief sich dabei auf den Beschluß einer Konföderation von 1733. Danzig 
betrachtete die während des Interregnums einbehaltenen Pfahlgelder als königliches Eigentum 
und erklärte, es könne nicht durch Konföderationsbeschlüsse gebunden werden.

20) Skub. 26. 10. 63: Lubienski habe durch seinen Sekretär Slominski zu erkennen gegeben, 
„wie es nicht schaden würde, wenn die Städte in Preußen und sonderlich die größeren . . . ein 
Douceur an Comestibilibus als Zucker, Kaffee, Wein, Käse zu erweisen, sich als einen Interregem 
nicht ungeneigt möchten finden lassen. Lerr Slominski ließ mich expresse deshalb zu sich bitten 
und kommittierte mir diese Absichten ... in Danzig bekannt zu machen, zugleich auch den 
jetzigen Zwischenreichskanzler, den Ln. Kanonikum Mlodziejowski bestens zu empfehlen. 
Slominski meinet, dergleichen Offerten wären angenehmer als bares Geld, welches, wenn es 
in wenigem bestehet, nicht so kontestieret als jene. Er lässet sich aber darinnen vor seine eigene

Werken, weiter der Stadt jetzo mit mehrerem Nachdruck seine bona officia leistet."

. ^nl. Nr. 88, Skub. 5. 12. 63. Ein Vergleich sollte nach Danziger Ansicht solange
nicht stattsinden, wie das Tribunalsdekret bestand, weil daraus eine Anerkennung polnischer 
Gerichte gefolgert werden konnte. Skubowius wurde diesmal sehr scharf: . haß hingegen
E. L. Rat in Ansehung seiner kgl. autorisierten Gerichtsbarkeit als auch in Absicht auf die 
Rechte, die er sich nicht kann kränken lassen, ja, was noch mehr, in Absicht auf die von allen 
benachbarten Mächten zur Stelle sich befindlich akkreditierten Residenten, welche bei so gestalten 
Sachen, da einem jeden polnischen Edelmann freistünde, E. Rat zu kujonieren teils sich 
selbst, teils ihren Lerren Prinzipalen gar zu verächtliche Begriffe von E. Rats Ansehen machen 
könnten, sich genötigt siehet zu zeigen, daß ein freches und unanständiges Beginnen zu keinem 
Ausbruch kommen darf. Das wird hinwiederum so ausgenommen und bewundert, als wenn der 
jüngste Tag hereinbricht und die Lölle zu E. Rats Verdammung schon lichterloh brennet ,. ."
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Beginnen" des Adels und betonte, daß die verletzte Würde der Stadt hier 
keine weiteren Konzessionen Masse; die Schuld trage vielmehr der War
schauer Los, weil er derartige Querulanten schütze, überaus deutlich wurde 
der Sekretär zum Großkanzler, der sich auch in die leidige Asfäre einmischte: 
„Ein Tribunaldekret gilt in Danzig soviel als ein Dekret aus Konstanti
nopel"-»).

Danzigs zwangsweise Teilnahme an dem Konflikt 
zwischen West Preußen und der Republik.

Inzwischen spitzte sich die Lage in Westpreußen immer mehr zu. Ge
rüchte über Entsendung von Krontruppen sowie über preußische Annektions- 
pläne scheuchten den ohnehin unruhigen Adel auf^). Es schien ein Miniatur
bild der polnischen Wirren zu entstehen. Zwei Gruppen bekämpften sich 
heftig: Mostowski, der Woiwode von Pommerellen, und der Woiwode von 
Marienburg, Czapski^), mit seinen zahlreichen Anhängern, insbesondere den 
Kerren von der Goltz. Beide wollten sich für das Wohl und die Selb
ständigkeit der Provinzen „opfern", beide gaben vor, preußische „Patrioten" 
zu sein, um unter solchen Leitsätzen ihre — familiären und fast immer eigen
nützigen — Quengeleien auszutragen. Nach dem Muster Polens warb 
man Soldaten, stiftete Fehden an oder verklagte sich. Die Czapski bestritten 
seit Zähren Mostowski das Recht, seinen Posten zu bekleiden, weil er kein 
„Zndigena" und noch nicht vereidigt sei. Dieser Prozeß hatte bereits viel 
Geld verschlungen^). Jetzt, in dem allgemeinen Chaos, war wieder die Zeit 
der Gernegroße gekommen. Geht es auch zu weit, die Äintertreppenpolitik 
jedes adligen Klüngels zu verfolgen, so bleibt doch die Tatsache, daß Danzig 
sich jenen Dingen nicht gänzlich entziehen konnte. Obgleich der Rat in der 
engeren Nachbarschaft genau wie in Polen sehr zurückhaltend war, lagen die 
Auseinandersetzungen räumlich viel zu nahe, als daß er sie zu übersehen ver
mochte: wenn z. B. in Westpreußen die Wege unsicher wurden, litt der 
Landel; wenn Wilczewski Truppen warb und bis an die Danziger Lände- 
reien verstieß, so durfte man das nicht ruhig ansehen. Geriet die Stadt mit 
Mostowski in Streit, dann mußte ihr die Unterstützung seiner einheimischen 
Feinde willkommen sein usw. Kurz, Danzig konnte seine Eigenschaft als erste 
Stadt Westpreußens nicht außer acht lasten und hatte deshalb wenig Freud' 
und viel Leid mit der Provinz zu teilen. In zwei Formen trat der Adel 
meist an den Rat heran: entweder in der Art Wilczewskis, d. h. er kon
struierte einen politischen Konflikt und versuchte es daraufhin mit Er
pressungen, oder auf scheinbar freundliche Weise; dann ergingen Einladungen

Skub. 12. 12. 63.
Diese Gerüchte tauchten periodisch seit Jahren auf, sobald die politische Lage in West» 

Preußen gespannt war. Vergl. Losfmann, S. 1S5, des. Anm. 84S. — Der preußische Resident 
Reimer berichtet am 14. 12. 63, daß der russische Resident von Rehbinder wegen der AnnektionS- 
gerüchte bei ihm angefragt hätte. Reimer hatte gemäß seiner Ordre vom 26. 6. 63 energisch 
gegen ein derartiges Gerede protestiert. Vergl. auch Rz Anl. Nr. 134.

rs) Der Woiwode von Marienburg, Czapski, darf nicht mit seinem Namensvetter, dem 
Starosten von Knpszin und Gegner Danzigs, verwechselt werden.

3») Auch Danzig hatte dabei in seiner Eigenschaft als Mitglied westpreußischer Stände viel 
Geld zugesetzt.
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zu Bündnissen, Projekten und dergl. Der nervu8 rerum blieb jeweils 
derselbe: Danzig sollte mit Geld, vielleicht auch mit Soldaten herausrücken!

So meldete sich Ende November der Marienburqer Woiwode Czapski 
beim Rat, der die Herren Tessin und Leuschner zu Besprechunqen ab- 
ordnete^). Aber bald überwarfen sich beide Parteien. Die Danziqer 
strebten, den Woiwoden in ihrem Prozeß mit Wilczewski zu enqaqieren, und 
wären dann bereit gewesen, gegen Mostowski Hilfe zu leisten. Sonst ließen 
sie sich nur zu der allgemeinen Phrase herab, sie würden mit dem befreun
deten Adel „diese Provinz clurante interro^no"^) sichern. Das genügte 
jedoch dem Woiwoden und seinem Anhang nicht. Mit lebhafter Suada 
wollte er den Rat überrumpeln und an seine Sache ketten. Man möge den 
Augenblick ausnutzen, so erklärte er feurig, um die alten Rechte der Provinz 
zu retten. Adel und Städte seien untrennbar und müßten mit „Gut und 
Blut" für dieses Ziel kämpfen. Niemand werde einem solchen Bund Wider
stand leisten, der Erfolg läge auf der Hand. Hierzu, fuhr er fort, sei aber eine 
„Onio Hnimarum" unerläßlich, damit man die Einzellandtaqe beeinflussen 
könne. Sobald sie erst gewonnen seien, würde seine Partei auf dem General
landtag ein leichtes Spiel haben und den „Landesgebrechen" abhelfen"). — 
Zuletzt tat Czapski eilig; er weigerte sich, etwas Schriftliches zu hinterlassen 
und gab zu verstehen, daß ihn jede Verzögerung aufhalte und nur ein schneller 
Entschluß den Erfolg verbürge. Aber gerade dieses schreckte den Rat ab; denn 
er stellte den Grundsatz: „Anio gleich Konföderation" auf und meinte, alles 
Gerede laufe ja nur auf Hergabe von Truppen hinaus"). Der neue terminu8 
tecßnicu8 erschien lediglich als Verkleidung für den „verhaßten Namen""). 
Weil aber der Beitritt zu einer Konföderation Danzig unweigerlich in die 
polnischen Zerwürfnisse hineinreißen mußte, bedeutete er das letzte, wozu sich 
der Rat mit freiem Willen bequemt hätte"). Nun erkannte der Woiwode, 
daß sein Ansturm fehlgeschlagen war. Die Danziger vertrösteten zunächst 
auf den Generallandtag. Als Czapski aber immer dringlicher wurde, machten 
sie die Antwort von einer Zustimmung Elbings und Thorns abhängig. Wie 
zu erwarten, wollten beide Städte nichts von der „Llnio" wissen und benutzten 
dabei ein Argument, das dem Rat höchst willkommen war. Sie wiesen auf 
die militärischen Maßnahmen hin, welche die Rüstungen Czapskis auf

»7) Für die Beweggründe des Rats, der nur zögernd an den westpreußischen Adels- 
besprechungrn teilnahm, mag folgende Äußerung von Slubvwius charakteristisch sein. Skub. 
28. 11. 6Z: .Bei so gestalten Sachen, als man die Provinz Preußen nach dem polnischen 
Leisten schlagen und deren Vorstellungen, die auf die Kardinalrechte derselben Provinz sich 
gründen..., kein Gehör geben will, wäre nicht undienlich, wenn die GG. Städte mit den wohl
gesinnten Leeren vom Adel insoweit übereinstimmen mögen, als sie sich zum wenigsten an- 
stellten, als wollten sie lieber sä extrem» schreiten, als von der Gegenpartei Vorschriften an- 
nehmen.*

2») Rr. Anl. Nr. 69.
R». Anl. Nr. 69.

") Czapski setzte zunächst spitzfindig auseinander, daß die ünio nie zur Konföderation aus
arten könne. Zum Schluß deckte er unfreiwillig seine Karten aus. Rz. Anl. Nr. 69

") Rz. 25. 11. 63.
") Das war in Danzig Staatsgrundsatz, an dem niemand zu rütteln wagte; denn 1. hätte 

Danzig bei einer Beteiligung an der Konföderation Mannschaft und Geld hergeben müssen, 
2. hätte eS sich der Majorität der Konföderation beugen müssen, 3. widersprach eine Mitglied- 
fchaft in der Konföderation der These, daß die Stadt nur dem König, nicht aber der Republik, 
zu deren Einrichtung die Konföderation gehörte, unterstand.
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preußischer Seite ausgelöst hatten"). Nach ihrer Ansicht sollten sich ^Pa
trioten" davor hüten, fremde Truppen in die Provinz zu ziehen und Bünd
nisse einzugehen, die den Landesgesetzen widersprächen. Infolge dieses Rück
schlags, der außerdem vom eisernen Kalt Friedrichs II. begleitet war, scheiter
ten die Pläne des Woiwoden. Danzig hatte zunächst noch seine Neutralität 
in Westpreußen bewahrt!

Der Generallandtag wurde zum 27. März in Graudenz angesetzt. Rau
fereien und Doppelwahlen auf den Einzellandtagen bildeten einen üblen 
Auftakt und ließen ahnen, daß es leicht zum Fiasko kommen könnte"). Trotz
dem sah alle Welt dem Treffen mit Aufmerksamkeit entgegen, denn es hätte 
möglicherweise die Sukzession entscheidend beeinflußt. Westpreußen besaß 
nämlich das Recht, seine Stände nach den anderen zu versammeln und 
durfte dann den Reichstag mit beliebig vielen Abgeordneten beschicken. 
Deshalb vermochte die Siegerpartei das Stimmenverhältnis in Warschau 
umzuwerfen"). —

Wie üblich war Danzig bei den Provinzialbesprechungen auf dem 
Landtag zugegen. Der Rat schätzte solche Zusammenkünfte wenig und erwog 
wohl, ob die Stadt ihnen nicht besser fernbliebe. Dennoch beschloß er, um 
das Gesicht zu wahren, die Sekretäre Skubowius") und G. I. Weickhmann 
nebst einem Kanzellisten nach Graudenz zu entsenden. Dem Gutachten des 
Syndikus Lengnich gemäß sollten sie strenge Neutralität üben und lediglich 
Gravamina einreichen, die den Landboten auf den Konvokationsreichstag 
mitzugeben seien"). — Jedoch eine Woche später drang in Danzig eine 
aktivere Politik durch. „Nach dem Beispiel der Vorfahren, welche sich den 
öffentlichen Landesangelegenheiten niemals entzogen", erhielten jetzt Bürger
meister Conradi und Burggraf Leuschner den Auftrag, ihre Stadt zu ver
treten. Zur militärischen Sicherung wurden 30 Kavalleristen und falls nötig 
etwas Infanterie kommandiert. Weil aber Sekretär Weickhmann „im Lub- 
linischen Dekret ... condemnieret worden und dieses zu Akklamationen und 
verschiedenen Weitläufigkeiten Anlaß geben könnte", wurde er durch seinen 
Kollegen Salomon abgelöst"). Die Ördre für die Danziger umfaßte vor
nehmlich folgende Punkte:

*3) P. C. 14869; 14884 — Schreiben der Thorner vom 28. 11. 63; im ähnlichen Sinn: 
Elbinger v. 6. 12. 63.

") Roepell S. 66 spricht über die Streitigkeiten auf den Einzellandtagen, bei denen auch 
Totschläge erfolgten. Diese Vorgänge waren sofort in Danzig bekannt geworden. — Askenazy, 
S. 75 bemerkt über die Bedeutung des Graudenzer Landtages: „Lier konnte die in den übrigen 
Wahlbezirken gewonnene Mehrheit der Familie von 45 Stimmen vernichtet werden."

«s) Ropell S. 65.
") Rz. 29. 2. 64. Beschluß zur Entsendung von Skubowius. Dieser antwortet am 8. 3. 64, 

daß man ihn sogar von polnischer Seite aus die Unsicherheit in Westpreußen aufmerksam ge
macht habe, ja, daß man in Warschau selbst einen schlechten Ausgang des Generallandtages 
prophezeie. Skubowius erwiderte dem Kronkanzler: „Ich verbat mir aber die gute Gesinnung 
und gab zu erkennen, wie ich so aufrichtig als gehorsamst den Befehl meiner Lerren ohne 
Ausnahme und Ausflucht zu befolgen verbunden und verpflichtet wäre."

«7) Nz. 29. 2. 64. Im Gegensatz zu Skubowius sprach Lengnich sich entschieden gegen 
jede Verbindung mit dem westpreußischen Adel aus, weil sie nur „Laß und Verdacht" erwecke. 
Auch unter dem Motto der protestantischen Religionsfreiheit wollte er kein Bündnis eingehen.

48) Rz. 7. 3. 64. W. war in dem von Danzig nicht anerkannten Dekret des Lubliner Tri
bunals zu einer Geld- und Gefängnisstrafe verurteilt worden. Es lag daher die Gefahr vor, 
daß Ezapski und Genossen auf dieses Artet! zurückgreifen und in Graudenz Gewalt ausüben 
würden.
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1. Zurücknahme der polnischen Tribunaldekrete (Fall Wilczewski u. a.), 
2. keine Mehrbelastung der Städte durch Kontributionen,
3. legale Behandlung aller Landesfragen,
4. Garantie der dissidentischen Bekenntnisse,
5. Ungültigkeit sämtlicher Landtage, welche ohne die Städte zusammen

treten u. a. m.
Alles in allem handelte es sich somit um ein rein provinzielles Programm, 

das die Königswahl nicht berührte. Der Woiwode von Marienburg und die 
Leeren von der Goltz warben in letzter Stunde für eine ,^lnio" der Dissi
denten^), der die Danziger nun beitraten. Im übrigen aber blieben sie 
standhaft, so standhaft, daß sie den siegreich vordringenden Czartoryski gegen
über ihre Neutralität klar unterstrichen. Weder das ängstliche Thorn noch 
die Drohungen des russischen Gesandten, noch die Locktöne Österreichs ver
mochten das Geringste an dieser — etwas starren — Politik zu ändern^").

Bald deuteten neue Vorzeichen auf stürmische Szenen in Graudenz hin. 
Wilczewski hatte dem Primas unverfroren erklärt, er werde dem General
landtag jede „nur ersinnliche Linderung in den Weg legen"^). Auch sonst 
standen hier wie in Polen beide traditionellen Parteien kampfbereit: die 
„Familie" gegen die Potocki, Nadziwill, Iablonowski nebst ihren Mit
läufern, die einen im russischen, die anderen im österreichisch-französischen 
Schlepptau. Nach gut polnischer Sitte zogen die Magnaten mit eigenem 
Militär auf, und die meisten Straßen waren frühzeitig von der Mannschaft 
des Adels besetzt, so daß man „viel Geschrei und viele Llnarten" erwartete^). 
Die Tagung begann sofort tumultuarisch. Linker dem Vorwand, seine Ma
gazine zu schützen, marschierte General Chomutow mit 1500 Russen in Grau
denz ein, tatsächlich aber stellte er eine Schutzgarde für die Parteigänger der 
Familie. Es hagelte Proteste. Vergeblich, Chomutow blieb am Ort und 
ließ sich nicht — wie geplant — durch Krontruppen ablösen. Schon vor 
der Marschallswahl wurde der Landtag zerrissen. Nun folgten kurze Straßen- 
kämpfe zwischen Rußen und Polen, dann reiste die Mehrzahl der Teilnehmer 
schleunigst nach Lause. Das Schauspiel war vorüber, ehe es angefangen 
hatte^).

") Rz. 21. 3. 64. Der Rat lehnte jede noch so versteckte Art eines Beitritts zur Kon
föderation ab; dagegen wollte er für die Dissidenten sein Bestes „unter der Land durch Vor
stellungen beitragen".

so) Rz. 23. 3. 64. Die Thorner wollten, »falls die Gegner der Familie ... die Übermacht 
gewinnen, lieber abreisen, als sich den Laß des Czartoryskischen Laufes zuziehen." Ferner 
Rz. 23. 3. 64 Skubowius hatte eine Warnung von Keyserling übermittelt, man solle auf die 
Zarin hören, nicht auf Frankreich und Österreich, diese versprächen zwar alles Gute für die 
Protestanten, kümmerten sich aber nicht um das Wohl der Provinz.

Skub. 8. 3. 64.
s2) Skub. 13 und 15. 3. 64.
»») Schilderung u. a. bei Roepell S. 65. Als bisher unveröffentlichter zeitgenössischer 

Bericht: Der preußische Resident Reimer am 31. 3. 64: „Die Polen sind dadurch besonders 
ausgebracht, daß der russische General Chomutow, der sich bis zwei Meilen von Graudenz in 
Ansehung derer allda zu haltenden Ratschläge bis zu derer Endigung entfernt halten sollen, 
den 26. des Abends wieder daselbst, wie ihnen zum Efsront eingerücket, und Miene gemachet, 
die Landlungen zum Faveur derer Fürsten Czartoryski zu unterstützen. Es ist sodann auch 
noch den 27. des Abends zum Tumult gekommen, da die Parteien untereinander gefeuret, daß 
Verschiedene auf dem Platz geblieben, bis endlich die Rüsten die Oberhand gewonnen. So ist 
denn des folgenden Tages der sämtliche Adel wieder auseinandergereiset."
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Dieses Durcheinander") hätte die Danziger normalerweise wenig inter
essiert"), wenn sie nicht selbst darin verwickelt worden wären. Conradi und 
Leuschner hatten zeitig in Graudenz Quartier bezogen. Nach Besuchen bei 
Vertretern von Elbing und Thorn nahmen sie mehrfach an Aussprachen teil, 
die vorbereitenden Charakter trugen. Hierbei fiel ihnen die Neigung der 
^Hörner zur Czartoryski-Partei auf"); sonst aber genügten die ersten Ein
drücke, um den Entschluß zur baldigen Rückfahrt reifen zu lasten. Am 
26. März fand eine Konferenz unter dem Vorsitz des Woiwoden von Kulm 
statt. Man wollte über die verfassungsmäßige Eidesleistung der Landesräte 
und andere Fragen Klarheit schaffen. Radziwill, Mostowski, der General 
Poniatowski sowie viele Persönlichkeiten von Rang waren anwesend; auch 
Wilczewski und der Starost Czapski fehlten nicht. In kurzem ging es so 
heftig her, daß der Landtag wegen der entstandenen Streitigkeiten ausein- 
anderstob. Während die Beratungen noch im Schwange waren, hatte sich 
Czapski in den Vorzimmern herumgetrieben und seine üblichen Märchen 
erzählt. Allmählich wurde er lauter und geriet in Wut. Ohne auf die Be
schwichtigungsversuche seiner Freunde zu achten, drang er zuletzt in den 
Sitzungssaal ein, wo er den Kulmer Woiwoden zornerfüllt anredcte: >,Es 
tut mir leid, daß ich mich entfernen muß, denn ich sehe wohl, daß man die 
Perücken soviel estimiert und den Adel ganz postponiert. 
Wenn Edelleute Kondemnaten sind, üben sie keine Aktivität aus usw." 
Als der Woiwode den Störenfried zur Ruhe weisen wollte, gestikulierte dieser 
so hitzig, daß die Danziger Herren „es für ratsam hielten, ohne ein Wort 
hierauf zu sagen, ihren Abschied zu nehmen". Czapski schäumte. Gegen 
Conradi, der nahe an ihm vorbeigehen mußte, holte er mit der rechten Hand 
aus und brüllte u. a.: „Dieser Mensch hat mir die Gerechtigkeit versagt, er 
ist ein Schuft!"^). Die Danziger ließen sich durch solche Pöbeleien nicht aus 
der Fassung bringen. Unmittelbar nach dem Vorfall traten sie mit ihren 
Kollegen aus Thorn und Elbing zusammen und beschlossen, gegen die 
„laesio securitatis" gemeinsam Verwahrung einzulegen. Damit beauftragt, 
erschienen die drei Sekretäre beim Kulmer Woiwoden, in dessen Amgebung 
Wilczewski und Czapski das Feuer weiter geschärt hatten. Der letzte war 
gerade damit beschäftigt, eine gedruckte Hetzschrift herumzureichen, die — 
giftig in Wort und Bild — den Übermut des Bürgertums anpranqerte"). 
Wie immer spendete die Mehrzahl der Adligen dem Kläger kritiklosen

'^) Reimer, 21. Z. 64, berichtet davon: „Die Verfolgungen dieser Leute untereinander sind 
bewundernswürdig, und ist bei ihnen alles in völliger Konfusion."

SS) Witz zögernd der Rat den Landtag beschickt hatte, geht aus den Eingangsworten hervor: 
»Vyngeachtet verschiedene Gründe denselben hiervon abhalten könnten . . ."

s«) Bericht der Danziger Gesandten vom 2. 4. 64: Die Thorner „gaben ihre Neigung für 
bas Czartoryskische Laus nicht undeutlich zu erkennen".
. Bericht der Danziger Gesandten vom 2. 4. 64: ,,1en crioviek hat mir die justice versagt, 
yuuay! und was dergleichen ehrenrührige Worte mehr waren,"

Danziger Gesandten vom 2. 4. 64. Als die Sekretäre beim Palatin von
-Dienen, hielt sich Czapski dort auf und reichte „ein Kupfer, so der «istorise interregni 

in welchem die Lerren Consiliani mit Perücken am Tische sitzen, der 
- entblößten Läuptern umhersteht". Dieses „irritierte", daß man „durch keine 

, dies ein Privatskriptum und ginge civit-tibus nichts an sich besänftigen 
'd" wollte, sahen sämtliche Sekretarii unter dem Geschrei, im Usammi, Canaille, auch einigen 
empfindlichen Stößen sich genötigt, sich davonzumachen und ihren Lerren Komitenten davon 
Nachricht zu geben .
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Beifall. Man kam in beste Radaustimmung und schrie die eintretenden 
Städter sofort nieder. Der Thorner Sekretär Steiner wurde als Kanaille 
bezeichnet und tätlich angegriffen, Skubowius erhielt einen schweren Rippen- 
stoß, verlor seine Mütze und vermochte nur mühsam unter dem Gefluche 
Czapskis zu entweichen"); dem Elbinger Fuchs ging es ähnlich. Darauf 
verfaßte Eonradi einen neuen Protest, der aber nicht mehr in Graudenz über
reicht wurde, weil sich der Landtag schon in voller Auflösung befand. — Nun 
reisten die Danziger in strengem Inkognito ab; ihre Kutschen standen vor den 
Toren bereit, und es gelang ihnen, unbehelligt zu entkommen. Der Rat 
aber sandte, vereint mit Thorn und Elbing, eine scharfe Note an den Primas: 
„Die Städte können nicht eher an den Beratungen des Landes teilnehmen, 
bis sie wegen ihrer verletzten Ehre eine hinreichende Genugtuung erhalten 
und bis für die öffentliche Sicherheit gehörig gesorgt worden ist..Auch 
außerhalb Westpreußens fanden die Graudenzer Vorfälle kräftigen Wider
hall. In Warschau sowie besonders am Zarenhof") stellte man zweierlei mit 
Behagen fest: Mord und gewaltsame Störung der Debatten. Katharina 
verstand es meisterhaft, beides sehr bald in jener Politik zu verwerten, die 
ihrem Günstling Poniatowski den Weg zum Thron ebnete.

Die maßgebenden Machtfaktoren am Äofe in den 
letzten Monaten vor der Königswahl.

Seit dem Frühjahr 1764 warf die Sukzession Stanislaus Augusts ihre 
Schatten voraus"). Preußen und Rußland waren handelseins geworden, 
und der Rest blieb — ein großaufgezogenes polnisches Theater. Alle seitdem 
genannten Prätendenten") gaben ihre Namen nur zu Nebenrollen her, die 
den Wahlvorgang ungezwungen darstellen sollten. Das Verleihen des 
Schwarzen Adlerordens an General Poniatowski sowie der preußisch-russische 
Traktat zeigten klar, wohin der Kurs steuerte"). Noch gegen Ende April 
erschien die Spannung in Warschau unerträglich, ein Bürgerkrieg zwischen 
dem Fürsten Karl Radziwill") und der Familie stand bevor. Jedermann, 
auch der Danziger Sekretär, war auf seine Sicherheit bedacht"). Dazu

M) Skub. 29. 3. 64: „Kaum waren wir in das Zimmer getreten, als einige den Lerrn 
Steiner, Secrium Thor., einige mich und einige Fuchs, Secrium Elbing, teils mit Worten, teils 
auch mit Tätlichkeiten den Weg schwer machen wollten. Der Lr. Steiner, der als eine 
Canaille angerufen ward, wischte gar bald hindurch, und ich bekam einen Rippenstoß, so daß 
es mir im Kreuze Wehetat, verlor darüber meine Mütze. . .'

«o) Rz. Anl. Nr. 3l9 nach Rückkehr der Gesandten dem Primas übermittelt.
ei) Sbornik 51 S. 288 sf. Graf Keyserling wies ausdrücklich auf die Zwischenfälle mit den 

Danzigern Gesandten hin.
es) Roepell. S. 64; Askenazy, S. 75 ff. Letzterer behauptet S. 7, daß Keyserling bereits im 

August 63 um die Kandidatur Poniatowskis gewußt habe.
«») Skub. 26. 7. 64: Noch im Juli tauchen die Namen des Prinzen Taver, des Grafen Oginski 

und des Fürsten Lubomirski in der Reihe der Thronbewerber auf!
«») Skub. 11. u. 12. 4. 64.
es) Es ist der fchwachgeistige, aber populäre Radziwill, der unter dem Namen „Panje 

Kochanku' in die Geschichte eingegangen ist.
««) Skubowius berichtet am 3. 5. 64 über die schwüle Atmosphäre und fürchtet „einen bos

haften Überfall'; denn „wo zwei gegeneinander aufgebrachte Parteien miteinander zu tun 
haben, so leidet der dritte gewiß, er mag so neutral sein, als er immer wolle'. Ahnl. auch 
Skub. 19. 4. 64.
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tauchte wieder hartnäckig das Gerücht von Teilungsplänen auf, so daß man 
im Zweifel war, ob es zuerst in der Hauptstadt oder an den Grenzen zur 
Katastrophe kommen würde. Allein in wenigen Wochen hatten die Czar- 
toryski sich mit russischer Hilfe durchgesetzt und für ruhigere Zustände gesorgt. 
Schon die temperamentvolle Eröffnung des Konvokationsreichstags am 
7. Mai bewies ihre Übermacht endgültig. Skubowius' Berichte, aus denen 
der Rat vortreffliche Informationen schöpfte, hoben diese Situation auch klar 
hervor.

Die Danziger Politik in Warschau hing naturgemäß von mehreren 
Faktoren ab: dem russischen Gesandten*"), dem Reichstag und dem König 
bzw. dem Znterrex. Zurzeit lag die größte Macht bei den Rüsten, die im 
Begriff waren, aus Polen eine Satrapie zu machen. Deshalb erstrebten 
sie ein Doppeltes: Wahl eines gefügigen Königs, Fortbestand der inneren 
Anarchie! Gerade das letztere bedingte eine Hands-ofs-Politik bei internen 
Fragen. Rußland brauchte nur die Zänkereien im polnischen Reichstag zu 
dulden, dann verbürgte es die ewige Uneinigkeit am besten. Für Danziq 
bedeutete dies weitgehende Passivität des Petersburger Hofes^), ein 
Grundsatz, der erst sehr spät vom Rat erkannt wurdet. Dagegen konnten 
die Entscheide des Reichstags die Stadt stärker berühren. Nach der pol
nischen Verfassung galt der Reichstag als eigentlicher Souverän, dessen 
Befehle überall im Lande verbindlich waren. Zwar hatte Danzig jederzeit 
ein Bevormunden durch die „Republik" abgelehnt, aber es ließ sich nicht 
leugnen, daß polnische Gesetze die Stadt und Westpreußen zumindest mittel
bar trafen?"). Auch verharrten die Reichstage mit unermüdlicher Ausdauer 
bei ihren Versuchen, sich in Danziger Angelegenheiten einzumischen; denn 
hier fand der Adel die Plattform, von der aus er seine Pfeile gegen das 
wohlhabende deutsche Bürgertum schleudern wollte. So war das Ver
hältnis zwischen Danzig und den polnischen Reichstagen schon früh getrübt. 
Nationale, ständische und konfessionelle Unterschiede, dazu entgegengesetzte 
staatsrechtliche Auffassungen gaben zu tiefstem Mißtrauen Anlaß; es wurde 
niemals überbrückt und herrschte auch während des Interregnums.

Die wichtigste Grundlage für die Danziger Politik am Hofe bildete 
naturgemäß das Königtum. Hierbei kam es in erster Linie auf die Persön
lichkeit des Monarchen an, vorausgesetzt, daß er willensbetont und kraftvoll 
regierte. Bestanden doch nach der Danziger These politische Bande allein 
zum König! Deshalb konnte man seinen Willen nicht so leicht außer acht 
lassen wie den des Reichstags. Für gewöhnlich vermittelte der König in

Die russischen Gesandten bzw. Großbotschaster hatten damals in Polen schon eine über- 
ragende Stellung inne. Notfalls verliehen sie ihren Wünschen sofort starken militärischen Nach' 
druck. Sie hatten den generellen Auftrag, die verfallende Republik schrittweise unter das russische 
Zepter zu bringen.

««) N. Damus, Die Stadt Danzig gegenüber der Politik Friedrichs d. Gr. u. Friedrich 
Wilhelms II. (Zs. d. Westpr. GV. XX, 1887) S. 10/11 charakterisiert das geringe Interesse Ruß- 
lands an der Danziger Frage.

c») Anfang August berichtet Skubowius von Repnins Abneigung; erst im September er
kennt der Sekretär, daß er Keyserlings Einfluß überschätzt hat.

7v) Dies bringt Lengnich in der Form zum Ausdruck, daß er die an sich nur dem König 
unterstellte Stadt Danzig als Mitglied der Provinz Preußen betrachtet. Diese Provinz sei 
locker mit der Republik verbunden, also stehe auch Danzig in Beziehungen zur Republik. — 
Außerdem mußten polnische Handelsgesetze Danzig allemal berühren. 
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den dauernden Streitigkeiten zwischen Republik und Stadt, aber der wankel
mütige Lubienski war als Interrex dieser Aufgabe in keiner Weise gewachsen, 
sondern ließ den Dingen bald ihren Lauf''). Obgleich er zu Beginn seiner 
Amtszeit als Gönner Danzigs aufgetreten war, scheute er sich während des 
folgenden Sommers nicht, in dem berüchtigten Thorner Bluturteil ein 
Symbol für die Herrschaft des Reichstags über die Städte zu erblicken"). — 
Indessen wurde der Primas sehr schnell zur Nebensächlichkeit herabgedrückt, 
bevor er Danzig ernsthaft schaden konnte.

II. Teil.

Politische Angriffe des polnischen Reichstags auf Danzig und Westpreußen.

Vorstoß des Landboten Wilczewski und seines 
Anhangs.

Zm Mai 1764 begann der Konvokationsreichstag mit seinen Beratungen. 
Endlose Reformreden bezweckten die Aufrichtung des kraftlosen Staates, 
verhallten aber meist unbeachtet. Nur bei innenpolitischen Fragen stieß man 
mit einigem Erfolg in Richtung des schwächsten Widerstandes vor. Dazu 
gehörten u. a. die Belange Westpreußens: dort sollten die Rechte der Dissi
denten eingeschränkt, die königlichen Güter durch Kommissare strenger ver
waltet und die Zollvorschriften abgeändert werden, alles Dinge, die auch 
Danzig eng berührten. Deshalb wandte sich ein eminenter Vertreter des 
einheimischen Adels, der Generalleutnant von der Goltz, an Skubowius") 
und machte ihn aufmerksam, daß der Reichstag jetzt „solche Sachen, die 
preußische Kardinalrechte sind, nach eigenem Gutdünken zu projektieren und 
... zu beschließen sich anmaßen will. Es seien dies", fuhr er fort, „Unter
nehmungen, durch welche man den Preußen das Messer an die Kehle setzt 
und sie der Republik gänzlich unterwerfen will""). Goltz ereiferte sich heftig 
über die Tyrannei des Reichstags und wies die Sekretäre von Danzig, Thorn 
und Elbing auf die Schicksalsverbundenheit ihrer Städte mit der Provinz 
hin. Zwar war dem Generalleutnant die Abneigung gegen Bündnisse mit 
dem Adel bekannt, aber er durchschaute die Notwendigkeit einer einheitlichen 
Front, um polnische Machtgelüste zu bannen. So schlug er vor, in West
preußen weder eine Konföderation zu bilden noch zu dulden, sondern mit 
vereinter Gewalt alle Konföderierten zu vertreiben"). Auch für die Königs-

Veral. Askenazh, S. 75.
72) Rz. Anl. Nr. 372. Sekretär Geret antwortete dem Primas, „man könnte vieles mit 

Gewalt tun, aber deshalb wäre dieses nicht gerecht."
7») Skubowius, der die Reichstagsdebatten pflichtgemäß verfolgte, hoffte anfangs, daß 

Danzig nicht zu sehr in die polnischen Querellen hineingezogen werden würde. Vergl. seine 
Schreiben v. 24. u. 28. 5. 64.

7«) Skub. 4. 6. 64. Die Proteste des westpreußischen Adels richteten sich vornehmlich gegen 
einen Entwurf der Landboten, nach dem die Dissidenten „mit Plebejis und Juden" zu einer 
Klasse gerechnet werden; ferner gegen die Einführung eines geplanten Generalzolls, die Ent
sendung königlicher Kommissare für die königlichen Güter und Ökonomien.

7S) Skub. 4. 6. 64: „Widrigenfalls man sich derselben mit Macht widersetzen und in Er- 
mangelung hinreichender Kräfte bei den benachbarten Mächten Schutz suchen müßte." 
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wähl wußte er ein sicheres Rezept: „Man sollte nur für den stimmen, der 
die Rechte der Provinz und der Städte beschwören wird,... und sich der von 
Rußland und Preußen gegebenen Deklarationen fest versichern." Auf einen 
Nenner gebracht hieß das: gemeinsames diplomatisches und militärisches 
Vorgehen von Städten und einem Teil des westpreußischen Adels sowie An
lehnung an Rußland. — Nur vorsichtig nahmen die Sekretäre hierzu 
Stellung. Am furchtsamsten war der Thorner. Er wollte alles „sä re- 
kerenäum" empfangen, zum russischen Gesandten lediglich „diskursive" 
darüber sprechen und „sich gleichfalls als von ungefähr" bei ihm einfinden. 
Peinlich bemühte er sich, den privaten Charakter zu wahren und war höchstens 
bereit, mit Keyserling als einem „Freund" zu beraten. Andererseits erklärte 
er, daß sein persönliches Empfinden mit den Ansichten des Herrn von der 
Goltz übereinstimme, doch hoffe er, den Eindruck zu vermeiden, „als ob man 
fremden Schutz suchte"'«). Trotz seiner Zaghaftigkeit, die zudem nicht einmal 
der Politik des Thorner Rats entsprach"), gelang es, ei n e Linie zu bilden. 
Goltz und die Sekretäre erschienen bei dem erkrankten Keyserling, der sie 
sogar im Schlafzimmer empfing. Auf ihre Klagen erwiderte der Gesandte: 
„Die Reichstagsbeschlüsse sind ja nur projektiv, Polen darf keineswegs gegen 
die Wehlauer und Olivaer Bestimmungen verstoßen, vielmehr wird Rußland 
darauf dringen, daß die Provinz Preußen bei diesen als bei allen anderen 
Land und Städten zukommenden Rechten ungekränket sein soll"'«). Solche 
Worte, trostreich und wahrscheinlich gut gemeint, waren nur leere Be
teuerungen. Hätten Goltz und die Sekretäre auf Keyserling bauen können, 
dann wäre Danzig manches erspart geblieben; es hätte fortan der Königswahl 
ruhig zugeschaut. Allein Keyserling stand nicht mehr in Gnade, er war 
längst von dem Großbotschafter, Fürst Repnin, in den Schatten gestellt 
worden"). Außerdem behinderte ihn seine schwere Krankheit. Entscheidend 
aber trat hinzu, daß der Petersburger Hof sich einstweilen nicht ohne zwin
genden Grund in interne Angelegenheiten Polens mischen wollte. Deshalb 
wurden die westpreußischen Klagen von Rußland wohl angehört, aber kaum 
vertreten; somit blieb alles in der Schwebe. Man überließ die Auseinander
setzung zwischen Danzig, Westpreußen und dem Reichstag grundsätzlich den 
Kontrahenten.

Was erst ein Gerücht zu sein schien, wurde Wahrheit: Wilczewski und 
sein Klüngel trugen in den Sitzungen der Landboten eine Beschwerde nach 
der anderen gegen Danzig vor««). Sie tischten nicht nur ihre persönlichen 
Streitfälle auf, sondern packten die Stadt an einer viel empfindlicheren Stelle, 
indem sie ihr Bedrückung des polnischen Handels, willkürliche Zollerhebung 
und dgl. unterschoben. Hierbei schlugen sie ein traditionell-beliebtes Thema

7«) Skub. 4. 6. 64.
Die Stadt Thorn tendierte deutlich zur russischen Seite. Es ist daher merkwürdig, daß 

der Thorner Srkretär solche Bedenken gegen den Besuch bei Keyserling hatte.
7«) Skub. 4. 6. 64.
7») Askenazy, S. 124 berichtet von Differenzen zwischen Repnin und Keyserling.
««) Schon am 15. 6. 64 teilt der Rat Skubowius sein „Mißvergnügen" über das Verhalten 

von Wisk und Cziechanow mit. Dann ermähnte er den Sekretär zur größten 
Wachsamkeit: „er sollte daher nicht ermüden, auf alles, was etwa zum Nachteil dieser Stadt 
oder der Provinz verfüget werden will, aufmerksam zu sein und davon ungesäumten Bericht 
zu erstatten." 
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an und stimmten zugleich in den Chor der merkantilistischen Reformer, welche 
sich damals in Polen eines starken Zuspruchs erfreuten. Diese Reformpartei 
wollte die Republik vorerst wirtschaftlich kräftigen. Ihre Ziele wurden von 
den meisten Patrioten bejaht, mußten aber zu einem Konflikt mit Danzig 
führen, weil dessen Landelsprivilegien ihnen hindernd im Wege standen. So 
wurde immer deutlicher von einer „Kommission" gesprochen, die alle „Schä
den" am Ort selbst untersuchen und liquidieren sollte. Erschreckt berichtete 
Skubowius, die Feinde planten, „die Kommission cum armata manu militari 
nach Danzig zu denomieren"^). überhaupt verfinsterte sich der Lorizont, 
denn die „strikte Neutralität" drohte letztlich einen Bruch mit den Czartoryski 
herbeizuführen. „Man mag sich zeigen, wo man wolle", schrieb der Sekretär, 
„so hört man Vorwürfe, die recht schwer zu verdauen sind. Es fehlet nur, 
daß man der Familie worinnen zu nahe treten möchte, so möchte das Brei 
von allen Verdrießlichkeiten, das so lange kochet, endlich gar werden"^). 
Unterdessen tobten Danzigs Feinde in der Landbotenstube: „Der Glinka 
hat gebellt..., der Krajewski redete hart und unverschämt, und der Wil- 
czewski weinete bei dem Vortrag, den er sehr anzüglich und versehrlich 
getan.. ."^). Aber weil die Landboten noch vom Senat mattgesetzt werden 
konnten, nahm Skubowius ihr Gepolter vorläufig nicht tragisch^); er wußte 
zu gut, daß hinter ihrem Geheul Geldhunger steckte^), und bemerkte:

„Die Polen sind ... gewohnt, nach ihrem Schlendrian, der bei ihnen 
eine Art von Konstitution ist, wider den und wider jenen zu schreien, 
um dadurch denjenigen, den die Acclamationes treffen, dahin zu 
zwingen, daß er sich, um dem Schreihals das Maul zu stopfen, ab
finden muß! "s").

Dennoch, Skubowius hatte zu leicht gewogen! Wenige Tage später 
lag es klar, daß Wilczewski und seine Freunde ein „Projekt Miasto Gdansk" 
entworfen hatten, in dem alle Klagen gegen Danzig zusammengefaßt wurden, 
deren Abhilfe durch eine „Kommission" notwendig se?P Darauf protestierte 
der Woiwode von Pommerellen, Mostowski, mit feierlicher Rede: Er er
innerte an die letzte Kommission, welche in Danzig bloß Schaden verursacht 
hätte, und an die „oftmaligen Erpressungen des gierigen und despotisch herr
schenden sächsischen Ministers". Dringend beschwor er alle Anwesenden, die 
alten Sonderrechte der Stadt zu respektieren, sie nach der Königswahl 
höchstens vor ein Assessorialgericht^), jedoch nie vor die Kommission zu

«1) Skubowius 14. 6. 64. „Was daraus entstehen wird, das stehet bei Gott." 
82) Skub. 14. 6. 64.
83) Aus Skubowius' Bericht über die Reichsragsverhandlungen.
»») Skub. 11. 6. 64; nannte auch in seinem Bericht v. 18. 6. folgende Landboten als besondere 

Geaner Danzigs: Wilczewski, Krajewski, Glinka, Kurczynski und Iesiewski.
"ss) Skub. 21. 6. 64 berichtet, daß . acclamanies nur auf Bestechungen lauerten." 

8S) Skub. 11. 6. 64.
«7) Skub. 18. 6. 64. Bericht über die Rede Mostowskis: „Die Stadt Danzig wird, wie 

der ganzen Welt bekannt ist, nicht nur von dem Lose selbst, sondern auch fast von jeder
mann, der nicht faul ist, attackieret, impugnieret, insultieret, infestieret, in ihren Rechten ge- 
kränket, und man kann alle diese Arten nicht mehr aussprechen, bei welchen sie immer non quis 
liebet, sell quis badet herhalten muß."

88) Man erhoffte ein eigenes preußisches Assessorialgericht; vergl. Skub. 18. 6. 64: „Die GG. 
Städte müssen sich deshalben . . . durch ein gemeinschaftliches Schreiben melden, und die Pro
vinz dürfte dem Könige nicht eher den Eid leisten, bis er die Rechte Preußens beschwöret. Llnd 
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laden. „Wer aber für die Kommission stimmt", rief der Woiwode aus, „der 
wünscht, daß diese Stadt, welche der Nation Ehre macht, da sie in ganz 
Europa für eine hanseatische Stadt erkannt wird, zur Gegenwehr mächtig 
genug ist, bei Revolutionen vielen Personen zum Schutze dient, dem ganzen 
Lande in Betrachtung ihrer Abgaben nützlich ist und wegen ihres Handels 
viele Vorteile verschafft, wie die übrigen Städte in gleichen Verfall geraten 
soll"^). Mostowskis Worte blieben ungehört; der Reichstag debattierte 
weiter, ohne daß vorläufig ein Entschluß in der Danziger Frage bekannt 
wurde^).

Obgleich Skubowius diesmal einen merkwürdigen Optimismus hegte, 
war er trotzdem bemüht, eventuellen Angriffen vorzubeugen. Mit dem Thor- 
ner Sekretär Steiner versuchte er, sowohl den Grafen Keyserling als auch den 
Großkanzler von Litauen und führenden Mann der Familie, Michael Czar- 
toryski, für seine Sache zu interessieren. Zunächst Übergaben Skubowius und 
Steiner dem russischen Gesandten eine Note „betreffend die Rechte von Land 
und Städten in der Provinz Polnisch-Preußen". Darin wurde jede Poloni- 
sierung schärfstens verworfen und Selbstverwaltung unter dem König ge
fordert. Sämtliche Hauptpunkte der Denkschrift werfen ein bezeichnendes 
Licht auf den Eifer der Westpreußen, die sich leidenschaftlich gegen Warschau 
verteidigten:

I. Frage: Wie offenbar unrecht ist jetzo auf dem Reichstage in Ansehung 
Preußens verfahren worden?

Antwort: Die Provinz ist „allein dem König, nicht aber der Republik 
unterworfen".

II. Frage: Welche Rechte sind den Preußen seit der Übergabe (1454) bis 
auf diese Zeit genommen und eingeschränket worden?

Antwort: „... seit 1569 haben sich die polnischen Gewohn
heiten und unzählige Mißbräuche einge
schlichen, welche zugleich mit der deutschen Sprache, so sonsten 
durchgehends in Preußen und bei allen öffentlichen Verhand
lungen gebrauchet wurde, die alten Rechte und Sitten ver- 
drungen." Sie haben „... der polnischen Anord
nung Tor und Tür geöffnet...".

III. Frage: Wie könnte die alte Verfassung wiederhergestellt werden?
Antwort: „Der Provinz Preußen könnte am besten aufgeholfen werden, 

wenn der künftige König in pactis Lonventis versprechen möchte, 
selbige als eine besondere Provinz nach dem Anhalt der 
?3ctorum üeüitionis, ohne sie auf irgend eine Art 
den polnischen Gesetzen und Gewohnheiten 
zu unterwerfen, zu regieren und alle Angelegenheiten

weil die Asiessorialgerichte überhaupt zum Ruin der Städte eingerichtet sind, so erfordert es 
die Notwendigkeit, daß Preußen sich selbst ein Assessorialgericht laudiere und dadurch aus der 
ganzen Polackerie herauskomme/

8b) Rz. Anl.: psas zä08hov8lciexo, pomor8lciexo 16. juiiü 1764 NL
Le^mie Konvocstionis v Vsr8ravie misns.

so) Skub. 18. 6. 64 war der (irrigen!) Ansicht, daß das Projekt gegen Danzig nicht unter« 
schrieben sei.
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derselben mit Zuziehung des preußischen Landesrates abzutun, 
dabei aber, um die Preußen nach und nach zu ihrer alten 
Verfassung zu bringen, ein eigenes Ober-Appellations-Gericht, 
welches unter königlicher Autorität und im Namen des Königs 
die Jurisdiktion exerzieren und die letzte Instanz für die Preußen 
ausmachen sollte, im Lande zu errichten."

IV. Frage: Müssen die Preußen den Reichstag besuchen?
Antwort: ,,^nte vecretum I.ub1inense hatten die Preußen nicht Llrsach, 

die polnischen Reichstage zu besuchen; p08t vecretum I^ublinen8e 
aber ist es teils 6e jure, ... teils ex cupite pruckentiae, u m 
alles Besorgliche von der Provinz abzu- 
wenden und das Beste derselben zu befördern, nötig ge
worden"").

Dieser Schriftsatz, der zugleich ein hervorragendes Denkmal 
West preußischen Deutschtums ist, wurde von Keyserling wohl
wollend angenommen. In Kombination mit seinen Aufträgen riet der Ge
sandte zur Wahl eines russischen Thronkandidaten, welcher die Rechte der 
Provinz gewährleisten müßte"). Einstweilen mahnte Keyserling Danzigs 
adlige Feinde zur Ruhe und bezeichnete ihre Klagen als nichtig"). Er wollte 
auch den Großkanzler von Litauen als den leitenden Kopf des Reichstags 
zur Rede stellen. Vermutlich glaubte er, den alten Czartoryski ebenso leicht 
zu „rektifizieren" wie seinen ungleich biegsameren Neffen, Stanislaus Ponia- 
towski"). Aber der Großkanzler verhielt sich sehr spröde, weil er ja beim 
Danziger Rat Vorliebe zur sächsischen Kandidatur, zumindest jedoch Ab
lehnung der Familie argwöhnte, überhaupt ging sein Streben dahin, 
Danzigs und Westpreußens Rechte zu schmälern. Unumwunden verlangte 
er den Beitritt zur „Czartoryskischen Generalkonföderation" und meinte, die 
Provinz habe Rechte „gehabt", — jetzt sei keine Zeit, sie in Ordnung zu 
bringen. Zuletzt spielte der Großkanzler sogar auf gewaltsame Unterwerfung 
an und höhnte: „Wer wird (West-)Preußen schützen, wenn die Polen dort 
einfallen, he, he?""). Lier verteidigte sich Skubowius wacker. Obwohl er 
dem Großkanzler nicht „traute", ob auch die Feinde weiter wühlten, der 
Sekretär vertrat fest die Souveränität Danzigs und die westpreußischen 
Privilegien: „Der Provinz Fundamentalrecht ist, daß 
in no8 et cke nobi8 niüil sine nobis a b g e f a ß t w e r d e n 
noch weniger bestehen kann". Auf solche mannhaften Worte 
folgten vielfach beste Erklärungen der Magnaten. Man versicherte Sku
bowius, Danzig genieße uneingeschränkte Sympathien, so daß der Sekretär

«1) Rz. Anl. Nr. 387.
»2) Skub. 21. 6. 64 erwähnt die in mehreren Punkten zusammengefaßten Vorschläge 

Keyserlings.
v») Skub 21. 6. 64.
»«) Rz. 27. 6. 64: „Der Secr. hoffet indessen, daß auch der Fürst-Grotzkanzler, durch den 

Lerrn Ambassadeur von Keyserling ebenso rektifiziert werden wird, als der Graf Poniatowski, 
Stolnik Litewski, welchem er zu Gemüte geführt, daß der beste, edelste und zierlichste 
Stein .... die Provinz Preußen wäre, welche jederzeit .... größte Lilfe, Ehre und Treue 
geleistet . .

«s) Skub 2. 7. 64.
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bis Mitte Juli die Überzeugung hegte, seine Stadt könne doch noch einiger
maßen aus dem Wahlgeschäft herauskommen"°).

Trotz alledem erreichte Skubowius plötzlich die Nachricht, daß die 
Projekte gegen Danzig^) voraussichtlich in die pacta Lonventa, also in die 
Wahlkapitulation des neuen Königs, ausgenommen werden würden. Er be
richtete am 21. Juni: „In Ansehung der Beschwerden über die Stadt Danzig 
wird man dem zukünftigen Regenten in ?acti8 Lonventis die Exzessen, Jn- 
konvenienzen und Klagen, die durch unzählige Manifestationes erläutert sind, 
anempfehlen, zu deren Verifikation soll eine Kommission delegieret werden, 
vor welcher der Magistrat der Stadt die Privilegia vorzeigen und die Kom- 
missarien gehalten sein sollen, das, was die Danziger sich über ihre Privi
legien vorausnehmen, zu bestrafen, die Privilegien, im Fall sie zum Präjudi- 
zieren des Nitterstandes sind expostieret worden, zu kassieren, die Korczyken, 
die von der Last abgezwungen worden, cum pvena in kuturum extenäenäa 
zu verbieten, die laut Reduktion nicht angenommene Münze und den in 
jedem Frühjahr erhöhten Preis der Dukaten ernstlich zu verweisen salvig 
poeni8 ob praemi883 promeriti8".

Der sonst so hellhörige Sekretär hatte sich also täuschen lassen und 
erwachte unsanft: „Nun ist es offenbar, daß man die tückische Absicht hat, 
die Provinz Preußen und sonderlich die Städte unter das Joch der pol
nischen Sklaverei gänzlich zu ziehen"^). Nach Skubowius' Ansicht 
hatte der Reichstag jetzt einen „immerwährenden Vorwurf" geschaffen, „auf 
dessen Vollziehung in Ewigkeit gedrungen werde, ... vor den Wilczewski 
schon so gut wie ein förmliches Dekret, vor den Czapski so gut wie Wasser 
auf seine Mühle . .."^). Mit anderen Worten, Skubowius erkannte, daß 
alle zwischen Danzig und Polen schwebenden Fragen sich weitaus versteifen 
würden und daß die Politik der kleinen Bestechungen, wie man sie bisher in 
Warschau betrieben hatte, das Übel nicht an der Wurzel packte^").

Erste Auswirkung der Warschauer Pläne.

Auch der Rat durchschaute die Notwendigkeit einer stärkeren Jni- 
tiative^) und befahl Skubowius, bei Keyserling gesprächsweise gegen die 
Reichstagsbeschlüsse zu protestieren. Der Sekretär sollte dabei russischen 
Schutz fordern und sich auf die für Danzig problematische Garantie berufen, 
welche die Zarin Anna Jwanowna 1736 der Stadt erteilt hatte. Offiziell 
aber behandelte der Rat die Übergriffe des Reichstags als eine mit Polen 
intern zu regelnde Angelegenheit. Er wandte sich mit längeren Denk-

v») Nz. 6. 7. 64. Man nahm noch immer an, daß das Projekt zwar verlesen, aber noch 
nicht unterschrieben sei.

»7) Skub. 21. 6. 64 teilt das Projekt „Miasto Gdansk" mit.
W) Skub. 16. 7. 64.
»«) Skub. 16. 7. 64.
roo) Skub. 16. 7. 64: „Zm Punkts der Devinzierung weiß ich nun, da es so wunderlich 

gehet und man bet allen guten Versicherungen dennoch das Gegenteil tut, nicht mehr, was 
ich tun soll . . .-

101) Rz. 2S. 7. 64. „Es litten jetzo die eigenen Rechte dieser Stadt die größte Gefahr, so 
daß man dieselben für erloschen zu achten, wofern ihnen nicht aufgeholsen wird oder die Stadt 
selbst sich Rat schasfet.- 
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schriften an den Primas, den Fürst-Großkanzler, den Woiwoden von Ruß
land und den Bischof von Ermland""). Noch einmal wurden die polnischen 
Zumutungen aufgerollt und widerlegt""). Besonders heftigen Widerspruch 
erfuhr der Plan eines neuen Obergerichts, „denn es würde dieses in der Tat 
ein polnisches Gericht sein, welches die Städte weder angenommen noch an
nehmen können, daferne sie ihren Gesetzen nicht gänzlich entsagen und die 
polnischen Rechte annehmen sollen, welches sie aber nach ihrem Gewissen und 
vermöge ihres Eides nicht tun können. Sollten aber", so heißt es weiter, 
„neue Gesetze nötig sein, so hätte die Stadt selb st die Macht von den 
durchlauchtigsten Königen erhalten, dergleichen zu geben". Außerdem wurden 
die Adressaten gebeten, die Warschauer Projekte zu verhindern, weil sie 
heimlich und ohne gesetzliche Zustimmung der Reichsstände in die Konsti
tution „e i n g e s ch l i ch e n" seien""). Der Rat schloß mit einem Hinweis 
auf das Vertrauen zum „künftigen König, welchen die göttliche Vorsicht und 
die allgemeinen Wünsche bereits anzeigten".

Die Noten wirbelten in Warschau ungeheuren Staub auf! Danzigs 
These von den illegal gefaßten Projekten brüskierte reichlich. Sie beruhte 
auf gefälschter oder leichtfertiger Darstellung Mostowskis"") und widersprach 
der Wahrheit. Ohne Zweifel handelte es sich nicht, wie der Rat annahm, 
um eine unbeendete Diskussion, die von Danzigs Gegnern willkürlich zum 
Gesetz erhoben worden war, sondern um einen ordnungsgemäß unterzeich
neten Reichstagsbeschluß. Skubowius, auf dessen Äaupt sich aller Unwille 
entladen sollte, erschrak tief. Solche Worte „können jetzt sehr übel aus
genommen werden", schreibt er seinem Kollegen Wahl nach Lause und fügt 
hinzu, er habe vor Sorgen nicht schlafen können^«). Wie erwartet, war der 
Primas sehr verstimmt und fragte, ob die Stadt sich denn gegen die Republik 
auflehne. Als Skubowius antwortete, Danzig habe mit der Republik nichts 
zu tun, drohte Lubienski: „Das werden wir schon sehen!"""). Zwar be
ruhigte er sich am Ende der Aussprache, doch Skubowius behielt den Ein
druck, daß man nunmehr auf das Drängen von Wilczewski und Genossen 
eine Kommission nach Danzig senden werde. Llm der geladenen Atmosphäre 
zu entgehen und jeden weiteren Zusammenstoß zu vermeiden, lehnte er eine 
Einladung zur Tafel des Primas ab. — Auch Keyserling war bestürzt. Es 
bedurfte der Vermittlung feines Sohnes, des Geheimrats, um die Stadt bei 
ihm wieder in Kredit zu bringen. „Selbst wenn es zuträfe," tadelte der

102) Rr. Anl. Nr. 434.
103) Protest gegen: Generalzvll, polnische Gerichtsbarkeit, Entsendung der Kommission, 

Fortfall der Korczyken, einer in Danzig üblichen Zugabe von Getreide, die pro Scheffel seitens 
der polnischen Verkäufer entrichtet wurde.

10«) Skubowius hatte am 1S. 7. irrtümlich mitgeteilt, es sei unglaublich, daß eine „unab- 
geschlossene Diskussion" als Reichstagsbeschluß aufgefaßt und gedruckt werden könnte. Darauf
hin bemerkte der Rat in seinem Schreiben an den Primas: „Scimus omaia bsec .. . 8ine pudlico 
inclitorum orciinum consensu cIam irrepsiss e." Desgl. der Rat an Skubowius am 27. 7.: 
„daß in kunäsmeato dieser zum Teil erschlichenen Konstitution nichts verfüget werden" dürfe.

ios) Mostowski, mit dem die westpreußischen Stände einschließlich Danzigs mancherlei Streit 
hatten, spielte vermutlich eine Doppelrolle. Nach seiner Rede zugunsten der Stadt schien er es 
wieder mit den Gegnern zu halten. Vergl. Skub. 16. 7. 64. Es gehört zu Skubowius' Ver- 
diensten, Mostowski schon früher erkannt zu haben. Vergl. Schreiben 27. 2. 64.

1»») Rz. 6. 7. 64.
107) Skub. 13. 8. 64.
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letztere, „daß man das Projekt „Miasto Gdansk" nicht unterschrieben hätte, 
so ist die Art wider die Etikette; Danzig hätte es wohl anders machen 
können!"""). Der Großkanzler versprach zwar, die Stadt zu schützen, be
mängelte aber ebenfalls den Ton der Note und meinte, der Rat habe wohl 
von den Worten „jura no8trn" keine rechten Begriffe""). Zudem erklärte 
Kanzler Mlodziejowski noch andere Stellen der Danziger Noten für anstößig. 
So mußte Skubowius viele Geister beschwichtigen""). Nach Gerüchten, die 
ihm zugetragen wurden, befürchtete er, daß man nun eine Staatsbeleidigung 
herauslesen wolle und daß es außerordentlich gefährlich werden würde, wenn 
es zu einer Bekanntgabe der Schreiben im Reichstag käme"*). Erst nach 
langem Bitten vermochte der Geheimrat von Keyserling die Wogen zu 
glätten. Ende August sandte er Skubowius einen Landzettel mit dem er
lösenden Text: „Ich habe die Ehre und das Vergnügen, Ew. Hochwohl- 
geboren zu melden, daß der Verlesung des bewußten Schreibens vorgebeugt 
ist"""). Damit hatte Skubowius den Fehler des Rats glücklich vertuscht, 
obgleich dieser nichts zurücknahm, vielmehr die Briefe als den „Rechten der 
Stadt gemäß" bezeichnete, die „in keiner anderen Sprache geführt worden, 
als der sich unsere Vorfahren in ähnlichen Fällen bedienet""").

Fraglos wurde die Danziger Politik während des Sommers 1764 durch 
Konservativismus und Anbeweglichkeit stark gehemmt. Seitdem Friedrich der 
Große und Katharina II. für Poniatowski eintraten, blieb der Ausgang der 
Königswahl kaum zweifelhaft; sicher war jedenfalls, daß die Familie mit 
russischer Hilfe den Sieg davontragen würde. Obgleich er darum wußte, 
klammerte sich der Rat fest an seine bisherige Haltung. Was er 1733 zu 
leichtfertig tat, das versäumte er jetzt beinahe; denn das beste Einvernehmen 
mit den Czartoryski, als der herrschenden Gruppe Polens, wurde zum bren
nenden Problem. Allein er wollte sich nicht hierzu entscheiden und glaubte, 
die Thronbesteigung abwarten zu können. Jedoch die ersehnte Ruhe blieb 
aus, im Gegenteil, man verärgerte den einflußreichen Großkanzler von Li
tauen und brächte Thorn zur zeitweiligen Abkehr von der Dreistädtefront. 
Die Thorner, die sich bei dem Ringen um die westpreußische Autonomie sehr 
rührig zeigten, standen völlig auf feiten der Czartoryski. Dieses Vorgehen 
trug der Gegenwart Rechnung und wurde mit der geographischen Lage und 
dem russischen Militärdruck begründet. Auch handelte die kleine Stadt nur 
konsequent, wenn sie bei der Familie Rückendeckung vor Angriffen des 
Reichstags suchte. Aus solchen Gedanken heraus polemisierten die Thorner 
mehrfach gegen „eine gar zu strenge Neutralität""*). Doch der Danziger Rat

im) Skub. 13. 8. 64. Er vermutete dort Wilczewski sowie andere händelssüchtige Feinde 
und wollte ihnen aus dem Wege gehen.

ro«) Skub. 2. 8. 64.
"») Rz. 8. 8. 64: ... . worauf der Secrius I. Exc. (Keyserling) demütigst gebeten, mit seinen 

gnädigen Gesinnungen gegen die Stadt, die sonst so gut wie verlassen sein würde, fortzu- 
fahren. .

"i) Skub. 2. 8. 64.
"2) Skub 27. 8. 64.
"») Rat an Skubowius 10. 8. 64: Allerdings beruft sich die Note „auf Versicherungen des 

Herrn Palatini Pomeraniae", also Mostowskts. Im übrigen schlägt sie der Familie gegen
über einen höflichen Ton an.

i") Schreiben der Thorner v. 16. 7. 64.
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antwortete kühl. Er führte innenpolitische Bedenken an und berief sich auf 
sein traditionelles Verhältnis zum Lause Czartoryski"«). Vom „Wahl- 
geschäft" wollte er nichts wissen, sondern sich erst äußern, „wenn davon 
clebito tempore et loco wird zu reden sein""«). Aber die Thorner ließen 
nicht locker; Ende Juli regten sie wieder eine gemeinsame Aktion an. Während 
sie noch zwei Wochen früher um eine außerordentliche „Beredung" zwischen 
Land und Städten bemüht waren, beschränkten sie sich nur auf die letzteren. 
Sie wiesen ferner darauf hin, daß ein Beiseitestehen untragbar sei'") und 
rieten zu klarer Parteinahme. Dabei sollte es auf folgendes ankommen:

1. „Gewisse Punkte" untereinander festzulegen,
2. den russisch-preußischen Prätendenten zu wählen,
3. bei Eingriffen in die westpreußischen Rechte am Lose zu protestieren, 
4. keine Deputierten zur Königswahl zu entsenden, vielmehr alles durch 

die Sekretäre in Warschau zu erledigen,
5. von Rußland eine Garantie des 8tatu8 quo zu erhalten,
6. eine Deduktion der westpreußischen Privilegien durch den Syndikus 

Lengnich entwerfen zu lassen.
Die Danziger gaben diesen Gedanken nur wenig nach. Mit einer „Be

redung" erklärten sie sich wohl einverstanden, aber die Aufgabe ihrer Neu
tralität lehnten sie ab"«). Sonst waren sie bereit, die Reichstagsbeschlüsse zu 
bekämpfen. — Kurz darauf änderte ein bedeutungsvoller Wink vom jungen 
Keyserling die Situation. Er mahnte dringend im Namen des Großbotschaf- 
ters Repnin, die Städte mögen — notfalls auch ohne den Adel — ein 
Kolloquium halten, um „pro tuitione jurium" Erörterungen zu Pflegen. 
Als Kongreßort nannte er Danzig. Mit dem Resultat — und dabei setzte 
er stärkere Konzessionen an die russische Seite voraus — sollten dann Ge
sandte zum Reichstag, Primas und zum Fürsten Repnin abgefertigt 
werden"'). Dies hätte einen von Repnin gewünschten Reklameerfolg be
deutet und ihn als Ordner westpreußischer Fragen erscheinen lassen. Ab
schließend mahnte Keyserling zur Eile, weil sonst „zu besorgen wäre, daß die 
Russen sich der Provinz näherten". Da die willfährige Politik Thorns 
bereits von der Familie gegen Skubowius ausgespielt wurde"«), schien es 
für Danzig an der Zeit, den Kongreß in die Wege zu leiten. Fraglos war 
das Unternehmen eine Komödie, die man den Czartoryski und Russen zuliebe 
aufführte. Daran ließ der Rat auch keinen Zweifel, als er Skubowius befahl, 
diese Erkenntnis am Lose bestens klarzumachen"'). Wenn man sich in

Rat an Skub. 20. 7. 64. „. . . und da unser Attachement vor das Durchl. Czartoryskische 
Laus von jeher bekannt, wir auch vor die dabei interessierten Mächte alle schuldige Ehrfurcht 
zu haben gewohnt sind, überdes unser Eid uns auch verbindet, den erstgekrönten König als 
König anzunehmen, sind wir des zuverlässigen Vertrauens, daß man uns eine nähere Erklärung 
bei so bewandten Umständen nicht zumuten werde.* 

"«) Rz. Anl. Nr. 404.
Rz. Anl. Nr. 444; Schreiben der Thorner v. 30. 7. 64.

"«) Antwort des Rats v. 3. 8. 64 an Thorn und Elbing: er stimmt generell zu, betont aber 
das unbedingte Festhalten an der bisherigen Neutralität.

"») Referat des präsidierenden Bürgermeisters: Rz. 6. 8. 64.
120) Skub. 30. 7. 64. Der Großkanzler von Litauen sagte in einer Debatte zu Skubowius: 

„Da aber die Stadt Thorn den guten Dortrag getan, so hat ihn die Stadt Danzig gänzlich 
verworfen.'

121) Rz. Anl. Nr. 484.
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Danzig überhaupt etwas von der Konferenz versprach, so war es höchstens 
die Erhaltung der Gunst solcher Machthaber, auf die zukünftig vieles an
kommen konnte.

Am Westpreußens Einigkeit war es schlimm bestellt. Mostowski hatte 
einen Teil des Adels zur Konföderation von Pommerellen vereinigt und 
warb mit Drohungen und Geschrei für seine Sache"?). Außerdem sammelte 
der Woiwode Czapski Anhänger um sich und versuchte, die Städte in seinen 
Bann zu ziehen. Obgleich der Rat immer noch jeglicher Verbindung mit 
dem Adel auswich, stand ihm der Kreis um Czapski deshalb einigermaßen 
nahe, weil hier der Charakter einer Konföderation am meisten zurücktrat"'). 
So wählte man das kleinere Abel und wollte eine Konferenz der Städte 
mit Czapskis Freunden in Danzig beschicken"^). Bürgermeister Conradi und 
Ratsherr Leuschner wurden hierzu beordert. Ihre schriftliche Instruktion 
forderte Abweisung der polnischen Übergriffe und Stärkung der west- 
preußischen Autonomie. In dem Wortlaut schmeichelte man geschickt der 
Familie sowie Keyserling und brächte zugleich seinen Abscheu vor Konfödera
tionen zum Ausdruck. Nur hinsichtlich der Thronfolge blieben die Danziger 
hart; denn Punkt 9 ihres Schriftsatzes hieß: „In Ansehung des zu wäh
lenden Königs werden die Herren Deputierten nach dem Gebrauch voriger 
Zeiten keine Person nennen, sondern sich erklären, denjenigen, der nach der 
Wahl zuerst gekrönt werden würde, als ihren Herrn zu verehren und ihm nach 
geschehener Bestätigung der Rechte und Privilegien der Stadt zu huldi- 
gen""°)

Schon ergriff man Maßnahmen zum würdigen Empfang der Teilnehmer, 
als von Thorn und Elbing Absagen eintrafen. Von beiden wurde die 
unübersichtliche Lage betont, die das Fernbleiben verursacht habe. Während 
die Thorner wenigstens einen Kanzleibeamten zur Berichterstattung ent
sandten, fürchteten die Elbinger, der Kongreß könnte sich zur Gegenkonföde- 
ration gestalten, und rieten, alle Landesfragen nur in Warschau durch die 
dortigen Sekretäre abzutun"°). Naturgemäß enttäuschte dies die Herren 
von Keyserling sowie den Woiwoden Czapski. Sie warfen den Städten vor, 
daß ihre Gleichgültigkeit an einer Polonisierung Westpreußens Schuld trüge, 
ersuchten aber Danzig noch einmal, den Kongreß zustande zu bringen"'). 
Auf die neue Einladung"^) hin gaben Thorn und Elbing nach; augen
scheinlich fürchteten sie die Feindschaft der Familie so sehr, daß ihre Be
denken schnell verstummten. Von Thorner Seite erschienen die Ratsherren 
Giller und Reyher, von Elbing der Bürgermeister Möller und Ratsherr

"2) Rz. A. 8. 64: Mostowski hatte die Stadt „pro tuitione jurium provinciae" zum Beitritt 
in seine Konföderation aufgefordert. Daraus begann er sofort mit Unruhen, indem er die 
Güter des Woiwoden Czapski .einreiten"' ließ. Der Rat war allenfalls zu einem „Konsilium" 
bereit, lehnte aber alle anderen Forderungen Mostowskis glatt ab.

"Z) Rz. 11. 8. 64. Punkt 6 der Instruktion für die Danziger Deputierten sieht eine Be
schwerde über die Mostowskische Konföderation vor, „um der Nachwelt ein Denkmal zu hinter
lassen, daß die GG. Städte an der Konföderation keinen Teil genommen."

ir«) Rz. 10. 8. 64. Leuschner und Conradi werden zu Deputierten für die Konferenz ernannt.
12») Rz. 1v. 8. 64.
1-») Rz. 15. 8. 64.
1-2) Rz. 15. 8. 64.
128) Rz. Anl. Nr. 482. Schreiben des Rats an Elbing und Thorn v. 15. 8. 64.
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Sieffert nebst Sekretären in Danzig. Am 21. August wurde die Konferenz 
mit den besten Wünschen der Familie eröffnet'"). Da Czapskis adliger 
Anhang bereits abgereist war'"), verhandelten die Bürger ganz unter sich. 
In mehrtägiger Aussprache entstanden gemeinsame Richtlinien, die den 
Sekretären am Lof erteilt werden sollten. Allgemein forderte man die 
Wahrung der städtischen Privilegien, nur in der Sukzessionsfrage erhoben sich 
wiederum Schwierigkeiten, als die Thorner für Stanislaus Poniatowski ein- 
traten'"). Dies stieß in Danzig sofort auf scharfe Opposition bei der Dritten 
Ordnung, die den Rat beschuldigte, er lasse sich einwickeln. Latten die 
Lundertmänner bisher die Außenpolitik während des Interregnums gebilligt, 
so kündigten sie jetzt die Gefolgschaft auf, falls man auch nur im geringsten 
von der Neutralität abwiche. Sie baten, „um Gottes Willen" bei der Kö
nigswahl keine Parteilichkeit zu zeigen, und verlangten, über alles Weitere 
genau unterrichtet zu werden'"). Zu ihrer Besänftigung versicherte der Rat, 
er wolle auf dem Kongreß lediglich Angelegenheiten der Städte erörtern'"). 
In der Tat faßte er die Instruktion mit der größten Vorsicht ab. Der Thorner 
Standpunkt wurde nicht bloß völlig Übergängen, sondern man änderte oben
drein noch den Passus, der von einer preußisch-russischen Garantie der Pro- 
vinzialrechte sprach. Das Wort „Garantie" klang zu anrüchig und wurde 
durch „bona otticia"'") ersetzt. Am 26. August fand der Städtekongreß den 
Abschluß. Seine Ergebnisse bringen kein neues Gedankengut, doch Danzig 
hatte allein durch sein Zustandebringen einen dringenden Wunsch der Czar- 
toryski erfüllt und, ohne Aufgabe seiner Außenpolitik, korrekte Beziehungen 
zu den in Polen herrschenden Kräften gewahrt.

III. Teil.

Der Danziger Rat erreicht bei dem neugewählten König sein Ziel.

StanislausAugu st Poniatowski,KönigvonPolen.

Friedrich der Große und die Zarin rückten Anfang August mit ihren 
Plänen heraus. Beide empfahlen dem Reichstag die Kandidatur des 
Stolniks von Litauen, Stanislaus Poniatowski'"). Llnter so hoher Gönner
schaft wurde dieser einen Monat später „einmütig" zum Polenkönig gewählt

ir») Skub. 16. 8. 64.
iso) Rz. 24. 8. 64.

Rz. Anl. Nr. 481. Die Thorner wollen bei der Königswahl den berücksichtigen, den 
Preußen und Rußland vorschlagen, „von welcher Gesinnung sie wegen der Lage ihres Orts 
nicht abaehen könnten."

132) Rz. 24. 8. 64: „Bei diesem allen konnten sie (die Quartiere) E. Rat nicht bergen, wie 
es ihnen bedenklich scheine, daß in der letzten mündlichen Relation des Secrii des fürstlich 
Czartoryskischen Laufes ganz absonderliche Erwähnung geschehen. So wie sie nun hieraus 
nichts anderes als eine Parteilichkeit vermuten könnten, so bäten sie ... "

133) Rz. 24. 8. 64.
134) Rz. Anl. Nr. 489. Der Thorner Standpunkt bezgl. der Königswahl wird Übergängen.
13s) As'enazy, S. 12S über die Empfehlung Poniatowskis beim Primas. — Vergl. Skub. 

an» 9. 8. 64: „Durch diesen Vorfall erhalten die jetzigen Konjunkturen ein von Bedenklichkeit 
entferntes Ansehen." 
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und führte fortan den Namen Stanislaus August. Noch verdüsterten nicht 
die Schatten kommender Jahre sein Bild. Im Gegenteil, man glaubte, daß 
eine neue Aera den Staat in letzter Stunde retten könnte""). Dazu bot die 
Persönlichkeit des Monarchen mancherlei Aussicht. Eine gute Erscheinung, 
sorgfältig erzogen und, durch Reisen gebildet, hatte Poniatowski sich mit den 
Zdeen seiner Zeit vertraut gemacht. Er, der sich geistig in London und Paris 
zu Lause fühlte, wußte genau, wie unendlich weit sein Land hinter dem 
übrigen Europa zurückgeblieben war; seinem philosophischen und kunstfrohen 
Sinn hat es sicherlich nicht an Nesormplänen gemangelt. Auch eine gewisse 
Arbeitsfreude, vor allem aber seine unwiderstehliche Liebenswürdigkeit ver
schafften dem König im Anfang einen guten Ruf"'). Besonderen Nimbus 
gewann er durch seine Beziehungen zu Katharina II.""). Es ist hier nicht 
der Ort, den Liebesroman der beiden noch einmal zu erzählen, aber fraglos 
sah die öffentliche Meinung — wenigstens zunächst — in der Zarin das 
starke Rückgrat Poniatowskis. Bezeichnend dafür ist der eigene Glaube 
Stanislaus', der trotz bitterer Erfahrungen sein Verhältnis zu der klugen 
Rechnerin in Petersburg jahrzehntelang überschätzt hat"").

Dies alles mochte für den neuen Staatslenker sprechen, und doch waren 
es nur Kulissen, hinter denen sich ein kraftloser Regent verbarg. Kritische 
Zungen, die ihn den „Theaterkönig" nannten, hatten wohl recht. Seine Ko
mödie begann mit der „einmütigen" Wahl und wurde von Rußland 
erbarmungslos weitergespielt; sie endete erst, als Paul I. seinem „Gastfreund" 
den Leichenstein setzen ließ. So blieb Stanislaus August ein Werkzeug der 
russischen Großbotschafter, die ihm jede wirksame Initiative untersagten. 
Auch darüber bestand schon während der Krönungsfeierlichkeiten für Ein
geweihte kein Zweifel. Dennoch hoffte der König auf die Zukunft, und sogar 
diese Loffnung hätte einen Ansatz zum Besseren geben können, wenn der 
Monarch kräftiger und männlicher gewesen wäre. Aber das war der 
wundeste Punkt: er sah ein, er bedauerte, er wollte helfen, versagte jedoch 
beim ersten Widerstand. Zuweilen gelang ihm eine Vermittlung, nie ein 
Machtspruch. In der Außenpolitik blieb Stanislaus von Rußland ab- 
hängig, im Inneren von wechselnden Adelskoterien.

Für Danzig stellte dieser König nur geringe Lilfe dar. Zwar wünschte 
der Rat keinen absolut regierenden Lerrn, dessen Stärke Gefahren mit sich 
brächte, aber der weiche Stanislaus August zeigte sich meist zu schwach. Er 
selbst war der Stadt gewogen und hat daraus nie ein Lehl gemacht""). Er 
hatte einen Teil seiner Kindheit in Danzigs Mauern verlebt, seine Brüder 
waren von dem gelehrten Lengnich unterrichtet worden, und es mochte mehr 
als ein bon mot sein, daß er die Stadt als „schönste Blume in seiner 
Krone""') pries. Auch sehr reale Interessen verbanden Poniatowski mit 

/c» Roepell S. Lelewel, Geschichte Polens unter Stanislaus August
lBraunschweig 1831) S. 16.

1S7) Roepell S. 153; desgl. Lkarles tie Nou^, Lorresponäence (insäite ciu Hoi 8tsaislas-Xuxuste 
ponlLtovslci et cle öisäsme Qeokkrin 1764/77) S. 106. Stanislaus Augusts Brief an Mme Geoffrin.

, ) ?a^ber berichtet Stanislaus August in seinen Memorien.
ForskBattaglia, Stanislaw August Poniatowski (1927), S. 198 ff.

i") S^b 17^9^64 Danziger Vertreter stets seines Wohlwollens versichert.
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Danzig. Der ewig Verschuldete fand in dem königlichen Anteil an den 
Lafeneinnahmen eine überaus wertvolle Geldquelle! —

Schon vor seiner Thronbesteigung betonte Stanislaus August sein 
Wohlwollen für die Stadt. Als Skubowius ihn zur „feierlichen Rekommen- 
dation" beglückwünschte, tadelte er die ungeschickte Note des Rats, die 
überall in Warschau bekannt war"?), drückte aber beim Abschied dem Se
kretär herzlich die Land: „Ich bleibe ein wahrer Freund, Sie sollen den 
Effekt davon erfahren!" „Alles dieses," berichtet Skubowius, „geschah mit 
einer ausnehmenden Gelassenheit und mit so freundlichen Mienen, daß ich 
mich desto mehr darüber wunderte, da ich zufällig weiß, daß er sehr auffahrend 
ist.. Noch wenige Tage vor der Wahl wiederholte Poniatowski seine 
Beteuerungen „öffentlich und laut in Gegenwart vieler Menschen". Er sagte 
unter anderem: „Die Lonventa mögen sein wie sie wollen, ich will 
dennoch den Flor der Städte befördern und ihre Rechte schützen, sonderlich 
der Stadt Danzig, welcher ich desto mehr verpflichtet bin, da ich in derselben 
fast erzogen wurde'""). So schöpfte der Rat einiges Vertrauen und erinnerte 
Stanislaus in dem Gratulationsschreiben an sein „heiliges" Versprechen, „sich 
gegen diese Stadt als huldreichster Lerr zu beweisen'""). Auch Skubowius 
witterte Morgenröte und wollte zudem wissen, daß der preußische und der 
russische Gesandte „en concert" für die westpreußischen Privilegien ein- 
träten?"); ferner hoffte er, daß der aufdringliche Mostowski mit seinen Kon
föderationsabsichten scheitern würde. Trotz alledem gelang es dem Sekretär 
nicht, die Pläne zur Entsendung der Kommission zu hintertreiben. Vielmehr 
erklärte der Großkanzler den Vertretern der drei Städte, die pacta Lonventu 
seien jetzt vom König beschworen und unabänderlich; wegen der großen „Be
schwerden" werde die Kommission nach Danzig reisen, doch möge man 
getrost der Vorsorge des Monarchen trauen"?). Eine ähnliche Auskunft 
erteilte Stanislaus' Sekretär Ogrodzki, als er mitteilte, der König müsse auf 
die Landboten Rücksicht nehmen, aber er würde kein „Anrecht" dulden?"). —

Am 17. September hatten die Sekretäre ihre erste Audienz bei dem 
Neugewählten. Stanislaus sagte zu Skubowius: „Ich weiß gleichfalls, daß 
es Sie befremden wird, die Kommission nach Danzig in pactis OonventiZ

"2) Skub. 13. 8. 64. Stanislaus August habe gesagt: „. . . wie nun auch das letztere an 
den Fürsten-Primas und an meine oncles beigekommene Schreiben sowas anzeiget, wodurch 
man sich nicht nur ein vieles herausnehmen will und etwas Bedrohliches beigefüget, sondern 
auch dem Fürsten-Primas und dem L. Reichstagsmarschall sowas aufgebürdet, welches er, so 
wahrhaftig gewogen er- auch den Lerren verbleibet, mißbilligen muß."

"») Skub. 13. 8. 64.
"«) Skub. 3. S. 64.

Das Gratulationsschreiben wurde von Lengnich entworfen. Man erinnerte darin den 
König an seinen siebenjährigen Aufenthalt in Danzig und empfahl ihm die Privilegien „in dem 
festen Vertrauen, I. K. M. werden nach Dero Versprechen, welches E. Rat als heilig ver
ehrte, sich gegen diese Stadt als huldreichsten Lerrn beweisen . .

"«) Skub. 6. S. 64.
"?) Skub. 13. S. 64. Vergl. dazu Skub. 17. S. 64-. Auszug aus den pscts Sonvenls: „In 

Absicht auf die allgemeinen Klagen sämtlicher Stände der Republik wider den Danziger Ma
gistrat versprechen wir, die Konstitution der Generalkonföderation von dem jetzigen Jahr unter 
dem Titel: die Stadt Danzig uns zu konformieren und bald nach Unserer Krönung eine Kom
mission wegen dieser Stadt anzusetzen und dieselbe in Würklichkeit zu bringen. Wir ebenmäßig 
Sorge tragen, daß die Stadt Danzig und derselben Magistrat in den Schranken der Gesetze 
gehalten werden mögen."

"») Skub. 13. 9. 64.
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inseriert zu finden. Die Klagen wider die Stadt sind so allgemein und so 
häufig, daß deren Abhelfung nicht anders hat können vorgebaut werden, und 
die Gerechtigkeit erfordert es, daß solche vor sich gehe und", so fuhr der König 
mit erhöhter Stimme fort, „auch vor sich gehen muß!"""). Diese Worte, be
gleitet von Drohungen Michael Czartoryskis, trafen Skubowius schwer. 
„Innerlich betrübt" berichtete er an Wahl: „Allein Gott weiß, was selbigen 
Tages mag in die Quere gekommen sein, daß wider alles Vermuten des 
Herrn Großkanzlers von Litauen Durchlaucht uns einen solchen Bescheid 
gegeben haben, der uns wie ein Donnerkeil in Verwirrung gesetzt hat"""). 
Zugleich intrigierte der gegnerische Adel unentwegt, Geheimrat von Keyser
ling zeigte sich reserviert, und sein Vater näherte sich dem Tode. Skubowius' 
Träume schwanden schnell dahin.

Danzig erstrebt vergeblich ein Übereinkommen 
mit Stanislaus August.

Es war verständlich, daß unter den Politikern der westpreußischen Städte 
der Gedanke aufkam, man dürfe nicht mehr auf einen gütlichen Wandel der 
Reichstagsbeschlüfse rechnen. Von diesem radikalen Standpunkt aus schlug 
Thorn sogar Beschwerdenoten an Preußen und Rußland vor, um die Ent
sendung der Kommission schnellstens abzuwenden"P Doch die Bcdacht
samkeit der Danziger und Elbinger, die das Unterfangen „zu früh und ge
fährlich" nannten""), behielt die Oberhand. Man hatte wohl ein richtiges 
Empfinden dafür, daß Appelle an fremde Höfe die Streitigkeiten zu einer 
europäischen Frage vergrößern würden. Dies konnte aber der Souveränität 
Danzigs leicht Gefahr bringen"^). Deshalb arbeitete der Rat lieber an der 
Verständigung mit Polen weiter. Hierzu benötigte er jedoch Geduld und — 
nach bisherigen Erfahrungen — eine Menge Geld. So wurde die Fühlung
nahme mit dem König fortgesetzt, denn bei ihm, der den Städten einigermaßen 
gewogen war, ließ sich noch eher etwas erreichen als bei den Magnaten. 
Allerdings mangelte es Stanislaus August meist an der nötigen Freiheit. 
Er konnte den Danziger Grundsatz, daß man einzig dem König unterstellt 
sei, nicht schlechtweg zur Basis der Verhandlungen machen; dadurch wäre der 
Adel verstimmt worden, mit dessen Hilfe er seinen Staat zu erneuern glaubte. 
Höchst unklug also, wenn er sich mit Männern wie Mostowski, Wilczewski, 
dem Starosten Czapski und den zahlreichen anderen Feinden Danzigs über- 
worfen hätte. Gerade der König mußte die Form der Äberparteilichkeit 
wahren, um dabei seine eigenen Ziele zu verfolgen. Sie bestanden einmal im

E) Skub. 17. S. 64 berichtet über die weiteren Worte des Königs: »Sowie aber die Stadt 
von meiner Familie guten Gesinnungen völlig überzeuget gewesen und ich auch beständig die 
guten Gesinnungen geheget, so werde auch ferner darin desto williger fortfahren, je angenehmer 
es mir gewesen, daselbst erzogen, und je mehreren Anlaß ich habe, die Proben davon zu er
kennen zu geben. Ich werde solche Kommissarios bestätigen, welche Ihnen zu keiner Last sein 
und auch kein Geld nehmen sollen, wie es sonst gebräuchlich gewesen . . /

in) Skub. 17. S. 64.
R». Anl. Nr. 555.

152 Rr. Anl. Nr. 555.
iss) Die Gerüchte von einer preußischen Annektion der Provinz tauchten immer noch 

periodisch aus.
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Anschluß der Städte an eine der Familie ergebene Konföderation*"), sodann 
in einem möglichst großen Geldzufluß*"). Gegen das erste wehrte sich Danzig 
mächtig; der Rat hielt die „Onio ^nimarum", der er im Frühjahr in Grau
denz beigetreten war, für ausreichend. Den königlichen Vorschlag, sich einer 
Konföderation anzugliedern, lehnte er indessen glatt ab*"), weil die Städte 
von solcher „Neuerung" nur „Lasten und Beschwerden" erwarteten.

Nun wurde Stanislaus August gereizt und antwortete den Sekretären 
sowie mehreren Mitgliedern der westpreußischen Ritterschaft: „Die Konsti
tution des letzten Konvokationsreichstages muß auch für Preußen unver
änderlich bleiben. Es ist nicht möglich zuzugeben, daß die Provinz über die 
Republik hinausragt!"*"). Primas und Großkanzler stießen in das gleiche 
Äorn, als sie dringend rieten, die Konförderation einzugehen und Be
schwerden später dem Reichstag vorzulegen. Mostowski warb dazu auf seine 
Art, sprach von Arroganz, Nichtanerkennen der Republik und dgl.*"). Eine 
neue Danziger Note an Stanislaus August*") änderte gar nichts, denn der 
König erklärte: „Die Städte wissen nicht, was sie selbst abwenden, da diese 
Kommissiones zu ihrem wirklichen Vorteil gereichen sollen. Die Kom- 
missiones werden und müssen statthaben, da sie von mir beschworen sind. 
Man soll nicht glauben, daß man mit einer schwachen Regierung oder mit 
einem König, der heute schwarz und morgen weiß wäre, zu tun hat. Die 
Stadt Danzig soll sich nicht einkommen lassen, sich so zu sperren, wie man 
davon redet. Sie soll versichert sein, daß ich die Befriedung meines ganzen 
Reiches mit der Nachsicht gegen meine Stadt Danzig so verknüpfen werde, 
daß ich es werde sehen lassen, wie sehr mir an ihr gelegen, in der ich erzogen 
bin und die ich kenne ... Man soll dem Generallandtag keine Schwierig
keiten bereiten.... Auf dem Krönungsreichstag müssen eben Vertreter der 
Provinz erscheinen. Wenn Danzig an den Rechten der Provinz teilnehmen 
will, darf es die Beratungen nicht hindern...!"

Nach solcher ernsten Rüge ersuchte Stanislaus August um genaue Be
richterstattung und wiederholte seine Ansichten brieflich dem Bürgermeister 
G. G. Weickhmann*"). Aus der festen Äaltung zog Danzig die Konse
quenzen: Einlenken und Zugeständnisse, bevor sich die Lage verschlimmert. 
Zunächst sparte man nicht mit Tinte; nochmals wurde wegen der Kommission 
an den König, allerdings auch an Katharina 11. geschrieben"*). Dann suchte 
der Rat innere Deckung, indem er den anderen Ordnungen die Situation

is«) Ms die Städte nebst einigen Lerren vrm westpreußischen Adel dem König eine Rote 
<Rz. Anl. Nr. 588) überreichten, drängte dieser zum Eintritt in die Konföderation.

iss) Das hatte die Familie dem Sekretär Skubowius schon Ende Juli zu verstehen gegeben. 
Dieser gab keine verbindliche Antwort, weil er mangelnde Instruktion vorschützte.

is») Skub. 17. S. 64.
ist) Skub. 17. 9. und 20. 9. 64, worin er mutmaßt, daß man unter dem Vorwand der Ent

sendung einer Kommission die westpreußischen Städte unterwerfen wolle. Vergl. Rz. Anl. 558. 
is») Schreiben des Sekretärs Geret v. 1. 10. aus Warschau.
is») Skubowius 4. 10. berichtet darüber: Rz. Anl. Nr. 56Z.
is«) Skub. 4. 10.: „I. K. M. geruhten, dieses nochmalen nachdrücklich und ernstbaft an- 

zuempfehlen und zu hoffen, daß von diesem allen genau einberichtet und mitgeteilet wird."
Rz. Anl. Nr. 612 an Stanislaus August, Nr. 613 an Katharina II., beide datiert vom 

17. 10. 64. Desgl. Schreiben an die russischen Minister Panin und Gallitzin mit der Bitte um 
Fürsprache ihres Loses bei Stanislaus August. Zugleich wurde Lengnichs Deduktion: 
,.sura guseäs.m Civitaiis Oeäsnen»!» m interrexno asserts" nach Rußland übersandt. 
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darlegte'"). Hierbei wurde der Satz des königlichen Schreibens'«'): „Optempe- 
ranäum e8t sine äetrectstione 8upremue autoritati keipudlicue" als äußerst 
bedenklich gebrandmarkt. Schöffen und Ouartiere stimmten sonst im wesent
lichen zu; nur die letzteren wollten auswärtige Mächte heranziehen. Ohne 
auf das Sträuben des Rats zu achten, bemühte sich das Schöffenkollegium 
um die Errichtung einer „Geheimen Deputation" aus Mitgliedern aller 
Ordnungen, in der die schwebenden Differenzen mit dem Hof zu erörtern 
wären. Bezeichnenderweise wurde der Vorschlag damit begründet, daß die 
„jetzigen Zeiten kritischer seien als die Belagerung von 1734"'°«). Dies fand 
bei der Mehrheit Anklang. Der Rat mußte nachgeben, und die Geheime 
Deputation trat Mitte Oktober unter Weickhmanns Vorsitz zusammen'«'). 
Sie beteiligte sich während der nächsten Monate rege an der Außenpolitik 
wurde aber meist vom Rat gelenkt. Insbesondere hoffte man hier, die Miß
stände zu beheben, die von polnischer Seite bemängelt wurden. Es handelte 
sich dabei um ungenaues Wiegen und Messen auf dem Aschhof sowie um Ein
nahme zu hoher Sporteln u. a.'°°). Die Deputation ging allem sofort auf 
den Grund und entschloß sich zur Abhilfe. Ferner ordnete sie militärische 
Maßnahmen an, weil eine polnische „uurpriue" zu befürchten war'"). Wegen 
der Kommission sollte an die Garanten des Friedens von Oliva, auch an 
Frankreich, geschrieben werden und zwar so, daß man nicht etwa überStanis- 
laus August klagte, sondern nur die Republik veranlaßte, den König von 
diesem Punkt der Lacta Lvnventu zu entbinden. Außerdem hielt man Geld
mittel zur Bestechung bereit'"). — Der Rat war mit dem meisten einver
standen, doch die Noten an fremde Mächte stellte er vor der Hand zurück, 
weil er jede unnötige Weitläufigkeit zu vermeiden suchte.

Zur gleichen Zeit forderte ein Vertrauensmann des Königs, Muski'"), 
dre Stadt auf, der „Preußischen Konföderation" beizutreten. Die Erklärung 
sollte auf dem zweiten Generallandtag in Graudenz erfolgen. Syndikus 
Lengnich, der die Aussprache mit Muski führte, erörterte dabei sämtliche Dan- 
zrger Sorgen vom Fall Wilczewski bis zur Kommission. Muski vertröstete 
oder wich aus, während Lengnich von keiner Konföderation, höchstens von 
erner Omo ^nimurum wissen mochte"»). In vielem kam man sich entgegen: 
dre Danziger hätten bereitwillig alle Mängel behoben und ermächtigten 
Lengnich, dem Polen Geld zuzustecken, ja, ihm noch mehr zu versprechen,

.. 15. 10.: „E. Rat beliebte dieses Schreiben ad ordines gelangen zu lassen und
n?„^Ei<hen Stellen desselben, besonders wegen der höchsten Autorität der Republik 
über die Stadt, ihnen anzuzeigen."

in) Rz. Anl. Nr. «01 v. 8. 10. 64.
> ? -Übrigens ersuche E. Gericht E. Rat, diese Sache nicht gleichgültig anzusehen 

zu rekurieren und auch eine Geheime Deputation anzusetzen? "
2 Mi.glieder der Geheimen Deputation: vom Rat G. G. Weickymann, Chr. Friese- 

ickN-sG -Sam. Ferber, Michael Groddeck; von den Quartieren Ioh. K. Lader-
^Lartmann, 3oh. Gottfr. Loebel, Daniel Leinr. Setau, Ioh. Chr. Lieber 

Karl Gutfayl, Thomas Georg Osterroth, Sam. Flunder. '
ürllun^ Die Untersuchungen ergaben eine eindeutige Verurteilung und Fest-
stcuung verschiedener Mißbräuche im Danziger Lafenbetrieb.

in) Rz. 22. 10.

Die Untersuchungen ergaben eine eindeutige Verurteilung und Fest-

Rz. 22. ro.
Rz. 22. 10.

17^ polnischer Politiker, mit dem Titel eines Lublinischen Jägermeisters.
) Rz. ^.10. Lengmch erklärte, die Städte würden schon deshalb keine Konföderation 

emgehen, wer! sie dort überstimmt werden würden.
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wenn er die Entsendung der Kommission hintertriebe"'). Aber der Beitritt 
zur Konföderation blieb ein schier unüberwindliches Problem! Dtuski ging 
keinen Schritt zurück; es scheint sogar, als ob Stanislaus August die letzte 
Frage mit äußerster Energie verfechten ließ'"). Man trennte sich daher ohne 
Ergebnis.

Nach den Wünschen der Familie war das neue Treffen kaum eine West- 
preußische Ständeversammlung, viel eher eine beeinflußte Konferenz, die 
genehme Kandidaten auf den Krönungsreichstag zu schicken hatte. Der 
Monarch wollte weniger örtliche Beschwerden liquidieren als den Landtag 
„8ub vinculo conkoeäerationis" abhalten'"). Die dort zu schließende 
„Preußische Konföderation" mußte nämlich der „Czartoryskischen General
konföderation" angegliedert werden. Am des besseren Scheines willen lag 
nun Stanislaus August viel daran, daß man sich in Graudenz restlos zu ihm 
bekannte. An diesem Sinne erklärte der Großkanzler dem Sekretär Salomon, 
ein Ausschluß der Städte entziehe der Familie Stimmen und bedeute, daß 
sie die Wahl zum Krönungsreichstag sabotierten. Man möge es bedenken 
und sich über die Folgen Rechenschaft geben"*). Alles übrige — und damit 
auch die Danziger Sorgen — interessierte zurzeit bei Lose nicht.

Bürgermeister Conradi und Ratsherr Leuschner wurden mit dem üblichen 
Gefolge nach Graudenz entsandt. Ihre Instruktion verlangte zunächst Ge
nugtuung für die Vorfälle im März, umfaßte aber sonst nur provinzielle 
Angelegenheiten"«). Auf dem Landtag spielten königliche Kommissare, unter 
denen sich Dluski befand, die Hauptrolle. Sie waren beauftragt, die Grau- 
denzer Komödie zu überwachen und drängten die Danziger in weitläufigen 
Debatten zum Eintritt in die Konföderation. Hierbei vermittelte der Abt 
von Oliva, jedoch mit polenfreundlicher Tendenz"«). Bald verdächtigte man 
die Danziger Herren der „Rebellion", falls sie nicht zustimmen würden, 
und machte ihnen die Hölle heiß. Erst als die Vertreter von Thorn und 
Elbing zur Konföderation bereit waren, brach Conradis Widerstand zu
sammen'"). Völlig isoliert bat er schweren Herzens um neue Vorschriften. 
In außerordentlicher Sitzung gaben Rat, Gericht und Quartiere dem Druck 
nach, damit die Stadt nicht allein „als Reichsfeindin" dastehe. Durch Thorns 
Schwäche verbittert, wollten die Ordnungen nicht länger „wider den Strom 
schwimmen" und unter Protest gegen „alles Präjudizierliche" in den 
?acta Lonventa der Konföderation beitreten"«). Erst nach solchem Ausgang 
schlössen sich die Deputierten der „Preußischen Konföderation" an, brachten

171) Beschluß der Geheimen Deputation v. 22. 10.: Lengnich soll Dluski „einer wahren 
Erkenntlichkeit versichern, wenn die Kommission völlig abgewendet werden würde.

i7L) Rr. 22. 10. 64 u. a.
i7i) Rz. 10. 10. 64. Mitteilungen des dänischen Residenten, der zu Ogrodzki Beziehungen 

hatte.
17») Salomon 22. 10.: Ein Ausschluß der Städte brächte dem sctui elecüoais einen Defekt.
17») Rz. Anl. 617.
17») Rz. 29. 10. Referat des Präsidenten Weiühmann.
177) Rz. 31. 10.: „wodurch sämtliche Lerren Internuntii genötigt worden, daß von den 

Lerren Thornern entworfene Laudum mit Vorbehalt einiger von den hiesigen Abgesandten 
beizufügenden Klauseln zu übergeben."'

17«) Rz. 25. 10. Formulierung des Rats: „Wenn aber ungeachtet aller bei den könig
lichen Lerren Kommissarien und beim Adel angewandten Bemühungen und Kosten die 
Städte nicht aus der Konföderation gehalten werden könnten/ dann müsse man beitreten. 
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aber auftragsgemäß eine so große Zahl von Klauseln vor, daß Dluski und 
der Abt von Oliva verärgert bemerkten: „Man möge den Entwurf abkürzen, 
damit das, was mit der einen Land gegeben, nicht mit der anderen ge
nommen würde"""). Auch sonst blieben die Danziger nicht untätig. Mit 
Erfolg nahmen sie an vielen Konferenzen teil und glätteten allerlei Schwierig
keiten. Erst als der Landtag am 3. November beendet war, kehrten sie nach 
Lause zurück.

Ratssekretär I. I. Salomon in Warschau.

Es traf für die Danziger Verhandlungen am Lofe sehr ungünstig, daß 
der alte Praktiker Skubowius im September erkrankte'""). Ohnehin von 
labiler Gesundheit, litt der Sekretär heftig an geschwollenen Füßen und 
konnte seine zahlreichen Gänge nicht mehr erledigen. Die ewigen Krisen zer
mürbten ihn, am liebsten hätte er seine Ablösung gesehen. Bald mußte er die 
Lilfe seines Thorner Kollegen so stark in Anspruch nehmen, daß der Rat 
von Thorn zu verstehen gab, sein Sekretär sei überlastet; da man auch den 
Elbinger abberufen habe, könne er unmöglich alle drei Städte zugleich ver
treten^'). Infolgedessen wurde Anfang Oktober der gelehrte Johann Jakob 
Salomon nach Warschau beordert, um Skubowius einstweilen zu unter
stützen'^). Salomon erhielt gleich Zutritt beim Monarchen. Als dieser 
das Beglaubigungsschreiben entsiegelte, redete er ihn leutselig an und 
erkundigte sich nach seinen persönlichen Verhältnissen'^). Jedoch in politischen 
Dingen blieb Stanislaus August bei farblosen Redensarten: „Ich 
wünsche," bemerkte er, „daß die Stadt Danzig mit mir und der Republik 
gemeinschaftlich die dienlichen Mittel zu ihrem Besten ergreife, so wird alles 
gut werden. Nur müßen die Städte keine zu große lnckepenckunce ver
langen". Daraufhin sprach der Sekretär die Loffnunq aus, der König möge 
Danzig bei seinen „Rechten, Privilegien und Freiheiten allerhuldreichst zu 
schützen geruhen"'"'). Das hieß also: beide Teile beharrten auf dem bis
herigen Standpunkt. Nun probierte Salomon sein Glück bei Michael Czar- 
toryski, erfuhr hier aber die ungeschminkte Wahrheit. Der Großkanzler 
forderte Danzigs Beitritt zur „Preußischen Konföderation" und versuchte, 
jeden Einwand zu zerstreuen. Er warnte nicht bloß vor unnützen Sophismen, 
sondern ließ auch durchblicken, daß die Zeit des lauen Kurses beendet sei. 
Selbstbewußt sagte er: „Bei der vorigen Regierung war es zwar möglich, 
durch Worterklärung etwas zu gewinnen, weil man kluge Ministros damals 
durchaus nicht im Kabinett gelitten, solches mit Fleiß mit dummen Subjekten 
besetzt hat. Jetzt aber geht es anders her!"'^). Gegen Ende der Anter-

"») Rz. 31. 10. .
18») Skubowius litt an rheumatisch-gichtischen Anfällen, die ihn im September nahezu 

aktionsunfähig machten.
181) Schreiben der Thorner vom 4. 10.
1«-) Rz. v. 8. 10.
18») Salomons Bericht v. 18. 10.
184) Salomons Bericht v. 18. 10.
185) Salomon v. 22. 10.
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redung empfahl der Großkanzler, eine Deputation mit einem Krönungs- 
geschenk an den Monarchen. — Doch in kurzer Zeit hatte sich die Lage weiter 
Verschlimmert. Der zweite Graudenzer Generallandtaq stand bevor, und die 
Familie erwartete deshalb von den Städten ein klares Bekenntnis zu ihrer 
Partei. Es sollte die Probe für den Krönungsreichstag werden. Als die 
Sekretäre von Danzig und Thorn Noten überreichten^), in denen gegen die 
Konföderation und die Entsendung von Kommissaren protestiert wurde, riß 
Stanislaus August die Geduld^). Voller Arger antwortete er: „Ich ersehe 
aus diesem Schreiben, daß man sich gleich kleinen Kindern vor der Kom
mission fürchtet, und ich kann es nicht begreifen, warum Sie nicht glauben 
wollen, daß selbiges zu Ihrem Besten gereichet. Ich habe die Stadt lieb, 
und sie kann daher versichert sein, wie ich denn auch in meinen Briefen 
deutlich genug zu erkennen gegeben habe, daß ich ihr Bestes zu befördern 
suchen werde. Ich werde vernünftige Kommissarien ansetzen, die nicht, wie in 
vorigen Zeiten geschehen, Geld nehmen oder der Stadt lästig fallen. Die 
Kommission ist wegen der wider E. Rat häufig angebrachten Klagen not
wendig, und sie soll vor sich gehen; Sie mögen soviel Briefe schreiben, als 
Sie immer wollen. Ich habe es oft genug gesagt und muß es nochmals 
sagen, daß E. Magistrat in manchen Stücken sich zu frech bezeiget und von 
meinen guten Gesinnungen nicht überzeugen läßt. Es kann der Stadt 
einerlei sein, ob der König, dem sie Gehorsam schuldig ist, aus eigenem Gut
befinden oder aus anderer Veranlassung eine Kommission in guter Absicht für 
nötig zu sein erachtet. And da die Republik mir die Untersuchung der 
häufigen Klagen in ?actis LonventiZ aufgetragen und ich selbige auch be
schworen habe, so kann ich keineswegs von der Kommission abstehen... So 
lieb als ich die Stadt habe, so sanft als ich bin, so standhaft bin ich auch, 
Recht, Gerechtigkeit und alle Billigkeit zu handhaben... ^). Nach dieser 
herben Sprache zeigte Stanislaus August sich „merklich unzufrieden". Er ging 
ostentativ in ein Nebenzimmer, so daß die Sekretäre froh waren, als sie sich 
verabschieden und einen Bruch noch vermeiden konnten. Gleich darauf 
unterstrich der Großkanzler die königlichen Ausführungen und bemühte sich, 
Stanislaus' guten Willen zu erläutern: vor der Kommission brauchte man 
keine Angst zu haben; sie sei nicht mehr so kostspielig wie früher, als die 
„Kommissarien sich reichlich bespicken ließen, wie z. E. bei der Kommission, 
die der intrigante Wernick bewirkte"^"). Es müßten schon die Klagen über 
Landelsmethoden wie Korczyken untersucht werden, und der Monarch habe 
die ?acta Sonventa zu beachten, wenn er nicht in Mißkredit geraten wolle.

18«) Darüber berichten Skubowius und Salomon am 25. 10.
18?) Rz. Anl. Nr. 591, Schreiben des Königs an Weickhmann: „se respecte irop la 

sainieie äv mes eaxaxemeni» ei les äroiis üe lila place, pour jamais man quer. Konter la 
Uessu«, mais je saurai« concilier l'excercises üe Alan pouvoir avec la tenare bieuviellance, que je 
pc>rto a vcms ei L vo« concito^ens..."

188) Skub. und Salomon 25. 10.: „Z. M. schienen merklich unzufrieden nachgehendst zu 
werden und begaben sich darauf in ein Nebenzimmer.'

18») Skub. und Salomon 25. 10. berichten Äußerungen des Großkanzlers: . . und wie 
können denn die Klagen über den Lande! in Danzig und die Korczyken ohne Untersuchung 
algestellt werden?; ... und da die (berüchtigte) Ordination unter der vorigen Regierung 
vieles den Rechten der Stadt Zuwiderlaufendes enthält, so könnte solches bei dieser Gele
genheit gewandelt werden.'
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Ja, Michael Czartoryski verfiel zuletzt in Optimismus und tröstete: „Da die 
Ordination unter der vorigen Regierung vieles den Rechten der Stadt Zu* 
Widerlaufendes enthält, so könnte solches bei dieser Gelegenheit gewandelt 
werden!" Des Königs Sekretär Ogrodzki, der u. a. ein Geschenk von 
200 Dukaten zurückgewiesen hatte""), erklärte im gleichen Zusammenhang, 
„daß hinfort solche Wege bei Hofe nicht mehr gelten werden, weil Sere- 
nissimus auf Recht und Gerechtigkeit sehen". Der Geldsorgen seines Herrn 
eingedenk, erblickte er die einzige Lösung in einem freiwilligen Krönungs- 
geschenk, aber im Weigerungsfälle sagte er eine Machtprobe voraus, die 
Danzig schlecht bekommen würde"*). Auch das Gerücht, Stanislaus werde 
selbst nach Danzig aufbrechen, „um die verbreiteten Unrichtigkeiten abzutun," 
beruhigte wenig, weil man dahinter „eine illegale Kommission""?) wähnte. — 
Als die Sekretäre pflichtgemäß noch einmal beim Großkanzler Beschwerde 
führten*""), schnitt er ihnen das Wort ab: „Sie wissen nicht, was Sie in An
sehung der Kommission verlangen, die doch nur eingesetzt ist, um Ruhe und 
Frieden zu stiften! Wenn Stanislaus August die Untersuchung in Danzig 
verweigert," so argumentierte der Fürst, „dann wird der Adel aufsässig, be
reitet dem König Schwierigkeiten, und die Stadt muß auf einen bewaffneten 
Vorstoß gefaßt sein""*).

Augenscheinlich forderten die Polen zunächst Geld*""), Abstellung 
mehrerer „Mißstände" sowie Vergleiche mit Wilczewski und Czapski. — 
Nur dann schienen sich Aussichten auf ein befriedigendes Resultat zu 
bieten*"") Am das Prestige des neuen Königs zu wahren, sollte dabei jeder 
Schein des politischen Schachers fortfallen. Zwar traf das Angebot der 
Danziger, die nach Bestätigung ihrer Privilegien mit einem Geldgeschenk auf
warten wollten, den nüchtern kaufmännischen Kern, aber ein solches Vorgehen 
wurde in Warschau entrüstet als unmoralisch abgelehnt"*). Man zeigte 
vielmehr dem Sekretär Salomon eine Bühnenanweisung zum gewünschten 
Schauspiel: sollten die Klagen über Danzig „ins bessere Licht gesetzt werden", 
dann müßten Delegierte Stanislaus August Glück wünschen und Geld über
reichen; das wäre bester, als wenn die Stadt mit „leeren Händen" bäte. 
Auch hätte man alles sehr bedachtsam auszuführen, denn es dürfe bei der 
Gratulation nicht der Eindruck entstehen, daß der Rat „etwas dagegen er
halten wolle"*""). Demnach erbat der König eine Blankozahlung, und Kron- 
kammerherr Poniatowski versicherte, es würden sich sodann viele Sorgen 
von selbst erledigen.

I»o) Skub. und Salomon 25. 1v.
"y Skub. 2S. 10.
E) Rz. 22. 10. Bericht aus Warschau 12. 11. 64.
rs») Der Rat hatte am 2. 11. noch einmal stritte Ordre gegeben, das Entsenden der 

Kommission zu verhindern.
r»«) Skub. und Salomon 8. 11. 64.
r»s) Skub. und Salomon 8. 11. Man habe in Warschau gesagt: „Wie nämlich die 

Stadt sich die Gnade des Königs desto verbindlicher machen möchte, wenn sie . . . dem 
Könige, dessen notdürftige Umstände jedermann bekannt sind, mit einer beliebigen Offerte 
gefällig werde."

rv«) Skub. und Salomon 8. 11.
in) Rz. 14. 11. Der Kronkanzler habe gesagt: „Die Lerren Danziger müssen in War- 

schau anders reden als in Danzig, wo sie völlige Autorität hätten." Vergl. auch Salomon 
8. 11. 64.

iss) Salomon 8. 11. 64.
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Die Tätigkeit des Ratsherrn Ernst Leuschner in 
Warschau von Mitte November bis zum Jahres

ende 1764.

Salomons erste Fühlungnahme bestätigte nur die Schwierigkeiten, die am 
Lose zu erwachsen drohten. Sie waren so groß, daß der Rat zu ihrer Mer- 
brückung einen Gesandten mit Sondervollmachten nach Warschau abzuordnen 
beschloß. Wegen seiner Sachkenntnis und Verbundenheit mit dem Lause 
Poniatowski sollte Lengnich den Auftrag übernehmen; Skubowius und das 
Ratskollegium rechneten dabei auf einen psychologischen Erfolg"»). Allein 
die anderen Ordnungen widersprachen: das Gericht hielt Lengnichs Gegen
wart in Danzig für „sehr nötig"; die Lundertmänner meinten, sie dürften 
dem greisen Syndikus „nicht gerne zumuten, eine so bedenkliche Reise zu 
unternehmen," denn die „kränklichen Umstände würden ihn hindern, seine Ne- 
gotiationes nach Wunsche auszuführen"»»»). Daher rieten zwei Quartiere, den 
Sekretär Wahl zum Subsyndikus zu ernennen und ihn mit den Unterhand
lungen zu betrauen. Lengnich selbst endete die Debatte, hinter der Eifer
süchteleien zwischen dem Rat und der Dritten Ordnung standen, mit dem 
Bemerken, er wolle sich gar nicht fortbegeben, weil er voraussichtlich „wenig 
Fruchtbarliches" ausrichten würde-»*). Nun brächte man den Ratsherrn 
Christoph Ernst Leuschner in Vorschlags). Leuschner, der soeben anläßlich 
des Graudenzer Landtages Erfahrungen gesammelt hatte und mehrfach zu 
diplomatischen Arbeiten herangezogen worden war, mochte zu einem solchen 
Posten besonders geeignet sein. Offiziell sollte er die westpreußischen Land
boten für Danzigs Interessen gewinnen. Die Geheime Deputation und das 
Gericht waren grundsätzlich einverstanden, meinten aber, es müßten zwei 
Vertreter unter dem Vorwand, Stanislaus August Glück zu wünschen, 
erscheinen-»»); dies erfordere die herkömmliche Sitte wie auch das Wohl der 
Stadt. Der Rat verneinte: er denke nicht an eine Gratulation, die min
destens von einem Bürgermeister und dem Syndikus nach der Krönung 
zu überbringen wäre»»*), er wünsche vielmehr sofort „eine Person am könig
lichen Lose zu haben, welche mit mehrerem Ansehen dort handeln könnte als 
die Sekretäre". Der Deputierte sollte lediglich „privuto nomino E. Rats," 
nicht aber als Gesandter der Stadt wirken. Frage jemand nach seiner 
Tätigkeit, dann habe er eben den Landboten auf dem Krönungsreichstag zu 
„assistieren"»»»). Dieser Fassung wurde zögernd zugestimmt. So bekam 
Leuschner sein Beglaubigungsschreiben und die Ordre, sich um Anerkennung 
aller Privilegien zu kümmern»»»). — Obgleich der Rat versichern mußte, daß 
sein Mitglied sich „in keine Verhandlungen einlassen, viel weniger etwas

"») Vergl. Bericht des preußischen Residenten Reimer v. 13. 1v. 64; Rz. 12. 10. 64.
so») Rz. 15. 10.
201) Lengnich, der offenbar verärgert war, wollte damit nur die Debatte abschneidcn. Es ist 

bezeichnend, daß er ein Jahr später eine ähnliche Mission übernahm.
202) Rz. 9. 11. 64.
2o») Rz. 9. 11. 64.
ro») Rz. 9. 11. 64. Die Gratulation wäre eine Neuerung gewesen, die, mit einem Krö

nungsgeschenk verbunden, der Stadt unter Umständen viel Geld gekostet hätte.
sos) Rz. 9. 11. Leuschner sollte „nuntiis ex conventu existieren".
2v«) Rz. 12. 11. 64.
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im Namen der Ordnungen unternehmen dürfe"-«"), fielen ihm doch beachtliche 
Aufgaben zu. Welchen Zweck hätte seine Sendung auch sonst gehabt? Wenn 
man eine so kostspielige Mission betrieb, dann rechnete man gewiß mit Er
folgen. Zwar hielt der Rat formell sein Wort, und Leuschner hat selbständig 
keine entscheidenden Abschlüsse getätigt, aber wer will leugnen, daß er die 
grundlegenden Prämissen für einen Vertrag mit Stanislaus August schuf? 
Also reiste der Ratsherr in höchst offiziöser Eigenschaft, sicher mit einer 
weitreichenden mündlichen Instruktion versehen, die unter vier Augen erteilt 
sein mochte. Zweifellos waren seine Auftraggeber sich über die Hand- 
salbenpolitik Warschaus im klaren und haben ihm eine bedeutende Geldsumme 
zur Verfügung gestellt. Demnach war der Pfad vorgezeichnet: Leuschner 
mußte im Sinne des Rats sprechen, die beiden anderen Ordnungen nach
träglich genehmigen und bestätigen!

Am 18. November traf der Deputierte in Warschau ein und nahm mit 
dem Fürsten Michael Czartoryski Fühlung. Bald waren sie beim kritischen 
Punkt angelangt. Der Großkanzler forderte 20 000 Dukaten als Krönungs
geschenk, der Ratsherr hielt dies für zu hoch. Aber Leuschners Bedenken 
wurden mit einem Hinweis auf die Eingriffe von 1750 abgelehnt, die Danzig 
anderthalb Millionen N. gekostet hätten*""). Am die Zahlung zu erleichtern, 
wollte der Fürst das Geld sogar gegen „leidliche Provision" vorschießen. 
Leuschner wurde von solchen Argumenten, denen sich vermutlich auch Sku- 
bowius anschloß*""), sehr beeindruckt. Er schrieb dem präsidierenden Bürger
meister, er halte die Hergabe der geforderten Summe für das günstigste, 
nur dann würde „die ganze Sache ein baldiges verändertes Ansehen ge
winnen"^"). Frühzeitiges Einlenken erschien ihm besser als das Gespenst 
einer königlichen „Ordination". Auch hatte Leuschner erfahren, daß 
Stanislaus August nach dem Tode seines Geldgebers Keyserling in Finanz
nöte geraten war, die ihn arg bedrückten; deshalb mußte dem Monarchen eine 
Zahlung besonders angenehm sein und ihn zu Konzessionen geneigt machen. 
Zuletzt hoffte Leuschner, durch schnelle Nachgiebigkeit jedem sonstigen An
sinnen vorzubeugen. Zwar ahnte er, daß der Rat eine so gewagte Politik 
mißbilligte und lieber erst die Bestätigung seiner Rechte gesehen hätte; 
dennoch erkannte er, daß nicht langes Merlegen, wohl aber ein großzügiger 
Entscheid vonnöten sei. Hierin lag Leuschners Verdienst! Verantwortungs
bewußt schob er alle Skrupeln beiseite und warnte davor, den Hof weiter zu 
erzürnen: „Die 20 000 werden simpliciter bezahlt und die Lonkirmutio 
privi1e§orum §rutiae re§inue auf gut Glück überlassen werden 
müssen"*"). Leuschner wußte genau, wie sehr sein Vorschlag von der üblichen 
Politik eines „cko, ut cke8" abwich; er wagte jedoch dieses Risiko, um durch 
seine Bereitwilligkeit eine moralische Grundlage für die Zukunft zu erreichen.

*«") Rz. S. 11. Die Schöffen waren der Ansicht, Leuschners Mission sei eine res oräinum" 
und dürfe keinen privaten Charakter tragen. Sie gaben nur widerwillig dem Rat und den 
Lundertmännern nach.

2o») Leuschners Bericht v. 22. 11.
so«) Skubowius vertrat während seiner Amtstätigkeit in Warschau wiederholt den Stand

punkt, es sei bester, beizeiten zu zahlen, als später mit großen Summen halbe Erfolge zu 
erzielen. Leuschner stimmte hierin völlig mit dem Sekretär überetn

»i«) Leuschners Bericht v. 22. 11.
Leuschners Bericht v. 22. 11.
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Nur mit stärksten Bedenken gab die Geheime Deputation nach?") und 
bewilligte 20 000 Dukaten als „von^ratuit", nicht aber als Krönungs
geschenk""). Zugleich schärfte sie Leuschner nochmals ein, „für Äebung der 
Präjudiciosa zu sorgen"?"). Nach einigen Schwierigkeiten?") — Michael 
Czartoryski hatte sein Vorschußangebot zurückgezogen — konnte Leuschner 
dem König einen Obligationsschein über die gewünschte Summe einhändigen. 
Der Ratsherr ergriff die Gelegenheit, um die Bestätigung der Privilegien 
und den Verzicht auf die Kommission zu erbitten. Stanislaus August, der 
über das Geld sichtlich erfreut war, verließ sein Gefolge und begab sich in ein 
Nebenzimmer. Nachdem Leuschner ihn deutsch angeredet hatte, erklärte der 
Monarch: „Ich versichere aber, daß, wenn die Kommission statthaben wird, 
dieselbe nicht anders als zu der Stadt Bestem gereichen soll. Sie soll nicht 
wie sonsten beraubet werden, und es soll alles zu ihrer eigenen Zufriedenheit 
geschehen. Ich werde für das Beste der Stadt selbst sorgen und halte es für 
nötig, daß eine Stadt wie die Ihrige ihre Deputierten allemal auf den 
Reichstag schicke." Darauf erwiderte Leuschner im Sinne der Danziger 
Neutralitätspolitik, er glaube wohl an die reinen Absichten des Königs, 
fürchte aber, daß ein schlechtes Beispiel für die Zukunft entstände. Stanislaus 
versicherte wiederholt seine Gnade. Nach zeremoniellem Landkuß nahm der 
Ratsherr Abschied und hörte noch, wie der König gutgelaunt zu den ver
sammelten Kofkavalieren sagte: „Ein angenehmer Bote!"?").

In der Folgezeit war Leuschner bestrebt, den Lohn für die 20 000 Du
katen einzustreichen. Er unterhandelte daher außerordentlich rege. Beim 
Fürsten Repnin hatte er allerdings so wenig Erfolg?"), daß er sich hinfort 
bemühte, mit den Polen ohne Rußlands Lilfe eine Einigung zu erzielen. 
Sein Programm war im wesentlichen noch das alte: Bestätigung der Privi
legien, Verhinderung der Kommission, Ausgleich mit Wilczewski und Ge
nossen; dazu trat seit kurzem die Frage in den Vordergrund, wie Danzig von 
dem „Generalzoll" verschont bleiben könnte?"), der im gesamten Staatsgebiet 
cingeführt werden sollte. Gerade die Zollfrage war augenblicklich besonders 
akut. Man hatte die westpreußischen Landboten von polnischer Seite sehr 
in die Enge getrieben. Jetzt erwogen sie einen Vorschlag des Königs, der 
willig war, die Provinz gegen eine jährliche Ablösung (150 000 II.) vom Ge
neralzoll zu befreien?"). Natürlich hätte sich Danzig hieran als Laupt- 
interessent maßgebend beteiligen müssen. Deshalb drangen Vertreter des

-1?) Rz. Anl. Nr 711. Schreiben des Rats an Leuschner 26. 11.
212) Rz. Anl. Nr. 711. Genau wie der Rat fürchtete auch die Geheime Deputation, das; 

aus dem Krönungsgeschenk ein Gewohnheitsrecht werden könnte.
2") Rz. Anl. Nr. 711.
2is) Rz. 10. 12.: Die Geheime Deputation bezeiget sich „ungemein schwierig" wegen der 

Offerte der 20 000 Dukaten. Sie will nicht „ohne Genehmhaltung ihrer Prinzipalen eine 
solche Summe verantworten. Nach vielem Zureden haben die E. Ässessores aus den Nuar- 
rieren doch endlich konsentieret, daß zu denen bei der Geheimen Deputation auch in Kassa 
vorhandenen 3000 Dukaten 17 000 dazu ausgenommen würden."

2i6) Leuschners Bericht v. 10. 12.
217) Leuschner 10. 12. berichtet hierüber ausgiebig. Vergl. auch Antwort d Rats v 

21. 12.
218) Das Projekt, in Polen sowie in Westpreußen den Generalzoll einzuführen, lag be

reits während des Interregnums vor, gelangte aber erst unter Stanislaus August zur 
näheren Diskussion.

21«) Leuschners Bericht v. 17. 12.
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westpreußischen Adels in Leuschner, er möge schleunigst zustimmen. Obwohl 
der Ratsherr mangelnde Vollmacht vorschützte und meinte, er würde sein 
Bürgerrecht riskieren, wenn er selbständig entscheide, wollten die Magnaten 
sich nicht beruhigen. Auch als der Bischof von Ermland auf einen Vergleich 
Hinarbeitete, bemerkte Leuschner fest: jedes denkbare Kompromiß dürfte eine 
„3N§ui8 in kerba" bleiben. Nun mischte sich der König ein. Am einigen 
Druck auszuüben, ließ er den Ratsherrn rufen und fragte ihn mißmutig, 
warum Danzig sich so gegen den Zoll sperre^"). Dabei kam es zu einer halb
stündigen Aussprache zwischen ihnen, in der Leuschner sämtliche schwebenden 
Probleme anschnitt. Vor allem betonte er, daß der „landesverderbliche" 
Zoll in Westpreußen seit 1454 „für ewige Zeit" aufgehoben sei-^). Falls 
aber ein neuer Zoll entstehen würde, bekämen die Städte heute noch so böse 
Folgen zu spüren wie einst, und der Nutznießer wäre nur Königsberg. Nun 
umriß er die Schattenseiten des polnischen Plans: „Anser Handel mit 
Rußland, welcher sich auf Millionen erstreckt, ist mit einmal vernichtet, wenn 
die eingehenden goldenen und seidenen Waren, desgleichen die aus Rußland 
stammenden Produkte mit einem Zoll belegt werden, der den Profit, den 
unsere Kaufleute davon haben, weit übersteigt. Der Preis, den die Danziger 
Kaufleute ansetzen, ist genau berechnet. Allein ein Aufschlag von nur 
wenigen Prozenten würde ihn so erhöhen, daß man Wolle, Wachs und andere 
Erzeugnisse, die jetzt zum seewärtigen Versand kommen, nachher nicht mehr 
absetzen könnte""-). Schließlich wandte sich Leuschner geschickt den Finanz
sorgen des Monarchen zu: „Ew. Königliche Majestät werden es bei dem 
Pfahlgeld bald gewahr werden, daß der Handel eine Störung gelitten: dann 
dürfte es aber zu spät sein, weil er bereits auf andere Orte übergegangen ist". 
Damit war die richtige Saite angeschlagen, denn Stanislaus August erwiderte 
unverzüglich: „Das sollte mir sehr leid sein, und ich habe Danzig dazu zu 
lieb!" Den Zollstreit auf dem Landtag beizulegen, lehnte Leuschner wiederum 
scharf ab: „Jedermann ist von dem guten Recht Westpreußens so überzeugt, 
daß niemand nmicabilia remeäm vorschlagen würde, um eine landesverderb
liche Auflage abzukaufen^). Wenn Warschauer Politiker eine Zollentschä
digung beschließen, dann bringt sie Danzig Verderben, aber niemand traut 
dem König solche Absichten zu. Außerdem", fuhr der Ratsherr fort, „ist 
Westpreußen eine Provinz und keine Woiwodschaft! Pol
nische Titel wie Senatores usw. gelten hier nicht, die Stände haben sich wohl
weislich ihre Privilegien vorbehalten". Zuletzt zügelte Leuschner seine 
Sprache, endete jedoch mit dem Bemerken, daß Danzig allein den König und

2-o) Leuschner berichtet am 18. 12., er habe eine längere Aussprache mit dem König ge
habt. Dieser habe svfort gefragt: „Was ist gestern vorgefallen, warum hat Danzig nickt 
unterschrieben?"

221) Leuschners Bericht v. 18. 12. Er entwickelte dem König: es sei aus der Geschichte 
bekannt, daß Westpreußen seit 1454 vom Zoll befreit sei. Die Zölle der Kreuzherren seien 
ja gerade deshab aufgehoben worden, weil sie dem Lande geschadet hätten. Dann ging 
er zu gegenwärtigen Problemen über.

222) Leuschners Bericht v. 18. 12.
2ss) Leuschners Bericht v. 18. 12.: „Auf dem Landtage wäre jeder von dem Recht, das 

die Preußen gegen den Zoll haben, so überzeugt, daß niemand sich in den Sinn kommen 
lassen würde, . . . smicsbila remecks vorzuschlagcn, wie eine an sich landverdcrbliche Auf
lage abgekauft werden sollte."
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„nächst Gott niemanden auf Erden als Lerrn anerkenne". Litzig entgegnete 
Stanislaus: „Ihr habt gut reden. Wenn die Republik befiehlt, sagt ihr, 
ich bin euer Lerr, und wenn ich befehle, wollt ihr es auch nicht tun. Ich 
befehle es also: der Zoll soll gegeben werden!"^). Trocken äußerte Leuschner 
hierauf: „Anser Rat ist eidlich verpflichtet, Danzigs Rechte zu erhalten; 
falls man dagegen verstößt, legen wir Protest ein"-^). Sobald die Er
regung etwas nachgelassen hatte, empfahl der Ratsherr Westpreußen der 
königlichen Fürsorge, doch Stanislaus gab vor, die Republik müsse auch in 
diesem Landesteil „verfügen"--«). Leuschner tat erstaunt. „Bisher", stichelte 
er, „ist es der Stolz der Könige gewesen, daß sie allein in Westpreußen 
geherrscht haben. Besonders Danzig hat oftmals die landesherrliche Lilfe 
angerufen"^). Nun lenkte der Monarch die unbequeme Diskussion auf 
andere Dinge, forderte aber wieder kategorisch den Zoll oder eine Geld
entschädigung. Noch einmal wies Leuschner das zurück, doch er wollte den 
Bogen nicht überspannen und setzte deshalb die staatsrechtlichen Verhältnisse 
Danzigs und Westpreußens auseinander, wie sie sich aus der Geschichte 
ergeben haben. Anschließend unterbreitete er einen Vergleich: die Republik 
möge die Provinz vom Generalzoll befreien und ihre Rechte achten, nur dafür 
könnte sie vom westpreußischen Landtag eine jährliche Abfindungssumme er
warten. Stanislaus zeigte sich geneigt, sagte aber, daß er das Geld auf jeden 
Fall benötige--«). In der Folge nahm das Gespräch eine freundlichere 
Wendung. Als Leuschner zuletzt noch die Kommission erwähnte, bestand der 
König nicht mehr auf ihrer Entsendung, sondern lächelte verheißungsvoll. 
Auch in der Wilczewski-Affäre erweckte er Hoffnungen mit den Worten: 
„?rae8tat ckulcia quam amara nckkibere remeckia"--«). So blieb die Zoll
frage zwar ungelöst, aber wenigstens ausgeschoben, alles übrige hingegen 
schien in gutem Fluß zu sein. Das war der — etwas verfrühte — Eindruck, 
den Leuschner von seiner Unterredung gewann--«).

In Danzig fand Leuschners Politik geteilte Aufnahme. Quartiere und 
Schöffen murrten, aber der Rat stützte ihn und lobte seine Tätigkeit. Trotzdem 
durchschaute er die Schwächen der Situation. Leuschner hatte die Wahrheit 
nicht verheimlicht. Wie Skubowius klagte auch er über die ungefällige Art 
des Fürsten Repnin oder den Wankelmut des Großkanzlers: „So geht es 
hier, wenn man oft etwas noch so gewiß erhalten zu haben meinet, so ist man 
capable, die Sache anders zu terminieren, wenngleich ... con8en8us 8uae 
ke§iue Naje8tLÜ8 sollte dazu gekommen sein"--*). Dennoch wahrte Leuschner

Ls«) Leuschners Bericht vom 18. 12.
22s) Leuschners Bericht v. 18. 12.
22«) Es war dem König, der autoritäre Ziele verfolgte, nicht gerade angenehm, mit 

der „Republik" zu drohen. Leuschner erkannte das und nutzte es aus.
227) Leuschner betonte, daß es meist „Landlungssachen" gewesen seien.
22«) Leuschners Bericht v. 18. 12. Der König habe gesagt: „Das ist einmal ausge

macht, entweder der Zoll muß gegeben werden, oder die Republik muß Sicherheit haben, 
daß 150 000 fl. an den Kronschatz jährlich gezahlt werden."

22») Leuschner 18. 12. Es folgt der Schluß: „Gott erhalte S. K. M. bei ferneren gnä
digen Gesinnungen gegen die Stadt und dirigiere alles Widrigscheinende zu einem er- 
rviinschtcn Ende."

2Z») Leuschners Bericht v. 18. 12. 64.
23i) Leuschers Bericht v. 20. 12.
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die Geduld, weil er die Schwerfälligkeit der Magnaten kannte. Er wußte 
genau, daß er „vorläufig nur mit Hoffnungen gespeist" würde, aber er glaubte, 
auch sie seien nicht zu verwerfen, „wenn man mit Mächtigen zu tun hat"^). 
Sein Fingerspitzengefühl wies ihm den rechten Weg, denn bald konnte er 
einige Erfolge hinsichtlich der Assessorialgerichte und des Falls Wilczewski 
mitteilen^).

Von der Geheimen Deputation wurde die Lage weniger vertrauensvoll 
beurteilt. Als Kontrollinstanzen zeigten die Schöffen und Hundertmänner 
große Besorgnis. Sie bemängelten die Langsamkeit und meinten, Leuschner 
hätte nichts als leere Versicherungen erreicht^). Nach ihrer Ansicht war eine 
regsamere Außenpolitik notwendig, z. B. ein stärkerer Aufwand von Be
stechungsgeldern und die Hilfe befreundeter Staaten, insbesondere die des 
dänischen Residenten in Warschau. Gegen solche Vorschläge wehrte sich aber 
der Rat, denn er wollte Leuschners feingesponnene Fäden nicht zerreißen. 
Vielsagend erwiderte er der Geheimen Deputation, sie würde bester den 
Schluß des Krönungsreichstages abwarten, weil bis dahin noch „diverse 
prüjuäicia" geändert werden könnten?^). Nur im Falle eines Mißerfolges 
würde man sich an mehrere Höfe, jedoch nicht an einen wenden. — Das war 
freilich eine Antwort für politisch vorlaute Kinder! >.

Vergebliche Bemühungen um auswärtige Hilfe.

Im Gegensatz zu seiner amtlichen Sprache warb der Rat unter der 
Hand dennoch um auswärtige Hilfe; er wünschte aber, seine Neutralität durch 
keine Formfehler zu verletzen, um dem Vorwurf des „Landesverrats" zu 
entgehen. Beschwerdenoten an fremde Mächte wären zum offenen Ge
heimnis geworden, bevor sie die Stadt verlassen hätten; ihrer Wirkung konnte 
allzu leicht von polnischer Seite ein Riegel vorgeschoben werden. In den 
Patrizierkreisen hatten die Versprechungen des französischen und des russi
schen Residenten dennoch eine gewisse Zuversicht ausgelöst. Während Herr 
von Rehbinder mehrere Schreiben seines Hofes überreichte, in denen die 
Garantie der Zarin Anna feierlich erneuert wurde^), bemühte sich Monsieur 
Dumont, seine „arbeitsame Dienstfertigkeit" unter Beweis zu stellen. Er kor
respondierte eifrig mit französischen Diplomaten, denen er die Verteidigung 
von Danzigs Privilegien wärmstens nahelegte. Nach seiner Aussage sollte 
die Llnantastbarkeit der Sonderrechte für Versailles eine conäitio Äne quu 
non bei der Anerkennung des neuen Polenkönigs sein^). Durch solche

-32) Leuschners Bericht v. 27. 12.
-'s») Leuschners Bericht v. Z1. 12.
234) Rz. 19. 12. Referat von G. G. Weickhmann.
235) Rz. 19. 12.
23«) Die Zarin Anna Jwanowna hatte 1736 ein Diplom für Danzig ausgefertigt, das den 

Besitzstand und die Vorrechte der Stadt garantierte. Es wurde 1764 erneuert, um Danzig 
im Fahrwasser der russischen Politik zu halten.

237) Rz. 2. 1. 65, ierner Rz. 28. 12. 64. Bericht des präsidierenden Bürgermeisters: „. . . 
daß I. Christl. Mas. nicht zugeben würde, daß weder Ihrer Alliierten der Stadt Danzig noch 
auch der Provinz Preußen irgendeiniger Eintrag geschehen in ihren Rechten und Frei
heiten . .
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Nachrichten ermutigt, schlug der Rat halbamtliche Wege ein. Sekretär G. Z. 
Weickhmann unterhandelte zum Jahresende mehrfach mit beiden Residenten, 
um ihre Höfe stärker für Danzig zu interessieren. Rehbinder wie auch 
Dumont versprachen das Bestes, doch schien ihr Erfolg gleich null zu sein.

Auch Leuschner wurde bedeutend aktiver; er versuchte sein Glück mit 
Repnin, dem englischen und dem dänischen Residenten, vermutlich auch mit 
dem preußischen Legationsrat Benoit. Der Erfolg blieb in allen Fällen aus. 
Fürst Repnin stand so im Banne der Familie, daß er Danzigs Klagen über- 
hörte. Die Unterredungen mit ihm gestalteten sich sehr schwierig, und der 
Ratsherr sah es bald für vorteilhafter an, den Botschafter zu meiden-""). 
Großbritanniens Vertreter barg sich mehr im Hintergrund. Zu Leuschners 
Verdruß arbeitete er in der Zollfrage sogar mit Repnin zusammen; er 
erklärte, Englands Handel würde durch die geplante Änderung nicht beein
trächtigt^"). Freundlicher war der dänische Resident, doch mangelte es ihm 
am notwendigen Einfluß. Der preußische Legationsrat Benoit betonte zwar 
seines Hofes Widerwillen gegen den Generalzoll, allein man war es nicht 
gerade gewohnt, daß dieser Diplomat für Danzig einsprang, und rechnete 
kaum mit einem „Effekt"-").

Leuschner setzt die Bestätigung der Privilegien durch.

Auf Grund der letzten Ergebnisse durfte die Stadt wenig von fremder 
Vermittlung erwarten. Leuschner kehrte daher auf seinen alten Weg zurück, 
direkt mit den Warschauer Machthabern ins reine zu kommen. Seine bis
herigen Verbindungen hatte er nicht aus den Augen gelassen. Bei Konfe
renzen mit des Königs Intimus, Slominski, erfuhr er von Stanislaus' 
Plan, „in den Städten eine Generalrevision und -ordination einzuführen". 
Argwöhnend, daß auch Danzig durch das Reichsgesetz getroffen werden 
könnte, unterbreitete Leuschner sofort Vorschläge zu dessen Abmilderung. Der 
Ratsherr hatte Slominski längst bestochen und sprach mit ihm ziemlich offen. 
Er setzte auseinander, woran es „den Städten" fehle, ließ aber keinen Zweifel, 
daß er damit speziell Danzig meinte^). Im übrigen gewann Leuschner aus 
seinen Diskussionen mit Slominski den Eindruck, er dürfe grundsätzlich auf 
eine Bestätigung der Privilegien hoffen. Es blieb nur die Frage, ob es sich 
hierbei umsämtliche Privilegien handeln oder ob der Hof die Änterschrift

23») Nz. 31. 12. 64. Dumont betonte wiederholt seinen Eifer und las „patriotisch geschrie
bene Briefe* vor; Rehbinder erklärte: „Es sei kein geringer Vorteil vor die Stadt, dast 
die Kaiserin die Garantie erneuert und dadurch der Stadt von neuem Gelegenheit gibt, sich 
in den Kränkungen, die ihr widerfahren, an Köchstdieselbe zu wenden . . .*

23«) Leuschners Bericht 31. 12. 64: „Mit diesem Lerrn ist es sehr gefährlich, sich schriftlich 
zu erklären.*

2«o) Nz. 21. 1. 65 Erklärung des englischen Residenten: „Er versichert, daß er nicht die 
geringste Raison im ganzen Schreiben (aus Danzig) finde. Er hätte mit den Großen, so 
die beste Wissenschaft von dieser Sache hätten — man kann sie gut merken — gesprochen 
und wäre versichert worden, die Republik würde schon selber sorgen, daß die Städte . . . 
nicht unter Zoll zu leiden hätten . . .*

2") Rz. 21. 1. 65. Dennoch hat Friedrich II. energisch gegen den Zoll protestiert (Vergl. 
Rz. Anl. Nr. 855) und später sogar einen Repreffalienzoll in Marienwerder erhoben.

2") Leuschners Bericht v. 14. 1. 65: „. . . so habe ich zwar auf den Sack geschlagen, 
aber den Müller gemeinet.* 
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noch hinauszögern würde. Beides konnte die Stadt viel Geld kosten. Zur 
Zeit schwankte das Stimmungsbarometer bedenklich. Während der Groß- 
kanzler von Litauen sich „sehr kalt und indifferent" zeigte*"), hetzte der pol
nische Gesandte Rzewuski bei der Zarin*"). Politische Blätter in Holland, 
Frankreich und Preußen erörterten offen die Streitigkeiten Danzigs*"); ein 
europäischer Klatsch bahnte sich an. Daher schien ein schneller Abschluß 
um so dringender. Dem Ratsherrn blieb jetzt keine Zeit mehr, über die 
weitläufigen Belange Westpreußens zu debattieren, deren Entwicklung er 
der Zukunft überlassen mußte. Hingegen bemühte er sich eifrig, wenigstens 
das zu klären, was seine Stadt allein betraf.

Leuschner trat mit dem Kammerherrn Poniatowski in Verbindung und 
bat ihn, Danzigs Anliegen zu beschleunigen. Der Fürst sagte zu; er ver
sicherte sein und seines königlichen Bruders Wohlwollen, forderte jedoch 
stärkeres Vertrauen. Mit warmen Worten erinnerte er sich an die in Danzig 
verlebten Jugendjahre, welche der König und er nie vergessen würden. Die 
Stadt, führte er aus, sei ihnen eine liebe Mutter, von der sie aber auch volles 
Verständnis erwarteten. Es wäre ihm daher schmerzlich, wenn man „diffizil" 
sei und Stanislaus Llnwillen empfände. Nach seiner Ansicht gab es nur eine 
Möglichkeit: Danzigs rückhaltlosen Glauben an des Königs Huld! Gerade 
dann hätten alle anderen Städte ein gutes Beispiel, das sie befolgen müßten. 
Wie Slominski erklärte auch der Kammerherr die Vorbereitung einer Ordi- 
nation, doch deutete er an, daß der Erlaß Danzigs Sonderrechte kaum 
streife*"). Nun horchte Leuschner auf: „Die Danziger Bürgerschaft hat die 
Privilegien mit ihrem Gut und Blut erworben ...", bemerkte er nach
drücklich, „bevor die Bestätigung und höchste Llnterschrift derselben erfolgt 
war. Hätten die Danziger aber ihre Privilegien, so kann Ew. Durchlaucht 
versichert sein, daß niemand in der Krone dieselben an Treue übertreffen 
würde"*"). Skeptisch erwiderte Poniatowski, man könne nicht alles ohne 
weiteres bestätigen. August III. habe in seiner Geldnot unterschrieben, was 
ihm vorgelegt wurde; er habe sogar die schändliche Uneinigkeit von 1750 an- 
gestiftet, um nur für sich und seine Leute Geld zu erpressen. Jetzt wehe ein 
anderer Wind. Die Untersuchung der Privilegien bis in die Zeit Jo
hanns III. sei unerläßlich*"). Leuschner protestierte gegen solche Ansichten 
und wandte sich nun an den Großkanzler von Litauen.

Wiederum tat Michael Czartoryski sehr reserviert. Llm peinlichen Ge
sprächen zu entgehen, verwies er den Ratsherrn an die beiden anwesenden

?") Leuschners Bericht 14. 1. 65 erwähnt intime wöchentliche Zusammenkünfte zwischen 
Eianislaus August, Mchael Czartoryski und Repnin.

2") Rz. 18. 1. 65, vergl. auch Salomon 17. 1. 65.
245) Salomon 17. 1. 65 berichtet, in holländischen und französischen Zeitungen habe ge

standen, Stanislaus August werde keine Privilegia ohne vorherige „Untersuchung" bestätigen; 
Königsberger Zeitungen berichteten, Danzig setze sich in wehrhaften Zustand.

24«) Leuschners Bericht vcm 17. 1. 65.
2»7) Leuschners Bericht v. 17. 1. 65.
248) Leuschner 17. 1. 65 antwortete, August HI. habe nicht privilegia contra privilegia 

unterschrieben, er habe nur alte Privilegia bestätigt. Die Erklärung wegen der Zulage, 
welche von Übelwollenden als Teil der königlichen EinMnfte bezeichnet würde, sein kein 
Privileg, eine Untersuchung bis auf Johann III. sei unbegründet.
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Kronkanzler""). Aber auch sie betonten, Stanislaus August sei besten 
Willens, werde jedoch keine ihm unbekannten Privilegien bestätigen. Nun 
wurde Leuschner noch deutlicher: „Einmal erkennen wir in aller Demut die 
Lonkirm3tione8 8ereni8simorum Ke§um zwar für eine ausnehmende Gnade, 
doch könnten wir solche nicht pro mere tali achten, weil wir dafür zu halten 
Ursache haben, daß 8ereni88imi ke§68 dazu ex vinculo 3ntece88orum 
8uorum et pacto primi ?olonmrum Ke§i8 cum ?rutlleni8 verpflichtet 
sind; wir haben keine ?rivi!e§ia oder l)0N3tione8 umsonst erhalten, 
sondern sie sind allemal zu einiger Rekompensierung unserer den Allerdurch- 
lauchtigsten Königen und der Republik geleisteten Dienste verliehen worden, 
daß uns also davon nicht das Geringste mit Recht streitig gemacht oder gar 
verweigert werden kann"^°). Alsdann erklärte der Ratsherr, Danzig besitze 
nur wohlerwogene, nicht Widerstreitende Sonderrechte^). Er bat die Kanzler, 
eine „Untersuchung" zu verhindern^), welche seine Stadt niemals 
dulden würde.

Leuschners mannhafte Worte hinterließen tiefe Spuren; denn bald 
empfing ihn der König mit außerordentlicher Freundlichkeit und antwortete 
auf die Frage, ob er demnächst seinen Mitbürgern einen Gnadenbeweis nach 
Äause bringen könne^): „Mein lieber Monsieur Leuschner! Ich habe noch 
keiner Stadt ein einzig Privilegium konfirmieret, denke auch, solches nicht eher 
zu tun als nach geschlossener Untersuchung, so ich dem Äerrn Kanzler auf
getragen. Weil ich aber sehe, daß Sie sehr dringlich tun und gerne das Ver
gnügen haben möchten, die konfirmierten?rivile§i3 nach Danzig selbst mit- 
zunehmen, so will ich dieselben nochmals untersuchen lasten. Ist es mir 
nur immer möglich, so will ich Ihre Bitte erhören und dadurch Ihnen und 
der Stadt einen Beweis geben, wie sehr ich mit Ihnen hier zufrieden bin. 
Ich werde Sie in kurzem meine Resolution wissen lassen"^). Darauf regle 
Stanislaus August die Erledigung des Falles Wilczewski an und überließ 
seinen Kanzlern die weitere Aussprache mit Leuschner, dem die Durchsicht 
der Privilegien zugesagt wurde. Jetzt gewann der Ratsherr den Eindruck, 
daß die Danziger Sache marschiere. Seine Energie hatte bereits schweren 
Belastungsproben standhalten müssen. Die schleppenden Llnterhandlungen, 
der Aufenthalt im Krankenzimmer des Sekretärs Skubowius und das ent
setzliche Warschauer Pflaster griffen Leuschner seelisch und körperlich so an, 
daß er den Tag seiner Abreise herbeisehnte. Endlich gaben ihm die neuen 
Aussichten bessere Schaffenskraft, und er schrieb: „Ich würde gerne mehr 
dulden, wenn es nur zum Guten ausschlagen wollte""^).

24») Leuschners Bericht ». 1. 65. Der Fürst hätte nach einer Weile auf Leuschners Drän
gen gesagt: „Satten Sie sich an die Kronkanzlere . . . Leben Sie wohl."

25») Leuschners Bericht 1. 1. 65. „pro mere" vermutlich — „pro merce".
2si) Leuschners Bericht 1. 1. 65: „ ... in cs8u Uti§o8o fügten wir dasjenige bei, worauf 

wir uns berieten."
252) Gemeint ist wahrscheinlich eine Untersuchung in Form eines Prozesses, nicht in Form 

einer einfachen Durchsicht der Privilegien.
2ss) Leuschners Bericht 19. 1. 65. Er sei von Stanislaus August im Privatzimmer empfan

gen: „Seine Majestät geruhten, mein Anbringen mit einer mehr als gewöhnlichen Freund
lichkeit und Holdseligkeit anzuhörcn . . ."

254) Leuschners Bericht 19. 1. 65.
255) Leuschners Bericht 21. 1. 65, vergl. auch Rz. Anl. Nr. 818 Der Rat an Leuschner: 

„Wegen der vielen und zum Teil sehr beschwerlichen Bemühungen, die EE.Lerrl. hierdurch
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Im Januar näherte sich Leuschner seinem Ziel, aber der Großkanzler 
durchkreuzte noch einmal die Rechnung. Schon hatte der Monarch die Feder 
zum Unterzeichnen in der Land, als Michael Czartoryski dazwischentrat und 
sorderte, Danzig müsse erst huldigen. Während Leuschner in den Vor
zimmern Gratulationen eilfertiger Hofbeamter entgegennahm, wurde wieder 
alles rückgängig gemacht^). Sofort beschwor der Ratsherr den Groß
kanzler, welchen er schmeichelnd als „Verteidiger der Danziger Rechte" be
zeichnete, er möge keine neuen Steine in den Weg legen. Bisher habe die 
Stadt immer nach Bestätigung ihrer Privilegien gehuldigt, ein Stand
punkt, den sie nicht aufgeben werde! Doch der Fürst erwiderte schmollend: 
„Ihr Herren verlangt sehr viel, und Euer Privilegium ist gar zu general, man 
muß sich darüber recht bedenken. Die Republik verlangt den Zoll in Preußen, 
und der König soll vielleicht im Generalprivilegio konfirmieren, daß Ihr nichts 
geben solltet?" Sofort weigerte sich Leuschner, die Frage der königlichen 
Unterschrift mit dem Zollplan zu koppeln. „Das erstere", meinte er, „ist eine 
Angelegenheit für sich, das zweite muß zwischen der Republik und der Pro
vinz ausgetragen und mit Danzigs Sonderrechten in Einklang gebracht 
werden"^). Czartoryski schien befriedigt, in Leuschner wuchs deshalb die 
Hoffnung auf einen baldigen Abschluß?^). Allerdings tat er dem Hofe 
gegenüber so, als wage er kaum, die vielen Schwierigkeiten nach Hause zu 
berichten. Ende Februar war der Ratsherr von seinem Erfolg überzeugt^). 
Er zweifelte nur noch an der Genehmigung der Zulaqesteuer. Als Stanislaus 
August ein paar Tage später durch seine Vorzimmer ging und ihm zurief: 
„Na, sind Sie nun ruhig? Ich habe Ihre ?rivi1e§m unterschrieben", bat 
Leuschner um einen schnellen Entscheid wegen der „Zulage". Das Glück war 
ihm hold. Kurz danach rief ihn der Monarch zu sich und teilte mit, daß alles 

/ wunschgemäß erledigt sei. „Ich hoffe", fügte Stanislaus hinzu, „die Stadt 
wird mit mir zufrieden fein^°). Ich habe gleich gesagt: wir müssen uns nur 
recht verstehen." In diesem Augenblick fiel Leuschner eine Last vom Herzen, 
denn seine Hauptaufgabe war erfüllt^). Ebenso freundlich verlief die letzte 
Aussprache, bei welcher der König versicherte, daß nicht Mißtrauen, sondern 
sachliche Bearbeitung den Zeitverlust herbeigeführt und daß er sein Jawort 
sofort nach Prüfung gegeben hättet). Gewandt entgegnete Leuschner:

verursacht werden, wiederholen wir unsern verbindlichsten Dank und leben des festen Ver
trauens, dieselben werden auch ferner es an keinen Vorstellungen und Bemühungen er
mangeln lassen, um diese Sache zu einer gewünschten Lndschaft zu bringen, wie man denn 
auch durchgeheudst bei der hiesigen Bürgerschaft bemerker, daß selbige in EE. Lcrrl. guten 
Sorgfalt für das Beste dieser Stadt ein gleiches Vertrauen setze . . /

25») Leuschners Bericht 31. 1. 65.
257) Leuschners Bericht 31. 1. 65. Leuschner zum Großkanzler: „In privilexiis würde 

dasjenige, so jurig wäre konfirmieret. Was aber die Republik propter necessiiates verlange, 
wäre res kscti, und vielleicht fände die Provinz ein Mittel, die Republik auf andere Art zu 
befriedigen und sich dadurch ihre Privilegia zu konservieren/

258) Leuschners Bericht 4. 2. 65.
2ss) Leuschners Bericht v. 21. 2. 65.
2«o) Leuschners Bericht 25. 2. 65.
2«r) Leuschners Bericht v. 25. 2. 65: „E. Wohledl. urteilen selber, wie sehr ich von 

Freuden gcrühret worden, teils da ich das, was ich solange und so emsig gesuchet, erhalten, 
teils, da mit die erste Nachricht davon auf eine so ausnehmend gnädige Art bekannt gemacht 
worden/

r«2) Leuschners Bericht 28. 2. 65: „Ich könnte der Stadt versichern, daß die Verzögerung 
der Anterschrist keine andere Absicht gehabt, als zu bezeugen, daß Sie nicht gewohnt wären, 

140



„viu äebiäerata äulciu8 obtinentur!" Nochmals bat er um Fortfall der 
Kommission, klagte dabei auch über den Eigensinn Wilczewskis. Der König 
stellte seine Vermittlung in Aussicht, und der leidige Streit wurde endlich 
beigelegt-^). Nur einer blieb verstimmt: Michael Czartoryski. Dieser alte 
Gegner fühlte sich durch Leuschners Erfolg überrascht und schimpfte auf die 
Äoffart der Danziger^»). Wahrscheinlich war er gereizt, weil er leer aus- 
ging. —

Trotz größten Andrangs wurde dem Ratsherrn sofort eine Schluß
audienz bewilligt, in der Stanislaus August ihn mit den besten Wünschen 
verabschiedete: „Sie wissen meine Gesinnungen gegen die Stadt Danzig 
und können davon Nachricht geben an Ihre Oberen. Sie wissen, daß ich es 
mit der Stadt und mit Ihnen gut meine"^).

Nach überaus mühevoller Reises langte Leuschner wohlbehalten in 
Danzig an, wo er am 18. März die sorgsam behüteten Privilegien sowie eine 
Ausgleichsquittung Wilczewskis dem Rat übergab^). Er berichtete von 
seinen Erlebnissen, sonderlich aber von den Unterredungen mit dem Staats
oberhaupt^). Bedeutendes war ihm gelungen, die angefochtenen Grund
rechte hatten nun doch den königlichen Namenszug erhalten! Eine Ent
sendung der Kommission schien verhindert, aber die Frage des Generalzolls 
ging über den Machtbereich Stanislaus Augusts hinaus. So eifrig sich 
Leuschner auch um dieses Problem bemüht hatte, so wenig durfte man seine 
Lösung von ihm erwarten, denn die Zollkämpfe befanden sich während seines 
Warschauer Aufenthaltes viel zu sehr im Anfangsstadium. Sie hingen auch 
grundsätzlich vom Reichstag sowie von fremden Staaten ab, und ihre Ent
scheidung lag damals noch weit in der Ferne. Immerhin mag Leuschner durch 
seine Vorarbeit zu dem für Danzig günstigen Ausgang einiges beigetragen 
haben.

Rückblick.

Skubowius spendete der Tätigkeit Leuschners hohes Lob-°°), und in 
Danzig atmete man nach seiner Rückkehr erleichtert auf. Ohne Zweifel hatte 
der Ratsherr einen guten Instinkt gezeigt, als er Stanislaus August und

alles schlechthin ohne Überlegung zu unterschreiben, sondern von allem vorher gründlich unter
richtet zu sein verlangten. Da nun das letztere erfolget, hätten I. K. M. keinen Anstand ge
nommen, zur Vollziehung der Unterschrift zu schreiten."

L«3) Leuschners Bericht 4. 3. 65.
es«) Leuschners Bericht 4. 3. 65.
28s) Leuschners Bericht 4. 3. 65. Allerdings wurde Stanislaus August durch die außen

politische Regsamkeit des Rats nach Leuschners Abfahrt vorübergehend verstimmt. Vergl. 
Skubowius 4. 4. 65.

288) Leuschners Bericht 7. 3. schildert die trostlosen Wege und die Strapazen. Als seine 
sechsspännige Kutsche bis zu den Rädern im Wasser steckte, ließ er sich ein Pferd kommen: 
«Ich setzte mich aus dasselbe, nachdem ich vorher die Privilegia in einer besonderen leichten 
Schachtel unter den Arm genommen und ritt glücklich heraus."

267) Rz. 18. 3. 65.
2°«) Rz. 18. 3. 65.
28») Skub. 14. 3. 65 berichtet über den Erfolg Leuschners: „Dem Höchsten Gott ewig 

Dank, daß er bei allen den Anzettelungen die von Widriggesinnten wider die Freiheiten der 
Stadt durch allerhand Zumutungen haben sollen rege gemacht werden, das gute Herz des 
Königs gelenket hat, alles Besorgliche huldreichst zu heben . . ." 
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seine Umgebung durch Geldgeschenke gewann. Nach Lage der Dinge war von 
auswärtiger Hilfe wenig zu erhoffen. Daher wagte Leuschner einen riskanten, 
aber zweckmäßigen Schritt, wenn er den König durch Freigebigkeit ver
pflichtete. Ein solcher Entschluß setzte wiederum Menschenkenntnis voraus, 
denn er beruhte auf moralischer, keineswegs auf rechtlicher Grundlage. Hätte 
der König das „Geschenk" angenommen, ohne die Privilegien zu bestätigen, 
so hätte Leuschner bitterste Vorwürfe einstecken müssen. Er hätte einem 
Kaufmann geglichen, der Blanko-Llnterschriften erteilt und ihren Mißbrauch 
beklagt; die Geschichte aber wäre um ein Schildbürgerstück reicher geworden. 
Allein Leuschner war kein schlechter Psycholog. Seine Hoffnung auf das 
korrekte Verhalten des Monarchen, d. h. auf seine Gegenleistung, bestand zu 
Recht. Wohl konnte Stanislaus August weichlich und feige sein, aber ein 
Betrüger war er nicht. Dazu kam, daß er gerade zu Beginn seiner Re
gierung die besten Vorsätze, möglichst sogar Ritterlichkeit an den Tag legte. 
Zudem hätte sich eine Annahme des Geldes ohne jede Gabe doch wohl als 
Betrug erwiesen und dem Prestige des jungen Herrschers schwer geschadet. — 
Es liegt auch kein Anlaß vor, die Ehrlichkeit Stanislaus Augusts in seinen 
Unterredungen mit Leuschner zu beargwöhnen. Hauptsächlich handelte es sich 
dabei um ein politisches Geschäft: der König hatte durch den Thronwechsel 
die Chance erworben, Danzig unter Druck zu setzen, indem er die Bestätigung 
der Privilegien versagte. Er nutzte diese Möglichkeit maßvoll aus und 
forderte eine Geldsumme, die unter dem Schein patriotischer Begeisterung 
gezahlt werden sollte. Dagegen verzichtete der Danziger Rat auf hartnäckigen 
Widerstand oder Rechtsmittel, sondern erkaufte seine Ruhe für einen an
nehmbaren Preis. Alles übrige, des Königs vermeintliche Liebe zur Stadt, 
sein Werben um Verständnis usw., ist größtenteils schmückendes Beiwerk, 
das sich in Worten erschöpft. Trotzdem bleibt eins bestehen: Stanislaus 
verhandelte milde. In seiner weltmännischen Art bevorzugte er die konziliante 
Linie und half damit ungemein, ein positives Ergebnis herbeizuführen.

Naturgemäß hängt noch manches andere westpreußische Problem mit 
dem Thronwechsel zusammen; so etwa die Fragen, warum die Städte nicht 
fester zusammengehalten haben oder worin die Gründe zu der offenbaren 
Spannung zwischen Ritterschaft und Bürgertum lagen und dgl. mehr. Aber 
mit allen Antworten, die sich hierzu finden mögen, war Danzig im Augenblick 
wenig gedient. Die Provinz zeigte nun einmal ein ständisch und politisch 
zerrissenes Bild. Diesen Äbelstand durchschauten die Danziger auch genau. 
Zwar trieben sie grundsätzlich eine „gut westpreußische" Politik, aber wenn 
in der Provinz Uneinigkeit herrschte, dann mußten sie an sich selbst denken 
und zuerst solche Gefahren beseitigen, die ihrer Stadt drohten. Ebenso verhielt 
es sich mit Leuschners Mission. Sein Erfolg lag darin, daß er klare Fronten 
geschaffen und sämtliche Angriffe gegen Danzigs Privilegien abgewehrt hatte.

Endlich sah die Geheime Deputation ihren Zweck erfüllt; man löste sie 
auf, nachdem 365 000 kl. als Endsumme „zur Erhaltung der Rechte am 
königlichen Hof" genehmigt worden waren?'"). Zwar bedauerten die Danziger 
sehr, einen solchen Betrag in polnische Taschen wandern zu lassen, aber sie 
fanden ihn im Grunde noch erträglich, wenn sie an die Millionen dachten,
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die August III. eingeheimst hatte. Da Bestechungen in Polen längst üblich 
geworden waren, galt es nur noch, mit einigermaßen tragbaren Ausgaben 
davonzukommen. Auch das hatte Leuschner erreicht, und der Rat bezeugte 
ihm treffend: „Die Sachen der Stadt haben ... in den Äauptstücken unter 
Anwendung von sehr viel Mühe und ansehnlichen Bar
schaften eine bessere Gestalt gewonnen!"

Rz. 12. 4. W.
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Rückwirkungen des Posener Mischehenkonflikts 
auf die Provinz Preußen".

Von Manfred Laubert.

Von dem durch den Erzbischof (E. B.) von Gnesen und Posen, Martin 
o. Dunin mit seinem Hirtenbrief vom 27. 2. 1838 auf seine Diözesen über
tragenen Konflikt wegen der Einsegnung gemischter Ehen wurde die Provinz 
Preußen nicht bloß infolge ihrer räumlichen Nachbarschaft, sondern auch 
infolge der die Verwaltungsgrenzen überspringenden Verzahnung der Kirchen- 
sprengel unmittelbar in Mitleidenschaft gezogen. Während die Dekanate 
Fordon im Neg.Bez. Bromberg und Lauenburg in Pommern zum Bistum 
Kulm gehörten, waren der Kreis Deutsch-Krone mit 9 Parochien 
und einige Orte im Kr. Thorn der Erzdiözese Gnesen angeschloffen, obwohl 
beide Kreise 1815 bei Westpreußen verblieben. Auch hier begann daher der 
katholische Klerus im Frühjahr 1838 die Einsegnung gemischter Ehen von dem 
Versprechen der Erziehung aller Kinder in seinem Glauben abhängig zu 
machen.

Als erstes Sturmzeichen empfing der Oberpräsident v. Schön 
seitens der russischen Polizei die Tatarennachricht, Dunin habe alle Katho
liken des Großherzogtums Posen zum Aufstand aufgefordert und zugleich 
solle eine allgemeine Erhebung in Polen im Frühjahr stattfinden. Die pol
nische Geistlichkeit und Emissäre in allen Gestalten sollten diese Neuigkeit 
eifrig verbreiten mit dem Zusatz, daß Frankreich und Österreich Hilfe leisten 
wollten. Schön legte auf solche Meldungen zwar geringen Wert, aber daß 
in derselben Angelegenheit ein Fürst Lubomirski bald von Dresden mit Pro
klamationen nach Memel kommen werde, verdiente Aufmerksamkeit, und 
Landrat Waagen war unterrichtet worden (an d. Minister d. Inneren u. d. 
Polizei v. Nochow 8. 3. 1838).

Natürlich setzte zwischen Schön und seinem Schüler und Freund, dem 
Posener Oberpräsidenten Flottwell, ein reger Schriftwechsel in 
der Angelegenheit ein, in der beide gleicher Anschauung waren und ffch in 
Opposition zu den schwächlichen Ministern befanden. Bereits am 14. 3. 
schrieb Flottwell seinem Amtsgenossen, leider habe sich Dunin in den letzten 
Tagen zu Schritten hinreißen lassen, die nicht nur für ihn von den betrüb
lichsten Folgen sein mußten, sondern auch nicht ohne nachteiligen Einfluß 
auf die Stimmung der Provinz Posen bleiben konnten. Ob sein Verfahren

1) Nach Rep. 77. 413. 4. u. säkib, 1 Bd^ U/IH u. 5 u. 6; Rep. 8S O. l. 45. Bd. l/m. u. 4» 
i. Geh. Staatsarchiv zu Berlin und Oberpräsidialakten VUl. B. 2, 15, 18 Bd. l/ll, 21 u. 22 i. 
Staatsarchiv zu Posen. — Zur Ergänzung heranzuziehen ist Lerward Bork: D. Kirchenpolitll 
Theodors v. Schön. Königsberger Listor. Forschungen Bd. 3. Lpz. 1933. 88 ff. daselbst ein 
Ber. Schöns v. 5. 5. 1838 über die Stimmung in Preußen.
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in den revolutionären Umtrieben einer polnischen Partei Rückhalt fand und 
ob der katholische Klerus sich überhaupt eines politischen Zweckes bei seiner 
Auflehnung gegen die landesherrlichen Gesetze bewußt war, konnte F. noch 
nicht entscheiden. Bis jetzt war über politische Machinationen einer Clique 
in Verbindung mit dem E. B. nichts ermittelt, was zu begründeter Be
sorgnis Veranlassung geben konnte. Man munkelte allerdings nach ver
schiedenen Quellen von Umtrieben unter dem polnischen Adel, weshalb 
Vorsicht und Wachsamkeit in höchstem Maße notwendig waren.

Am 4. 5. sandte Schön dann einen Bericht des Landrats 
v. Zpchlinski in Dt. -Krone v. 27. 4. mitder Anheim gäbe 
nach Posen, Propst Busse, Schneidemühl, zu rektifizieren und wegen der 
beantragten Dispensation eines Galbert mit seiner katholischen Braut von 
Aufgebot und Trauung in der katholischen Kirche die Entscheidung des evan
gelischen Konsistoriums in Posen herbeizuführen?). Flottwell erwiderte jedoch 
am 15. 5.: So lange die von mir dringend beantragte förmliche Kassation der 
erzbischöflichen Verordnung o. 27. 2. c. nicht erfolgt ist, habe ich auch Anstand 
nehmen müssen, gegen diejenigen katholischen Geistlichen, die nicht bloß das 
Aufgebot und die Trauung gemischter Ehen, sondern auch die Erteilung eines 
Dimissoriale verweigern und den katholischen Teil mit Kirchenstrafen be
drohen, wenn er bei seinem Vorhaben beharren sollte, irgend eine Straf
maßregel eintreten zu lassen. Das hiesige evangelische Konsistorium trägt 
dagegen kein Bedenken, gemäß seiner ihm durch das Allgemeine Land
recht II. Tit. 11 442/3 erteilten Autorisation einem evangelischen Geist
lichen auf den Antrag des Brautpaares die Dispensation behufs Vollzug des 
Aufgebots und der Trauung zu erteilen, sobald die Brautleute durch glaub
hafte Zeugen nachweisen, daß sie mit ihrem Verlangen nach Proklamation 
und Trauung von dem kompetenten katholischen Pfarrer eine Zurückweisung 
erfahren haben. Ich habe daher zur Vermeidung eines den Interessenten 
gewiß unangenehmen Zeitverlustes den Landrat unmittelbar ersucht, daß er 
den Bräutigam anwcisen möge, nochmals in Gegenwart eines Zeugen den 
katholischen Geistlichen in Schneidemühl um die Trauung, eventl. um ein 
Dimissoriale für den dortigen evangelischen Geistlichen zu ersuchen und bei 
abermaliger Weigerung um Dispensation des hiesigen evangelischen Kon
sistoriums zum Vollzug von Aufgebot und Trauung einzukommen.

Wenige Tage später ereignete sich ein ähnlicher Fall in Krone a. B., 
dessen Geistlicher Gramse dem Kulmer Bischof unterstand (Flottw. an Schön 
25. 5.). Da mußte nun Schön Bedenken tragen, den Bischof Dr. Sedlag 
wegen einer Berichtigung Gramses in Anspruch zu nehmen, weil dieser eine 
gemischte Ehe nicht ohne bischöfliche Autorisation hatte einsegnen wollen, 
denn nach einem Reskript v. 17. 7.1800 (Amelangs Neues Archiv Bd. I 296) 
war es den Katholiken nicht verwehrt, wegen vermeintlicher Ehehindernisse die 
Dispensation der geistlichen Oberen nachzusuchen, und es sollte dabei nur 
darauf gesehen werden, daß diese den Dispens weder verteuerten, noch er-

r) Nach allgemein üblicher Praxis stand die Trauung dem Pfarrer der Braut zu, bei dessen 
Weigerung die kirchliche Behörde des Bräutigams ihrem Pfarrer die Erlaubnis zu der Hand
lung erteilen konnte.

iv 145



schwerten, noch an Bedingungen knüpften, noch überhaupt sich Mißbrauche 
erlaubten, z. B. den evangelischen Teil zur Glaubensänderunq zu vermögen 
oder in Absicht der Kindererziehung andere Prinzipien als die gesetzlich vor
geschriebenen einzuführen versuchten (an Flottw. 7. 6.). Der Fall wurde aber 
gütlich erledigt (Antw. 19. 6.).

Jedenfalls wünschte Schön auf dem laufenden gehalten zu werden, 
zumal wegen des Deutsch-Kxoner Kreises, wie er seine dortigen Anordnungen 
nach Posen mitteilen wollte. Flottwell hatte ihn auch bis zu seiner Abreise 
nach Berlin informiert), aber seitdem war er auf Zeitungsnachrichten an
gewiesen geblieben (an d. Oberpräsidium in Posen 9. 4.; Antw. v. Re
gierungsvizepräs. Leo 15. 4.).

Am 15. 4. schickte Rochow eine Anzahl von Schriftstücken zu der aus
gebrochenen Differenz mit dem Auftrag an Schön, den Gang der Ereignisse 
in seiner Provinz aufmerksam zu beobachten und sich darüber auszusprechen, 
was seiner Ansicht nach etwa zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung 
an Vorkehrungen zu treffen sei.

Äber die Stimmung der West preußischen Bürokratie 
gibt ein ausführlicher Bericht des Thorner Landrats v. Be s - 
ser v. 21. 4. an den Referenten im Ministerium des Inneren, Geheim- 
rat Seiffart, Aufschluß. Die Ordinutio pästoralis Dunins war allen 
Pfarrern zur Verhinderung ihrer Publikation von Polizei wegen weg
genommen worden. Bis jetzt stand alles gut bis auf die allgemeine, von den 
Priestern auf jede Weise unterhaltene und durch die Einwirkung bei den 
Ofterbeichten gesteigerte Gärung der Gemüter, die in Verbindung mit dem 
schlechten Willen, der bösen Gesinnung und dem Notstand des Volkes gewiß 
zu einzelnen, wenngleich hoffentlich isoliert stehenden Exzessen führen würde. 
Der Adel operierte im Hintergrund durch Einflußnahme auf die Geistlichkeit. 
Er und der Klerus hielten alles, was die Regierung offen und klar darlegte, 
für rein erstunken und erlogen. Alle betrachteten den Papst und die Worte 
der Priester für unfehlbar und richtig und waren von der Überzeugung durch
drungen, daß das Gouvernement absichtlich die Kirche unterdrücken wolle. 
Sie glaubten die ihnen eingeflüsterte Dummheit: Die Absicht sei, alle Katho
liken evangelisch zu machen, unbedingt. Jeder Belehrung waren sie unzu
gänglich. Das Volk schwor auf diese Ungereimtheiten. Die Proselyten- 
macherei, selbst familienweise, wurde häufiger. Die Gebildeten und gut Ge
sinnten trauerten und klagten, weil nicht ernste Maßregeln und Schritte unter
nommen wurden; obgleich die Kabinettsordre v. 9. 4?) die Guten mit Hoff
nung erfüllt und die Schlechten einstweilen auf das Maul geschlagen hatte, 
fürchtete man doch die Möglichkeit eines Nachgebens gegen Rom und schloß, 
da Flottwell noch nicht zurück war und bei dem Gerücht, daß sein Verfahren 
höchsten Orts nicht gefallen habe, weshalb er nach Magdeburg versetzt) und

3) F. war nach Vekanntwerden des Duninschen Hirtenbriefes am 26. 3. 1838 nach Berlin be
rufen worden und wurde dort bis zum 19. 4. festgehalten, ohne bei der Hilflosigkeit des KönigA 
und der Minister einen klaren Entschluß durchsetzen zu können.

4) Sie richtete sich gegen den Nuntius Spinelli in Brüssel; vgl. Treitschke: Dt. Gesch. 
4 ä. IV. Lvz. 1897. 699.

5) Diese Versetzung erfolgte erst 1841, aber es ist interessant, daß schon 3 Zahre vorher dar 
Gerücht, vermutlich von polnischer Seite, genährt wurde.
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Frankenberg°) zu seinem Nachfolger ernannt sein sollte, darauf, daß man in 
Berlin nicht geneigt sei, entschieden ernste Schritte zu tun, während man doch 
überzeugt war, daß halbe nichts halfen. Selbst gebildete Katholiken 
wünschten die Sprengung der Bande der Hierarchie und die Aufhebung des 
Cölibats. Das Volk besprach lebhaft alles, war aber zu großer Vorsicht 
ermähnt worden und folgte unbedingt den Priestern. Es erwartete den 
Bannfluch über den König, das Interdikt über die Kirche und wartete auf 
Signale, um sich zu fügen, wenn man mit Kraft und Ernst auftrat 
und mit den Pfaffen nicht spaßte. In Polen wurde viel Getreide aus den 
Magazinen für das Volk gegeben. Es erschien politisch klug, auch in 
Preußen etwas zu tun, wenigstens durch Anordnung öffentlicher Arbeiten für 
Verdienst zu sorgen^).

Wenige Tage später, am 2 6. 4., berichtete Besser demMi
ni st e r d es Inneren v. Rochow in ähnlicher Weise, nur in weniger 
salopper Form, auf Erlaß v. 5. 4. Im ganzen hatte er nur verhältnismäßig 
günstige Nachrichten zu melden. Obwohl es nach den Vorgängen in Gnesen 
und Posen nicht an Stoff zur Aufregung fehlte, und die eingetretenen reli
giösen Differenzen keinem Menschen mehr unbekannt waren, sondern selbst der 
unscheinbarste Mann davon ganz genau, wenn auch in einseitigst katholischem 
Sinne unterrichtet war, und die Priester insbesondere die Osterbcichte tätig 
benutzt hatten und die monströsesten Gerüchte über die Ermordung aller Lu
theraner am Charfreitaa oder dem 3. 5/), der Juden am 16. 5. zirkulierten, 
so daß beängstigende Eindrücke auf schwache Gemüter nicht ausblieben, war 
doch alles ruhig und die öffentliche Ordnung nicht im geringsten gestört 
worden. Geistlichkeit und Adel waren tätia und versteckt. Erstere stand aus
nahmslos auf feiten des römischen Stuhls. Daß sich noch niemand öffentlich 
kompromittiert hatte, lag wohl daran, daß der Bischof von Pelplin noch kein 
Exempel gegeben hatte. Das Volk wurde unablässig bearbeitet. Der Klerus 
reiste viel umher, kam oft zusammen, aber man wußte nicht, zu welchem 
speziellen Zweck. Der polnische Adel wollte nur Unruhe, die sein 
Element war. Kein Edelmann kam auf die Kreistage, jeder mied ein Ge
spräch mit Bester oder anderen Amtspersonen. Die Gutsbesitzer blieben 
daheim in lebhafter Verbindung unter sich. Sie waren kurzsichtig genug, auf

«) Frh. v. Frankenberg-Ludwigsdorf war der höchste Iustizbeamte d. Prov. Posen und 
wurde, da man in Berlin zu der schroffen Art Flottwells, der als Schüler Schöns dem Ultra- 
montanismus scharf entgegentrat, kein unbedingtes Vertrauen hegte, zu Verhandlungen mit 
Dunin herangezogen, ohne jedoch irgend welche Erfolge zu erzielen.

7) Die damals periodisch wiederkehrenden Notstände waren natürlich ein guter Nährboden 
für die Anzettelung von Tumulten und die Erregung von Unruhen. Nach einer schlechten 
Ernte i. I. 1837 setzte strenge Winterkälte ein, so daß die Kartoffeln in den Mieten erfroren und 
ihr Genuß sich schädlich äußerte. Der gemeine Mann war Belehrungen unzugänglich. Auch 
Vieh ersror oder wurde bei den schlechten Ställen durch Futter- und Strohmangel ruiniert. Die 
Regierung zu Bromberg beantragte bei den Ministerien des Inneren und der Finanzen Über
weisung von Salz und erhielt 34 1o, außerdem 500 r. zu Notstandsarbeiten, 660 r. zu Beihilfen 
und 5000 Scheffel Roggen aus den Militärvorräten als Vorschuß. Trotzdem reichte die staat
liche Unterstützung nicht überall aus. Die Not war im Juni noch groß. Aus Mangel an 
Saatgut und Vieh hatten viele Felder nicht bestellt werden können. Es waren noch 3000 
Scheffel erforderlich geworden. Die Preise standen hoch. Arbeitsgelegenheit fehlte, denn die 
Landwirte hatten keine Mittel, um Leute anzunehmen. (Nach d. Immediatzeitungsberichten d. 
Regierungen zu Bromberg u. Posen f. Okt. 1837 bis Juli 1838.)

«) Feier des polnischen Verfassungstages.
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Anruhen Erwartungen zu setzen, ohne sich klar zu machen, was daraus werden 
sollte? Alle Regierungserklärungen, ganz besonders die Dokumente in der 
Staatszeitung, wurden sür falsch gehalten. Angeblich war der Streitpunkt die 
Abwehr der Bischöfe und des heiligen Vaters gegen die geplante Bekehrung 
aller Katholiken. Der polnische Edelmann prüfte nichts, wollte nichts prüfen, 
er glaubte a priori alles, was gegen die Regierung als Argument aufgestellt 
wurde. Bei alledem sah der gemeine Mann in der ganzen Gegend, die 
benachbarten Bezirke der Provinz Posen nicht ausgenommen, im allgemeinen 
mit Zweifeln auf Priester und Edelmann und würde sich nicht zu Aus
schreitungen verleiten lassen. Wenn auch alles vorbereitet war, um nur ein 
Signal zu erwarten, so wußte B. doch nicht, welches zugkräftig genug sein 
konnte, um tiefere Wirkung auszuüben. Bei jeder etwa in Gang kom
menden Bewegung würde sich das Volk doch sofort fügen, wenn die Regierung 
mit Ernst und Energie auftrat. Es war also unter dieser Voraussetzung nichts 
zu fürchten. Das Volk war ruhig und wurde durch seinen gesunden Sinn 
gegen Aufhetzungen erfolgreich verteidigt. Kamen in einem Kirchspiel Toll
heiten vor, so mußte der Pfarrer dafür verantwortlich gemacht werden; eine 
diesfällige Exemplifikation würde große Wirkung haben. Einzelne isolierte 
Exzesse konnten wohl eintreten, wenn man neben der mühsam unterhaltenen 
fanatischen Anregung Anverstand, Trunksucht, Arbeitsscheu und Laß gegen 
die Deutschen, Böswilligkeit, vor allem aber den herrschenden und immer mehr 
um sich greifenden Notstand in Betracht zog. Lunger tat weh und war teil
weise schon da, wie v. B. näher darlegte. Je länger aber die religiösen An
gelegenheiten temporisiert wurden, desto mehr verlor der Stachel seine Spitze, 
desto mehr verschob sich die Sache auf das Feld der bloßen Politik. Je mehr 
den Wohlgesinnten nach Dunins Schilderhebung und Flottwells langer Ab
wesenheit und den Gerüchten über seine Abberufung der Mut sank, um so freu
diger wurde die K. O. v. 9. 4. als sicheres Zeichen des festen Entschlusses zur 
Konsequenz begrüßt. Seitdem waren auch Adel und Geistlichkeit stiller ge
worden, wirkten aber desto mehr unter der Land. Voller Erwartung sah man 
Flottwells Maßregeln nach seiner Rückkehr entgegen. Eine Privatnachricht 
von einem Widerruf des Erzbischofs deprimierte sichtlich auch die Altra- 
katholiken. Der älteste Thorner Propst, einst Sekretär bei Davoüt, hatte den 
Kommandeur des Landwehrbataillons brieflich auf dessen Mahnung zum 
Frieden anläßlich der Sonntagsübungen gebeten, kein Mißtrauen gegen 
Beichte und Priester zu säen, da er ihn der guten Gesinnung der Leute ver
sichern könne.

Flottwells Berliner Aufenthalt unterbrach auch wieder seine Mitteilun
gen an Schön, so daß dieser am 18. 5. abermals um Nachricht bat. Die 
Antwort v. 24. 5. erklärte das Gerücht von einem Widerruf des E. B. 
dadurch, daß dieser in der Tat sich zunächst erboten hatte, sein Pastoral- 
schreiben durch einen anderweiten Erlaß an die Geistlichkeit außer Kraft zu 
setzen und so die Bedingung zu erfüllen, unter der er mit der gerichtlichen 
Antersuchung verschont bleiben sollte. Dann machte er aber dieses Zu
geständnis rückgängig und bemühte sich in einer Vorstellung an den König 
auszuführen, daß es der Aufhebung des Lirtenbriefes nicht bedürfe, da dieser 
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den Landesgesetzen und dem in dem kgl. Zuruf v. 12. 4?) verkündigten Willen 
Friedrich Wilhelms III. nicht widerspreche. Der Monarch hatte hierauf der 
Einleitung des Antersuchungsverfahrens vorläufig Anstand gegeben und den 
Prälaten durch Frankenberg mit seiner bestimmten, von allen Sophismen 
entfernten Erklärung, ob und in welcher Weise er der K. O. v. 12. 4. Folge 
zu leisten willens sei, zu Protokoll vernehmen lassen. Des Königs Ent
scheidung auf Dunins abermals schwankend ausgefallene Erklärung war noch 
nicht eingelaufen, und Flottwell sah ihr gespannt entgegen. Nach der während 
des interimistischen Zustandes beobachteten Praxis waren bisher Aufgebot 
und Einsegnung von den katholischen Geistlichen mit entschiedener Konsequenz 
abgelehnt worden. Fast immer hatten jedoch dann die Brautpaare deren Ge
staltung durch den evangelischen Pfarrer nachgesucht, wobei man sich mit der 
Aussage eines glaubwürdigen Zeugen, daß die Weigerung nur wegen der 
Religionsverschiedenheit erfolgt war, zu begnügen Pflegte, da die Geistlichen 
in der Regel zu einer schriftlichen Erklärung über ihre Ablehnungsgründe 
nicht zu bewegen waren. Einzelne Seelsorger waren zwar nicht dabei stehen 
geblieben, sondern hatten sich beikommen lasten, ein Versprechen wegen der 
Kindererziehung zu verlangen; da indessen der erzbischöfliche Hirtenbrief, der 
dieses ihnen vorschrieb, noch nicht öffentlich kassiert war, konnten sie deshalb 
auch noch nichr zur Untersuchung gezogen werden. Dies war nur geschehen, 
wenn gleichzeitig strafbare, Aufregung und Unzufriedenheit mit der Re
gierung bezweckende Äußerungen erwiesen werden konnten. Schön konnte 
ermessen, wie nachteilig dieser zweifelhafte Zustand für die Dauer nach allen 
Seiten wirken mußte. Am daher zuvörderst nur die gestörte Praxis in 
betreff der häufigen Mischehen wieder herzustellen, hatte Flottwell den Kul
tusminister dringend ersucht, ihn zur Publizierung des bereits eventualiter 
erlassenen Kastationsdekrets des von der Landesregierung gemißbilligten 
Hirtenbriefes zu ermächtigen und damit eine bestimmte Strafandrohung gegen 
die Geistlichen zu verbinden, die dann noch dem erzbischöflichen Gebote Ge
horsam leisten sollten.

In ein völlig neues Stadium trat die Angelegenheit für Preußen da
durch, daß die dortigen Bischöfe, Dr. Hatten im Ermland und Dr. Sed - 
lagin Kulm, am 19. 4. bzw. 1. 9. 1838 dem aus Rom geübten Druck nach
gebend, auch ihrerseits durch Rundschreiben den Klerus aufforderten, die 
Schließung gemischter Ehen ohne das Versprechen der katholischen Kinder
erziehung abzulehnen^"). Der Flottwell wohl aus seiner Marienwerderer 
Zeit bekannte Dekan Treuchell- Niewiesczyn (Kr. Schwetz) sandte ihm 
am 12. 9. Sedlags Erlaß mit der Bitte um Verhaltungsmaßregeln zu. 
Flottwell dankte am 15. 9. für das geschenkte Vertrauen und erkannte in T.'s 
Handlungsweise von neuem besten loyale Gesinnung, Treue und Anhäng
lichkeit für den König und die von diesem sanktionierten Landesgesetze. Den 
erbetenen Rat konnte er nur dahin erteilen, daß der Dekan versuchen möge, 
seiner bisherigen Haltung gemäß seine religiöse Überzeugung mit den Ge-

») Dieser damals durch die Presse verbreitete Zuruf auch b. F. Pohl: Martin v. Dunin. 
Marienburg. 1843. 49 f.

m) Vgl. hierzu Treitschke a. a. O. 71V. — Sedlags Lirtenbries abgedruckt in Läringhaus' 
Kuth. Kirchenzeitnng. 1838. 620.
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setzen in Übereinstimmung zu bringen. Dieses Ziel wurde am sichersten er
reicht, wenn er bei Gewissensbedenken gegen den Vollzug der kirchlichen Ein
segnung einer Ehe zwischen verschiedenen KonfessionsverwandLen diesen ab- 
lehnte, auch den katholischen Teil von einer solchen Verbindung abmahnte, 
ohne sich jedoch auf die Forderung von Versprechungen einzulassen, die ebenso 
sehr mit dem Geist der christlichen Liebe und Duldung wie mit der geltenden 
Praxis in Widerspruch standen").

Den Hirtenbrief nebst Begleitschreiben des Pelpliner Generalvikars 
schickte Flottwell unverzüglich an Altenstein, obwohl er vermutlich bereits auf 
anderem Wege in dessen Hände gelangt war. Für die Provinz Posen besaß 
er insofern Interesse, als dadurch das Dekanat Fordon berührt wurde. Ob
gleich „in milden Formen" enthielt er wie Dunins Zirkular das den Landes- 
gesetzen widerstreitende Gebot des päpstlichen Stuhls über die priesterliche 
Einsegnung gemischter Ehen. Treuchell hatte übrigens dringend gebeten, ihn 
nicht als überscnder zu verraten, da er sonst Unannehmlichkeiten befürchtete.

Der zur Behandlung der kirchlichen Differenz gebildete Minister- 
conseil (Altenstein, Rochow und der Minister der Auswärtigen Ange
legenheiten, Frh. v. Werther) mußte am 26. 9. 1 838 dem Könige 
anzeigen, daß auch im Bistum Kulm und Stift Ermland der kirchliche 
Zustand erschüttert war, wo bisher die unbedingte Einsegnung der gemischten 
Ehen üblich gewesen war. Nun aber hatten beide Bischöfe ohne Vorwissen 
der Vorgesetzten Staatsbehörde ihre Pastoralschreiben erlassen, die zwar mit 
großer ümsicht und im Vergleich zu dem Duninschen mit einer gewissen 
Milde abgefaßt waren, aber doch auf Abschaffung der bestehenden Praxis 
ausgingen, indem sie die Geistlichen dringend aufforderten und ermähnten, die 
Trauung ohne die Überzeugung zu verweigern, daß nach dem Willen des 
Brautpaares alle Kinder in der katholischen Religion erzogen werden sollten. 
Beide Prälaten erklärten den bisherigen Asus, dessen Allgemeingültigkeit sie 
nicht zugaben, für einen Mißbrauch und nahmen auf das Breve v. 25. 3. 
1830") Bezug. Während Sedlag die Pfarrer anwies, ein Versprechen der 
Brautleute zu fordern, vermied Latten dies nur unter Wendungen, die bei 
richtiger Auslegung zu dem gleichen Resultat führten. Beide Bischöfe waren 
übrigens so gemäßigte Männer, daß dieses Beginnen ebensowenig wie bei 
dem schwachen Dunin ihrer eigenen Initiative entsprungen zu sein schien. Die 
Aufregung des Klerus durch das Kölner Ereignis und die ausländische Presse

") Dieser eigenhändig entworfene kurze Text trat an die Stelle der ursprünglich vorge
sehenen schärferen Fassung, worin T. ermähnt wurde, den Landesgesetzen zu folgen, die den 
(«eist der Toleranz atmeten und nichts anderes bezweckten als eine Gleichstellung der christlichen 
Konfessionen, deren Bekenner so lange unter dem Schutz der landesväterlichcn Milde des 
Königs in friedlicher Eintracht durch die innigsten Bande des Familienglücks verknüpft mit 
einander gelebt hatten, während allen Untertanen völlige Gewissensfreiheit zugesichert war. F. 
verhieß weiter den an dem bisherigen Verfahren festhaltenden Geistlichen den kräftigsten Schutz 
»Sonst empfahl er, falls die nicht verbotene einfache Erkundigung bei dem katho- 
Uschen Teil nicht die Überzeugung gewährte, daß der Einsegnung nach der Lehre der katholischen 
Kirche nichts entgegenstand, sie ohne weitere Verhandlung zu verweigern, was, so wenig es auch 
der m der Tat volkstümlich gewordenen Toleranz und den innigen sozialen Verhältnissen beider 
Konfessionsanhänger entsprach, T. doch wohl gegen jede geistliche Zensur wie gegen die Strafe 
der weltlichen Macht sicher stellen würde, deren Absicht es nie gewesen war, den katholischen 
Geistlichen irgend welchen Gewissenszwang aufzuerlegen.

12) Vgl. zu diesem Breve Pius' VIII. Treitschke a. a. O. III. 415 u. IV. 686. 
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hatten sie allerdings wohl in Verlegenheit gesetzt, wie denn auch gegenwärtig 
solche Blätter nichts unterließen, um die Geistlichkeit des Bistums Breslau 
zu demselben Zweck aufzuwiegeln. Allein die Minister meinten doch, daß 
nicht dieser Amstand das Betragen Sedlags und Hattens entschieden habe, 
sondern sie neigten vielmehr der Ansicht zu, daß eine indirekte heimliche Ein
wirkung des römischen Hofes, unterstützt von jesuitischen Künsten und dem 
Einfluß süddeutscher Eiferer zu vermuten war.

Wenn sie aber erwogen, daß es wohl unvermeidbar war, diese An
gelegenheit in allen östlichen Provinzen gleichmäßig zu behandeln, so 
glaubten sie folgende Punkte festhalten zu müßen:

1. Die katholische Geistlichkeit wird nicht gezwungen, eine Trauung ge
mischter Ehen, bei der sie kanonische Bedenken hat, zu vollziehen. Nicht allein, 
daß sie in dieser Beziehung die allgemeine Gewissensfreiheit und das Allg. 
Landrecht II. Tit. 11 §§30 und 442 für sich hat, so vermeidet man auch bei 
dieser Maßregel, die Sache so auf die Spitze zu treiben, daß man Gefahr 
läuft, Märtyrer einer redlichen Überzeugung zu schaffen, und man gewinnt 
durch weise Schonung die Meinung der unteren Klerisei, ohne welche die 
höhere Priesterschaft nichts vermag.

2. Dagegen bleibt den katholischen Seelsorgern nach wie vor untersagt, 
den Verlobten ein förmliches Versprechen wegen der Kindererziehung abzu- 
nehmen oder sich vorlegen zu laßen, bei einer Ordnungsstrafe, die von 2—50 r. 
steigen kann. „Bescheidene Erkundigungen sind den Pfarrern erlaubt." Diese 
Milderung scheint uns nötig, sowohl um möglichen Schikanen vorzubeugen, 
wie um den Geistlichen eine Brücke zu laßen, auf der sie allmählich zur alten 
freisinnigeren Praxis zurückkehren können.

3. Die evangelischen Pfarrer werden ermächtigt, jede gemischte Ehe, auch 
wenn die Braut katholisch ist, auf Verlangen des Brautpaares einzusegnen. 
Diese Maßregel rechtfertigt sich als abgedrungene Nepreßalie gegen das 
Verfahren des katholischen Klerus von selbst und ist von zuverlässigem 
Erfolge. Dies hat sich schon in der Provinz Posen wie auch nach einem 
Bericht Schöns v. 9. 9. im Bistum Ermland gezeigt.

4. Die ohne staatliche Genehmigung ergangenen, den' bisherigen Ge
brauch unbedingter Einsegnung der gemischten Ehen beschränkenden Hirten
briefe der Bischöfe von Kulm und Ermland werden von Staats wegen für 
unwirksam erklärt. Wer sich amtlich auf sie beruft, wird mit 1—10 r. Geld
strafe belegt. Diese Maßregel ist zur Aufrechterhaltung des Allg. Land
rechts II Tit. 11 § 117 unerläßlich und schon in Betracht der Ministerial- 
verfügung v. 25. 6. 1838^) der Konsequenz halber nicht zu umgehen, obwohl 
die Hirtenbriefe beider Bischöfe viel milder als der Dunins lauten.

") Diese Verfügung der drei Minister an Dunin besagte: Nach einer K. O. v. 21. 6. sind 
wir Ihnen zu eröffnen verpflichtet, das; der König Ihre Erklärung in Ihrer Immediateingabe 
v. 3V. 5. nicht genügend befunden hat, und bei aller Versicherung von Unterwerfung und Er
gebenheit beharren Sie bei der Aufrechterhaltung der von Ihnen obne kgl. Genehmigung und 
mir Übertretung des Allg. Landrechts II. Tit. 11 88 117/8 in Behandlung der gemischten Ehen 
eingeführten Neuerung. Es erfüllt uns mit gerechter Betrübnis, dast durch Ihre irrige Auf
fassung Ihres Verhältnisses zur Regierung die landesväterlichen, von höchster Milde eingege
benen Absichten vereitelt sind. Der Monarch hat nunmehr die Eröffnung der Kriminalunter
suchung gegen Sie befohlen.
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5. Die Bischöfe von Kulm und Ermland werden aufgefordert, auf eine 
angemessene Weise ihre Verfügungen zurückzunehmen, und ihnen wird dazu 
unter Androhung empfindlicher Maßregeln eine Präklusivfrist bis zum 1. 1. 
1839 gewährt. Kommen sie dieser Aufforderung nicht nach, so wird ihnen 
zur Überwachung ihrer Geschäftsführung, insonderheit ihrer amtlichen Ver
fügungen und Korrespondenzen, ein Regierungsbevollmächtigter an die Seite 
gesetzt und die Kosten dieser Maßregel ihnen angerechnet und von ihrer 
Kompetenz abgezogen.

Daß den Bischöfen ein Termin gesetzt werde, um sich zu besinnen und, 
was immer auf dem mittelbaren Wege nur geschehen kann, ihre Hirten
briefe zurückzunehmen, scheint uns in betreff der unter 1—4 gemachten Vor
schläge nicht nur unschädlich, sondern auch der Schwierigkeit des Geschäfts 
angemessen und mit anderen allerhöchst beschlossenen, den römischen Hof ins 
Auge fassenden Maßregeln wohl zu stimmen. Daß die Aufforderung von 
der Androhung eines empfindlichen, für sie aus der Nichterfüllung entsprin
genden Nachteils begleitet sei, halten wir für nötig, weil ohne dieses Mittel 
die Aufforderung erfolglos bleiben dürfte. Auch rechtfertigt oder entschuldigt 
nichts die Prälaten in den Augen der Ihrigen, wenn sie zur Vermeidung 
eines nicht sowohl sie persönlich als vielmehr die Kirche betreffenden Nach
teils in etwas nachgegeben hatten. Der Nachteil sollte ihnen nicht bestimmt 
angegeben werden, damit nicht vor seiner Anwendung in Zeitschriften über ihn 
verhandelt wurde, sondern nur im allgemeinen als eine ihre Amtsführung 
betreffende Maßregel bezeichnet sein. Was diese selbst betrifft, so scheint uns 
die vorgeschlagene Beiordnung eines Regierungsbevollmächtigten nach dem, 
was vorgefallen ist, in sich wohl begründet. Laben doch diese Prälaten unter 
nichtigem Vorwande sich über ein zur Wahrung der Souveränität unent
behrliches Staatsgesetz hinweggesetzt und dadurch die Maßregel der Über
wachung selbst herausgefordert. Daß sie auch die durch Anwendung eines 
solchen Schutzmittels entstehenden Kosten zu tragen haben, scheint ebenso 
natürlich. In einigen Ländern, namentlich Oldenburg und Hannover, besteht 
eine ähnliche Einrichtung regelmäßig. Für eine solche wollen wir uns zwar 
aus erheblichen Gründen nicht erklären, aber anders erscheint sie uns als 
vorübergehendes Heilmittel gegen ein planmäßiges Handeln der höheren 
Geistlichkeit, das unverkennbar nach ünabhängigkeit trachtet und von Rom 
aus geleitet wird.

Durch diese Vorschläge wird den Erfolgen, die man von der inneren 
Gesetzgebung und von auswärtigen Verhandlungen erwartet, durchaus nicht 
vorgegriffen. Sie beziehen sich lediglich auf das, was jetzt unmittelbar ge
schehen muß und darf.

Friedrich Wilhelm III. eröffnete den Ministern hierauf 
(K. 0.7.10.), daß er zu 1/2) nichts zu erinnern fände, indem es sich von selbst 
verstand, daß man einen Zwang auf die Geistlichen nicht ausüben könne, 
wogegen ihnen z. B. bei Vermeidung einer Ordnungsstrafe von 2—50 r. 
untersagt bleiben sollte, dem Brautpaar ein förmliches Versprechen wegen der 
Kindererziehung abzuforderen. „Bescheidene Erkundigungen" sollten erlaubt 
sein. Zu 3) sollte es bei der gesetzlichen Bestimmung, also der Befugnis der 
evangelischen Pfarrer zur Einsegnung, verbleiben, ohne daß deswegen eine

152



Bekanntmachung erging. Zu 4/5) mußte zuerst Altenstein die Prälaten zur 
Zurücknahme ihrer Hirtenbriefe binnen 4 Wochen mit der Verwarnung auf
fordern, daß alsdann die Kassation von feiten des Staats erklärt und von den 
Ministem nach fruchtlosem Verlauf der Frist ins Werk gesetzt und publiziert 
werden würde. Auch die Straffestsetzung für amtliche Berufung auf die 
Hirtenbriefe wurde gebilligt. Wenn die Kassation erfolgt war, bedurfte es 
der Zurücknahme der Llmlaufschreiben nicht mehr, die dann nur das Ansehen 
gewinnen würde, als sei die Zustimmung der Bischöfe zu dem Akt der Staats
gewalt erforderlich. Die Beiordnung von einem Regierungsbevollmächtigten 
erschien dem Könige nicht wohl ausführbar; indessen wollte er, wenn der Fall 
eintrat, den näheren Bericht darüber erwarten, worin die geplante Über
wachung eigentlich bestehen sollte, um endgültig beschließen zu können").

Am 2 1. 2. 1839 teilte der Conseil Schön mit, daß der 
Monarch durch K. O. an die drei Minister v. 16. 12. 1838 (vql. Bork a. a. 
O. 92) in betreff der Hirtenbriefe Sedlags und Hattens bestimmt hatte: Da 
der staatsrechtliche Zustand durch eine Verfügung des Oberpräsidenten einst
weilen wieder geordnet sei, so könne es bei einer ernstlichen Ermahnung der 
Prälaten durch Schön bewenden, bis sie sich etwa neue Vergebungen zu 
schulden kommen ließen. Danach war der Inhalt der von Altenstein Schön 
vertraulich mitgeteilten K. O. v. 7. 10. 1838, so weit er die Zurücknahme jener 
Pastoralschreiben durch ihre Llrheber betraf, als erledigt anzusehen, und es 
blieb nur die ernstliche Erinnerung der Kirchenfürsten an ihre Llntertanen- 
pflicht durch Schön übrig. Den Ministern erschien eine mündliche Ermah
nung zulässig und ratsam; sie konnte in dieser Form um so eindringlicher sein, 
ohne dabei zu sehr zu verletzen, eine Rücksicht, die man dem Charakter der 
beiden i. g. wohlgesinnten Prälaten und dem sehr hohen Alter Hattens gern 
angedeihen laßen wollte"). Außerdem stand bei der schriftlichen Form eine 
Veröffentlichung durch die Presse mit böswilliger Kritik zu erwarten, während 
es empfehlenswert war, möglichst alles zu meiden, was die Aufregung ver
mehren und Stoff zu neuen päpstlichen Allokutionen oder Material zu 
Remonstrationen der Bischöfe geben konnte. Sofern Schön aber eine schrift
liche Mahnung für unumgänglich erachtete, rieten die Herren zu deren behut
samster Fassung und ersuchten um Einreichung des Entwurfs zu ihrer Geneh
migung. Der übrige Inhalt der K. O. v. 7. 10. 1838, namentlich wegen des 
Aufgebots und der Trauung gemischter Ehen und der Bestrafung von Kontra- 
ventionen der Geistlichkeit, war hingegen nicht als beseitigt zu betrachten. Er
schloß sich der bestehenden Gesetzgebung im wesentlichen an und war deshalb 
den Regierungen und Bischöfen bekannt zu machen, um danach in vor
kommenden Einzelfällen zu verfahren.

Am 9. 3. 1839 teilte Schön darauf den Landräten 
mit, daß, wie allen katholischen Geistlichen des Kreises und den evangelischen

") Auch in einem Thronbericht v. 10. 11. erklärte sich der Conseil nochmals für die 
Kassation beider Hirtenbriefe ohne erneute vorhergehende Aufforderung zu ihrer Zurücknahme, 
doch konnte damit „eine für sämtliche Diözesen der Monarchie anwendbare öffentliche Beleh
rung über die Behandlung der gemischten Ehen verbunden werden". Der König vermerkte dazu 
am Rande: „Hätte längst geschehen müssen, u. ein grober Fehler, daß damit so lange gesäumt 
worden ist."

15) H. war 1763 geboren.
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Superintendenten anzukündigen war, bis zur näheren Bestimmung der staats
rechtlichen Anordnungen des Allg. Landrechts durch ein besonderes Gesetz 
auf Befehl des Königs ein Geistlicher bei Vorliegen kanonischer Bedenken 
nicht zur Einsegnung einer Mischehe genötigt werden dürfe, ihm aber wegen 
der Kindererziehung nur „bescheidene Erkundigungen" erlaubt sein sollten und 
deren Überschreitung sowie amtliche Berufungen auf die gesetzwidrigen 
Hirtenbriefe mit den obigen Ordnungsstrafen für jeden Einzelfall zu ahnden 
waren. — Mündliche Verhandlung mit den Bischöfen lehnte der Ober
präsident damals ab (Bork a. a. O. 93). Nach endgültiger Regelung des 
Mischehenproblems für Preußen nahm er obigen Erlaß jedoch zurück (a. a. 
O. 93).

Am 2 1. 3. unterrichtete Schön seinen Amtsgenossen 
von diesem Stand der Dinge und bemerkte, daß der Duninsche 
Fall jetzt im Dt.-Kroner Kreis viel Aufsehen erregte, weil nach allen öffent
lichen Blättern das schon gegen den E. B. gesprochene Llrteil nicht publiziert 
und exekutiert wurde^). Man wollte in dieser Verzögerung, wenn auch nicht 
Besorgnis, so doch eine gewisse Nachgiebigkeit der Regierung wahrnehmen, 
was die Geistlichkeit in dem Grade ermutigte, daß ihre Verhandlungen wieder 
lebhafter wurden als bisher. Zychlinski bemerkte ausdrücklich, daß, wenn 
das Erkenntnis nur erst vollstreckt wäre, alle Aufregung ein Ende haben 
würde. Schön bat deshalb erneut um fortlaufende Orientierung.

Das Llrteil des Oberlandesgerichts mußte aber vor der Veröffentlichung 
zur kgl. Bestätigung eingereicht werden, weil darin zugleich über die Anschul
digung hochverräterischer Amtriebe entschieden worden war. Die Bestätigung 
stand noch aus, und der Prälat war vielmehr durch eine K. O. aufgefordert 
worden, sich gleich nach Ostern persönlich in Berlin einzufinden, wo nochmals 
ein gütlicher Ausgleich versucht werden sollte. In der Provinz Posen 
herrschte i. g. größte Ruhe. Flottwell konnte nicht umhin, die Angaben des 
Landrats in Dt.-Krone für etwas übertrieben zu halten. Durch die Berufung 
des Prälaten hatte die Sache allerdings eine neue Wendung bekommen, deren 
weitere Folgen wohl noch nicht beurteilt werden konnten (Antw. 28. 3.).

Da sich der Weg eines Ausgleichs in Berlin nicht finden ließ, dem 
Prälaten aber die Rückkehr zu seinen amtlichen Pflichten in Posen versagt 
wurde, traten bei der Verwaltung der kirchlichen Angelegenheiten auch in 
Westpreußen Störungen ein. Zm September 1839 korrespondierten z. B. 
Flottwell und Schön wegen der Wiederbesetzung einer vakanten Pfarrstelle 
in Jastrow, bei der eine Äußerung Dunins erforderlich war.

Diese Störungen steigerten sich erheblich, nachdem der E. B. 
Anfang Oktober heimlich gegen das kgl. Verbot nach Posen entwichen, hier 
aber sofort aufgehoben und nach Kolberg abgeführt worden war, denn er 
hatte für den Fall seiner gewaltsamen Behinderung zuvor die Befugnisse 
seiner Offiziale, Kilmski in Posen und Brodziszewski in Gnesen, dessen amt
liche Tätigkeit obenein von Staatswegen suspendiert worden war, durch zwei 
Restriktionserlasse v. 23. und 26. 8. so arg beschränkt, daß beinahe die ge-

Das in bezug auf die Erregung von Unzufriedenheit gegen die Regierung und hoch
verräterische Umtriebe zu einem Freispruch gelangende Urteil war am 23. 2. gefällt worden. 
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samte Administration der Diözesen zum Stillstand kommen mußte"). Da 
im Juli 1839 auch noch der Gnesener Weihbischof Kowalski gestorben war, 
konnte sogar die Weihe des zu Ostern gebrauchten heiligen 
Oels nicht stattfinden. Auf Altensteins Anzeige v. 18. 7. entschied die K. O. 
w. 30. 1. 1840, daß trotzdem unter den gegenwärtigen Verhältnißen von einer 
Begnadigung Dunins abgesehen werden müsse. Dagegen verfiel der König 
auf den Ausweg, Verlegenheiten wegen jener Prozedur und der Priester
weihe durch Sedlag beheben zu lassen. Schlug dieser Versuch 
fehl und konnte auf keine andere Weise Abhilfe geschaffen werden, so sollte 
der Minister den beiden Domkapiteln eröffnen, daß es ihre Sache sei, nötigen 
Falles durch Verwendung beim Papst einzuschreiten, daß sie aber für ent
stehende unerfreuliche Folgen und Nachteile verantwortlich blieben.

Altenstein war aber höchst skeptisch. Er kam bei erneuter Prüfung 
der Frage einer eventuellen Aushilfe durch den Kulmer Bischof auf das 
schon in seinem Bericht v. 18. 7. 1839 angedeutete Ergebnis zurück, daß sich 
eine solche auf diesem Wege gar nicht oder nur in sehr bedingtem ümfang 
erwarten laße (Immedber. 4.2.). Die katholische Kirche begrenzte nämlich die 
Amtsgewalt der Bischöfe streng auf ihre Sprengel und auf die durch Geburt 
oder Domizil ihnen angehörigen Personen. Sie folgerte daraus, daß der 
Bischof nur innerhalb seiner Diözese und bei den ihr zugeteilten Gläubigen 
Amtshandlungen vornehmen, bei eintretendem Bedürfnis zum besten eines 
fremden Amtsbezirks oder seiner Angehörigen aber nach unweigerlich gehand- 
habtem Grundsatz ein überschreiten der Grenzen nur mit besonderer päpstlicher 
Ermächtigung oder infolge ausdrücklichen Gesuchs der kanonisch legitimierten 
Diözesanbehörden vor sich gehen dürfe. Hiernach hing es also nicht bloß von 
der Bereitwilligkeit des Bischofs von Kulm, an der Altenstein sonst nicht 
zweifeln wollte, ab, ob Ordination und Olweihe für die beiden Hauptdiözesen 
von ihm vollzogen werden konnten, sondern es wurde eine gleichzeitige Requi
sition von deren kanonischen Behörden vorausgesetzt. Doch in ihr beruhte 
die Hauptschwierigkeit. Es erschien gegenwärtig kaum denkbar, daß der E. B. 
zu einer solchen aufgefordert und noch weniger, daß er sich zu ihr entschließen 
würde. Die beiden von ihm ernannten, in ihren Fakultäten arg beschnittenen 
Generalvikare waren zur Erteilung der Dimifsorialien an zu weihende Priester
amtskandidaten nicht befugt und im günstigsten Falle höchstens berechtigt, 
Sedlag um Aushändigung des heiligen Ols für Taufen und letzte Ölung zu 
requirieren. Würden sie sich hierzu, was Altenstein nicht unbedingt verbürgen 
mochte, für autorisiert halten, so blieb der Regierung für diesen besonderen 
Fall wohl nichts übrig als Brodziszewskis Suspension zu ignorieren. Noch 
anders gestaltete sich mutmaßlich die Sachlage, wenn etwa z. Z. des ein
tretenden Bedürfnisses infolge der kgl. Ordre an den Conseil v. 13. 1. 1840 
die beiden Metropolitankapitel sich an der Verwaltung der Erzdiözesen ohne 
Erwirkung einer päpstlichen Anerkennung für ihr Einschreiten beteiligt haben 
sollten, indem alsdann Sedlag Bedenken tragen dürfte, ihrem Ansuchen zu 
entsprechen. Doch auch abgesehen von dieser letzteren, in mannigfacher Be-

17) Die Einzelheiten hierüber b. Laubert: D. Pvln. Adel u. Erzbischof v. Dunin. Forsch, 
z. Brandenb. u. Preuß. Gesch. Bd. 52. 285 f.

155



ziehung unwahrscheinlichen Möglichkeit konnte sich der König aus diesen An
deutungen überzeugen, auf welche Schwierigkeiten die Befriedigung des reli
giösen Bedürfnisses der Posener Katholiken stieß und daß es äußerst zweifel
haft war, ob Sedlag sich auch nur würde entschließen können, bei der Olweihe 
helfend einzutreten. Einer Ordination aber durfte er sich, ohne kirchlicher 
Strafe zu verfallen, gar nicht unterziehen. Sein Verhältnis als Suffragan des 
E. B. änderte an dieser seiner Stellung nichts, sondern er würde sich vielmehr 
bei einem kanonisch nicht zu rechtfertigenden Eingriff in die Amtsrechte seines 
Metropolitans auch noch der Gefahr einer Zensur von dessen Seite aus
setzen. Dennoch hatte der Freiherr, um nichts unversucht zu lassen und dem 
kgl. Befehl möglichst zu entsprechen, sich sogleich vertraulich an ihn gewendet 
und seine Aushilfe dringend in Anspruch genommen, so weit er sie unbe
schadet seiner kirchlichen Amtspflicht gewähren konnte. Zugleich hatte er die 
beiden Kapitel nach der K. O. beschieden. Es war ihm wahrscheinlich, daß sie, 
so lange sie noch nicht mit der Diözesanverwaltung befaßt waren, über ihre 
Befugnis zur Einmischung in diese Angelegenheit und insbesondere darüber 
an den Papst zu berichten, nicht außer Zweifel sein würden. Wie es sich aber 
auch damit verhalten mochte, so erachtete es der Minister jedenfalls für einen 
erheblichen Vorteil, ihnen sowohl wie der römischen Kurie auf diese Art be
wiesen zu haben, wie sehr der König darauf Bedacht nahm, die religiösen 
Ansprüche seiner katholischen Untertanen, sofern dies in den Äänden der Ver
waltung lag, befriedigen zu helfen.

Wie Altenstein vorausgesehen hatte, erfolgte am 10. 2. von feiten 
des Bischofs eine Absage. Zu seinem Bedauern sei er bei aller 
Bereitwilligkeit, ohne Scheu vor Anstrengung und Gefahr der Verlegenheit 
in Posen abzuhelfen, außerstande, hierzu die Aand zu bieten, da er nach 
kanonischen Vorschriften nicht von sich aus der Person des eigenen Diözesan- 
bischofs zustehende Verrichtungen besorgen durfte, wenn dieser seine Offiziale 
oder ihn nicht mit besonderen Fakultäten versah. Friedrich Wilhelm ordnete 
daraufhin in einer K. O. v. 29. 2. den aussichtslosen Versuch an, Dunin zu 
einer Ermächtigung Sedlags oder eines anderen Bischofs zu bestimmen^).

Von dem Lervortreten Kalmskis mit den zwei an ihn gerichteten Restrik- 
tionsversügungen Dunins machte Flottwell auch Schön Mitteilung, was 
zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen beiden 
Ober Präsidenten führte. Schön erachtete die Erlasse unmaß-

1«) Altenstein befahl am 2. 3. dem mit Dunins Betreuung beauftragten Regierungsrat 
Leegewaldt, mit allen ihm zu Gebote stehenoen Mitteln dem E. B. nahe zu legen, daß er so
wohl aus Rücksicht auf den kgl. Willen, auf seine eigene Lage und auf das religiöse Bedürfnis 
feiner Diözesen wie auf den in Aussicht zu nehmenden kirchlichen Frieden dem Verlangen des 
Landesherrn entspechen möge. Da die Erzdiözese noch immer aus Auftrag und im Namen 
Dunins verwaltet wurde, konnte er, ohne mit sich selbst in Widerspruch zu geraten, nicht wohl 
anführen, daß er ein solches Ersuchen an den Bischof von Kulm ergehen zu lasten kanonisch 
nicht vermöge. L. sollte die Sache mit besonderer Umsicht behandeln. Indem sich der Minister 
des unmittelbaren kgl. Auftrags gegen den E. B. entledigte, glaubte er sich jeder Bemerkung 
über die Wichtigkeit des Gegenstandes enthalten zu dürfen. Es hing lediglich von Dunin 
ab, diejenigen Verfügungen zur Behebung des fraglichen Bedürfnisses zu treffen, die dem 
Verlangen des Monarchen entsprachen und der angelegentliche Wunsch vieler frommer Gemüter 
waren (an Dunin 2. 3. ). — Die Lösung wurde durch Dunins Entschluß herbeigeführt, die Sl- 
weihe selbst in K. vorzunehmen; vgl. Laubert a. a. O.
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geblich für Akte eines abgesetzten") Beamten und darum für illegal, keiner 
staatlichen Aufmerksamkeit würdig. Da Dunins Amtswirksamkeit von der 
weltlichen Gewalt einstweilen suspendiert war?"), waren die Schreiben als 
nicht ergangen zu betrachten. Äielt sich die Geistlichkeit in ihrem Gewisien 
zu ihrer Befolgung für verpflichtet, durfte man sie daran nicht hindern, zumal 
für den Staat kein Nachteil daraus entstehen dürfte. Privatpersonen, die 
darunter litten, würden „dies so lange ohne Beschwerde dulden müssen, als 
sie sich nicht überzeugen, daß die Priesterherrschaft ihre Schranken über
schreitet, und sie sich selbst dieser Botmäßigkeit nicht entziehen. Daß das 
letztere, wenigstens seitens eines großen Teils der katholischen Bevölkerung 
geschehen wird, wenn die Hierarchie auf dem betretenen Wege fortschreitet, 
scheint mir nicht zweifelhaft" (an Flottw. 1. 12. 1839). Diese Auffassung 
setzte der Oberpräsident gleichzeitig Altenstein eingehend auseinander.

Flottwell aber berichtigte sie (Schr. 9. 12.), denn der König hatte 
den die Amtsentsetzung aussprechenden Passus des gerichtlichen Llrteils vor
läufig aufgehoben; sie war also nicht erfolgt. Der E. B. war, das zweite Mal 
sogar von Friedrich Wilhelm unmittelbar, aufgefordert worden, selbst die 
nötigen Veranstaltungen zur Verwaltung seines Amts zu treffen. Diese 
Auffassung wurde vom Posener Oberlandesgericht geteilt. „Das Band 
zwischen dem E. B. Dunin u. der hies. Diözese ist daher hinsichts des Rechts- 
verhältnisses, man mag dasselbe nach kanonischem Recht oder nur nach den 
allgemeinen Landesgesetzen betrachten, nicht gelöst worden." Deshalb waren 
Flottwells gleich nach Abführung des Prälaten bei dem Monarchen und 
Ministerconseil eingereichte Vorschläge darauf gerichtet gewesen, dieses 
Rechtsverhältnis durch Vollstreckung des Erkenntnisses in bezug auf die 
Amtsentsetzung definitiv festzustellen, aber das war noch nicht geschehen.

Doch Schön hielt starr an seinem Standpunkt fest. Es traten seiner 
Meinung nach, wie wenn der E. B. geisteskrank geworden wäre, alle Ver
hältnisse der 8ecki8 impeckita ein, zumal Dunin selbst dies proklamiert und die 
Diözese für verwaist erklärt hatte. Flottwell führte aber die Auslegung auf 
ein Mißverständnis zurück, denn er hatte nur den faktischen Zustand näher 
beleuchten wollen (an Schön 26. 12. auf Schr. 16.12.).

Altenstein gegenüber schränkte Schön am 10. 12. seine Äußerung 
v. 1. 12., daß die beiden Duninschen Restriktionserlasse an jp-;» null und 
nichtig seien und auch bei ihrer Befolgung durch die Domkapitel daraus keine 
Nachteile entstehen könnten, auf die Teile der Erzdiözese ein, wo nach der Re
gierungsinstruktion v. 21. 9. 1773 (Nov. Corp. Inst. V. 2 125 ff.) die GesarnL- 
verwaltung der Extern« der katholischen Kirche den Regierungen Zustand. In 
der Provinz Posen, wo nach der Instruktion v. 18. 7. 1823 die Aufsicht über 
das Vermögen der katholischen Kirche den Bischöfen, den Regierungen nur 
die Oberaufsicht gebührte, und ferner nach einem Publikandum Flottwells 
v. 3. 7.1838 die Dispensation eines Brautpaares vom dritten Aufgebot eben
falls den Bischöfen zustehen sollte, war möglicherweise mehr Grund zu der 
Annahme vorhanden, daß die etwaige Befolgung von Dunins Anweisungen

Randbem. Flottwells: Ist es aber nicht.
20) Desgl.: Keineswegs.
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Anordnungen und Adelstände hervorrufen könnte. Desto erforderlicher war 
es, diese Erlasse für null und nichtig zu erklären.

Auch die RegierunginMarienwerder mußte Altenstein am 
5. 10. auf einen Bericht v. 30. 8, über die Geschäftsführung mit dem erz- 
bischöflichen Stuhl zu Posen darüber belehren, daß Dunin durch das Artcrl 
keineswegs seiner Würde entsetzt war, sondern nur von seiner Amtswirksam- 
kcit, und daß die Rechtskraft infolge kgl. Verfügung noch nicht eingetreten 
war.

Eine weitere, stark auf Westpreußen einwirkende Folge von Dunins 
Kolberger Last war die deswegen von dem höheren Klerus der Provinz 
Posen angeordneten K i r ch e n tr a u e r. Anfänglich wurde ihre Be
deutung wohl von den Behörden unterschätzt. Als Schön am 24. 10. bei 
Flottwell nach der Bewandtnis mit dem eingestellten Glockengeläut fragte, 
erhielt er von dem Freunde am 3. 11. zur Antwort, die Wirkung auf die Ge
meinden sei eine sehr verschiedene, doch meistens sei es bei einigem Wimmern 
und Weinen geblieben und nirgends zu eigentlichen Exzessen gekommen.

Allein gerade dieses Zeichen der Teilnahme für Dunin offenbarte sich im 
Kr. Dt. - Krone besonders lebhaft. Nach mündlichem Auftrag berichtete 
Zychlinski dem Innenminister am 26. 10., daß die Geistlichkeit jetzt mehr 
als je geneigt sei, das Volk zu beunruhigen und aufzuregen. Nach einem am 
10. 10. eingelaufenen, allen Geistlichen mitgeteilten Schreiben des Posener 
Generalkonsistoriums an den Offiziel und Domherrn PereczynE) sollten die 
Seelsorger ihren Schmerz über die Inhaftierung ihres Oberhauptes auch 
äußerlich zum Ausdruck bringen und den öffentlichen Gottesdienst von nun 
an „ohne Musik und Orgel" abhalten-y. Die Pfarrer gingen aber noch 
weiter. Bei mehreren Kirchen wurde nicht mehr geläutet; in Tütz rief man 
die Kirchgänger mit einer Knarre zusammen auf Weisung des Propstes 
Froegel, eines der orthodoxesten Priester. Im ganzen nahm das Volk hieran 
wenig Anteil, wurde aber beunruhigt und ergriffen, und die Folgen davon 
waren nicht zu berechnen. In Dt.-Krone war Dunins Bild über dem Hoch
altar aufgehängt worden.

Hiernach schien sich Flottwells frühere Anzeige, daß die im Posenschen 
stattfindende Kirchentrauer nur infolge einer stillschweigenden Vereinbarung 
der Geistlichkeit zur Ausführung gelangt sein sollte, nicht zu bestätigen, denn 
nach Zychlinskis Schreiben war wenigstens die Einstellung der Musik von 
Kilmski angeordnet worden. Eine Verfügung wegen dieses Schrittes wurde 
Altenstein anheimgestellt, während Rochow den Oberpräsidenten darum bloß 
von dem Vorhandensein des Rundschreibens benachrichtigt und ihm nähere 
Nachforschungen empfohlen hatte (an Altenst. 29. 10.).

Nach einem neuen Bericht Zychlinskis an Rochow 
v. 21. 12. 1839 wurde gegenwärtig zwar in allen Kirchen des Kreises in ge-

21) P. betätigte sich mehrfach als fanatischer Anhänger des E. B.; ein Beispiel bei Laubert 
a. a. O. Z08.

22) Es war darin vorsichtig gesagt, wenn den Gläubigen nur das Gebet zu Gott bliebe, ,o 
müsse die Geistlichkeit einerseits „in allen ihren Landlungen und Lehren alles dasjenige 
vermeiden, was einen, sei es auch noch so entfernten Schein einer Aufregung von Gemütern 
führen könnte"', andererseits aber gezieme es ihr auch den gefühlten Schmerz zu betattgen. 
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wohnter Art geläutet, weil es vom erzbischöflichen Konsistorium nicht verboten 
war, aber die Absicht der Geistlichen, das Volk aufzuregen, war unverkennbar, 
denn als der Landrat ihnen in Schöns Auftrag die Willensmeinung des 
Königs insinuieren ließ, daß sie den Gottesdienst in gewohnter Weise mit 
Orgelspiel und Kirchenmusik bei Vermeidung von 5—100 r. Strafe abhalten 
sollten, beachteten nur zwei Pfarrer diesen Befehl, die gleich anfangs den 
Hirtenbrief nicht befolgt hatten. Sechs setzten dagegen den Trauergottesdienst 
fort, und als sie Zychlinski in 5 r. Strafe nahm^), umgingen sie den Befehl 
durch ein hinterlistiges Auskunftsmittel und ließen insgeheim die Orgeln 
verstimmen und so verstellen, daß sie unbrauchar wurden. Vergebens hatte 
sie der Landrat auf die großen Wohltaten und alle Segnungen verwiesen, die 
sie der Regierung verdankten. Die Akten waren von ihm dem Oberpräsi
denten zur weiteren Entscheidung vorgelegt worden. Er konnte indessen ver
sichern, daß das gebildetere Publikum dieses Tun und Treiben des Klerus 
verachtete und die Liebe für den Monarchen allgemein war. Doch von einem 
öffentlichen Beispiel der Bestrafung versprach sich Z. wohltuenden Erfolg.

Für die Mitteilung von Zychlinskis erstem Bericht dankte Altenstein 
am 9. 11. seinem Amtsgenossen und sah in dem Llmweg, auf dem die wichtige 
Notiz zu seiner Kenntnis gekommen war, den Beweis, wie wenig die Posener 
Provinzialbehörden von der wahren Lage der Sache Kenntnis besaßen oder 
sich zeitig zu verschaffen wußten, was im vorliegenden Fall gar nicht schwer 
sein konnte.

Auch Besser zeigte der Regierung in Marienwerder an, daß in der 
ganzen Provinz Posen und seit dem 14. 10. in den beiden zum Erzbistum 
Gnesen gehörigen Kirchen seines Kreises auf Veranlassung der Geistlichen 
eine Kirchentrauer angeordnet sei, so daß die Andachten ohne Glockengeläut 
und Orgelspiel vor sich gingen. Da sich Zychlinski und Regierungspräsident 
Frh. v. Nordenflycht in Berlin befanden, bat des letzteren Stellvertreter, Frh. 
v. Schrötter, am 19. 10. Rochow, den Landrat sofort zurückzuschicken. Es 
schien gewiß, daß die ganze Bewegung zur Erregung von Aufruhr eingeleitet 
war. Die polnischen Edelleute hielten sonst, wo nicht weiblicher Einfluß 
mitspielte, von Frömmigkeit nicht viel; am wenigsten kümmerten sie sich ohne 
politische Zwecke um Papst und Erzbischof. Jedenfalls lag ein versteckter 
und wohlüberlegter Plan zu Grunde, der ernstliche Erwägung verdiente. 
Oberregierungsrat Wegener war unter schicklichem Vorwand zur Erkundung 
nach Pelplin gesandt worden.

Bei einer Unterredung mit ihm sprach sich Sedlag über Dunins ver- 
botwidrige Rückkehr aus Berlin in einer Weise aus, „die mir die Äber- 
zeugung einflößt: daß er den seltsamen Schritt des E. B. ebenso unklug als 
ungerechtfertigt findet". Er vermutete, daß wohl nicht lediglich religiöse An
sichten und kirchliche Interessen, sondern vielmehr fremdartige Einflüsse Dunin 
zu seinem Vorgehen verleitet haben müßten. Er schien leise den Verdacht an
deuten zu wollen, als ob vielleicht politische Kombinationen einer polnischen 
Partei auf den Entschluß des „schwachen" Mannes eingewirkt hätten. Er

2«) Nach Pohl (a. a. O. 7ö) wurde im Dekanat Dt.-Krone am schärfsten mit Geldstrafen ein
geschritten, so daß ein Geistlicher, T. in S., zuletzt über 400 r. bezahlen mußte. 
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wiederholte dieses schon früher einmal von ihm gebrauchte Prädikat unter 
Anfügung einiger Bemerkungen über das Verhältnis des Prälaten zu seiner 
Schwester Scholastika. Sedlag hatte einen seiner Domherren, der unkluger
weise im Sommer auf einer Badereise den E. B. in Berlin besucht hatte, 
„sehr ernstlich durch einen Verweis geahndet". Wegener bat, diese vertrau
lichen Äußerungen nur zu Rochows persönlicher Kenntnis zu bringen (an 
Schrötter 21. 10.). Nach Schrötters Auffassung hatte der Bischof bloß 
gesagt, was er sich wohlüberlegt hatte, aber es blieb doch ziemlich gewiß, 
daß er weit davon entfernt war, irgendeine Opposition gegen die Staats- 
regierung zu unternehmen. Dadurch wurde die Meinung einiger Kenner 
bestätigt, daß er zu seinem Hirtenbrief nur durch die in ihm entstandene 
Überzeugung bewogen worden war, verlassen zu sein (an Roch. 23. 10.).

Nochow billigte Schrötters Anordnungen durchaus (Verf. 26. 10.). 
Es war für jetzt nichts weiter zu veranlassen; vielmehr mußte man sich darauf 
beschränken, das Gebahren des Klerus aufmerksam zu verfolgen und sich das 
Einschreiten bis zu dem Augenblick vorzubehalten, wo dergestalt eine Gesetzes
übertretung vorlag, daß deren Bestrafung unfehlbar erreicht wurde. In
zwischen mochten sich die Landräte und Bürgermeister angelegen sein lassen, 
die Bevölkerung darüber aufzuklären, daß die Anordnung der Kirchentrauer 
seitens der Geistlichkeit ohne höhere Anweisung vor sich gegangen 
war, und versuchen, verständige und empfängliche Pfarrer darauf auf
merksam zu machen, daß die Folgen dieser Anordnung, in der sie die Re
gierung ruhig gewähren lassen wollte, zu nachteiliger Aufregung der Ge
müter führen, Mißvergnügen säen und Arsache zu bedrohlichen Störungen 
werden konnten. Die daraus erwachsende Verantwortlichkeit werde daher 
auch die Geistlichen treffen müssen. Sollten Kanzelredner durch den Ton 
ihrer Predigten die Aufregung steigern, so waren sie auf die aus solchem Be
nehmen entstehende Verantwortung in ermahnender Weise aufmerksam zu 
machen.

Alten st ein meldete dem Landesherrn auf eine K. O. 
v. 18. 12. 1839 am 2 6. 2. 1840 über die Kirchentrauer im 
preußischen Anteil des Erzsprengels, daß den Geistlichen 
hier durch die Landräte eröffnet worden war, es sei des Königs Wille, daß 
sie den Gottesdienst in ihren Kirchen ganz in der üblichen Weise mit Geläut 
und Orgelspiel abhalten sollten, und daß sie bei Nichtbeachtung gütlicher Er
mahnung in 5—100 r. Strafe genommen werden würden. Zwei Pröpste 
hatten die Verordnung des Generalkonsistoriums gar nicht beachtet und keine 
Veränderungen vorgenommen. Ein dritter war auf die Vorstellungen des 
Landats von jener Anordnung wieder abgegangen, befürchtete aber Ver
folgungen von seiner vorgesetzten Behörde und seinen Amtsbrüdern und 
bat um den Schutz der Landesverwaltung. Aber die übrigen Geistlichen 
waren wegen ihres Ungehorsams 5 r. Geldbuße unter Androhung einer Ver
schärfung verhängt worden. Pereczynski hatte sich der Zahlung durch die 
Anzeige zu entziehen versucht, daß die schadhafte Orgel nicht gespielt werden 
könne, und drei andere Pfarrer waren diesem Beispiel gefolgt. Einer hatte 
nach Verhängung der ersten Strafe wegen angeblichen Unwohlseins am 
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nächsten Sonntag keinen Gottesdienst gehalten. An einigen Orten waren die 
Glockenklöppel mit Werg und Lumpen umhüllt worden und gaben keinen 
Klang. Nach dem letzten Bericht Zychlinskis, den sein Diensteifer zu einem 
überschnellen Einschreiten hingerissen zu haben schien, hatten die vermehrten 
Geldbußen den Starrsinn der Geistlichen noch nicht gebrochen, so daß man 
zu Pfändungen, und da diese eludiert wurden, zur Beschlagnahme der Ge
hälter geschritten war. Auch hatte der Klerus durch Pereczynski bei 
Kilmsri Aufhebung der Kichentrauer oder wenigstens eine Weisung wegen 
des Verhaltens der Pfarrer verlangt, aber K. ihn angewiesen, bei seiner 
Renitenz zu verharren und lieber jede Art von Verfolgung über sich ergehen 
zu lassen als dem Verlangen der Regierung in diesem Punkt nachzugeben.

Nach einem späteren Immediatbericht des Kultus
ministers v. 21. 4. auf K. O. v. 21. 3. 1840 ließ in Gnesen das Dom
kapitel das Zeichen zum Gottesdienst mit einer kleinen Glocke geben. Die 
Begleitung des Gesanges mit der Orgel und Figuralmusik fiel aus. An den 
Pfarrkirchen des Ortes und der Diözese unterblieb fast überall auch das Ge
läut, außer bei Begräbnissen, wenn es von den Hinterbliebenen ausdrücklich 
verlangt wurde. In den wenigen we st preußischen Kirchen 
der Erzdiözese verhielt es sich ebenso. Die bis auf 100 r. 
anqeschwollenen Ordnunqsstrafen hatten noch keine Änderung bewirkt. In 
4 Orten waren die Orgeln unbrauchbar geworden und nicht ermittelt, durch 
wen. Die Fortdauer der Kirchentrauer beruhte auf derselben Autorität, die 
sie eingeführt hatte, mithin bei den Domkapiteln auf deren eigener An
ordnung, bei allen anderen Gotteshäusern auf solcher der Generaloffiziale. 
Die Pfarrer fühlten sich durch die einander aufhebenden Vorschriften der 
geistlichen und weltlichen Instanzen bedrängt. Eine Beschlußfassung auf 
seinen mit dem Iustizminister v. Mühler gestellten Antrag, von einer Kri- 
minaluntersuchung gegen die Llrheber der Kirchentrauer absehen zu wollen, 
gab der Freiherr anheim^).

Stägemann konnte jedoch auch jetzt die Ansicht nicht teilen, daß ein 
gerichtliches Verfahren erfolglos bleiben werde. Schon das Llrteil gegen 
Dunin sprach dagegen. Wenn das Unterfangen der Geistlichen nicht ein 
Amtsvergehen genannt werden konnte, so mußte man annehmen, daß sie mit 
ihrem Amt überhaupt keine Verbindlichkeit gegen der. «2taat eingegangen 
waren, was sie selbst nicht behaupteten. Nur in Angelegenheiten der Lehre

2«) Des Königs bewährter Ratgeber, G e h e i m r a t v. Stägemann. batte in einer 
Denkschrift v. 4. 3. ausgeführt, daß eine weitere Anzeige des Kultusministers nicht meh* erwar
tet werden durste. Er submittierte deshalb, ihn anzuweisen, daß er wegen der einzuleitenden 
Untersuchung mit Mühler unverzüglich Rücksprache zu nehmen und über das Resultat der Be
ratung mit ihm gemeinsam zu berichten habe. Durch K. O. v. 8. 3. erklärte Friedrich Wilhelm 
in diesem Sinne Alrcnstein. daß es bei den bereits ermittelten Tatsachen einer weiteren 
Erörterung nicht bedürfe und mit der Untersuchung und Bestrafung der Urheber der Kirchen
trauer, bei der die katholische Bevölkerung zur Auflehnung gegen die obrigkeitliche Gewalt 
verleitet werden sollte, einzuschreiten war, sofern Mühler den Fall nach den Gesetzen dazu 
geeignet fand. Nach ihrem Bericht v. 14. 3. hielten aber beide Minister, wie sie in einer 
von Mühler verfaßten Begründung ausführlich darlegten, die Einleitung eines gerichtlichen Ver
fahrens „weder in juristischer noch politischer Beziehung für ratsam" und stellten die Ab- 
strähierung von einem Kriminalverfahren anheim, was nicht ausschliefien sollte, daß gegen 
Geistliche, nie sich durck ihr Benehmen nachteilig auszeichneten, polizeilich und im Disziplinar- 
wege eingeschritten wurde.
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und des Glaubens wollten sie unabhängig von dessen Einfluß sein und ver
suchten in deren Kreis so viel man ihnen nachgab hineinzuziehen, so daß sie 
auch ihr Attentat mit der Kirchentrauer dadurch zu rechtfertigen wünschten, 
während sie in Wahrheit Teilnahme für den E. B. zu erwecken und in der 
Wirkung einen Widerstand der Katholiken gegen die Maßregeln der Re
gierung zu verursachen bezweckten, was doch niemand mit dem Dogma ihrer 
Kirche begründen konnte (Denkschr. 30. 4.).

Nun zauderte auch der König und befahl, einer Anregung Stäge- 
manns folgend, daß auch die zwei anderen beteiligten Minister, Rochow und 
Werther, sich mit den Verhandlungen über den Gegenstand, insbesondere dem 
Immediatbericht v. 14. 3., vertraut machen und dann ihrerseits ein Gutachten 
über die Angemessenheit einer Bestrafung der Arheber des Trauerceremoniells 
abgeben sollten. — Allein die Frage wurde nie gelöst, denn während der 
ministeriellen Erörterungen über ein kriminelles Einschreiten trat durch den 
Thronwechsel ein alle Nebenfragen beiseite schiebender Wendepunkt in dem 
Hauptproblem ein (Vot. Werthers f. Roch. 3. 6.).

Die Durchführung der Kirchentrauer hatte indessen noch eine Neben
wirkung, denn sie erschütterte in Verbindung mit der durch Dunin ver
schuldeten Stockung aller kirchlichen Verwaltungsgeschäfte und deren Folgen 
die ängstlichen Conseilminister derartig, daß sie glaubten, einen neuen Ret
tungsweg durch abermalige Nachgiebigkeit der Staatsgewalt nicht vermeiden 
zu können. Sie stellten dem Monarchen daher in voller Kopflosigkeit am 
18. 10. 1839 die Alternative zwischen Vollzug des Arteils oder Ausdeh
nung der für die West Provinzen am 28. 1. und für 
Preußen am 7. 10. 1838 erlassenen K. O. mit ihrer Ge
staltung der „bescheidenen Erkundigung" durch den Pfarrer auf die 
Provinz Posen anheim. Den Antrag auf letztere wiederholten sie 
am 7. 11.

Ihre Äußerungen über die Erfolglosigkeit des Aufrufs v. 12. 4. 1838 
waren jedoch dem Könige um so unerwarteter, weil sie ihm durch Bericht 
v. 26. 4. 1838 versichert hatten, daß er wohltätig auf die Gemüter einqewirkt 
habe, wogegen ihre Ansicht, daß er infolge der Untersuchung gegen Dunin 
eine Waffe zur Anterstützung der Renitenz gegen die Maßregeln der Re
gierung geworden sei, zuvörderst des Beweises von deren Vorhandensein auf 
feiten des Volkes bedurfte. Hiervon hatten Altenstein und Rochow nie 
Anzeige erstattet. Am so grundloser war daher ihr Hinweis auf das Beispiel 
des westlichen Provinzen, für den sie ebensowenig einen Beleg anführten, daß 
die Herzen der katholischen Antertanen durch die Ordre v. 28. 1. 1838 auf eine 
höchst wohltätige Weise beruhigt worden seien. Es waren vielmehr im 
Rheinland und Westfalen Exzesse der fanatischen Katholiken zur Sprache ge
kommen, von denen sich die Bevölkerung in Posen rein erhalten hatte. Vor 
seiner Beschlußfassung verlangte der König jedenfalls zu wissen, welche 
Wirkung die Übertragung der im Westen gemachten Konzession auf die 
Diözesen Kulm und Ermland bei der dortigen katholischen Bevölkerung und 
dem Klerus hervorgebracht hatte. Hierüber sollte die Ansicht Schöns ein
geholt werden wie die des Oberpräsidenten v. Merckel und des Breslauer 
Fürstbischofs Grafen Sedlnitzky über den auf Schlesien von einer Aus
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dehnung zu erwartenden Einfluß (K. O. 17. 11. nach Denkschrift Stäqemanns 
v. 15. 11.). .

Anstatt diesem Befehl zu genügen, verteidigten aber die Lerrcn ihren 
Standpunkt in einem neuen Immediatbericht v. 12. 12. und er
baten die Genehmigung ihres Antrags, ohne die erforderten Berichte ab- 
zuwarten. Erst am gleichen Tage ersuchten sie Schön um eine Mitteilung 
darüber, wie sich in der Provinz Preußen seit der K. O. v. 7. 10. 1838 und 
ihrer Anwendung die aus Veranlassung der gemischten Ehen entstandenen 
Wirren gestaltet hatten, ob der Lader fortdauerte oder im Abnehmen war 
und wie sich hiernach der Erfolg jenes kgl. Befehls in Verbindung mit den 
vom Oberpräsidenten getroffenen Maßregeln bisher bewährt hatte. Dem 
Könige gegenüber gaben sie zu, daß ihnen kein besonderer Bericht Schöns 
über den Einfluß der Ordre v. 7. 10. 1838 vorlag. Aber seine Meldungcn 
drückten keinen Mangel an Zufriedenheit über den Erfolg der getroffenen 
Maßnahme aus, während nach seiner ganzen Individualität zuverlässig die 
Anzeige des Gegenteils nicht ausgeblieben sein würde, wenn dazu Arsache 
vorhanden gewesen wäre. Nach seiner Versicherung wurden nach wie vor 
gemischte Ehen geschloffen und die evangelische Trauung half aus, wo der 
katholische Pfarrer seinen Beistand versagen zu müssen glaubte. Darin 
erblickten die Lerren das erste Stadium oder vielmehr die Grundlage der 
Rückkehr zu der vorherigen milden Observanz. Je ungestörter man hier den 
natürlichen Beweggründen ihren Lauf ließ, d. h. sich positiven Eingreifens 
enthielt, desto eher würde der frühere Gebrauch sich nach ihrer Meinung 
wieder Herstellers).

Durch ein ?ro Dämons v. 29. 12. gelang es Stägemann jedoch, die 
Bewilligung des Anliegens zu hintertreiben, denn in der K. O. v. 13. 1. 
1 8 4 0 verwies Friedrich Wilhelm seine Ratgeber nur auf seinen früheren 
Befehl.

Anterdeffen hatte Schön am 21. 12. den durch Erlaß v. 12. 12. 
befohlenen Bericht an den Ministerconseil erstattet: Aller
dings macht ein Teil der katholischen Geistlichkeit innerhalb des Königreichs 
Preußen bei der Einsegnung gemischter Ehen noch Schwierigkeiten. Dann 
verrichtet aber der evangelische Pfarrer die Trauung, und es ist noch kein 
Fall vorgekommen, wo nach gehaltener Nachfrage über die angegebenen 
Weigerungsgründe ein katholischer Geistlicher zur Antersuchung und Strafe 
hätte gezogen werden können. Sobald mir ein ungesetzlich erscheinender Fall 
bekannt wurde, ist der betreffende Bischof zur näheren Prüfung der er
hobenen Beschuldigungen, eventualiter zur Notifizierung der Geistlichen 
aufgefordert worden, und sowohl Latten wie Sedlag haben jedes Mal diesen 
Aufforderungen bereitwilligst entsprochen. Die beschuldigten Geistlichen 
haben hierbei teils gesetzliche Gründe vorgebracht, teils sich im allgemeinen 
auf die kanonischen Vorschriften und besonders auf die kgl. K. O. bezogen,

-'s) Stägemann bemerkte hierzu (Denkschr. 18. 12.), die Äußerung, daß in der Fortdauer 
gemischter Ehen das erste Stadium zur Rückkehr zur früheren Observanz zu erblicken sei, dürste 
irrtümlich sein und sich sehr wahrscheinlich dahin berichtigen, daß man von jener noch gar nicht 
abgewichen war.
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nach der niemand zur Trauung genötigt werden soll^). Dabei mußte es denn 
bewenden, da den Brautleuten etwa gemachte Zumutungen wegen Zu- 
sicherung der Kindererziehung in der katholischen Konfession oder Konver
tierung des katholischen Teils, immer unter vier Augen gemacht, nicht er
wiesen werden konnten.

Bis jetzt ist (einzelne Aufregungen von beiden Seiten abgerechnet) das 
gute Vernehmen zwischen der evangelischen und katholischen Bevölkerung 
nicht gestört worden; „der confessionelle Zwiespalt hat im Volke keine Wurzel 
geschlagen; die katholische Geistlichkeit selbst scheint öfters ungern darin be
fangen zu sein". Die erste günstige Gelegenheit, aus dieser für sie peinlichen 
Stellung herauszutreten, würde sie wahrscheinlich bereitwilligst ergreifen, 
zumal die wenigen, die aus innerem Antriebe für die konfessionellen Amtriebe 
Partei genommen haben, darüber enttäuscht sind, daß der eingeschlagene 
Weg nicht den beabsichtigten Erfolg hat, da die Intelligenz zu tiefe und breite 
Wurzel gefaßt hat als daß sie dem Obskurantismus und Llltramontanismus 
noch einmal temporär weichen wird.

„Die Bischöfe vereinigen mit mir bisher ihre Bemühungen, den Frieden 
zu erhalten, die Differenzen, wo sie formell hervortreten, und sich nicht nieder
halten laßen, auf eine gütliche und schonende Weise auszugleichen und alles 
zu vermeiden, was das Volk aufregen, oder als eine absichtliche Illegalität 
erscheinen könnte. So darf ich wohl erwarten, daß die Sache hier ohne Gefahr 
verlaufen wird, wenn nicht neue unvorhergesehene Aufreizungen von außen 
her eintreten."

Dgl. Anreizungen glaube ich aber, nach der Erfahrung in den Landrats
kreisen Thorn und Dt.-Krone, von außerhalb der Diözesen Ermland und 
Kulm befürchten zu müßen, wenn nicht bald durch Ergänzung unseres im 
Allg. Landrecht enthaltenen Staatskirchenrechts die gut gesinnten Bischöfe 
unterstützt und die böswilligen gesetzlich von Anmaßungen abgehalten 
werden.

Noch haben die Posener Anordnungen wegen des Glockengeläuts und 
der Kirchentrauer auf die Diözesen Ermland und Kulm keinen Einfluß ge- 
Habt-P Sollten aber Handlungen, wie der E. B. von Posen sie wegen der 
Kirchentrauer ohne Genehmigung des Staats angeordnct 
hat, auch künftig ungestraft bleiben, wie nach dem Allg. Landrecht der 
Fall ist, nach welchem in solchen Fällen nur Verweis oder Ordnungsstrafe 
eintreten kann, dann müßen selbst die gut gesinnten Bischöfe mit fortgerißen 
werden, „und dann ist Alles zu besorgen. Ich halte es daher für dringend 
notwendig, und es ist Pflicht für mich, dies hier zu äußern, daß die einzelnen 
Positionen der Gesetzentwürfe, welche im vorigen Winter im Hohen Staats
rate discutiert und angenommen sind, als Ergänzungen des in unserem Allg. 
Landrecht enthaltenen Staats-Kirchenrechts, angemessen gestellt und gefaßt, 
ohne Verzug promulgirt werden"^). Ich bemerke ausdrücklich, daß ich nur

-«) Auf der Abschrift des Berichts im Zivilkabinett vom Könige am Rande mit Bleistift 
angebracht: NB. und zwei Striche.

27) Bleistiftmarg.: Zst schwerlich zu erwarten gewesen.
28) über die Anläufe zum Erlaß dieser „Gesetzentwürfe über die gemischten Ehen, zur Er

gänzung des Allg. Landrechts* vgl. Treitschke a. a. O. 712.
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auf Publikation der einzelnen Positionen der im Staatsrat an
genommenen Gesetzentwürfe in der eben bemerkten Form, nicht aber auf 
Publikation der Gesetze, wie sie entworfen find, antrage, und ich muß 
wiederholt bemerken, daß, wenn die Gesetze so, wie sie entworfen sind, emaniert 
werden sollten, nicht allein deren Folgerichtigkeit notwendig angegriffen 
werden müßte, sondern auch diese Form jeden gut gesinnten katholischen 
Geistlichen und Katholiken nicht allein demütigen, sondern notwendig gegen 
das Gouvernement aufregen muß^). In meinem Gutachten vom 30. 1. 1839, 
das dem Staatsrat vorgelegen hat, habe ich mich darüber ausführlich ge
äußert, und diese meine auf vieljährige Erfahrung gestützte Meinung ist 
durch die Erfahrungen dieses kritischen Jahres noch mehr bekräftigt. Vor 
meiner Abreise von Berlin habe ich dem Staatsrat auch einen Entwurf des 
zu erlassenden Gesetzes (Akt der gesetzgebenden Gewalt) und der zu er
lassenden Verordnung (Akt der vollziehenden Gewalt) vorgelegt. Bei der 
strengen Festhaltung der Konsequenz in diesen beiden Entwürfen kann sich 
kein Katholik verletzt fühlen, und Konsequenz führt immer die allgemeine 

Meinung zu".
Ich weiß, daß man als Grund, weshalb mein Vorschlag nicht ange

nommen werden könne, die Rheinprovinz angab, wo das Allg. Landrecht 
nicht gilt. Allein die Rheinprovinz ist in kirchlichen Anqelegenheiten 
„complett ex lex" und deshalb, weil es unterblieben ist, in ihr gesetzliche 
Bestimmungen zu erlassen, können die 7 alten Provinzen, wo das Allg. 
Landrecht gilt, auf eine so empfindliche und dem ganzen gefährliche Art nicht 
leiden^). Die konsequente Folge der Gesetzlosigkeit der Rheinprovinz würde 
im Gegenteil die sein, daß sofort gesetzliche Bestimmungen für sie als Pro- 
vinzialgesetz erlassen werden, das hier in jedem Falle notwendig sein wird, 
da das Rheinland in der kirchlichen Grundeinrichtung von den anderen Pro
vinzen total abweicht. Mein Antrag geht daher dahin, „daß die im hohen 
Staatsrate angenommenen Positionen qu. als Ergänzung des Allg. Land
rechts in 7 Provinzen qu. ohne Verzug promulgirt werden".

Nachdem die beiden schlesischen Gewährsmänner zu Beginn des neuen 
Jahres mit Rücksicht auf die Wirkungen in ihrer Provinz eine Ausdehnung 
der fraglichen Bestimmungen dringend widerraten hatten, erstattete 
der M i n i st e r c o n s e i l endlich am 9. 3. 1840 seinen Im
me d i a t b e ri ch L. Nach Meinung der Minister gab Schöns Bericht 
unverkennbar ein sehr befriedigendes Bild von dem Zustand, in dem sich das 
Verfahren bei Einsegnung gemischter Ehen in der Provinz Preußen befand. 
Es war noch in keinem Falle ein katholischer Geistlicher wegen ungesetzlichen 
Benehmens zur Untersuchung und Strafe gezogen worden, und beide 
Bischöfe hatten bei zweifelhafter Richtigkeit des von Pfarrern eingeschlagenen 
Verfahrens ihre Mitwirkung zu deren Belehrunq und Rektifikation bereit
willig gewährt. Der Klerus zeigte sich mit wenigen Ausnahmen dem kon
fessionellen Zwiespalt entschieden abgeneigt und strebte nach Aufrechterhaltung 
eines guten Einvernehmens mit der Staatsgewalt. Es ließ sich daher nicht

-'s) Randbem.r Gaur meine eiaene Meinung.
Desgl.: ganz richtig.
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verkennen, daß die K. O. v. 28. 1. 1838, indem sie die Geistlichkeit über die 
Grenzen ihrer Befugnisse auf eine einfache und klare Weise belehrte, ihre 
wohltätigen Wirkungen in Preußen vollkommen bewährt hatte.

Trotz dieser sicherlich nicht im Sinne Schöns liegenden Anpreisung der 
K. O. v. 28. 1. 1838 und der kühnen, daraus gezogenen Schlußfolgerungen^) 
trennte sich indessen Werther jetzt von seinen beiden Kollegen und wagte 
es nicht mehr, die Ausdehnung jener auf die Provinz Posen zu befürworten.

Durch die K. O. v. 31. 3. billigte der Monarch seine 
Anschauungen und wies den Antrag von Altenstein - 
Rochow „definitiv zurück".

Der nach Altensteins Tode einige Zeit dem Kultusministerium vor
stehende Ministerialdirektor A. v. Ladenberg führte in einer 
Denkschrift v. 1. 9. 1840 aus: Ein ausdrücklicher Ausspruch des 
römischen Stuhls über die kirchliche Gültigkeit und Vollkraft der vor dem 
katholischen Pfarrer eingesegneten Ehen, so wie solcher in dem Breve 
Pius' VIII. für die westlichen Provinzen vorliegt, besteht in bezug auf das 
ehemalige Polen nicht; vielmehr bezeichnet ein am 5. 5. 1774 an den Bischof 
von Kulm erlassenes und von ihm seiner Geistlichkeit mitgeteiltes päpstliches 
Breve solche Ehen nur als le^itim^ nuptmle8, was in der Sprache des 
kanonischen Rechts eine bloß bürgerlich gültige, nicht als Konkubinat anzu- 
sehende Ehe im Gegensatz zu dem matrimonium rutum, das auch vor der 
Kirche volle Anerkennung findet, bedeutet. „Die katholischen Bischöfe der 
östlichen Provinzen, insbesondere der Bischof von Kulm und der E. B. von 
Posen und Gnesen haben in dem Bewußtsein, daß auf diesem Wege (Aus
dehnung des Breve v. 25. 3.1830) am leichtesten aus den gegenwärtigen Ver- 
Wicklungen zu gelangen sein werde, schon vielfach ihren Wunsch nach Ein
führung des Breve von 1830 zu erkennen gegeben und die Vermittelung des 
Staates um solche in Rom nachgesucht. Der Verwirklichung dieses Wunsches 
und dieser Vermittelung kann ein Bedenken nicht entgegenstehen, sobald es 
als zweckmäßig anerkannt werden muß, die ganze Angelegenheit der gemisch
ten Ehen aus einem umfassenden Gesichtspunkte aufzunehmen und für alle 
Provinzen der Monarchie nach gleichem Grundsätze zu behandeln. Auch liegt 
es zutage, daß selbst vom Standpunkt des Staats ein großer Wert darauf 
zu setzen ist, daß die katholische Geistlichkeit der östlichen Provinzen anstatt der 
nicht gebilligten Benedictina^) und der vernichteten (aber von der Geistlichkeit 
in der Praxis dennoch befolgten) bischöflichen Hirtenbriefe des Jahres 38 
eine kirchliche und von der Regierung anerkannte Norm 
besitze, wonach sie ihr Verfahren in Ansehung der gemischten Ehen mit 
gleicher Sicherheit einrichten kann, wie es in den westlichen Diözesen mit dem 
Breve von 1830 geschieht"^).

Ein lebhaftes Bewußtsein für die Erwünschtheit gleichmäßiger Richt
linien und daraus entspringender gleichmäßiger Praxis in den östlichen Pro- 

, Anm. 25. — Die Einzelheiten zu der Frage einer Ausdehnung der Ordre von 1838 
P°sen sind v. mir behandelt in Zs. d. Ver. k. Gesch. Schlesiens Bd. 76. 107 sf.

»2) Breve Benedikts XIV. v. 29. 6. 1748.
Ä Weisheit der Minister erschöpft sich ständig in dem Rezept der gänzlich unbegründe- 
Nachgiebigkeit des Staates durch Verzicht auf seine in den Ostprovinzen seit langem be

stehende günstige Position.
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vinzen beseelte auch den ordnungsliebenden König. Die Ausführung von 
Altenstein-Rochow im Bericht v. 9. 3., daß, wenn eine steigende Opposition 
des Klerus in Schlesien oder eine intransigantere Haltung Roms dem Fürst
bischof von Breslau seine Lage erschweren sollten, die daraus hervorgehenden 
Verlegenheiten nicht einer Ausdehnung der fraglichen Ordres auf Posen 
zuzuschreiben sein würde, begleitet er mit der Randglosse: „Warum aber 
haben dgl. Konzessionen in Preußen stattgefunden, ohne sie zu gleicher Zeit 
auf Posen auszudehnen?" Zu der Bemerkung beider Minister, wohl nur der 
eigentümlichen Lage, in der sich der Konflikt damals in Posen befand, könne 
es zugeschrieben werden, daß nicht um die nämliche Zeit auch dort eine ähn
liche Bestimmung wie für Kulm und Ermland zur allgemeinen Kenntnis 
gebracht wurde und vielmehr der König sich bloß Flottwell gegenüber in ent
sprechender Weise geäußert hatte, notierte er: „Es bleibt trotz des ange
gebenen Grundes nicht wohl erklärlich, warum man damals nachgiebiger 
gegen Culm und Ermland als gegen Posen gewesen."

In der 1. Fassung einer für den Kabinettsminister Grafen Lottum zu den 
Randbemerkungen des Landesherrn entworfenen Denkschrift v. 30. 3. 
schrieb Stägemann: Es sei tatsächlich im September 1838 bei dem 
Antrag der Minister für Preußen die Lage in den dortigen Diözesen eine 
andere wie in Posen gewesen. „Die preußischen Bischöfe waren bei weitem 
submisser und milder bei der Ausfertigung ihrer Hirtenbriefe verfahren als 
der E. B. von Posen, gegen den die Kriminaluntersuchung eingeleitet war." 
Der Geheime Kabinettsrat Müller hatte in einer Denkschrift v. 15. 3. die ein
schlägigen Stellen des Allg. Landrechts exzerpiert. Danach war hier von 
dem Fall die Rede, wo das Bedenken des katholischen Geistlichen in einem 
wirklichen oder vermeintlichen kanonischen Hindernis begründet lag, wie ver
botener Grad, zweite Ehe u. dgl. Die gemischte Ehe zählte der Gesetz
geber nicht zu solchen kanonischen Hindernissen und konnte sie als evangelischer 
Landesfürst nicht dahin zählen. Nach dem Gesetz bedurfte es also keiner 
Dispensation eines Katholiken zur Schließung einer solchen; glaubte er 
aber durch jene der geistlichen Oberen seiner Gewissenszweifel sich 
entledigen zu können, und wollte er die Trauung von einem evangelischen 
Pfarrer nicht verrichten lassen, so blieb ihm vorbehalten, die Dispensation 
nachzusuchen. Das war der Sinn des Gesetzes, wie ein Spezialfall erklärte: 
Die westpreußische Regierung (später Oberlandesgericht) glaubte bei dem 
ehemaligen Hoheitsdepartement zur Sprache bringen zu müssen (Ber. 14. 3. 
1800), daß in Westpreußen zu Mischehen die Dispensation des Bischofs nach
gesucht werde, was aus der Benediktinischen Bulle v. 14. 11. 1741 (wohl für 
Polen v. 29. k. 1748) herzuleiten sei. Sie trug auf die Festsetzung an, daß 
1. es bei gemischten Ehen keiner Dispensation für den katholischen Teil be
dürfe, daß es vielmehr den geistlichen Oberen untersagt werde, dgl. zu erteilen; 
2. den katholischen Geistlichen bei Verlust ihrer Benefizien und der Quali
fikation als Seelsorger verboten werde, wegen einer gemischten Ehe dem ka
tholischen Teil Vorwürfe zu machen und ihn mit Zensuren zu belegen. Das 
Justiz- und Kabinettsministerium verfügte in einem nicht in der Myliusschen 
Ediktensammlung, aber im Neuen Archiv der preuß. Gesetzgebung und Rechts
gelehrsamkeit (Bd. I. 297) enthaltenen Reskript v. 17. 7. 1800: Demjenigen, 
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was Ihr wegen der Ehe zwischen katholischen und protestantischen Glaubens
genossen vorschlagt, können wir unseren Beifall nicht erteilen. Die Gesetze 
überlassen dem Katholiken bei solchen vermeintlichen kirchlichen Hindernissen 
der Ehe, die nach den Gesetzen des Staates keine Hindernisse sind, sich über 
die Vorurteile seiner Kirche hinwegzusetzen. Wenn er aber in seinem Gewissen 
Bedenken findet, so kann ihm nicht verwehrt werden, die geistliche Dispen- 
sation nachzusuchen. Dies ist auch auf den Fall gemischter Ehen anzu- 
wenden und hierbei nur darauf zu sehen, daß die geistlichen Oberen die Dis- 
pensation weder erschweren noch verteuern, noch sie an Bedingungen knüpfen, 
noch überhaupt sich Mißbräuche dabei erlauben, z. B. den protestantischen 
Teil zur Religionsänderung vermögen oder in Absicht der Kindererziehung 
andere Prinzipien einführen wollen als die Gesetze oorschreiben.

Danach dürfte die Absicht des Gesetzgebers, so folgerte Stägemann, 
nicht dahin gegangen sein, die katholischen Pfarrer von ihrer Amtspflicht zur 
Einsegnung gemischte Ehen zu entbinden, vielmehr sie dazu anzuhalten, weil 
das Landesgesetz die Schließung solcher Ehen sanktionierte und eine mehr als 
100jährige Erfahrung in Ländern gemischter Bevölkerung erwiesen hatte, „daß 
die katholischen Geistlichen diese Ehen unbedingt einzusegnen ihrer religiösen 
Pflicht nicht entgegengehalten haben". Wie die Sache aber z. Z. lag und 
nachdem S. Majestät in der K. O. v. 28. 1. 1838 ausgesprochen, daß die Geist
lichen am Rhein und in Westfalen einem Zwange zur Trauung bei Misch
ehen nicht unterworfen werden sollten, hatte man nur bei der Meinung zu 
bleiben, daß das Landrecht II. Tit. XI. § 443 es dem katholischen Pfarrer 
gestattete, die Einsegnung abzulehnen und dem evangelischen Pfarrer zu über
lassen, was jedoch nur da, wo das Landrecht subsidiarisch verbindliche Kraft 
besaß, eintrat und den provinzialrechtlichen Vorschriften nicht derogieren 
konnte.

Nachdem Friedrich Wilhelm IV., sich mit einer nichtssagenden Erklärung 
Dunins begnügend, durch K. O. v. 29. 7. 1840 den Friedensschluß mit der 
katholischen Kirche besiegelt und dem E. B. die Rückkehr zu seiner amtlichen 
Tätigkeit gestattet hatte, ließ er Flottwell durch das Kulturministerium ver
traulich die Akten über die getroffene Verständigung mitteilen, die ebenso 
zu Schöns Einsicht bestimmt waren. Der König gewärtigte, daß die Ober
präsidenten wie der mit entsprechender Ordre versehene kommandierende Ge
neral v. Grolman in Posen^) in Anerkennung seiner auf die Förderung des 
Wohls ihrer Provinzen gerichteten Absichten kräftigst mitwirken würden, um 
die gestörte kirchliche Eintracht und das geschwächte gegenseitige Vertrauen 
unter den Konfessionen wieder herzustellen und ein gleiches tätiges Bestreben 
bei ihren Untergebenen durch gemessene Anweisung an sie zu befördern. Zu 
des Königs besonderer Zufriedenheit sollte es gereichen, wenn Schöns auf 
diesen Zweck gerichtete Bemühungen von demjenigen Erfolg begleitet sein 
würden, den er nach der Bedeutung und Wichtigkeit der getroffenen Maß
regeln so sehr zu erhoffen befugt war.

worden mehrfach zu Beratungen und Berichten über die Mischehenfrage herangezogen
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Die Conscilminister erwarteten sicher, Schön werde sich mit ihnen nach 
der entscheidenden Wendung, die der Landesherr der Duninschen Angelegen
heit zu geben beschlossen hatte, aufrichtig dazu Glück wünschen, daß diese mit 
so unabsehbaren Schwierigkeiten und Verwicklungen verknüpfte Sache, bei 
der die wichtigsten Interessen der Provinz Posen und eines Teils von 
Preußen gefährdet waren, nunmehr in ihren Hauptmomenten als erledigt 
betrachtet werden konnte. Sie erhofften von dem Entschluß des Königs, zu 
dem dieser vor allem mit Rücksicht auf die ihm bekannten, das gleiche Ziel er
strebenden Absichten seines Vaters und nach vorher erlangter zur Ver
sicherung eines künftigen Einverständnisses gereichender Garantie^) über
gegangen war, einen höchst wohltuenden Einfluß für die Beschwichtigung der 
aufgeregten Gemüter und für die Befestigung der Katholiken in ihrer An- 
hänglichksit an die Person des Landesherrn und das gemeinsame Vaterland, 
und hielten sich überzeugt, daß Schön, von der gleichen Ansicht ausgehend, 
die Maßregel kräftigst zur Beförderung solcher Gesinnungen in dem ihm 
unterstehenden Teil der Erzdiözese benutzen werde. Sie überließen es ihm, 
sich aus den Akten insbesondere über den Gesichtspunkt, aus dem der Staat 
fortan die Frage der Mischehen in beiden Erzdiözesen behandeln wollte, voll
ständig in Kenntnis zu setzen und erwarteten, daß der Oberpräsident auf 
dessen Aufrechterhaltung in seinem Verwaltungsbezirk ernstlich achten wie auch 
die ihm untergebenen Behörden werde achten lassen. Im Fall eines 
Zweifels oder einer zu befürchtenden Kollision sollte er sedes Mal vor allem 
weiteren Einschreiten an das Kultusministerium berichten und dessen Ent
scheidung abwarten. Zur Veröffentlichung des kgl. Publikandums in preußi
schen Teilen des Erzsprengels war Flottwell autorisiert (Verf. 30. 7.).

Es läßt sich vermuten, daß der E. B. v. Dunin mit seinem ungesetzlichen 
Schritt das Problem der gemischten Ehen in den Oftprovinzen Preußens 
überhaupt ins Rollen gebracht hat, und daß ohne sein Beispiel auch die zwei 
preußischen Bischöfe die in ihren Diözesen übliche milde Praxis in Kraft ge
lassen hätten, waren doch beide „gute Preußen" (Treitschke a. a. O. 710). 
Ebenso würde der Fürstbischof von Breslau, der zwar an dem in Schlesien 
hergebrachten Verfahren nicht rüttelte, sich jedoch bei der gegen ihn betrie
benen Hetze zur Resignation entschloß, nicht ein Opfer der angefachten Diffe
renz geworden sein. Insofern waren die Rückwirkungen des in Gnesen- 
Posen entzündeten Streites auf die Nachbarprovinzen sehr tief einschneidende. 
Bei dem Verlauf der Dinge setzen sich aber die beiden preußischen Bistümer 
scharf in der Provinz Posen ab. Die Gegensätze sind weit weniger schroff, 
die Haltung des Klerus und der Gemeinden ist erheblich ruhiger. In West
preußen macht nur der Kr. Dt.-Krone als Teil der Duninschen Erzdiözese 
eine Ausnahme.. Die Llrsache für diese Verschiedenheit dürfte eine zwie
fache sein. Einmal konnte in Preußen die katholische Geistlichkeit nicht das 
nationalpolnische Moment als verschärfend zur Geltung bringen, da Ansätze

SS) Davon war in Wirklichkeit aar keine Rede. 
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zu einer polnischen Zrredenta damals im Kulmer Sprengel und erst recht im 
Ermland noch gänzlich mangelten, wogegen in der Nachbarprovinz die kirch
liche Differenz von der Geistlichkeit mit Unterstützung des Adels sofort auch 
nationalpolitisch ausgewertet wurde. Dann waren in Preußen aber wegen 
des fehlenden völkischen Gegensatzes die Geistlichen dem Staat viel enger ver
bunden, durch ihre deutschen Oberen wie etwa Bischof v. Mathy oder den 
Ermländer Fürstbischof Ios. v. Lohenzollern überlieferungsmäßig zur 
Loyalität erzogen worden.
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Ernst von der Oelsnitz.
Von Christian Krollmann.

Am 22. August 1943 verstarb in Königsberg Herr Oberstleutnant a. D. 
Ernst von der Oelsnitz im hohen Alter von 85 Jahren und 5 Monaten. Er 
war seit 1926 der Führer des Vereins für Familiengeschichte in Ost- und 
Westpreußen. Oelsnitz stand also im Alter von 68 Jahren, als er zu diesem 
Amte berufen worden und hatte dem Rufe ohne Zögern Folge geleistet. Es 
ist schon etwas Besonderes, wenn ein Mann in einem Lebensalter, das ge
meiniglich als Höchstgrenze für amtliche und berufliche Tätigkeit gilt, noch den 
Mut aufbringt, die Verantwortung der Leitung eines Vereins zu übernehmen, 
dessen Gründungsvorgang schon erkennen ließ, daß man eine einheitlich ge
richtete Mitgliederschaft und gesicherte Zielsetzung keineswegs von vornherein 
erwarten dürfe. Aber das Wagnis war von überraschendem Erfolg begleitet.

Rückschauend wird man dies Ergebnis verschiedenen Faktoren zuschreiben 
müssen. Der wesentlichste war, daß der Zeitpunkt für die Gründung eines 
familiengeschichtlichen Vereins für das alte Ordensland richtig erkannt war. 
Das 19. Jahrhundert mit seiner überwiegend liberalistisch-individualistischen 
geistigen Haltung war der Sippen- und Familiengeschichtsforschung durch
gängig abgeneigt gewesen. Stammbäume und Ahnentafeln galten dem 
Bürger nur als belächelte Angelegenheit des Adels. Typisch für diese Auf
fassung ist Wilhelm Busch, der in seinem tiefsten Werke „Eduards Traum" 
über die Vornehmen spottet, die ihren Stammbaum in die ältesten ABC- 
Bücher verfolgen. Ältere Genealogen werden sich erinnern können, daß um 
die Jahrhundertwende sogar manche Archivbeamten Familienforscher noch als 
„Geschlechtskranke" bezeichneten, und sie zu fördern wenig geneigt waren. Als 
Ottokar Lorenz 1898 sein Lehrbuch der wissenschaftlichen Genealogie heraus- 
gab, konnte er feststellen, daß seit Gatterers Lehrbuch (1791) die Genealogie 
keine wissenschaftliche Pflege mehr gefunden habe. Die Aniversitätslehrer- 
schaft verhielt sich in der Tat damals noch durchaus ablehnend gegen Fa
miliengeschichte. Genealogie galt höchstens als Hilfsmittel für Münzkunde.

Freilich hat auch im 19. Jahrhundert die im Grunde doch natürlich be
dingte Neigung zu familiengeschichtlichen Studien in Privatkreisen nicht ganz 
geruht. Einzelne sippengebundene Persönlichkeiten, die sich um die Geschichte 
ihres Geschlechts kümmerten, hat es immer gegeben. In der 2. Hälfte des 
Jahrhunderts machte sich in diesen Kreisen auch schon das Bedürfnis nach 
gemeinsamer Pflege der Geschlechterkunde geltend. So entstand 1869 in 
Berlin der Verein „Herold", der auf dem Gebiete der Heraldik, Sphragistik 
und Genealogie Bedeutendes leistete. Zu ihm gesellten sich 1875 der „Rote 
Löwe" in Leipzig und 1888 „Das Kleeblatt" in Hannover. Seit 1889 erschien 
neben den alten adligen Taschenbüchern auch das Genealogische Handbuch 
bürgerlicher Familien (Deutsches Geschlechterbuch).
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Am die Jahrhundertwende setzte ein kräftiger Amschwung ein. Zwei ganz 
große Werke wiesen damals auf die Bedeutung der Rasse im Weltgeschehen 
hin: Gobineaus „Versuch über die Angleichheit der Menschenrassen", der 
zwar schon 1853 in französischer Sprache erschienen war, aber erst von 1898 
-1901 von Ludwig Schemann in deutscher Übersetzung herausgegeben und 
dadurch in Deutschland bekannt wurde, und Houston Stuart Chamberlains 
„Grundlagen des 19. Jahrhunderts" (1899). Beide haben einen gar nicht 
hoch genug zu schätzenden Einfluß auf das Denken der Deutschen in den vier 
ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ausgeübt und üben ihn noch aus 
durch ein verbreitetes Schrifttum, das auf ihnen fußt. Ihre Rassenlehre hatte 
die Kraft, das Individuum zur Sippe, die Sippe zur Rasse zu führen. Aus 
dieser neuen qeistiqen Einstelluna erwuchs auch in weiteren Kreisen die Liebe 
zur Familiengeschichte und Sippenkunde. Auf keinem Forschungsgebiete ist 
gegenseitige Hilfe so nutzbringend, wie gerade auf diesem. So entstanden neue 
Vereine zur Pflege derselben, Ahnengemeinschaften, Sippenverbände, neue 
Zeitschriften und Veröffentlichungen. Große Verlagsanstalten wie C. A. 
Starke in Görlitz und H. A. Ludwig Degener in Leipzig begannen die Ge
nealogie als Spezialgebiet zu pflegen und machten lebhaft dafür Propaganda. 
Ihren Höhepunkt fand diese ganze Bewegung — es hat seine Berechtigung, 
von einer solchen zu reden — in den zwanziger Jahren, als nach den Nöten 
des Krieges, des Zusammenbruchs und der Inflation die Selbstbesinnung der 
Denkenden vom Einzelnen auf Familie, Sippe, Volk und Nation zurückführte.

Die richtige Erkenntnis dieser Gegebenheiten und die richtige Einstellung 
zu ihnen mußte aber, so erkannten jetzt immer weitere Kreise, ihre Wurzel 
haben in der gesicherten Kenntnis der Zusammenhänge der eigenen Familie 
des Einzelnen. Da es, um diese erfolgreich erwerben und Pflegen zu können, 
des Zusammenschlusses gleichgesinnter Forscher in geschichtlich gegebenen 
Räumen bedurfte, zeigte sich auch in Altpreußen die Notwendigkeit eines 
familiengeschichtlichen Vereins. Diese Tatsache war eine Vorbedingung 
dafür, daß Oelsnitz mit Aussicht auf Erfolg die Leitung übernehmen konnte.

Entscheidend aber war es, daß in seiner Person die Erfordernisse und 
Qualitäten sowohl auf dem Sachgebiete als auch in der Führungskunst vor
handen waren. Er stammte aus einem Geschlecht, das seit 400 Jahren mit der 
Geschichte Ostpreußens auf das engste verknüpft war. Alte Familientradition 
führte ihn schon in jugendlichem Alter in die Offizierslaufbahn, die ihn in 
dauernder Verbindung hielt mit einem der ältesten und angesehensten Trup
penteile Ostpreußens, dem Grenadierregiment Kronprinz, dessen Offizierkorps 
nicht nur militärisch hervorragte, sondern sich auch durch seine geistige Haltung 
auszeichnete. Zwei Offiziere des Regiments, Alexander von der Oelsnitz, 
ein älterer Vetter, und Johannes Gallandi führten ihn in die Heeresgeschichte 
ein, Gallandi auch in die altpreußische Genalogie und Heraldik. Von 1883 
an erschienen aus Oelsnitz' Feder bereits eine Reihe von Beiträgen zur 
Heeresgeschichte, seit 1900 begann er auch genealogische Studien, zunächst die 
eigene Familie betreffend, zu veröffentlichen. Fast 50 Jahre trug Oelsnitz 
des Königs Rock. Nachdem er noch im Weltkriege als Bataillonskomman
deur tätig gewesen war, mußte er 1918 endgültig aus dem Heere ausscheiden. 
Was ihm in seiner langen Dienstzeit an Muße gewährt war, hatte er 
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dauernd der Forschung auf seinen Spezialgebieten gewidmet und unermüdlich 
Stoff gesammelt, wozu ihm ausgedehnte persönliche Kenntnis der preußischen 
Heimat mit ihren überlieferten Denkmälern immer wieder Anregung und 
Hilfe gewährte. Als er sich 1918 nach Marienburg zurückzog, konnte er daran 
denken, den gesammelten Stoff zu ordnen und zu gestalten. Eine schöne 
Frucht dieser Arbeit war das Werk „Herkunft und Wappen der Hochmeister 
des Deutschen Ordens", das 1925 abgeschloffen und im folgenden Jahre als 
erste Einzelschrift der Historischen Kommissin für oft- und westpreußische 
Landesforschung veröffentlicht wurde. Sie zeigte Oelsnitz als kenntnisreichen 
und mit dem Quellenstudium völlig vertrauten Fachmann auf dem Gebiete der 
Genealogie und Heraldik.

Als solcher bewährte er sich nun auch, als ihm die Leitung des familien- 
geschichtlichen Vereins übertragen wurde. Aber damit allein war es noch nicht 
getan. Es bedurfte auch des vollen Einsatzes der ihm durch Charakteranlage 
und durch die Erziehung im preußischen Heere erworbenen Fähigkeiten der 
Lenkung und Organisation. Anfänglich auftauchende personelle Schwierig
keiten wurden bald mit Llmsicht und Takt überwunden. Die Organisation 
machte schnelle Fortschritte: Eine Auskunftsstelle wurde gegründet, eine 
Kartei angelegt, eine eigene Zeitschrift, die Altpreußische Geschlechterkunde, 
ins Leben gerufen, neben Vorträgen wurden genealogische Abende Veran
stalter und im Sommer gemeinsame Ausflüge unternommen, die die persön
liche Kenntnis familiengeschichtlicher und heraldischer Denkmäler in der 
engeren und weiteren Llmgebung Königsbergs vermittelten.

Alles dies erhielt aber Wesen und Bestand erst dadurch, daß Oelsnitz sich 
in höchstem Pflichtgefühl mit großen Opfern an Zeit und Arbeitskraft überall 
persönlich einsetzte. Trotz der Auskunftsstelle versagte er sich Niemandem, der 
mit Anfragen an ihn unmittelbar herantrat. Die Altpreußische Geschlechter
kunde, für die er immer wieder tüchtige Schriftleiter zu gewinnen wußte, wenn 
schon bewährte durch den Tod oder Versetzung abberufen wurden, trägt in 
jeder Nummer die Spuren seiner Mitarbeit. Seine umfassenden Kenntnisse 
und ein glänzendes Gedächtnis ermöglichten ihm, an den genealogischen 
Abenden die Unkosten der Unterhaltung in der Hauptsache allein zu bestreiten. 
Es war geradezu ein ästhetischer Genuß, seinen Mitteilungen familien
geschichtlicher Art, seinen Erörterungen schwieriger genealogischer und heraldi
scher Probleme, seinen kenntnisreichen und treffsicheren Besprechungen neuer 
Bücher, Zeitschriften und Aufsätze aus den Fachgebieten zu lauschen. So darf 
man, ohne den mitstrebendenMitgliedern des familiengeschichtlichenVereins zu 
nahe zu treten, wohl feststellen, daß Ernst von der Oelsnitz durch den getreuen 
Einsatz seiner Person den Verein zu hoher Blüte gebracht und ihm eine höchst 
angesehene Stellung in der Reihe der gleichstrebenden Vereine im Heimatgau 
und im Reiche geschaffen hat. Es wird nicht leicht sein, ihn zu ersetzen.
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Landesrat Walter Scheibert
Im Januar 1944 ist Landesrat Scheibert als Opfer eines heimtückischen 

Überfalls in der Akraine gefallen. Die Historische Kommission betrauert in 
Scheibert den Mann, der ihr fast von ihrer Gründung bis zum Kriegs
ausbruch 1939 ein nie versagender Helfer und Berater in juristischen und 
finanziellen Fragen gewesen ist. Sein Interesse ging weit über seine amt
liche Verpflichtung hinaus. Die gedeihliche Entwickelung der Kommission 
ist auch seinem Eintreten für unsere Belange zu danken. Erwähnt sei im 
einzelnen, daß die Statuten von 1937 unter Scheiberts Mitwirkung vor
bereitet wurden und daß er bei der Jahresversammlung in Jnsterburg 1937, 
die diese Statuten annahm, wesentlich mitgewirkt hat.

Walter Scheibert wurde am 16. Oktober 1889 in Wehlau geboren. 
Nach dem Besuch des Friedrich-Kollegiums (Reifeprüfung 23. 3. 1908) 
studierte er zunächst alte Sprachen, dann Rechts- und Staatswifsenschaften 
an der Universität Königsberg und bestand Dezember 1912 die Referendar
prüfung. Während er beim Grenadier-Regiment 1 zu Königsberg seiner 
Dienstpflicht genügte, brach der Weltkrieg aus; nach dreimaliger Verwun
dung geriet er im Oktober 1915 in russische Kriegsgefangenschaft. Im 
Frühjahr 1918 gelang es ihm, aus dem Gefangenenlager Omsk (Sibirien) 
zu entfliehen. Er rückte in sein altes Regiment ein und machte den Krieg 
bis zum November im Westen mit. Die Assessorprüfung bestand Scheibert 
1921, trat noch im selben Jahr bei der Provinzialverwaltung Ostpreußen ein 
und wurde 1922 Landesrat. In dieser Stellung hat er als Leiter der Fi
nanz- und volkswirtschaftlichen Abteilung und als Dezernent für kulturelle 
Angelegenheiten Gelegenheit genommen, sich nachhaltig für die Aufgaben 
der Historischen Kommission sowie für die der Geschichtsvereine einzusetzen. 
Trotz der Arbeitsfülle, die seine amtliche Tätigkeit mit sich brächte, war er 
1925—1935 Vorstandsmitglied und Schriftführer des Tannenberg-National- 
denkmal-Vereins und setzte sich außerdem mit großem Erfolg für die Be
lebung und Erleichterung des Fremdenverkehrs zum Reichsehrenmal ein.

Ferner war Landesrat Scheibert Schriftführer der Schwesternschaft Ost
preußen des Deutschen Roten Kreuzes von 1929 bis 1934 und hat in dieser 
Eigenschaft große Verdienste um den umfangreichen Neu- und Erweite
rungsbau des DRK-Krankenhauses in Königsberg (Pr), Tragheimer Pul
verstraße.

Nachdem er 1940 am Feldzug in Frankreich teilgenommen hatte, kehrte 
er, zum Hauptmann befördert, zur Landesverwaltung zurück. Am 1. Sep
tember 1941 wurde er zum Reichskommissar für die Akraine als Leiter der 
Abteilung „Haushalt" abgeordnet u,nd später zum Hauptabteilungsleiter der 
Zcntralverwaltung des Reichskommissars ernannt. Dort ist sein von tiefem 
sittlichen Verantwortungsbewußtsein erfülltes reiches Beamtenleben zu 
einem ehrenvollen Abschluß gekommen.

H e i n.
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Buchbesprechungen

Stufen und Wandlungen der deutschen Einheit. Lergg. von K. v. Räumer 
u. Th. Schieder. Dt. Verlags-Anstalt Stuttgart-Berlin 1943. 431 S.

Dieser gewichtige Band, K. A. v. Müller dargebracht, betritt in bedeut- 
samer Weise Neuland deutscher Geschichtsschreibung. Das Problem Volks- 
geschichtlicher Auffassung der Geschichte ist in den Brennpunkt gerückt. Die 
deutsche Einheit ist an ihrem für uns Heutige tiefstmöglichen Punkt gefaßt, d. h. 
in dem Bezirk des Volkes. Es handelt sich in diesen fünfzehn Beiträgen nicht 
in erster Linie um die Aufdeckung neuinhaltlicher Gegenstände, sondern um eine 
neue Haltung und Wertung geschichtlicher Vorgänge, die irgendwie wohl bekannt 
waren, bzw. nicht die Beachtung gefunden hatten, die ihnen nunmehr in neuer 
Sicht zuzukommen hat. Aus der Überzeugung, in neue Bahnen zu lenken, 
erhält das Werk programmatischen Sinn, der sich im wesentlichen auch in einer 
Abgestimmtheit der einzelnen Arbeiten ausprägt, wie sie ja sonst nicht immer 
in derartigen Sammelunternehmungen anzutreffen ist.

Das Anliegen dieses Buches tritt am deutlichsten in den Beiträgen der 
beiden Herausgeber zutage, die auch an Umfang vor den anderen Arbeiten den 
Vorrang haben. K. v. Räumer behandelt das Jahr 1812 in der deutschen Volks
geschichte, Th. Schieber bie Bismarck'sche Reichsgründung von 1870/71 als 
gesamtdeutsches Ereignis. In beiden Studien werden Dinge zur Sprache ge
bracht und deren historischer Ort bestimmt, deren Wirkung bisher nicht erkannt 
oder nicht genügend gewürdigt ist. Klar tritt diese Erkenntnis bei v. Raumer 
etwa hervor in einem Satz wie diesem: „Partikularismus und Napoleonismus 
umschlossen eine Einheit, deren Überwindung ein unerhörtes Maß an Glaube 
und Kraft, an Opfer und Einsatz erforderte." Oder v. N.'s glänzende Analyse 
der Persönlichkeit Clausewitzens, der im tiefsten von einer Wertordnung geleitet 
ist, in der das Volk den zentralen Platz einnimmt. Zum Medium der Macht 
aber hat keiner aus dem großen Strom der deutschen Menschen, die damals über 
die Grenzen Deutschlands gingen, ein so klares Verhältnis, wie eben Clausewitz, 
der sich in Rußland unglücklich fühlt, nur noch übertroffen in allem durch Arndt. 
Von Wichtigkeit R.'s Satz: „Sowohl Steins wie Arndts Weg zur bedingungs
losen Bejahung des Volkes als Maßstab und Ziel jeder politischen Neuordnung 
Europas findet im Jahre 1812 seine Krönung." Das heimliche Deutschland in 
Rußland in all seinen Schattierungen, Bedeutungen, Vertretungen ist der 
Hauptgegenstand der tiefgehenden Studie v. R.'s, der ihn mit Recht zu dem 
Urteil führt, daß das deutsche Volk schon damals das geheime Führungsvolk 
Europas war, dessen eigentliche Bedrohung aus dem Osten bereits Napoleon 
erkannte, worauf v. N. am Schluß hinweist. Freilich sind all diese Vorgänge 
und Strömungen von einer Tragik beschattet, die v. R. klar darstellt, indem 
er auf die Gefahren und Grenzen einer staatlosen völkischen Politik hinweist, 
andrerseits mit Recht auseinandersetzt, daß das Stein'sche Reformwerk daran 
scheiterte, daß die tatsächliche Basis für eine nationale Politik zu schwach war.

Th. Schieber geht den Wirkungen des Bismarckschen Werkes im Aus
landsdeutschtum nach, vom Nordamerikanischen Deutschtum bis zu den baltischen 
Staaten und bis in das Innerste Rußlands, überall kommt Sch. zu der Fest
stellung, daß die Bismarcksche Reichsgründung mehr als ein von außen be 
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trachtetes Zeitereignis war, sondern ein wirkliches Erlebnis, mochte es Positiv 
oder negativ gewertet werden. Mit Recht sagt Sch., daß dies Bismarcksche 
Werk wre ein greller Blitz den Standort der einzelnen Volksgruppen an den 
Grenzen in und zum Gesamtvolk erleuchtet hat und überall bis auf den Grund 
der Dinge sehen läßt. Aber in allem liegt auch über diesen Vorgängen, ganz 
ähnlich wie im Jahre 1812, eine Tragik gebreitet, die aus der Zeitbedingtheit 
des Geschehens anhaftet. Die Discrepanz der Auffassung der Neichsgründung 
m staats-, vor allem großstaatspolitischer und in volkspolitischer Hinsicht bringt 
die Regungen volksgeschichtlichen Denkens bald wieder zum Schweigen. Russist- 
zierungs- oder Magyarisierungs-Politik wird durch das Echo, das die deutschen 
Vorgänge im Baltikum oder bei den Siebenbürgen hervorruft, leidvoll ausgelöst. 
Lösung war ja auch die kleindeutsche, also doch im wesentlichen eine staatlich 
orientierte. Das außenpolitische Verhängnis dieses kleindeutschen Reiches 
lastete somit auf fast allen Volksgruppen des Auslandsdeutschtums. Sch. geht 
allen diesen Wendungen mit einem hervorragenden historischen Feingefühl nach, 
das sich u. a. auch besonders in seinen Bemerkungen über die Schweizer Ver
hältnisse zeigt. Die Rolle, die er einem I. Burckhardt zumeist, dem er mit Recht 
nachsagt, daß er die Wandlung eines Wilhelm von Humboldt nicht durchmachen 
konnte, diese Rolle ist richtig bestimmt, wenn auch vielleicht die Feststellung einer 
internationalen Entartung für den geistigen Zustand weiter Kreise in der 
Schweiz etwas zu scharf gesehen sein mag. Was einen I. Burckhardt zur Ab
lehnung Bismarcks brächte, war gewiß ein Trugschluß; aber er traf doch sicher 
das Richtige, wenn er, wohlgemerkt aus Liebe zu Deutschland, auf die großen 
Gefahren des jungen Reiches hinwies, das ja doch geistig vom eigenen Boden 
abgeglitten war und auf französischem und englischem Grund stand, der ihm 
völlig unangemessen sein mußte, — die Rückwirkung mußte sich besonders in 
Nordamerika zeigen. Burckhardt irrte nur, wenn er Bismarck hier die Schuld 
gab. Aber sei dem, wie es sei, das außendeutsche Erlebnis blieb im Ganzen 
eine Episode, das ist das Ergebnis der weitschichtig angelegten Untersuchungen 
von Sch., die in Wahrheit aber erweisen, daß jene Ideen eine kernhafte Stufe 
zur Einheit des deutschen Volkes bildeten.

In mehr oder weniger großem Abstand zu dem volksgeschichtlichen Grund
thema stehen die übrigen Arbeiten des vorliegenden Bandes. Gleichsam mit 
einem vollen Akkord eröffnet Brackmann die Reihe mit seinem inhaltsvollen 
Vertrag über Canofsa und das Reich, indem er aus reichster Anschauung den 
Nachweis führt, daß Gregor VII. und den Cluniazensern durch Canossa sich die 
Aussicht eröffnet auf eine Eingliederung Europas unter die cluniazensische Lei
tung. Niemals ist der Gedanke eines theokratisch regierten europäischen Welt
reiches seiner Verwirklichung näher gewesen als damals. Aber Heinrich IV. hat 
den Reichsgedanken gerettet. Indes war doch das Ende, — zu diesem Ergebnis 
kommt der gedankenreiche Aufsatz Brackmanns — Deutschland verlor seine 
Einheit und seine Vormachtstellung, weil es ein Canossa erlebte.

Leimpel bietet das Gedicht des Alexander von Noes vom Pfau in 
deutscher Übersetzung, eine wichtige Staatsschrift des Mittelalters, die dem 
Verfall der Reichsgeltung Einhalt zu gebieten sich zur Aufgabe machte. Gegen 
Frankreich und den Papst gerichtet, die einer Erneuerung des Kaisertums in den 
Weg traten, vertritt der Verf. im wesentlichen den Standpunkt, daß die Ordnung 
der Welt sich verkehrt, wenn der Papst sich weltliche Macht anmaßt und Frank- 
rerch das Recht des Reiches zu bestreiten sich anschickt. Gegen den Papst für 
Einheit und Heiligkeit des Reiches kämpft dieser Dichter, dessen Werk H. in einer 
schönen Sprache umgestaltet.

Das Thema des kultivierten Aufsatzes von Götz Frhr. v. Pölnitz über 
die gesamtdeutsche Leistung der oberdeutschen Reichsstädte steht vielleicht etwas 
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am Rande der Gesamtthematik des Bandes; im Hintergrund erhebt sich das 
Problem einer politischen Finanzgeschichte. Weder Kultur noch Wirtschaft 
aber werden auf Einheitsbildung eines Volkes entscheidenden Einfluß haben, 
jedenfalls nicht im germanischen Raum. Wenn Fugger zum Finanzier des 
Reiches wird, so ist das wohl eine große Leistung, die auch ihren gesamtdeutschen 
Sinn besitzt; aber es kann sich nur um eine vorübergehende Erscheinung handeln.

G. Franz weist in seinem Beitrag: „Raffe und Geschichte" auf die Mög
lichkeiten raffenkundlicher Geschichtsbetrachtung hin, gerät aber wohl zu sehr in 
die Nähe naturwissenschaftlicher Begriffsbildung. Die eigentlich historische 
Frage, was am Protestantismus germanisch, am Katholizismus romanisch ist, 
wird von Fr. nur gestellt.

Es berührt in dem Bande sympathisch, daß den österreichischen Problemen 
ein breiter Raum gegeben ist. F. Wagner stellt aus der Reichspublizistik 
Stimmen zur Reichsidee unter Kaiser Karl VII. dar. Wie ein Motto für die 
Gesamtgeschichte der beiden Völker wirkt das Wort „Aus aller Not der Be
gegnung zwischen Deutschland und Österreich tritt der unverlierbare Gedanke 
deutscher Einheit hervor", unter der Oberfläche fortwirkend im Hinblick auf die 
französische und englische Werbung um den Geist des Volkes der europäischen 
Mitte. F. Wagner behandelt die vergeblichen Hoffnungen, die der Glaube an 
die Einheit mit dem Wittelsbacher Karl VII. verknüpfte.

Bedeutsam und weit angelegt ist der Beitrag Valjavec über den Iose- 
phinismus, in dem nachgewiesen wird, daß dieses System einen rascheren Durch
bruch des deutschen Gedankens seit Beginn des dualistischen Zeitalters be
günstigt hat.

Bittner berichtet über eine in Aussicht genommene Mittlerrolle Öster
reichs bei einem zwischen Deutschland und England abzuschließenden Bündnis 
auf Grund österreichischer Papiere und der Erinnerungen des deutschen Ge
schäftsträgers Eckardstein.

In diesem Zusammenhang sei die reizvolle Studie E. Franz's genannt, 
die Leopold I., König der Belgier, im Gespräch mit dem Fürsten Schwarzenberg 
zeigt, jenen aus seiner belgischen Situation heraus eine fast propreußische Politik 
vertretend, beide aber in europäischem Horizont stehend, der eine von Westen, 
der andere von Osten her eingestellt.

Ein gesamteuropäisches Problem sieht A. Scharff in der schleswigschen 
Erhebung, die von Haus aus gewiß ein deutliches Zeichen für den Durchbruch 
des Volksdeutschen Gedankens ist. Die europäischen Großstaaten wünschten zu 
verhindern, daß die europäische Mitte aus dem Zustand der Machtlosigkeit und 
Zerrissenheit befreit wurde, um zu neuen europäischen Formen zu gelangen. 
Die Verflechtung der schleswig-holsteinischen Frage in diese großen Zusammen
hänge ist von Scharff klar herausgearbeitet worden.

Der souveräne Beitrag L. v. Srbiks über den Erzherzog Albrecht und 
den altösterreichischen Soldatengeist ist einer der schönsten dieses an schönen 
Aufsätzen reichen Bandes. Ganz empfangen aus dem Glauben ist auch diese 
Studie Srbiks, die an eine Korrespondenz Erzherzog Albrechts mit dem General
adjutanten Crenneville anknüpft, jener Glaube, den Srbik in die schönen Worte 
faßt „Österreich, ein Staat, dessen Sein ein stolzes Leistungsergebnis deutschen 
Geistes und deutscher Kraft und ein Lebenswerk des deutschen Volkes, Mittel
europas und des Kontinents war." Kaiserwürde und Armee, vor allem deren 
Soldatengeist sind dem Erzherzog die unantastbaren Garanten der Einheit des 
Staatswesens.

Es ist von besonderem Reiz, diese in weitestem Zusammenhang gesehene 
Problematik neben Stadelmanns bedeutenden Aufsatz über Moltke und die 
deutsche Frage zu stellen. Auch hier sieht ein hoher Militär die gesamtdeutsche 
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Schicksalsgemeinschaft in einer großzügigen strategischen Anschauung. Mit Recht 
nennt St. Moltkes Denkschrift von 1860 das bedeutendste Dokument eines 
preußischen Großdeutschtums seit dem Nadowitzschen Unionsplan. Für Moltke 
war Deutschland das Land der zwei Ströme Donau und Rhein.

Daß aber die politische Leitung nicht nur hier den Vorrang vor der militäri
schen behielt, sondern auch in anderen Situationen, zeigt A. O. Meyer in 
seinem kleinen gehaltvollen Beitrag über Bismarck und Moltke vor dem Fall 
von Paris und beim Friedensschluß. —

Den Abschluß des Bandes bildet eine liebenswürdige Studie E. Botzen- 
hardts über Lagarde, der wie Schönerer das Volk über den Staat stellte. 
Beide drängen aus Volksbewußtsein aus dem kleindeutschen zum großdeutschen 
Reich. L. sah, daß die Einheit des deutschen Volkes durch Bismarck innerlich 
noch nicht errungen war.

So ist ein reicher Schatz an historischer Erfahrung zur Frage der deutschen 
Einheit an dem Leser vorbeigezogen. Gewiß ist es eine Auswahl, aber an ent
scheidend wichtigen Punkten der Entwicklung ist Halt geboten worden. Das 
Bedeutsame jedoch ist, daß volksgeschichtlicher Forschung der Weg bereitet ist, 
ein vielverheißender Anfang.

Königsberg (Pr). G. v. Selle.

Handwörterbuch des Grenz- und Auslandsdeutschtums. Bd. II Lfg. 8 (1940) 
S. 513—624. Verlag Ferd. Hirt, Breslau.

Während die 6. und 7. Lieferung des bedeutsamen Handwörterbuches zur 
Kunde des Grenz- und Auslandsdeutschtums keine Angaben über das Preußen
land enthält, setzt sich in der letzten 8. Lieferung des 2. Bandes fast jeder Beitrag 
mit seiner Geschichte auseinander. In der ausführlichen Abhandlung über die 
Geschichte des Deutschtums in Frankreich wird eingehend des Wirkens Georg 
Försters gedacht, der bei Dirschau geboren, als Weltreisender, Schriftsteller 
und Vorkämpfer der französischen Revolution in seiner Zeit große Wirksamkeit 
entfaltet, aber in seinem Volke nicht immer erfreuliche Erinnerungen hinterlassen 
hat. Der gehaltvolle Beitrag von C. Petersen über Persönlichkeit und Werk 
Friedrichs des Großen berücksichtigt auch seine jahrzehntelangen Bemühungen 
um die Erwerbung Westpreußens und die ihr folgende Besiedlung der östlichen 
Provinzen des preußischen Staates. Von besonderer, einzigartiger Wichtigkeit 
ist schließlich der Beitrag über die Freie Stadt Danzig, der in der Laupt- 
redaktion unter Führung von R. Schwalm bearbeitet worden ist. In ihm wird 
zum erstenmal nach der Befreiung Danzigs im Herbst 1939 die Geschichte seiner 
Beziehungen zum Völkerbund und zu Polen eingehend und zuverlässig unter 
den großen Gesichtspunkten der deutschen Volkstumspolitik dargestellt. Die 
Entstehung der Danziger Frage und ihre Behandlung in Versailles, die Er
richtung der Freien Stadt und ihre politische und wirtschaftliche Bindung an 
Polen, die unausgesetzten Versuche Polens, durch Vertragsbrüche die Selb
ständigkeit Danzigs einzuengen, um es schließlich der Eingliederung in den 
polnischen Staat zuzuführen, ihre diplomatische Abwehr durch den Danziger 
Senat, seit 1930 auch durch die NSDAP. und endlich die Lösung der Danziger 
Frage durch die allmähliche Ausschaltung des Völkerbundes und die Heimkehr 
Danzigs zum Reich, alle diese Vorgänge und Maßnahmen werden meisterhaft, 
knapp und zuverlässig dargestellt. Im Einzelnen wäre zwar die häufigere Nen
nung von Daten und Personen erwünscht gewesen; auch hätte der kulturelle 
Verteidigungskampf des Danziger Deutschtums nicht außer Acht gelassen werden 
dürfen, da gerade in ihm die Gesamthaltung der Danziger Bevölkerung zum 
Ausdruck gelangt ist. Trotzdem wird der vorliegende Beitrag in seiner sach
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lichen Fassung, der die genaue Erkundigung der Bearbeiter bei maßgebenden 
Persönlichkeiten anzumerken ist, für immer seinen Wert behalten, als die erste 
zusammenfassende und den geschilderten Ereignissen nahestehende Schilderung 
eines der wichtigsten Abschnitte der preußenländischen Geschichte.

Danzig-Oliv a. Keyser.

Deutsche Ostforschung. Ergebnisse und Aufgaben seit dem ersten Weltkrieg. 
Lerausg. von Hermann Aubin, Otto Brunner, Wolf
gang Kohle, Johannes Papritz. 1. Bd. 1942, 2. Bd. 1943 
(Bd. 20 und 21 der Schriftenreihe „Deutschland und der Osten"). Verl. 
von S. Hirzel, Leipzig.

..A lbert Brackmann zum 24. Juni 1941 gewidmet von seinem Freun
deskreise", steht auf dem ersten Blatt dieser Rechenschaftslegung deutscher Oft- 
forschung. Der 70. Geburtstag des Forschers fiel in Tage, die Deutschlands 
Aufgabe im Osten in eine erneute Bewährungsprobe von bisher unerhörtem 
Ausmaß hineinführten; — ein Spiel des Zufalls gewiß, — und doch stellt es 
eine wesentliche Seite der Arbeit des Gelehrtenlebens in Zusammenhang mit 
dem Vollzug einer völkischen Sendung, der sich in soldatischer Tat erfüllt. In 
der Notzeit unseres Reiches, nach dem ersten Weltkrieg, traten deutsche Wissen- 
schaftler an zum Kampf gegen eine polnische Geschichtsschreibung, die ihre Er
gebnisse in den Dienst chauvinistischer Propaganda in ganz Europa und der Be
gründung slavischer Territorialansprüche stellte. So erwuchs die deutsche Ost
forschung — wie ähnlich die deutsche Forschung zur Kriegsschuldfrage — in 
engster Verbindung mit dem Kampf um deutsches Lebensrecht und deutsche 
Geltung in der Welt, ohne daß sie sich die unfairen Kampfmethoden der Gegner 
zu eigen machte. Das verbot ihr ihre Verwurzelung in der großen und echten 
Tradition deutscher Wahrheitserkenntnis. Gleich fern lag ihr eine billige Aus
richtung nach den Forderungen des Tages, und die Entwicklung hat ihr Recht 
gegeben, wenn sie dieser Rechtfertigung überhaupt bedarf. Fritz Härtung 
beleuchtet diese Haltung in dem vorliegenden Werk, wenn er sagt: „.. Soviel 
ist deutlich, daß nur die geschichtliche Forschung Bestand haben kann, die nicht 
vom politischen Tagesinteresse ausgeht, sondern die dauernden Kräfte des Volks
und Staatslebens aus den Quellen heraus darzustellen sich zum Ziele setzt." 
(Bd. 2 S. 103). Was Albert Brackmann als Forscher und Hochschullehrer, als 
wissenschaftlicher Herausgeber und Organisator gelehrter Arbeit, letzteres be
sonders in seiner Eigenschaft als Generaldirektor der preußischen Staatsarchive, 
für die Ostforschung geleistet hat, braucht im einzelnen gerade in unserer Zeit
schrift nicht aufgeführt zu werden, ist doch unser preußischer Bereich mit seiner 
Persönlichkeit und seiner Arbeit verbunden geblieben, auch über die Jahre seines 
Lehrens an der Albertina hinaus durch seine Schüler und Mitarbeiter. W^ 
der Gelehrte, der ursprünglich von der Erforschung der mittelalterlichen Kaiser- 
und Papstgeschichte herkam, in den Dienst am deutschen Osten hineinwuchs und 
schließlich eine führende Rolle darin übernahm, schildert der die Festschrift ein
leitende Aufsatz von Ernst Vollert. Es ist eine eigene Entwicklung in der 
Geschichte der deutschen Geisteswisienschaft, daß sie aus ihrer engen Verbunden
heit mit dem Geschick unseres Volkes große Aufgabengebiete ergriff, die nicht von 
einer Einzelpersönlichkeit, ja nicht einmal von einer einzelnen Disziplin her mehr 
zu bewältigen waren und die doch zu ihrer Meisterung einen Mann verlangten, 
der gleichzeitig Forscher und Organisator war, darüber hinaus aber die Fähig
keit besitzen mußte, Mitarbeiter innerlichst zu gewinnen und zu verpflichten, den 
Nachwuchs aber zu dieser Aufgabe zu erziehen und dafür zu begeistern. Wie 
stark gerade Brackmann diesen Forderungen entsprochen hat, dafür legt die
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Fülle der Gesichtspunkte und die Reichhaltigkeit der Ergebnisse in den Aufsätzen 
dieses Sammelbandes Zeugnis ab, dafür spricht auch, daß der Kreis der Mit
arbeiter sich auf mehrere akademische „Generationen" verteilt; zwei der jüngsten, 
Fritz Morre und Karl Kasiske waren schon bei Erscheinen des ersten Bandes an 
der Ostfront gefallen.

Es kann im Rahmen dieser Ankündigung nicht angehen, jeden einzelnen 
der Aufsätze zu besprechen; dazu ist der ausgebreitete Stoff viel zu umfangreich. 
Es kann nur der Versuch gemacht werden, einen kurzen Überblick zu geben. Zwei 
große Themen ziehen sich durch das Werk: einmal die Frage nach der Be
gegnung des Reiches der Deutschen mit den Völkern und Staaten des Ostens, 
dann aber die Ausbreitung des deutschen Volkes in den Ostraum. Den Auftakt 
bilden zur politischen wie zur Siedlungsgeschichte die Untersuchungen aus dem 
Gebiet der Vor- und Frühgeschichte. Es sind Fragestellungen, wie sie schon von 
Lampe 1920 in seinem „Zug nach dem Osten" aufgestellt wurden. Die vor
liegende Arbeit zeigt nun, wie weit die Forschung seit Lampe vorgedrungen ist, 
wie weit sie aber auch ihre Methoden hat differenzieren und verfeinern müssen, 
um zu sicheren Ergebnissen zu kommen. Leute sind nicht nur die Raumforschung, 
die Rassenkunde und die Wissenschaft des Spatens, nicht nur die Rechtsgeschichte 
und die Siedlungsforschung an die Seite der politischen Geschichte getreten, 
sondern auch Wirtschaftsgeschichte und Sippenkunde, Mundartenforschung, 
Volkskunde und Literaturgeschichte, um den ganzen Fragenkomplex zu erhellen, 
der die Beziehungen des deutschen Volkes zum Osten umschreibt. Gerade 
durch die Wendung von der politisch-dynastischen Geschichte zur Volksgeschichte 
ist ja der Umfang der Aufgabe, damit aber auch die Schwierigkeit und Viel
fältigkeit der Methoden gewachsen. So haben wir ein geschlossenes Bild heute 
nur im Gebiet der Reichs- und Territorialgeschichte, — auch da nicht an allen 
Punkten, wie zu zeigen sein wird, — während in der Erhellung der Besiedlung 
des Ostens und des Schicksals vieler Siedlergruppen außerhalb der Reichs
grenzen noch viel zu tun übrig bleibt.

Die Geopolitik leitet die Reihe der Abhandlungen des 1. Bandes ein mit 
den Aufsätzen „Der Bereich der deutschen Ausstrahlung im Osten" von 
N. Krebs und „Listorisch-geographische Kräfte in der deutschen Ostbewegung 
des Mittelalters" von E. O. Koßmann. Letzterer gibt einen ausführlichen 
Überblick über alle Ansatzpunkte der Siedlungsgeschichte und kommt zu wichtigen 
Einzelergebnissen, z. B. über die Verteilung der Böden verschiedener Güte unter 
Deutschen und Slaven oder in der Beantwortung der Frage, weshalb im Bal
tikum keine deutschen Bauern gesiedelt haben, von sozialrechtlichen Überlegungen 
her. Otto Reche untersucht „Stärke und Lerkunft des Anteils Nordischer 
Rasse bei den West-Slaven". E. Keyser gibt eine Zusammenfassung über 
„Die Erforschung der Bevölkerungsgeschichte des deutschen Ostens", wegweisend 
sowohl für die mittelalterliche wie für die neuere Geschichte. Die Forschungs
ergebnisse und weiteren Fragestellungen der Vor- und Frühgeschichte sind ge
geben in Aufsätzen von La Baume, Engel, Petersen und Unver
zagt. G. Sappok (Grundzüge der osteuropäischen Lerrschaftsbildungen 
im frühen Mittelalter) und W. Koppe (Das Reich des Miseko und die Wi- 
kinger in Ostdeutschland) führen hin zu den engen Verflechtungen und Verzah
nungen von Völkerschicksalen, die charakteristisch für den Osten sind. Koppe 
insbesondere behandelt die Frage, ob an der Staatenbildung slavischer Völker 
germanische Elemente, sei es als Einzelpersönlichkeiten, sei es als ganze Gefolg
schaften, beteiligt sind (vgl. auch den Aufsatz von Reche). Th. Mayer (Das 
Kaisertum und der Osten im Mittelalter) zeichnet das Wirken des Reiches als 
Ordnungsmacht im Osten, kraft der hegemonialen und universalen Ausrichtung 
des mittelalterlichen Kaisertums, die es auch noch weit jenseits der Reichs
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grenzen eine Autorität zu fordern und zu behaupten hieß. Auch hier zeigt sich 
wieder die enge Verflechtung des Reiches mit den Geschicken der Ostvölker vom 
Balkan bis zur Ostseeküste, denen aus deutschem Bereich mehr gegeben wurde, 
als sie später anerkennen wollten. Im Lochmittelalter kommt es teilweise zu 
einer Flucht der Ostvölker aus dem Einflußbereich des Imperiums in den der 
Kurie. F. Baethgen zeigt so in seiner Abhandlung „Die Kurie und der 
Osten im Mittelalter", wie auch der Osten nur einen Teil des Spannungsbereichs 
zwischen den beiden universalen Mächten darstellt und wie die künftige Ge- 
staltung der Verhältniße dadurch bedingt ist. Beide Forscher können ihre Dar- 
stellung z. T. mit Forschungen Brackmanns unterbauen. Zur Geschichte der 
deutschen Ostsiedlung liefert L. Au bin den grundlegenden Aufsatz (Das Ge- 
samtbild der mittelalterlichen deutschen Ostsiedlung), Sondergebiete behandeln 
R. Kötzschke (Die Siedelformen des deutschen Nordostens und Südostens in 
Volks- und sozialgeschichtlicher Bettachtung), E. Lendl (Deutsche Stadtanlagen 
im südöstlichen Mitteleuropa und ihre Erforschung), E. Maschke (Das mittel
alterliche Deutschtum in Polen) und F. Morrs (Der Adel in der deutschen 
Nordostsiedlung des Mittelalters). W. Weizsäcker unterrichtet über den 
Stand der Rechtsgeschichte, die besondere Wichtigkeit sür die Erforschung deut
scher Stadtgründungen hat, aber auch für den Bereich der ländlichen Siedlung 
vieles erhellt. Der Forschungsbericht über die Geschichte des Deutschen Ordens 
von Karl Kasiske und der Aufsatz von F. Nörig über „Wandlungen der 
Lansischen Geschichtsforschung seit der Jahrhundertwende" erweitern den Blick 
hin zu den beiden wichtigsten Faktoren deutscher Machtgeltung im Osten, nach
dem das Kaisertum seine Rolle ausgespielt hatte. E. Schwarz vertritt die 
Mundartenforschung, E. Gierach die Literaturgeschichte im Bereich der auf 
das Mittelalter ausgerichteten Ostforschung.

Der 2. Band bringt Abhandlungen zu Fragen der Ostforschung vom Aus
gang des Mittelalters bis zur Gegenwart und weiter zurückgreifende umfassende 
Forschungsberichte aus dem Bereich der Kunstgeschichte (L. Weidhaas) und 
der Landelsgeschichte (I. Papritz). Den Rahmen der politischen Geschichte 
stecken hier eine größere Anzahl von Abhandlungen ab. So behandelt Lilde- 
gard Schaeder „Die Epochen der Reichspolitik im Nordosten von den 
Luxemburgern bis zur Leiligen Allianz". Zum großen Teil auf eigenen For
schungen aufbauend, gibt sie vor allem ein fesselndes Bild der kaiserlichen Ost- 
Politik vom 14. bis 16. Jahrhundert, die wiederholt mit dem Aufsprengungs
versuch der litauisch-polnischen Allianz sich bemüht hat, die verlorene Einfluß
sphäre des Reiches wiederzugewinnen. Die Verfasserin weist darauf hin, daß, 
während die Ostpolitik des Mittelalters zu den besterforschten Gebieten der 
Geschichte zählt, im Bereich der von ihr behandelten Epoche noch mannigfache 
Fragen der Bearbeitung warten. In der Tat hat die bisherige Forschung vor
wiegend an die Geschichte der beiden deutschen Großmächte im Ostraum ange- 
knüpft; so gibt hier O. Brunner eine Darstellung des Anteils der Labs- 
burgermonarchie an der politischen Gestaltung des Südostens, F. Lartung 
behandelt das Verhältnis des preußischen Staates zu den Grundfragen der 
politischen Geschichte des Nordostens in der Neuzeit. Der gleiche Verfaßer 
zeichnet in „Die deutschen Mächte und der Osten seit Bismarck" in großen 
Zügen die deutsche Ostpolitik der neuesten Zeit, wobei er nicht, wie der Titel 
den Anschein erweckt, in den siebziger Jahren einsetzt, sondern, den Sachverhalten 
entsprechend, bei 1848. L. Kretzschmer zeigt an seinem Beispiel „Sachsen 
und der deutsche Osten", wie auch landesgeschichtliche Forschung hinführen kann 
zu den Fragen deutscher Ostpolitik und deutschen Volkstums im Osten, hier ins
besondere des Sudetendeutschtums und des Deutschtums in Polen. —

E. Benz gibt in „Luther und der Volksdeutsche Osten" eine Darstellung 
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nicht nur der Auswirkung der Reformation in den deutschen Volksgruppen, 
sondern er berührt darüber hinaus die Wirkung des Luthertums auf einzelne 
Ostvölker. Damit zeichnet er die zweite Phase der Einwirkung germanisch
deutschen Geistes auf die Völkerwelt des Ostens. Die erste lag in der Zeit 
ihrer beginnenden Eigenstaatlichkeit unter germanischer Führung (vgl. die Auf
sätze von Sappok und Koppe im 1. Band), die dritte liegt im Einfluß 
Kerders, der deutschen Romantik und Kegels auf die nationale Bewußtwerdung 
von Slaven und Magyaren, den E. Birke darstellt (Einflüsse der deutschen 
Geistesbewegung von Kerder bis Kegel auf den Osten). Der Erforschung der 
neuzeitlichen deutschen Ostsiedlung gelten Aufsätze von W. Kühn und K. G. 
Ost. Weitaus den größten Raum des Bandes aber nimmt die Erörterung der 
Volkstumsgeschichte ein. Th. Schieber gibt in „Landständische Verfassung, 
Volkstumspolitik und Volksbewußtsein. Eine Studie zur Verfassungsgeschichte 
ostdeutscher Volksgruppen" das Beispiel, wie ein in der deutschen Verfassungs
geschichte verhältnismäßig vernachlässigter Fragenkreis, nämlich der der Land
stände, in volkstumspolitischer Sicht eine erhebliche Bedeutung gewinnt und 
Wichtiges über die Entwicklung des Nationalbewußtseins auszusagen vermag. 
Diese Zusammenhänge werden aufgezeigt an der Geschichte der Landstände des 
Baltikums, Siebenbürgens und Westpreußens zur polnischen Zeit. A. Kahn 
behandelt die Polenfrage in Preußen und gibt so das Bild des Volkstums- 
kampfes auf der Gegenseite, dessen Ergänzung durch die Entwicklung der Na- 
tionalitätenfragen in der Kabsburgermonarchie in diesem Sammelwerk leider 
fehlt. Forschungsberichte aus den einzelnen Gebieten der Volkstumsgeschichte 
geben: R. Wittram für das Baltikum, A. Lattermann für das ehe
malige Polen von 1919—39, W. Wostry für das Sudetendeutschtum von 
1918—38 und I. Steinsch für Ungarn. Welche wichtigen Zusammenhänge 
die Wirtschaftsgeschichte für Volkstumsentwicklungen der letzten anderthalb 
Jahrhunderte sichtbar machen kann, beweisen die Darlegungen von W. Kot he: 
„Wirtschaftsentwicklung und Volkstumskampf der neueren Zeit im deutsch-west- 
slavischen Grenzraum" und von K. I. Seraphim: „Industrieprobleme in 
volklicher Sicht. Dargestellt am Beispiel des deutsch-polnischen Grenzraumes." 
Th. Oberländer greift mit der Darstellung: „Die agrarische Überbevölke
rung Ostmitteleuropas" über die volkspolitischen Gesichtspunkte hinaus in die 
große Zukunftsaufgabe einer notwendigen neuen Raumordnung im Osten. P. K. 
Seraphim behandelt „Deutschtum und Judentum in Osteuropa", auch ein 
Stück Wirtschaftsgeschichte des Volksdeutschtums aus besonderer Sicht.

Es liegt im Charakter solcher Sammelwerke, daß sie vollendete Abhand
lungen neben Studien, abgerundete Darstellungen neben breit angelegten For
schungsberichten bringen. Temperament und Arbeitsweise der Autoren setzen 
sich in dem Nebeneinander deutlich ab, oft steht im selben Gebiet die Schluß
folgerung des einen der des anderen gegenüber. Das gerade macht den Reiz 
aus, der den sachkundigen Leser fesselt, verspürt er doch daran, daß Wissenschaft 
etwas höchst Lebendiges ist, daß sie Mitgehen und Weiterdenken fordert. Dar
über hinaus hat das vorliegende Werk aber noch einen besonderen Wert: es 
ist zu einem Kandbuch der Ostforschung geworden, wie es vielseitiger und um
fassender sonst zunächst nicht zu finden ist. Es gibt Zeugnis von dem Er
reichten, aber es zeigt auch, was zu tun noch übrig bleibt, und dessen ist nicht 
wenig. Gerade in unseren Tagen vermittelt es die Begegnung mit der Ge
schichte unseres Volkes im Sinne eines Teilhabens an dem, was unsere Vor^ 
väter geschaffen haben, der ernsthaften Besinnung auf das, was unerreicht blieb 
und der Forderung dessen, was das deutsche Volk in der Zukunft zu leisten hat. 
So wünscht man das Buch nicht nur in die Künde der Kistoriker vom Fach, 
nicht nur unseres studentischen Nachwuchses, der hier Wegweisung für eigene
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Arbeit finden kann, sondern in die Lände aller derer, die geschichtlich gegrün
detes, auf Gegenwart und Zukunft gerichtetes Wissen um deutsche Leistung und 
deutschen Anspruch im Oftraum weiterzugeben haben, sei es in der Presse, in 
der Parteischulung und nicht zuletzt in unseren Schulen.

Memel. , L. Esau.

Die Niederlande und der Deutsche Osten. Nach Unterlagen von Kurt 
Ruhnau geschrieben und zusammengestellt von Lans Egon Wolf
ram. Veröffentlichung der Deutsch-Niederländischen Gesellschaft e. V. 
Verlag I. Kasper 8- Co., Berlin 1943.

„Was die Niederländer zusammen mit den Deutschen im Osten in der Ver
gangenheit geleistet haben, das zu zeigen ist die Aufgabe der vorliegenden 
Schrift, die sich zugleich an die Niederländer von heute wendet, die willens 
sind, in blutverbundener gemeinsamer Arbeit mit dem deutschen Volk und Reich 
die Grundmauern für ein neues, größeres und besseres Europa zu errichten, 
dessen Zukunft im Osten liegt." Mit diesen Worten wird die Aufgabe Umrissen, 
die sich die vorliegende Schrift der Deutsch-Niederländischen Gesellschaft gestellt 
hat. Die Beteiligung der Niederländer an der bäuerlichen und städtischen Kolo
nisation des Deutschen Ostens ist bereits aus zahlreichen Einzelveröffentlichungen 
bekannt, eine zusammenfassende Arbeit über die Gesamtleistung der Niederländer 
fehlte jedoch bisher.

Da die vorliegende Schrift nicht speziell für wissenschaftliche Zwecke verfaßt 
ist, sondern sich an einen breiteren Leserkreis wendet und besonders den Nieder
ländern selbst den Anteil und die Leistungen ihrer Ahnen im Osten vor Augen 
führen will, so ist sie in erster Linie auch nicht als eine wissenschaftliche Schrift 
zu werten. Die Darstellung verzichtet auf eigene Forschung und gibt in großen 
Zügen die von der Geschichtswissenschaft bisher erarbeiteten Ergebnisse wieder. 
Auch erhebt die Schrift keinen Anspruch aus eine vollständige und gleichmäßige 
Wiedergabe aller bisher von der Wissenschaft ausgezeichneten Leistungen der 
Niederländer. Trotzdem ist ihr eine wissenschaftliche Bedeutung nicht abzu- 
sprechen, denn sie spiegelt deutlich den augenblicklichen Stand der Forschung 
wieder und zeigt damit Lücken auf, die noch vorhanden sind und die Probleme, 
deren sich die Forschung in Zukunft wird annehmen müssen.

In fünf Abschnitten wird in der vorliegenden Schrift die Beteiligung der 
Niederländer an der bäuerlichen und städtischen deutschen Ostkolonisation des 
Mittelalters ausgezeichnet, die Landelsbeziehungen zwischen den Niederlanden 
und den ostdeutschen Städten, sodann die Siedlungen im Dänziger Gebiet und 
die Kolonisierung Weichsel auswärts. Den Abschluß bildet eine nur kurze Schil
derung der Zeit des Großen Kurfürsten und Friedrichs des Großen, die in einer 
weiteren Schrift der Deutsch-Niederländischen Gesellschaft behandelt wird. Der 
Schwerpunkt der Darstellung liegt somit einmal in der Schilderung der siedlungs- 
geschichtlichen Ereignisse von 1106 bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, an 
denen die Niederländer weitgehend beteiligt waren, sodann — räumlich ge
sehen — in der Aufzeigung der siedlungsgeschichtlichen und kulturellen Leistungen 
der Niederländer im unteren Weichselgebiet und in Danzig von den Zeiten 
des Deutschen Ritterordens bis zum großen Kolonisationswerk Friedrichs des 
Großen in Westpreußen.

Die klar und übersichtlich geschriebene Darstellung verdient als erste zusam
menfassende Arbeit über den Anteil der niederländischen Siedlung und Kultur
leistung im Deutschen Osten allgemeine Beachtung. Zu bedauern ist nur, daß 
die Schrift in einem zu eng gewählten Rahmen abgefaßt ist. Viele Probleme 
konnten daher oft nur in knappen Sätzen oder nur andeutungsweise behandelt 

183



werden. Es ist daher zu wünschen, daß bei einer Neuauflage dieser Schrift auch 
mehr Raum zur Verfügung gestellt wird, damit die einschlägigen Probleme 
eingehender behandelt werden können. Denn die vielseitigen hier behandelten 
Fragen sind nur dem Kenner bekannt. Da die Forschungsergebnisse meist in 
Zeitschriften und Spezialarbeiten niedergelegt sind, sind sie weiten Kreisen 
unbekannt geblieben. Die vielfach sehr knapp gehaltene Darstellung sagt oft 
nur dem Eingeweihten etwas; eine breitere Behandlung des Stoffes wäre auch 
im Interesse der Allgemeinverständlichkeit erwünscht. Ein Verzeichnis des 
wichtigsten Schrifttums wäre gleichfalls zu begrüßen.

Freilich konnten viele Fragen in dieser Schrift auch deshalb nicht behandelt 
werden, weil die Forschung hier noch zahlreiche Lücken aufweist. Erst wenn 
diese geschlossen sind, kann eine Gesamtdarstellung ein genaues Bild der sehr 
zahlreichen und engen niederländisch-ostdeutschen Beziehungen geben. Gut be
handelt ist bisher lediglich der Anteil der Niederländer an der Wiederbesiedlung 
des Deutschen Ostens, den die vorliegende Schrift auch am eingehendsten be
handelt.

Viele Fragen der Handelsgeschichte, die seit dem 16. Jahrhundert 
weit im Vordergründe stehen, harren noch der Erforschung. Es liegt hier ohne 
Zweifel eine gewisse Scheu des Historikers vor, Rechnungen, Zollisten und 
Warenstatistiken als Quellen zu benutzen. Es darf aber nicht vergessen werden, 
daß Schiffszahlen und Warenmengen, die den Umfang der niederländisch
ostdeutschen Beziehungen erkennen lassen, nur der Ausdruck der Be
ziehungen zwischen Menschen sind; an den beiden Enden der weitge
spannten Handelsbrücke mit dem komplizierten Aufbau des Handels, des 
Transports, der Versicherung usw. stehen, räumlich durch die Weiten der Meere 
getrennt, Verbraucher und Erzeuger. Die Darstellung ihrer gegenseitigen Ver
bindungen, der Abhängigkeit voneinander und ihrer gegenseitigen Beeinflussung 
aber ist die Aufgabe der Wirtschaftsgeschichte, die vielfach noch heute als 
Stiefkind in der Geschichtsforschung angesehen wird. Gerade die niederländisch
ostdeutsche Landelsgeschichte zeigt, wie sehr das tägliche Leben des ostdeutschen 
Menschen, vornehmlich der städtischen Bevölkerung, von den Niederlanden 
beeinflußt wurde. Dieser Einfluß erstreckte sich auf Meinung und wissenschaft
liche Ansicht, auf Küche und Kleidung, Sitte, Mode und Geschmack. Auch über 
den wenig bekannten Anteil der Friesen im frühen deutschen Ostseeverkehr 
ließen sich noch aufschlußreiche Feststellungen treffen.

Große Lücken weist auch die Erforschung der Agrarentwicklung 
des Deutschen Ostens auf. Der Ostseehandel war der Grundstock des 
holländischen Handels und übertraf an Intensität, an Zahl der beschäftigten 
Menschen und Fahrzeuge alle übrigen Zweige der holländischen Wirtschaft. 
Die engen Handelsbeziehungen verursachten eine Intensivierung der Agrar- 
wirtschaft in den deutschen Ostgebieten, wobei die niederländische Landwirtschaft, 
Gemüse- und Gartenbau und besonders die Milchwirtschaft als Vorbild dienten.

Greifbarer ist der Einfluß der Niederlande in der Kunst und im 
Bauwesen festzustellen. Die vorliegende Schrift hat namentlich für Danzig 
einen guten Überblick über die Leistung niederländischer Baumeister und Künstler 
gegeben, die der alten deutschen Hansestadt ein typisch niederdeutsches Gepräge 
gaben. Was aber in bezug auf Danzig in dieser Schrift gezeigt wird, ließe sich 
auch für andere ostdeutsche Städte feststellen. Diesen niederländischen Einfluß 
zeigen sämtliche deutsche Städte bis nach Narva hinauf, sowohl an den reprä- 
sentativen großen Stadtbauten wie an den Bürgerhäusern, an der Außen- wie 
Innenarchitektur. Infolge der engen Wirtschaftsbeziehungen mit den Nieder
landen wuchs auch auf dem flachen Lande zusehends der materielle Wohlstand 
und fand seinen äußeren Ausdruck in den Herrenhäusern, bei denen in zuneh-

184



mendem Maße statt Holz und Stroh Ziegeln und Dachsteine benutzt wurden, die 
man in ganzen Schiffsladungen aus Holland einsührte. Delfter Porzellan und 
Kachelöfen konnten auch in zahlreichen Bürgerhäusern angetroffen werden.

Nicht minder nachhaltig war der Einfluß der Niederlande auf die ge
werbliche Wirtschaft des Nordostens. Der technische Fortschritt in der 
gewerblichen Produktion beruhte, wie Sombart gezeigt hat, seit Beginn der 
Neuzeit auf der Mühlenindustrie und den Hammerwerken. Die Träger dieser 
technischen Entwicklung des Gewerbes waren jedoch die Niederländer, die es 
verstanden, Wind und Wetter in den Dienst der Technik zu stellen. Noch vor 
wenigen Generationen bestimmten zahlreiche „holländische" Windmühlen weit
gehend das äußere Bild der ostdeutschen Landschaft. Noch ausschließlicher war 
der Einfluß der Niederländer im Schiffbau. An zahlreichen deutschen Ostsee
plätzen, von Lübeck bis Windau und Reval hinauf 'waren niederländische 
Schiffszimmerleute und Bildhauer tätig. Aber auch im Buchdruck, in der Buch
binderei, in der Möbeltischlerei, im Böttcherhandwerk, in der Textilindustrie 
usw. waren die Niederlande Vorbild.

Der Einfluß der Niederlande auf die Ausbildung des modernen 
Staatswesens, insbesondere des Staatshaushalts und der staatlichen 
Wirtschaftspolitik im Zeitalter des Merkantilismus, darf ebenfalls nicht als 
gering veranschlagt werden. Auch hierüber liegen bereits zahlreiche Veröffent
lichungen vor. Ein Beispiel hierfür ist der brandenburgisch-preußische Staat. 
Alle bedeutenden Staatsmänner, so Gustav Adolf, der Große Kurfürst, Herzog 
Jakob von Kurland und Peter der Große sahen in den Niederlanden das 
Vorbild für ihren Staat. Was aber für diese Staatsoberhäupter Vorbild war, 
galt auch in gleicher Weise für die Reeder und Schiffer, für Gutsherren und 
Gärtner, für Kaufleute und Handlungsgehilfen, für viele Handwerker und 
Staatsmänner: über zwei Jahrhunderte lang waren die Niederlande für alle 
diese Vorbild und hohe Schule. Sie beherrschten Ideen und Lehr- 
meinungen, ehe die französische Aufklärung und der englische Wirtschafts
liberalismus an Stelle des niederländischen kulturellen und wirtschaftlichen 
Einflusses traten.

Königsberg (Pr). W. Eckert.

Carl Hinrichs, Friedrich Wilhelm I. König in Preußen. Eine Biographie.
Jugend und Aufstieg. Hamburg (Hanseatische Verlagsanstalt) 1941, 
3 Bll. u. 718 S. 8°.

Seitdem Ranke in seiner Preußischen Geschichte und Dropsen in seiner 
Geschichte der Preußischen Politik nach erstmaliger Eröffnung der preußischen 
Archive das Bild des so lange verkannten Vaters Friedrichs des Großen in 
seiner grundlegenden Bedeutung für das Werden des Preußischen Staates mit 
Meisterhand gezeichnet hatten, war die Forschung nicht müde geworden, seinem 
Wirken, besonders auf dem Gebiet der innern Politik, immer wieder nach- 
zugehen. Neben vielen anderen sei hier nur an die grundlegenden Arbeiten 
Schmollers, Lintzes und Krauskes erinnert. Je mehr aber der Umfang des 
veröffentlichten Aktenmaterials zunahm, je sorgfältiger die einzelnen Zweige der 
Regierungstätigkeit Friedrich Wilhelms I. untersucht und dargestellt wurden, 
um so stärker erwuchs zunehmend der Wunsch nach einer umfassenden Biographie 
des Königs, die ihn in seinem ganzen eigenständigen Menschentum, zugleich aber 
auch in seiner Verknüpfung mit seiner Zeit und Umwelt darstellen sollte. Dieser 
Aufgabe hat sich nun Carl Linrichs gewidmet, und seine bisherige amtliche 
Tätigkeit an den Archiven von Berlin und Königsberg bot ihm die Möglichkeit, 
auf breitester quellenmäßiger Grundlage zu arbeiten. Als erste Frucht lang
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jähriger, umfassender Forschung liegt jetzt der erste Band vor, der das Werden 
des Kronprinzen bis zum Regierungsantritt zum Gegenstand hat und durch 
seinen Umfang zu dem Zweifel berechtigt, ob für die Darstellung des Wirkens 
des Königs der geplante zweite Band genügen wird. Aber diese Zu- 
kunstssorgen können der Würdigung des bisher Geschaffenen keinen Eintrag tun.

Rein äußerlich betrachtet, scheint der vorliegende Band eine Geschichte des 
ersten preußischen Königs (Friedrichs I.) zu enthalten, die wir in dieser Aus
führlichkeit — auch trotz Droysens Band IV, 1 — nicht besitzen. Während aber 
bei Dropsen, und so auch schon bei Ranke, die Geschichte Friedrichs I. in ihrer 
eigenständigen Bedeutung als Stufe der Entwicklung des Preußischen Staates 
— sei es unter positiver Wertung (Ranke), sei es unter herber Kritik (Drop
sen) — dargestellt wird, setzt L. die ganze Periode von 1688—1713 echt biogra
phisch in die engste Verbindung mit dem Werden seines Leiden, „dessen 
Schilderung bei seinem früh abgeschlossenen und festen Charakter eine besonders 
breite Behandlung erfordert". Ein Blick in das Politische Testament des 
späteren Königs von 1722 zeigt denn auch, wie berechtigt L.'s Standpunkt ist. 
Man könnte seinen ersten Band geradezu als einen Kommentar zum Politischen 
Testament im weitesten Sinne bezeichnen.

Das bedingt nun, daß nicht nur das Lof- und Staatsleben des ersten 
preußischen Königs, im besonderen die engere Erziehung des Kronprinzen, mit 
liebevoller Kleinmalerei geschildert wird, sondern daß „die ganzen außen- und 
innenpolitischen, geistigen und kulturellen Bezüge" der Zeit, die „gewaltigen 
Umwälzungen und Neubildungen in Europa" zur Sprache kommen, immer im 
Linblick darauf, wie weit sie den frühreifen und zugleich so eigenwilligen 
Knaben und Jüngling schon in jungen Zähren haben Erfahrungen sammeln 
lasten und ihn — oft genug im Sinne des Gegensatzes — geformt haben. Diese 
Art von Darstellung barg zwei Gefahrenmomente, denen auch L. nicht ganz ent
gangen ist: Die Gestalt des Vaters konnte bei solcher Schau naturgemäß 
nicht den eigentlichen Mittelpunkt bilden; immerhin bedauert es der Leser, über 
L.'s Stellung zu Friedrich I. — vielleicht mit aus diesem Grunde — nicht ganz 
zur Klarheit zu kommen, wenn auch im allgemeinen Droysens abwertende 
Kritik von Einfluß gewesen zu sein scheint. Anderseits lag die Versuchung nahe, 
bei der Schilderung der allgemeinen, insbesondere der europäischen Verhältniße 
gelegentlich doch die vorgezeichnete Grenze der biographischen Einordnung zu 
überschreiten. Das ist — vorzugsweise bei den militärischen und politischen Vor
gängen des Spanischen Erbfolgekrieges — gelegentlich geschehen; Freude an dem 
Stoff und Schwelgen in dem überreich zufließenden neuen Material lasten das 
erklärlich erscheinen, lenken aber bisweilen von dem biographischen Wege ab.

Aber, das sei ausdrücklich betont, die Lesbarkeit des Buches hat darunter 
durchaus nicht gelitten. Trotz des großen Umfangs liest man den Band von 
Anfang bis zu Ende mit Spannung und legt ihn aus der Land in der sichern 
Erwartung, daß sich die Schilderung des Werkes des Mannes und Königs 
organisch aus der Darstellung seiner Iugendentwicklung ergeben wird. Nichts 
ist langweilig in diesem Buch; wie bei Franz Schubert gibt es hier mitunter 
„himmlische Längen", die den eigentlichen Rahmen zu sprengen drohen und 
die man doch nicht misten möchte; ich denke dabei etwa an manche Schlachten- 
schilderungen (z. B. Malplaquet) oder ganz besonders an das aufschlußreiche 
Kapitel „Die Begegnung mit der Reformbewegung des Pietismus". Rein 
biographisch scheint mir die Gestaltung der Knabenzeit am besten gelungen zu 
sein. Ich hoffe nicht mißverstanden zu werden, wenn ich das Buch, einmal 
bloß als Lektüre für den geschichtlich und psychologisch interessierten Laien ge
dacht, weit über einen bekannten neueren Roman stelle, der in das Werden 
und Wesen des Menschen Friedrich Wilhelm I. einzudringen versucht. Dem 
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Letztgesagten entspricht es, daß der Stil nicht eigentlich durch die großen 
klassischen Vorbilder Ranke und Dropsen bestimmt ist. Eher könnten Otto 
Hintze und Erich Marcks in dieser Beziehung Pate gestanden haben; ist H. doch 
auch jenem in der Sachgebundenheit der Darstellung, diesem in der Kunst der 
psychologischen Durchdringung gefolgt und beiden in persönlicher Verehrung 
ergeben. Wie dem auch sein mag, das durchaus ursprüngliche Erzählertalent des 
Verfassers bleibt jedenfalls unbestritten.

Das gesamte umfangreiche Material an gedruckten Quellen und an Dar
stellungen ist vollständig herangezogen und mit kritischer Besonnenheit verwertet. 
Darüber hinaus hat aber H. in weitestem Umfang ungedrucktes, zum Teil über
haupt noch nicht benutztes Material zu Grunde gelegt, das ihn instand setzt, 
sowohl die außen- und innenpolitischen Vorgänge, wie die persönliche Entwick
lung des Kronprinzen in vielfach neuem Lichte zu zeigen. Dazu gehören neben 
anderen wichtigen Akten aus verschiedenen Archiven vor allem die Berichte 
Grumbkows aus dem Hauptquartier des Herzogs von Marlborough im Ber
liner Geheimen Archiv, die Berichte der hannoverschen Diplomaten von Ilten 
und Heusch im Staatsarchiv Hannover und des holländischen Gesandten Baron 
von Lintelo im Neichsarchiv im Haag. Die Geschichtsforschung Ostpreußens 
wird es vorzugsweise interessieren, daß wertvollste Aufschlüsse über die Jugend- 
entwicklung Friedrich Wilhelms das Fürstliche Lausarchiv in Schlobitten 
beigesteuert hat, so vor allem die bisher unbekannte Fortsetzung der Tagebücher 
seines Erziehers Rebeur von 1700—1703. Die im Anhang auf 38 Seiten ge
gebenen Nachweisungen lassen erkennen, was die Arbeit im einzelnen dem 
neuen Material verdankt. Leider fehlen sie für das interessante Kapitel über 
den Pietismus, werden allerdings für eine ausführliche Monographie über den 
Gegenstand verheißen, der man mit Spannung entgegensehen kann.

Eine Reihe sorgfältig ausgewählter Abbildungen, überwiegend nach zeit
genössischen Porträts, darunter 7 Erstveröffentlichungen, bilden eine erwünschte 
Ergänzung des Textes. Druckbild und Papier hätte man sich im Hinblick auf 
den Gegenstand und seine Gestaltung aufwendiger gewünscht. Hoffentlich 
erlaubt dem Verfasser die Kriegszeit und seine neue, akademische Tätigkeit, uns 
die erwartete Fortsetzung des so hoffnungsvoll begonnenen Werkes in nicht zu 
ferner Zeit zu bescheren.

Königsberg (Pr). Bruno Schumacher.

Kurt Kaminski, Verfassung und Verfassungskonflikt in Preußen 1862— 
1866. Ein Beitrag zu den politischen Kernfragen von Bismarcks Reichs
gründung. Schriften der Albertusuniversität. Hrsg. vom Königsberger 
Universitätsbund. Geisteswissenschaftliche Reihe Bd. 13. Osteuropa-Ver
lag, Königsberg (Pr). Berlin 1938, 127 S.

Der Verfasser, ein Schüler von Ritterbusch, breitet in seiner 1936 abge
schlossenen Abhandlung das Material zur Geschichte des Verfassungskonfliktes 
nochmals aus. Neue Tatsachen oder Gesichtspunkte ergeben sich für den 
Historiker dabei nicht. Der Konflikt, letztlich heraufbeschworen durch die Blind
heit der preußischen Regierung gegenüber dem Kompromißcharakter einer konsti
tutionellen Verfassung überhaupt, rührt an die Frage nach der „Wirklichkeit" 
des Staates, nach dem Träger der Souveränität. In eingehender Darstellung 
wird der Weg der streitenden Parteien aufgezeigt bis zu Bismarcks „Lücken- 
theorie", die aus der offenbaren Unmöglichkeit einer konstitutionell-verfassungs
mäßigen Lösung entspringt. Damit erweist sich — was auch die frühere Ge
schichtsschreibung schon anerkannte — das die „tatsächlichen Machtverhältnisse" 
in der Politik entscheiden und nicht etwa staatsrechtliche Abmachungen irgend
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welcher Art. Auch die Bitte um Indemnität bewirkt keine Wiederherstellung 
früherer Zustände, denn sie zwingt schließlich auch die Opposition ins Gefolge 
der staatlichen Machtpolitik. — Eine neue Seite sucht der Verfasser dem Stoff 
abzugewinnen dadurch, daß er die Maßstäbe der neuen Staatsrechtslehre an 
dieses Ereignis legt, das er als den historischen Moment sieht, in dem der bis 
dahin verhüllte „Dualismus zwischen Gesellschaft und Staat und der Widersinn 
einer diesen fundamentalen Gegensatz verschleiernden konstitutionellen Ver
fassung" sichtbar werden. Damit werden die Ereignisse in Preußen zum „Pa
radigma für die innerdeutsche politische Situation des 19. Ihdts.". Kenn
zeichnend für diese Betrachtungsweise ist nun eine gewisse Paradigmatische Ein
engung des geschichtlichen Blickfeldes, die Projektion der wirkenden Kräfte gleich
sam in eine Ebene, die ihre Tiefe und Breite nicht mehr in Erscheinung treten 
läßt. So verengt sich die Sicht der innerpreußischen Entwicklung von den Re
formen Steins und Hardenbergs bis zum Leereskonflikt in einen Kampf 
zwischen autoritärem Staat und bürgerlicher Gesellschaft, wobei die umfassendere 
Auseinandersetzung um den Einbau des Volkes in den Staat außer acht bleibt. 
So erscheint das Jahr 1848 nur unter dem Blickpunkt der Verfafsungsfrage, 
während die Einigungsfrage aus dem Spiel bleibt. Bismarck wird einmal 
schlechtweg als „der Vollstrecker der politischen Lehre Hegels" bezeichnet, wovon 
der Kanzler selber sicherlich nichts hätte wissen wollen. — Der interessanteste 
Teil der Arbeit ist das Schlußkapitel: „Auswirkungen des Verfassungskonfliktes 
auf Staatsrecht und Staatsrechtslehre in Deutschland." Hier beschäftigen den 
Verfasser die sich an den Konflikt anknüpfenden Auseinandersetzungen über die 
Grundlagen und den Wirklichkeitsgehalt der konstitutionellen Verfassung. 
Einzig Laband hat in seinem „Budgetrecht" Folgerungen aus den vorher
gehenden Ereignissen gezogen, indem er eine Theorie entwickelte, die das Be
willigungsrecht des Parlaments auf die bloße Budgetfeststellung beschränkt. 
Dem Opportunismus dieser Auswertung gegenüber steht die Haltung der 
liberalen Staatsrechtslehre, die vor dem Faktum der Konfliktslösung die Segel 
streicht und ihre eigene Zuständigkeit in diesem Fall von „Politik" leugnet. 
Liberale Befürchtungen vor einer Wiederholung spielen bis in einzelne Be
stimmungen der Weimarer Verfassung hinein eine Rolle. Die Wendung der 
Nationalliberalen führt zu dem Versuch ihrer Staatsrechtslehre, den Staat zu 
„naturalisieren", d. h. zu einem Positivismus, der mit einem voraussetzungs- 
losen, unpolitischen Allgemeinbegriff des Staates operiert (Laband, G. Iellinek, 
v. Giercke). — Der Verf. weist hier auf die Notwendigkeit hin, den geistigen 
und politischen Hintergrund solcher überkommener Anschauungen aufzudecken, 
weil es gilt, sie auf ihren Wert- und Wirklichkeitsgehalt für eine national
sozialistische Staatsrechtslehre zu überprüfen. Im Hinblick auf dieses Anliegen 
ist es um so mehr zu bedauern, daß das Schlußkapitel diese Untersuchung nur 
mehr summarisch und ohne wirkliche Klärung der Begriffe vollzieht.

Memel. L. E s a u.

Hans Urbanek, Die frühen Flachgräberfelder Ostpreußens. Schriften der 
Albertus-Universität. Geisteswissenschaftliche Reihe, Band 33. 226 Seiten 
mit 8 Abbildungen und 31 Tafeln. Ost-Europa-Verlag, Königsberg (Pr)/ 
Berlin 1941.

Zm vorgeschichtlichen Schrifttum spielen gewisse Flachgräberfelder der 
späten Bronze- und frühen Eisenzeit Südostpreußens eine bemerkenswerte Rolle. 
Die dort gefundene Irdenware zeigt mancherlei Übereinstimmungen mit der 
Tonware der westlich benachbarten sog. Lausitzer Kultur, für die außerdem 
Flachgräberfelder kennzeichnend sind. Damit stand die Frage der Volks
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Zugehörigkeit zur Erörterung. Dieser ebenso schwierigen wie wichtigen Aufgabe 
ist die Arbeit des Verfassers in der Hauptsache gewidmet. Nach einer Ein
leitung über die Geschichte der Forschung und Aufgabe der Arbeit werden die 
Funde im einzelnen behandelt. Wichtig ist der Hinweis auf den großenteils 
mangelhaften Erhaltungszustand der aus älteren Grabungen stammenden Ge
fäße, ihre lückenhafte Beschriftung und die Unzulänglichkeit der Grabungs
berichte, die die Auswertung nur eines Bruchteils der Funde gestatten. Neben 
den Funden der zahlreichen kleineren Gräberfelder werden die 3 großen Gräber
felder in Woritten, Kr. Allenstein, Bischofsburg I, Kr. Rößel und Pustnick, 
Kr. Sensburg mit ihrem reichen Fundstoff besonders beschrieben. Auf Grund 
der formenkundlichen Untersuchung und unter Auswertung geschlossener Funde 
nach der Arbeitsweise von Kersten kann Urbanek zwei Fundgruppen unter
scheiden. Die schichtenkundliche Untersuchung ergibt zwar keine Anhaltspunkte 
für ihre zeitliche Reihenfolge, doch hilft hier ein Vergleich mit entsprechenden 
Funden aus dem Hügelgrab 2 von Workeim, Kr. Heilsberg, weiter. Danach 
gehört die erste Gruppe mit vorwiegend bauchigen Töpfen und Tassen in die 
Zeit von etwa rund 1000—500, die zweite mit zahlreichen rundbodigen Ge
fäßen und Schalen der Zeit von etwa 500—100 v. Ztw. an. Von großer Wich
tigkeit ist dabei die Feststellung der gleichen Verbreitung beider Gruppen, was 
aus der Verbreitungskarte auf Tafel 27 hervorgeht. Ein Vergleich mit der 
Verbreitung der gleichzeitigen westmasurischen Hügelgräber (nach Engel) auf 
Tafel 28 zeigt dasselbe Bild. Da ferner in diesen Hügelgräbern im wesent
lichen der gleiche Fundstoff erscheint wie aus den Flachgräberseldern, schließt 
der Verfasser hieraus wohl mit Recht auf die Zugehörigkeit zur gleichen (west
masurischen) Kulturgruppe.

Eine Gegenüberstellung des Formenvorrats der Irdenware der Lausitzer 
Kultur und der frühen Flachgräberfelder Ostpreußens läßt wesentliche Unter
schiede erkennen, weshalb ein volkstumsmäßiger Zusammenhang, ja selbst ein 
großer kultureller Einfluß seitens der Lausitzer Kultur nicht anzunehmen sei. 
Wird man demnach auch völkische Zusammenhänge leugnen müssen, so kann ich 
mich dem Eindruck einer merklichen Beeinflussung durch die Lausitzer Kultur 
nicht entziehen. Das geht wohl aus den vorhandenen Gemeinsamkeiten aus
reichend hervor. Deswegen bleibt aber der erstmals überzeugend geführte 
Nachweis wesentlicher Unterschiede und mit ihm eine entsprechende völkische 
Auswertung durchaus zu Recht bestehen. Wir können also mit Urbanek in den 
frühen Flachgräberfeldern den Niederschlag eines Teiles der westmasurischen 
Kulturgruppe sehen, die offenbar die Grundlage der späteren galindischen 
Stammeskultur der Altpreußen bildet. Die Zunahme des Fundstoffes zu Be
ginn des 1. Jahrtausends v. Ztw. wird durch eine Einwanderung westbaltischer 
Volksteile aus dem Weichselmündungsgebiet erklärt, die dem Druck der Früh- 
germanen auswichen. Das bleibt vorläufig eine Arbeitsannahme, die aber 
manches für fich hat. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß 
Urbanek unabhängig von mir meine Auffassung von einer baltischen Bevölke
rung in Westpreußen und Ostpommern zur älteren Bronzezeit geteilt hat. Mein 
Studienkamerad Urbanek hat den Druck seiner Arbeit nicht mehr erlebt. Über 
seinen Heldentod und sein Schaffen, aus dem er zum Schaden unserer Forschung 
so jäh gerissen wurde, berichtet Prof v. Richthofen im Vorwort in dankbarem 
Gedenken.

Königsberg (Pr). L. Kilian.
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Walter Schätze!, Das Reich und das Memelland, das politische und 
völkerrechtliche Schicksal des deutschen Memellandes bis zu seiner Heim
kehr. Forschungen des Deutschen auslandswissenschaftlichen Instituts, 
herausqeaeben von Pros. Dr. F. A. Six, Abteilung: Reich und Europa 
Bd. 2, Berlin 1943, 370 S.

Einen abschließenden Bericht über das Geschick des Memellandes, „ge
sehen mit den Augen des historisch denkenden Völkerrechtlers", will Sch. geben, 
um den heldenhaften Kampf, den die Bewohner des Memelgebietes bis zum 
Siege für ihr Deutschtum geführt haben, in der Erinnerung festzuhalten. Diese 
Absicht bestimmt den Charakter des Buches. Es erschließt weder historisches 
Neuland durch Bearbeitung neuer oder durch Verarbeitung bekannter Quellen 
unter neuen historischen Gesichtspunkten, noch schöpft es das reiche Anschauungs
material aus, das die kurze Sondergeschichte des Memelgebietes von 1919 bis 
1939 für Völkerrecht, Staatstheorie und Staatsrecht liefert. So ist es weder 
eine historische noch eine rechtswifsenschaftliche Untersuchung, sondern eben ein 
abschließender, zusammenfassender Bericht, eine Art der Darstellung, die im 
juristischen Schrifttum ungewöhnlich ist und naturgemäß die Gefahr des Ab- 
gleitens ins Journalistische mit sich bringt. Nur wer die wissenschaftlichen 
Probleme, Streitfragen und Einzelheiten so beherrscht wie der Verf., durfte es 
wagen, eine solche zusammenfassende Darstellung zu geben. Dabei werden die 
zahlreichen rechtswissenschastlichen Fragen in einer dem Nichtjuristen zugäng
lichen Weise angeschnitten und beantwortet, ohne daß dabei der Verf. so in die 
Tiefe der Theorie und theoretischen Diskussion ginge, daß der Laie am Folgen 
gehindert wäre. Trotz dieser wissenschaftlichen Zurückhaltung tritt überall die 
Gewissenhaftigkeit echt wissenschaftlicher Haltung deutlich hervor, die die Proble
matik historischer Urteile und die ganze Schwere rechts- und staatstheoretischer 
Fragen kennt und durchdacht hat.

Das 1. Kapitel bringt eine geschichtliche Rückschau zweiter Land über die 
Gewinnung des Landes in vorstaatlicher Zeit und seine Bevölkerungsbewegung 
bis zur Gegenwart, seine wirtschaftliche und kulturelle Lage als Bestandteil 
des Ordensstaates, Preußens und des Reiches bis mit der im 2. Kapitel ge
schilderten Abtrennung vom Reich das Sonderschicksal des Landes beginnt, über 
die Zeit des Kondominiums der Alliierten, den litauischen Gewaltstreich im 
Jahre 1923 zur Memelkonvention von 1924. Das 3. Kapitel berichtet von der 
Zeit der Fremdherrschaft, in der zunächst bis 1931 der Kampf ums Deutschtum 
noch in den Formen des Rechts, dann gegen Gewaltakte und Terror geführt 
werden mußte, bis von 1935 an eine Art Waffenstillstand und ein allmähliches 
Resignieren Litauens eintrat. Das 4. Kapitel schildert die Leimkehr, das 
5. Kapitel das vorläufige Ende der staatlichen Selbständigkeit Litauens. Ein 
umfangreicher Anhang bringt Arkunden, ein Verzeichnis der zur Wiederein
gliederung des Memellandes ergangenen Vorschriften, eine Zeittafel, ein aus
führliches Schrifttumsverzeichnis, Namen-, Autoren- und Sachverzeichnis und 
3 Karten.

Im ganzen hat sich der Verf. mit dieser, der Allgemeinheit zugänglichen, 
fesselnden Darstellung ein großes Verdienst erworben, wobei besonders zu be
merken ist, daß durch die Skizzierung der historischen, rechts- und staatstheoreti- 
schen Fragen und die zahlreichen Literatur- und Quellenhinweise auch der 
Wissenschaft der Zugang zu tieferer Forschungsarbeit wesentlich erleichtert ist. 
Man möchte dem Buch vom Leldenkampf der MemeAänder recht viele Leser 
wünschen.

Königsberg (Pr). Reinhold Lorneffer.
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Wilhelm Sahm, Geschichte der Stadt Labiau. Im Auftrage der Stadt 
geschrieben, herausgegeben von der Stadtverwaltung Labiau. 1942. 
458 S.

Die Geschichte der ostpreußischen Städte ist bisher sehr vernachlässigt worden. 
Die Menge der Arbeiten ist zwar groß, doch gibt es nur wenige Stadtgeschich
ten, die allen Ansprüchen der Wissenschaft genügen. Bereits die Geschichten der 
Städte Creuzburg und Friedland von Sahm mußten rühmlich genannt werden. 
Nun hat der Verfasser eine Geschichte der Stadt Labiau hinzugefügt, die ihre 
Vorgängerinnen bei weitem übertrifft, nicht allein dem Umfang nach, und als 
eine reife Leistung bezeichnet werden muß. Ein umfangreicher Stoff, geschöpft 
aus den Akten der Stadtverwaltung, dem Staatsarchiv Königsberg (der Laupt- 
quelle) und dem Geheimen Staatsarchiv in Berlin-Dahlem ist, unter Benutzung 
der bereits vorliegenden Einzeluntersuchungen, zu einer von Anfang bis zu Ende 
gut lesbaren Darstellung verarbeitet worden. Die Gründung der Stadt (1642) 
gab den Anlaß zur Veröffentlichung dieser Arbeit. Die Darstellung greift 
jedoch weit über dieses Jahr zurück bis zu jenen Zeiten, wo die Stelle, an der 
heute Labiau steht, mit Eis, Wasser oder Urwald bedeckt war, bis dann, schon 
in der frühen Ordenszeit, eine altpreußische Siedlung Labiau und bald darauf 
eine Ordensburg genannt wird. Vom 13. zum 17. Jahrhundert hatte der Orr 
Labiau bereits eine lange Geschichte erlebt, ehe er zur Stadt erhoben wurde. 
Man darf sogar sagen, daß diese Jahrhunderte bedeutsamer sind als die späte
ren drei Jahrhunderte der Stadt. Für den Deutschen Orden war die Burg 
Labiau, an der Deime nahe dem Kurischen Lass gelegen, eine wichtige Etappe 
zu den vorgeschobenen Burgen an der Memel. Zur Komturei Ragnit hat das 
Gebiet von Labiau daher zur Ordenszeit gehört. Ferner aber lag Labiau an 
der großen Binnenwasserstraße, die von der Memel und durch die Deime und 
den Pregel nach Königsberg, von dort über das Frische Lass nach Danzig 
führte. Eine preußische Siedlung (bereits 1258 genannt) ging voraus, aber der 
Aufstieg und die Bedeutung des Ortes beginnt doch erst, seitdem 1372 zuerst 
ein Krüger vor der Burg angesetzt wurde. Aus den Krügen vor der Burg 
entstand die „Lischke" Labiau, bereits eine Vorstufe der Stadt, die als größte 
Zollstelle an der vorher genannten Wasserstraße gerade zur Blütezeit des 
Memelhandels im 16. und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts besondere 
Bedeutung erlangte. Mit dem Einbruch der Russen in Litauen (1655) war diese 
Blüte für immer dahin. Man darf also sagen, daß Labiau Stadt wurde in 
einem Augenblick, als die Bedeutung des Ortes schon zurückging. In dem
selben Nordischen Kriege, in den auch Preußen einzutreten gezwungen war, 
wurde im Jahre 1656 jener Vertrag von Labiau zwischen dem Großen Kur
fürsten und Schweden abgeschlossen, der Preußen zu einem unabhängigen 
Staate gemacht hat. Nach der unruhigen Zeit des Werdens tritt die Ge
schichte Labiaus in einen ruhigeren Fluß. Dank der sorgsamen Verarbeitung 
des vergleichsweise reichhaltigen Materials sind jedoch auch die folgenden Ab
schnitte nicht öde, sondern reich an Einzelheiten des kulturellen und wirtschaft
lichen Lebens, des Kirchen- und Schulwesens, des Handwerks und Handels, 
namentlich der gesamten städtischen Verwaltung. Politische Bewegungen und 
Kriegsereignisse beleben das Bild dieser ostpreußischen Kleinstadt, die auch als 
Mittelpunkt von Verwaltungsbezirken, seit dem 16. Jahrhundert eines Haupt
amtes, später eines Domänenamtes, dann eines Kreises für die nähere und 
weitere Umgebung von Bedeutung gewesen ist. Die Stadtgeschichte greift daher 
bisweilen über die Enge des Stadtgebietes weit hinaus, sie betrachtet Labiau 
nicht an sich, sondern als Teil der Landschaft Labiau. Zahlreiche Bilder (unter 
denen man nur einen Plan der heutigen Stadt vermißt), ein Urkundenanhang 
und zahlreiche Quellen im Text beleben die Darstellung. Nicht ganz befriedigend 
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ist der Umschlag. Hier vermißt man einerseits den Namen des Verfassers, 
anderseits wären die Jahreszahlen: 1642—1942, bester fortgefallen, denn sie 
geben vom Reichtum des Buches keinen richtigen Begriff. Der Stadt Labiau 
ist dafür zu danken, daß sie in schwerer Kriegszeit dieses gut gedruckte Buch 
herausgebracht hat, dem wegen seiner Gediegenheit und Frische wohl nur 
wenige ostpreußische Stadtgeschichten an die Seite gestellt werden können.

Z. Zt. im Felde. Kurt Forstreuter.

Heinz Pinkow, Geologie und Böden im Gebiet des Narew-Sandrs 
(Südostpreußen). — Schriften der Albertus-Universität. Lerausgegeben 
vom Oftpreußischen Hochschulkreis. Naturwissenschaftliche Reihe, Band V. 
Osteuropa-Verlag Königsberg (Pr) und Berlin 1942. 72 Seilen, 2 Kar 
tenbeilagen. Zahlreiche Abb. i. Text und auf 2 Texttaf.

Verfasser hat es dankenswerterweise unternommen, den Narew-Sandr, der 
teils dem alten Reichsgebiet, teils Neusüdostpreußen (Neg.Bezirk Zichenau) an- 
oehört, geologisch und bodenkundlich durchzuarbeiten. Er verfolgte dabei den 
Zweck die geologischen und bodenkundlichen Verhältniße des „Kurpenlandes" 
mit seinen weiten Sandflächen, Dünenzügen und Flachmooren unter besonderer 
Berücksichtigung bodenkundlicher Gesichtspunkte zu untersuchen, um damit von 
geologischer Seite aus die Leistungsmöglichkeiten für die wirtschaftliche Er
schließung dieses neuen Gebietes festzustellen. Der erste, die Geologie des Ge
bietes umfassende Abschnitt gibt zunächst einen morphologisch-hydrographischen 
Überblick, behandelt sodann die Gesteinsbildungen des Gebietes und schließt mit 
Fragen der Diluvialgeologie, insbesondere bezüglich des Verlaufs der End
moränen und Kerbspuren, sowie des Zusammenhanges dieser Erscheinungen 
mit der Tektonik des Untergrundes.

Der zweite Abschnitt behandelt die Böden des Gebietes, die Bedingungen 
der Bodenbildung und die Untersuchung der Bodenproben. Am Schluß gibt 
Verf. der Meinung Ausdruck, daß zur Ausschaltung des verbreiteten Flug
sandes und vom wirtschaftlichen Standpunkt aus eine Aufforstung dieser Ge
biete, vor allem der offenen Dünengebiete, aber auch der meisten Flachböden zu 
erstreben ist, während an den flachbödenreichen Rändern der Talauen auch die 
Einrichtung gemischter Wirtschaften in Frage käme, die sich vorwiegend auf 
Viehzucht stützen und nebenbei — durch die anfallenden' Mengen von Stall
dung — in der Lage wären, nach und nach Flachböden zu kultivieren.

Ein Schrifttumsverzeichnis schließt die Arbeit. Die beiden beigegebenen 
Karten sind eine agrogeologischs Übersichtskarte und eine Löhenschichtenkarte.

Die Ausarbeitung des Verf. gibt einen guten ersten Überblick über das 
Gebiet, dem sich in Zukunft Spezialarbeiten über Einzelfragen anschließen 
müssen.

Königsberg (Pr). K. Andree.

Georg Blohm, Siedlung und Landwirtschaft im Reichsgau Dauzig-West- 
Preußen. In: „Die wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten in den ein
gegliederten Oftgebieten des Deutschen Reiches", Bd. 4. Deutsche Land
buchhandlung. Berlin 1942.

Auf knapp 43 Seiten gibt der früher in Danzig, jetzt in Posen tätige Be
triebslehrer Pros. Blohm ein anschauliches Bild von der Landwirtschaft und 
den Siedlungsbedingungen des Reichsgaues Westpreußen. Ausgehend von den 
besonderen Klima- und Bodenverhältnissen Westpreußens schildert er im einzelnen 
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die Feldwirtschaft mit ihrem durch das ausgesprochene Kontinentalklima 
bedingten vorherrschenden Ackerbau, in welchem wieder dem Getreidebau und 
dem Lackfruchtbau, insbesondere dem Kartoffelbau die ausschlaggebende Rolle 
eingeräumt ist. Daneben spielt aber auch der Zuckerrübenbau sowie der Anbau 
von Leguminosen, Ölfrüchten und Faserpflanzen eine beachtliche Rolle. Da der 
größere Teil der Provinz grünlandarm ist, ist der V i e h w i rts ch aft in weitem 
Amfang Form und Richtung vorgeschrieben. Sie bildet neben Brennereien und 
Stärkefabriken den Lauptveredelungszweig. In den bäuerlichen Betrieben liegen 
die Bedingungen für die Schweinemast besonders günstig; aber auch eine 
leistungsfähige Rindviehhaltung, neben Milchviehhaltung besonders auch Rinder
mast, läßt sich bei vorherrschender Sommerstallfütterung auf der Grundlage des 
Luzerne- und Zwischenfruchtbaues und unter Anwendung der Silage aufbauen; 
daneben spielt auch die Schafhaltung noch eine gewisse Rolle.

Mit Recht weist Blohm darauf hin, daß nur der Bauer dieses Land dem 
Deutschtum zurückerobern könne, „der gewillt ist, mit seiner und seiner Familie 
Arbeitskraft den Boden zu bebauen und zu bearbeiten". Demgemäß müßte 
die Grundlage für die Besiedlung des Landes ein bodenständiges deutsches 
Bauerntum bilden, dem in der Betriebsgröße der bäuerlichenFamilien- 
wirtschaft von 20—25 Lektar etwa zwei Drittel der gesamten landwirtschaft
lichen Nutzfläche zufallen müßte, während ein Drittel für Großbauernwirtschaften 
von 50—125 Lektar und für Großbetriebe über 125 Lektar einzuräumen wären. 
Die Lauptaufgabe der bäuerlichen Familienwirtschaften läge in einer intensiven 
Veredelungswirtschaft, während die größeren Betriebe sich mehr auf die Erzeug
nisse des Feldbaus legen würden.

So ergäbe sich eine tragfähige Betriebsgrößenstruktur, für die nach Blohm 
auch eine gesunde Arbeitsverfassung, aufbauend auf einem seßhaften Landarbeiter
stamm, möglich wäre. Es läßt sich nicht leugnen, daß diese auf besonderer 
Kenntnis des Landes beruhende Darstellung sehr viel für sich hat. Man möchte 
deshalb für den Agrarsektor Westpreußens wünschen, daß die Blohmsche Auf
fassung in möglichst breitem Umfang zur Verwirklichung kommt.

Königsberg (Pr). E. Lang.

H. W. Loffmann, Danzigs Kampf um seine deutsche Freiheit im Sieben
jährigen Kriege. Danzig 1941. Verlag Paul Rosenberg. 282 S.

Es ist eine geläufige Wahrheit, daß im 18. Jahrhundert die Zeit der 
großen Stadtstaaten endgültig und unwiderruflich dahin ist. Nicht die Reichs
städte, sondern die neuen fürstlichen Residenz- und Universitätsstädte sind die 
eigentlichen Mittel- und Ausstrahlungspunkte des fortschreitenden politischen 
und geistigen Lebens geworden. Am eigenen Leibe hat das der junge Goethe 
in Leipzig erfahren, als seine altmodischen „reichsstädtischen" Manieren, seine 
Tracht und Ausdrucksweise hier das Befremden der fortschrittlichen Obersachsen 
erregten, und man braucht nur die geistige Bedeutung Königsbergs in der 
zweiten Lälfte des 18. Jahrhunderts der gleichzeitigen Danzigs gegenüber- 
zustellen, um einen ähnlichen Eindruck zu erhalten. (Vgl. etwa die Bemerkungen 
Th. Schiebers in „Deutscher Geist und ständische Freiheit im Weichsellande", 
S. 164, zu einem Porträt Gottfried Lengnichs und S. 166 zu der „Tragik" 
Lengnichs). Dieses Uberholtwerden der Stadtrepubliken gilt nicht für Deutsch
land allein: Venedig, Genf so gut wie Nürnberg, Augsburg, Frankfurt, Lübeck 
bewahren mit Anstrengung und mit mehr oder weniger Künstlichkeit politisch
gesellschaftliche und geistige Zustände, aus denen das pulsierende Leben mehr 
oder minder entwichen ist. Die Große Revolution und deren Folgewirkungen 
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zerstören überreifes und Überfälliges: zumal die äußere politische Labilität und 
Gefährdung dieser Stadtstaaten durch benachbarte Territorial- oder Großmächte 
ist weit älteren Datums, und wenn sie ihre Freiheit bis zu der großen euro
päischen ümwälzung zu erhalten vermochten, so verdankten sie das nicht mehr 
der eigenen Kraft, sondern der Rivalität der um ihren Besitz konkurrierenden 
Fürstenmächte. Venedig hat schon 1618 solch eine gefährliche Krise durchgemacht, 
die Freiheit Lamburgs und Bremens gegenüber Dänemark und Schweden 
wurde nach dem Westfälischen Frieden nur durch Kombinationen benachbarter 
deutscher Fürsten gerettet, dasselbe gilt für die Bedrohung der Freiheit Nürn
bergs durch Preußen, Augsburgs und ülms durch Bayern im Spanischen Erb
folgekriege, und Genf hatte einen schweren Stand zwischen Frankreich und Sa- 
voyen.

Ein Schulbeispiel für die Behauptung der Selbständigkeit einer späten 
Stadtrepublik durch die Ausnutzung der Gleichgewichtswirkung rivalisierender 
Mächte im Verein mit eigenen mehr oder weniger scheinhaften militärisch- 
fortifikatorischen Anstrengungen, die wenigstens jede der beiden Parteien von 
einem Landstreich abschrecken sollten — eine Festungs- und Gleichgewichtspolitik, 
wie sie ganz gleichartig Genf getrieben hat (vgl. Carl Burckhardt, Jacques 
Barthelemy Micheli du Crest in „Gestalten und Mächte", S. 99 ff.) — ein 
Schulbeispiel also dieser von Schwäche und Selbstbehauptungswillen zugleich 
diktierten Politik ist die Laltung Danzigs im siebenjährigen Kriege, der L. W. 
Loff mann eine stoffreiche, auf Danziger und Berliner Archivalien be
gründete Untersuchung gewidmet hat. Man möchte allerdings fragen, ob das 
Problem in seiner durch die angedeuteten Parallelfälle beleuchteten Gesetz
mäßigkeit vom allgemeingeschichtlichen Gesichtspunkt aus eine so breite Be
handlung auf 25V Seiten erforderte — wenn hier nicht zugleich mit der Be
hauptung der kommunalen die der nationalen Freiheit mit im Spiel gewesen 
wäre, wie das ja schon in der Fassung des Titels zum Ausdruck kommt. Aber 
wie sind die Gewichte verteilt, liegt der Schwerpunkt mehr auf der Verteidigung 
der Städtefreiheit oder der Bewahrung der Arteigenheit deutschen Bürgertums 
im Osten? In Wahrheit wird man beide Komponenten nicht sondern können: 
wir befinden uns noch nicht in dem alle inneren Schranken niederlegenden 
nationalen Zeitalter, sondern das Ständische und Völkische sind noch ineinander 
enthalten, wie es Th. Schiebers schon genanntes Buch, an dem der Verfasser 
zum Schaden der geistesgeschichtlichen Vertiefung seines Problems vorüber
gegangen ist, aufgezeigt hat. Indem die Danziger nicht nur gegenüber dem 
fremdvölkischen Polen und Rußland, sondern auch gegenüber der preußischen 
Großstaatlichkeit ihre munizipale Selbständigkeit retteten, bewahrten sie noch 
einmal in diesem nationalpolitisch gefährdeten Raum ihr Deutschtum in seiner 
besonderen historischen bürgerlich-ständischen Ausprägung, die aber nach einem 
Menschenalter dann doch der Auflösung ins Großstaatlich-Nationale verfallen 
mußte. „Sie waren nicht preußisch oder russisch und auch nicht polnisch orien
tiert", sagt der Verf. von den Danziger Politikern, „sondern wollten ihr deut
sches Volkstum im Nahmen der Danziger Selbständigkeit erhalten". Wie die 
Motive der nationalen und munizipalen Freiheit sich verschlingen, zeigt die Be
merkung des Verf. auf S. 25: „Die sogenannte Schutzherrschaft Polens hätte 
von einem innerlich einigen Danzig zu dieser Zeit leicht abgeschüttelt werden 
können; aber die auf ihre Freiheit stolzen Danziger hätten sich dann zu stark 
an Preußen oder Rußland anlehnen müßen": „Das korrupte Polen erschien 
viel eher erträglich als ein straffer absolutistischer Staat." Am so bedeutungs
voller ist es, daß auch in Danzig die von Goethe festgestellte Wirkung Friedrichs 
des Großen und des siebenjährigen Krieges als Erwecker eines neuen National- 
gefühls auftrat: auch in Danzig griff, wie ebenfalls schon Schieber gezeigt hat, 
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„fritzische" Gesinnung, die Begeisterung für den großen König rasch um sich, 
und auf dem Dominik wurden „bedenkliche Tabatieren" verkauft. Es war eine 
Frage der Generationen: die ältere sah das Nationale nur durch die ständische 
Lebensform hindurch: die eigene „sanftere" Negierungsform schied sie von 
Preußen, die jüngere war stimmungshaft preußisch-national schlechthin — bei 
der Mehrheit aber überwog die Billigung der Neutralitätspolitik als Voraus
setzung der Danziger Selbständigkeit.

Das gut gegliederte Buch schildert in zwei einleitenden Teilen die schon 
stark im Verfall begriffene Wehrkraft der Stadt, die im Verein mit der einen 
zu guten Ruf genießenden Befestigung gerade hinreichen mochte, um im Falle 
der Not bis zur Intervention der Gegenseite des Angreifers hinhaltend zu 
wirken. Es folgt eine Schilderung der verfassungsmäßigen und persönlichen 
Voraussetzungen der Danziger Politik: der innerpolitischen Spannungen zwischen 
dem oligarchischen Stadtregiment und der Bürgerschaft, die sich jedoch mehr 
auf die Methoden als auf die Ziele der Danziger Politik bezogen, und der an 
der Danziger Außenpolitik beteiligten Persönlichkeiten in und außerhalb des 
Rates: unter ihnen ragen besonders der präsidierende Bürgermeister v. Schroe- 
der, der Ratsherr Weickhmann, der Sekretär Wahl, der forsche preußische Re
sident Reimer und der kluge Danziger Vertreter in Warschau, der Sekretär 
Skubowius, hervor. Teil III bis V behandeln dann als eigentlichen Kern des 
Buches „Danzig im Ringen der Großmächte", die Wechsel- und ereignisvolle 
Politik des Lavierens hauptsächlich zwischen Preußen und Rußland, dessen 
einzelne Phasen sich der Wiedergabe in diesem Rahmen entziehen. Anhangs
weise behandeln der VI,. und VII. Teil die seestrategischen Begebenheiten um 
Danzig, Wirtschaftsfragen (darunter die „bedenklichen Landelsabschlüsse des 
Andreas Schopenhauer"), den Aufwand an Bestechungsgeldern, die außen
politischen Strömungen in der Danziger Bürgerschaft und die Spionage. Eine 
Reihe von zeitgenössischen Porträts und Ansichten erhöht den Reiz des lebendig 
geschriebenen Buches.

Königsberg (Pr). C. Linrichs.

Detlef Krannhals, Danzig und der Weichselhandel in seiner Blütezeit 
vom 16. zum 17. Jahrhundert. (Deutschland und der Osten, Bd. XIX) 
S. Lirzel-Leipzig, 1942. XV. 143 S. 42 Abbild. 8°.

Daß „der Weichselfluß den Port bey uns einzig und alleine machet und er
hält" (Ioh. Köstners Denkschrift von 1660), ist eine alte Danziger Weisheit, die 
sogar noch in den Zeiten der unmittelbar bevorstehenden Abschnürung Danzigs 
vor 25 Jahren ein Lauptmotiv der politischen und kommerziellen Publizistik bil
dete. Die Geschichtsforschung freilich hat sich mit dem Thema Danzig und der 
Weichselhandel relativ wenig besaßt. Am so lebhafterer Begrüßung darf das vor
liegende Buch sicher sein.

Der Verf. selbst erblickt das bedeutsamste wissenschaftliche Ergebnis seiner 
Arbeit augenscheinlich in der Feststellung, daß die Blüte des Weichselhandels 
und damit der Danziger Wirtschaft in die Zeit von 1630—1650, nicht, wie 
bislang die communis opinio lautete, etwa in die Jahre 1570/80 bis 1626 fiel. 
Auf diese These, die allerdings eine nicht ganz unwesentliche Verschiebung des 
bisherigen Geschichtsbildes bedeuten würde, ist der Rezensent an anderer Stelle 
(„Weichselland", Ig. 42, Lest 1/2, 1943/44) bereits ausführlich eingegangen und 
kann sich daher hier hurz fassen: K's wesentlich auf Konjekturalstatistiken ba
sierende Behauptung ist nicht überzeugend, weder die quellenmäßige Anter- 
bauung noch die Methode noch auch die rein arithmetische Exaktheit seiner Be° 
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rechnungen hält einer genauen Prüfung stand. Besitzen wir für den Weichsel
handel doch nur eine einzige größere Quelle in den von Kutrzeba und Duda 
vorbildlich herausgegebenen, von E. N. Raths musterhaft ausgewerteten Les- 
lauer (1537—61 u. 1568—76) Zollregistern, neben denen die Weißenberger Zoll
verzeichnisse für zwei ganze Jahre (1579, 1588) keine nennenswerte Rolle spielen, 
während es für die Folgezeit bislang überhaupt kein statistisch verwertbares Ma
terial mehr gibt. Danach dürfen wir allenfalls für das 17. Jahrhundert eine der 
des vorangegangenen Säkulums ähnliche Struktur, nicht aber, wie der Verf. ohne 
Beweis erklärt (S. 7), eine „Aufweitung" des Weichselwarenverkehrs annehmen. 
Für den Danziger Export aber bleibt es vorerst bei der aus vergleichender Beob
achtung der Sundzollregister sowie der leider nur sehr spärlich überlieferten Dan
ziger Gesamtausfuhrziffern gewonnenen bisherigen Ansicht, daß er „um 1606" 
florierte und gegen 1615—20 den Löhepunkt erreichte, um dann nach dem Aus
bruch des 1. schwedisch-polnischen Kriegs in recht ungesunde, trotz vorübergehend 
starker Belebung im ganzen absinkende Tendenz zeigende Schwankungen zu ge
raten. Womit selbstverständlich nicht in Abrede gestellt werden soll, daß etwaige 
neue Quellenfunde in den niederländischen, nordischen und polnischen Archiven, die 
K. verschlossen waren, uns doch noch einmal zu einer Revision dieser Ansicht 
zwingen könnten.

Dem Nezens. scheint indes der besondere Wert dieser materialreichen Arbeit 
in etwas anderem zu bestehen, nämlich in der ebenso genauen wie vielseitigen und 
anschaulichen Schilderung, die von der Weichselschiffahrt, von der Technik und den 
Formen des Weichselhandels im 16. Jahrhundert gegeben wird. Was K. über 
die Lauptwarenarten und ihren Weg, über die mannigfachen Wasserfahrzeuge, 
welche die Weichsel damals belebten, über die Gebräuche und Gewohnheiten des 
Weichselschiffsvolks und insbesondere über die einstige wirtschaftliche Bedeutung 
und Situation der polnischen Weichselstädte von Krakau bis Leslau und ihrer 
preußischen Schwestern von Thorn bis Dirschau und Marienburg unter Ein
fügung gut ausgewählter Aufnahmen und hübscher eigener Federzeichnungen zu 
berichten weiß, ist größtenteils völlig neu und eine höchst erfreuliche Bereicherung 
unserer hier bisher nur recht mageren Kenntnisse. Sehr beachtlich sind auch seine 
Ausführungen über die Auswirkungen des 2. schwedisch-polnischen Kriegs auf den 
Weichselhandel oder wenigstens auf dessen Brennpunkte und den gesamten Weich
selraum; doch dürften demgegenüber die katastrophalen Begleiterscheinungen und 
Folgen des 1. schwedisch-polnischen Kriegs von K. zu gering veranschlagt sein.

Von den Versehen und Irrtümern, wie sie sich bei derart weitgespannten, 
vielseitigen Abhandlungen mit einer gewissen Zwangsläufigkeit einschleichen, seien 
bier nur einige wenige berichtigt. Des Verf. Behauptung (S. 14 u. ö.), West
preußen sei im 16. und 17. Jahrhundert durchschnittlich mit 72 v. L. an der Er
zeugung des von Danzig exportierten Getreides beteiligt gewesen, ist u. E. über
trieben; K. stützt sich dabei auf den nur in 5 nahe beieinander liegenden Jahren 
möglichen Vergleich der Leslauer Durchfuhrziffern mit den hypothetischen Dan
ziger Gesamtexportzahlen, die ihrerseits wieder in einem, wie dargelegt, durchaus 
anfechtbaren Verfahren aus den für diese Zeit alles andere als zuverlässigen 
Mengenangaben der Sundzollregister (vgl. dazu das vom Verf. nicht mehr be
nutzte Buch „Outck kracke to tke 8a1tic about 1600" von A. E. Christensen, 
Kopenhagen und Laag 1941) errechnet sind. Vielmehr wird man den Anteil West
preußens wohl durchschnittlich auf zwei, höchstens drei Fünftel zu beziffern haben. 
I. N. Pawlowskis mindestens keine wissenschaftliche Geltung besitzende Ge
schichte der Provinzialhauptstadt Danzig (1893) sollte nicht als beweiskräftig 
(S. 11, Fußnote I^) zittert werden; die betreffende Notiz für 1563 stammt 
übrigens aus der „Chroniea", die Iac. Nohde in Danzig 1594 druckte, einem neben
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Wertvollem recht viel Fabulöses enthaltenden, aber dann immer wieder mit 
naivster Beharrlichkeit ausgeschriebenen „Landbüchlein". Phil. Lacke war zwar 
neben seinem Hauptberuf als Danziger Sekretär noch zeitweise ein großer (und 
bedenklicher) Geschäftemacher, aber sicher nicht eigentlich ein „Danziger Kauf
mann" (S. 41; vgl. „Weichselland", Ig. 41, Heft 1/2, S. 13 ff., 1942). Danzig galt 
gewiß schon mindestens seit Ausgang des 16. Jahrhunderts als „der wichtigste 
Kornlieferer für den Westen", nicht erst seit Ausbruch des Dreißigjährigen Kriegs 
(S. 67); nur Hamburg hat ihm zeitweise damals den Rang abzulaufen vergeblich 
versucht. Daß der Klein- und Schleichhandel mit Korn in Danzig — besonders 
unter Einschaltung von Juden, ausländischen Dunkelmännern und „Nichtsnutzen 
Kindern" — schon lange vor 1660 um sich griff (S. 86), geht aus zahlreichen seit 
1615/20 vorliegenden Zeugnissen (Reichsarchiv Danzig 300 H fol. k^, 300 11 Vv usw.) 
hervor. Die Abwehr, die Danzig den höchst gefährlichen Ein- und Übergriffen 
Wladyslaws IV., namentlich seinen Zollansprüchen entgegensetzte, kann man 
zweifellos nicht „ein Meisterstück seiner diplomatischen Künste" nennen (vgl. 
„Weichselland", Ig. 41 a. a. O.), wie überhaupt des Verf. Darstellung dieser Vor
gänge in vielem unzutreffend ist. Maria Luisa von Gonzaga konnte übrigens 
dabei überhaupt keine Rolle spielen, weil König Wladyslaw damals noch in 
1. Ehe mit der allerdings eine treibende Kraft seiner baltischen Politik bildenden 
Habsburgerin Caecilia Renata verheiratet war und nach deren Tod erst 
1646, also 9 Jahre später, die Gonzaga ehelichte.

Aber genug der Beanstandungen! Der Verf. darf trotzdem unseres aufrich
tigen Danks für seine fleißige, mancherlei Fortschritt erzielende Arbeit gewiß sein.

Danzig. Ulrich Wendland.

Sigfried Schneider, Die geographische Verteilung des Großgrundbesitzes 
im östlichen Pommern und ihre Arsachen. Der Versuch einer Begrün
dung der landwirtschaftlichen Großbesitzverteilung in nordoftdeutschen 
Grenzkreisen aus geographischer Lage, Wirtschaftsform und geschichtlicher 
Entwicklung. Forschungen zur deutschen Landeskunde Bd. 39. S. Hir- 
zel, Leipzig 1942, ... S., 7 Kartenbeilagen und 3 Abbildungen im Text.

Die Arbeit untersucht die geographische Verteilung des Großgrundbesitzes 
in den Kreisen Stolp, Lauenburg, Bütow, Rummelsburg, Neustettin, Dram- 
burg, Schlochau, Deutsch Krone, Netzekreis, Flatow, Arnswalde, Friedeberg, 
also einen schmalen Streifen, der sich von der Ostsee bis zur Netze in südwest
licher Richtung erstreckt. Nach einer kurzen, trefflichen Schilderung der natür
lichen Grundlagen (Boden und Klima) schildert Schneider die mittelalterliche 
Besiedlung, das Aufkommen der Gutsherrschast im 16. bis 18. Jahrhundert, den 
friderizianischen Bauernschutz und die Entwicklung der Grundbesitzverteilung im 
19./20. Jahrhundert.

Die Schilderung der Verteilung des Großgrundbesitzes trennt den der nord- 
ostpommerschen Grundmoränen vom Gebiet der ostpommerschen Waldungen, 
die neumärkische Zone und den auf den grenzmärkischen Grundmoräneninseln. 
Bei dem schon so oft erörterten Thema: Großgrundbesitz, Volksdichte, Land
flucht, soziale Lage der Landarbeiter verrät der Verfasser eine sehr genaue 
Kenntnis der ländlichen Verhältnisse und der Literatur und urteilt sehr besonnen.

Bevor Schneider zusammenfassend die Ursachen der Großgrundbesitzver
teilung behandelt, erörtert er noch Bodennutzung, Viehhaltung des Großgrund
besitzes.

Die ganze Schrift gibt ein abschließendes Bild über die Grundverteilung 
der gesamten Kreise. Das historische Werden der einzelnen Kreise ist sehr stark 
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voneinander unterschieden. Die Darstellung dieser Tatsachen vermißt man, 
soweit sie sachlich die Grundbesitzverteilung maßgeblich beeinflußten.

Die wertvollen Karteneinlagen ergänzen den Text in erfreulicher Weise. 
Es ist zu begrüßen, daß diese Arbeit dem sonst so wenig erforschten ostpommer- 
schen Grenzsaum gewidmet ist, der aber schon durch die Greifswalder Disser
tation von G. Schwarz: Bauerntum und Großgrundbesitz in Ostpommern. Eine 
geographische Untersuchung der Grundbesitzverteilung im Reg.-Bez. Köslin. 
(57.Z58. Iahrb. der Pomm. Geogr. Ges. 1939/40) eine benachbarte Bearbeitung 
erfahren hatte.

LauenburginPommern. Quade.

Eugen Oskar Koßmann, Die Anfänge des Deutschtums im Litzmann- 
städter Raum, Hauländer- und Schwabensiedlung im östlichen Warthe- 
land. Deutsche Gaue im Osten Bd. 11, 255 S. 8°, Verlag S. Hirzel 
Leipzig 1942.

Ausgehend von der Erforschung der Siedlungsgeschichte seiner engeren 
Heimat (Litzmannstadt) hat Koßmann bereits 1939 eine vorbildliche Unter
suchung ihrer mittelalterlichen Besiedlung vorgelegt, die auch für die allgemeinen 
fragen der Siedlungsgeschichte des mittelalterlichen Polen von erheblichem 
Wert ist. (Vgl. die Anzeige von Conze in Altpr. Forschungen 1940 S. 142 f.) 
Nunmehr hat K. ein Buch über die Hauländersiedlung und über die Schwaben
siedlung der südpreußischen Zeit (1793—1806) für den Litzmannstädter Raum 
veröffentlicht. Ebenso wie in seinem ersten Buche sind in diesem Werk die all
gemeinen Ergebnisse für die deutsche Forschung besonders bedeutsam. K. be
schreibt die rechtlichen und sozialen Verhältnisse bei der Hauländersiedlung, die 
Werbung, das Pachtrecht, das Schulzenamt, die Dorfgerichtsbarkeit, die Schul- 
organisation, Lasten und Abgaben u. a. m. Damit gibt er Anhaltspunkte für 
Verhältnisse, wie sie bis nach Wolhynien und weit nach Rußland hinein an- 
zutreffen waren. Andererseits werden landschaftliche Unterschiede deutlich, z. B. 
in den verschiedenen Ansiedlungsbedingungen in Kujavien und im Litzmann
städter Raum. K.'s Versuch- die schon mehrfach beobachtete Lücke in der Lau- 
ländersiedlung Polens von 1650—1730 mit der Intoleranz der Gegenreformation 
zu erklären, verdient Beachtung. Nach dem Toleranz-Traktat von 1768 kann 
K. in dem von ihm untersuchten Bereich einen sprunghaften Anstieg der deut
schen Lauländersiedlung verzeichnen.

Besonderes Interesse verdient die Gegenüberstellung von Hauländersiedlung 
und staatlichem Siedlungswerk der preußischen Verwaltung Südpreußens. Da 
es dem preußischen Staat darauf ankam, neue Menschen für das Land zu ge
winnen, kamen für seine Siedlung „inlendische Kolonisten", die bisher die Hau- 
ländereien geschaffen hatten, nicht in Frage. Durch eine umfangreiche Wer
bungsaktion wurden vor allem Schwaben für die Kolonisation gewonnen. K. 
schildert rückhaltlos die Schwierigkeiten, die die Umstellung in die ganz anders
artigen Lebensverhältnisse für die süddeutschen Siedler mit sich brächte. Er zeigt 
die Mängel dieses staatlichen Unternehmens auf, etwa wenn die Ansehung 
nach forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten auf für die Forstwirtschaft wenig 
ertragreichen, mageren Böden erfolgte. Daneben weiß er aber auch von der 
einsichtsvollen Tätigkeit preußischer Verwaltungsbeamter, z. B. des Kriegsrates 
Colomb (Bearbeiter der Kolonistenangelegenheiten in der Warschauer Kammer) 
zu berichten. Im Endergebnis hält K. die staatliche Siedlung in Südpreußen 
für gesund. Sein gelegentliches Urteil, die preußische Regierung wollte durch 
die Siedlung „geradezu bewußt — Kulturdünger vermitteln", geht etwas zu 
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weit. Auch in den durch die 2. und 3. Teilung Polens gewonnenen Gebieten 
stand hinter der Arbeit der preußischen Verwaltung der Gedanke, die Unter
tanen zur preußischen Landesart zu erziehen. Ohne es anzustreben, hat diese 
Politik, auf lange Sicht betrieben, zur friedlichen Gewinnung vieler Menschen 
für das Deutschtum geführt. Die preußische Verwaltung Neuostpreußens und 
Südpreußens dauerte zu kurze Zeit, um hier greifbare Ergebnisse zu erzielen, 
zumal die ümwelt hier in weit stärkerem Maße fremdvölkisch war. Immerhin 
kann K. selbst einen großzügigen SiedlungsPlan für Südpreußen, der in 15 bis 
20 Jahren zur Ansiedlung von 40—50000 Seelen führen sollte, nachweisen. 
Tatsächlich sind in den 4 Jahren von 1801—05 in Südpreußen 2151 Stellen an- 
gesetzt worden. (Die Seelenzahl wäre etwa das 5sache.) K.'s Vergleich dieser 
Zahlen mit denen Neuostpreußens vom Jahre 1805 führt zu nicht ganz richtigen 
Ergebnissen. Während sich nach seinen Angaben in Südpreußen die Siedlung 
nach 1805 nicht mehr wesentlich vermehrt hat, muß dies in Neuostpreußen der 
Fall gewesen sein, jedenfalls liegen die von A. Müller in seiner grundlegenden 
Arbeit über die preußische Kolonisation in Neuostpreußen für dieses Gebiet im 
Jahre 1806 angegebenen Zahlen etwas höher als die K.'s. Leider nimmt K. 
nicht zu der Behauptung Müllers Stellung, nach der die Kolonisation Neu
ostpreußens zwar zahlenmäßig erheblich kleiner, aber in der Anlage bedeutend 
gesünder war.

Koßmann hat mit großem Geschick im ersten Teil seines Buches ein sprödes 
und spärliches Material gestaltet. Die als Anhang gedruckten 30 Dorf- 
gründungsurkunden von Lauländereien bilden ein für Vergleiche mit anderen 
Gebieten besonders wertvolles Quellenmaterial. Die Schilderung der Schwaben
siedlung konnte nur eine erste überschau über das Werk der preußischen Kolo
nisation in Südpreußen liefern. Zur kartographischen Darstellung (wie wir sie 
in so vorbildlicher Weise in dem mittelalterlichen Bande Koßmanns besitzen) 
bot das Material beide Teile offenbar noch nicht die ausreichenden Grund
lagen. Im Rahmen einer Darstellung der preußischen Verwaltungsleistung in 
Neuostpreußen und Südpreußen dürfte auch eine abschließende Darstellung der 
preußischen Kolonisation Südpreußens zu erwarten sein. Koßmanns an
regendes Buch liefert hierfür den geeigneten Ausgangspunkt.

z. Zt. bei der Wehrmacht. Hans Quednau.

Friedrich Koch, Livland und das Reich bis zum Jahre 1225. Quellen und 
Forschungen zur baltischen Gesch. Lest 4, Verlag W. F. Häcker, Posen 
1943, 79 S. Gr. 8».

Die vorliegende Arbeit, die von Leonid Arbusow herausgegebene Göttinger 
Dissertation eines im Osten gefallenen jungen baltendeutschen Historikers macht 
es sich zur Aufgabe, die Anfänge der deutschen Herrschaft in Altlivland in ihrem 
Verhältnis zum Reich darzustellen. K. sah diese Arbeit im großen Rahmen 
einer neuen Darstellung der mittelalterlichen livländischen Geschichte, für die 
seine Betrachtung der Beziehungen zum Reich im 13. Jahrhundert den Aus
gangspunkt bilden sollte. Es war dem Verfasser nur vergönnt, von dieser 
geplanten Arbeit den Zeitabschnitt von 1199—1217 in 3 klaren, übersichtlich ge
ordneten Kapiteln darzustellen und in einem 4. Kapitel unter dem Titel „Livland 
zwischen Dänemark, dem Reich und der Kurie" in großen Zügen einen Überblick 
bis 1225 zu geben. Was so als Bruchstück vorliegt, vermittelt doch einen klaren 
Eindruck über die gestellte Aufgabe. Es handelt sich bei dem Versuch Kochs um 
nichts Geringeres als um den Einbau der mittelalterlichen livländischen Ge
schichte in die deutsche Reichsgeschichte. Seine unvollendete Arbeit zeigt den 
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Ansatz dazu bereits deutlich, und so wird sie entscheidende Anregung und ein 
bleibendes Vermächtnis der deutschen Ostforschung werden.

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die große politische Persönlichkeit 
Bischof Alberts von Riga. In den verschiedenen Beziehungen des Bischofs und 
des Schwertbrüderordens zu Kaiser und Papst kündigen sich bereits die späteren 
dramatischen Verwickelungen der livländischen mittelalterlichen Geschichte an. 
Eine Beschwerde des Ordens gegen den Bischof beim Papst im Jahre 1213 
führte zur ersten Anwendung der päpstlichen Missionstheorie auf Livland. 
Immer war es im livländischen Mittelalter so, daß die eigentlich staatsbildenden 
Kräfte die Beziehungen zum Reich suchten, und es ist reizvoll zu beobachten, wie 
in der Frühzeit Bischof Albert diesen Weg geht, den später der Orden oft gegen 
die Bischöfe beschreiten wird.

Lervorzuheben bleiben die überzeugenden diplomatischen Untersuchungen der 
Urkunden über die Äelehnung mit den Neichsregalien. Für die Geschichte des 
preußischen Ordenszweiges ebenso bedeutsam wie für die livländische ist eine 
Interpretation der Urkunde Friedrich II. aus Catania vom März 1224 (S. 57 
Anm. 269). Hierbei führt K. überzeugende Gründe für die Ansicht Donners 
(gegen Caspar) ins Feld, nach denen es sich bei Schutzmaßnahmen für Liven, 
Esten und Preußen noch um einen Akt der Zusammenarbeit mit der Kurie 
handelt.

Wie Arbusow erwähnt, wurde die umfangreiche Einleitung über die früh
geschichtliche Bevölkerung Livlands, die für die Arbeit im größeren Rahmen 
gedacht war, nicht abgedruckt. Es wäre nur zu wünschen, daß eine Veröffent
lichung dieser Einleitung mit der von Koch entworfenen Karte in anderem 
Rahmen möglich wird.

Bei der Wehrmacht. HansQuednau.

Kopermkusforschmtgen, hrsg. von Johanes Papritz und Hans 
Schmauch, Deutschland und der Osten Bd. 22, 233 S. Gr. 8°, 39 Abb., 
Verlag S. Hirzel, Leipzig 1943.

Im Abwehrkampf gegen die Versuche der Polen, Kopernikus zu einem 
der Ihrigen zu stempeln, hat die deutsche Geschichtswissenschaft vor 1939 wieder
holt Stellung genommen und neue Ergebnisse erzielt. Daß die deutsche Koperni- 
kusforschung nach 1939 nicht aufgehört hat, sondern gerade durch die Er
schließung neuer Bibliotheken und Archive fruchtbare Anregungen erhielt, zeugt 
dafür, in welchem Llmfang die Erforschung des Lebens und Wirkens dieses 
großen Deutschen über das Tagespolitische hinaus eine Aufgabe deutscher 
Wissenschaft ist.

Zum 400. Todestage des Nikolaus Kopernikus am 24. Mai 1943 legt die 
nord- und ostdeutsche Forschungsgemeinschaft einen Sammelband Kopernikus- 
forschungen vor. In ihm sind zunächst einige der wertvollsten Arbeiten der 
letzten Jahre, so der Aufsatz Schmauchs „Nikolaus Kopernikus — ein Deut
scher" und „die Nachfahrentafel des Lukas Watzenrode" von Papritz, wieder 
abgedruckt. Ebenso finden wir hier Schmauchs Aufsatz „Nikolaus Kopernikus 
und der Deutsche Ritterorden" wieder. (Die 3 soeben genannten Aufsätze er
schienen vorher in der Zeitschrift Iomsburg.) In mühsamer Kleinarbeit trägt 
Schmauch auf breiter Quellengrundlage einen Baustein nach dem anderen zum 
Lebensbild des Kopernikus zusammen. Das Ganze geschieht dabei auf dem 
Hintergrund der reichen Geschichte des Bistums Ermland im 15. und 16. Jahr
hundert. Wie kein Zweiter hat hier Schmauch selbst in zahlreichen Einzelunter- 
suchungen die Grundlagen geschaffen. In diesen Rahmen gehört auch der in
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diesem Bande erstmalig gedruckte Beitrag über die Jugend des Kopernikus. 
Im Einzelnen widerlegt Schmauch die polnischen Thesen (vor allem Birken- 
majers), die seinerzeit, wenn nicht eine blutsmäßige so doch wenigstens eine 
kulturelle Zugehörigkeit oder ein politisches Bekenntnis des Kopernikus zum Polen-- 
tum aus seiner Erziehung bzw. seinem Verhalten als Frauenburger Domherr 
in politischen Streitfragen mit dem Hochmeister und späteren Herzog Albrecht 
u. a. nachweisen wollten.

Im Mittelpunkt des Bandes der Kopernikusforschungen steht ein Aufsatz 
des kürzlich verstorbenen Eugen Brachvogel: „Nikolaus Kopernikus in der 
Entwicklung des deutschen Geisteslebens." In knapper und großzügiger Linien
führung erreicht er in seinem Beitrag, der abschließenden Meisterleistung eines 
langjährigen Bemühens um das Werk des Kopernikus, das einleitend gesteckte 
Ziel. Er will die Leistung des Kopernikus auf ihre Ursprünge zurückführen 
und sieht in ihr „die deutsche Bemächtigung naturphilosophischer Gedanken der 
Antike, philosophischer Spekulation des Mittelalters und nordischen Geistigkeit 
der Renaissance. Es wäre dringend zu wünschen, daß diese Abhandlung als 
Sonderveröffentlichung weiteren Kreisen zugänglich gemacht würde.

In einem mit zahlreichen Abbildungen ausgestatteten Beitrag vermittelt 
Friedrich Schwarz ein anschauliches Bild über das Verhältnis der ver
schiedenen Kopernikusbildnifse zueinander. Lllexander Berg schildert den Arzt 
Nikolaus Kopernikus. Der Aufsatz Kurt Forstreuters „Fabian von 
Loßainen und der Deutsche Orden" führt nur in die Umwelt des Kopernikus 
und zeigt den ermländischen Bischof Fabian von Loßainen um 1510 (vor seiner 
Bischofswahl) in nahen Beziehungen zum Deutschen Orden in dessen Kampf 
um die Wiedergewinnung Westpreußens und des Ermlandes. Der Aufsatz 
Forstreuters ist, wie er selbst ankündigt, ein Ausschnitt aus einer Untersuchung 
über die Staatsschriften der letzten Hochmeister- und beginnenden Lerzogszeit, 
einer Arbeit, der man nach dieser Probe mit großem Interesse entgegensieht.

z. Zt. beiderWehrmacht. LansQuednau.

Kurt Scharlau, Siedlung und Landschaft im Knüllgebiet. Ein Beitrag zu 
den kulturgeographischen Problemen Hessens. Mit 30 Abbildungen und 
28 Karten. Leipzig 1941, X, 335 S. (Forschungen zur deutschen Landes
kunde, Bd.37).

Die Schrift Scharlaus geht weit über den Rahmen einer Siedlungs
geographie des Knüllgebiets hinaus. Sie will „als ein Prüfstein für eine 
ganze Reihe von siedlungskundlichen Theorien" dienen, die nicht nur für Hessen 
sondern für den gesamten deutschen Lebensraum von Bedeutung sind. So bietet 
dies gründlich abwägende und ausführliche Werk eine Fülle von Anregungen 
methodischer Art für siedlungsgeographische und siedlungsgeschichtliche For
schungen überhaupt. Lervorgehoben seien vor allem die Auseinandersetzungen 
über die Arlandschaftsforschung, die von einer Kritik der „Steppenheidetheorie" 
ausgehen, ferner die Einordnung der Ortsnamentheorien, und besonders auf
schlußreich die Darstellung der Wüstungsfrage, die in den allgemeinen Zusam
menhang der spätmittelalterlichen deutschen Bevölkerungsgeschichte gestellt wird.
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(Kortset2ung aus kiekt 2, 19. ^akrgang 1942.)
925. ?iervvs2^ pows^eckn^ spis P2ec2^pospolitej polskiej 2 6n. 30 

vvr2esnia 1921 r. Vlies2kani3. 8u6nosc. 8tosunki 23^060  ̂e 'kom 
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stok. 86. XXI. XVoj. l^owogrodek. 86. XXII. XVyj. Pole8ienj. 8ta- 
tM^k3 polski. xVz^d. pr262 Otovvny Or2äd 8tat. XV. 1926—27. 4".

626. vrugi powsrecliny spis ludnosci 2 6n. 9. XII. 1931 r. ^es2^t 71. 
XVoj. i^o^vogrod2kie. ^e82>t 81. XVoj. poleskie. ^e82yt 83. XVoj. 
8iato8tockie ^2. allgemeine Volk82älilg. v. 9. XII. 1931. Kilekt 71: 
XVoj. i^Iowogrodek. kiekt 81. XVoj. Polesien, kiekt 83. XVoj. 8ial^- 
stok.j 8tat^8tyka Pol8ki. XVz^d. pr262 Olo^vny 0r2ad 8tat. 
P2ec2^po8politej Pol8kiej. 8erja L. XV. 1937—38. 4"
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30. IX. 1921 et 6u 9. XII. 1931. In: Huestions minoritaires.
1932. V. 8. 45—72. Mt 1 Karte.

628. Pielkalkie>vic2, ^an.: vrugi po>vs2ectin^ spis ludnosci 
Polsee j^v. ?>veite allgemein. VolkL2atiIg. in polenj In- Pr2egk 
geogr. 86. XI. 1931. 8. 109—18.
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kraja Pos8ij8koj Imperii j^V. 6. nationalen 2usammen8et2g. 6. 8e- 
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Kussk. Qeogr. Obsc. 1862. 86. III. 8.131—160. ^ackgedruckt in:j 
Vestn. jugo-2Lp. poss. 1862. 'k. II. i>lr. 4. ^.btlg. IV. 8. 2—33. 8^..: 
o. 0. o. 30 8. 8°.

630. 8 rkert, p.: V2gljad na i8toriju i etnograkiju 23padn^ck guber- 
nij P088Ü 8 otdel'nym etnograkiceskim atla8om 23padno russk. gub. 
sosedn. obl38tej sostojascem i2 6-ti boksicli Kart. l8in 8lick auk 6. 
Oe8ctiic1ite u. 8ttinogr3pkie 6. vve8tl. Oouvernement8 Pu88lan68 
mit ein. be8on6. etlinograptii8clien ^.tla8 6. westruL8. Oouverne- 
ment8 u. 6. benaclib3rten Oebiete, be8teken6 au8 6 gross. Kartenj. 
8t. pb. 1863.

631. 01 oger, ^^gmuntj: 8u6 2 na6 >lar>vi i 8ug3 j^I). Volk 3m
l>l3rev^ u. 8ug.j In: ^bior xvi36. 60 antrop. aka6. um. lrrulr. 1883. 
VII.

632. xv 3 s i 1 e sk i, 8eon: Die N3tion3len un6 kulturellen Vertialt- 
nisse im sogenunnten XVestru6l3n6. xvien 1915.

633. erbe 1 i 8, K.: Pu88iscti-8it3uen. 8tatj8tjscti-etlinogr3pli. 8e- 
tructitg. 8tuttgurt 1916. VI, 108, I 8. Et 2 Karten. 8°. j^varin 
u. a.: 8. 89 kk., III. 4. v. Oouv. Oro6noj.

634. ecli 1 in , 8ricli: Die 8evölkerung8- un6 Orun6be8it2verteilung 
im Barium Polen. 8.1916. VI, 137 8. 8".

635. OaigaIat, : pitauen. Qa8 be8et2te Oebiet. 8ein Volk un6
6e88en geistige 8trömungen. prankkurt a. N. 1917. 179 8. Mt 
12 ^Xbb. u. ettinogr. Kurte. 8".
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636. 3 8 iIe ^V8 ki, 86on: 8praxva lrr68ow i mni6j82oäci N3rcx1ow^ck
vv ?ol8ce lv. 8r3§6 6. Orenrmarken u. 6. national. Uinäerkeiten 
in?olenl. V?. 1925. 24 8.
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politycrny 8to8unko>v naro6owo8ciow^6li Litauen u. ^eikrutke- 
nien. Di8torj8ck-politi8ck. ^brik 6. ^3tion3lit3t6nv6rk3ltni886j. >V. 
1925. VII, 251 8.
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1927. 42 8.
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Volk88rupp6n. 8. 1931. 154 8. 8°.
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Iit6ratur, kolklor un 6konomik. IV. Nin8k 1930. 8. 31—83.

646. Lrarnow^ki, 01§i6rä: Lon6ition8 6tkno§rapliiciu68 ä68 an- 
ci6nn68 provinc68 ori6ntal68 66 la?oIo§N6. ?ari8 1932. XXIII, 
164 8. Nit 3 Kart6n.

647. Lr6purko>V8lc^ (I8cli6pourlio>v8lrj), 8.: ^nalira Atown^cli 
t^poxv 1u6u ro8xMi6^o, biatoru8ki6AO, ukrain8ki6Zo, lit6W8ko- 
Iot^8lii6§o j pol8ki6AO 23 pomoca M6to6y §60§r3kic2N6j ^nal^86 
6. Dauptt^x>6n 6. ru88i8cli6n, W6i6ru88i8cti6n, ulrr3ini8ck6n, li- 
t3Uii8cll-l6tti86ll6N u. polni86li6n Vollr68 mit 8lilk6 6. A6§r3pk. iVl6- 
tko66j. In: ?r366 1 ^43t6rj. ^rcli6ol.-^ntrop. i 8tno§r. 86. IV. 
1925. 8. 83—119.

648. L26li3N0W8ki, ^.: ^nttiropolo^i6 von ?ol6n. 86§l6itxvort6 
2ur 8^ntli6ti8Lk6n 3ntkrOpo1o§i8ck6n K3rt6 von?ol6N. In: ?et6r- 
M3NN8 Mtt6il§. 8XXV. 1929. 8. 113—19.

649. 8p2i6b3um,tl.: XV Kw68tji ba6an opr3^ oka u 8i3loru8i- 
n6>v i 8itwinow jD. D68p3lt6 b6i V^6ikrutli6N6n u. 8it3U6rn^. In: 
?rr6§I. /^ntrop. 86. V. 1930. 8. 8—11.
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650. l^alko-I^ryncexvicL, Mjan: kxvestji badan opraxvy
oka u Lialorusinoxv i kitxvinoxv 2. präge 6. Ontersuckg. 6. pin- 
kassg. d. ^.uges bei 6. V^eikrutbenen u. Litauern). Posen 1032. 
4 8. Nit kranr. ^sslassg. 8. aus: prregl. ^ntrop. 3§1031. 8d. V.

651. Vrandt, L^ernbard): Leobacktungen und 8tudien über die 
8iedlungen in V^eiKruKland. In: ^eitsckr. 6. Oesellsck. k. prdkunde 
2U verlin. ^g. 1018. 8. 260--02. Nil 11 ^bb. ^g. 1010. 8. 46—78. 
Nit 3 ^.bb.

652. 2 aborski, Logdan: 0 ksrtaltacd xvsi xv polsce L icb rormiesr- 
creniu ^Ober die Oorkkormen in Polen und ibre Verdreitg). — 
prace kom. etnogr. polsk. ^kad. Om. blr. 1. krakau 1026. 121 8., 
1 81. Nit 1 Karte.

653. aborski, Logdan: Ober Oorkkormen in Polen und ibre Ver
breitung. Oeutscke Obersetrg. von priedrick 8ckmidbauer. — Ost- 
europa-In8titut. Libliotbek gesckicktl. >Verke au8 den Literaturen 
Osteuropas. k4r. 3. Lreslau 1030. 112 8. Nit 2 Karten.

654. kuncewicr, ^dam: plan^ miast polskick. ^pläne polniscker 
8tädte). — Libl. rakladu arckitektur^ polskiej politeckniki >Vars2. 
8d. II. >V. 1020. Oetr. Pag. 4°.

655. Oonre, Werner: Oie Lesiedlung der litauiscken Mldnis. In: 
Oeutscke Nonatskekte in Polen, ^g. 5 (15). 1038/30. 8. 427—43.

656. kojaIovic, Npck). j^Osip.): Ob etnograkiceskoj granice meLdu 
^apadnoj possiej i poksej. ^V. d. etknograpk. Orenre rxviscken 
V^estruss. u. Polen). In: äolkovic, 8.: 8born. statej rar-jasnjajus- 
cick pokskoe delo po otnoseniju k rap. poss. ^U8g. I. V^ilna 
1885. 8. 04—105. 8. auck: pussk. Invalid. 1864. Kr. 78 kurs- 
kija gub. vedom. 1864. kir. 10. 8t. Peterburgskija vedom. 1864. 
I^r. 77.

657. karskij, 8. 3".: ^v. etbnograpk. u. apracblick. Orenren d. 
V^eisarutkenen gegen d. Oro6- u. Kleinru88en, 8oxvie gegen Polen 
u. Litauen.) In:.Irve8tija Imp. Pu88k. Oeogr. Obsc. 8d. XI.I. 8t. 
pb. 1005. 8. 705 kk.

658. 8 lieber, 2(dLi8taw): pogranicra j^kowego polako-bialo- 
ru8kiego sVom poln.-xveikrutken. 8prLcbgren2gebiet). pemberg 
1038. 7 8. 8. aua: 8praxv. pow. Kauk. xve pxvoxvie. 1038. kiekt 1.

650. V^ier?bo>V8ki, 1.: Komi8ja pdukacji narod. i. jej 8Lkol^ xv 
koronie. sOie Kommi88ion k. Vo1k8erriekg. u. ibre 8cbulen im 
königreicb Polen). 1003.

660. klad b-larxviH. Opi8 miej8eoxvosci, ubioroxv, mie8rkancoxv, 
rxv^craijoxv, gxvara miej8coxva ^m I^arexv. 8e8cbreibg. d. 0rt- 
licbkeit., kleidg., Lexvokner, 8itten, d. örtl. Nundart). In: 2orra 
1002. d4r. 33.

661. 8rtuka ludoxva na kitxvie i Lialej puai ^1). Volkskunst in bitauen 
u. V/eikrutbenien). — >Vies Ilustroxvany. IV. bir. 0. ^uli 1013. 52 8. 
Nit ^bb. 8ondernummer.
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662. 8rtuka tkacka na >vsi. O^vany §ro62ienskie! pereobor^ po1e8kie. 
Katalog xv^8ta^y. l^v. V/ebkun8t auf 6. Dorf. Oro6noer 'keppicke 
u. poles. Oeräte. ^.U88te11§8.-Kata1o§^. Vi^. VII—X 1938. 14, I 8.

663. 01 o er, ^§munt: ^^c^aje 1u6u r okolic l^kocina i 8iel8ka 
^Vo1k8brauc1ie a. 6. Om§eb§. v. 1*. u. 8.^. In: 8ib1. ^arar. 1868. 
86. I. 8. 141 kk.

664. Ka6o8Lkov^Lki, ^.: Kupalnocka, wi§i1ia 8^. lana u 
wtoäcian na6 Darwin. ^Kupalnocka o6er 6. Vorabend 6. ^obanni- 
Ke8te8 bei 6. 8auern am klares. In: Nu^eum 6omov/e. 1836. 
8. 194 kk.

665. ^ik1a8L6^8lr3, ^.: „Kimbalka" na 8o61a8iu ^„K." in 
?o61acbienj. In: ?am. kirjo^r. ^s§. XXI. 1901. 42 8.

666 O 1 o § er, ^§munt: 8oLe blaro6renie na6 blar>viH ^eibnackten 
am ^arewj. In: ^ä^ien?iotrkovv8ki. ?etrikau 1900. Kr. 52.

667. O1o§er, 2.: ^abobon^ i mniemania 1u6u na6narwian8kie§o 
^ber§1aube u. Viein§. 6. Vo1ke8 an b^are^. In: ^bior v6a6. 6o 
antrop. aka6. um. krak. 1877 I. 1879 III. 8. aucb 8ib1. >var82. 1879. 
86. I. 8. 302—05.

668. Olo^er, ^§munt: ^a§a6ki Iu6oxve 2 na6 blar^vi i 8u§a, na 
poZranicru Na^o^re r?o61a8iem xv latacb 1865—1880 ^Volk8- 
rät8el a. 6. blarexv- u. 8u§§ebiet, a. 6. ma8ovv.-po6Iacb. Orenr- 
§ebiet 6. 6- 1865—1880j. In: ^bior >via6om. 6o antrop. 86. VII. 
Krakau 1883. Teil 3. 8. 135—49.

669. 0 6^niec, ^ntoni 86v^ar6: krecr o äpie>vack Iu6u, mitz6r^ 
r^ekami: 8u§iem, V^kra i biiemnem miea^kaj^ce^o ^Ober 6. Volk8- 
§683N§ 2vvl8cben 8u§, >Vkr3 u. Nemel. In: I^ovvorcxrnilc ?ol8ki. 
>V. 1833. 8. 117—43.

8. 8mLe!ne Vo!1<8tümei-.

1. veutscbe.

a) ^IlMmeine8.

670. 8 re er , Albert: l)eut8cbe O3ue in ^littelpolen. — O8t6eut8cbe 
bleinmtbekte, b§b. v. V. X3u6er. I4eit 4. ?l3uen 1935. 2 81., 42 8. 
Mt 1 Karte im lext u. 15 ^bb. 8". 8. au8: Oeutacke ^onat8- 
bette in?o1en. 1 (11)- 8.393—434.

671. Kau 6 er, Viktor: Oa8 Oeut8cbtum in Polen. 8in 8i16ban6. — 
Oeut8ebe Oaue im O8t. 86. 8/9. I^eipri^ 1939. ^8ea. I'eil 4: Mt- 
telpolen. /Vlit 1 Kartej.

672. 0reut2bur§, KIiko1au8: Va8 8cbick8al 6er 6eut8cben Vo'k8- 
§ruppe im In6u8triebeLirk 8ia1Mok. 13 81. Mt 1 Karte im lext. 
8. X. au8: Mtt. 6. Verein8 6. Oeo§rapb. an 6. Oniv. beipriA. kiekt 
14/15. 1936. 13 81. 8°.

673. 1)38 Oeut8cbtum in >Ve8t-V/eikru61an6. In: O8t1an6. 21. 1940. 
8. 20—21.
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674. kreier, Albert: Die I3n68cb3ktlicbe 01ie6erung 6e8 Veut8ck- 
tum8 in ^ittelpolen. In: Veut8cbe 8cbu1r:eitg.. i. Polen. ^g. 12. 
1933. 8. 161—65. Mt 1 Karte.

675. kreier, Albert: 8emerkungen 2ur Karte 6er 6eut8cben 8ie6- 
lungen in Mttelpolen. In: Veut8cbe Non3t8bekte ^g. 5 (15). 1938. 
8. 156—58. Mt 1 Karte. 8. auck: ^om8burg ^g. II. 1938. 
8. 74—77. Nit 1 Karte.

676. voubek, k(ranr) ^(nton): Verreickni8 6er Ort8ckakten mit 
6eut8cker Bevölkerung auk 6em Oebiete 6e8 polni8cben 8taate8. 
^U8gearbeitet un6 bgb. v. 6. Publik3tion88telle 8erlin-v3li1em. 
8. 1939. 67 8. 8°.

677. Kukn, kalter: ^akl un6 8evölkerung8bewegung 6er Veut8cben 
Kongre88polen8 8eit 1860. In: Veut8cbe wi88en8cb. ^eit8ckr. f. 
Polen. Klekt29. 1932. 8.485—501.

678. Kubn, kalter: ^3kl un6 8ie61ung8wei8e 6er Veut8eben in Polen 
1931. In: Veut8ebe Nonat8bekte ^sg. 4 (14) 1937. 8. 143—60. Mt 
2 Kart.

679. voubek, p(ranr) ^(nton): vie L3blenm388ige Verbreitung 6e8 
Veut8cbtum8 in Nittelpolen. 8emerkg. ru 6. anlieg. Karte. In: 
^om8burg. ^g. II. 1938. 8. 380—81. Mt 1 Karte.

680. voubek, krun?: vie 8eruk8glie6erung 6er Veut8cben in Mit
tel- un6 O8tpolen um 1900. In: Veut8cbe Nonat8beite in Polen, 
^g. 4 (14). 1937/38. 8.61—76. Mt 6 Karten u. 2'padell.

681. vie 8OÄale 8truktur un6 wirt8cb3ktlicbe 8tellung 6er Volk86eut- 
8cken au8 O8teuropa Baltikum, Kitauen, I^or6o8tpolen, >Volbynien, 
08tgali2ienl. In: Jabrb. 6. arbeit8wi88. In8titut8 6. Veut8cb. ^r- 
beit8kront 1939. 86. II. 8. 1940. 8. 531—46.

682. ^6ter8auibau un6 8eruk8glie6erung 6er volk86eut8cben Vm8ie61er 
au8 88tlan6, Kettlan6, V^olb^nien, Oalirien, 6em blarewgebiet un6 
6em O8ten 6e8 Oeneralgouvernement8. In: ^Virt8ebakt un6 8ta- 
ti8tik. ^g. 21. 1941. 8. 1—3.

683. pattermann, ^lkre6: kinkükrung in 6ie 6eut8cbe 8ippen- 
kor8cbung in Polen un6 6em preu88i8cben O8ten. — 8ckriktenreike 
Veut8ebe 8ippenkor8cbung in Polen, KK p. klgb. von vr. ^1kre6 
kattermann. I. Po8en 1938. VIII, 160 8./4 81. 8".

684. Kubn, V^alter: vie 8ie61ung8räume 6e8 bauerlieken Veut8cb- 
tum8 in Polen. In: Veut8cbe /Vlonat8bekte in Polen, ^g. 2 (12). 
1935/36. 8. 34—48. Mt 1 Karte.

685. 1^338, >Valtber: l4aulän6ereien, l6o1lan6ereien. In: Veut8cb- 
wi88en8cbaktl. ^eit8ebrikt k. Polen. Kiekt 36. 8. 199—211.

686. 1V1 a a8, Kaliber: vie klaulünöereien im ekem3ligen Polen. In: 
Veut8ebe Non3t8bekte in Polen. 6 (16)). 1939. 8. 149—56.

687. 8 ö b e, William: vie ^U8wan6erung nacb Polen. 8in 8ucli ru 
p3tb u. Pb3t kür Veut8cke 83n6leute u. Oevverbetreiben6e, 6ie ikr 
Olück 6ort 8ucben wollen. 0rimm3 1840.
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688. 8reyer, Albert: Veutscbe ^uckm3cderein>v3nderung in den 
ostmitteleuropäiscben Kaum von 1550 bis 1830. — Ostdeutsck. 
porscbg., kgb. v. V. Kauder. 8d. 10. beiprig 1941. XII, 272 8. 8°.

689. prekrascenie kgot nemcam v rapadnom Kr3e. (peredovaja stakja). 
^uibebg. d. Vorreckte d. Oeutscben im xvestl. Oebiet. (Leitarti
kel)!. ln: Oolos. o. 0. 1867. Nr. 291.

690. Deutsches 8r>V3cben im Polen nordlick der V^eickseb In: Oeutscbe 
Post bodr. 1916. Nr. 34.

691. Nauck, kalter: 8auerntreck auk polenstrassen. ^Oeutscbe aus 
der Oegend rvviscben Ostrom und ^ambro>v, neue Neimat bei 
ZoldLU-MIauj. In: ?reuss. ^eitg. 1939. Nr. 299.

692. osxvig: Oalirien-, V^olbMen- und Nare>v-Oeutscbe sieben in 
die Orenren des peicbes. In: Der Oeutscbe im Osten. ^g. 2. 1940. 
8. 62—67.

693. 8 ommer, Nelmut: 135 000 ge>v3nn das Vaterland. Die Neim- 
kekr der Oeutscben aus ^Volb^nien, Oalirien und dem Narew- 
Oebiet. — Volksdeutsck. Neimkebr 4. 8. 1940. 62 8. ^Ut ^bb.

694. 8tabeno>v, Oerbard: Der kubrer bat uns geruken. Oeutscbe 
aus Oalirien, V^olk^nien, Polesien und aus dem Narew-Oebiet 
kekren beim ins peicb. 8. (1940). 15 8. 8°.

695. >Vagner, Viktor: ^larscbLiel: 8auernreick Orossdeutsckland! 
prlebnisbericbte vom ^Vintermarsck der Oeutscben aus Oalirien, 
V^olb^nien und dem 8ielsk-N3re>vgebiet. — Volkstum im Kampk 4. 
8. 1940. 50 8.

696. Der groke Ireck der Volksdeutscben aus V^olk^nien, OaliÄen und 
dem Nurexvgebiet. — 8ücber d. Neimkebr. blgb. im ^uktr. d. 
peicbskübrers und U-Obergruppenkübrers >V. borenr 8d. 1. 
8.1942. 43 8. Mt 15 ^bb.

697. Oradmann, V^(ilkelmj: Oie umgesiedelten deutscken Volks
gruppen. Ergebnisse ibr. prkassg. In: ^eitscbr. k. Politik ^g. 31. 
1941. 8. 277—93.

698. 1 eja: Oie ^abl der deutscben 8cbulen Kongrekpolens einst und 
jetrt (1866—1918—1925). In: Oeutscbe 8Iatter in Polen, ^g. VI. 
1929. 8. 113—21.

699. Narodn^ja nemeckija skolz^ v Kovenskoj i Orodnenskoj gub. 
^Oeutscbe Volkssckulen in d. Oouv. Kauen u. Orodnoj. In: 
8evernaja pocta. o. 0. 1868. Nr. 221, 223, 229. Vil. Vestn. 1868. 
Nr. 118.

700. poepell, picbard: Ober die Verbreitung des Magdeburger 
8tadtrecbts im Oebiete des alten polniscben peicks osbvärts der 
V^eicksel. In: ^bkandl. d. bist.-pbilosopb. Oesellscbukt i. 8reslau, 
8d. I. 8reslau 1858, 8. 241—301.

701. 8ckubart-pikentscber, Oertrud: Oie Verbreitung der 
deutscben 8tadtrecbte in Osteuropa. — borsckg. r. deutscb. peckt, 
bgb. v. 8r. 8e^erle, N. Vielers (u. aj. 8d. IV. N. 3. >Veimar 
1942. 4 81., 567 8. 8°.
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702. laranovskij, 8. V.: Obror p3mj3tnikov ^3^6ebur§8k3AO 
prava 23p36no-ru88kick §oro6ov 8itov8koj epocki. (ktoriko- 
juri6ice8koe iWle6ov3nie). ^Ober8icbt 6. Denkmäler 6. ^3§6ebur- 
8er Kecbt8 in cl. xve8tru88. 8tL6ten ä. Iit3ui8cben 8pocke. (tti8t.- 
jnri8t. Unter8uck8 )I. 1897. 201 8. 8°. 8^. 3U8: V3r83V8kij3
Oniver8itet8kij3 I2ve8tij3. 1897. ^r. VII. 8. 1—40. l^r. VIII. 
8. 41—120.

703. I 3 xvor 8 ki, ^wo: ?rr^ileje miej8kie N3 pr3>vo niemieckie xv 
V^ielkiem X8ikst^ie 8itexv8kiem lO. stäät. Privileg. N3ck 6eut8ck. 
keckt im Oroktt. 8it3uen.j In: kocrn. ?r3^vnic^ MIen8ki. MIn3 
1929.

704. 3 wor 8 ki, ^xvo: 8tu6j3 U8trojem mi38t N3 prnxvie niemieckiem
xv Melkiem Xsie8t^ie 8itexv8kiem xv 6obie ^3§ieI1on8kiej t8tu6ien 
über 6. Or§3ni8M. 6.8tL6te n. äeut8ck. Kecbt im OroKkt. 8it3uen 
2. H. 6. ^Kellon.I. V^iln3 1931. 56 8.

705. DruLcr^c, V.: /Vl3bi8tr3t ü bel3rsu8kicb) me8t3ck 2 
M3jälebor8kim1 pr3V3m ü XV—XVI 8t. ^D. ^3§i8tr3t in cl. xvei88- 
rutben. 8tL6ten mit N^äeburMr Kecbt im 15.—16. M.j. Nin8k 
1929.

706. DruLc2yc,V.: V^ojh i icb ul3Ü3 ü bel3ru8kicb Ü38p363r8kick 
me8t3cb M3)6ebor8kim pr3V3M. ^Die Vö^te u. ibre N3ckt in 0. 
xVei88rutben. köni^k 8tä6ten mit N3§6ebur§er kecbtj. In: ^3pi8ki 
3662. bum. N3vuk. 86. 3. ?r3c^ KI. bi8t. 86. II. Mn8k 1928.

707. y 81oucb, 8exveryn: poÄussi komunik3cyjne xv mi38t3cb 
Ks. 8itexv8kie8o N3 pr3>vie N38<1ebur8kiem üo poloxv^ XVI 
^D. Verkebr8einrictit8. in ä. 8tääten 6. Oro6kür8tent. 8itnuen m. 
^I38äebur8. Recbt bi8 2. wällte 6. 16. j — In8tyt. N3uk.-b3- 
Ü3xvc2^ europ^ xv8ckoc1niej. 8ekcj3 bi8t. >Ir. 2. V^i1n3 1936. II» 
209 8. 8«.

708. kreier, Albert: Die Inäu8tri3li8ierun§ der mittelpolni8cken 
Oebiete recbt8 6er V^eicb8el (1825—1830). In: Deut8cbe lVion3t8- 
keite in ?olen. 6 (16). 1939/40. 8. 55—75.

b) Linrelne Oemeinäen.

709. eroI 6,8.: Vom Deul8cbtum in 8 i 31 y 8 tok. In: Deut8cbe 
?o8t 3. 6. O8ten. 1927. ttelt 10. 8.233—34.

O r o 6 n o.
710. N 3 rti, 3u. U.: 8e8t8cbrilt 2um bunäertMriZen Jubiläum äer 

Oro6no8cken ev.-1uteri8cben Xircbe 6en 17. Oktober 1893 (1793— 
1893). KIit3u 1893.

711. Vl3nteikel, Ou8t.: ?rr^cr^nek 6o bi8toi ^i roäu 1^2Ln1r3U2öxv 
^8eitr3§ 2. Oe8cb. 6. 83milie D.). In: K1o8y. 1877. XXV. 8. 262.

712 8^3 rt 0 8 2 exvic 2j, ^.: ^renb3U2 (^ntoni). In: 8ncM. ?oxvsr. 
Or8elbr3nä3. 86. XXV. >V. 1867. 8. 908—16. 8. 3ucb O32. 
>iV3r82. 1851. ^r. 136—41.
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713. O1o§er, 2.: ^ntoni 1yrenkau2 ... In: KIo8^. 1877. II. 
8. 24—25.

714. X., 8.: ^ntoni lyrenbau?, po68karbi na6xvorny 1itexv8ki l'., 
1itaui8cb. ^oksctiAtrmeister^. In: Klosy. XXV. 1877. 8.186—98.

715. 80KU82: 8pominka o ^.ntonim l^enkaurie (8rinner§. an 
ä.. 1.1. In ^A. ^ilen8ki. >Vi1na 1820. I^r. 161. 8. 263.

716. ^o6koxv8ki,^.: pamitztki po pyrenbaurie xv Oro6nie ^r- 
inner§. an 1. in Or.j In: Lcbo Oro6rien8kie. blr. 39. 18 II. 1921.

717. O 2i en 17 8t^c2. xv. Oro6nie (i xvier82 6o p^enkaura). (Der 17. 
Januar in Or. (u. ein Oe6icbt auk 1.)I. V^ilna 1779 .

718. 8?y6,1oxv8ki, ^.: Doro6nica. 06a cieniom ^.ntonieZo 
D^enbaura poäxvi^cona (14. O6e ü. 8cbatten 1.) In: Drienn. 
V^i1en8ki. 86. III. 1820.

719. Ka1enkiexvic2oxvna, ^nna: Po?kla6 partji l'^renbaura 
na t1e 8ejmikoxv Iitexv8kicb (D. verfall 6. Partei 1.'8 auk 6. tlinter- 
§run6 6. litauiack. 8ejm8j. In: Ksi^a pamiatkoxva. Kola Ki8tor^- 
koxv 8tuLbac^ uni^. 8tek. 8ator. xv >Ve1nie 1923—33. — ^Ima 
IVIater Vi1nen8. 8ibl. »ett III. M1na 1933. 8. 121—55.

720. Ko8ciatkoxv8ki, 8tani8laxv: üteratur^ po!emic2no-8a6oxvej 
XVIII xv. 8tu6jum bi8t.-bib1. na t1e 8praxv^ ^.nt. D^renbauLL 
po68karbie§o naäxvorne§o 1itexvskie§o xv latacti 1780—84. (^U8 
6. polem. Oericbt8lit. 6. 18. ^b. I4i8t.-bib1. 8tu6. in 6. 8acbe 1., 
Mau. Dok8cbat2mei8t. 6. 4- 1780—84j. In: ^teneum >Vi1en8kie.

V. tt. 15. V^ilna 1928. 8. 1—78.
721. Oo 8 iexv 8 ki, pr.: pxperz^ment po6 2a8rc2^tem p^renbaura 

6an^ (prük§. unt. 6. 8eit§. v. 1^. Oro6no 1776.
722. vHbroxv8ki,8t.: ^rt^sci na 6xvorxe ^nt. ^renbau^a. (Kün8t- 

1er am tioke In: 8iul. k4au1c. ^akladu Credit. ?o1. (1j.
1932/33. 8. 134-^10.

723. k u 1 i k oxvak i: leatr pol8ki na pitxvie. Vl^ilna 1907. (^uck 
k. 1ie8enIi3U8en.1

724. Oibjanakij, ^aakj O(ri§or'evic1: Orak ^ntonij Urenkaur 
(l^enkau?! i §ro6nen8kija korotev8kija Manufaktur^. (Orai 
p. u. 6. Qrocln. k§1. pabriken^. ?oä re6. i 8 pre6i8loviem ?(etra( 
8(ern§ar6ovicaj 8truve. ?etro§ra6 1916. XII, 64 8. Nit 1 Por
trät.

725. Polac2koxv8ki, ^an.: V^ia6omoäc o 6axvnyck kabrikack xv 
Pol8ce (Nittei1§. über 6. alt. pabriken in polenj 8ember§ 1880. 
(8. 1—3: 1^8enbau8en^.

726. 0r1ov8kij,L. 8.: O pole^n^cb 61ja §. Oro6no 2a8luAacb 
Pitov8ka§o po68karbija 1i2en§au2a. (V. 6. kür 6. 8ta6t Oro6no 
nütrk Ver6ien8ten 6. Pitaui8cben 8cbat2mei8ter8 1^2enbau8enj. 
In: Oro6n. §ub. ve6om. 1847. Xr. 49.

727. ^Iikul8ki, K.: I>lieco o parakji Lomr^nkiej (8ini§e8 über 6. 
Oemeincl. 2U Pom8cba1. In: ^xviastun Pxvan§e1ic2nx- 1904.

728. 0 b(1 eboxv 8 ki), 8r(oni8taxv1: (Köni § 8 ku 16j. paproc Oura 
06. >Vie1ka, p. Nata. In: 81oxv. Oeo§r. 86. VII. 1886. 8. 851.
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729. 0 bs) e b o n 8 k i), Krjoni8l3n1: l^uisenLuj. Pßcbr3tk3, pon. 
O8tron8ki, Am. i pur. ^38iennic3. In: Aon. OevAr. L6. VIII 1887 
8. 33.

730. Mecklenburg Xonulonku. In: Aon. Oeo§r. V6. IV. 1883 
8. 513.

731. Micbalono oder ^lerbuäeg. iVlicbulovo, inace t4erbu6ek. 
In: OeoAr3kice8ko-8tati8tice8kij 8lovar Xo88ij8koj Imperii (br8A. v. 
?. 8emenov). L6. III. 8t. pb. 1867. 8. 267. Mne 6eut8cbe Xo1onie.1

732. ^ilbetm86orI1. Xrole male. In: 8lon: Oeo§r. 86 IV 
1883. 8. 683.

2. Polen.

733. XoIberA, O8kar: Naron82e 8ture, Narur^, Xurpie. Naronare 
8tare, Nuxury, Po6l38ie ^v. alte Xia8onien, Na8uren, 6. Oebiet 
6. Xurpen. v. alte Xl38onien, ^38uren, Po6l3cbien1. — Xi320N82e, 
obrax etnoAr. 86, IV. V. Xrakau 1888—90.

734. ^iali82en8ki, 8.: ?olacy i pol8ko8c na kitnie l Xu8i. ^v. 
Polen u. 6. polentum in kitauen u. putbenienj. 1914. 1916". 
8. au8 „Ooniec" (X3len6er), ^A. 1914.

735. OumpIonicr,>V.: vie Polen in >Vei88rutbenien. In: poln. 
Llätter. 86. VI. 1917. 8.225—33.

736. I< r 8 in 8 ki, ^slkon8j: Pu6noäc pol8k3 3 miej82oäci n Pol8ce 
n änietle 8pi8on lu6noäci 1921 i 1931 r. ^v. polni8cbe Levölke- 
runA u. 6. Xlin6erbeiten in Polen im pickte 6er Volk823blA. v. 1921 
u. 1931j. 1933. 47 8. 8. 3U8: 8prun. >l3ro6on. lA. VI.
Veit 4—5.

737. 8niecbon8ki, N.: v38 polni8cbe Element in 6en Kt3ui8cben 
83n6en. 6evölkerunA8verdaltni88e u. 8o6enbe8it2. Xr3k3u 1918 
49 8. 8°.

738. I^it8cb, X.: N8cbo6niej Ar3nicz^ Pol8rc2^2n^. Oranic3
2N3rte§o ob823ru j^ka poIskieAo N3 Ki8tor^c2nej kitnie lV. 6. 
O8tArenre 6. Polentum8. v. Orenre 6. §e8cklo88. Oebiet. 6. poln. 
8pr3clie im bi8tor. Kit3ueg. In: Xultur3 Pol8ki. I. 1917 
8. 21—24.

739. Nit8cb, X.: Or3nice pan8tn3 3 Aranice jeryka pokkiexo ^v. 
Oren^en 6. 8t33te8 u. 6. Orenren 6. polni8cti. 8pr3cbel. In: le^vk 
Pol8ki. V. 8. 97—101. VI. 8. 41—16. VII. 8. 97—102. IX. 8. 80—86.

740. voubek, Die 08t§ren2e 6er polni8cben
Volk8tum8mebrbeit. I. II. In: 6vM8burA. 1 (1937) 8 474 
—81. ^A. 2 (1938). 8.61—65. Nit 11 Hin.

741. voubek, plrang ^^tonl: vie 1itaui8cb-po1ni8cbe Volk8tum8- 
Aren^e. In: 6vM8burA, 2 (1938). 8. 168—91. Mt 10 TÄeln 
u. 1 8t3ti8t. p3lel i. pext.

742. 8cliae6er, viI6eA3r6: vie Ki8tori8cben O8tAren2en Polen8 
im Verb3ltni8 ^ur lieutiAen polni8cben Volk8tum8mekrbeit. In: 
6om8bur§ 2 (1938). 8. 28—34. Uit 1 l3kel.
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743. Kit8ck, K.: Djalekty jß^ka pol8kiego ^D. Dialekte 6. poln. 
8pracbej. In: 8nc^kl. polaka. III. 2. 1915. 8.238—343. (Vgl. auck 
Der8. in Rocrn. 8law. III. 1910. 8. 107—13).

744. KrzsN8ki, ^i. 2.: Korwoj ter^torjaln^ jß^ka pol8kiego jD. 
territoriale Entwicklung 6. polni8cli. 8pracbej. In: ?race 8ilolo- 
gicrne. VIII. 8. 559—623.

745. t^r^neewicr, Valko: 82lactita Iitew8ka. 8tu6jum antro- 
pologicrno-etnologicrne ^D. 1itaui8cbe 8clilacbta. ^ntliropolog. 
etlinolog. 8tu6iej. In: Naterj. ^ntrop. ^rckeol. i. 8tnogr. XII. 
^uck 8. ^.: Krakau 1912. 111 8. u. lak.

746. L^ekanow8ki, ^.: ^er^torja antropologic^ne i rrornicr- 
kowanie äialektycrne pol8kiego ob8raru j§2^kowego ^D. antkro- 
polog. Territorien u. 6. Dialekt6ilferenrierg. 6. poln. 8pracb- 
gebiete8j. In: 8ymbolae grammaticae in bonorem ^oanni8 Korwa- 
6ow8ki. 86. I. Krakau 1927. 8. 427—36.

747. Ologer, ^gmunt: Ki8t^ 2 na6 I^arwi (Dotz^ka ogolnie L^cia 
spol. war8tw. wy282z^cb) ^D. krieke v. l^arew. D. allgemeine 
Keben8gekübl 6. ober. 8clucbten). In: Klo8^. 1890. 8. 261 ff. 291 kk.

748. ^lacura, Ku6olk: Äemia Kurpiow ^D. kanä 6. Kurpenj. 
>V. 1936.

749. 8wi§cki, ?.: O. Kurpikacb sOber 6. Kurpenj. In: Drienn. 
VVar82. 1827. IX. 8. 278. .

750. ^1orr:kow8ki, ^ickal: Kurpie lD. Kurpenj. In: 8ibl. V^ar82. 
1844. 86. II. 8. 134.

751. Kurpie (D. Kurpenj. In: ?r^j. Iu6u. 1836. 86. I. 8. 153. 1846. 
86. I. 8. 163.

752. Orocliow8kie, V^ojciecb: Kurpie ^D. Kurpenj. In: l'zfg. ill. 
1870. 86. VI. 8. 41. Mt 2 ^eicbg.

753. K.: Kurp w pu8^c^ Kurpe i. 6. >ViI6ni8j. In: KIo8y. 86. XXI. 
1875. 8. 122.

754. Krr^wicki, 8u6wik: Kurpie ^D. Kurpenj. In: 8ibl. V^ar82. 
1892. 86. III. 8. 527—28. 86. IV. 8. 61—97. 349—85 .

755. ojcicki, Karimierr: V^I.: ^ar^8^ Domowe. 1842. a. 
rur Volk8kun6e 6. Kurpenj.

756. >V 6 jcicki, K. XV!.: pieäni Kurpiow obrry6owe i okolicr- 
noäciowe. s8eier- u. Oelegenbeit8lie6er 6. Kurpenj. In: Der8.: 
^ar>8> 6omowe. ^ar8cbau 1842. 86. III. 8. 195—261.

757. pieäni Kurpiow na 8oLe I^aro62. ^V/eitinackt8lie6er 6. Kurpenj. 
In: Oareta literacka. 1860. 8. 80.

3. VZeikrutbenen.

758. Lur8ckmann, 8rit^: Die >Vei88rutkenen, ein erwacben6e8, 
8lavi8clie8 8auernvolk. In: Deut8cbe Kun68cbau 1918. 86. XKIV. 
8. 273—96.

759. 8-ovitov, K.: 8eloru88^ i ?oliaki ^>Vei6rutbenen u. ?olenj. 
Kauen 1919. 124 8.
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760. VVittram, 6.: vag Kan6 6er Wei88ru88en 06er VVeikrutkenen. 
In: Die wirtackaktl. ^ukunkt 6. O8ten8. Keip2i§ 1920. 8. 138—52.

761. Uaa8, kalter: Die VVei6ru88en in ?olen. In: Kation un6 
8taat. XVien. 1930. 8. 682—92.

762. 81 0 uek , 8(exverM!: ^iemia 082imaÜ8ka na rubiet^ 6wu
Kultur. ^038 Kan6 O8rmianx (^ei88rutkenien) an 6er Orenre 
Zweier Kulturen.) Wilna 1932. lV§1. Lespr. v. O. Mr8ckub8ki 
in: ^abrbüctier k. Kultur u. Oe8ck. 6er 81aven. >1. 6. 66. 8. 1932. 
8. 480.

763. HIe^er,?ercy: Daa Volkatum 6er XVei6ru88en. In: ?reuk. 
2eit§. 1939. 9. Xr. 262.

764. Kr 8 in 8 ki, ^1ton8): kicrba i ro2mie82c2enie 6ia1oru8in0xv 
xv?ol8ce ^abl u. Verteil^. 6. XVeiKrutbenen in Polen). In: 8praxv^ 
naro6. ^§.11. 1928. 8.351—79.

765. Kor6uba, N.: Kilka uxvaK xv Kxve8tji Aener^ naro60xv08ci 
biatoru8kiej. (6ini§e 6emerkun§. 2. 6ra§e 6. 6nt8tek§. 6. xvei88- 
rutlien. Rationalität.! In: 8praxvx naro6. VI. 1932. 8. 
203—17.

766. tte8Lb, NiLkael: ketten, kitauer, >Vei6ru88en. kin 6eitra§ 2. 
^ntkropoloAie 6. O8tbaltikum8 m. 6erÜLk8iekti§§. 6. 8ie61§8.- u. 
8tamme8§e8ckickt1. Orun61a§en. — Ku6olk?öcli8 blaclilak. 8erie 
66. III. ^ien 1933. 4 61., 80 8. Nit 62 labell., 15 Kurven u. 8 
6il6takeln.

767. Kar 8 kij, 6. 0.: K vopro8u ob etno§ra!ice8koj Karte 6eloru88- 
ka^o plemeni. krLM einer etbno§rapbi8cben Karte 6. xveik- 
ruttien. Volk88tamme8). In: Oro6n. §ub. ve6om. 1902. blr. 17.

768. 8tankiexvic2, ^.: I^ar2ec2a jßr^ka bia1oru8kie§0 (D. Dialekte 
6. wei88rutlieni8cli. 8praclie.) In: 8praxv^ naro6. II. 1928. 
8. 501—12.

769. 0ur8cbmann, krit?: Volk8kun6lictie 6eobacbtunZen 2ur 
materiellen Kultur 6er VVeikrutkenen. In: 6eobacbter t6eila§e 6. 
^eit§. 6. X. ^rmeej. V^ilna 16. I. 1918. l^r. 97.

770. 6e6oroxv8ki, Mctiat: V^iara, xvier2enia i prre8tz6^ 1u6u 2 
okolic Wotkoxvy8ka, 8lonima, 166^ i 8olkolki ^Olaube, Vorurteile u. 
-XberMube 6. Volke8 in 6. Omgeb§. v.^V., 8t., k. u. 8.! — Ku6. biato- 
ru8ki na Ku8i litew8kiej. Nater^al^ 60 etnoZrakii 8towian8kiej2Kro- 
ma62one vv latacli 1877—91. 66. I. Krakau 1897. XX, 509 8. 8".

771. kanieW8 ki, 8tani8taxv: 8pravva bialoru8ka. ^ary8 Ki8tor^c2no- 
politicrn^ ^D. weiKrutlieniacbe kra^e. KIi8l0r.-p0lit. XbriK^. 
XV. 1931. 105 8.

772. 8cbeibert, ?eter: ^ur politiacben 6ntxvicklun§ 6e8 VVei88- 
rutbenentum8. Keip2i§ 0. 28 8. 8°. Wt 1 Karte — Der8.: Der
wei88ru88i8cke Oe6anke bi8 1919. In: 3om8bur^. 2. (1938). 
8. 335—54 u. Dera.: Der We§ 6er V^ei88rutkenen rur xvei88rutke- 
ni8cben 8oxvjetrepublik. In: Kb6. 4 (1940). 8. 191—96.

773. O^ecLott, X.VV.: Okoto Kwe8tji 6ialoru8kiej l^Om 6. xveikruttien. 
kra§el. In: kitxva i Kuö. II. tlelt V. >Vilna 1913. 8. 1—24.
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774. 3 8 i 1 e^v 8 k i, p^eonj: 8i3oruä i ruck Ki3loru8ki. ^ei88-
rutkenien und die >vei88rutkeni8cke 8e>ve§un§d In: Pr2e§l. 
>V8potc268N^. 1924. >Ir. 26.

775. 8tepoxvic, ^.: 8iel3ru8^ i d2i3r23un3j3 nie23le2N38c. ^l). 
V^eikrutkenen u. d. On3bk3N§i§keit8be>ve§d >X^i1n3 1929. 16 8.

776. Vi^edel, KI388O von: Die xvei88ru88i8cke Pr3§e in Idolen: In: 
?reu88. dakrbücker. 1929. 8d. 217. 8. 210—14.

777. po 2 ni 3 k, 8t.: ^3§3dnienie Ki3loru8lrie. sv. >vei88rutkeni8cke 
Pr3^ed In: vro§3. X. 1931. 8. 974—87.

778. Oarbucevic, p.: Poleni23c)sj3 23ckodnj3j 8el3ru8i. sv. 
Poloni8ier§. d. we8tl. V^ei88rutkeniend lVlinak 1932. 24 8. s^ei88- 
rutkd

779. 8 louck, 8ewer^n: Kola Komuni8tyc2nej p3rtji ^ackodniej
8i3toru8i rucku nurodo^m bi3loru8kim w Pol8ce sv. polle d. 
Kommuni8ti8ck. p3rtei im vve8t1ick. V^eikrutkenien b. d. Vollr8be- 
vve§unA d.V^ei88rutkenen in Polens In: Poc2nik Inat^tutu N3uko>vo- 
K3d3>vc2e§o Luropz^ W8ckodniej. peil I. Mln3 1933. 8. 174kk.

780. 8t3nkevic2, ^d.: va Ki8toryi Kel3ru8k3k3 p3lit^c2N3k3 
v^8V3lennj3. s^. Oe8ckickte d. >vei88rutkenisck. pokti8Lk. 8ekrei§.) 
V^iln3 1934. 128 8.

781. Oon2e, V^erner: Die >vei6ru88i8cke Pr3^e in Polen. — Rund 
Veut8cker O8ten. 6 s2j. 8erlin o. d- s1935j. 10 8. Mt 1 Karte.

782. plnetackke, 8sruno^: ^ur weikru88i8cken Pr3§e in Polen. 
— 8ckulun§8briek de8 8unde8 Veut8cker O8ten. I>lr. 6 s1^. d^- 
nu3r 1935. o. O. o. d- 0 8. 4°.

783. procea 490. ve 13 Lkromade bielorus8e 3 Viln3. ^vec prek. du 
vr. >Ieyedl^. ?r3§ 1928. 32 8.

784. ^3p3dn3ja 8eloru88ij3 na 8k3nie pod8udimyck. Proce88 belo- 
ru88koj Irre8kj3N8ko-r3bocej Orom3d^> 23.—22. keorulju muju 1928 
^l). v^e8tl. >Vei6rutkenien 3uk d. ^nkl3Keb3nk. Der prorek der 
weikrutken. L3uern- und ^rbeiter-Hromadn, 23. pebru3r-22. Xl3i 
1928j. Nin8k 1929. 261 8. 8°.

785. Lere8oxv8ki: 1)38 Oo1^3tk3 dea >vei88ru88i8cken Vollce8 
unter der perae der polniacken OKIcupunten. (V^3rum Zertrüm
merte ?il8ud8ki die KIrom3d3?) 8. 1928. 23. 8. 8".

786. ?rukr3M3 i 8t3tut bieluruZlcuj Lkr^8cij3N8k3j vemokruc^i (8. 
OK. O.) ^?ro§r3mm u. 8t3tut d. V^ei6rutkeni8cken Okri8tlicken 
vemokrutie (8. (2K. v.)d V^i1n3 1929. 11 8.

787. 8ulimu: I^ow^ i N3jnov^82^ Kur8 pokt^ki pol8kiej >v 8pr3^vie 
bi3loru8kiej. ^O. neue und 3l1erneue8te Kur8 d. polni8cken Po
litik in d. V^ei88rutkenenkr3§ed V^ilnu 1932. 32 8.

788. Okincr^c, p.: d^k Komintern or§3ni2OM3l ruck Ki3loru8lci. 
^ie d. Komintern d. >veikrutkeni8cke 8e^ve§. or§3ni8ierted 
V^ilnu 1938. 32 8.

789. K 3 c 2 3 n, p.: Die rek§iö8e 83§e der lr3tkoli8cken V^ei88ru88en 
in Polen. In: >l3tio (>V3r8ck3u). d§- I- 1927. l>Ir. 7—8.

790. 8 8 i 3 k, p.: 1)38 wei8sru88i8cke Volk88ckulwe8en. In: l^3tio 
(V^3r8ck3u). d§- 1- 1927. >lr. 3—4.
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4. hitauer.

791. Koeppen, p^eter): Der litauische Volksstamm, Ausbreitung 
und 8tärke desselben in der Glitte des XIX. Jahrhunderts, hu 1e 
7 kevrier 1851. In: Lullet, de la classe hist.-phil. de l'^cademie 
Imper. des 8ciences. Ld. VIII. 1851 8. 273—92. ^uch in: Be
langes russes, tires du Lulletin historico-philologiczue de l'^ca- 
demie Imp. des 8ciences de 8t. petersbourg. Ld. II. 8. 1—2.

792. Nalisrev^ski, p.: hudnosc lite^vska w panstvvie polskiem. 
1O. litauische Levölkerg. im polnischen 8ta3t.). In: 8praw^ narod. 
^g. 1. 1927. 8. 10—14.

793. 01 sejko, O.: Die hitauer und die katholische Kirche in Polen. 
In: l^atio (Warschau), ^g. 1. 1927. I4r. 7—8.

794. Oorruchov^ski, 8tanis1a^: hudnosc lite^ska na kresack 
?anst>V3 Polskiego. (I). litauisch. Levölkerg. in d. Orenrmark. 
d. poln. 8t33tes). Warsckau 1929. 22 8. Mt 4 Karten — Libl. 
spra>v narod. k<r. 7. W. 1929. 23 8 8°. Nit 4 Karten. 8. 3us: 
8praw^ narod. ^g. 3. 1929.

5. hlkrainer.

795. Kr^sinski, ^^lkons): hicrba i ro2mie82crenie Okrainco>v 
Pol8ce ^ahl u. Verteilg. d. Okrainer in Polen). In 8praw^ narod. 
^g. II. 1928. 8. 651—707,

796. Wat.hudnosc ukrain8ka grodriensrcLyrnie sO. ukrain.Levölkerg. 
im Orodn. Oebiet). In: prregl. Wilenski. 1922. blr. 24—25.

6. Küssen.

797. 8 ejn, p^av). V(us).: Naterial^ dlja ixucenija byta i jaL^ka russ- 
kago naselenija severo-23p3dn3go kraja. Materialien ?ur pr- 
lerng. d. 8itten u. d. 8prache d. rus8. Levölkerg. d. nordv^estl. Oe- 
bietes). — 8born. otdelenija ru88k. ja^ka i 8love8no8ti Imp. ^k3- 
demii >lauk. Ld. XU. ^lr. 3. 8t. pb. 1887. XXVI, 586, 4 8. 8°.

7. Karaimen und lataren.

798. 8rpidbaum, 14.: Karaimi v. Karaici litev^scy >D. Karaimen 
oder Iitaui8ch. Karaiten). In: ^aterjalz? ^rcheol.-^ntrop. i Ltnogr. 
8d. IX. 1907. 8. 11—86.

799. ^alko-blr^nce^vicr, ^.: iVluslimo^vie c^li t. 2^. latarr^ 
lite^vsc^ l^O. ^luselmunen oder aogenannt. litauisch. lataren). 

Libl. Oeogr. „Orbi8". 8erie III. Ld. 7. Krakau 1924. 127 8.
Vgl. Oera.: 1)388. In: U^lerMz? ^ntrop.-^rckeol. i. ptnogr. 
Ld. IX. 1907. 8. 11—86.

800. KI - ski, 8-l>I : Pol8c^ I3t3r^. Lh3r3kter^8t^ka ogoln3 ^l). 
polnisch. H3t3ren. Allgemein. Lh3r3kterist.). In: Kurzer Wilenski. 
24. ^.pril 1927. iVlit ^.bb.

801—2. pirkoic 2,8^mon: 0 Kur3im3ch polsce jDber d. K3- 
r3imen in Polen). Iroki 1938. 22 8.
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803. 82ys2man,H..: OsadnictMo karaimslrie i tatarskie na 2iemiack 
Ksiestvva kitewskie^o. lovv. ^itoänikox^ blistorji i kiteratury 

Karaimslriej. 8. aus „NMi Karaimslriej". ^vie lcaraimiscke 
u. tartariscbe Kolonisation im 0rokker20§m. kitauen.j V^ilna 
1933. 10 8. 8°. M 1 Karte.

8. )uden.

804. 8erapkim, K^eterj bl(ein2j: Das Judentum im osteuropäi- 
scken Kaum. Lssen 1938. 736 8. ^4it ^.bb. u. 1 Karte.

805. ksöe xamerka o nasicb evrejacti. ^ocb eine d-lotir über uns. 
^udenj. In: Orodn. §ub. vedom. 1865. blr. 6.

806. I2 vsednevn(ojj 2i2ni nasicb evreev. ^us d. alltä§l. lieben uns. 
dudenj. In: Orodn. §ub. vedom. 1866. blr. 5.

807. Kornstein, d-: 8tan lic2ebnx ludnosci L^dovvslriej niektoryck 
vvojevvodrtvv wedlu§ po^srecbne§o spisu ludnosci 2 1931 r. jD. 
2ablenmässi§e Verteil^. d. jüdiscb. Kevölker^. einiger V^oje^vod- 
scbakten n. d. Volks2äkl§. v. 1931.j In: 2a§adnienia ^ospodarcre. 

1. 8. 142—59.
808. 82pidbaum, 14.: Lbarakterystyka kirycrna ludnosci Lydovvs- 

kiej kit>vx i Kusi ^Kk^siscb. Obarakteristilr d. jüd. 8evöllcerunA 
kitauens und Kutbeniensj. In: ^bior V^iadom. do ^ntrop. 
Krajowej. 8d. XVI. 1892. 8. 1—62.

809. Kosender^, keo: Die duden in Kitauen. Oesckicbte, 8evöl- 
IrerunA und ^Virtbscbait. In: l^eue jüdiscke ^lonatsbekte. 8. 1918. 
l8. ^..:j 48 8.

810. Kubs 2 tajn, 8.: Die ^sidn in dem alten litvvis2en Ireni^rajck. 
In: Naje leben, l^lew Vorck 1912. 8. 381—87. 1913. 8. 277—85. 
398—402.

811. 8cbiper, ^.: 2^d2i lrresack polnoen^ck i vvsckodnick 
c2Lsacb P0r02bior0w^ck (O. duden in d. nördl. u. östl. Kreisen 
in d. weiten n. d. l'eilunAenl. In: Oers.: Kolsce
odrod2onej. >V. 1932—33. 8d. 1. 8. 563—74. 8d. 2. 8. 5—23.

812. Kelvin, kouis: kin ^udenta§ aus 8üd- und ^euostpreuken. 
In: Nonatsscbr. k. Oesck. u. XVissenscli. d. Judentums. 14. 8.

23. 1915. 8. 180—92.
813. lVIerwin, 8.: 2yd2i litexvscy pod r^dem ros^slrim lv. Ii- 

tauisck. duden unter russ. Iderrscbaltj. (1772—1825). — 8>viat. 
1922. I^r. 2.

814. Oronemann, 8.: I^av^dolob und ^apkenstreicb. krinne- 
runAen an die ostjüdiscbe ktappe. 1916—18. 8. 1924. 247 8. 
(v. jüd. keben in Kauen und 8ia1Molcj.

815. I^ikitin, V.: kvrejslcija 2emledekceslöja poselenija severo i 
ju§02apadn^cb Zubernijack. sO. jüdischen land^irtscbaktlicken 
^.nsiedl§. in d. nord- u. süd^estl. Oouvernementsj. 8t. ?b. 1894. 
8°. 175—187: Mdisck. ^.nsiedlA. in d. Oouvernements Mna,
Orodno u. Kauen.j
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816. kabicki, 1..: ^3r^8 bi8tor^cLnx kolonirAcji L^6oxv xv posji 
prre6xvojennej re 8^cre§olnem uxvr§I§6nieniem b. ^ubernij ?3cko6- 
nick, xveko62Hc^cb obecnie xv 8k1aä ?3N8txv3 ?ol8icie§o. ^Oe- 
8cbicbtl. ^.bri88 6. Koloni83tion 6. ^u6en im Vorkrie§8rus8l3n6 
mit be8. 8erüc1i8. 6. etiem. >Ve8tt. Oouvernement8, 6. jetrt 2. poln. 
8t33t gekoren.) In: 8praxvy N3ro6. 6 1932. 8. 429—38.

817. vobrL^N8ki, 8ernar6: ^621 xv rotnictxvie N3 terenie bylej 
Kon§re8oxv1ci i Kre8oxv W8cbo6nicb. ^O. ^lu6en in 6. P3n6xvirt8ck. 
3uk 6. 8o6en 6. etiem. Kon^rekpotens u. 6. Ö8t1. OrenLMbiete). 
In: ^^6ri xv ?ot8ce o6ro6ronej. XV. 1933. 86. 2. 8. 408—23.

818. blot^lc, P ' Oo 6Äejoxv rremio8t3 xvsro6 ^Zs6oxv titexv8trick 
^U8 6. Oe8cbicbte 6. bl3n6xverk8 unter 6. 1itaui8cben ^uäenj. 
>ViIn3 1936. 8. 3U8: ^ixvobteter. 86 IX.

819. ^uboxvicr, ?iotr.: O6Ä3t 2^6oxv xv L^ciu pr^emMoxv^m 
pitxvy i Liatej Pu8i ^O. Enteil 6. ^u6en um Oexverbeteben in Li
tauen u. Vi^eikrutben.). In: ^eänoäc. 8ember§ 1910. I^Ir. 5.

IV. Oesctiiclite.
(Quellen.

1. Literatur.

820. Oorb3cev8liij, bl. ^.): O centraknom arckive 6revnick 
aktov^cb kni§, Aubernij: Viten8koj, Oro6nen8tcoj, Nin8koj i 
Koven8koj. ^V. ^entralarckiv 6. alten ^ktenbücker 6. Oouv.: 
V^ilna, Oroäno, iV1in8k u. Kauen^. In: Ve8tn. ^ap. Kv88. 1869. 
86. II. ^btlA. 2. 8. 5. 8. 44—54, 86. 6. 8.65—86.

821. Intere88ante ^Ktenkun6e ^in Oro6noj ^?reu88i8cke Takten 1797 
—1806). In: Kolan6, 19. 1918. 8. 132. ^euv8tpreu88. 
Xammerakten 3U8 8ia1y8tok, von 8raclcmann auk§ekun6en u. 
in8 8t3at8arc1iiv Köni§8berA überiükrt.)

822. Ko2toxv8lc3-8tu6nic1<a, ^3nin3: ^rckiwum ?3N8txvowe 
xv Oro6nie. kLut 0K3 N3 Aro62ieÜ8kie M3terj3tx o poxv8t3niu 
Ii8top36oxvem ^v. 8t33t83rckiv in Or. 8in 81ick 3uk 6. Oro6n. 
iVt3teri3lien über 6. I>l0vember-^.uk8t3n6). In: ^rcbeion. VIII. 
XV. 1930. 8. 147—61.

2. Orkun6en.

823. Leticboxvbki, ^.: I.ite8 nc res Aestae inter ?olonos or6i- 
nemque crueikerorum 1320—1412. 86. 1—2. Posen 1890—92''.

824. 8 ie 1 oxvski, su. 3.): Nonument3 ?o1oni3ie bi8toric3. 86. I 
—VI. bember§ 1864—72

825. Kon3r8ki, 8t.: Vo1umin3 Ie§um. 86. 1—8. XV3r8ek3u 1732 
—82. ^Kr3kau 1889^: 86. 1—9). ^11e Peick8t3§sbe8Lb1ü88. v. 
1347—1792).
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826. Kscryngki, L6u3r6u8: Lo6ex 6ip1om3ticu8 8itbu3ni3e. 8re8- 
13U 1845. XV, 391 8. 8°.

827. voZie 1, U.: Lo6ex 6iplom3ticu8 reZni ?o1om3e et m. 6. 8i- 
tku3ni3e I. IV. V. Viln3e 1758—64. 2°.

828. Xrupocowic2, N.: ^bior 6Wlom3t6>v r2tz6ow^cb i uktow 
pr^vvutn^ck 6o 62iejow 8it>vx ^83mm1§. ölkentl. u. priv3t. I_Ir- 
Kun6. 2. Oe8ckicbte 8it3uen8j. (1387—1710.) V^i1n3 1858.

829. ? 3 8 2 kiev^ ic 2, 44enr^k: keM8t3 8itbu3ni3e 3b online U8que 
3ä N3§ni Ouc3tu8 cum KeZno 8o1oni3e unionem. 1omu8 primu8 
tempor3 u8que 36 3nnum 1315 c0mpleeten8. — 8tucb3 8emin3rii 
I6i8tori3e 8urop3e Orient3Ü8 Oniv. V3r8ovien8i8. blr. 1. 1930.
XXIII, 183 8.

830. V3nitowic2, : 8k3rbiec 6yplom3to^v p3pie8lrick, ce83r8kick, 
krolev^8kicb, KÄH^L^cb, 2N3j6ujtzcycb 8i^ vv bibliotece Nureum 
xvi1eÜ8l!ie§o, >vzs63l ^3N 8i6orowic2 ^83mml§. 6. 8icb in 6. 8ibl. 
<1 .V^i1n3er iVIu8eum8 bekin6en6. P3p8t1., K3i8erl., Ir§I., kür8tl. Or- 
kund., b§b .v. ^3n 8i6oro^vic2j 86. I—II. V^i1n3 1860—62.

831. ^rcbeol0§ice8kij 8bornik 6okumentov otno8j38cieb8j3 60 i8torii 
8evero-?3p36noj Kv88ii. ^rcbüol. 83mrnl§. 6. 6. Oe8cbicbte 6. 
nor6we8t1. Ru88l3n68 betretenden Vokumentej. ^Vi1n3 1867—74. 
86. I—X.

832. Kutr2eb3, 8t3ni8l3>v;8eniko>vic2, ^Vl36^8l3w: ^Kt3 unji 
?ol8lrj 2 8itwa Wirten 6. Onion ?o1en8 m. 8it3uenj. 1385—1791. 
Xr3k3u 1932? 8VI, 570 8.

833. 83bun8ki-^erbiIIo, ^.: 0nj3 8itxv^ 2 ?ol8lrH 1385—1569. 
^kty unji i pr2ywi1ejow 8t3now^cb Iitew8kicb sv. Onion 1^'8. m. 
?olen . . . Xkten 6. Onion u. 6. 8t3n6. ?rivi1e§ienj. V^3r8ck3u 
1914.

834. i^63V3emye Vi1en8koju ^rcbe0§r3iice8koju Kommi88ieju. 
Iv. von ^Vi1n3er ^rck3v§r3pb. Xommi88ion ber3U8§e^ebenen 
^ktenj. >Vi1n3 1865—1894. Oro6n. bi8t. (Quellen in: 86. I. V. 
VII. XVII. XXI.

835. ^rcbeoAr3bce8kij 8bornik 6okumentov, otno8j38cicb8j3 k i8torii 
8evero-23p36noj Ku8i. Ir63V3em^j pri Opr3v1enii Vilen8k3§o 
Ocebn3§o Okru§3. ^rckLo^rupb. 83mml§. v. Orkun6en über 
6. Oe8cbicbte 6. nor6we8t1. Ku88l3n68. 14§b. v. 6. Verw3lt§. 6. 
V^i1n3er 8cku1be2irke8j. 86. I—XI. M1nn 1867—71. 1874. 
1890. 4°

836. Oorb3cev8kij, bi. I.: K3t3lo§ 6revnim 3ktovym kni§3m 
Aubernij Vi1en8koj, Oro6nen8lr0j, iVIin8koj i. Koven8koj . . . ^Ku- 
t3lo§ 6. 3lten ^Irtenbücker 6. Oouv. V^ilnu, Oro6no, ^4in8k u. 
X3uen . . .j >ViIn3 1872.

837. kubinätejn, 8. 8.: Lbrono1o§ice8kij ^323161 ukurov i 
pr3vite1'8tvenn^cb r38porj32enij po §ubernij3m ^3p36noj K088Ü, 
8e1oru88ii i ^3loru88ii 23 240 let. 8 1652 po 1892 §06. ^Lkro- 
no1. Ver2eicbni8 6. 8rl388e u. Veriü§. 6. Ke§ier§. in 6. Oouver- 
nement8 ^Ve8t-, >Vei88- u. K1einru88l3n68 kür 240 ^abre. V. 1652 
bi8 1892j. o. 0. 0.
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838. Nanikest 8tanoxv K2ec2ypo8po1ite7, xv l^ocinie 11 paLd2. 1705. 
Manifest d. 8tande ?olen8 in D^kocin. 11. X. 1705j. o O. o. ).

839. bubomir8ki. 7'. K.: Vota marecbalci comitiorum Orodnae 
babitorum. 0a88oviae 1731.

840. List branickiego K. ketmana xvielk. koronnego ^in briet 
K. branickis, Orokbetmans v. bolenj. In: bib1. xvar82. 1848. II.

841. ^ctum in curia reg. Vars. (Manifest posloxv LomLynsk Manifest 
6. Lomscbaer Oesandten^.) 15. ^.pril 1775.

842. Dokumenty i relacje, dot^c^ce 1812 r. na Litxvie ^Dokumente u. 
bericbte über Litauen im 1812j. In: Litxva i Ruä. ^g. II. Nett 1. 
V^ilna 1912. 8. 70—156. Mt 6 ^.bb.

843. Listy xvlascicieli, ktor^cb majtztki xv gubernii grod2ienskiej 8kon- 
kiskoxvano 23 uÜTml xv poxvstaniu ^Liste 6. Ligentümer, deren 
Vermögen xvegen 0. Anteils 3M ^ukstand im Oouv. Orodno kon- 
ti82iert wurdet. In: peter8burski. 1833. fielt VIII. Nr. 67.
87. 1834. Nett IX. Nr. 49. 50. Nett X. Nr. 72. 76.

844. Ogto82enie konttskaty majatkow xv guberniacb: kijoxvskiej, xvo- 
IMskiej, podolskiej, grodÄenskiej, xvilenskiej, minskiej Merkündigg. 
d. konkisÄert. Vermögen in d. Oouv.: Kiew, >Vo1bynien, bodoüen, 
Orodno, V^iina, Mnsk). In: ^g. petersburski. 1835. Nett XI. 
Nr. 7—8. 16. 27. 37. 50. Nett XII. Nr. 63. 89. 92.

845. Oode rouge, ordonn3nce8 et circul3ire8 de8 generaux Nuraxvietk, 
DIotoxvskoi, ^nnynkokk, 8oucbine etc. baris 1863. 46 8. 8".

846. Kepublique Polonaise. Ninistere des ^ktaires Ltrangeres de ?o- 
logne. Documents diplomatiques concern3nt Ie8 relations po- 
1ono-Iitbu3nienne8. bd. I—II. V/. 1920—21. 8".

847. Lrotocoles oiiiciel8 des Oonkerences polono-litbuaniennes a 8ou- 
valki. ^ide-memoire concern3nt les negociations de 8ouvalki 
depuis 1e 30 septembre jusqu'au 5 octobre 1920. V?. 1921.

848. ttepublique de Litbuanie. lVlinistere des 3kk3ires etrangeres. 
Documents diplomatiques, conttit polono-litkuanien, question de 
Vi1n3 1918—24. K3uen 1924. XX, 443 8. Mt 3 K3rt. u. 1 K3rte 
im Text. 4°.

849. 8tat^st^ka xv^borow do 8ejmu i 8enatu, odbzd^cb xv dniu: VIII. 
5 i 12. listopoda 1922 r; X. 4. i 11. M3rca 1928 r; 8erj3 0, 4. 2 dn. 
16. i. 23. 1ist. 1930 r. l8t3tist. d. >V3b1en k. 8ejm u. 8en3t, 3m: 
VIII. 5. u. 12. November 1922; X. 4. u. 11. NLr2 1928 ; 8erie O, 4. 
16. u. 23. November 1930.^ 8t3tM^ka botski. >Vyd. pr262. 
Otoxvn)" Nr2Hd 8t3t. K2eL2^pospo1itej bolskiej. >V. 1926. 1930. 
1935 .

850. ^3pros^ beloru88kicb poslov v pot8kij 8ejm 1922—^1926 §.
8bornik dokumentov o pan8kicb naÄlijacb, mucenijacb i i2de- 
V3tek8tvacb nad Kreskj3nami i rabocimi v 23podnoj be1oru8sii. 
l^binAaben d. xveissrutben .Abgeordneten an d. polni8cben 8ejm 
in d. 3. 1922—1926. 8amm1g. v. Dokumenten über d. berr8cb3ttl. 
0ew3ltt3ten, Nnterdrückg. u. (Quälereien d. Lauern u. Arbeiter 
im xx^e8t1. >Vei88rutbenj. Vttn8k 1927. XXXIII, 530 8. 4°. ^Das8. 
Lbd. in V^eiKrutb. XXXII, 496 8.j
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851. Jak pravodMsja v^bar^ ü pokski sejm. sakretnaga arckivs 
8el38tockag3 V3javodx). ^ie wurden d. Madien in d. polnischen 
8ejm durckgekükrt? (^us d. Oekeimarckiv d. V^ojewoden v. 
8i3l^stok)j. In: Oyrvon3ja rmena. 4. III. 1940. 8. 1.

852. Deklarseija klarodnogo 8obranij3 ?3podnoj 8elorussii i vckoL- 
denii ^apadnoj 8elorussji v sostav 888K. prinjata edinoglasno 
na rasedanü 29. oktjabrja 1939 g. ^Deklaration d. Volksver- 
sammlg. d. westl. XVeissrutken. über d. Hintritt d. westl. >Veiss- 
rutken. in d. 8estand d. V^eissrutkeniscken 88K. hinstimmig an
genommen auk d. 8itrg .v. 29. Oktober 1939j. In: 8ov. 8eloruss. 
30. X. 1939. 8. 1. 8. auck: pol^mja rev. blr. 10. 8. 14.

853. Okar prerid^üma Vjarckoünaga 8oveta 888K ab utvarenni 8ara- 
navickaj, 8e>l3stockaj, 8resck3j, Vilejskaj i pinskaj 3blascej u 
838t3ve 8el3rusk3j 88k. ^Ok38 d. Präsidiums d. Obersten kates 
d. Od88k über d. Hingliederg. d. Oebiete 83r3nowicM, 8i3l^stok, 
8rest, V^ilejku u. pinsk in d. 8est3nd d. V^eissrutken. 88kj. In: 
^vj3rda 5. XII. 1939. 8. 1. 8ov. 8eloruss. 5. XII. 1939. 8. 1.

854. ^3kon 3b prvnMci ^3ckodnj3j 8el3rusi ü 83st3Ü 8el3ruskaj 
8oveck3j 8oc^jalistxcn3j Kespubliki. (^ater^j3ly III sesii 
Vjarckoün3ga 8oveta 888k). (Oesetr über d. .Vuknakme d. 
Westl. V^eissrutkeniens in d. 8est3nd d. V^eissrutken. 8owjet. 
8o2ialist. Kepublik. (Nateriaken d. III. 8ession d. Obersten k3tes 
d. V7eissru1ken. 88kj. In: 8oks. 8el. 1939. I^r. 11. 8. 19. 8. auck: 
polymM rev. blr. 11—12. 8. 110.

855. Okar prerid^uma Vjarckoünaga 8oveta 888k. ^b dni vabaraü 
deputataü u Vjarckoün^ 8ovet 888k ad 8aran3vickaj, 8el3stockaj, 
8resck3j, Vilejskaj i Pinsk3j abl3scej 8el3rusk3j 88K. ^Ok38 d. 
Präsidiums d. Obersten k3tes d. V^eissrutken. 88K. Ober d. 'Page 
d. >V3klen d. Abgeordneten in den Oberst. k3t d. V^eissrutken. 
88k in d. Oebieten d. V^eissrutken. 88k 8aranowicre, 8ial^stok, 
8rest, V^ileika u. pinskj. In: ^vjarda. 24. I. 1940. 8. 1. 8ov. 8elo- 
russ. 24. I. 1940. 8. 1—2.

856. OK32 prerid^um3 Vj3rckoün3g3 8oveta 888k 3b utv3renni 
v^b3rcxck 3krug p3 v^b3r3ck u Vj3rckoün^ 8ovet 888K ad 8a- 
ranavickaj, 8el3stockaj, 8resckaj, Vilejskaj i Pinskaj ablascej 8e- 
laruskaj 88k. jOkas ä- Präsidiums d. Obersten kates d. V^eiss- 
rutken. 88k über d. hinricktg. v. V^aklberirken kür d. V^aklen in 
d. Obersten kat d. V^eissrutken. 88K in d. Oebieten d. >Veissrutken. 
88k 8ar3nowjcre, 8ial^stok, 8rest, V^ilejka u. pinskj. In: ^vjarda. 
24. I. 1940. 8. 1—2.

857. OK32 prerid^uma Vjarckoünaga 8oveta 888k ab utvarenni 
v^barcyck akrug pa vzcharack u 8ovet nacyjanal'nascej ad 
Lackodnick ablascej Okrainskaj 88k i 8e1aruskaj 88K. j^Okas d. 
Präsidiums d. Obersten kates d. Od88k über d. hinricktg. v. 
V/aklberirken kür d. >Vaklen in d. l^lationalitätenrat in d. westl. 
Oebieten d. hlkrainiscken u. >Veissrutken. 88kj. In: ^vjarda. 
22.1.1940. 8.2. 8ov. 8eloruss. 22. 1. 1940. 8.1.
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858. Oka? preMiuma VerckovnoZo 8oveta 888k. Ob utverL6enii 
sostava okruLn^cb irbiratekn^cb komissij po v^boram v 8ovet 
^acional'nostej ot ^apa6n^ck oblastej 888K. ^Okas 6. Kräsi6iüms 
6. Obersten kates 6. V^eissrutken. 88K. Ober 6. 8estäti§§. 6. 
^usammensetrA. 6. 8e?irkswLkIkommi8sionen nacb 6. ^sblen in 
6. Nationalitatenrat in 6. nestl. Oebieten 6. V^eissrutken. 88Kj. 
In: 8ov. 8eloru88. 2. II. 1940. 8. 2. ^vjsr6a. 2. II. 1940. 8. 2.

3. OesekiebtssekreibunS, Memoiren, 8rieke.

859. Ni? 1 eru 8 6 e KoIok, baur.: tlistoriarum koloniae et ^isAni 
Oucatus bitbuaniae. . . Oollectio lVla§na. 86. 1—2. 1761
—68. 4°.

860. kamißtnik 8?lackcica poOlaskie^o. ^rinnerun^sbnck eines po6- 
lackiscken K6elmanne8). In: Oras. 1876 u. 1877.

861. Krause, Oteor§): 8timmun§8berickte aus 6er ^eit 6e8 un- 
xlückbcken Krieges 1806—7 (8 8ckreiben 6. KammerprüsiO. in 
8ial^stock, von >Va§ner an 3ob. Oeor§ 8ckekkner in Köni§sberA). 
In: 8orsck§. 2. bran6enb§. u. preu6. Oesckiebte. 86. XVIII. 1905 
8. 236—52.

862. Krause, O^eor^: ^.U8 einem ebemals preukiscben Oebiete. 
8rieke 6es Kammerpräsi6. v. >Va§ner aus 8ia1Mok an ^ob. Oeor§ 
8cbekkner. In: Hitpreuk. ^onat8scbrikt 43 (1906). 8. 413—81.

863. I) ieseb, Oar1; ar 6 a, ^rtbur: 8rieke an un6 von 8cbekkner. 
86. 5 — Verökkentl. 6. Ver. k. 6. Oesekicbte v. Ost- u. V^estpreuken. 
XIX. 5. Köni^sber§ 1937. 8. ... — 8. . . .: 8rieke 6. Kammer- 
präsi6ent. v. V^a^ner a. 8ial^sto!i an 3ob. Oeor^e 8cbekkner.

864. Eismann, Jobann V^erner: Kolniscb-6eut8cbe8 8acb>vörter- 
buck kür 6ie VorAescbickte m. ein. kinleit. v. Lrnst ketersen. 
— 8cbrikten 6es O8teuropa-Instituts ?u 8reslau, piekt 9' 
8res1au 1938. 56 8. ^8. auck 8espr. v. ^333 in: Oeutscb.
xvissensck. ^eitscbr. k. ?olen. kiekt 35. 8. 337—38.1

865. ^.ntonievviL?, Mo6?imier?: ^.rckeoloM ?ol8ki. ^ar>s 
crasow pr2e6kistor^c2N^cb i vvc2esno62iejow7c1i Äem ?olski 
l^rcbäolo§ie kolens. ^brik 6. vor- u. krüb§esckicktl. ?erio6en 
6. Oebiete kolens.) 1931. VIII, 340, IV 8. Mt 1712 IHustr., 
48 kakeln u. 9 Kart.

866. ^ntonie^vicr, Vla6imir: kes plus anciens vestiZes 6e 
l'bomme en Kolonne 6u nor6- est et en kitkuanie. In: Kroeee6in§s 
ok tbe kir8t Internation. Oon§ress ok Krebist. an6 krotobist 
8ciences. 8on6on VIII 1932. 8on6on 1934. 8. 88—89. I^ucb:l 
8. 8. 29—46. lVlit 12 kak. u. 1 Karte. V§l. Oers., Dass, in'
11"^ Intern. Oonkerence ok tbe ^ssoc. on tbe 8tu6y ok tbe Ouater- 
nar^ ?erio6 in Lurope. kransactions V. 8eninLra6 1935 8 29 
—46. Mt äbb. '
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8. k^ükZeZckiclite.

1. ^.1I§emeine8.

867. 8?mit, ^Zmunt: 8nd3ni3 O83dnictxv3 epoki k3miennej na 
?odl38iu. ^8or8cbun§. über d. 8iedlun§8xve8en d. 8teinreit in 
?odl3ckienj. In: UViad. ^rcbeol. X. 8. 36—118. Uit 25 
^eicbn§. im 8ext u. 46 lak.

868. Ko 21 oxv 8 ki, 8eon: Ntoära epoka kamienna xv?ol8ce (bleolit) 
^l). jün§. 8tein2eit in ?olen (bleolitbikum)l — ^rcb. loxv. blnuk. 
xve 8xvoxvie. I'eü II. 8d. II. Idekt 2. 8ember§ 1924. 1 81., 
242 8. Nit 8 ^eicb^. im lext, 32 83keln und 3 Karten.

869. 3^2d Lewski, Konrad: Kultura pubnrow 8ejkowat^cb w 
polsee ^acbodniej i ärodkowej. Die 8ricbterbeckerkultur in 
VZest- und Mttelpolen. — 8ib1. prebist. 8d. 2. Posen 1936. 4 81., 
457 8. Nit 1081 ^bb. u. 4 Karten. (V^ojexv. 8i3lMok: 8. 217/18. 
8. 450j.

870. Kicbtbolen, 8olko 8rbr. von: Die 8ron2ereitkultur mit 
streikenver^ierter Irdenxvare der polniscben 8orsebun§ und die 
Orslawenlrn^e. In: Kultur und p3sse. 8estscbrikt 2. 60. Oeburts- 
ta§ Otto Kecbes, b§b. v. N. I4escb u. O. 8p3nnaus. Nüncben 
1939. 8. 150—71. Wt 12 ^bb.

871. 8a8aume, ^lo1i§an§1: O8t- und V^estpreukeen in Zermn- 
ni8cber Vorreit. Köni§sber§ 1940^. 60 8. Mt 9 Kart. u. 20 
^bb. 8°.

872. 8obns3ck, Oietricb; I. a 8 aume, >VoltA3n§: Ost§erm3nen 
und Ixlord§ermanen. — Vor^escbicbte d. deut8ck. 8tLmme. 44§b. 
v. 41. Keinertb. 8d. 3. 8eip2iA 1940. 6 81. 8. 867 — 1490. sv3- 
8e1b8t rablreick. xveiteriübrende 8it^.

873. 8 n § e 1, K3r1; 83 8 3 ume, V^oli§3N§: Kulturen und Völker 
der brübreit im preukenlnnde. — 8rlüuter§. 2. ^tl3s d. O8t- u. 
westpreuk. 83ndes§escb. 1. 44Zb. v. 8. Ke^ser. Köni§sberA 1937. 
297 8. iVlit ^bb. 4°. <D3selbst 23blreick. xveiterkübrend. 8it. 
aueli k. ?<3cbb3r§ebietej.

874. I^3rbutt,8.: 8ud3nie stsroL^tnosci 1itexv8kicb. O l3tweL3cb 
^Onter8ucb§. 1it3ui8cb. Altertümer. V. d. ^3dxvin§ernj. In: 
^ilen8k^. 1817. 8d. IV. 8. 59. 79—80. l^ui8cbrift. betr.j.

875. bl3rbutt,8.: 0 ^utxvieracb 2 poxvodu nrt^kulu ^3ro8rexvic23 
o 33drxvin§3cb xv dodutku do Orodr. Oubern8. V^iadomo8ci. 
I^lr. 36. ^Ober d. 3adxvin§er au8 ^.nlnk d. ^rtikel8 v. über d. 
^3dxvin§er im 8eibl3tt 2u d. Orodn. Oouvernem. Nitteil§. blr. 36j. 
In: ?eter8b. 1846. blr. 25.

876. O88oIin8ky,^V.: O urod^ku bi8tor^c2nem, 2xv3nem Kumat 
l^V. ein. bist. Öenkmal, §en3nnt Kumutj. In: 8ibl. xvar82. 1848. 
44. XOVI. 8. 465. ^8und nncb d. Verk. 3. d. 8nde d. 3adxvin§er- 
reit^.

877. 4nro82exvic2,^.: ^3dLxvin§i ^1). ^3dxvin§erj. In: 8ibl. warsr. 
1853. ttekt 0811. 8. 193 kk.
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878. 8. K.: ^3metki o Wpaänoj casti Orodnen8koj Aubernii. (8. lcar- 
toju). ^öemerkun§en über 6. xvestl. leil d. Oouv. Orodno. (Mt 
einer Karte)!. In: Ve8tn. Imp. Kussk. Oeo^r. Odäc. ^8t. öb! 
1856. 1'. 16. 8. I. ^bt1§. II. 8. 93—160. lOescbicbte d. Qouver- 
nementa unter besonäerer öerück8icbti§§. d. ^ä^in^erj. 8. 3uck: 
8tno§r. 8born. 1858. ^öd-! III 8. 47—114.

879. 8 jo § ren, ^närea8: Ober die ^obnÄtLe und die Verba1tnl88e 
der ^atvva§en. öeitr3§ 2. Oescbicbte O8teurop38 um d. Mtte d. 
13. ^k. In: Vlemoire8 de l^cudemie Imperiale de8 8ciences de 8t. 
?eter8bour§. 1859. 4"

880. blovoe priraäcenie 3rcbeolo§iLe8k3§o otdeleniju Vilen8k3§o mu- 
reja. ^öin neuer ^u>vaeb8 d. urcbäol. ^bteil§. d. V^ilnuer ^1u- 
8eum8j. In: Vil. Ve8tn. 1872. I^r. 5. ^Ver2eicbni8 d. baupt8acklick 
bei H.u8§rab§. im Krei8e öiel8k in ein. ^adwin§erbur§ Sekunden. 
Oe§en8tände.j

881. 8embrr^cki,I.: Die blord- und >Ve8t-Oebiete der JadMn^er 
und deren Orenren. In: ^ItpreuK. Vlon3t88ckr. öd. XXVIII. 1891. 
8. 76—89. 8. aucb Der8.: 1)388. l?olnl in: XVi8l3. 1891. 8. 
851—64.

882. öleri, K: O ^3tvj328kicb kludbiZcuck. ^V. d. öriedboken d. 
^3dwm§erj. In: ^rudzs IX. arcbeol. 8-erda. 1. I ^iln3l893j. 
Protokoll 99.

883. 8a883N3viciu8, ^on38j: Dar Kart 3pie „Qetvi§iu8". 
^ock einm3l v. d. ^dwinAernj. In: Varp38. 1899. t^r. 4. 8. 70.

884. ven 3 riu 8, K. p.: Opi83nija j3tvi328kiLb drevno8tej, cbr3n- 
j38cick8j3 v Vilen8kom mu^eje. ^öe8cbreib§. d. 8. im >Viln3er ^1u- 
8eum bekindl. j3dwin§i8cben Altertümer!. In: Irud^ VIII ^r- 
cbeol. 8-erd3. öd. III.

885. ör 3 un, K: K32^8k3nij3 v obl38ti Ooto-8l3vj3N8kieb otnoäenij. 
I. Lot)? i icb 8O8edi do V. veki. sbl3cbkor8cb§. im Oebiet d. §o- 
ti8cb-8l3vvi8clien öeriebA. I. v. Ooten u. ikre Kl3cbbarn bi8 rum 
5. M j. 8t. ?b. 1899. 8°. sKini§e Nitteilun§en über die ^ad- 
win§er!

886. OeruNi8, Oeor§: ^ur 8pracbe der 8ud3uer-^3twin§er. In: 
Ke8t8cbrikt Xd3lbert öerrenberAer. Oöttin§en 1921. 8. 44—51.

887. Oeru11i8, Oeor§: 8ud3uer-^3twin§er. In: iVI. öbert (bl§b.): 
Pe3llexikon d. Vor§e8cb. öd. 1. ö. 1924. 8. 337—38.

888. bl 3 rmj 3 n 2, bleinricb: Die 3ltpreu88i8cben ö3ndLcb3kten. In: 
Der8.: Volk8kunde und 8iedlun§8§e8cbicbte ^1tpreu88en8. ö. 1936. 
8. 42—47. Nit 1 Kurte.

.889. Norten8en, Oertrud; Norten8en, tl3N8: Die 8ud3uer. 
In: Die8., Die öeÄedl. d. nordö8tl. O8tpreu6. b. 2. öe§inn d. 
17. M.'8. peil II. — Deut8ck!d. u. d. O8ten. pl§b. v. bl. ^ubin. 

ör3ckm3nn l^u. 3-!. öd. 8. öeip2i§ 1938. 8. 82—94.
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2. k^unäbericdte.

890. 8 lr e vic, K. ?.: O kurAanacd v 1.itve i ^apaänoj kusi. ^V.
6. Orabkü^eln in lätauen u. >Ve8tru88lanäj. Mlna 1865. 141 8. 
4". s8. au8:j Vil. Ve8tn. 1864. blr. 112—18.

891. 1^8kevic,K. ?.: O ärevnick kamnjacb, pamjatnilcack ra- 
paänoj Ku8i i ?oäljacbü. IV. 6. alten 8teinen, Denkmälern V^est- 
ru88lanä8 u. ?oälacbien8l. In: Drevnv8ti. ^rckeol. Ve8tn. 1867 
Kr. 4. 0uli-^u§u8t). 8. 154—60.

892. T^82kiewic2, Kon8tanty, Orak: 0 kurdanacli na L.it>vie r 
Ku8l L3ckoäniej, 8tucljum arclieolo^icrne. ^Von 6. Orabliü^eln in 
Litauen unä V^e8tru88lanä, arcbaol. Onter8ucb§.1. 8. 1868. ^lit 
16 labeH. 8°

893. ^rcbeolo§ice8kija ra^kanija po 8uvalk8koj, Oroänen8koj i 
I^omLinZlroj §ub., proi^v. 8uärin8kim. Arcliaol. Onter8uek§. 
in 6. Oouv. 8uwalki, Oroäno u. ^0M8cka, unternommen v. 
8uäÄN8lri1. In: Damjatn. kniLlra 8uv3lk8koj §ub. N3 1875. 8^ 
81—95. 1877. 8. 21—24.

894. >Vitanow8ki, ^4.: V^^ciecrka arcli. na ?oäl3Äe ^rckäolo§. 
^U8klu§ n. ?oälacbienj. In: V^iaä. numi8matilc arcb. 1893. I^Ir. 
2 uncl 3. 8. 54.

895. ? vkrov 8 lrij, 8. V.: Ir äoi8toricesk3^o b^ta na 8lavj3N8ko- 
1itov8kvj §ranice. ^U8 6. pr3bi8tor. lieben auk ä. 8lawi8cb-litaui- 
8clien Orenre^. ^Vilna 1894. 19 8. 8". 18^. au8: Vil. Ve8tn. 
1894.

896. Oötre, ^.: ^rcbäolo§i8cbe Onter8ucbun§en im Orwalä von 
Vialo>vie8. (Leiträ^e L. ^atur- unä Kultur§e8ckickte k.itbauen8 
u. an^renrenä. Oebiete). In: ^bbanäl. ä. M3tb.-N3tur>vi88en8cb. 
Abteil, ä. 8ayr. ^.kaäemie ä. >Vi88en8ckakten. ^.bbanäl^. 8uppl^ 
8ä. 14. 8. 511—50. Nit 10 Takeln u. 1 Karte.

897. larasenka, Petra8: Kietuvo8 ^rclieolo§ijo8 ^leäLia^a. Ma
terialien r. litaui8cli. ^.rcliäoloxiel. Kauen 1928. 358, XXXII, 
II. 8. 8°.

898. kuäin8ki, ^.: Dosrukuvania arckeolo§ic2ne >v b. §uberni. 
au§u8tow8kiej 1^rcliäolo§. Onter8ucli§. im ekem. Oouvernem. ^u- 
§u8to>vo1. In: Libl. warar. 1871. 8ä. I. 8. 230.

899. Luä 2 in 8 ki, ^lkon8: Kore8ponäencja 2 LomL^ w prreämiocie 
>v^kop3li8k prreätu8tor^crn^cli. 1Korre8ponäen2 a. I.om8cli3 über 
vor§e8cbicbtl. ^U8§rab§ä In: ?rre§. biblj.-arcbeol. 1882. 14. III. 
8. 274. I^unäe in ä. Dörkern 8ka2äubin, 8tar^ kolwark u. ?o- 
Lar8tvvo im Oouv. 8u^va1ki-^u§u8toxvo.j

900. V^oje^voä8txvo Lialostoclrie. ?rre8Äo8L. ^ab^tki 1V/ojew.. Lial^- 
stok. Ver§an§enkeit. Oberre8tej. LialMoK 1929. 50 8.

901. ?ol8ka w krajobraÄe i rab^tkacli. V^oj. 8ialo8tockie. ^Dolen in 
1.anä8cbakt8bi1ä u. ^ltertumsäenkmalern. V^ojexv. Lial^8tok.j 

1930.
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902. Rajewski, ^dislavv ^dum: 8pr3>vo2dunie r badun pr^ed- 
kistor^crnxcb na obsrarre wojeivod2t>va wilenskiego i bi3lo- 
8tockiego ^Leriebte über d. vorge8cbicbt1. ?or8cbg. im Raume 6. 
V^oje>v. V^Una und Lial^stok.) In: otcblami >vieko^v. Ld. VII. 
1932. 8. 88—97. Mt 3 ^eickng.

903. Vud?in8kij, ^.: ^rebeolo^iceskija ro2>8kanija v Orod- 
nen8koj, b. ^vgu8tov8koj n>ne 8uvulk8ko) i b.omLin8koj guberni- 
jacb v period ot 1857—1869 gg. l^rcbaolog. blacblorZckg. im 
Oouv. Orodno, d. ebemaügen Oouv. ^ugu8toxvo, d. jetzigen 8u- 
>vaiki u. d. Oouv. I.om8cba in d. ^eit v. 1857—1869). In: 8uvalk8- 
kija gub. vedom. 1872. I^Ir. 35—36. Ramjatn. kniLka 8uva1k8koj 
gub. na 1875 g. 8. 81—95. 1877. 8. 21—24.

904. Otoger, ^gmunt: Korre8pondencja do Redakc^i Liblioteki 
V^ar82L>V8kiej. (Korre8ponden2 a. d. Redaktion d. Libl. V^ar82.) 
In: Lib1. V^ar82. 1876. 8d, I. 8. 131. 1877. Ld. I. 8. 146. 1878. 
8d I 8 151. 1879. kd. I. 8. 143—5. 1880. 8d. I. 8. 154. 1881. 
8d. I. 8. 111—114. 1882. 8d. I. 8. 147. 1883. Ld. I. 8. 141. ^r- 
cbäol. k^unde (8iedlg.) i. Oouv. Orodno).

905. 0ernev8kij, ?. 0.: Oka^atel materialov d1ja irucemja 
8evero-2Lpadn3§o kraja (Xovenskaja, Viienskaja i Orodnen8kaja 
Aub.) v 3rcbeo1ogice8ko-etn0grakice8kom otnosenü. sVerreicbni8 
d. N3teri3Üen 2. Lrlerng. d. nord>ve8t1. Oebiete8 (Oouv. K3uen, 
MInu u. Orodno) in 3rcb3o1og.-etbnogr3pb. bbnÄcbt). In: 
?3mjatn. knirka Koven8koj gub. 1882. g. Kauen 1881. 8. 329—67.

906. Voller, L^d). ^.): ^rLkeo1o§ice8kija kollekcii ca8tnycb lic v 
8evero-23padnom krae. ^rcbäol. 8amm1§. v. ?rivatper8onen im 
blordweutl. Oebiet). In: Vi1. Ve8tn. 1889. blr. 269. 8. V^ilna 
1889. 4°. ^Oouv. Orodno: 83mmlg. d. Oralen fleri auk d. Out 
Kempe, Krei8 Lia1^8tok, u. d. Iderrn Ologer in ^erovvo, Oouv. 
K0M8LK3).

907. 8 triter, ^.: 1opo§rakice8kija gvedenija 0 ^orodiscacb i kur§a- 
nacb v Orodnen8koj Aubernii. ^opo^r. Nitttei1§. über d. Ruinen 
u. Orabbü§e1 im Oouv. Orodno). In: Ram. kniLka Orodn. §ub. 
na 1890 K. 8. 1—30.

908. öulickij, I.: ^.rcbeol0^ice8kij3 i i8t0riko-§eo§raiice8kija 23- 
metki. ^rcbaol. u. bi8t.-§eo§r. Mitteilungen.) In: Irud^ Vil. 
Otdelenija No8kov8k3go predvuritelnugo Komiteta po U8tro)8tvu 
v Vilne IX. urcbeol. 8-erd3. V^ilnu 1893. ^btlg. I. 8. 60—65. 
^Ver2eickni8 d. 14. 0rt8ckakten d. Oouv. Orodno m. urckaolog. 
bunden).

909. ?okrov8kij, ?. V.: ^rckeol0gice8k3j3 kurtu Orodnen8koj 
gubernii. ^rcbäol. Kurte d. Oouv. Orodno.) V^üna 1895. 165 8. 
4°. Mt 1 Kurte. ^Veiluge 2u:) Irudy devjutogo urcbeol. 8-e2du 
v Vilne 1893. No8kuu 1895.

910. lopogrukiceukija uvedenija o goroducb i kurganucb v Orodnen8- 
koj gubernii. ^opograpb. Xlitteiig. über d. 8tadte u. Orubbügel 
im Oouv. Orodno). Orodno 1889. 30 8. 8". 8^.. au8: Rum. knirka 
Orodn. gub. nu 1890 §.
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911. Ir öelostokskaZo uerda. (0 mo^iknom bur§ane). ^U8 d. Kreis 
öial^stok. (V. einem Orabbü§el)j. In: Orodn. §ub. vedom. 
1898. Nr. 51.

912. ^.venarius, N. ?.: ^rcbeo1o§ice8kaja karta casti vekskaxo 
uerda Orodnensboj Aubernii. 1886—1888. ^rcbäol. Karte eines 
l'eiles des Kreises öielsk im Oouv. Orodnoj. 1 ^o!1: 6 XVerat. 
In: diäter.

913. 3^. /^.: Isr Oardino red^bo8. (^pie pilialralnj). ^us d. Kreise 
Orodno. (V. einem öur§ber§)j. In: Vienybe öietuvos. 1893. 
Nr. 17.

914. * odk onski, ^.: Dosrukivvania arcbeolo§icrne M öereranack 
au§U8toxv8ki) i bisrko^vie (pE. sejnensbi ^rcbäolo§. Dn- 

tersuck§. in öererany (Kr. ^.u^ustoxvo) u. Di8rlro>v (Kr. 8ejny)j. 
In: ä^iatowit. 3§- VIII. 1908. 8. 72—75.

915. OIo§er, 2y§munt: O8ady prredbi8tor^crne na porrecru 
öiebrr^ ^Vor^esebicktl. NiederlaLs§. am Lober-Oker j. In: ^bior 
wiadom. do antropolo§ji krajoxvej. öd. VI. Krakau 1882. 8. 3—10.

916. OIo§er, ^§munt: dolinie öiebrr^ ^Im öobertalj. In:
V^i8ta. öd. VI. 8. 1—18. ^teinreitl. 8tandorte u. öriedköke bei d. 
Dörfern Osowiec, 8rakranki, 8o8nia u. 8rc>8takij.

917. ^aje^8ki, örarm.: loporki ro§ov^ i kamienny re >v^i 
öorowe na Kurpiack. ^Knoctien- u. 8teinäxte a. d. Dorke öoro^ve 
im Kurpenlandj. In: öwiatoxvit. öd. I. 1899. 8. 69—71. Mt 2 
^bb.

918. 3 odko^slci, 3-: Dosruki^vania arebeolossierne örrera- 
nacb (poxv. au§ustowski) i bisrlconie (poxv. 8ejnenski). ^rcbäol. 
Unter8uck§. in örrerana (Krei8 ^.u§u8to^vo) u. öi8rkown (Krei8 
8ejn^)1. In: ä>viatmvit. 1908. öd. VIII. 8. 72—75.

919. Nadacrek,K.: 2 badan arcbeo!o§icrnyck >v dorrecru vu§u 
^U8 arckäoloA. öorscbA. im öluk§eb. d. öu§8^ In: leka kon- 
8erv^. 1900. öd. 2. 8. 44—59.

920. ^venariu8, N. ?.: DroAicin-NadbuL8ldj i e§o drevno8ti. 
^DrobierM am öu§ u. 8eine ^Itertümerj. In: ^/lateria!^ po 
arcbeol. Ko8s. i^davaem^e Imp. ^rckeol. Kommi88ieju. Nr. 4. 
Drevno8ti 8everc>^ap. Irraja. öd. I. 3?. I. 8t. öb. 1890. 8. 1—42. 
Nit 1 Karte.

921. Ducickij, I. V.: ?o povodu „Dr0§icin8kicb drevno8tej". 
^nlä61. „D. Altertümer v. Drobic^n"^ In: Ltenija v l8toric. 
Obsc. Ne8tora öetopisca. 1892. Nekt VI. 8. 73—104.

922. öuc2ycki,N.: K>ve8t^i dr0tiic^n8kiLli 8tar02^tn0sci.
öra^e d. DrobierMer ^Itertümerj. In: V^iadom. um.-arcbeol. 
1893. Nr. 2—3.

923. 3odbo>v8ki, 3.: Nieco o rabytkack prreddriejo^vycb 
DrobicrMie nad öu§iem ^btxva8 über vor§e8cbicbtl. Oberre8te 
in Dr. a. ö.j. In: äv^iato^it. öd. VIII. 1908. 8. 69—72.

924. 8 rmit, 2^§munt1: Notatbi arcbeoloAicLne 2 Drobicryna nad 
öu§iem ^rcbäol. Notiren a. D. a. V3. In: Vi^iadom. Arcbeol. 
öd. IX. 1924. Nekt 1—2.
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925. 8 rmit, ^^§munt: Orob^ 2 okresu I3ten8kie§o i r2^m8kie§o 
N3 cmentarr^sku „Ko23roxvk3" xv Vrokic2^nie n. 8u§iem. ^Orä- 
ber 3. 6. K3 l'ene- u. 6. röm. K3iserreit 3. 6. friedkok „^023- 
rowk3" in O. 3. 8.j. In: V^i3dom. ^rckeol. VI. 8. 60—70. 
iViit 63 2eickn§.

926. 8 2 mit, ^^munt: 0ment3r2 l3tensko-r2M8!ii „Ko23roxvk3" w 
Drokic2^nie N3d 8u§iem. ^O. kriedkok ,,Xo23roxvk3" 3. 6. 1.3 
l'ene- u. röm. K3i8er2eit in D. 3M 8.1. In: >Vi3dom. ^rckeol.

VIII. 8. 152—75. iVIit 199 ^eickn§.
927. 8obrov8kij, ?.: Vru8kenik8lrij3 miner^n^jn vody. ^v. 

Oru8kieniker Niner3lqueIIenI. In: Vil. Ve8tn. 1861. kir. 67—73. 
skrxvükn§. vor§e8ck. Oräberj.

928. 82ukiewic2, V^3nd3kn: K3mienie 2 xv^r^temi 2N3K3M1 
(k3mien pod Vru8kienik3mi N3 pr3xv^m br26§u r2eki xver8oki) 
Kore8pondencj3 (2 r^8unkiem). Steine mit ein§emei88elten 
^eicken (6. 8tein bei Dr. 3. d. reckten Oker d. 81u8868 V^er8ok3).

! Xorre8ponden2 (mit einer ^eicbnun§)1. In: äxvi-doxvit. 1900. 
8c1. II. 8. 109—10. ^3jexv8ki, k.: OdpoxviedL. ^ntxvort^. In: kbd. 
>V. 19M. 8d. II. 8. 111—16.

929. Keon3rdov, ki.: 0 2N3cenii 3rckeo1o^ii v ocenke i8torice8kick 
p3mj3tnikov. ^V. 6. 8edeut§. d. ^rcküoloZie in d. 8eurteil§. d. 
Ki8t. venkmLIerl. In: Iruä^ Vil. Otde1enij3 predv3riteln3§o Ko 
mitet3 po U8troj8tvu v Vikne IX. 3rcbeol. 8^6203. V^i1n3 1893. 
^btl§. II. 8. 329—36. ^eicknun§en von 6 in Vrokic2M Kekun- 
denen cbri8tl. Kreu2cken u. d. Ver8ucb, 6. Kxi8ten2 v. Orokic2^n 
8cbon in 6. 4. oder 5. dk. 2:u ver8et2en.1

930. ^rcbeolo§ice8k3j3 N3ckodk3 N3 bere§u >iem3N3 N3 okrnine 
Orodno. ^in 3rckäo1. kund 3M Oker 6. Neme! 3M 8t3dtr3nd v. 
Orodnoj. In: Orodn. §ub. vedom. 1894. Kr. 36.

931. ^oöko>V8ki, ^Ö2ek: Oroäno i okoüce >v 23r3niu Ö2iejo>v kitxv^ 
i Ku8i N3<1 l>Iiemnem ^Or. u. Om^ebZ. in ä. 8rüb§e8cb. Kit3uen8 u. 
Rutbenien8 3N d. iVIemell- Orodno 1928. 9 8. Nit I l'nkel.

932. dakimowic2, K.; kim3no>V8ki, N.: 8pr3W3 Oör 
^3mkowej vv Orodnie. ?r3xvd3 o Oor2e ^3mkov^ej xv Orodnie 
jD. ^n§ele§enbeit d. 8cb1okber§. in Or. V. >V3krbeit über d. 
8ck1o6ber§ in Or.j. In: ^3rcbolt. IV. 8. 171—95. 196—214. 
398^00.

933. dvdkoxv8lri, ^O2ei1: >V 8pr3xvie dxvu§!o8u: ?rnxvd3 o 
Oor26 ^3mkovvej ^v Orodnie. sin ein. 2v^ei8timm. ^n§ele§enbeit: 
v. >V3krbeit über d. 8cklo6ber§ in Or.j. In: iV^rcbolt. IV. 
8. 376—79.

934. dodkoxv8ki, ^Ö2ek: Orodno wc2e8no8redniovviec2ne xv äwietle 
pr3L v/^kop3Ü8i<ow^cb dokonnn^cb N3 Kr6Iexv8kim ^3mku 8t3r^m 
xv Orodnie xv I3t3cb 1932 i 1933. ^V. krübmittel3lter1. Or. im 
kickte d. ^.U8^r3bun§83rbeiten 3M köni§1. 3lten 8cklo6 in Or. in 
d. ^s. 1932 u. 1933). In: ?r2e§I. Ki8t.-xvoj8k. 8d. VII. Hekt I. ^iit 
11 2eickn§. 8.^.: >V. 1934. 17 8. 8°.
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935. 8olov-ev, V.: I^ov^ja ra8kopbj v 0ro6ne. P^Ieue ^.U8- 
§r3b§. in Oro6noj. In: 2^3pi8bi ruslc. nsucnaZo in8tituta. 86. 
VIII. Leitrad 1936. 8. 69—96.

936. vurczevV8ki, ^62isl3xv: 8pr3xvo263nie 2 b36an arcbeolo- 
§ic2n^cb na 8tar^m ^3mbu xv Oro6nie xv 1937 r. ^8ericbte über 
6 .arckäoloA. Onter8uck§. am ^.It. 8cblok in Or. i. I. 1937j. 
8pra^. 2 62i3l3lnosei xv0jexvo62kieA0 Komit^tu Ocrcrenia Krola 
8tekana 83tore§o xv Qro6nie. 0ro6no 1938.

937. 6o6koxv8lcj, 6v2ek: ^a§aäkoxv^ pr2e6miot koäcian^ 2 0ro6na 
^in rät8e1bakt. Oe§en8tanü au8 Knocben aua Or.j. ^U8: 
oteblani xvieboxv. 86. XI. 1936. 8. 112—13. Vlit 1 ^eicbn^. im lext.

938. ^Ober 638u6oxv, Kr. ^u§u8toxvoj. In: oteblani xvieboxv. 6§- V. 
1930. 8. 30.

939. Ko8tr2exv8ki, Io2ek: 8a cacbette 6u Premier a§e 6e ker 6e 
Kalinoxvka Koäcielna, arronäi88ement 6e 8ial^8tok (?olo§ne). 
In: 8ura8ia 8eptentriona1is Antiqua. 86. IV. 8. 149—61. A4it 
4 lakeln u. 2 ^eicbn§.

940. ^Ober Klicbyj. In: 2^ oteblani xvieboxv. VI. 1931. 8. 4.
941. Olo^er, ^§munt: 0836^ 2 c238vxv uLMu Kr2emieni3 pc>6 

Kob^linem, ^3mbr2^c3mi i ^3le8iem. ^ie6erl388§. 3. 6. 8tein2eit 
bei KobMn, ^3mbr2^ce u. ^a1e8iej. In: V4360M. 3rcbeol. 1876. 
8. 115—19. Nit 17 ^eicbn§. 8°.

942. 01 0 § er, ^x^munt: O836y N36 Ixiiemnem i N3 8o6l38iu2 c2L8öxv 
u2^tbu Kr2emieni3 ^8ie61§. 3n 6. i^emel u. in ?o6l3ebien 3. 6. 
8tein2eit). In: M360M. ^rebeol. 86. I. 1873. I. 8. 97—124. Mt 
44 ttol28cknitt.

943. 8iero82exV8ki, >V3cl3xv: Kurb3N^, 8t3re 8mietni8k3/ or32 
cment3r2e xv xvi6laeb bbemna i I^3nc2y ^Qr3bbü§e1, 3lte ^.bkab- 
8teUen u. brie6boke 3N 6. O3bel§. v. Kernel u. bl3N8cb3l. In: 
äxvi3toxvit. 86. III. 1901. 8. 163—64.

944. ^Qber bloxvo^roH. In: otcbl3ni xviekoxv. I 1926. 8. 22.
945. 8brlicb, 8runo: Der 8cblo8ber§ in K3j§ro6 (?olen). In: 

be8t8cbrikt ^.63lbert 8e22enber§er. OöttinZen 1921. 8. 31—38. 
Mt 2 ^.bb.

946. Kurb3n 2 obre8u r2^m8bie^o xv K08tolt3cb xv poxv. bi3lo8toclrjm 
^Or3bbü§e1 3. 6. röm. K3i8er2eit in k., Kr. 8i3l^8tolrj. In: 2 
otcbl3ni xviekoxv. XIH- 1938. 8. 130.

947. I2v1ecenie i2 piäm3 6u. ?. Ku2necov3. (O 8V3jnycb 800ru2enij3ck 
N3 02^erej k^bniee v 20 ver8t3ck ot Oro6n3). s^u82u§ 3U8 6. 
8riek 6. 6u. K. Ku2necov. (V. 6. ?k3bleinricbt§. 3uk 6. 8ee Ryb- 
nic3, 20 >Ver8t v. Oro6no entkernt)j. In: I2ve8tij3 Imp. Ku88k. 
Oeo^r. ObZc. ^8t. ?b.j 1873. 86. 9. blr. 1. 8. 18—19.

948. O1o§er, ^Zmunt: Kore8pon6encx3 2 po6 l^oeinn (0 
2N3le2i8k3cb pr2e662iejoxv^cb) ^Korre8pon6en2 3. 6. Om§ebZ. v. 
4^. (über vor§e8ebicbtl. 8un6e)^. In: ?r2e§I. bib1io§r.-3rcbeol. 

1881. N. II. 8.87.
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d. Vom IMtelalter bi'8 2ur dritten l'eüun^ ?o1en8 (1795).

949. Porstreuter, Kurt: preuken und pukland im Mttelalter. 
v. Lntxvickl§. ibr. öeriekA. v. 13. bis 17. ^k. — Osteurop. por- 
8eb§. pl§b. v. td. Oebersber§er. >1. p. 8d. 25. Köni§sber§ (pr.) 
1938. X, 272 8. 8°.

950. ptasnik, ^an.: Niasta i miesrcransbvo danniej polsce 
Städte u. LürZertum im alt. polenj. Krakau 1934. 511 8.

951. Jakimov^ic?, poman: Koloniracja ma^ov^iecka na pusi 
raraniu driejovv . (II Lja^ä prekistor^kov^ polskicb Krakowie. 
8tres2c2enie rekeratu) (Ö. masovviscke Kolonigat. in ^Vei6ru6land 
i. d. prübZescb. (2. Irekken d. poln. präbistoriker in Krakau. In- 
ba1t8an§abe 6. VortraZs.j Posen 1935. 2 8.

952. ^akimovvie?, poman: V^scbodnia §ranica osadnict^a maro- 
v^ieckieAv X i XI xv. 2 ^acxvie2H i puÄH i 2asiH§ Koloni2acji 
M32oxvieLkiej na V^sckod2ie. l^v. Ost§ren2e 6. masowisek. Ko 
lonisat. i. 10. u. 11. M. m. 6. ^adxvin§erland u. >Vei6rutbenien 
u. d. peiebweite 6. masE. Kol0ni83tion im Ostens In: pam. 
VI po^82. ?ja2du bistoriko^ polsk. >Vilnie 17.—20. IX. 1935 r. 
kemberZ 1935. 8. 246—50.

953. V^lodarski, Vronislav^: Man8 ru8ko-ma20>viecki 2 dru§iej 
polovv^ XIII wieku. ^O. rutbeniscb-masov^iscb. Lündnis au8 <1. 
2xveit. kalkte d. 13. M.j. In: 8tudia bist, ku crei 8t. Kutrreb^. 
8d. II. Krakau 1938. 8. 611—29.

954. L2arnov^ski,0.: ka coloni8ation Polonaise dans les ancien- 
ne8 provinces orientalea de 1a polo§ne. In: Lomptes-Pendus du 
Lon§re8 Internat, de Oeo§r. de Varsovie. 8d. 3. pravaux de 
1a aection III. (Oeo§r. bumaine). 1937. 8. 71—81.

955. a j a 02k o 8 k i, 8tanl8lavv: pr^Mierre P0l8ko-Iitew8kie
(v. poln.-litauiacke kündnis^ 1325. In: Kwart. Idi8t. Xp. 
kember^ 1926. 8. 567—617.

956. Idalecki, O8kar: v^ieje Onji ^a§ieI1on8kiej ^Oe8cb. d. ^a- 
§ie1Ion. Onionj. Ld. I—II. Krakau 1919—20.

957. 82ela§oxv8ki, ^.: V^rroat Pan8t>va Pol8kie§o xv XV i XVI 
wieku. ?ol8ka na pr^elomie wiek6>v srednicb i nowyck ^l). 
V^acb8tum d. poln. Keickea im 15. u. 16. M. ?o1en an d. V^ende 
d. ^4itte1a1t. u. d. bleu^eitl. kember§ 1904.

958. ?awin8ki, ^.dolk: 1^a20>V82e. — polaka XVI >vieku pod 
>V2§Ißdem Zeo^rakicrno-atatMyLM^m. Ld. V. ^rodla d^iejoxve. 
8d. XVI. 1892.

959. akuboxv8ki, ^an.: Napa xvielkie§o KÄxatwA 1lte^8kie§0 vv 
polovvie XVI wieku. I. Lresc polnocna »(arte de8 Oro6kür8ten- 
tum8 Kitauen um die Vlitte dea 16. ^abrbunderta. I. I^ördk leill. 
^U8: ^.tia8 bist. Polski, 8erja 8. Krakau 1928. 21 8. Et 1 Karte.

960. Kolac^kowski, P: O staroL^tn^m pomniku §ranic2n^m 
pomi§dr^ ?o1sktz a prusami >vscbodniemi. l^V. d. alten Orenr- 
denkmal rxviLcben Polen u. Ostpreussenj. In: 8ibl. vvars2. 1845. 
N. III. 8. 650.
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I). Die preukiscke ^eit (1795—1807).
961. Räumer, Kurt von: friedrick Leopold von 8cbrötter und der 

Aufbau ^eu-Ostpreu8Lens. In: Idigtor. ^eitsckr. 8d. 163. 8. 
282—304.

962. Räumer, Kurt von: 8cbrötter und 8cbon. In: ^1tpreu88. 
8or8cb§. 18. 1941. 8. 117—55.

963. 8 ippo 1 d, Hans: Die Kriegs- und Domanenkammer 2U 8ialy- 
stock in ibrer Arbeit und LedeutunA kür die preukiscke 8taats- 
verwa1tun§ . Vissert. Köni§sber§. I'ilsit 1928. VIII, 114 8. 8".

964. 8 ckmidt, Robert: 8tädtewesen und Bürgertum in Keuost- 
preuken. 8in 8eitra§ 2ur Oesckickte der bei den letzten leilun- 
§en Rolens von Rreuken erworbenen Oebiete. In: ^Itpr. VI o- 
natsscbr. 8d. XI.VIII. 1911. 8. 412—42. 562 —608. 8d. XIL., 

112, 8. 191—213. 426—62. 8d. 8. 1913. 8. 123—46.
299—327.

965. 8okot0w8ki,8.: ^D. 8cku1en u. d. preuk. 8ckulpolitilc in 
^eu-O8tpreukenj. In: Rraeitis. 8d. I. 1930.

966. 8prawa kupca Orodna Kowalowa prreciwko kupcowi mv8kie- 
wakiemu s^D. Rrorek d. Kaufmann. Kowalow a. Or. §e§en d. rus- 
siscb. Kaukleut.1. o. O. 1804.

1807-1943.
1. Die rus8i8cbe ^eit (1807 brw. 1813—1915).

967. flatt, ^er^ Benjamin: Opi8 Xi§8twa >Var823wskie§o 2 
krotkim r^sem drieiow Rol8kicb 32 do na82^cb cra86w ^8e- 
8cbreibA. d. 8üratent. V^ar8cbau m. ein. kun ^brik d. poln. 
Oe8cb. bi8 auf un8. weiten!. ?O8en 1809. s8. 120—25: Ma8ta 
w Departamencie 8om2M8kim: 8tädte im 8om8cbaer Departem.j.

968. >Viers2 2 0K0I. pr2Mß§i ^Oedickt au8 ^.nlak d. Lide8leistun§j. 
8ial^8tok 1807.

969, Iwa82kiewic2, ^sanu82: 8itwa w r. 1812. Litauen i. 
1812j. — ^4ono§rak. vv. 2akre8. d2iejow nowoL^tn. 1X. 1912.
XIV, 439 8.

970. Melden, 8udwi§ 8rb. von: Der 8e1d2u§ der Oe8terreicber 
§e§en Rukiand im ^abre 1812. ^U8 okkiciell. (Quellen. XVien 1870. 
XII, 160 8. 8". ^Vor- und Rüctimaraeb im Lialz^t. Raum.j

971. Kercknaewe, tluZo; Ve 1 t 2 e, ^Ioi8: 8eIdmarsebaI1 fürst 
2u 8cbwar2enber§ der 8übrer der Verbündeten in den LefreiunZs- 
krie§en. >Vien 1913. 8°. l^Darin: 8. 113—33: Korp8komman- 
dant der „Oroken ^rmee". 1812.j

972. Narte 1, Rene: Napoleon en Dtbuanie 1812 (d'apre8 de8 docu- 
ment8 inedit8). In: Revue de ?ari8. 39.1932. 8d. 4. 8. 897—912.

973. (8 r a n dt, v.j: Der 8eId2U§ der Ru88en und Rolen 2wi8cben 
8u§ und I^larew im 3ubre 1831. black d. be8ten, jet2t vorband. 
Material. OloZau 1832. IV, 92 8. Nit 2 RIan.
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974. ?o1en, AeoAr3pbi8cb und ki8torisck §e8cbi1dert. Mt ein. vo11- 
ständi^en Oe8ckickte 6. ^abre 1830 unä 1831. Von ein. ^u§en- 
LeuZen. 2^ei T'beile in ^in. Lande. 8tutt§art 1834. iViit 15 
^bb. ^Le8. 1ei1 2j.

975. 8mitt, Lriedrick von: Qe8ckickte de8 po1ni8cben ^uk8tande8 
und Krie§68 in den Andren 1830 und 1831. T^beU I—II. 8. 1839. 
Mt 8cb1acbtp1änen.

976. Kunr, tt.: Der po1ni8cb-ru8siscbe Kriess von 1831. 8. 1890. 
223 8.

977. ?u2yrew8ky, Alexander: Der ?o1ni8ck-rus8i8cke Xrie§ 
1831 . . . ^utoriÄert. deut8ck. bearbeit^. v. Valerian -4iku1iLL. 
8d. 1—3. 8d. 1—2 Takeln. >Vien 1892—93 (L. d. Lia1>8t-6e2. 
v§I. be8. 8d. 2j.

978. 8 ier § i ej e >v, : 0d QL>viny ku V^isle (Von d. vüna L.
^eick8e1j. rosyMe^o prreto^l i >v8t?pem raopatr^t Ioxek 
^O82M8ki. >V. 1925. 160 8. Et 1 ^tla8 (21 Takeln).

979. Tokarr, >Vojna pol8lro-ro8. (v. poln.-ru88. Xrie§I 1830— 
31. V?. 1930. 635 8.

980 Lawlov^ki, Lr. Lrodla do driej6>v ^vojnz^ pol8ko-
rv8. 1830—1 r. 8d. 1—3. 1931—33.

981. Omin 8 ki, ^an.: kecit de8 evenement8 militaire8 qui depui8 1e 
31. IVlai 1831 ont precede 1a bataiUe d'OLtrolenka, de8cription de 
cette bataiUe et de 1'akkaire de blur. Laris 1832. 38 8. 1 Takel. 
8. aucti Oer8.: kecit de8 evenements militaire8 de 1a bataiUe 
d'O8tro1enka. Lrü88el 1840.

982. ?rtzdr^n8ki, dM-: Litwa pod OstrolhkH (ur^vek r pamitztni- 
kov?) (v. 8cb1acbt bei 0. (8rucb8tück 3U8 8rinner§.)1. In.Xurjer 
poLN3N8ki. 1880. blr. 221.

983. ^dam, Ider^oA von Württemberg: Die 8cb1ackt bei O8trolenlr3. 
14./26. Nai 1831. biordbau8en 1842. 8°.

984. Tokar?, V^(acla^: Litwa pod O8troltzktz (v. 8cb1acbt bei 
08tro1enka1. In: Lellona. . 1921. 8. 965 kk. u. 1046 kk.

985. 1 ok a r 2, V^aclaxv: 08trol§ka. — „Koje ?ol8kie". VII. ?08en 
1922. 96 8.

986. lurno, Karol: 8it>va pod O8tro1§1iH l^v. 8cb1acbt b. O.j. 2 
niewzsd. „?ami?tniko>v". In: pr^eZI. >V8po1c2. 8d. 35. 1930. 
8. 338—52.

987. 8 pa 2 ier, Kieb3rd Otto: Ober die letzten LreiZni88e in ?o1en, 
be8onder8 8eit der 8cb1acbt von O8trolenk3 in einem 8endscbrei- 
ben an blerrn?roke88or Kru§. ^ItenburA 1832. 86 8. 8".

988. ? otu 1 ov, Iv. Iv.: Orak NicbaU bUkolaevic l^uravev i Macenie 
e§o dejateknv8ti v 8ev.-L. krae. jOrak Nickaet bdkolaevic Nuravev 
u. d. LedeutZ. 8einer T^äti§keit im nord>ve8t1. Oebietj. In: ?am. 
knicks VU. §ub. na 1899 §. 8. 277—324.

989. 8 orokin, k.: IVI^uravevI v I^itvL 1831 §. ^ura^vjew in Li
tauen im 1831^. In: Kus8k. 8tarina. 1873. 8d. VII.
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990. ^oäciclci, Denr^lc: p2G6x ^Iur3>vjew3 na Dt>vie w äwietle 
je§o Ustow, pumißtnilcow i raportow pouknycb. (D. Derr8cb3kt 
^iuraje^Z in I.. im kickte 8. 8rieke, 8rinner§. u. §ebeim. 8ericktej. 
In: Vers.: ?o6 berlem c3row. 1924.

991. 8i6orowic2-0?ernie^v8k3, Katnrr^na: 8pr3>V3 emi83r- 
ju82L V1ick3t3 V^ollowic23 2 r. 1833 (D. ^n§e1e§enkeit 6. Lmi88.

V^. 3. 6. 1883j. — 8ibl. tii8t. minsta Oro6n3. 86. II. Oro6no
1934. 113 8., 2 81.

992. Noäcicki, l4enr^k: 8pr3vor63nie ?6ur3vvjexv3 o 23rrtz6ie 
Icrajem polnocno-23cbo6nim ^D. 8ericbte /VIur3je>V8 über 6. Ver- 

6. ^0rä^est§ebiet8l- (1863—65). In: V^scboä ?ol8ki. 
1920. »ekt 10—11.

993. Kntc, V38ilij: 8ve6enij3 o pokskom mjateLe 1863 §., v 
8evero?3p36n^cli ^ubernijucb P088Ü. Mitteil§. über 6. poln. 
^uk8t3n6 im 1863 in 6. nor6vve8tl. Oouv. Ku88l3n68). V^ilna 
1867. Oetr. ?a§. 8°.

994. I. j a 8 k ov 8 k i j, I.: Pitv3 i 8eloru88ija v voWtunii 1863 §. 
Litauen u. V/ei88rutben. wäbrenä 6. ^uk8t3nä. 6. 18631. 8.
1939. 189, III 8. 8°.

995. ^.§ur8kij, 8.: pevoljucionnoe 6viLenie v. 8eloru88ii. (1863 
—1917). (D. revolutionäre 8ewe§un§ in >Vei88rutben. (1863 
-1917)1. Nin8k 1928. 346, II 8. 4°.

2. ver 1. eItkrie§ (1915—1918).

996. Der Weltkrieg. 1914 bi8 1918. 8e3rbeitet im Peieb83rcbiv. D. 
Militär. Operationen 2U L^3n6e. 86. 5. 7. 8. 8. 1929. 1931—32. 
86. 5 (III. D. 8e162u§ im 08tqn bi8 8n6e X. 1914.). 86. 7 (III. 
Die 8e162Ü§e im O8ten bi8 2um 8rübjabr 1915.) 86. 8 (IV. Der 
Krie§ §e§en Ku6lan6 im 8ommer un6 Derb8t 1915.).

997. 8ck>varte, (D§b.): Der Zroke Krie§. 1914—18.
Der 6eut8cbe 8än6krie§. 1. leil. Vom Xrie^beMn bi8 2um 
frükjabr 1915. 2. peil. Vom 8rübjabr 1915 bi8 rum Sinter 
1916/17. Peip2i§ 1921—23.

998. Dunilokt, ^urij: Pu6l3n6 im V^eltlcrie§e. Ober8et2t v. pu- 
6olk 8rbr. v. 03mpenb3U8en. ^en3 1925. 8°. 8e8. K3p. XIV (D. 
>Vinter8ckl3cbt in /Vl38uren.) X3p. XVII. (8ommer 1915 in Polen).

999. Die V^inter8cbl3cbt in /Vl38uren. In: Krie§8bericbte 3. 6. Droben 
tt3uptqu3rtier. Dekt 3. 8tutt§3rt 1915.

1000. Die >Vinter8cbl3cbt in N38uren. — Krie§ u. 8ie§ N3cb 8erickten 
6. ^eit§eno88en. 86. 13. 8. <4915j. 64 8. 8°.

1001. 164 Dcktbil6er 3us 6. >Vinterscbl3cbt in l^38uren von K3lw3rj3, 
Kovv^no, >ViIn3, N^ss3 u.6. ^3rot8cb8ee. — Nit 6. Pe8erve-Ink3n- 
terie-pe^iment 266 im 8eI6e. leil 1. »3mbur§ l1918j. 69 8. 8°.

1002. bliem3nn, D3N8: Din6enbur§8 >Vinter8cbl3cbt in N38uren. 
7. bi8 15. 8ebru3r 1915. 8. 1915. 29 8. 8°.

1003. Pe6ern, ^3N8j von: Die V^inter8ckl3cbt in ^38uren. — D. 
§roke Krie§ in 8in2e163r8tellA. D. 20. 016enbur§ 1918. 56 8. 8'.
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1004. Die >Vinter8ckl3ebt in ^a8uren im Februar 1915. In: ^lilitär- 
2eitun§. d§-41. 1918. 6. 8.63 k.

1005. kedern, ^3N8) von: Die Mnter8ctil3ckt in /Vi38uren im 
Februar 1915. In: Im kleide unbe8ie§t. Nünctien 1921^. 8. 69 kk.

1006. Dindenbur§-Denkm3l kür d38 deut8cbe Volk. Line Ltiren^abe 
2. 75. Oeburt8ta§. d. Oener3lke1dm3r8cb. 8. 1922. Darin u. 3.: 
v. La1k: D. V^inter8cblacbt in Na8uren am 12. II. 1915. 8. 179 kk.

1007. Lrantr, (Mntberl: Die Vernicbtun§88cblacbt in krie§8§e- 
8cbicbtlicben 8ei8pielen. 8. 1928. Darin: Mnter8ckiackt in 
iVl38uren. 8. 107 kk.

1008. dänecke, Silber; Vo6, Kurt: Da8 Ke8erve-Ink3nterie- 
Ke§iment 250 im V^eltkriex. Hannover 1929. Darin: D. Mnter- 
8cbl3cbt in Na8uren. 8. 6 kk.

1009. Oünnemann, ^.Ikred: Die Mnter8ck!ackt in i^L8uren. In: 
bl3ckricbtenblatt d. Verein, d. Okkiriere u. d. Kam. Verein^. d. 
Ke8.-Leldartillerie-Ke§imenter blr. 59/60, d. 77. Ke8.- Leldartillerie- 
8ri§ade. 5- 1932. »ekt 19. 8. 2kk. 20. 8. 3kk.

1010. Deldenkämpke in 8cbnee und Li8 vor 20 d^bren IXVinter8cbl3cbt 
in iVl38uren1. In: 3. 0. blr. 10091. d§- 8. 1935. Dekt 29.
8. 1kk.

1011. K 3 i 8 er, Derm3nn: /Vlit Ke8.-Leld3rt.-Ke§iment 56 der 76. Ke8- 
Divi8ion in der ^Vinter8cbl3cbt in /Vl38uren. In: bl3cbricbtenbl. 
d. 76. Ke8ervediv. d§- 14. 1935. 1. 8. 44 kk.

1012. Ortlepp, Lritr: Vor 20 dabren: Die V^inter8cb1aLbt in 
N38uren — von ru88i8ctier 8eite §e8eben. In: blacbricbtenblatt 
d. 76. Ke8ervedivi8ion.. d§- 14. 1935. 1. 8. 40 kk.

1013. 8eneca, ^.dolk: Oe8cbicbte de8 KöniZIieb ?reu88i8cken 
2. Onterel8388iscken Le1d3rtiüerie-KeAiment8 blr. 67. K3rl8rube 
1935. Darin u. 3.: D. V^inter8cbl3cbt in iVi38uren. 8. 73 kk.

1014. 8rünecke: Die >Vinter8cbl3cbt in Vi38uren. Lebru3r 1915. 
In: Li8cber: D38 Re8erve-Ink3nterie-Ke§iment blr. 262. 1914 
—1918. 2eulenrod3 (1936). 8. 9kk.

1015. Krnkkt von DeI1men8in§en, Konr3d: Der Durcbbruck. 
8tudie 3N D3nd d. Vor§Ln§e d. >VeItkrie§e8 1914—1918. Dnm- 
bur§ (1937). D3rin u. 3.: 8. 31: D. >Vinter8ctil3cbt in Vl38uren.

1016 Lavm3nn: Die V^inter8cbl3cbt in N38uren. Lin erbittert. 
K3mpk v. 7. bi8 22. II. 1915. In: a. 0. t^r. 10091. d§. 9. 1939. 
33. 8. 11kk.

1017. ^V3ltber, (D§b.): Da8 Ke8.-Ink3nterie-Re§iment 265 in 
^n§rikk und ^.bxvebr 1914—1918. ^eulenrodu. V^inter8cbl3ckt 
in N38uren. 8. 8kk.

1018. Der ^.b8cb1uK der >Vinter8cbi3ckt in /Vl38uren. In: D3keim. 
d§. 51. 1914/15. 8. 1 kk.

1019. 8oelcke: Kück>v3rti§e8 im M38uri8cben Mnterkeld^u^e. In: 
8cbweirer. Vierte1Mr88cbr. k. Krie§8vvi88en8ck. d§- 5. 1924. 
Leib. 3. 8. 268kk.
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1020. praun: Die Kl3cbricbtenverbin6un§en 6er 8. ^rmee in 6er 
8ckl3ckt 3n 6en l^38uriscben 8een un6 6er 10. ^rmee in 6er 
Winterseklackt in Lasuren. In: Militär-V^ocbenblatt. 120. 
1935/36. 13. 8p. 531 kk.

1021. Kosck: Line Lrinnerun^ aus 6er >Vinterscblacbt in Lasuren 
1915. In: Veutscb. Okkirier-8un6. ^§.5. 1926. 10. 8. 387 kk.

1022. 8 r 3 n 6 t, Kolk: Der grosse Vormarsck 1915. Krie§sberickte. 
8. 1915. 8°. VII, 226 8. 8. 191—214: Malowies. LialMok. 
Oro6no).

1023. Lloekt, 8ernb3r6: ^Vas ick im Osten sak. Ores6en (1915)'. 
110 8. Wt2 8il6bei§. 8°.

1024. r 6 enne, ^^rm3n6) 8aron von: Le162u§ in KIor6polen un6 
V^olk^nien 1915. Linnakme 6er Kl3rew- u. Kljemen-Lest§n. 

Krie§sscbr. 6. K3iser-^ilb.-I)3nIr. tt. 78. 8. (1916). 32 8. 8».
1025. Der Le16ru§ inPolen. Mt einer Linleitun§ von 8aron von ^r- 

6enne. — Der 6eutscbe Krie§ in Lel6postbrieken. 86. 6. lMncken 
1915. 315 8. 8°.

1026. Die 4. Oar6e-Inkanterie-I)ivision bei 6en Xampken in Polen un6 
Pussl3n6, ^uli bi8 8eptember 1915. 8. 1915. 16 8. 8".

1027. Im manuel, Lrie6ricb: V^ie wir 6ie westrussiscken Lestun- 
Aen erobert baden. Lin 8eitra§ 2. Oe8cbicbte 6. V^eltlrrieAes. 
Vlit 11 Karten. 8. 1916. 66 8. 8°.

1028. Neyer, Ou8tav: Der vurcbbrucb am klarew Ouli-^.u§u8t 
1915). Onter 8enutrun^ amtlicber Ouellen bearbeitet. Nit 
5 KartensIrirLen un6 3 lextskinen. — Der §roke Krie§ in Lin- 
2el6ar8tell. b§b. i. ^uktraZe 6. Oeneral8tab. 6. Lel6beeres. 
Nekt 27/28. Ol6enbur§ 1919. 142 8. Nit 1 Karte. 8".

1029. OaNwit?, lVlax v.: Neine Lübrertati^keit im V^eltkrie^e 
1914/1916. 8el§ien — Osten — 8alkan. 8. 1929. ^es. VII. 
8. 268—378: Oroke Okkensive im Osten. 13. ^ub bis 22. 8ep- 
tember 1915).

1030. 8 cb 3 ker, Pbeobal6 von: veutscbe Okkensive aus Ostpreuken 
über 6en klarew auk 8ie6lce. In: Osterreicb-On^arns letzter 
Krie§. Lr§. bl. 1. >Vien 1930. 8. 14 k.

1031. K1 in § bei 1: Die westrussiscben Lestun§en im 8ommer- un6 
bterbstkel62U§ 1915. In: Nilitär-V^ocbenblatt. 119. 1934/35. 
8p. 1707 kk.

1032. klarew- 06er Kljemen-Operation 1915? In: Uilitär-V^ockenblatt. 
^.120. 1935/36. 8p. 227».

1033. OaIlwit 2, Nax von: ^ur Klor6osto»ensive im 8ommer 1915. 
In: Mbtär-^Vocbenblatt. 120. 1935/36. 28. 8p. 12 19 kk.

1034. LeI6mann, V^ilbelm: l^iit 6er I4eeres§ruppe 6es Prinzen 
LeopoI6 von 83^ern N3cb ^Vei6ru6l3n6 kinein. Nüncben 1916. 
VIII, 119 8. 8°.

1035. Lu6en6orkk, Lricb: Vleine Krie§serinnerun§en. 8erlin 
1919 (8es. 8. 133—79: O. btauptqu3rt. 6. Oberbekeblsb. Ost in 

! Kowno. X. 1915—VII. 1916).
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1036. Das Hand Ober-Ost. veutscke Arbeit in d. Verwaltungsgebier. 
Kurland, Litauen und 8ialystok — Orodno. Hgb. i. d. Ober- 
bekeklshab. Ost. 8earb. v. 6. ?resseabt. Ober-Ost. 8tuttgart 
1917. XI, 472 8. 8°.

1037. 8ratt, 2 ^ahre deutsche Arbeit in Ober-Ost. In: Nord
deutsche Allgemeine Leitung. 5. X. 18. X. 1917.

1038. Olaser, 8tekan: Okupacja niemiecka na hitwie w latach 
1915—1918. 8tosumki prawne lv. deutsche 8esetrg. in hitauen 
in den fahren 1915—18. v. Rechtsverhältnisse.! hemberg 1929. 
195 8.

1039. V^^godrki, Jakub: In srturm. Äckrojnes tun di oku- 
pacjecajten. 1925. 287 8.

1040. V^uNe, Reinhold: Im Hände Hindenburgs. hssen 1916. 
31 8. 8°.

1041. 8 e rt 1 i n g, ^nton: I^ack Ostland wollen wir reiten! vigene 
hrlebniss. u. hrkahrungen in Ob.-Ost van^ig 1917. 40 8. 8°. 
^8. 3us: vanrig. ^eitg. 12.—21. XII. 19161.

1042. Teiler, Arthur: Neuland. hine fahrt d. Ob.-Ost. Frank
furt 19171. 32 8. 8°.

1043. flartmann, fritr: Ober-Ost. friedliche Kriegskahrt e. 
Zeitungsmannes. Hannover 1917. 103 8. 8°.

1044. 8trecker, Karl: ^.uk den 8puren Idindenburgscher Verwal
tung. Erlebnisse und Ergebnisse einer 8tudienkahrt in Ob.-Ost. 
8. 1917. 42 8. 8".

1045. Hupka, 3^n.: „Das Hand Ober-Ost". In: ?oln. 8lätter. 8d. X. 
1918. 8. 141—8.

1046. Die Kückiükrung des Ostheeres. — Oarstellg. aus d. blachkriegs- 
kämpken deutsch. Gruppen u. freikorps. 8d. 1. 8. 1936. 194 8. 
Mt 1 Karte. IX, 194 8. 8°

1047. frantr, O^untherj: vie Kückkührung des deutschen 8e- 
satrungskeeres aus der vkraine. 1918/19. In: Wissen u. >Vekr. 
1934. 8. 445—64.

1048. vovnar-^apokskij, N. V.: Osnov^ Oosudarstvennosti 
8elorussii. ^V. Orundlagen d. 8taatlichkeit V^eissrutkeniens!. 
Orodno 1919. 16 8. Dass, weikruthenisch. fbd. 13 8.; deutsch, 
fbd. 24 8. Mt 1 Karte.

3. vie polnische 2eit 
(1918/20—1939).

1049. V/ aligora, 8o1eslaw: bla prrelomie. ^darrenia na riemiach 
8ialorusi i hitw> orar w krajach battyckich ^m Wendepunkt, 
v. Ereignisse in d. Oebieten V^eikruthen. u. hitauens wie 3uch 
in d. baltisch, händern!. (1918—19). 1934. ^3-^! 56 8. 8.
aus: 8eUona. ^g. 43. 1934. 8. 1—56.
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1050. Kala8OÜ8ki,Ia.: XV §od pad uci8kam pok8ka§a kaäyrms. 
^ack. 8el^or11 sO 15. Jakr unter 6. Druck 6. polniacken La- 
8ctii8mu8. D. xveatl. V^ei88ruttien.j. In: 8oc. bud. 1935. Nr. 4. 
8. 76—79.

1051. Lrovko, Qlebko, Lebedev: Ka88ka2^ o prokljatom 
proälom. ^Kabocie i Kre8kjane ^apadnoj 8eloru88Ü pod knutom 
pokZkick panov. ?opi8'mam Kre8kjan8koj molodeLil. ^rLäkI§. au8 
6. verkluckten VerZan^enlieit. Arbeiter u. Lauern d. we8t1. >Vei88- 
rutken. unter 6. Knute 6. poln. Herren. Nack Lrieken d. 8auern- 
ju^endl. In: 8ta1in8kaja molodeL' 4. II. 1940. 8. 2.

1052. Lliderbaum, ^lkred: Lkarakter walk na kroncie litewTko- 
bialoru8kim na xvio8n§ 1919 r ^D. Lkarakter d. Kämpke an 0. 
1itaui8ck-xvei6rutken. Lront im LrükIinA 19191. In: Lellona. 
80.11.1919. 8.619—23.

1053. 8 ipin 8 ki, V^aclaw: 8itxva nad Niemnem sD. 8cklackt an 6. 
lVIemelj. In: ?ol8ka ^brojna. I§. 1926. Nr. 253—56 jVII—VIII 
1920^.

1054. Kutrreba, 1.: 8itvva nad Niemnem (D. Lcdlaclit an der 
Newell. 1926.

1055. D,tzbro>V8ki, Jer^: 8itxva odxvrotowa nad Niemnem 1-ej 
armji pol8kiej (19—24 Upca 1920 r.) ^D. kück2u§8§ekeclit d. 
1. poln. ^rmee an d. ^4emel (19.—24. Juli 1920)1. In: 8ellona. 
8d. XXXIV. 1929. 8. 1—50.

1056. 8iman8kij,?.: Kampanja bialoru8ka ro8^8kiej armji ludowo- 
ockotnicrej §en. 8ulak LalaclioMicra xv r. 1920 (D. xveikrutken. 
8eld2U§ d. ru88. Volk8kreixvilli§. ^rmee d. Oen. 8. 8. i. I. 19201. 
In: 8eUona. 8d. XXXVII. 1931. 8. 196—232.

1057. Dtzbrow8ki, Ier2^: 86j odxvrotoxv^ nad Niemnem i Koaitz 
1-ej d^xvirji litexv8ko-bialoru8kiej ^D. Kück2U§s§ekeclit d. 1. 1i- 
taui8cli-xvei6ruttien. Divi8ion an d. lVIemel u. Koäj 21.—25. VII. 
1920. — 8tudja takt^crne 2 Idi8t. V/ojn^ ?ol8kiej 1918—21. 
8d. XII. >V. 1933. 350 8.

1058. ?r2^byl8ki, ^dam: 8itxva nad 8u§iem i l^Iar>vi3 j^D. 
8clilaclit am 8u§ und am l^arexvj. 27. VII.—6. VIII. 1920. In: 
?ol8ka ^brojna. 1932. I<lr. 213.

1059. ?r?^byl8ki, ^dam: ^xv^ci§8txvo nad Kliemnem j^D. 8ie§ a. 
d. Nemell. In: ?ol8ka ^brojna. 1930. Nr. 258—60 (IX-X l920j.

1060. 8 mo 1 en 8 ki, Jorek: >Valki pol8ko-1itexv8kie na 8uwal82c2^2- 
nie xve wrreäniu 1920 r. ^oln.-litauiscli. Kämpke im 8udauer Oe- 
biet im 8ept. 1920j.-8tudia takhcme 2 1ii8torii wojn^ pol8kiej 
1918—1921. 8d. 14. 1938.

1061. 8oe6ner, ^^dolkl: Da8 Oren28ckut2korp8 in den polni8clien 
O8t§ebieten. In: O8teuropa. I§. 1937/38. 8. 445—52.
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V. Reckk-, Ver^altunZs- unk Vertassun^s- 
Zesctiictite.

(Quellen.
1062. Ro§a1ski, 8.: ^biör pra>v lite>vskick 06 r. 1389 60 1529, 

tu62ie2 ro2pra^v sejmo>ve o t^ckre praxvack 06 r. 1544 63 
^ammlA. 6. litauisck. Reckte v. 1389 bis 1529 6§1. 6. 8eM6edat- 
ten 2. ä. Reckt v. 1544—631. Rosen 1841.

1063. Ratent we^en 8intkeilun§ 6er Rrovin2 ^eu-Ostpreuken m 2vvei 
Lämmer Departements. Köni§sber§ 1797 lOeutsck. u. poln.R

1064 Oonstitution we^en 8inricktun§ 6er Onter§erickte in 6er Rro- 
vin2 ^eu-0stpreu6en. RonstMczn vv2§I?6em ustano^vienia 
niLs^ck 8a6o>v xv Rroxvincvj ^o^o ^scko6nick Rruss. Lerkn. 
21. IX. 1797. 20 8. 4°. lRacrynski-Libk Rosenl.

1065 äktv öro6nenskL§0 2emska§o su6a. 99 aktov. kokten 6. Oro6- 
noer k3n6§erickts. 99 ^ktenj. In: ^kt^ ir6. kommissn V^s. 
ucrer6ennoj 6Ija rarbora 6revnick aktov Vikne. 86.1. ^üna 
1865. 4°.

1066. ^kt^ Oro6nen8ka§o remskaZo su6a. I26. Vilenskoj kommissu 
6Ija r32bora 6revnicd aktov. ^kten 6. Oro6noer 8an6§erickt8. 
kl§b. v. 6. MInaer Kommission 2ur 8ickt§. 6. alten ^ktenj. 
M1na 1889. 8X111,500 8.

1067. ^kt^ Oro6nensIr3A0 remskaZo su6a. I26. Vilen8koj Kommis8ii 
6Ija rarbora 6revnick aktov. Wirten 6. Oro6noer 8an6§erickt8. 
HAb. v. 6. ^ilnaer Kommi88ion 2ur 8ickt§. 6. alten Eenl. 
Mna 1894. X8, 416 8.

1068. 8bornilc 6okumentov, Ka83ju8cick8ja a6mini8trativn3^o U8troj8tva 
8evero-23pa6naA0 kraja pri Imper3trice Dkaterine II. (1792 
—1796). I26anie Vilen8koj Kommis8ii 61ja rarbora 6revnick 
aktov ^3mml§. von Dokumenten über 6. a6mini8trative 0r6n§. 
6. nor6we8tl. Oebietes 2. ^eit 6. Kaiaerin Katkarina II. (1792 
__yh) v 6. Mlnaer Kommi88ion 2. 8ickt§. 6. alten ^lrtenl- 
Mlna 1903. 8XXXVIII, 350, 2 8. Mt 1 Karte. 4°.

1069 Ok32 8§o Imperator8ka§o Velice8tva, 83mo6er2ca V8erossij8- 
k3§o i2 Rr3viter8tvuju8c3§0 8en3ta. (klr. 1) 0 preobra20V3nn 
8evero^3p36n^ck xubernij. ^3nv. 7. 1843 §. ^l-lkäs 8. K3iserl. 
^l3j. 6. 8elb8tkerrscker8 3ller Reu88en, aus 6. Re§ieren6en 8enat. 
(klr. 1) V. 6. OmAest3lt§. 6. nor6^ve8tl. Oouvernements. D. 
7. 3^nu3r 1843j. 0. O. 0. 8°. ... - ,

1070 8u8kov 1>l. V.: KnjaL Nikolai ^.n6reevic Dolxorukov 
(-i- 1846 §.') i V8epo66annej8ij otcet e§o po upravleniju weren- 
nvmi emu Vilenakoj i Oro6nen8koj Oubernijami i Obl3stju 
Zelostockoju. ^ürst Nikolai ^.n6reevic Dol^orukov (t 1846) u. 
8ein alleruntertäni§8ter 8erickt über 6. Verw3lt§. 6. ikm anver- 
tr3uten Oouvernement8 V^ilna u. Oro6no u. 6. Oebietes 8i3l7- 
stokl. In: Ltenija v Imp. Obsc. Istorii i Drevnostej Ross. 1864. 
8. I. ^btl§. V. 8. 167—97.
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1071. 8tädteordnung kür die 8tädte der Oouvernements ^arscbau, Ka- 
liscb, Kielce, bom23, Dublin, Petrik3u, plock, kadom und 8u- 
wnlki. 8nmmlung von Oesetren und Verkügungen, die erlassen 
sind auk Orund des ^.rt. 87 der 8t33ts-Orundgeset2e (russ.). 
8t. pb. 1915.

1072. 8ericbt 2—9 des Oener3lgouverneurs über die Verwaltung des 
Oeneralgouvernements >V3rscbau. (XV. 1916—1918). 4".

1073. Obederung und blamen8li8te der militäriscben bandesverwaltung 
des Oberbekeblsbabers Ost. Rangliste 2. Ausgabe. Learb. b. 
^.bt. V d. 8tabes Ob.-Ost (0. Ou) 4ub 1917. o. 0. 70 8. Mt 
1 Karte. ^8. 49—70: IV. Militärverwaltung 8ia1Mok—Orodnoj.

1074. pegulamin 0r2ßdu V^ojewod2kiego 8ialo8tockiego tpeglem. d. 
8ialy8tok. Vi^ojew. ^mt.j. LialMok l1931j. 56 8. 8".

1075. 8prawo2danie wojewod^ bialostokiego 2 driatalnosci admini- 
stracji panstwowej i samorradow na obs2ar2e wojew6d2twa 
biato8tockiego 2a cras od 1. IV. 1934 do. 1. IV. 1W5 r.; od. 
1. IV. 1935 do 1. IV. 1936 r.; od. 1. IV. 1937 do 1. IV. 1938 r. 
l8ericbt d. Vial^stok. XVojewod. über d. Tätigkeit d. staatl. Ver- 
waltg. u. d. 8elbstverwaltg. auk d. Oebiet d. 8ial^stok. VVojew. j. 
kialystok o. T VIII, 332 8. 48 Takeln, o. d. 230 8. 9 Takeln. 
1939. 3 81., 376 8. Mt 48 T'akeln.

1076. Oka? prerid^uma Vjarcboünaga 8oveta 888p ab utvarenni 
raenaü u 8aranavickaj, 8ela8tockaj, 8re8ckaj, Vilejskaj i pinskaj 
abla8cjacb 8el3ru8kaj 88k. tOkas d. Präsidiums d. Obersten 
Pate8 d. XVei88rutben. 88p über d. Linricbtg. v. Layons in d. 
Oebieten d. XVeissrutben. 88p Laranowicre, 8ia!ystok, 8rest, 
>Vilejka u. pinskj. In: ^vja^da. 16. I. 1940. 8. 1. 8ov. Leloruss. 
16. I. 1940. 8. 1.

1077. OK32 Pre2idzmma Vjarcboünaga 8oveta 888p ab racvjardLennl 
ablasn^cb v^kanauc^cb kamitetaü pa 8aranavickaj, 8elastock3j, 
8resckaj, Vilejslraj i Pinsk3j ablascjacb. j^Okas d. Präsidiums d. 
Obersten pates d. Weissrutben. 88p über d. 8estätigg. d. 3U8- 
kübrenden Oebietslromitees d. Oebiete 8aranowic2e, 8ial^8tok, 
8rest, XVilejk3 u. pinskj. In: ^vjarda. 9. XII. 1939. 8. 1. 8ov. 
8eloruss. 9. XII. 1939. 8. 1. 8iebe nocb blr. 1091.

6. Darstellungen.
1078. pawinski, ^.: 8ejmiki 2iem8kie, poc^tek icb i ro2woj 32 

do ust3leni3 sie ud2i3lu poslow 2iem8kicb w ustawod3wstie 
sejmu W3lnego tO b3ndt3ge d. ein2eln. bänder, ikr 8eginn u. 
ibre bntwicklg. b. 2. pinküdrg. d. 1eiln3bme d. bandboten a. d. 
Oeset2gebg. d. ld3uptreicb8tage8j. 1374—1505. 1905.

1079. XVejnert, O st3rostw3cb w polsce do Konen XVIII wieku 
2 dolLL2eniem w^k32u icb miejscowosci tOber d. 8tarosteien in 
Polen b. 2. 8nde d. 18. ^b.'s m. ein. Ver2eicbn. d. Orte.j. >V. 1877.

1080. I) ubenskij, bl.: p38predelenie 3dministr3t. okrugov v 23padn. 
krae. ^binteilg. d. Verw3ltung8be2irke im westl. Oebietj. In: 
8ovremennaja betopiä. o. O. 1869. blr. 14.
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1081. Oubernii Vilenska§o §enera1-§ubern3torstva. sO. Oouverne- 
ment8 6. OeneralZouv. V^ilna^. In: Vil. Ve8tn. 1870. Nr. 114. 
118. 119. 1871. Nr. 25—28. 30—32.

1082. 8owc2owski, Ou8t3w: Or§ani23cj3 etapow wojska nie- 
mieckie§o i a6ministracja terenami olcupowanemi na kroneie 
W8cbo6nim p 060233 wojnz^ 1914—1918. ^Or§ani8ation 6. Etap
pen 6. 6eut8obpn I6eere8 un6 6ie Verwaltung in 6en besetzten 
Oebieten an 6er O8tkront im Kriege 1914—1918.^ In: 8ellona, 

XV. 86. 41. 1933. 8.300—39.
1083. 8ienlriwic2, Kon8tantx: 8amor2tz6 poxviatoxv^ xv Oene- 

ral-Oubernator8twüe XV3r823W8l<iem. ^Die Krei8-8elbstverw3l- 
tung im Oeneralgouvernement V^ar8cliau.j 8ub1in 1918. XV, 
328 8. 8". Mt Tabellen.

1084. 1)38 8an6 Ober-Ost. veutscbe Arbeit in 6en Verw3ltung8gebie- 
ten Kurl3n6, 8itauen u. 8iaI>stok-Oro6no. Ngb. im ^.uktr. 6. 
0berbekebl8baber8 O8t. 8earb. v. 6. ?re8seabt. 0ber-08t. 8tutt- 
gart 1917. XI, 472 8. 8°.

1085. 8 ran 6, Uolkj: Oeutscke Verwaltung im 8ereicb 6er t1in6en- 
burgisoben Xrmeen. In: Neue 8reu6. Kreu22eitg. 7. II. 1916.

1086. Nowe placowlri regjonalne. ^wia2elr iVli38t V^ol^nia i Kolo 
Ma8t V^ojewo62tw3 8ialostoLlciego (Neue regional. V^aclit- 
p08ten. Verein 6er wölben. 8ta6te u. Verban6 6. 8ta6te 6. 
V^ojew. 8ial^stolr1. In: 8poka. 16. ^uli 1927. Nr. 195.

1087. Kolo mia8t XVojewo62tw3 8ialo8toclciego. 0rgani2acja. sO. 
Verban6 6. 8ta6te 6. XVojew. 8. v. Organist 8isl^8tolc 1930. 
112 8. 8°.

1088. Ostroj 83mor2a6u miej8kiego w wojewo62twaob W8cdo6nick 
(orar xv pow. §ro62ieÜ8lrim i wollcowz^skim xv woj. biato- 
8tockiem) sD. sta6t. 8e1b8tverwaltungsorgani8mus in 6. östl. 
V^ojew. wie in 6. Kreis. Oro6no u. ^Volkoxv^slc in 6. >Vojew. 
Nahstolrl. XV. 1933. 143 8.

4089. Ostroj gmin wiej8l<ieb xv xvojexvo62txv3cb xv8cbo6nicb orar xv 
poxvi3t3cli xvolkoxvy8kim i §ro62ien8kim xvojexv662txva bi3lo- 
8toclcie§o l^O. Or§3ni8MU8 6. 1än6I. 0emein6. in 6. Ö8tl. >Vojexv. 
wie in 6. Krei8en XVolliow^li u. Oro6no 6. XVojew. 8i3l^stolcj. 
XV. 1933. 135 8.

1090. 801306 AO8u6ar8tvennoe meroprij3tie. ^?ere6ov3Z3 o 8ociali8tic. 
81^6618^6 V 23p. obl38tj3cli 888k i obra2Ovanii rajonov^. I^8in 
§ro6e8 8taatl. Onternelimen. 8eit3rtilrel über 6. 8O2iali8t. Xuk- 
b3u in 6. we8tl. Oebieten 6. V^ei88rutlien. 88K u. 6. 8iI6§. v. 
Ka^on8j. In: 8ov. 8eloru83. 20. I. 1940. 8. 1.

1091. ^b reZisirnc^i 3ktaü §r3M362j3N8lr3§a 8tanu ü 8ar3N3viclr3j, 
8el38toek3j, 8re3clr3j, Vi1ej8k3j i ?in8lr3j 3bl38LMk 888K. Olra2 
?re2i6zsuma Vjarcboüna^a 8ovet3 888K a6 14. Kra88avilr3 
1940 ^V. 6. Ke§i8tr. 6. 8t3n6e83mtlicb. Wirten in 6. Oebieten
6. >Vei88rutben. 88R 83ranowic2e, 8ial^8tok, 8re8t, V^ilejlca u. 
?in8lc. OK38 6. ?rasi6ium8 6. Ober8ten K3te8 6. XVei88rutben. 
88K v. 14. ^.pril 1940j. In: ^vja26a 17. IV. 1940. 8. 1.
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d. Oer ^6el.

1092. l^emor^al 82lacbty 2iemi 1om2M8kiej i roLanskiej contra juris- 
clictionem probo82c2ow plockicd lvenk8cbrikt 6. ^.clela 6. Kom- 
8cbaer u. Ko2aner Kanäe8 c. j. 6. Klocker Oei8tlicbkeitj. o. O. 
1776. '

1093. Viemoryal 82lackty 2iemi tom2^nskiej i ro2an8kiej contra abu- 
. 8!onem XißLx probo82c2oxv ptockicli svenk8ckr. ä. ^6el8 6. I.om- 
8ctiaer u. Ko2aner k.anä. c. a. 6. Klocker Oei8tlicbkeit.j 1793.

1094. Dokuments, ob-jaanjajuäcie V2aimn^ja otnoäenija pok8koj 
8ljacbty. (Die Ae§en8eiti§en 8eÄek§. 6. polni8cken 8ck1ackta 
erklärenden Dokumente). In: Ve8tn. ^ap. Ko88. 1870. blr. 1. 3.
4. 5. 6. 7. ^nt8Lkei6§. ä. Oroänoer Kan68cbait8§ericlite8.)

1095. Olo^er, ^^gmuntj: O 82lackcie ma2owieckiej i pocUa8kiej 
lOber ä. ma8ow. u. pocllacb. 8cblacbta). In: bliwa 1878.

1096. 8molen8ki, V^laäMaxv: 8rkice 2 äÄejoxv 82lacbt^ m320- 
wleckiej leinen 2. Oesckickte cler M38owi8cken 8cblacbtaj. 
Krakau 1908. 160 8. 8°.

VI. KirckenZescliiclile.
Allgemeines.

1097. Kiprianovic, O . ^sa: I8torice8kij ocerk pravoslavija, 
Katolice8tva i unii v 8eloru88ii i Kitve 8 clrevnejäe^o 60 na8to- 
jasce§o vremeni. ^Hi8t. ^bri88 6. Ortliodoxie, 6. Katkoli2i8MUL 
u. 6. Onion in V^ei88rutden. u. Litauen v. 6. älteren ^eit bi8 2ur 
Oe§enxvartj. V^ilna 1899^. XVI, 288 8. 8°. sOrodno ott er- 
xväknt.1

6. Die römiscli-katliolisclie Kirclie.

1098. korpor^aärenie Or2y6o>ve Kurji 8i8kupiej L.0M2^N8kiej lab 
1936 :l I-orp. 0r2. L.omL. Kurji Viecerjalnej s^mtl. Verkü^A. 6. 
Lisckökl. I^omsck. Kurie 1936 :j ^mtl. Verkü§§. 6. I.om8ck.
Viö2e8an-Kuriej. Me8. 14§b.: Kurja viecerjalna. I—XIIK
kom8cka 1927—39.

1099. "Maäomosci ?arakji ^om^nskiej. ^itteil§. 6. I.om8cli. Kirck- 
8piel8j. Ke6. K8. X. ^arakomski. I^om8cka 1929—31.

1100. >Ia§ro62ki!, ^y§munt: Kola äucliov^ien8tv^a katolickie§o 
xv ZoäÄnie prob i cierpen na terenacb I.itw^ i Lialoru8i jD. Kollo 
6. katbol. Oei8tlicbkeit in 6. 8tunäe 6. Krükun§ u. ä. I.eic1en8 in 
Litauen u. ^Veikrutben.j. (1863—83). V^ilna 1935. 148 8.

1101. Ko8iak, 8tekan: Kroxvincja l^itexvska 8io8tr MloÄeräÄa. 
8rkic 2 62iejoxv mart^rolo§ji Kosciota katolickie§o pocl 2aborem 
ro8^j8kim jD. 1itaui8cb. Krovin2en 6. barmber2§. 8ckxve8ternj., 
Vi^ilna 1933. 310 (-l-1j 8. Ke8. leil: Oe8cb. ä. ?rovin2bäu8.j.
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0. Die linierte Kirclie.

1102. V 3 8 i 1 enlro, d4.: Onija i uniatskLja cerkov v preäel3cd ?ol8i 
i kossü tO. Onion u. cl. unierte Kirclie in ?olen u. Ku8sl3näj. In: 
Lncikiop. 8lov. 86. XXXIV. 8t. ?b. 1902. 8. 821—831. Mt 
8iter3tur3NK3ben.j

1103. 0li3rlciexvic2, V^alerjan: ^mierrck unji koäcielnej N3 8itxvie 
i 8i3lorusi. ?r2^cr>nlri äo äriejoxv Kultur^ polskiej N3 polnocno 
xv8cko6nick riemmck K2ecr^po8po1itej iO. ^benääümm§. 6. 
Kirclienunion in 8it3uen u. >Vei6rutlienien. 8eiträ§e 2. Oe- 
8cliielite 6. poln. Kultur i. 6. noräö8t1. Oebieten 6. Kepubl.j. 
XVilnn 1929. 164 8.

1104. 8 exvicki, Ku^imierr: 8pruxv3 unji Koäciot3 >V8clioänie§o 2 
k^mskim xv politzsce äuxvnej krec^pospolitej sv. ^n§e1e§en- 
keit 6. Onion 6. O8tkircke m. 6. römi8cli. in 6. ?o1itilr 6. 3lt. 
Kepubl.j. In: 8pr3xv^ nuroä. VII. 1933. 8. 491—508. 
650—71.

1105. Onij3t8klj3 cerkovn^j3 br3t8tv3. io. kircdlicken 8rüäer8cli3kten
6. Oniutenj. In: ?3mjun. knirkn Oroän. §ub. N3 1866-j 8. 61
—64. Oroän. Zub. veäom. 1865. >lr. 4.

1106. 8obrov8ki.l Opr3ränenie 8upr38l8koj §reko-uni3t8lcoj 
epurLkü. jD. 8e8eiti§§. 6. 8upr38ler §rieckiLck-unüerten 8pur- 
ctiiej. >Viln3 1890.

l). Die ortkoäoxe Kirctie.

1107. Olioä^nielri, Kusimien Koäeiot pr3xvo8l3xvnz^ 3 KLecr- 
pO8po1it3 ?0l8k3. ^31^8 lii8tor^c2:n^ 1370—1632. iO. reckt- 
AläubiA. Kircke u. 6. ?o1n. kep. I4i8tor. ^.bri6 1370—1632j.

1934. XXI, 632 8.
1108. Kipriunovic, O. ^3.: Ä2N Io8ik3 8em38ki, mitrop0lit3 

I6tov8k3§0 i Viien8k3§0 i voWoeäinenie 23p36noru88kick 
uni3tov 8 pr3VO8l3vnoj cerlroviju V 1839 §. iO. lieben 6. ^O86pk 
8em38cklco, 6. 8it3ui8clien u. V^ilnuer Metropoliten, u. 6. 8ini§§. 
6. we8tru88. Oniuten mit 6. ortkoäoxen Kirclie im 1839j. 
>Viln3 1897. XXIV, 613 8. 8". i^er. 8i3l^8t. okt. erxvülint, 
M3neke8 3ucli 3U8külir1icli besclirieben.j

1109. Otlir^tie Oroänen8lroj epurctiii. i^rökkn§. 6. Oroänoer 
Lpurckiej. In: Vil Kulenäur. 1901. Oroän. §ub. veäom. 1901. 
l^r. 42. ?r3vitel'8tvennyj Ve8tn. 1900. I^r. 44.

^ncter8§1äubi§e.
Vssl. III. Vollibliunde. 8. 1. 6. 7.

1110. 83vel'ev: Voj8lrovyj3 ^rnironnyju cerlcvi v §. §. Oroäne r 
8uv3llr3cli. i^ilit3ri8ctie O3rni8on8lrircken in ä. 8t3äten Oroäno 
u. 8uxv3lkij. Oroäno 1907.
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VII. >Vil-tsck3fts§esckickte.
^11§emeine8.

1111. 8 ran <1 t, o.: Die wirt8ckaktlicb6 Kultur von I4oräwe8tru88- 
Ian6. Von ä. I4an66l8kamm6r Vüsseläork 2U8amm6N§6st. ru ^r- 
b6it82W6ck6n 6. Veut8cken I4an6elsta§68. 1915.

1112. äwixcicki, ^OLek: Hemie potnocno-w8Lkoc1ni6 Krec2po8po- 
Utej. Informator 8po!ec2NO-§O8po6arL2y m. >Vilna orar woj6- 
woärtw bialostockie^o, nowo§roä2kie§o, pol6skie§o i wil6N8- 
kie§o. ^D. ^oräo8t§ebiete ?o1en8. 8oLial-V^irt8cliaits-Inkorm. 
k. ä. 8taät ^Vilna wie 6. V^oj6woclscb. 8ia1Mok, I4owo§ro6ek, 
?o1e8ien u. V/ilna^. >Vilna 1933. 68 8.

1113. äp 3 rski, 8tekan: Lkonomicnae stanoviäca ^3cboänj3j 86- 
1aru8i. ^D. >Virt8cti3kt8l3§e 6. we8tl. >Vei88rutkenien8l. In: 
8ak8avik Lel3ru8i. Mn8k. 1928. l4r. 2. 8. 24—36.

1114. Ivanov, ^.: ^apaänuja 8eloru8ckja. (?olit.-6kon. ocerk). 
^D. we8t1. V^ei88rutden. (k^in politi8cb-wirt8cbaktl. ^briss)j. In: 
8talin8kaja moloäeL'. 24. IX. 1939. 8. 2.

1115. 8utr, V^.: Die Kri6§8wirt8cbaktlicli6 ^utrun§ c1e8 be8etrten 
Ostraum8 im >V6ltkri6§ 1914—1918. In: >Vi886N uncl >V6br. 
3§. 1942. 8. 224—29.

1116. Kajpi1niej82e potrreby AO8poä3rcre 1 Kulturaln6 piyciu powiatow 
V^ojewoärtwa 8ialo8tocki6§o na po^ranicru marur8kiem. 
(iVIemorjat 0. K. ^D. vorärinZl. wirtsebaitl. u. kulturell. 
Leclürlni88. in cl. iünk Krei8. 6. >Vojew. LialMok an ä. masur. 
Oren^ej. kial^stok 1929. 20 8.

Z. unä ^or8t^irt8c!i2it.

1117. Ollibert, ^ean Emmanuel: lableau De kkconomie Kurale 
8n kitliuanie. Netlioäe anal^tique ^ppliquee aux ?lante8 äe 
kittiuanie et ä celle8 qui 8ont Aeneralement repan6ue8 en 8urope. 
In Der8.: I4i8toire Des Klantes D^urope. 8ä. III. kz^on 1806'. 
8. XVIII—XXXI. 8.283—372.

1118. Kümker, K. von: Kanc1wirt8cliakt im Oebiete Ober-O8t. In: 
Deut8cbe 1a§e82:eit§. 14. XI. 1917.

1119. 8kalweit, L^runo^: Die Kanäwirt8cbakt in 6en 1itaui8clien 
Oouvernements, ibre Orun61a§en und Kei8tun§en. — 8cbrilt. 6. 
In8tit. k. O8täeut8ck. V^irtsctiakt in Köni§8ber§ (?r), b§b. v.
I4e88e, Lrackmann ^u. a.j. t46kt 3. ^6na 1918. VIII, 219 8. 
Mt 2 Kart6N. 8°. (8. 145—81: Oouv. Oroäno. 8. 181—207: 
Oouv. 8uwalki).

1120. Oban6o§a, 14. H..: 86lskoe cliorjajstvo rapacln^cb obla8t6j 
888K. ^D. Kanctwirt8ebait 6. w68tl.O6bi6t6 6. >V6i88rutb6n. 88Kj. 
In: 8ov. L6loru88. 22. IX. 1940. 8. 3.

244



1121. Ormicki, Vektor: Oxstosc 2amies2kavi3 luönoäci wiejakiej 
>v >voje>vö62twie bialo8tockim ^v. XVobnungs6ickte 6. länöl. 
8evölkerg. in 6. V^oje^v. 8.j. Krakau 1939. 6 8. 8°. 8. -V aus: 
V^iLäom. Oeogr. 86. 17. 1939 kiekt 1.

1122. 8 t 3 n i e vv i c 2, V^.: krut 0K3 na rorxvoj 6^iej6w a§rarnzsck 
na Äemiack litewskicb in 81ick auk 6. kntwicklg. cl. ^Xgrar- 
gegckicbte in 6. litaui8ck. Oebiet.j. Mlna 1924. 19 8. 8. 
au8: ^teneum >Vilenskie 1924. d^r. 4.

1123. 8u6kiev^ic2, ^örislaw: ^ro6la i i8tota K>ve8tji agrarnej 
na kitwie, 8ialej Ku8i i >VolMu. 8tu6jum 8tat^8t^c2ne Quellen 
u. V(^e8en 6. ^grarkrage in Litauen, V^eikrutbenien u. V^olb^nien. 
8tati8t. 8tu6iej. XV. 1921. 55 ^5) 8. IXlit 5 ^bb. 8°.

1124. Ob U8troj8tve vecnycb cinäevikov v 6evjati 23pa6nycb guberni- 
jacb. lV. 6. Linricbtg. v. Lrbbauern in 6. neun we8tl. Oouverne- 
ment8^. In: Otcet po Oo8u6. 8ovetu La 1886 g. 8t. ?b. 1888 
8. 146—206.

1125. ?i8covaja kniga Oro6nen8koj Lkonomii, 8 pribavlenijami, iröan- 
naja Vilen8koju Xommi88ieju 6lja rarbora 6revnicb aktov. 
^Orun6bucb 6. Oro6noer Ökonomie mit Anlagen, bgb. v. 6. V^il- 
naer Kommi8sion rur Onter8uclig. alter ^kten). 86. I—II. XVilna 
1881. 1882. 4°.

1126. ?o povo6u recenrii na iräanie pi8covoj knigi Oro6nen8koj 
ekonomü. (^amecanija Vilen8koj Xommi88Ü 6lja ra^bora i 
i^6anija 6revnicli aktov. ^N8388l. einer KerenÄon rur kier3U8- 
Zabe 6. Orun6bucbe8 6. Oro6noer Ökonomie. Bemerkungen
6. XVilnaer Kommi88ion 2ur Onter8ucbg. u. kier3U8g3be alter 
^ktenj. 8t. ?b. 1883. 8°.

1127. Oorecki, T-: kejeatr pomiarovv^ ekonomii §ro6Äen8kiej ^l). 
Xata8ter-ReAi8ter 6. Oro6n. Ökonomiej. 1551—55. 8. bei -X. 
Kirkor in: ?rreAk x>OM. 1885. VII.

1128. Oon^e, XVerner: ^Ararverka88unA unä Bevölkerung in ki- 
tauen unä XVei88ru88lanä. I'eil I: Die ttukenverka88ung im eke- 
maligen Oro88kür8tentum Litauen. — l)eut8ckl. u. 6. O8ten. 
OueUen u. 8or8ebg. 2:. Qe8cbicbte ibrer Veriekgg., bgb. von bl. 
^ubin, Vrackmann ^u. a.I. 86. 15. keiprig 1940. IV, 248 8. 
Nit 24 ^.bb. im l'ext u. I laiel. 8".

1129. Allgemeine 8e6ingungen, unter welcben in 6er Provinz l^eu-Ö8t- 
preu88en au8län6i8cke Ooloni8ten, 8owobl in 6en 8tä6ten al8 auk 
6em platten Kan6e, ange8et2t vver6en. 8ignatum 8. 6en 24. Ja
nuar 1801. 2 81. 4°. ^ac2^n8ki-8ibl. in?o8en1.

1130. In8truction rur kegulirung 6er Ontertban Verbaltni88e. 8i3l^- 
8tok 1806.

1131. bleuo8tpreu88i8cbe 8ie6lung8?iele vor 140 ^3bren. In: bleue8 
8auerntum. ^g. 32. 1940. 8. 24—25.

1132. Null er, H.ugu8t: Die preuki8cbe Koloni8ation in blor6polen 
un6 Kit3uen (1795—1807). — 8tu6ien rur Qe8cbicbte 6er V^irt- 
8cbakt un6 Oei8te8kultur. tlrgb. von Ku6olk bläpke 86 IV 
8. 1928. 207 8. 8°. Et 1 Tabelle un6 6rei Takeln.
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1133. ^oäcjcki, ki^enr^k): 8pravva vvt08cian8ka na Libvie xv 
pierxv82ej potoxvie 19 wieku ^D. 8auernkrage in L. in 6. erbten 
Mte 6. 19. K). In 8ibl. V^arsr. II. 1904. 8. 38.

1134. ?ravil3, irüannye po vxsoc3j8emu poveleniju 1852 g. 6lja 
upravlenija pomeäcicimi imenijami v gubernijacb Vilenskoj, 
Oroänenskoj Ninbkoj, Kovenskoj, Vitebslroj i NoZilevskoj. 
Ob-jabnenie. ^D. nacb 6. ^Ilerböcbbten Lrla88 im i 1852 ber- 
3U8gegebenen Kegeln ^ur Verxvnltg. 6. Oüter in 6. Oouv. >Viln3, 
Oroäno, lV1in8k, Kauen, V^iteb8k u. Nobilexv. Lrklarg.). In: 
Otenija v. Imp. Obäc. i8torii i ärevno8tej rv88. lVlo8kau 1867. 
8. 3. ^btlg. V. 5. 8. 176—93.

1135. 0 xv^sxvoboä^eniu ^loäeian na Litwie ^V. 6. 8ekreig. 6. Lauern 
in Litauen). 8. 1863.

1136. 8pi8vk imenijam 8ev.-^ap. kraja, poäleraäcim obja^teknoj pro- 
äaLe. <Ver26iebni8 6er 6. unbe6ingten Verkauf unterlieg en6en 
Oüter 6. nor6vve8tl. Oebiete8). MIna 1866. 8eil3ge ru „Vil. 
Ve8tn.", 1866.

1137. Dojarcenko, ^.: Ovirenie ru88kago 2emlevl36enijL v 6e8- 
jatiletija 1877—1887 gg. (v tom ci8le gubernii Vi1en8kaja, 0ro6- 
nen8kaja, Koven8kaja i 6r.). ^D. Levvegg. 6. ru88. Lan6xvirt- 
8cliaft im ^subrrebnt 1877—1887. (Darunter 6. Oouv. V^ilna,
0ro6no, Kauen u. 3n6.)). In: Dve8tija No8k0V8kag0 Obo^jajbtv. 
Inbtituta. 1898. 8. IV. 8. 143—83. Mt Tabellen u. Karten.

1138. ?ierw82^ poxvbLecbn^ 8pi8 K2ecLZsp08po1itej Dol8lciej r 6n. 30. 
wr^eänia 1921 r. Tom XI. Oo8po63r8txva xviej8kie. 2^682^1 2. 
>Voj. centralne. ^e8^t 3. V^oj. XV8cbo6nie. ^1. allgem. Volk8- 
rüklg. ?olen8 v. 30. IX. 1921. 86. XI. D. Dorkxvirtbck. kielt 2. 
D. Zentral. V^oj. kiekt 3. D. Ö8tl. >Voj). 8tat^8t^lca?ol8lri. V^x<i. 
prrer: Olovmy Orrtzä 8tat. 1928. 4°.

1139. Llaetbekke, 8runo: Ku1turgeograpbi8cbe unä politi8cbe 
^.u8>virkungen äer Agrarreform in ?0lni8ck->Vei6ru6l3nc1. In: 
Oeogr. >V0cben8clir. ^g. 3. 1935. 8. 1082—88.

1140. 8cbubert, ^lbreebt: Die innere KoloEation in äen 8erir- 
lcen 8i3l^8tok uncl >V3r8cbau. In: 8erickte über cl. Lanäv^irt8cb. 
86. 11. 8. 1930. 8. 467—77.

1141. k< iemz? 8 k 3 , U.: ^eboäLcy po powrocie 6o lrr3ju. Kemi- 
granci w xvojewoä^tvvie bi3lo8tockiem w äwietle ankiet^ 1934 
roku (^uvv3n6erer nacb 6. Kückkekr i. 6. kleimat. Kück>v3näerer 
i. 6. >Vojevv. 8i3l^8tok i. Liebte 6. Llnter8ucbg. 6. 1934). Vi^3r-
8cbau 1936. IV, 143 8. 8°.

1142. 8praworÜ3nie bi3lo8toekiej i^by rolnicrej xv 8i3l^m8toku ra rok 
1933—34. (8ericbt tl 8i3l^8toker l3n6wirt. Kummer in 8i3l^8tok 
kür 6a8 i^br 1933—34.) 8i3lzs8tolc )o. i ) VI, 169 8. 8°.

1143. blowak, XV3cl3>v: X3g3Ünienie oÄeäb xvie)8kieb xv rxviH^ku 
2 pr^ebuäowa U8troju rolnego N3 terenneb xvojexvoürtw cen- 
tralnz^cb i xv8cb06n>cb )D. ^.ukgabe 6. 6örkl. 8ie6Ig. im ?u8am- 
menbang m. 6. Lmbnu 6. 1an6xvirtscb. Organi8m. in 6. Oebiet 6.
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Zentral, u. östl. ^ojevoäsck.j. 1937. 33 8. 8. aus: 
?r2e§I. Vliernic^^. Nr. 5—6.

1144. Kacsn,^.: Vj3likij3 perameny. (^^cce SMljan ^actioämcn 
abl38cej 888K r3nej i ciaperj. (Oro88e Veränäerx. D Gebest ä. 
Lauern ä. xve8tl. Oebiete ä. Weis8rutken. 88K krüker u. jetrtj. 
In: 2vj3?Ü3. 9. I. 1941. 8. 3.

1145. Lanäarenka,?. V.: ?a nov3mu äljactiu. minulym i 
sucasn^m 2^eci sjaljan ^ncboünjaj Lelarusij. ^uk ä. neuen ^e§. 
V. 6. ver§3n§enen u. jetxi§en Leben 6. Lauern ä. xve8t1. >Vei88- 
rutben.). In: ^vjaräa 5. II. 1940. 8. 3.

1146. veklaracyia naroänaZL 8abrannja ^acboänjaj Lelaru8i ab K3N- 
ki8kac^i pameZc^ckicb rjame!'. ^Deklaration ä. Volk8ver83mm1§. 
ä. xve8tl. >Vei88rutben. über ä. Konii82ier§. ä. berr8cbakt1. Oüterj. 
In: LolMja rev. 1939. Nr. 10. 8. 15.

1147. Nu^kant, 82.: Mo8cian8kie pr3xvo 8p3äkoxve xv xvoje- 
xvoärtxvie pole8kiem i 5 xv8cboünick povviatacb xvojexv. bi3lo- 
8toekieAO (D. bäuerlicb. Lrbreebt in ä. pole8. >Vojexv. u. in 6. 5 
Ö8tl. Xrei8. ä. L. >Vojexv.) In: Lobkoxv8lci, ^.äam; l^u^kant, 
82. (u. a j: ^xv^cr3je 8p3Ükoxve xvlo8ci3n xv ?ol8ce. leil IV. 
— Libl. Pulaw8ka. 8erja krac 8poIec2N.-Oo8poü. Nr. 11. 
1929. 130 8. 8".

1148. >V38i1kow8ki, ^an.: kr^ejäcie §o8poä3r8txv M3lorolnxcb 
N3 28tepn^eb i 2aZaünieni3 rekormy 8p3äkobr3ni3 w1o8ci3N8kie§o 
(V^ojew. w3r823W8kie orar 23cboäni3 cLßäc xvojexv. bi3lo- 
8tockie§o, poOle^ajaca pr3wom b. Kro1e8txv3 Kon§re8oxve§o) 
(D. Öber§3NA 6. I3nciwirt8cb3ktl. KIeinbe8itr. u. ä. Problem ü. 
büuerl. Lrb8ck3kt8relorm (V^ojexv >V3r8LÜ3u u. 6. ä. keebt 6. ekem. 
Xon^rekpolen unterlieg. we8tl. leil ü. XVojew. L.j. In: Oor8lri, 
^orek; 338klow8ki, V^3cl3W (D§b ) ^u. 3.^: ^xv^c^je 8p3Ükoxve 
wlo8ci3n w ?ol8ce. peil III. — Libl. ?ul3W8lr3. 8erj3 ?r3c 8po- 
Iec2N.-Oo8poü. blr. 10. 1929.

1149. Kl3pkow8ki, 1.: 8p61ÜLie1ne rolnicre w wozexv6cl2tw3cb 
eentr3ln^cb i W8cboclnicb l^D. I3näxvirt8ck3ktl. Oeno88en8ck3kt. 
in 6. 2entr3l. u. Ö8tl. >Vojew.j. >V3r8cb3u 1928. 13, 223 8. Mt 
1 K3rte u. ^eiebnss. Der8. m. N. 8owin8ki über D388. in: O32. 
koln. 1929. Nr. 3.

1150. 8p616Äelnie rolnicre xv xvojexv. centr3lnycb i W8clioänicb ^D. 
lünäl. Oeno88en8cb3kt in ä. 2entr3l. u. Ö8tl. XVojexv.j In: koln. 
Llron. 1928. 8. 28—38.

1151. ?r^L2^nki äo pOLN3ni3 8to8unkovv kreü^tow^cb xväroä ärobniej 
wl38N08ci rolnej xv xvojexvoürtxv3cb äroäkoxv^eb i xvscboünick 
lLeitrüKe 2. Lrkenntni8 6. Kreäitverb3ltni88e im lüncil. klein- 
be8it2 in ä. mittl. u. Ö8tl. >Vojexvoä8Lb.^. — In8t^tut Oo8po- 
Ü3r8tw3 8polec2ne§o. 8pr3>v^ Mo8ei3nkie. Nr. 2. ViL 1931. 
165 8.

1152. Dxvaärieäem pißc 13t. 25 Dt pr3cy 8po1ä2ie1c2o-ro1nic2ej xv xvoje- 
xvoÜ2txv3cb centr3ln^eb i xv8cbocinicb. (25 ^3bre. 25 ^3bre 
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länäl. 802ial. Arbeit in 6. Zentral, u. Ö8t1. V^ojexv.j. Vl/. 1934. 
64 8.

1153. Omovv^ U8ta1ajtzce xvarunki pracy i ptac^ xv rolnictxvie na rok 
1923/24 na ob82ar2e xvojexvoä2txv: ^ar82axv8kie§o, 

kubel8kie§o, Kieleckie§o, L.oä2kie§o, 8ia1o8tockie§o, ?v2nan8- 
kie§o i ?omor8kie§0 ^Verabreä§. über 6. Le2ab1§8.- u. ^rbeit8- 
beäin§§. in ä. 8anäxvirt8cti. k. ä. Vien8ljabr 1923/24 auk ä. Oe- 
diet ä. V^ojexv.: V^ar8cbau, Dublin, Kielce, Kit2mann8taät, 8ia1^- 
8tok, ?08en unä ?ommere!1en. Vi^. 1923.

1154. Omoxv^ ustalajace xx^arunki plac^ i prac^ xv rolnictxvie na rok 
1927/28 na ob82ar2e xvojexv. ^ar82axv8kie§o, Imbel8kie§o, Loä2- 
kie§o, Kieleckie§o, 8ial08tockie§0 ^Verabreä^., §etrokken k. 6. 
8e2abIZ8.- unä ^rbeit8beäin§§. in ä. 8anäxvirt8ck. k. ä. ^abr 
1927/28 auk ä. Oebiet ä. V^ojexv. >Var8cbau, kublin, Kit2mann- 
8taät, Kielce, LialMokj. 1927. 36 8.

1155. Omoxv^ u8taIajHce xvarunki pracy i placy xv rolnictxvie na craa 
8lu2boxv^ 1928/29 na ob82ar2e xvojexvoä2txv: V^ar82axv8kie§o, 
8ubel8kie§o, Kieleckie^o, koä2kie§o i Hialostockie^o 2 xvyjatkiem 
poxviatoxv: O1ku82, Niecboxv, Oroäno i V^c^koxv^8k ^VerabreäK. 
über ä. 8e2ablun§8- u. ^rbeit8beäin§§. in ä. Kanäxvirt8cb. k. ä. 
Vien8t2eit 1928/29 auk ä. Oebiet ä. V^ojexv.: ^ar8cbau, Dublin, 
Kielce, Kit2mann8taät u. 8ial^8tok m. ^U8nakme ä. Krei8e O1- 
Ku82, lVliecboxv, Oroäno u. V^olkoxv^akj. 1928. 35 8.

1156. Or^ecrenie naä2xv>c2ajnej komi^i ro2jemc2ej 2 än. 4 marca 
1933 r., U8talajtzce xvarunki pracy i placz^ robotnikoxv roln^cli na 
rok 8lu2boxvy 1934/35 na ob82ar2e xvojexvoä2txv xvar82axv8kieA0, 
lubel8kie§o, 1oä2kie§o, bialo8tockie§0, kieleelcie^o 2 xv^jatkiem 

! poxviatu ollcu8l<ie§0. Urteil ä. aukeroräentlicben 8cbieä8ricbter- 
lrommi88ion v. 4. lVlärr 1933 2. ke8t8et2§. ä. ^rbeit8- unä I^obn- 
beäinAun§en ä. l_anäarbeiter kür ä. Vien8tjakr 1934/35 in äen 
V^ojexvoä8cb.: >Var8cbau, Dublin, 1.it2mann8taät, LiatMolr, 
Kielce, m. ^U8nabme ä. Krei8e8 O1lru82.I Vi/. 1934.

1157. 2acbar8ki, ^ajc22r8txvo xv xvojexvoä2txvie 8ia1o8t., 14o- 
xvo§r., >Vilen8kiem i ?ole8kiem ^v. Lierxvirt8cbakt in ä. V^ojexv. 
8., b^., >V. u. ?.j. Mlna 1929. 16 8.

1158. 0 § rak, bl. ^u.: Kybolov8tvo i r^bovoä8tvo v 8evero^apaä-
nom lrrae: Koven8lcaja, Vilenakaja i Oroänen8kaja Aubernii. 
Otcetz^ elr8peäicii 1904 ^8i8ckkan§ u. 8i8cb2ucbt im norä- 
xve8tl. Oebiet: v. 0ouvernement8 Kauen, V^ilna u. Oroäno. 
kericbte ä. Lxpeäition ä. 1904j. — Iruäy Otä. Icbtiol. I. O. 
Obäc. ^Klilimati2. 8ä. V. 0. O. 0.

1159. ^api8ka preä8tav1ennaja 8ovetom §roänen8lca§o obäceatva 
8ek8kaA0 cbo2jaj8tva v Aroänen8lrij §ubern8kij konntet 0 nu2äack 
8ek8k0-cb02jaj8tvennoj prom^8lenno8ti. ^l). v. ä. Kat ä. Oroä- 
noer 8anäxvirt8cbakt8^e8e1l8cbakt ä. Oroänoer 0ouvernement8- 
komitee ein^ereicbte Nemoranäum über ä. Leäürkni88e ä. 1anä- 
xvirt8cbakt1. lnäu8trie). 0. 0. 0. sum 1902^. 51 8.
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1160. Oi 1 ibert, ^sean Emmanuel: 8ur 1.68 8oret8 ve bitbuanie. 8u 
ä 1a Zociete 6^§riculture 6e b^on en 1784. In: 8a ?ourette: 
Vem0n8tration8 LIementaires Oe 8otanique. lome Premier, 
lkearb. in 3 ä.uk1. v. 8. Oi!j. ^on 1796. 8. X8—X8VI.

1161. potujanski, ^^lebsanüerl: Opisanie Iaso>v Xrolesbva ?ol8- 
kie§o i §ubernij xaekoOnieb Le8ar8bva Ko88^j8kie§o po6 
>V2§1ßäem Ki8torxc2nym, 8tat^8t^c2nym i AO8po6arc^n ^8e- 
8cbreib§. 6. V^äI6er 6. Kxr. Polen u. 6. we8tl. Oouvern. 6. Ku88. 
Xai8err. in bi8t., 8tati8t. u. >virt8ckakt1. 8e2iek§.^ 1854—55.
86. I.: u. a. Oouv. ^u§u8tow. 86. II: u. a. Oouv. Oro6no.

1162. Ou8e: blacbricbten über 6ie trübere preu6i8eke 8or8tvervval- 
tunZ im jetzigen Köni§reicb Polen. In: ^eit8ckr. k. 8or8t- u. 
^a§6>ve8en. 1890.

1163. Vlikla82ew8ki, ^an: 838^ i leönicbvo >v Pol8ce ^8or8ten 
un6 8or8bve8en in polenj. 86. I. 1928. 632 8. Mt Kart., 
Xeiebn§., lakeln u. I11u8tr.

1164. >Vei § er, 8berkar6t: 8orst1icbe8 un6 8or8tpo1iti8cbe8 au8 
O8tpo1en. In: ^1I§em. 8or8t-. u. ^a§62eit§.. VI. VII. 1929.

1165. VuHbboIr, 8.: Rückblick auk 6ie 8or8t>virt8Lb3kt Polen8 
1918—39. blacb polni8eben (Quellen 6ar§e8t. In: 8or8tarcbiv. 
^.15. 1939. 8.419—34.

1166. 8u.8ko, K. p.: bja8naja §L8pa6arlr3 ^acbo6njaj 8elaru8i. ^l). 
8or8bvirt8cbakt 6. we8tl. V^ei88rutben.1. In: ^vjar6a 21. XI. 
1939. 8. 2.

1167. I? Vo!liov^8li3. O Lloupotreblenijacb pri pubijcnzscb ba^enn^cb 
tor^acb 1e8nzsmi 6acami. ^us >VoIkovv^8li. V. 6. M88bräucken 
bei 6. öikentl. 8taatl. bor8trevierauktionen^. In 8e8noj ^urnal. 
o. O. 1878. bir. 11. 8. 660—661.

o Oev/erbe, Inäu8trie, unä Verlcekr.

1168. 8kroka, ^nton. Ro8ci8la>v: V^y6avvnict>v3 inkormacyjno- 
a6re8owe prLem^8lu pol8kje§0. K8iß§a a6re8owa prrem^iu, 
Kan61u i kinan8ow. ^Inkormati0N8- u. ^.6re88enau8§abe k. 6ie 
poln. In6u8trie. ^6re88bucb k. In6u8trie, Han6e1 un6 8inan2en.j 
13. ^U8§3be (n. 6. Kriege). >V. 1930. Ilekt 1—7. 4".

1169. >Vojewo62:two 8ial08tocirie. ^v. >Vojev^o68cb. 8j3l^8tokj. In: 
kocrnik polit^crn^ i A08p063rc^. 1935. 8. 70—71.

1170. OiLov, ^.: O8novnye otra8b promMenno8ti 23p36n^ck ob- 
' l38tej 888k. ^O. wicbti§8ten In6u8trier>vej§e 6. westl. Oebiete 

6. V^ei88rutben. 88kj. In: 8ov. 8eloru88. 17. XII. 1939. 8. 3.
1171. IZ^aev, 8. 8.: ?romMenno8k 8elo8tob8boj obl38ti Ic pervoj 

obla8tnoj p3rtijnoj Ironkerencii ^O. In6u8trie 6. Oebiete8 8i3l^8tok 
vor 6. er8ten Oebiet8p3rteilconkeren2j. In: 8ov. 8e1oru88. 18 IV. 
1940. 8. 2. .

1172. ?r2z^rembel, ^§munt: OÄeje cukro^vnictwa na I6twie 
^Oe8ckicbte 6. ^uekertabrikalion in bitauenj. V7. 1912.
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1173. Bucb8, Bämunä: Die polni8cbe lextil- In6u8trie (ibre Bnt- 
v6ckluns von 1816—1927). Vi88ert. Köln 1928. X, 169 s-l-2) 8. 
Mt 1 8kirre u. 1 Karte.

1174. Babrik^ pasovv sOurtelkabrikenj. In: 8pra^v. bist. srtulc. V. 
sO. a. Oroänoj.

1175. 8r:turm 6e 8^trem, pnäens^: OroL^na vv miastneb b. 
Krol. Kon^res. i obvv. Lia1o8tockie§o. sO. peuerA. i. 6. 8tä6t. 
6. ebem. Kon^ress-Bolen u. 6. Kreises Li3l^st.l. W 1920. 4 8. 
Nit 1 Karte. 4".

1176. V38 8tra6ennet2 in Polen. ^bscbnitt I. II. V. Berlin 1914—16. 
Uit ^eZekarten u. 8t3ätpl3nen sOKo^vjetr, Oroänoj. Oebeim.

1177. 8uäoebo6stvo po bemann i öcare. sv. 8ebikk3krt auk 6. ^iemel 
u. 6. 8cbtsLbaraj. In: Oro6n. §ub. veclom. 1864. blr. 39. Vi1. 
Vegtn. 1864. blr. 113. 8evernaja pocta. 1864. blr. 218. 8. 873. 
BirLev^ja Ve6om. 1864. blr. 274. 8. 1047.

1178. Borstreuter, Kurt: Die Uemel al8llanöelsstraKe nacb 6em 
O8ten. Köni^sbers 1931. 108 8. Mt 2 Karten.

1179. Lbßtnik, ^äam: 8pla>v na I>larwi. pratvv^, oryle i or^llca. 
8tuäjum etnosrakicrne. sBlökerei auk 6em >larew. Blöke, Blok- 
bauer, BloKbau. Btbnosr3pb. 8tuäie.j ^ar8ckau 1935. VIII. 
137, 1 8. Mt 1 Karte uncl 82 Illustr.

1180. K—a.: Komunikac^e vvoöne srtucrne na obs23r23 mi§6^ bliem- 
nem i Blba sKünstl. V^nsserverbinäs- r>v. iVlemel unä Bibel. In: 
Bibl. X^ar82. 1877. IV. 8. 341—52.

1181. Keller, llserrm3nnl: V^sserstiuKen von 6er O8t8ee Lum 
vnjepr. In: Lentr3l-Bl3tt cler Bauvervvnltuns. 1884. 8. 82—84.

1182. 8te inert, Oerlli3nn: Die V^3sserstr388e rvviscben clem 
8cbxv3rren Neer uncl cler Ostsee. In: Osteurop3. l§- VIII. 
1932/33. 8. 663—71.

1183. Dneprovsko-Busskaja, Oi§nsk3j3 i ^.v^ustovskaja sistem^. 
sv. Vnjepr-Bus, OZinski- u. ^.usustovvo-8Meml. o. O. 1893.

1184. Zr^stoxvski, /VI. von: V^eiebsel-bbemen-V^nclauisebe V^asser- 
straKe. pi§3 1894. 16 8. 8°. 8. H.. 3us: Vün3-^eituns. 1894. 
^r. 14—16.

1185. ?r3vil3 vjaLlri i 8pl3va le§3 v plot3cb po reclr3m Visljansk3so 
b3ssejn3 8istem^ ^vAU8tov8koj (Vi8lo-^em3N8komu puti) i 
Oneprov8ko-8usk8oj, 3 t3lc2e po pine i Belo^erskomu voclopro- 
voäu v N3pr3v. lc r. Vi8le. skeseln rum Binöen unä B1ö88en cl. 
l4olL68 3uk cl. B1Ü8scben cl. 8)l8tem8 v. ^.u§u8towo (cl. V^eicb8el- 
/Vleme1-^ese8) u. cl. Oejepr—8us-8Mems cl. V^eicb8elb388in8 
8owie 3uk cl. ?in3 u. ä. V^38serleits. v. Belo2er8k rur V^eicb8elj. 
In: Be8noj Lurn3l. 1898. Bcl. II. 8. 414—27.

1186. K.: Der seplante O8t8ee-8cliw3r2e8 /Vleer-K3nal. In: ^entr3l- 
bl3tt 6er 83uvervv3ltuns. 29. 1909. 8. 522—23.

1187. 8 oclioü, ^§munt: ^3§36nienia sO8po6arki vvoänej >v 
öorrec^u bl3rwi sBr3§en 6. V^388erwlrt8cb3kt im Bluksebiet 6. 
blarexvl. In: Oo8po63rlca V^cxlna. 1939. llekt I.
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1188. Krakt: Opisanie ^.vgu8tov8kago kanala. I8e8cbreibg. d. Ka- 
nal8 V. ^UKULtowoj. In: Lurnal Rutej 8oob8cenija. 1838. 8d. 
II. Nr. 1. 8. 1—15 mit 7 81. ^eictmungen.

1189. Kanal augu8tow8ki. In: Rr^j. Dudu. Ki88a 1840. ^g. VII.
1190. Kulniec, K.: Kanal ^ugu8tovv8ki ^D. ^ugu8t Kanalj. In: 

Äemia. 8d. I. 1910. 8.38—41. Et 4 ^bb.
1191. Rybc^N8ki, ^4.: Ro2mie82L2enie raklado^ >vodnM 

xvojev/ödrtvvie 8ialo8tockiem lV. Unterbringg. d. ^388er^verk. 
in d. 4Vojew. 8.1. In: 8praw. i ?race ?ol8k. Komitetu 
Lnerget^ernego. 8d. IX. 1935. i

1192. 8in 8i8enbalin project. (^>vi8cben ?in8k und 8ia1o8tok, KEno 
uncl kibau). In: Dörpt8cbe Leitung. 1867. Nr. 220—222.

1193. X: 8ea cbemin8 de ker en Ru88ie. Route de 8ialo8tok-8erd^t- 
8ckexv. In: Oourrier ru88e. 1867. Nr. 48.

1194. 8oe88ner, ^..: Neue8 po1ni8cbe8 Di8enbabnprojekt an 6er 
O8tpreu88i8cben Orenre: In: Deut8cbe V^ebr 1937. Nr. 38.

1195. DlektrMkacja?ol8ki. III. V^oje^oä^t^a centralne i ^8ctioänie. 
lv. plektrikiÄerg. ?o1en8. III. D. Zentral. u. Ö8t1. V^ojevv.j. 
Mni8t. Robotn. Rubl. 1925. 276 8. Nit ^bb.

1196. 8aäo^Nki, ^an Nepomucen: Drogi bandlo^ve greckie i 
rrym8kie pr^er porrecra Odr^, V^is!^, Dniepru i Niemna do 
v^ybrreLy Norra baltyckiego ^D. Nandel8>vege d. Oriecben u. 
Römer d. d. Plu88gebiete d. Oder, V^eicb8el, Dniepr u. d. Nemel 
b. 2. d. KÜ8ten d. O8t8ee1. In: ?am. ^.kad. Um. Krakovvie. 
Krakau 1876. 8. 1—88. iVlit 5 Tabellen. 4".

1197. Uir8cb, Hieodor ^1-1: OanLi§8 Uandel8- und Oev^erbe§e- 
8ctüc1ite unter der Uerr8ckaft de8 Oeut8cken Ordens KeipÄA 
1858.

1198. 8pi8 komunaln^ck Ka8 082L2edno8ci (mißd2ylL0muna1n^ck, 
powiatow^ck i miej8lricli) orar ick oddrialöxv, rbiornic L rakla- 
dövv 2a8tawnic^Lk (lombardoxv) na terenie R2ec^po8po1itej 
Rol8kiej vvediuA 8tanu 2 dnia 1 8t^L2nia 1930 r. ^Verreielinj8 der 
Kommunal8park388en (der ^vvi8ckenkommunLlen, Krei8- und 
8tadt8parka88en), itirer Abteilungen, 8ammel8te11en und Rkand- 
1ei1i8te11en (d. 8eibbäu8er) in der Republik Polen naeli d. 8tand 
v. 1. Januar 1930.1 ?o8en 1930. 8 8. 4°.

1199. veklarae^a narodnaga 8abrannja ^acbodnjaj 8elaru8i ab 
nac^janali^ac^i banlraü i bujnaj pram^8lova8ei. ^Deklaration d. 
Volk8ver8amm1g. d. >ve8tl. 4Vei88rutben. über d. blation3li8ierg. 
d. 8anken u. d. Oro88indu8trie1. In: Rolymja rev. 1939. Nr. 10. 
8. 16.

1200. Orlov, Rav. Retr.: ?oet-81ov3r Ro88^8k3go1 Oo8udar8tva, 
opi8^vaju8cij V8e poctov^e trakt^ i boläija proe2äij3 dorogi, 
8oedinj3ju8eija meLdu 8oboju V8e goroda Imperii i pri8oedinen- 
nycb k onoj obla8tej: 8elo8tok8koj, Orurii, 8e88ar3bii, Novoj- 
Kinlj3ndii i 03r8tv3 Ro^kago, 8O8tavl. po ^lkavitu. ^Po8t- 
vvörterbucb d. Ru88. Reicbe8 mit d. 8e8Lbreibg. aller ?O8t8tr388en 
u. gro88en pabrv^ege, d. alle 8tädte d. Reicbe8 u. d. ibm snge- 
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gliederten Oebiete: LialMok, Oeorgien, 8e88ar3bien, bleu-8inn- 
land u. 6. königreicbKolen untereinander verbinden, 2U8ammen- 
§este11t nack d. ^Ipkabetj. 8t. kb. 1820. 4°.

1201. ?O8tdien8t mit dem 8erirk LiLlystok. In: Oeut8cke ^irt8ckakt8- 
reitg. ^g. 38. 1941. 8. 825.

o. 8021 ale I^a^e.

1202. 8ratt: Volli8kür8orge in Ober-O8t. In: Oeut8clie 8age82eitg. 
3. XI. 1917.

1203. lar^ka niekabr^c^na (6) ra uberpiecLenie 06 ognia na terenie 
xvojevvodrtwa bial08tockie§0 (minimalna). Mcktsabrik8M388. 
larike k. 6. ?euerver8icberg. auk ä. Oebiet 6. 8ia1v8tolr. 
(iVlinimaltarike)l. Vi^. 1935. 4b 8. 8".

1204. Xiogilevcik,?. k.: 0 8anitarno-epidemice8lrom 8O8tojanii 
^apadnoj 8eloru88ii i vytekajuäcicb ot8jud3 pervooeeredn^ck 
meroprijatijack. IV. d. 8anitär-epidemi8ck. ^U8tand d. we8tl. 
V^ei88rutbenien8 u. d. darau8 8. ergebend. iVIa88nakmenI. In: 
^ediein8kij Lurnal 888k. 1939. I>Ir. 12. 8. 95—100.

1205. Ororava, ^l.; 8evina, N. 8.; 8jalevic, und and.: 
Ka8cvitae novae Lycce, poünae rada8ci i 8ca8ja. ^b 80e. budaün. 
ü 2acb. 3b1a8ciacb 888k.I 188 erblülit ein neue8 8eben, voller' 
8reude und Olüelc. V. d. 8O2ialen ^ukbau in d. we8tl. Oebieten 
d. >Vei88rutlien. 88K-I. In: ^vjarda. 24. III. 1940. 8. 3.

120b. Oodrin, K.: Koünapraüe. l^b L3ncynack 2ack. abl. 8ela- 
ru8i1. lO1eicliberecliti§§. V. d. trauen d. >ve8tl. Oebiete ^ei88- 
rutben.). In: ^vja^da 24. III. 1940. 8. 2.

1207. 8ar^8aü, 8.: Dva 2z^cci. ^Xiinaulae i 8ucs8nae 2^cce ranc^n^ 
2acbodnicli abla8cej 888Kj. t^ei 8eben. I). ekemali^e u. 
jetriAe 8eben d. 8rau in d. ^ve8tl. Oebieten d. V^ei88rutben. 
88kj. In c^xrvon3ja rmena 7. III. 1941. 8. 2.

Vlll. Oesctu'ckte 6er I_3n6es1eile und 
Ortschaften.

Oe8cdickte 6er I^3n68cli3iten.

1. 038 ^u§u8tower 8and.

1208. Od 2 iela, 8sevver^nj: 2^ pU82c2Zs ^u§u8toW8kiej d. Or- 
v/ald v. H.UKU8tEoj. In: kurjer lit.-naulr. 1927. blr. 11.

1209. 8 2 3 ker, >Vi3dMaw : 0i8z^ xv ?U82L2^ ^u§u8tovv8liiej ^O. 8i- 
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